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Zweytes Buch.

Von den Staatsausgaben,

Einleitung.
Begriff und Eintheilung der Staatsausgaben*

$. 826.

•^^o wie wir in dem Buche von der Staatseinnahme

alle Einnahmen auf Geldeinnahmen reducirt haben
;

fo laffen fich auch die Staatsausgaben am bequem-

iten betrachten, wenn man fie fämmtlich auf Geld*

ausgaben reducirt. Denn wenn auch der Staat

wirklich einige Naturalausgaben unmittelbar be-

firitte; fo würde der VVerth doch immer in Gelde

angefchlagen werden müffep,'iUm fich einen be-

ilimmten Begriff davon zu machen, und fie'nebea

die übrigen in eine deutliche Rechnung zu bringen.

§. 827.

Jede Ausgabe hat den Zweck, ein Bedürfnifs

zu befriedigen. Daher reguliren fich die Staats.

Yy 2
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Zweytes Buch.

ausgaben nach den Bedürfniifen des Staats, und

ftellen diefe Bedürfniffe feibft dar, in wiefern die-

felben ohne Geldaufwand nicht befriedigt werden

können. Indem man alfo die Staatsbedurfniffe

zergliedert, zu deren Befriedigung Geld gehört,

erhält man zugleich eine deutliche Erkenntnifs

von den Staatsausgaben.

. «• M. . ,;.

Die Staatsbedurfniffe und mit ihnen die Aus-

gaben ihrer Form nach, laffen fich eintheilen:

i) in allgemeine und befondere,

2) in ordentliche und aufser o rden t*

liehe,

3) in noth wendige oder unentbehrli-

che, und zufällige oder entbehrliche.

Erläuterung. Unter allgemeinen Staatsausgaben wer-
' den folche verflanden, welche das Staatsganze erfo-

dert; unter befondern folche, die diefer oder jener

.. Theil des Ganzen allein verlangt, Dafs die befon-

üern öffentlichen Bedürfniffe, d. h. die den einzelnen

Provinzen, Kreifen , Gemeinden, Städten, Dörfern
~ eigenthümlichen, hellritten werden, ill eben fo felir

Siaatszweck, als dafs die allgemeinen Landesbedürf-

nifTe befriedigt werden. Man kann aber eine ver-

Cchiedene Methode, fie zu befriedigen, erwählen,

.^ kann nämlich ,1) nur eine einzige Staatscalle feyn,

aus welcher alle, fowohl die allgemeinen als befon-

"dern StaÄtsb^dürfnilTe befrietfigt worden muffen. Ein
jeder trägt nach feinem Einkommen in gleicher Pro-
portion mit allen tibrigen Staatsgenoffen zur allge-

meinen Gaffe bey , und diefe beftreitet fowohl die Be-
dfirfrtiffe des ganzen Staats, als der einzelnen Theile
deffolbcn, fo weit letztere öffentlich find. Hierbey



Von den Staatsaiisgaben. 709

wird vorausgefetzt, dafs ein Theil ungefähr eben fo

viel Ledürfe, als der andere, und alfo keiner far de»
andern zuviel aufopfere. Oder die allgemeine Staats-

caffe dient nur zur Befriedigung der allen Theilen det

Staats gemeinfamen Bedürfniffe; für die befondera

aber mufs jede Provinz, jeder Kreis, jede Gemeinde,

jeder Ort felber forgen, und eine fpecielle Einnahme
bewirken, woraus die jedem Theile eigenthümlichen

öffentlichen Bedürfniffe beftritten werden können. Hier-

bey wird vorausgefetzt ; a) dafs die öffentlichen Be-
dürfniffe des einen Theiles des Staats (der gleiche

Steuerkräfte mit andern hat) ihm ganz allein ange-

hörige, oder ganz andere, oder viel flärkere, als die

der übrigen Theile feyn können, und dafs es unbil-

lig fey , wenn diefe zur Befriedigung feiner Bedürf-

niffe beytragen follen , wenn fie gar keinen Vortheil

davon haben : dafs alfo jeder Theil für die Befriedigung

der ihm ausfchliefslich zukommenden Bedürfniffe aus

«ignen Mitteln forgen muffe ; b) dafs jeder einzelne

Theil des Ganzen auch belTer für feine ihm eigenthüm-

lichen Bedürfniffe forgen könne und werde , als das

Ganze, da er fie beffer kennt, fie ihm naher am Her-

zen liegen , und die Staatswirthfch&ft dadurch auch
^weckmäfsiger und ordentlicher geführt werden kann.

Es mag nun aber der Staat felbfl; die jedem Theile ei-

genthümlichen Bedürfniffe befriedigen, oder es mag
die Ordnung herrfchen , dafs jeder felbft die Mittel zu

deren Befriedigung herbeyfchafft : immer bleiben es

öffentliche und StaatsbediirfnifTe, zu deren Stillung der

Staat die Anordnung treffen mufs. Wir muffen fie da-

Jber unter die öffentlichen Ausgaben rechnen, und be-

kümmern uns hier noch nicht darum , ob fie zweck-

mäfsiger von den einzelnen Gemeinden, oder vom Gan-

zen beforgt werden. Davon wird erft im folgenden

Bughe die IVede feyn.

§. 829.

So wie der einzelne iMenfch nicht alle feine

Bedürfniffe befriedigen kann, fondern fich nach
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den ihm zu Gebote ftehenden iMitteln und Kräften

richten mufs: fo ficht fich auch der Staat genö-

thigt, eine Auswahl unter den zu befriedigenden

öffentlichen ßedürfniffen zu treffen, einige eher,

andere fpäter zu befriedigen, und auf die Befrie-

digung anderer gänzlich Verzicht zu thun , wenn

er die Mittel dazu, unter den Einfchränkungen der

Gerechtigkeit und der Nationalökonomie (§. 36——

4o.) nicht aufbringen kann.

Erläuterung. Gute Wege — Canäle — Poften —
Kunftfammlungen — Abrundungen des Territoriums

u. f. w.

§. 83o. '

Es bedarf daher jederzeit einer eignen forg-

fältigen Unterfuchung: i) Ob und unter welchen

tJmttänden ein Gegenftand ein für ein Volk allge-

mein wünfchenswerthes Gut fey ? 2) Ob der Staat

überhaupt im Stande fey, denfelben zu realifiren?

5) Ob er nicht beffer und zweckmäfsiger den Pri-

vatkräften und der Privatwillkühr überlaffen blei-

be ? Endlich 4) ob nicht, wenn er ausgeführt

-werden foll, die Kräfte des Volks mehr angeftrengt

werden muffen, als es gut ift, fo dafs die Nation

durch die Anftrengungen mehr verliert, als fi«

durch die Realifirung des Gegenftandes gewinnt,

und alfo das Gemeinwohl dadurch mehr gehindert

als befördert wird.
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§. 83i.

Die Staatsbedürfniffe können daher eben fo-

wohl wie die ßedürfniffe eines Privatmannes in

Bedürfniffe der Nothwendigkeit (unentbehr-

liche), der ßeq u em Jich keit und des Luxus
(entbehrliche, Nationalök. §. 25.) eingetheilt, und

das, was die Nothwendigkeit, die Bequemlichkeit,

derAnftand, die Pracht erfodert, kann bald mit

mehr, bald mit weniger Sparfamkeit oder Frey-

gebigkeit ausgeführt werden, je nachdem ein grö-

fserer Aufwand dem Volke mehr oder weniger lä-

ftig fällt, und andere wichtige Zwecke es verltat-

ten, oder nicht. Ob das Eine oder das Andere

gefchehen folle oder nicht, hängt wiederum von

der Ueberlegung ab, ob Jas Eine oder das Andere

aus dem allgemeinen, durch die Vernunft beltimm-

ten Volkswillen hervorgehen könne, d. h» ob die

Maafsregel mit dem wahrhaften Intereffe Aller fich

reime: eine Probe, an weicher jede Regierung,

von welcher Form fie auch fey, ihre Handlungs-

•weife zu prüfen hat.

Erläuterung. Einige Schriftlleller haben behauptet,

dafs der Staat nichts ausgeben dürfe, als was als fchiech-

terdings nothvvendig erkannt werde. — Allein, es ift

nicht einzuleben, warum es nicht der allgemeine Wille

eines reichen Volks feyn könne , dafs fem Souverain.

mit einer Krone, die hunderttaufende koftet, gefchmückt

^rfcheine, dafs er ein prachtvolles Schiofs bewohne,

difs die öffentlichen Gebäude, Denkmähler u. f. w. glän-

zender eingerichtet werden , als der Zweck derfelben

es nothw endig verlangt. Es würde doch nur auf
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eine lächerliche Wortfpielerey hinauslaufen , wenn
man alles, was in diefer Hinficht gefchieht und die

öffentliche Billigung erhält, unter den Begriff der

N ot h wendigk eit zwingen wollte, um nur dem ein-

aiahl angenoranvenen Princip nichts zu vergeben. —
Gehören die Statue des grofsen Kurfürften in Berlin,

oder FaLconet^s Kunßwerk von Peter I. in St. Peters-

burg , die Victoria auf dem Brandenburger Thor, ein,

Ichönes Komödieiihaus unter die nothweudigen Staats-

bedürfniffe ? — Wer wird aber Ausgaben dafür für un-

bedingt verwerfücli ausgeben wollen ?

$. 852*

Der Materie nach beftehen die Staatszwecke

darin

:

i) dafs das Recht unter den Staatsgen offcd

herrfchend gemacht werde;

2) dafs öffentliche Sicherheit und ge-

mein fame Wohlfahrt fowohi in den in-

nern als in den äufsern Verhäitniffen des

Staats vorhanden fey.

§. 833.

Einige glauben , dafs nur dasjenige Staatsbe-

dürfnifs fey, was zur Erhaltung der offen tlichea

Sicherheit und zum Schutz d%s Rechtszuftande»

nothwendig ift; allein ohne hinreichenden Grun^.

Denn alles, was ein Volk fich nach der Vernutft

zum Zwecke machen und durch ifolirte Privatkrifte

nicht erreicht werden kann, ift Staatszweck, und

dafs diefer erreicht werde, ift Staatsbedü'fnifs.

Warum foUte ein ganzes Volk nicht eben io gut
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wollen dürfen, dafs allgemeine Gultur- und Bil-

dungsanftalten vorhanden find, dafs Nationaldenk-

mähler geftiftet, Communicationsmittel für den

Verkehr u. f. w. gebildet werden , wenn alles die-

fes aliein oder doch vorzüglich von den vereinten

Kräften des Staats zu Stande gebracht werden

kann? — Das allgemeine Princip, wodurch die

Staatsbedürfniffe beltimmt werden, kann daher

fo ausgedrückt werden: „Alle Zwecke, welche

die Vernunft für gemeinfame oder allgemein

wünfchenswerthe Zwecke eines Volks erklärt, und

die zugleich von der ßeichaiFenheit find, dafs ße

durch Privalkräfte entweder gar nicht, oder doch

nicht fo leicht und fo wohlfeil erreicht werden

können, ;als es durch den Staat gefchehen kann,

find öffentliche oder Staatszwecke, und

dafs dergleichen befördert werden, ift Staats*

bedürf nifs.

Erläuterung. Wenn die frühem Schriftfteller deu
Zweck des Staats im Allgemeinen durch Gemeinwohl
oder allgemeine Glückfeligkeit {fnlus publi-

ca ^ common wealth etc.) bezeichneten; fo hatten Co
d,en Punct wohl heiler getroffen, als einige neuere Kri-

tiker meinen, die, anftatt die fem Ausdrucke den rich-

tigen und beftimmten Begriff unterzulegen, welchen
er zuläXst, und der dadurch wirklich angedeutet wer^

den follte , defCen Sinn fo lange verdrehen, bis fie ihn

in Unfinn verwandelt haben. Schon in der Beitim«

mung, dafs das Wohl, welches der Staat bezweckt.
Gemein wohl, allgemeine Glückfeligkeit feyn foll,

liegt es , dafs weder ein partielles Wohl einzelner

Stände auf Kolten des Wohls der übrigen « noch ein«
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aufgedrungene, nach fubjectiven Begriffen gemodelte

Glückfeligkeit damit gemeint feyn könne. Die im §
gegebene Bezeichnung des Staatszwecks verwirft daher

den altern Begriff davon nicht, fondern berichtigt
ihn blofs durch Entfernung jedes Ausdrucks, der Mifs-

verftand erzeugen könnte. Man fehe meine Ein-
leitung in das Studium der Staatswiffenfchaften,

(. 252 fg.; desgleichen in meinen Grundfätzen der Po-
lizeygef^tzgehung die Einleitung,

§. 834.

Die grofse Mannich faltigkeit der Staatsbe-

dürfniffe und der lieh auf diefelben beziehenden

Ausgaben lafferi fich am füglichften nach den ver-

fchiedenen Organen ordnen , durch welche die

Staatsbedürfniffe befriedigt werden follen. Denn

diefe gehören theils felbft zu den ßedürfniffen des

Staats, theils können alle Staatszwecke nur allein

durch fie zur Ausführung gebracht werden. Alle

Staatsausgaben laffen fich daher unter folgende

Rubriken bringen

:

I. Ausgaben für die Bedürfniffe der Perfon des

Souverains.

IL Ausgaben für die Bedürfniffe des Civilregi-

ments.

III. Ausgaben fpr die Bedürfniffe des Militair-

regiments.

In diefer Ordnung follen die Staatsausgaben zerglie-

dert werden; und da mehrere diefer Arten der Aus-

gaben unter einerley Regeln ftehen, fo werden wir

diefes Buch mit einigen allgemeinen Bemerkungen

Über die öffentlichen Ausgaben befchliefsen.
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Erfter ALfclinitt.

Von den Ausgaben für die Bedürfnijfe des Perfonah der

fouverainen Macht,

§. 835.

Jeder Staat bedarf eines Oberhauptes, wel*

ches an der Spitze aller öfFentiichen Gefchäfte fleht,

und die erlle Triebfeder aller Tliätigkeit ift, io

weit fie durch den Staat bewirkt werden folJ. Ein

folches Oberhaupt mag nun eine phyfifche oder

moralifche Perfon feyn , immer mufs fie mit einem

folchen Anfehen und einer l'oJchen Macht bekleidet

werden, dafs fie allenthalben die gehörige Wirk-

famkeit äufsern, und einen ihrer Würde angemef»

fenen Eindruck auf das Volk machen kann. Dafs

diefes gefchehe, ift ein öffentlicher Zweck, und

mufs daher auch durch öffentliche Mittel erreicht

werden , fofern es dadurch erreicht werden kann.

§. 836.

Zur Behauptung diefes Anfehens und der Ge-

walt des Einfluffes gehört neben den gehörige«,

moralifchen Eigenfchaften (welche kein Geld her-

vorbringen kann) auch eine Üebermacht des Ver-

mögens oder der Einnahme, theils um über alle

Mittel gebieten zu können , welche in Bewegung

gefetzt werden muffen, um den Staatszweck zu

erreichen, theils um die Perfönlichkeit des Ober-

hauptes felbft auf eine würdige Art auszuzeichnen.
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$. 857.

In der erften Hinficht mufs das ganze Staats-

vermögen zu feiner Dispofition geftellt feyn. Von

ihm muffen alle Staatsausgaben ausgehen und ihre

Richtung erhalten. Denn er ift der Repräfentant

des Staats, in ihm ift die Realität des Staats ficht-

bar, durch ihn allein ift der Staat wirkfäm. Alle

Staatsausgaben muffen die feinigen feyn.

§. 838.

Aber in der andern Hinficht mufs ein befon-

deres Einkommen für feine Individualität beftimmt

feyn, welches ihm es nicht an Mitteln fehlen läfst,

mit einem dem Volke, das er regieren foll , ange-

meffenen Glanz und Würde zu erfcheinen. Von
diefen individuellen Bedürfniffen der Perfon des

Staatsoberhauptes ift hier allein die Rede.

j. 839.

Je weniger öffentliche Ausgaben zu diefem

Zwecke gemacht zu -werden brauchen, defto mehr

kann von dem Staatseinkommen zu den übrigen

Staatszwecken verwandt werden, oder defto ge-

ringer braucht die Summe zu feyn , welche das

Volk zur Erhaltung des Staats zufammen zu brin-

gen nöthig hat: defto mehr wird alfo auf die Pro-

duction gewandt werden, defto kräftiger wird der

Nationalreichthum gedeihen können.
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$. 840.

Je mehr daher die perfönlichen Bedürfniffe

derer, welche an der Souverainität Theii nehmen,

aus ihrem Privatvermögen beftritten werden, defto

weniger braucht das Volk für fie aufzubringen,

defto geringer wird alfo diefer Theil der öffentli-

chen Ausgabe feyn,

§. 841.

In Demokratieen, wo in der Volksver*-

fammlung die Souverainität haftet, und wo je-

des Glied diefer Verfammlung von feinem eignen

Vermögen lebt und dem Staate ohne allen Gehalt

dient, fcheint freylich die Unterhaltung dQS Sou-

verains am wenigften zu koften. Die öffentliche

Ausgabe dafür befteht hier blofs in dem, was das

Local, wo fich die Repräfentajnten verfammeln»

und deffen Ausfchmückung erfodert. VVenn jedoch

diefe Repräfentanten Diäten, oder die zum per-

petuirlichen Ausfchuffe gehören , hohe Befoldun-

gen ziehen; fo kommt der Unterhalt eines folchen

fouverainen Körpers oft theurer zu ftehen , als die

Unterhaltung eines Fürften. Noch koftbarer wird

fie für das Volk, wenn gar die Glieder des fouve-

rainen Rathes ihre Macht mifsbrauchen , ßch Pri-

vatvortheiie auf Koften des Volks zu verfchaffen

u. f. w.

§. 842*

Auch in Ariftokratieen leben die Glieder de$

fouverainen Raths oft blofs von ihvem Privat ver«
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mögen, und fehen ihre Mitgliedfchaft als einen

Ehrenpoften an, den fie um foult verwalten. In

foichen Fällen koftet dem Volke der Souverain

gleichfalls nichts mehr, als was die Ausgaben,

die nicht für die Perfonen, fondern für die Gebäu-

de, Verzierungen und Verhandlungen des Ganzen

nothwendig find, betragen. — Die Ausgaben für

die Perlönlichkeit des Souverains fallen deshalb

hier ganz weg, oder werden doch, auch wenn

mäfsige Diäten gezahlt werden , fehr vermindert.

$. 843.

Indeffen lehrt die Erfahrung, dafs die indi-

recten Koften , welche dem Volke theils durch die

Verdorbenheit der Mitglieder des fouverainen Raths,

theils durch die Nachla'ffigkeiten und Fehler, welche

in eine Corporationsregierung fich oft viel leichter

eiiifchleichen und dauerhafter einnifteii,' als in

eine folche, wo Einer an der Spitze fteht, dntfte-

lien, fich in vielen Demokratieen und Ariftokratieen

iiöher belaufen haben, als wenn ein Fürft deren

Stelle vertreten und felbft eine anfehnliche Summe

aus der Staatscaffe zur ßeftreitung feiuec ßedürf*»

niffe gezogen hatte.

f 844.

Auch in monarchifchen Staaten hat die Wurde

eines Souverains fo grofse Reize, dafs reiche Pri-

vatperfoiien , um dazu zu gelangen, gern den dazft
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iiötbigen perfönlichen Aufvvand aus ihren eignea

IVIitteln nehmen würden. Ja es fcheint in den al-

tern Zeiten allgemeine Sitte gewefen zu feyn, dafs

die Füriten nichts vom Volke verlangten, um ih-

ren perfönlichen Staat zu beftreiten ; fie unterhiel-

ten nicht nur ihren ganzen Hofitaat von ihrem Pri-

vateinkommen , fondern auch noch ihre Garden,

und führten noch andere Staatszwecke damit aus.

§. 845.

In Demokratieen und Ariftokratieen hat man

es ziemlich allgemein der Würde eines Mitgliedes

der fouverainen Verfammlung zuwider gehalten,

Geld aus dem Staatseinkommen zu feinem perfön-

lichen Unterhalte zu verlangen. Es wurde viel-

mehr vorausgefetzt, dafs ein jeder, der an fo einer

hohen Würde Theil nehmen will, reich genug fey,

"einen feinem Stande angemeffenen Aufwand aus

eignem Vermögen zu beftreiten, und dafs zur

Völlkommnern Behauptung feiner perfönlichen Un-
abhängigkeit und Unparteylichkeit er felbft jeden

Schein vermeiden muffe, welcher die Vorftellung

aufkommen laffen könnte, als ob er fein Amt um
des damit verknüpften Einkommens willen zu be-

halten fuchte, und fleh vielleicht dadurch bewe-

'gen liefse, zu irgend etwas zu ftimmen, was nicht

nach feiner vollen Ueberzeugung das aligemeine

Wohl verlangte.
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§. 846.

Auch alle unfre Fürften flammen urfprdnglich

von den reichften Landeigenthümern ab, und das

grofse Vermögen ihrer Vorfahren ift nicht nur auf

Ce übergegangen, fondern hat fich auch im Laufe

der Zefl fehr vermehrt, ünterdeffen find die Be-

griffe vom fürftlichen Privatvermögen und öffentli«

chen Staatsvermögen in dem Laufe der Zeit felir

verwit-rt und mit einander vermifcht worden , da

Fürft und Staat oft für eins gehalten, und nicht

feiten das füritliche Vermögen mit dem Staatsver«

mögen verwechfelt wurde.

§. 84?.

Da nämlich derFüril mit dem Staate in vielen

Minfichten wirklich identifch ift, und fein perfön-

licheslntereffe mit dem Staatsini ereffe um fo enger

ZT ''.mmen fällt und fich mit einander vermifcht, je

unzertrennlicher die fürftliche Familie mit der

Würde desSouverains durch Verträge, ErbfchaftS"

und Succefiionsgefetze vereinigt ift; fo gefchah es

ifehr leicht, dafs der Fürft das ganze Staatseinkom-

inen für fein perföniiches Einkommen hielt, ins*

befondere in wie weit es aus Domainen und Rega-

lien flofs. Er nahm daher davon willkührlich fo

.Viel, als feine perfönlichen und feines Hofes ße*

dürfniffe zu fodern fchienen;. und wa$ davon dem
allgemeinen Beften zuflofs^ wurde mehr für einett

Ausflufs fürftl ^lier Gnade ^ als für eine VVirkuiig

de»
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des Einkommens der Gemeinheit gehalten. Nur

was durch Abgaben zufammengebracht wurde,

ward für Gemeindegut angefehen , das unbedingt

zum Volksbelten angewandt werden muffe.

, Anm. So wie auf der einen Seite das Recht der Fürßen
auf die Domainengütcr zu weit ausgedehnt worden ift,

wenn man fie als hlofes Privatgut der Fürften be-

trachten wollte ; fo hat es wohl auch die andere Par-

tey zu weit getrieben, welche dem Fürften durchaus

gar kein Pivateigenthum geüatten und feine ganze

Habe für Staatsgut erklären wollte. Den meiften

Fürften ift felbft daran gelegen gewefen , ihren Pri-

vatgütern die Eigenfchaft zu geben , dafs fie beym
Regentenhaufe bleiben, und vom Regenten zur Auf-

rechterhaltung des Reichs und der Macht des Staats

gebraucht werden feilten. Daher wurde allen erwor-

benen Gütern, fobald der erfte Erwerber fie ohne
befondere Dispofilion hinterliefs , die Eigenfchaft der

Staatsgüter verliehen. Aber fchwerlich lag es wohl
im Sinne folcher Fürften, dafs, auf den Fall ihr Haus
die Regentfchaft verlieren follte, fchlechterdings gar

nichts von dem Erworbenen ihrer Familie verbliebe,

Indeffen ift der König von Schweden in der neiieften

Zeit doch wirklich ganz nackt und blofs entlafTen,

und alle fein Gut für Staatsgut erklärt worden. Sollte

dazu wirklich ein Recht vcrlianden feyn ? und follte

das königliche Stammhaus, als Privatfamilie betrachtet,

dem Staate nicht mehr als 1500 Rthl. Einkommen zu-

gebracht haben, aufweiche lieh der abgedankte Mo-
narch in den öffentlichen Blättern reducirt erklärt. —
Die Verpflichtung, die Domaineneinkünfte zum allge-

meinen Beften zu verwenden , wurde von den Regen-

ten immer mehr als eine Pflicht betrachtet, die von

der Regentenfamilie aufgelegt wäre, eine Art von Haus-

gefetz, als eine Verpflichtung, zu deren Erfüllung der

Regent vom Volke angehaitea werden könnte.

V, JaJioh Staatsfinanzwijj, IL 2 1
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$. 848.

Wie verwickelt und dunkel aber die Verhält-

niffe des Privatgutes und des öffentlichen Staats-

gutes in gefchichtlicher Hinficht auch feyn mögen;

fo wird es doch fahr rathfam feyn, fie bey der An»

Ordnung der Finanzen ins Klare zu bringen, damft:

erhelle, was des Fnrften Privatvermögen fey, und

was ihm aus der öffentlichen Staatscaffe zufiiefse.

—

Offenbar ift es, dafs der Staat oder die Commune
über desFürften Privatvermögen keine Einrichtung

machen könne, fondern deffen Bewirthfchaftung

und Verausgabung blofs Privatfache der Fürftenfa-

milie bleibt, worüber fie Niemandem als fich felbft

Rechenfchaft abzulegen fchuldig ift. Zu wünfchen

ift es immer, dafs diefes Privateinkommen desFür-

ften fo grofs fey, dafs er davon alles, was zur ftandes-

mäfsigen Unterhaltung feiner Familie und zu Beftrei-

tung feiner Familienangelegenheiten, fo wie zur Er-

haltung desGlanzes feinesllofes nöthig ifl, hinreicht,

damit er, wenigftens in Anfehung aller feiner per-

fönlichen Angelegenheiten, vollkommen frey und

unabhängig von jeder äufsern Deliberation oder

Zuftimmung fey. Denn da jeder Privatmann über

fein.Vermögen frey fchalten und feine innere Wirth*

fchaft einrichten kann wie er will; fo würde der

Furft cliefen Vorzug einbüfsen, wenn alles, was

er halte, als Staatsgut betrachtet werden follte,

indem ein folches Verhäitnifs jede feiner Ausgaben

der Prüfung des öffentlichen Willens unterwerfen
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müfste, wodurch er offenbar in eine Abhängigkeit

verfink^n würde, in welcher kein einziger Privat-

mann in Anfehung feiner Ausgaben aus eignem

Vermögen fich befindet.

Anra. Die Beantwortung der Frage : was Privatvermö-
gen des Furßen fey ? bleibt natürlich dem Staatsrechte

überlaffen. Allgemeine Grundlätze find aber : Was
durch Staatsmacht erworben ift , mufs öffeniliches Gut
leyn, und ein Fürft kann daher auch fein Privatvermö-

gen nicht durch Staatsvermögen vermehren.

$. 849.

Wo es alfo evident ift, dafs der Fürft Privat-

vermögen befitzt, da mufs diefes vom Staats ver-

mögen rein abgefondert erhalten werden, und die

öffentliche Controlle hat fich um daffelbe weiter

nicht zu bekümmern. Wo es aber zweifelhaft ift,

da wird es doch rathfam feyn, dem Fürften ein fol-

ches Privatvermögen oder Privateinkommen zu

fiebern, damit er in dieier Hinficht feinen Unter-

thanen nicht nachftehe, und deshalb dafrelbe der

Staatscontrollö der übrigen Ausgaben gänzlich zu

entziehen. Ein folches Einkomnien mufs hinrei-

chen, um den perfönlichen Familien- undHofftaat

des Fürften auf eine, der Gröfse und dem Reichlhuni

des Volks anftändige, und mit den Sitten überein-

ftimmende Art zu beftreiten.

Erklärung. Nichts fcheint unanftändiger und der

Würde eines Regenten widerfprechender, als wenn der-

felbe zu jedem feiner etwa zufällig fich vermehrenden
Bedürfniffs Bewilligungen von den Ständen erbitten

mufs, und wenn dazu Bewilligungen neuer Steuern

Zz 2
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erfodert werden. Daher Tollte das Einkommen des Staats-

Oberhaupts lo hefchaffen feyn , dafs es fowohl feine or-

dentlichen als aufserordentlicheu Ausgaben aus eignen

Mitteln beftreiten kann. Prinzeffen-, Vermählungs -,
Schlolsbaultcuern u. f. vv, find widerliche Methoden,
die ßedürfniffe des Fiirflen zu befriedigen; daher auch

Fürllen, die ihre WÜTde fühlen, fie möglichlt vermeiden.

§. 85o.

Die befte Quelle des fürßlichen Einkom-

mens zur Beftreituiig feiner perfönlichen und Fa«

milienbedürfniffe find unftreitig Landgüter oder

auch auf beftimmte Landrenten. Werden diefe

als Privateigenthum des fürften betrachtet, und

reichen fie zu dem fürfilichen Staate hin ; fo kann

fich nie an deffen Aufwand der Gedanke hänger,

als ob dadurch das Vermögen des Volks verzehrt,

oder vom Schweifse des Volks Luxus getrieben

werde. Auch erfcheint der Fürft fodann nicht als

ein vom Volke oder der Gemeinde befoldeter, 'fon-

dern als ein reicher, für fich beltehender Herr,

und was er aus foichem Einkommen fürs Oeffent-

liche thut, wird als freye Wohlthat, nicht als

Schuldigkeit betrachtet. Hat ein folches Einkorn-

men das gehörige Verhäitnifs j fo wird es, wenn

der Fürft ordentlich wirthfchaftet, nicht nur für

die laufenden, fondern ancb für die aufserordent-

lichen Ausgaben ausreichen. Er wird den Prinzen

und Verwandten feines Haufes EtablilTements ge-

be«, fie verheurathen, feine Fveifen, fremder Für-

ften Befuche beftreiten, fich Pailä'lte bauen utui
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möbliren können u. f. w. , ohne das Vermögen

des Volks dazu in befondern Anfpruch zu nehmen,

und wo dergleichen aufserordentliche Ausgaben

nicht vorkommen oder erfpart werden, da wird er

fich durch gemeinnutzige und wohlthätige Unter-

nehmung n die Liebe des V^olks erwerben können.

$. 85r.

Seit dem i7ten Jahrhundert ift es in mehre-

ren Staaten aufgekommen, eine eigne Summe für

dieperfönlichen ßedürfniffedesFürften feftzufetzen,

und diefes wird auch allenthalben zur Ordnung des

Finanzwefens nöthig feyn, wo nicht das Privatver-

mögen des Fürften von dem öffentlichen fcbon be-

Itimrat gefchieden und fo grofs ift, dafs der Fürft

zur Unterhaltung feiner Familie und feines Hofftaats

keine Anfprüche an das öffentliche Vermögen zu

machen braucht.

Erläuterung. In einigen kleinern Staaten Dentrdi-

lands, in weltlhen derEinflufs der Stände ungefchwächt

hlieb, hat fich die Unterfcheidung des fürftlichen Pri-

vatvermögens lind des Staatsvermögens am deutlich-

* ften erhalten , da die Bewilligung und Controlle der

Stände beftimmt anzeigten , was Privatvermögen des

Fürften und was Staatsverraögen fey , indem jenes von

aller Controlle frey blieb. Im Königreiche Wirtemberg

z.B. ftehtdas urfprünglicheFürftengut ohne alle Vermi-

Ichiing da. Wo dtr Einflufs der Stände gefchwächt wurde

oder gar aufhörte , da betrachteten die Fürften leicht

das; ganze Staatseinkommen als ihr Privateinkommen,

und nahmen für ihre perfönlichen und Hofbedürfniffe

fo viel als fie Luft hatten. Insbefondere glaubten fie

über das ; was aus Domainen und Kegalien flols
,
ganz
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frey verfügen zu können, ob fie fich gleich inner-
lich verpflichtet hielten, es zum öffentlichen Wohl
ÄU verwendpn. Je fchwieriger und je verwickelter

diefe Verhältniffe geworden find , defto nothwendij^er

wird es fcyn, da. wo die SonverainitHt [o organifirt

iß: oder fo organifirt werden foU , dafs der Füril fei-

nen Privatwillen nicht, nach Gefallen, zum öffent-

lichen erheben kann, oder wo der Privatwille des

Fürften nicht abfolut als der fouveraine Wille gilt,

das Einkommen des Regenten, was unter feiner Privat-

verfügung lieht, von dem abzufondern, was nach dem
Willen der fouverainen conititutionelleu Macht ver-

waltet werden foll,

England war der erfte grofse Staat, wo die Summe
* für den Unterhalt des Regenten und feiner Familie und

für den ganzen Hofltaat von den übrigen Staatsausgaben

abgefondcrt wurde. Die zu diefen Ausgaben beftimmte

und der willkührlichen Dispofition des Monarchen an-

heim gegebene Summe wurde dafelbft Civil- Lille

genannt. Anfangs (im Jahr 1688) wurden dazu 680,000

Pfund Sterling ausgefeLzt, und ein grofser Theil da-

von war für die Abtretung der königlichen;' Domainen
au die Nation bewilligt (120,000 Pfund), und hat alfo

feinen ürfprung in dem Privatvermögen des Regen-

ten. Mit dem Steigen der Preife der Dinge und der

Vermehrung der königlichen Familie ill fie aber nach

und nach erhöhet worden. Jetzt beträgt fie, mit

allem, was der König anderweitig bezieht, 2,000,000

Pfund Sterling, welches etwa ^V des ganzen regel-

mäfsigen Staatseinkommens ift. Jedoch werden da-

von auch viele wichtige Regierungsbedürfniffe , die

fich nicht auf die Perfönlichkeit des Souverains be-

ziehn, b?ilritten , und es bleibt noch keine Million

für den eigentlichen Hofftaat, und nur 293,000 Pfund

für die königliche Familie. Von England ^us ging

die Sitte, ein befonderes Einkommen für den Regen-

ten zu beftimmen, auf mehrere befchränkte monar-
chifche Staaten über, und felbft viele unbefchränkte

Regenten nahmen fie an, um dadurch ihren Finanzen

einen fcüen ZuUaud uud eine bcllimmte Ordnung zu
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geben. — In Frankreich fiad dem Regenten 25,000,000

Franken zu feinen perfönlichen Bedürfniffen bellimmt,

worunter aber die Appanagen der Prinzen nicht be-

griffvin find; diefe betragen noch 9 Millionen Franken.

Zufammen macht diefes etwas mehr als -^j des gewöhn-
lichen jährlichen Staatseinkommens. Für das König-
liche Haus der Niederlande find etwa 5,000,000 holliin-

difche Gulden beftimmt, für 'das Haus und Hofftaat

des Königs von Schwedeii 120,000 Thaler. — Der Ruf-

fifche Hofil?at wurde im Jahr iSor zu 3,363,8*5 Rubel
in Banko - Affignationen feftgefctzt , welche nach da-

anahligem Gurfe ziemlich drey Millionen Thaler in

preufsifchem Courant gleich kamen. Jetzt hat lieh

der Etat, dem Namen nach, wohl aufs Vierfache erhöht,

ob er gleich dem Realwerthe nach nicht bedeutend ge-

Xliegen feyn mag. Es ift aber vieles darunter nicht be-

griffen , was doch auch zu den perfönlichen Ausgaben
des Kaifers gerechnet werden rnufs, als; die Ausgaben
für die Gnadengefchenke , die Reifen der kaiferlichen

Familie, Bauten der Schloffer, Erweiterung der Ge-
mäldefammlungen u. f. w. Rechnet man alles diefes

dazu; fo mag der Hofetat leicht 2*0 ^^^r ganzen Reichs-

einkünfte (zu 100 Millionen Silberrubel gerechnet) be-

tvagen. Im Preufsifchen wurden von alten Zeiten her

die Domainen als eine Art Fideicommifs der Regenten-

familie angefeheu, über deren Nutzung der Regent allein,

unabhängig von aller ilä'iidifchen Einmifchung verfu-

gen konnte. Der allergröfste Theil der Domainenein-

künfte ward aber von jeher zu allgemeinen Staatszwe-

cken verwandt, und nur ein geringer Theil davon diente

zu Befriedigung der perfönlichen ßedürfniffe des Sou-

verains. Die preufsifchen Regenten haben immer den

gröfsten Theil ihres Domaineneinkomracns dem gemei-

nen VVefen geopfert. Friedrich II. brauchte kaum ^^ fei-

ner Domaineneinkünfte (nie uhor 220,000 Rthl.) für fei-

nen Hofftaat, und bey weitem nicht ^i- feiner Reichs-

einkünfte (jedoch feine Bauten ungerechnet), ob er

gleich über das ganze Staatseinkommen unbedingt gebot,

und der jetzige König übertrifft jenen grofsen Monarchen

vielleicht noch in der Sparfamkeit bey fernem Hausvvefen.
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$). 852.

Der Hofftaat wird in verfchiedenen Landern

in verfchiedene Rubriken eingetheilt. In den Eu-

ropäifchen Monarchieen find diefelben ziemlich

gleicbförmig, ob fie Geh gleich in der Anordnung

und Zahl fahr unterfcheiden. Dar ganze Aufwand

der Europäifchen Höfe läfst fich leicht unter fol-

gende Abtheilungen bringen:

I. Etat der gewöhnlichen und regelmäfsi-

gen Au sga be n, als:

1) die Schatulle des Fürften, welche zu

feinen unmittelbaren, nicht zu berechnen-

f den Ausgaben dient;

2) die Ta f elgelder;

S) das Ameublement;

4) das Hofbauwefen;

5) die Lultbark eiten;

6) die H o f d i e n e r fc h a f t. Dahin gehören :

a) die grofsen Hofchargen und Erbämter,

b) die Leibwache, c) die Pagen, d) alle

beym äufsern und Innern Hofdienftßefchäf-

tigte;

7) der Marftall und das Jagdwefen;

8) die Ausgaben für Sammlungen, Bibliothe-

ken, Kunftfachen u. f. w. des Fürften
j

9) Gnadengefchenke und Wohlthalen.
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11. Aufs er ord en ili c h e Abgaben, als:

1) Aiisftattungen der Fainiiienglieder oder

Einrichtung ihres Etats;

2} Aufwand bey Reifen, ßefuchen, aufser-

ordentlichen Feyerlichkeiten u. f. w.

Anm. An den grofscn Europäifchen Höfen pflegt man
das beym Hofe hefchäftigte Perfoiial in gewiffe Depar-

tements, Kammern oder Stäbe einzutheilen, wo dann

an der Spitze jedes Stabes ein mit einer hohen Charge
bekleideter Glief ßeht, der viele hohe und niedere Die-

ner unter fich hat, denen er Befehle ertheilt. Von
ihm relTortirt lodann alles , was zu feinem Stabe ge-

hört. Eine Ueberficht der verfchiedeneu Hofftaate er»

hält man aus den Staats- und Hofkalendern, die fall

von jedem bedeutenden Hofe jährlich crfcheinen.

J. 853.

Die allgemeine Politik giebt die Grundfätze

an, nach welchen die Entbehrlichkeit oder Unent-

behrlichkeit der verfchiedenen Hofämter und des

bey den Höfen vorfallenden Aufwandes zu beurr

theilen ift. Sie würde freylich unbillig und pe-

dantifch erfcheinen, wenn (ie diefen Aufwand al-

lein aus dem Gefichtspuncte der Nothwendigkeit

und Zweckmäfsigkeit beurtheilen, und nicht auch

auf das Rückficht nehmen wollte, was Sitte und

Gewohnheit einmahl allgemein eingeführt hat.

Auch wird die ßeurtheilung ganz anders ausfallen

muffen, wenn der Regent aus feinem Privatver-

mögen wirthfchaftet, und feine Hofausgaben aus

demfelben allein beftreitet, als wenn fein ganzer

Ausgabe -Etat aus einem Abzüge von dem reinen
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Einkommen des Volks gebildet ift. In jenem Falle

miifs man ihn als einen reichen Herrn betrachten,

der fein Einkommen nach feinem Wohlgefallen

und Neigungen anwenden kann wie er Luft hat,

und deffen unnütze Ausgaben felbft dem Volke kein

Recht zur Critifirung derfelben geben; im letzten

Falle erfcheint er allein als eine öffentliche, dem

Staat angehörige oder den Staat vorftellende Per-

fon, an der alles unter die Critik fällt, was dem

Begriffe derfelben widerfpricht; an der alfo auch

jeder Aufwand Tadel verdient , der entweder die

Beförderung eines wichtigern Staatszweckes ver-

hindert, oder wohl gar in keinen Zufammenhang

mit einem Staatszwecke gebracht werden kann.

§. 854.

Es ßehe nun aber ein Fürft zu den Mitteln,

wovon er feine Ausgaben beftreitet, in einem Ver-

hältniffe, in welchem man will, er nehme fie aus

feinem Privatvermögen oder vom öffentlichen

Gut, immer wird er doch feinen Aufwand vor ßch

felbft nicht anders beurtheilen können, als (fo

wie Friedrich II. es öffentlich bekannte) nach

der Idee, dafs feine Pflicht ihn gänzlich an das

Volk bindet, welches er regiert, und dafs er alfo

fchuldig ift, feinen Aufwand fo einzurichten, dafs

daraus keine Gleichgültigkeit oder Vernachläffigung

gegen die öffentlichen Zwecke hervorgeht, wel-

ch «s offenbar der Fall feyn würde; wenn ein Fürft
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auch fein Privatvermögen auf Frivolitäten verwen-

dete, während die wichtigften Staatszvvecke, die

ftatt jener damit hätten ausgeführt werden kön«

neu, vernachläffigt liegen bleiben. Wo aber je-

nes Einkommen des Ilegenten vollends aus den

Beuteln feines Volks entfpringt, da wird ein leicht«

finniger und unnützer Aufwand des Hofes der ge-

meinften Pflicht zuwider feyn, und uichls als Ver«

achtung und Hafs im Volke erzeugen können , fo-

bald es zum Nachdenken gelangt.

Erläuterung. Ueberfieht man die Seh aar der Hof-
beamten und die unendliche Maniiichfaltigkeit derVer-

fchwendung und des leichtfinnigen Aufwandes an man-
chen Fürßenhöfen; fo mufs man zweifeln, ob lelbft

der iubtillte Sophiil Gründe erklügeln kann, wodurch
folchem Aufwände ein Schein ertheilt werden konnte,

als ob er zur Erhaltung der Würde und des Anfehens

des Regenten nothwcndig oder auch nur zweckmäfsig

fey ; zumahl da auch kluge und weife Regenten durch

ihr Beyfpiel bewiefen haben, dafs fie keines Prunks

und keiner Umgebung von kofibaren MüfsiggUngern.

bedurften, lun fich die Ehrfurcht und den Dank ihrer

Zeitgenoffen und das Lob und die Achtung der Nach-
welt zu erwerben. Freylich reicht die Zahl der Die-

uierfchaft der Europäifchen Höfe noch lange nicht an

die der Ottomannifchen Pforte. Sie beläuft fich dafelbft

über 10,000 Perlenen, da das Perfonal des Oefterrei-

chifchen Hofftaats nur auf 2318 > des Ruffifch- kaifer-

lichen aus 5750 Hofbeamten und Dienern belteht. Die
unendlichen Verfchwendungen auf Prachtgebäude unter

Ludwigs des i4ten Regierung, welche aus dem vom
Volke zufammengebrachten Staatseinkommen beftritten

wurden, gelten allgemein als Beyfpiele einer fchlech-

ten Finanzverwaltimg unter diefem Könige. — Aber
£elbft manche fonft fparfame Monarchen haben ihrer
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Neigung zu unnützen Bauten oft mehr nachgegeben,

als fie gethan habe^i würden, wenn lie von den Wir-

kungen einer folchen Anwendung grolser Capital«

deutlichere und richtigere Vorllellungen gehabt hätten.

Und was foU man vollends zu dem linnlofen Aufwand«
bey der Jagd lagen , den manche Regenten auch in der

neuern Zeit fich erlaubt haben ? — Ich habe einen

der Leiten Fürften oft fagen hören, dafs ihm jeder

Hirfch, der durch feine Parforce- Jagden gefchoffen

würde, looo Rthl. zu ftehcn komme. Was hätten mit

den 20 bis 30,000 Rthl. , welche hier für das Vergnü-

gen, 20 bis 5oHirfche jährlich zu hetzen, für herrliche

Zwecke ausgeführt werden können? — Ift es vor dem
Gewiffen verantwortlich, dafs ein Landesfürft einen,

folchen Gebrauch von feinem Einkommen (follte es

auch aus Privatvermögen fliefsen) mache? — Wo über

der Befriedigung fo überflüffiger nutzlofer Bedürfniffe

nun gar dringendere, höchll nothwendige unbefriedigt

bleiben muffen; wo öffentliche Schulden auf dem Volke

lallen , deren Tilgung die Kräfte des Volks überltei-

gen , und wo Millionen jährlich auf der Jagd, in

Feuerwerken, durch Unterhaltung von Hoffchranzcn,

durch den Bau unnützer Palläfte , überflüffiger Pr^cht-

kirchen u. f. w. verfchwendet werden , einen erkleck-

lichen Tilgungsfonds abgegeben haben würden; da

follte wohl billig der überflüffige Aufwand des Hof-

Ilaats zu ailererft eingefcliränkt werden. Nichts ift un-

gegründeter, als dafs ohne folchen Tand die Würde
der Fürften zu Grunde gehen könnte. Welche Majeftät

wäre das , die auf folcheni Fundamente ruhte !

!

«

§. 855.

Sind indeffen die Summen für Bedürfnifr«

des Hofftaats einmahl höher beftimmt, als an fich

iiöthig gewefen wäre; fo dürfen fie doch nicht

willkührlich und ohne freye Einftimmung des Für-

ften felbft herabgefetzt werden. Denn auf die da-
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zu beftimmteSumme ift ein Privatrecht des Regen-

ten entftanden, das nicht verletzt werden darf.

Ein Regent findet darin die Mittel, feine patrioti-

fche und edle Denkungsart zu beweifen, indem er

aus freyem Privatwillen das ihm ausfchiiefslich ge-

bührende Einkommen zu Ausführung öffentlicher

Zwecke verwendet, und dadurch dem Volke fein

Intereffe für das öffentliche Wohl offenbaret; aber

ein Recht, eine foiche wohlthätige Verwendung

zu fodern , hat aufser ihm feibft tMemand.

§. 856.

Wo eine repräfentative Verfaffung vorhanden

ift, da gehört die Unterhaltung der repräfentiren-

den Collegien mit zu dem Aufwände für die fouve-

raine Macht. Denn diefe belteht in folchen Staa-

ten in der Einheit des Willens des Fürften mit den

repräfentirenden Corporationen. Auch ftandifcha

Verfammlungen mufs man dahin rechnen. Selbft

wenn diefe nur berathend find; fo gehört doch.

ihr Ralh zu den durchs Gefetz verordneten Mit*

tein, den fouverainen Willen beftimmen zu hel-

fen; fie find daher nicht als Staatsbeamte, fon-

dern als Volksrepräfentanten anzufehen, welche

den Fürften mit dem Willen oder den Wünfchen

der Gemeinheit bekannt machen follen, damit er

Mittel habe, feine Befchlüffe fo zu faffen, dafs

fie mit dem allgemeinen Willen zufammenitimmen.
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§. 857.

Dafs dergleichen an der Beltimmung des fou-

verainen Willens theilnebmende Gorporationen

aus Mitgliedern zufammengefetzt werden mögen,

welche keine Unterhaltungsmittel ihrer Perfon

aus öffentlichen Caflen bedürfen, ift aus Gründen

wünfchensyverth, welche zum Theil fchon oben

(§. 840 u. f. w.) angeführt find. Erftlich werden

dem Volke dadurch die Koiten der Unterhaltung

folcher Gorporationen erfpait; zweytens werden

dadurch reiche Leute veranlafst, ihren Reichthum

zu einem patriotifchen Zwecke zu verwenden, den

lie fonit vielleicht im Müfsiggange verzehren wür-

den. Drittens werden dadurch nur foiche zu der-

gleichen Verfammlungen kommen, die äufsere

ünterftützung nicht bedürfen, folglich ein unab-

hängiges Leben, führen , und viertens werden fie

dadurch ihre Freyheit und Unabhängigkeit beur-

kunden, dafs durchaus kein Eigennutz fie in fol-

ehen Stellen hält, und fie alfo nicht dadurch be-

fiimmt werden können, einer Meinung beyzutre-

ten, welche nicht ihrer volikommnen Ueberzeu-

gung gemäis i(t.

Anmerkung. Wollte man Tagen, dafs durch eine Tolche

Maafsregel diejenigen, welche vielleicht gerade die mei-
ile Tauglichkeit 2uRepräfentantenftellfen befäfsen, aber

nicht grolses Vermögen hätten, davon ausgefchloffen

werden würden ; fo hat dicfer Einwand kein londerli-

ches Gewicht. Denn 1) ift anzunehmen, dafs in einem

Lande, wo Einficht zu Ehren führt, diele von den
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Reichften , wenn fie ihre Beflimmung vor fich fehen,

am erften erworben werden kann und wird. Es ift da-

her nicht zu zweifeln, dafs in einem Lande, wo nur

die Reichften Zutritt zu dem ehrenvoJlßen Gefchäft der

Repräfentation haben, fich auch bald eine Menge aus-

gezeichneter Köpfe unter ihnen ausbilden werde, um
zu dergleichen Ehrenpoften gewählt zu werden; 2) die

Wiffenfchaft der Aermern geht aber deshalb nicht verlo-

ren, da ihnen Rede und Preffe freylteht, wodurch fie ihre

Einfichten mittheilen und allgemein machen können.

Bewähren fich diefelben ; fo wird ihre Meinung fich

Beyfall verfch äffen, allgemein werden, und daher auch

durch die Volksvertreter zur Sprache in die öffentlichen

Verfammlungen kommen. — Dafs aber die Meinun-

gen fcharffinniger Köpfe nicht fogleich ausgeführt, fon-

dern erft Jahre lang von allen Seiten geprüft werden,

mufs jeder wünfchen, der die Sache begreift.

$. 858.

Hätte man das Bedenken, dafs auf diefe

Weife die mittleren und niedrigen Stände und

die Armen Niemanden hätten, der ihr Intereffc

verträte; fo fage ich dagegen: 1) dafs ein fol-

cher Reichthiun, der dazu gehört, um einige

Monate aus feinem Vermögen zu Jeben , weder

die mittlem, noch felbft die niedrigen Stände

(z. B. den Landbauer) von der Repräfentatioa

ausfchliefsen wird, und was die Armen betritft,

fo ift deren Intereffe immer mit in dem Intereffe

4er einen oder andern Ciaffe der Wohlhabendem

begriffen, fobald die Arnien nur nicht Bettler

find, und diefe wird man doch wohl nicht zu

Stellvertretern der Nation zulaffen wollen? So-
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bald nur kein Stand in Steuer- und Gewerbefachen

Privilegien geniefst, und alle einem Gefetze un-

terworfen find, kann den armen Gewerbsmann

nie ein Gefetz treffen, das nicht auch den Reichen

träfe.

Anm. Man fülivt oft die Repräfentation von England als

ein Beyfpiel an, dafs dort die Reichen im Parlament ihr

Uebergevvicht benutzen, um die HauptlaXl der Abgaben
auf das gemeine Volk zu werfen. Aus diefem Grunde,

fagt man, konnte fich die Einkommentaxe nicht halten,

xveilfie blofs die Reichen belleuerte ; aus diefem Grun-
de wird das Korngefetz fo hartnäckig vertheidigt, wel-

ches offenbar die Armen hauptfächlich drückt, während

es die Gutsherren bereichert. — Hätten die Minder-

wohlhabenden eine geltende Stimme, nie würde die Ein-

kommentaxc aLgelchaftt , nie das Korngefetz dui-chge-

garjgen feyn. Hierauf antworte ich: i) Was die Ein-

kommentaxe betrifft; fo traf fie allerdings die Rei-

chen , aber fie traf fie nicht in gleicher Proportion, da

der Handels- und Fabrikengewinnft ihr grofsentheil«

entzogen, und das Einkommen aus der Landrente

und aus den Staatsrenten in feiner ganzen Ausdehnung

angezogen ward. Diefe Ungleichheit war es haupt-

fächlich, welche der Einkommentaxe entgegenftand,

und welche Grundherren und Staatsrenteniver fo fehr

gegen fie einnahm. Hätte man Mittel gefdnden , Re

auszugleichen, und hätte man fodann diefelbe Summe
(15 Millionen Pfund Sterling) durch eine Confumtions-

Iteuer heben wollen ; fo würde fich bald gezeigt haben,

dafs die reichen Zehrer kein Intereffe dabey haben

konnten, die indirecte Steuer der dirccten vorzuafiehen.

Denn es giebt kein Mittel für diefe, fich ihr zu ent-

ziehen und den ärmern Clnfi'en etwas aufzubürden

,

was nicht früh oder fpät verftärkt auf fie zurückfallen

müfste. Was aber die Korngefetze betrifft; fo treffen

die nachtheiligen Folgen davon alle, die keinen Acker-

bau treiben, und fcheintn allerdings eine Folge der

un-
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unproportionirlich ftarken Reprärentalion des Land-

baifintereffes zu feyn. Schon ein verllärktes Fabriken-

intereffe würde für das Ganze lo fchädliche Kornge-

fetzp nicht.haben aufkommen laffen.— Die einfeitigeix

und unvollkommnen Begriffe über dieStaatswirthfchaft,

welche bisher das Mercantilfyllem in England aufrecht

erhalten haben, fo wie die nun einmähl lange und feft

begründeten Gewohnheiten , fcheincn indeffen wirk-

lich einen eben fo Harken Antheil an derBeybehaltung

diefer fehlerhaften Gefetzgebang zu haben, als dasPii-

vatiiitereffe einzelner Stände.

§. SSg.

Unter folchen Vorausfetzungen werden alfo

die repräfentirenden VeiTammlungen keinen an-

dern öffentlichen Aufwand verurfachen, als den

ihr Verfammlungsgebäude und ihre Unterhand-

lungsgefchäfte nothwendig machen. Diefe Summe
gehört im Finanzetat an diefelbe Stelle, wo die

Ausgabe für den Fürften fteht, ßeyde conftitui-

ren die Souverainität.

ErlKuterung. In England gehört der Aufwand für

das Ober- und Unterhaus unter diefe Rubrik. Da alle

Glieder ohne allen Gehalt und ohne alle Diäten ihre

Functionen verrichten ; fo entfpricht die Einrichtung

jenes Reichs vollkommen unfern Federungen. Blofs

die Unterhaltung des Locals und die Schreibereyen der

Häufer werden voin Staate bezahlt. Auch der Spre-

cher im ünterhaufe zieht Gehalt. Die beyden Kam-
mern in Frankreich verurfachen einen fehr bedeuten-

den Staatsauiwand (2,600,000 Franken), da die Mitglie-

^ierj^Diäten ziehen. Faft in allen neuen repiäfentati-

ven Verfaffungen hat rnah Bewilligung von Diäten für

nöthig gefunden. So nothwendig diefes vielleicht feyu

magj fo iit doch nicht zu läugnen, dafs dadurch viele

Vortheile aufs Spiel gefetzt werden, — In Rufsland

V.Jakob StaatsßnanzwiJJ. IL Aaa
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beliehen die Bedürfniffe' des Souverains blofs in dem,
was der Kaifer und feine Familie zu ihrem Aufwände
bedürfen. Zwar exillirt dafelbft ein Reichsrath, dcffen

Rath der. Kaifer in allen wichtigen Angelegenheiten

verlangen zu wollen öffentlich erklärt hat ; indeffen

beruhet deffen Exiftenz noch alleii. auf dem Belieben

des Regenten, Die Glieder deffelben haben als folche

keinen Gehalt, find aber fämmtlich Beamte des Kai-

fers, und können auch andere Aemter mit ihrer Würde
vereinigen.

$. 860.

Der Hofftaat nimmt in dem Finanzausgabe-

etat nur eine allgemeine Rubrik ein, und in wie»

fern er aus dem Privatvermögen des Regenten be-

zahlt wird j gehört die Ausgabe dafür gar nicht

hinein* Denn nur die Ausgabe, welche aus der

Staatseinnahme beftritten wird, macht einen Be-

itandtheil des Finanzetats aus* Aber auch in die-

fem Falle wird doch die Verwendung oder Ver-

theilung der Ausgabefumme von der Perfon des

Souverains allein abhängen, und die Anordnung

einer Controlle darüber wird als eine Privatfache

des Regenten anzufehen feyn, und nicht der Cri»

tik der Gemeinheit unterliegen, weil ein folches

Verhältnifs der Unabhängigkeit und der Würde

des Fürften zuwider feyn würde.

Erläuterung* In dem neu projectirten Ausgabe - und
Einnahmeetat des preufsifchen Staats find deshalb die

vorbehaltenen Einkünfte und Ausgaben de« Königs aus

feineu Domainen ganz Weggelaffen.
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Zweyter Abfchnitt.

Von den Ausgalen für die Bedürfniffe des Civilregiments,

§. 861.

Wir verfteben unter dem Civilregimente
alle dem Souverain untergeordnete Organe und

Anftalten, welche dazu gebildet find, damit die

Staatszwecke im Innern erreicht werden follen.

$. 862.

Es gehören alfo dabin :

I. Alle Beamte und Inftitute, welche dazu beftimmt

find, Einheit und Ordnung in die ganze Staats-

regierung zu bringen und zu erhalten, folg-

lich alle allgemeine Centralbehörden, von wel-

chen alles, was von Staats wegen zu bewirken

ift, ausgehen foll. Dahin gehört insbefondere:

1) die Cabinetsbehörde,

2) der allgemeine Reichs- oder Staatsrath,

5) die Generalcontrolle,

IL Alle den allgemeinen Reichsbehörden unter-

geordnete Behörden, Beamte und Inftitute»

welche die fpeciellen Staatszwecke im Lande
ausfahren oder erreichen follen, als:

! alles, was zur Juftizpflege organifirt ift;

2. alles, was zur Regierung und Verwaltung

des Staats gehört, als: 1) clie Polizey im
ansgedehntelten Sinne, welche in fich be«

Aaa 2
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greift: a) alle Anfialten, diß zur Aufrecht-

erhaltung der öffentlichen Ruhe und gefetz-

lichen Ordnung im Innern organifirt find;

b) alle Anftalteo, welche das allgemeine Wohl
des Landes oder die pofitive Beförderung ge-

meinfamer Güter bezwecken; 2} alles, was

zur Organißrung und Verwaltung eines guten

Finanzwesens gehört.

3. Alles, was zur Unterhaltung des friedlichen

Verkehrs mit andern Staaten und Völkern nö*

thig ift.

§. 863.

L Einheit in der Staatsverwaltung kann nur

durch eine gefchickteOrganifation folcherCentral-

behörden erreicht werden, von denen alle Thätig-

keit ausgeht, und in welchen alles, was im Staate

gefchieht, fein Princip und feine Beftimmung fin-

det. Dergleichen Gentralbehörden find daher ein

nothwendiges Bedürfnifs eines wohleingerichteten

Staats.

§. 864.

Die allgemeine Politik mufs näher zeigen, wie

fie zweckmäfsig eingerichtet werden muffen. Die

Finanzwiffenfchaft hat nur die Ausgabe für fie in

ihren Etat aufzunehmen,

§. 865.

Im Allgemeinen mufs für alle Ausgaben das

Princip gelten, dafs, wenn einmahl die Nothwen»
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digkeitiind Nützlichkeit eines Staatsinltituts erwie-

fen ift, es fo ausgeftattet werden muffe, dafs feine

Einnahme zur voUkommnen Erreichung feines

Zweckes wirklich genüge. Daher muffen 1) alle

Beamte fo befoldet werden , dafs fie hinreichend

mit ihrer Familie zu leben haben, und den ihnen

übertragenen Gefchäften alle Zeit und alle Kräfte

widmen können, welche zur vollkommnen Betrei-

bung derfelben nöthig find. Das Princip in Anfe-

hung der Beamten mtifs feyn , deren fo wenig als

möglich anzuftellen, ihre ganze Arbeitszeit mit

Staatsgefchäften auszufällen, aber fie dafür auch

fo zu bezahUn, dafs fie nicht nöthig haben, fich

nach anderm Verdienft umzufehen. Diefe Maxime
gilt durchgängig, und leidet nur da eine Ausnahme,

wo der Staat wohlhabende Privatleute durch Auf-

träge ehren kann, und fich folche finden, die fie

gern umfonft übernehmen, und die ihnen mit

Sicherheit anvertraut werden können, ohne dafs

zu beforgen ift, dafs das Gefchäft dabey leiden

werde,

§. 866.

Das Princip, welches §. 865. für die Staats-

beamten aufgeftellt ift, gilt auch für die Inftitute.

Sie muffen fo ausgeftattet werden, dafs der Mangel

ihrer Einnahme der Erreichung ihres Zwecks kein

HinderniCs in den Weg legt; und es ift beffer, we-

nige aber vollkommene Inftitute zu errichten, als

viele, die fämmtlich Mangel leiden. '
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J. 867.

Zur Unterhaltung der Cabirtetsbehörde gehö-

ren : i) die ßefoldungen der Cabinetsräthe und der

verfchiedenen ihnen untergeordneten Expedienten,

Schreiber und Bedienten; 2) die Ausgaben für

die Einrichtung des Archivs und der Regiftratur;

3) des dazu nöthigen Locals, der Schreibmate-

rialien, der Beleuchtung, Heizung u. f. w.

Anm. Wenn es einem grofsen Staate an einer gehöri-

gen Organifation des Gabinets fehlt; fo entßeht leicht

eine grofse Verwirrung in den Gefchaften. Die Lan-
desbehörden werden von den Cabinetsentfcheidungen

nicht gehörig unterrichtet; im Cabinet werden oft

Sachen entfchieden , die nicht vor daffelbe gehören;

die Entfcheidungen werden vergeffen, und es entiteheu

andere, die den früheren widerfprechen u. f. w. Nur
eine gute Organifation und genaue Bellimmung aller

Gefchäfte des Cabiuets und ihres Ganges kann Ord-

nung und Harmonie in deffen Verfügungen bringen.

Deshalb darf nichts gefpart werden, was zur Erreichung

diefes Zwecks nöthig ift. Durch eine folche Einrich-

tung werden auch die unnützen und befchwerlichen.

Arbeiten des Cabinets fehr vermindert, da, fobald ein-

mahl genau bekannt wird, welche Sachen fürs Cabinet

gehören , und welche dafelbft abgewiefen oder an an-

dere Behörden abgeliefert werden , die unnützen Ein-

gaben fich fehr vermindern , ohne dafs man diefe Ver-

minderung durch gehäffige Strafmittel zu bewirken

iraucht.

$. 8S8.

Ein Staatsrath ift nöthig, um Einheit fowohl

in die Gefetzgebung als in die Minifterien und Spe-

cialverwaltungen zu bringen, einen fchädlichen

Antagonismus derfelben zu verhindern; alles, was

das ganze Reich betrifft, zu prüfen, anzuordnen.
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und den executiven Behörden die Ausführung der

Gefetze zu befehlen. Er ift alfo ein wahres öffent-

liches ßedurfnifs. An ihn muffen fich vorberei-

tende oder ordnende Collegia anfchliefsen, die

dem Staatsrathe theils die ihm nöthigen Data lie-

fern, wie ein ftatiftifches ßüreau; oder welche die

Redactionen der Gefetze nach den von ihm geneh-

migten Grundfätzen, oder die von ihm aufgetra-

genen Unterfuchungen zur Auffindung richtiger

Kefuitate übernehmen, wie eine Gefetzgebungs-

commiffion u. f. w. Zur Unterhaltung aller diefer

CoUegien gehören j) die nöthigen Befoldungen

der dabey angeitellten Beamten, 2) die Ausgabe

für die Einrichtung und Erhaltung des Locals und

der nöthigen Bedienung.

Anm. Ob in den verfchiedenen Staaten eine Behörde
unter dem Namen Staats- oder Reich srath exilli»

re , und was man hier od&r da unter diefem Namen
begreife, ift für unfern Zweck etwas Gleichgültiges.

Aber dafs die Sache, die wir hier angeben, vorhanden
fey, und alfo für deren Unterhaltung gefolgt werden
muffe, ift nothwendig, mag man fie in einigen Staaten

im Cabinet, in andern in einem Minifterialrathe u. f. w,

vornehmen. Welche Einrichtung am zweckmäfsigften

fey, enticheidet die allgemeine Politik, nach Erwä-
gung der befondern Lage, in welcher fich ein Staat

befindet.

$. 869.

Dafs alle Ausgabe Etats unter einander mit

ihren Beftimmungen und mit der Staatseinnahme

verglichen, darnach modificirt und in die Ausgabe

und Einnahme Harmonie und Proportion gebracht
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werde, iit ein Haupterfodernifs zu einer guten

Staatswirthfchaft. Eine Behörde alfo, die alle

Ausgaben nach dem höhern letzten Staatszwecke

niifst, von aller Vorliebe für einzelne Zweige der

Staatsverwaltung Frey, nur allein das Ganze und

die Harmonie allerTheile unter einander, und dar*

nach alle Ausgaben regulirt, die zugleich die Staats-

lalt mit den Kräften des Volks vergleicht, um zu

erforfchen , ob es diefelbe tragen könne, ohne

feine wefentlichen Zwecke zu verlieren, und ob

die Staatsabgaben noch genug Quellen zur Ver-

mehrung des Nationalreichthums übrig laffen ; die

nach folchen Erforfchungen und Einfichten auch

Veränderungen in Vorfchlag bringen kann, ift gc-

wifs ein wefentliches Erfodernifs für eine voll«

Itommne Staatseinrichtung, Der Aufwand für fie

ift alfo ein wohlverftandener und fehr zu billigen-

der Aufwand. Eine folche Centraibeliörde »kann

den Namen General- Gontrolle führen.

§. 870.

II. Die Rechtspflege ift das allererfte und

wefentlichfte Bedftrfnifs aller Staaten. Sie ver-

langt Richter, Gerichtscollegien , Gerichtsinftan-

!zen bis zu einem oberßen Gerichtshofe, über def-

fen Entfcheidung nichts geht, Anlegung und Un-

terhaltungöffentlicher Gebäude, Gefängniffe, Straf-

häufer, Hypothekenanftalten, Archive u. f. w^

Alles diefes gehört ohne Zweifel zu den öffentli-

chen Bedurfniffen,
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§. 871.

Wo das Gerichts wefen von Privatperfonea

unterhalten wird, wie bey Patrimonialgerichten

oder von den Gemeinheiten, da werden fie aller-

dings den öffentlichen Finanzen w^eniger koiten,

als da , wo fie ganz und allein als öffentliche und

allgemeine Anftalten angefehen , und alfo blofs aus

der Staatscaffe unterhalten werden. Wenn aber

die Erfahrung lehrt, dafs dergleichen Privatge-

richte die Gerechtigkeit höchft unvollkommen

verwalten, dafs Parteylichkeit nicht wohl davon

zu trennen, Rückficht auf Unterfuchungs-, Straf

-

und Executionskoften öfters das Recht beuget; fo

kann die Vermehrung der öffentlichen Ausgaben,

welche durch eine zweckmäfsigere Einrichtung der

Rechtspflege auf öffentliche Koiten cntfteht, kein

Grund feyn, fie zu unterlaffen. Es kommt dazu,

dafs die Koiten der Gerichtspflege immer Koften

des Volks bleiben, fie mögen von Einzelnen oder

vom Ganzen beftritten werden, und gewöhnlich

kommen die Privatgerichtspflegen noch theurer

zu ftehen , als wenn die Gerichtshöfe und Richter

auf allgemeine Koften unterhalten und zweckmä-

fsig im Lande vertheilt werden.

§. 872-

In wie fern jedoch Einzelnen durch die Ge-

richtseinrichtungen befondere Vortheile zugeführt

werden, in fo fern können diejenigen, welche der-

gleichen geniefsen , allerdings die Ausgabe für
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dergleichen Dienfte beltreiten (§. 691.)» Es kann

die Einnahme für dergleichen fpecielle Dienfte

in eine befondere Caffe gezogen , und nach dem

Maafse der befondern Mühvvaltung der Gerichte

bey folchen Verrichtungen vertheilt werden. Die-

fe Einnahme und Ausgabe ift aber von der Fi-

nanzverwaltung gänzlich zu trennen und den Ge-

richtsbehörden allein zu überlaffen. Dagegen

wird bey ßeftimmung der ßefoldung der Richter

auf ihre Einnahme aus der Sportelcaffe Kückficht

zu nehmen feyn.

$. 873.

Zur Bewachung, dafs die öffentliche Sicher-

heit und Ruhe nicht verletzt werde, ift der Staat

unbedingt verpflichtet, und die hierzu organifirte

Anftalt wird gewöhnlich Polizey im engem

Sinne genannt. Es gehört alfo hierher die Aus-

gabe für alles, was zur Organifation und Unter-

haltung des Perfonals und der Anftalten dient;

l) welche nöthig find zur Bewachung der öffent-

lichen Ruhe und perfönlichen Sicherheit, zur

Erhaltung des Syftems der Polizeybehördea

und der ihnen untergeordneten executiveir

Beamten, der Polizeywachen , Gensd'arme-

rie oder ähnlicher nothwendiger oder nützli-

cher Maafsregeln für die Ruhe und Sicher-

heit der Bürger;

3) was zur Gründung und Erhaltung deffen dient,

was öffentlich zur Sicherheit des Eigenthums
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gefchehen kann, wie die Einrichtungen, durch

welche für richtiges Maafs und Gewicht, für

gutes Geld u. f. w. geforgt wird , die Einfüh-

rung der Affecuranzanftalten gegen Brand»

Hagel u. f. w.

;

3) was zum Schutz des Lebens und der Gefund-

heit zweckmäfsig ift und durch Privatkräfte

nicht erreicht werden kann, wieQuarantaine-

anltalten und die ganze Medicinalpolizey»

§. 874.

Vieles von dem, was unter den Rubriken 2.

und 3. ($. 873.) begriffen ift, kann der Beforgung

von Gemeinheiten und Privatgefelifchaften über-

laffen werden, indem fie diefe Zwecke wohlfeiler

und genauer beforgen können , als der Staat.

Auch vertheilen fich die Beyträge dazu richtiger

nach den Bedürfniffen derer, die dergleichen nö-

thig haben, und nach dem Grade des Nutzens,

den jeder davon hat, -— Aus der allgemeinen

Staatscaffe mufs nur fo viel dazu hergegeben wer-

den, als nöthig ift, um die Einführung gemein-

nütziger Anftalten zu erleichtern. Alles, was bcf*

fer durch Gemeinden und Privatgefelifchaften ge-

fchehen kann, mufs diefen überlaffen werden. Nur

das Allgemeine, was für alle in gleichem Maafsc

oder gleicher Proportion nützlich ift, mufs aus

der allgemeinen Staatscaffe beftritten, und was

durch Privatkräfte nicht fo gut ausgeführt werdea
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kann , mufs vom Staate unmittelbar bewirkt

werden. Diefes find daher auch die Grundfätze,

nach welcher, die! Finanzcaffen für dergleichen

Anftalten offen liehen oder verfehloffen werden

xnüllen.

§. 875.

Noch mehr theilt fich die Theilnahme der

Koften für das, was unter der Rubrik b^ von Nr. II.

§. 862. begriffen ift, zwifchen Staats- und Privat-

caffen. Es leidet nämlich keinen Zweifel, dafs

es unter die Staatszwecke gehört, alles zu beför-

dern, was zur Wohlfahrt des ganzen Volks oder

auch einzelner Gemeinden dient. Hieraus folgt

aber nicht, dafs die allgemeine Staatscaffe auch

allein die Koften tragen feile, weiche dergleichen

Anftalten erfodern, noch auch, dafs der Staat

unmittelbar alle dergleichen Zwecke durch feine

Finanzmittel bewirken muffe. Vielmehr ift es

gerechter und zweckmäfsiger, dafs alles, was

zum befondern Wohl der einzelnen Gemeinden

oder Provinzen gefchieht, auch von diefen unmit-

telbar beforgt, die Ausgaben dafür von diefen auf-

gebracht und die Verwaltung von ihnen geführt

werde, fo dafs dergleichen Anftalten den Staats-

caffen auf keine Weife zur Laft fallen. Nur daSy

was dem ganzen Volke Nutzen bringt, und was

überhaupt nöthig ift, um die einzelnen Gemein»

den und Privatgefellfchaften zur Stiftung und Er-

haltung gemeinnütziger Inftitute zu ermuntern,
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"

und das Publicum vor Bevortheilungen zu verwah-

ren, mufs auf öffentliche Staatskolten beltrittea

werden, und gehört daher in den Finanzetat.

§. 876.

Zur allgemeinen Wohlfahrt gehören :

1) Alle Anftalten, die zur Beförderung der

C'ultur der Anlagen, Talente und Kennt-

jniffe des Volks und zur Moralifirung deffel«

ben gehören, als: Schulen, Univerfitäten,

Academieen, polytechnifche Inftitute— öf-

fentliche Sammlungen von Büchern, Natu-

ralien , Kunftwerken , Gewerbsproducten,

desgleichen allgemeine kirchliche Einrich-

tungen u. f. w. , io wie auch öffentliche Wohl-

thätigkeitsinltitute, als: Spitäler, Kranken-

häufer, Armenverforgungsanltalten' u. f. w.

Dennoch kann dem Staate nicht zugemuthet

werden, dafs er alle dergleichen Inftitute

einrichten oder auch nur unterftützen foUe«

Es ift vielmehr billig und der Natur der Sa-

che viel gemäfser:

a) dafs alle Ortsfchulen, Kirchen, Spitäler,

Armenverforgungsanftalten jeder Gemeinde

allein überiaffen bleiben. Denn diefe An-

ftalten find fpecielle Bedürfniffe jedes Qrts

oder jeder Gemeinde, und muffen nach den

befondern Bedürfniffen , Kräften und Ver*

mögen, welche jede Gemsinde hat, befrie-
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digt werden. Keine hat daher das Recht,

einen Beytrag von andern zu verlangen; die

ärmere Gemeinde kann nicht fodern, dafs

iie auf Kolten der reichern eben fo vollkomm-

ne Anftalten diefer Art beßtze, als diefe.

b) Nur diejenigen Anftalten, welche allge-

meine ßildungs - oder Wohlthätigkeitsan-

fialten fürs ganze Land find, welche das

Ganze bedarf, können Anfprüche an die

öffentlichen Staatscaffen machen. Dahin

gehören z, ß. Univerfitäten, in wie fern fie

Inftitute find, die zur. Bildung der Staats-

diener und zur Cultur der Gelehrfamkeit

überhaupt beftimmt find; Academieen, in

wie fern fie fo organifirt find, dafs fie wirk-

lich die höhern Wiffenfchaften fördern, und

nicht etwa blofs zu unnützen Prachtkegeln

dienen, Kirchen find Sache der einzelnen

Oerter und Gemeinheiten, nach deren Be-

dürfniffen und Kräften fich ihre Einrichtung

bequemen mufs.- Nur die aligemeinften Ein-

richtungen dafür fallen der Staatscaffe zur

Laft. Es wird die Finanzausgabe für dielen

Zweig der Staatsverwaltung in vielen Staa-

ten manche Erfparungen zulaffen.

Zur Förderung der öffentlichen Wohlfahrt gehören

ohne Zweifel auch

2) diejenigen Ausgaben, welche zur Verftär-

kung der Nationalkräfte dienen, zu Aufopfe-
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rungen für das allgemeine VVuhl anreizen;

als: Nationalbelohnungen, Denkmähler, Or-

den u. f. w. Was aifo mit Weisheit auf diefe

Zwecke verwandt wird, kann unbedenk-

lich in den Finanzetat aufgenommen werden.

Ferner

;

5) Was zur Beförderung eines Jeichten ßUge-

meinen Verkehrs und der Gewerbe nothwen-

dig und von Privatleuten nicht zu erwarten

ift, weil ihr befoAderes intereffe keine Trieb-

feder dazu enthält, die Ausgabe dafür allein

zu beftreiten ; als: vollwichtiges Geld, .gute

Landftrafsen, Canäle, Poften, Leuchtthürme,

Lootfenwefen u. f. w.

Da indeffen mehrere diefer Inititute vondeC'

Art find, dafs die Einen gröfsern Nutzen da-

von ziehen, als die Andern; fo wird auch. dlQ

Ausgabe für dergleichen nicht aus der allge-

meinen Staatscaffe zu beftrciten feyn, fondern

es muffen dieKoften dazu von denen, wfelche

Vortheile davon ziehen , nach dem Maafse-

diefer Vortheile gefammelt, und aus diefen

Beyträgen die Ausgaben zur Stiftung und

Vervollkommnung diefer Inftitute beftritten

w^erden. Jedes derfelben erhält fodann eine

befondere Verwaltung, und das allgemeine

Staatsfinanzvvefen hat mit ihnen ni«hts weiter

zu thun«
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Aus demfeJben Gefichtspuncte Jaffen fich

4) die Wohlthätigkeitsanftalten betrachten, de-

ren Beftreitung ganz Sache der Gemeindecaf-

fen bleiben mufs, und welche dem Finanzetat

nur fo weit zur Laft fallen, als fie UnterftOtzun-

gen folcher betreffen, die keiner Gemeinde

angehören, oder für welche die Gemeinde

keine Kräfte hat.

§. 877.

Die Verwaltunsj des Finanzwefens erfodert

natürlicher Weife felbft einen öffentlichen Auf-

wand, der um fo gröfser wird, je zufammengefetz-

ler lind weitläufiger es wird. Allenthalben muffen

Perfonen befoldet werden, welche i) die Einnah-

me, 2) die Ausgabe, 3) das Rechnungswefen,

und 4)die Oberaufficht beforgen, und das Finanz-

fyftem in Ordnung halten.

§. 878.

Trennt man alles von dem Finanzwefen, was

flicht dazu gehört, weifet die fpeciellen ßedürf*

niffe der einzelnen Gemeinheiten daraus zurück,

fo wie alles, was für fpecielle Vortheile eingenom-

men oder bezahlt wird; fo bleibt für das Finanz-

gefchäft nichts übrig, als: 1) die richtige Verthei-

lüng der Abgaben und Prüfung alier Quellen der

Einnahme, 2) die Einnahme der Staatsrenten und

Abgaben, 3} die Ausgaben derfelban nach beftimm-

ten
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ten Etats > 4-) <^ic Verrechnung der Einnahme und

Ausgabe, 5) die Controlle über die Richtigkeit

der Rechnungen und der Gefchäftsführung.

§. 879.

Hat aber der Staat eine Staatsgüter- und Re*

galienverwaltung, und wird diefe zur Finanzad-

miniftration gezogen ; fo wird ihr Gefchäft viel

zufammengefetzter, und es treten fehr weitläufig©

und bedeutende Bedürfniffe für die Finanzverwai*

tu. ig ein. Es gehören foJann zu dem Finanzde-

partement:

1) die Domainenkammefn, welchen die Admi-

niftratiofi, Verpachtung, das Bauwefen, Ein«

nähme und Ausgabe für diefelben übertra*

gen ift;

2) das Berg und Hüttendepartement, welches

fehr weitläuiige GefchäFte hat, da es gewöhn-

lich die Bergwerke, Salzwerke u. f. w» felbft

adminiltrirt;

3) das Walddepartement;

4) die Adminiftrationscollegia der Staatsge«

werbe, als : des Münzhofes, der Poften, Pot-

cellain - , Pulverfabriken u. f, w«

§. 880.

Das Finanzdepartement wird am einfachften

verwaltet werden, w«nn alle diefe Verwaltungs-

behörden von ihm gefchieden werden , fo dafs fie

ihre eignen \dminiftrationsrechnungen führe/i,

V. Jakob Staatsfinanzwiff» IL B b b
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und unter befi^nderer Verwaltungscontrulle ttehen»

ihre reine Einnahme aber an die Finanzbehörde

abzuliefern haben. In diefem Falle hat das Finanz-

collegiiim mit jenen Verwaltungsbehörden nichts

weiter zu thun , als dafs es die reine Einnahme

derfelben in ihre Einnahme ftellt, und prüft, ob

die Quellen diefer Einnahme nicht auf andere

Weife fruchtbarer zu machen feyn möchten. Um
aber letztern Zweck zu erfüllen, wird die Finanz-

behörde von einer Oberaufficht über die Führung

der Gefchäfte aller Behörden, welche ihr eine Ein-

nahme verfchaffen follen, nicht befreyt werden

können,

§. 38i.

III. Endlich macht die Verbindung, in wel-

cher die europäifchen Staaten ($. 862.) fowohl

unter einander, als auch mit aufsereuropäifchen

Mächten flehen, einen bedeutenden Aufwand nö-

thig, der jedoch mehr nach dem Nutzen, den ein

Reich davon hat, als nach den Privatneigungen

des Staatsoberhauptes ab^emeffen werden folite.

§. 882.

Es gehört dabin:

1) die Unterhaltung einer fpeciellen Central-

behörde für die auswärtigen Gefchäfte oder

des Departements der auswärtigen Angele-

genheiten
;
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2) die Unterhaltung der Gefandtfciiaften in frem-

den Ländern, der auswärtigen Agenten, Gon-

fuln u. f. w. in ordentlichen und aufserordent*

liehen Fällen
;

3) der Aufwand für die Etabliffertients in frem*

den Länderij, befonders den aufsereuropäi-

fehen, zur Sicherheit und Förderung des

Handels und Verkehrs unfrer Nation, als

Anlegung von Forts, Befatzungen, Stiftung

von Golonieen u. f. w.

;

4) was für Unterhaltung der Communication

mit den Gefandten und Agenten an fremden

Höfen und mit letztern felbft nöthig ift, —
der Aufwand für Briefporto, Stafetten, Cou«

riere u. f. w*

f 883.

In jedem Zweige diefer Ausgaben kommea
1) ordentliche oder gewöhnliche vor, die fich vor-

aus berechnen und beftimmt auf einen jährlicbfen

Etat bringen laffen; und 2) aufserordentliche, die

fich zwar wohl der Gattung nach im Allgemeinen

vorherfehen, aber feiten genau beftimmen laffen.

Die Finanzpolitik mufs fich daher auf dergleichen

aufserordentliche, im Laufe der Dinge zu vermu-

thende oder doch mögliche Ausgaben vorbereiten,

und ihren gewöhnlichen Einnahme* Etat fchon dar-

auf einrichten, wenn es nur irgend möglich ift.

Bbb 2
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§. 884.

Die am gewöbnlichften vorkommenden Fälle

der letzten Art find:

1) Wenn aufserordentlicbe Noth- und Unglücks-

fälle in einzelnen Provinzen oder im ganzen

Lande eintreten, und foii'inn entweder die

Staatseinnahme Ausfälle erleidet, oder aufser-

ordentlicbe UnterftOtzungen gefodert werden

;

2) wenn der Hof einen aufserordentlicben Auf-

wand hat und von der Staatscaffe Zufchüile

verlangt

;

3) wenn ein Landesbedürfnifs einen aufseror-

dentlicben Aufwand erfodert, wozu die ge-

wöhnliche Einnahme nicht zureicht;

4) wenn Staatsfchulden entfteben, und deren

Wiederbezabiung oder grofse Summen Zinfen

erfodert werden.

§. 885.

Eine Provinz kann mit fremden Kriegsvöl-

kern überfchwemmt, durch Gontributionen und

Requifitionen geplagt werden. Es können allge-

meine phyfifche üebel, Peil, Seuchen, Viehfter-

ben, grofse Üeberfebwemmungen, mehrjährige

auf einander folgende Mifsernten u.f. w. eintreten.

In allen foichen Fällen wird die Staatseinnahme

bedeutende Ausfälle erleiden, und doch wird der

Ausgabe -Etat fortgehen, oder wohl gar noch

vergröfsert werden, weil dergleichen Umitände
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auch pofitiveünterftützungen von Seiten des Staats

nothwenclig machen,

§. 886.

Auch können Fälle eintreten, wo der Regent

in Ausgaben verwickelt wird, die er nicht wohl

vermeiden kann, und wozu doch die gewöhnliche

Einnahme nicht hinreicht, und welche nicht um
der Perfon des Regenten , fondern um des ganzen

Staats willen nöthig, und daher zu den aufseror-

dentlichen Staatsausgaben gerechnet werden muf-

fen , wie Ausgaben für Congreffe, aufserordent-

liche Ambaffaden, politifche ßefuche grofser Re-

genten u. f. w,

S. «87.

Es können ferner Unternehmungen in einem

Lande nöthig oder zweckmäfsig befunden werden,

die auf einmahl ein grofses Capital verlangen, wel-

ches der gewöhnliche Einnahme- Etat nicht herge-

ben kann , als wenn Urbarmachungen grofser

Strecken, Häfen, Canäle, Abdämmungen, Dei-

che u, f. w. für nothwendig oder nützlich erkannt

wrerden,

«. 888.

Endlich gehört die Bezahlung der Staatsfchul-

den ebenfalls zu den aufserordentlichen Ausgaben,

die aufhören > fobald die Bezahlung beendet iit.
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§. 889.

'Eine gute Finanzwjrthfchaft wird immer auf

einen folchen Refervefouds Bedacht nehmen, dafs

die zu den Rubriken Nr. 1, und 2. des §. 884. da-

von beitritten werden können, — Die Ausgaben

für Nr« 3. jenes $. find alsCapitalanlagen anzufehen,

welche Gewinn bringen, und dergleichen Unter-

nehmungen können daher auf Actien unternom-

men und die Koften dafür von dem Einkommen

folcher Verbefferungen felbft zurückbezahlt wer-

den» Daher ift es gut, dergleichen Gefchäfte

ganz von dem gewöhnlichen Finanzetat zu trennen,

und flie Verwaltuhg derfelben einer eignen Behörde

zu übergeben, welche unter der Aufficht und Gon«

trolle der oberften Finanzbehörde diefelben aus-

führt. Noch beffer ift es, wenn fie ganz von Pri»

vatgefeiilchaften ausgeführt, und diefen die Vor-

theile davon, nach den Principien anderer freyen

Indultrieunternehmungen, gefichert werden,

§. 890,

Vor allem aber erfodert das Staatsfchulden-

wefen, fobald es höher anfchwillt, als dafs es in

einigen Jahren getilgt werden könnte, eine ganz

eigne Organifation. Es ift am heften, die Bezah-

lung der Zinfen für die Staatsfchulden und die all-

mählige Tilgung der letztern von dem übrigen Fi-

nanzwefen gänzlich abzufondern, eigne Fonds für

das öchuldenweten zu bilden, und diefe einer be«
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fondern Behörde auzuweilen , welche davon, nach

einem wohl überdachten Plane, dieZinfen prompt

bezahlt, und eine beltimmte Summe alljährlich

tilgt. Es mufs fodann hauptfächlich darauf gehal-

ten werden , dafs der Tilgungsfonds nicht nur

überhaupt dem Zwecke angemeffen eingerichtet

ift, fondern dafs derfelbe auch auf keine Weife

verkümmert oder von feiner ßeftimniung abgewandt

werden könne.

§. 89..

Die Staatsfchulden laffen fich ziemlich voll-

Üändig unter folgende flubriken bringen:

1) Schulden, die in aufgenommenen Capitalen

beftehen, welche verzinfet und in beflimm-

ten Terminen zurückbezahlt werden follen

;

2) Schulden, wofür der Staat Garantie gelei-

ftet hat, und deren Zahlung durch dringende

Umftände in Stockung gerathen ift;

3) Schulden, welche der Staat übernommen,

und wovon er Zinfen und Gapitale zurück zu

bezahlen auf eine b^itimmte Art verfprochen

hat;

4) Renten , die er fo lange bezahlen mufs , bis

fie zurückgekauft find;

5) Papiergeld, welches in feinem Werthe ge-

funken iit.

§. 892.

Das Dringendfte und Nothwendigfte ift im-

mer die Bezahlung aller Zinfen und Renten. Sollte
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I
I

—
daher auch ein Staat in den unglücklichen Faii ge-

rathen, dafs er Abbezahlung der Capitale fiftiren

jnufs; fo mufs doch für pünktliche Bezahlung der

Zinfen und Renten geforgt werden, fo lange es

nur irgend möglich ift. Es giebt wenig Fälle in

der Finanzgefchichte, wo die Stockung folcher

Zahlungen nicht durch eine gewiffenhaftere und

klügere Finanzverwaltung zu vermeiden gewefeQ

wäre. Sich mit fchlechterm Gelde, Bons oder

Papiergelde zu helfen, und diefe Mittel den Gläu-

bigern ftatt des baaren Geldes aufzudringen, oder^

wohl gar willkührliche Reductionen der Zinfea

und Capitale vorzunehmen, läuft immer auf Plün-

derung oder Betrug hinaus, man mag dergleichen

Operationen mit noch fo unfchuldigcn und füfsea

r^amen benennen, und dadurch das Unrecht zu

verkleinern fuchen. Man kann ficher behaupten,

dafs die Noth, welche der Staat zum Vorwande

gebraucht, um dergleichen Maafsregeln zii ent»

fchuhiigen oder zu rechtfertigen , nie fo dringend

ift, dafs nicht ein ernftlicher guter Wille und Klug-

heit dergleichen Ungerechtigkeiten hätte vermei-

den können,

§. 893.

Die nothwendigftenCapitalzahlungenfind die,

worüber betUmmte Verbindlichkeiten eingegangen

und Zahltermine fellgefetzt find. Willkührliche

Hemmungen derfelben vernichten den Credit auf

lange Zeit, und bringen dem Staate bey künftigen
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Anleihen, die er doch immer wieder nöthig ha*

ben wird , den gröfsten Schaden. Wo daher

Schwierigkeilen eintreten, die beftimmten Ter-

mine zu halten, da wird es doch dem Staate

|]icht an Mittein fehlen , entweder die Gläubiger

durch Bewilligung gewiffer Vortheile zu beftim-

jnen, dafs fie gern in Auffchub der Zahlung willi-

gen, oder andere Geldreiche zu bewegen, derglei-

chen Obligationen gegen eine billige Vergütung

einzulöfen, oder eine neue Anleihe zur Erlüliung

der beftimmten Verbindlichkeiten zu bewirkeji,

§. 894.

Wenn ein Staat Garantieen übernimmt, um
den Credit gewiffer Anftalten oder Unternehmun-

gen defto ficherer zu (teilen ; fo geht er freylich

von der Vorausfetzung aus, dafs er die iMittel in

feiner Gewalt habe, zu verhindern, dafs der Cre-

dit foleher Anftalten je leiden könne, und tr alfo

durch die Uebernehmung der Garantie in keinen

Verluft kommen werde^ Indeffen hat die Erfah-

rung gelehrt, dafs jene Vorausfetzung höchft irrig

ift. Banken find geplündert und beraubt worden,

und der Umltand, dafs fie Königlich hiefsen,

hat die Feinde viel eher zu den Piünelerungen der-

felben gereizt , als fie davon abgehalten. Garan»

tirteHandelsgefellfchaften find infolvent geworden.

Privatcredit-lnftitute, die vom Staate garantirt

waren > haben Capital- und Zinszahlungen einge*
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ftellt, und die Garantie des Staats konnte weder

die Ereigniffe verhindern, welche diefes bewirk-

ten, noch konnte die Regierung deren Credit

durch ihre Garantie erhalten. Sie wurde mit al-

len diefen Inltituten zugleich comprornittirt, und

ihr Credit mufste mit dem Credit jener erfchüttert

werden. Solche Erfahrungen beftätigen den Satz

der Theorie des öffentlichen Credits noch mehr,

dafs der Staat fich in Privatgeld- und Privatwirth-

fchaftsinftitute gar nicht mifchen , und daher auch

keine Garantie dafür übernehmen folle.

Erläuterung. Wäre die preufsifche Bank keine kö-
nigliclie Bank gewefen , hätte die Regierung weder

durch ihre Gefetze die Privatgelder hineingezwungen,

noch fich um die Art der Anwendung diefer Gelder

bekümmert, fondern nur auf ftrenge Vollziehung der

Rechtsgefetze gehalten : nie würde die Bank eine folche

bankwidrige Anwendung von ihren Geldern gemacht

haben, welche fie noihwendig, auch wenn der Traetat

von ßayonne nicht gewefen wäre, infolvent machen

niufste. Die Seehandlungscompagnie hätte nie folche

Verlutte haben können , als fie erfuhr : wäre fie nicht

eine königliche gewefen u. f. w. Es fcheint daher

fowohl aus iheoretifchen als praktifchen Gründen die

Politik zu rathen, dafs der Staat blofs für eigne Geld-

angelegenheiten forge, fich aber mit Privatgeldern

nie befalle und nie für Privatwirthfchaften die Ga-

rantie übernehme.

$. 890.

Ift aber der Fehler einmahl begangen ; fo

mufs frevlich der Staat fein Wort löfen. Hat er

Capitale durch feine Auctorität in feine Credit-
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inftitute gezwungen; fo find diefe unftreitig die

allererlten , deren vollen Erfatz er bewirken mufs,

wenn fie verloren gegangen find. In Anfehung

aller übrigen garantirten Gapitale follte wenigltens,

wenn deren Erftattung unmöglich fällt, oder die

Bezahlung aufgefchoben werden mufs, bewirkt

werden, dafs den Gläubigern die Wahl gelaffen

Avürde, entweder fo lange zu warten, bis die In-

ftitute wieder in den Stand gefetzt werden kön-

nen, ihre Verbindlichkeit zu erfüllen, oder dem

Staate ihre Federungen zu cediren, gegen eine

Rente, welche, nach dem Curfe, den VVerth ih-

^es Capitals hat,

$. 896.

Wenn, befonders im Laufe des Krieges, vie-

les auf Credit geliefert, oder in Nothfällen requi-

rirt, und mit oder ohne Ordnung, den Üntertha-

nen abgenommen werden mufs, wenn die ünter-

thanen ihr Vermögen haben hergeben muffen für

die öffentlichen Zwecke, wenn der Feind Requi-

fitionen und Gontributionen ausgefchrieben, oder

geplündert hat, wenn manche Provinzen und Ort-

fchaften durch' Einquartierung, Belagerungen,

Schlachten u. f. w. mehr als andere gelitten; ib

entlieht die. Noth wendigkeit, dafs das Ganze die-

jenigen, welche mehr als andere gelitten haben,

entfchädige. Es mufs der ganze Veriuft berech-

net, eine Ausgleichung getroffen und jedem fein

Schade vergütet werden. -— Dafs diefes nicht
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auf der Stelle mit baarem Gelde gefchehen kann,

wenn der Schade bedeutend ift, läfst fich leicht

einfehen. Das einzige rathfame Mittel bleibt, die

liquiden Federungen in Staatsfchulden zu verwan-

deln > und ße nach und nach abzubezahlen.

§. 897.

Die Methode, welche man zu diefem Behuf

einfchlagen kann, ift zwiefach. Entweder der

Staat verpflichtet fich, jedem feine Foderung nach

einer beftimmten Ordnung voll und bis zur erfolg-

ten Gapitalzahlung beftimmte Zinfen zu entrich-

ten, oder er verfichert blofs eine Rente für die

Foderung.

5. 898.

Die Rückzahlung des Capitals kann nur ent-

weder nach der Reihe der Nummern der Schuld-

fcheine, oder nach dem Loofe erfolgen, fo dafs

jährlich für eine beftimmte Summe von den Schuld-

obligationen nach der gewählten Ordnung einge-

löfet und damit fortgefahren wird, bis zur letzten»

Da bey diefer Anordnung jeder Gläubiger die Hoff-

nung hat, fein Capital ganz zurück zu bekommen;

fo werden dergleichen Obligatio .n in einem hö-

hern Werthe ftehen, als blofse Renten, die den

Zinfen diefer Obligationen gleich find.

§• S99.

Hat er den Gläubigern blofs Renten verfichert;

fo muffen cjiefes, wenn fie ganz entfchädigt werden
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follen, folche Renten feyn, die nach dem Curfe

ähnlicher Renten den Preis der zu fodernden Ca-

pitale haben; da hingegen, wenn die Rückzahhing

des Capitals verfprochen wird, nur folche Zinfen

beftimmt zu werden brauchen, welche dem lan-

desüblichen Zinsfufse der ficherlten Gapitalanlagen

gleichkommen.

§. 900.

Hat daher ein Staat in feinen Obligationen

die Rückzahlung des Capitals ausdrücklich ver*

fprochen, und z. ß. fich verbindlich gemacht, dafs

jährlich eine beftimmte Zahl Schuldfcheine durchs

Loos baar eingelöfet werden follen , und er ändert

diefe Bedingung in der Folge in die, dafs diefelbe

Summe zum Rückkaufe einer Quantität Obliga-

tionen nach dem Curfe angewandt wird; fo wird

der Preis diefer Obligationen tiefer fallen, als er

ftand, fo lange man glaubte, dafs fie baar für voll

eingelöfet werden würden. Die Regierung bringt

alfo die Gläubiger durch diefe Veränderung ihrer

Bedingungen nothwendig in Verluft.

^ §. 901.

Für fie felbft fcheint freylich eine folche Ver-

änderung der Methode vortheilhaft, da fie mit ei-

ner Million um fo vieiProcente mehr zurückkaufen

kann, als der Curs der Obligationen unter ihrem

Pari fleht. Aber fie mufste vor Ausftellung ihrer

Obligationen überlegt haben, weiche Methode der
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Tilgung erwählt werden foilte. Ilt lie aber ein-

mahl beitimnit; fo fodert der Credit und die Würde

des Staats, dafses dabey bleibe, wenn auch die Til-

gung etwas langfamer von Statten gehen follte.

Ueberdiefs ift es noch zweifelhaft, ob der Gewinn

bey diefer Abänderung fo grofs fey, als es fcheint.

Denn ein hoher Gurs der Staatspapiere erleichtert

die übrigen Geidgefchäfte einer INation, Wo die

vierprocentigen Staatspapiere 80— 90 Üehen, da

wird die Regierung allenthalben Geld zu 5 Procent

finden; wo fie aber 60— 70 flehen, da wird fie

kein Geld unter 6 Procent erhalten. Wenn fie

nun durch Abänderung ihrer Bedingungen ihre

Papiere von 90— 70 heruntertreibt, und dadurch

genothigt wird, für eine neue Anleihe von 5 o Mil-

lionen 6 Procent zu geben, die fie, wenn ihre Pa-

piere 90 geftanden hätten, für 5 Procent erhalten

hätte; fo gewinnt fie jährlich 3oo,ooo in ihrem

Tilgungsfonds, verliert dagegen 5oo,üoo bey den

Zinfen ihrer neuen Anleihe.

$• 902.

Die bequemfteArt der Staatsfchulden für den

Staat find ohne Zweifel die Renten, in Anfe-

bunt' derl'elben belteht die Verbindlichkeit des

Staats blols in prompter und pünktlicher Auszah-

lung der Renten. Die Tilgung derfelben ift feinem

Belieben überlaffen. Sie geichieht durch Rück-

kauf. Ift fhierzu eine namhafte Summe jährlich
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beltimmt, und lliefsen derfelben die zurückgekauf-

ten Renten zu; fo vermehrt fich derTilgungsfonds

fchnell, und kann fehr bald ohne Befchwerde der

Unterthanen eine grofse Schuld tilgen, und, wenn

neue ^Schulden vermieden w^erclen, den Staat von

diefer Laft befreyen. Wird es aber ja nothwen-

dig, neue Schulden zu machen j fo wird, bey

dem angenommenen Rentenfyftem , eine regeimä-

fsige Beobachtnng der ftrengen Creditgefetze und

ein grofser Tilgungsfonds die neuen Anleihen fehr

erleichtern.

§. 9o3.

Wenn ein Staat fchiechte Münzen zu ihrem

vollen Werthe in Curs fetzt, und diefe im Um-
laufe verlieren; fo ift er Urfache an dem VerJufte,

welchen das Volk durch djefe Münze leidet. Daf-

felbe ift der Fall, wenn er Papiergeld ausgiebt,

ohne Anftaiten zu treffen, daffeibe beym Pari des

Metallgeldes, worauf es lautet, zu erhalten. Ueber-

fchreitet der Staat die Grenzen, welche die rich-

tigen Principien der Staatswirthl'chaft über die-

Natur eines folches Geldes vorlchreiben ; fo finkt

das Papiergeld in feinem Werthe immer tiefer, und

es entliehen die gröfsten Verluite für das Volk dar-

aus, wie fchon anderwärts (§, ySG— 772.) ge-

zeigt ift.

§. 904.

Welche Individuen aber diefe Verlüde erlit-

ten, und in welcher Proportion lie auf jeden Kin-
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zelnen gefallen, ift in wenigen Fa'Jlen genau auszu*

iiiitteln. INur der Verlult derer, welche fixirte

Befoldungen in dergleichen Papiergelde empiangen

haben, läfst fich einigermaafsen, obgleich doch

nicht ganz richtig fchätzen, weil das Papiergeld

zu einigen Zwecken viel höher angebracht werdea

kann, als zu feinem Metallwerthe, und deshalb der

Preis der Lebensbedürfniffe im Innern doch nicht

fo fchnell in folcher Proportion gegen das Fallen

des Papiergeldes fteigt, als das Metallgeld. Am
beftimmteften deuten gerichtliche oder fonft con*

ftatirte, auf Papiergeld ausgeftellte Schuldobliga-

tionen, die an einem Tage ausgeftellt find, wo

das Papiergeld hoch ftand, und auf einen andern

bezahlt werden, wo es gefallen ift, den Verluft

der Gläubiger an.

§. 9o5.

In allen übrigen Fällen vertheilen und durch-

kreuzen fich die Verlulte und Gewinne aus dem

fchwankenden Papiergelde fo, dafs keine menfch-

liche Klugheit fie mehr erforfchen kann, wenn

das Papiergeld mehrere Jahre bald gefallen, bald

geftiegen iit ($. 768.)- t)er btaat felbft kann

auch nicht berechnen, wie viel er dabey gewon-

nen oder verloren. Er läfst 2. ß. in dem einen

' Jahre 100 Millionen in Umlauf. Die erlten Km-
' pfänger geben es zu demfelben Werthe aus, zu wel-

chem fie es empfangen, vielleicht auch die zwey-

ten, dritten u.f. w., der zehnte verliert ^ Procent

da-
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davon, der eiJfte gewinnt es wieder, weil der

Guts während der Zeit, wo er es aufbewahrt, fich

wieder gehoben. Man nehme an, es habe auf

den mannich faltigen Wegen, die es macht, ehe

es der Staat in feine Gaffen zurück erhält, 5 Pro-

cent verloren; fo verliert der Staat an feiner gan-

zen Einnahme, welche er in diefem Gelde empfängt,

5 Procent. Nun giebt er diefes Papier mit viel-

leicht noch gröfsern Summen, 5 Procent unter dem
Pari aus — die erften Empfänger verlieren fodann

blofs in fo weit diefe 5 Procent davon, als ihnen

der Staat diefelben mehr zu geben fchuidig ift (die

Befoldeten). Lieferanten aber werden dabey nichts

verlieren, denn fie erhöhen die Preife ihrer Waa-

ren darnach. Wenn nach einem Jahre diefes

Geld mit 10 Procent Verluft in die Staatscaffen zu-

rückkehrt; fo hat der Staat doch nur 5 Procent

daran verloren, und der Verluft derer, durch de»

ren Hände es während diefer Zeit gegangen, hat

fich auf eine Art vertheilt, deren Spur man nie

beftimmt entdecken kann. — Das RefuJtat des

Nachdenkens über den Umlauf eines folchen Pa-

piergeldes ift daher nur: dafs das Publicum gewifs

daran verloren hat, wieviel aber ein jedes Indi-

viduum dadurch verloren und in welcher Proportion

ein jeder dabey eingebüfst, läfst fich durchaus

nicht nachweifen. Ja es läfst fich nicht einmahl

die Summe im Ganzen beftimmen, welche das

Publfcum dadurch verloren. Um diefes heraus zu

v, Jukob Siaatsfinanzwijf* II» C C C
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bringen, müfste man wilfen, zu welchem Curfe

der Staat eine jede Summe ausgegeben hat. Denn

es ift z. B. nicht genug, zu wilfen, zu welchem

Curfe die franzöfifche Revolutionsregierung jede

neu geprägte Milliarde Afßgnaten angebracht hat;

fondern man müfste auch wiffen , zu welchem

Curfe fie jede einkommende Summe wieder und

wieder ausgegeben, um zu berechnen, wieviel

die franzöfifche Nation und der, welcher die Afii-

gnaten fonft empfangen, bey deren Alaffe einge-

büfst haben. — Der Staat wird eben fo wenig

den Vortheil genau berechnen können, den ihm

feine Afßgnaten gebracht, als das Publicum den

Schaden genau auszumitteln vermag, den es da-

bey erlitten hat.

§. 906.

Wenn daher einige Schriftfteller und Staats»

männer das Papiergeld als eine Schuld des Staats

an das Publicum vorftellen, und ihn verpflichten

wollen, diefelbe dadurch zu bezahlen, dafs er

das Papiergeld wieder zu feinem vollen Metall»

werth erhebt; fo fcheint diefe Anficht der Dinge

ganz falfch zu feyn. Denn 1) weifs der Staat

nicht, welche Individuen durchs Papiergeld ver-

loren und wieviel jedes verloren j es ift alfo keiiie

allgemeine Liquidation möglich, und folglich auch

keine Erftattung. 2) Wollte man fagen, er iits

dem Publicum fchuldig; fo heifst diefes hier nichts.

Denn das Publicum ift nichts anders als der St£at



Von den Staatsausgaben. 771

felbft , und dann würde Schuldner und Gläubiger

eine und diel'elbe Perfon feyn, und fich aiio die

Schuld von felbft aufheben. Da aber diefes nur

dann der Fall feyn würde, wenn alle Einzelne in

gleicher Proportion ihres Einkommens zu Bezah-

lung diefer Schuld beygetragen hätten, diefes aber

durchaus nicht der Fall iit; fo erhellet die ISich-

tigkeit dieler Vorftellung. Denn fie Jäfst das Pro-

blem , wie denen, welche mehr als andere gelit-

ten, ihr Schade zu erßatten, gänzlich unaufgelöft.

Man nehme aber an, was man will; fo wür-

de man doch nimmermehr einen Erfatz der gan-

zen Nominalfumrae des ausgelaffenen Papiergeldes

nach dem Pari mit dem Metallgelde als Entfchädi-

gung verlangen können. Denn fo grofs ift der

Schade nicht gewefen , da der Staat nicht die

ganze Summe zu ihrem vollen Werthe ausgegeben,

fondern i) viel neues Papiergeld fchon urfprüng-

lich zu einem niedrigen Curfe,. und 2) alle bey

einem niedrigen Curfe eingehenden Papiergelder

auch zu einem eben fo geringen oder noch gerin-

gern VVerthe ausgegeben wurden (die Befoldung

allein ausgenommen j fo fern fie nicht nominaliter

erhöhet worden find); da auch 5) das Publicum

nicht die ganze Summe des empfangenen Papier-

geldes zu gleiohem Werthe ausgegeben. Denn

das, womit es die Abgabe bezahlte, brachte es

zu einem höhern Werthe an, als womit es Waaren

kaufte u, f. w. Der Staat würde slfo offenbar zu«

Ccc 3
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viel bezahlen, wenn er die ganze Summe des

Papiergeldes zum Pari des Silbergeldes einwech-

fein wollte.

§. 907- .

Das Papiergeld läfst fich daher ineines Erach-

tens nur in fehr urieigentlichem Verftande unter

den Begriff einer Staatsfchuld bringen, und am

allerweniglten kann man die einzelnen Papiergeld-

fcheine als Schuldfcheine anfehen, welche der

Staat für voll wieder einzulöfen verpflichtet ift.

Die wahre und richtige Anficht des Papiergeldes,

auf welche allein eine folide VViederherftellung ei-

ner beffern Ordnung gebauet werden kann, fcheint

vielmehr folgende zu feyn.

§. 908.

Die Auslaffung eines Papiergeldes ohne hin»

reichende Mittel, deffen vollen Credit zu erhalten,

ift eine übel berechnete, auf Irrthum und ünwif-

fenheit beruhende Maafsregel, deren fchreckliche

Folgen wenig Regierungen geahndet haben, als

fie diefelben ergriffen. War der Fehler einmahl

begangen und hatte eine lange Zeit feine Wirkun-

gen fortgefetzt ; fo waren die üblen Folgen davon

nicht wieder aufzuheben. Wenn die Verlufte ein-

mahl vorhanden find und fich unter das Volk ge-

theilt und verbreitet haben ; fo L,iebt es durchaus

kein Mittel, fie alle wieder gut zu machen. Das

Einzige, was der Staat in feiner Gewalt hat, ift:

zu bewirken, dafs die böfen Folgen gehemmt und
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und das üebel ausgerottet werde. Was es bis

dahin Böfes verurfacht hat, davon läfst fich nur

fehr wenig wieder gut machen,

$. 909.

Die Mittel, den Krel>sfchaden des Papiergel-

des fchn eil zu hemmen, find folgende:

1. Der Staat könnte alles Papiergeld zu dem

Curfe, welchen es zu der Zeit hat, wo er die Ope-

ration vornimmt, in eine Nationalfchuld verwan-

deln, dafür verzinsliche Staatsobligationen aus-

ftellen, und den Umlauf des Silbergeldes von ei-

nem beitimmten Termine an befehlen. Die Sum-

men, Virelche ficb in den Händen kleiner Leute

befänden, müfste er zum Curfe des Tages baar

gegen Silbergeld umwechfeln, auch fo viel inCaffa

haben, dafs er feine eignen Ausgaben von dem Ta-

ge der Kundmachung der Operation an in Silber

zahlte. Für alle Summen über 5o Rthl. würden

^ Obligationen ausgeftellt.

Diefe Maafsregel würde freylich das Papier-

geld am fchnellften wegfchaffen ; allein fie erfcheint

demnach als verwerflich

:

a} weil fie das Volk der Circuiationsmittel plötz-

lich beraubte, und diefes genöthigt feyn

würde, fich diefelben auf eigne Koften wieder

anzufchaffen. Da nun die Meiden keine an-

dern Mittel dazu haben würden, als die für

ihr ausgewechfeltes Papier erhaltene Obliga-
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tion; fo würden fie diefe fogleich verkaufen

muffen, und t^le^ welche das nöthige baare

Geld anfchafföö, ' würden deren Preis* fehr

niederdrücken, und auf Koften der Geldbe-

dürftigen gewin niem.

*" l);'i-Der Staat würde fich ohne Nöth mit -'einer

Schuld beladen; denn nicht das Papiergeld an

fich ift dasUebel, welches einen Staat dfückt,

fondern nur fein unfteter, finkender
und ftets fch wa nkelh der Werth. — Iff

eine Nation einmahl an das Papiergeld ge-

wöhnt, fo ift ihr daffelbe bequemer und an-

genehmer. Und wenn daher nur jeder ficher

ift, dafs er am Papiergelde nie etwas verlie-

fen kann, fo behält er das Papiergeld gern.

Deshalb ift die folgende

2te Maafsregel viel :^weckmäfsiger : Der Staat

fixire den Werth des Papiergeldes auf den Prei?,

den es gerade zu der -Zeit, wo er die Operation vor-

nimmt, hat. Diefes bewirkt er dadurch, dafs er

von diefem ^Augenblicke an in den vorzOglichften

Handelsörtern Gaffen eröffnet, die fürimmer bereit

find, jedes eingebrachte Papiergeld zu dem fixirten

Preife unweigerlich in gute Landesmünze umzu-

wechfeln.— Hierzn rtiufs freylich der Staat 'einen

hinlänglichen V^orrath von Münze anfchaffen 3 allein

febr bedeutend wird diefer Vorrath nicht zu feyn

brauchen. Denn erftlich braucht in einem Lande

Niemand baaresGeld, wo man fich eiomahl ansPa«
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pier gewöhnt hat. Jeder hat das Papiergeld lieber,

und wird gar keine Luft haben , (ich davon los zu

machen wenn er einmahl ficher ift, er könne da-

bey nichts mehr verlieren. Anfangs werden die

Caffen vielleicht einen Ghoc auszuhalten haben.

So wie aber jeder fieht, er erhält baares Geld, fo-

bald er es will, wirken alle die Ümftände, welche

dem Papiergelde den Vorzug geben , bald zurück.

Leichtigkeit der Aufbewahrung, der Bezahlung

des Transports und viele andere Dinge empfehlen

ein gutes Papiergeld, und machen, dafs man ficli

bald die verwechfelten Zettel wieder holt. Erklärt

dabey vollends die Pvegierung, dafs fie felbft in

ihren Caffen nichts als Papiergeld annehmen wird;

fo wird fehr wenig baares Geld für den innern Um-
lauf nöthig feyn, er wird ganz, wie vorher, mit Pa»

piergeld beftritten werden. -^ Sorgt nun der Staat

zugleich dafür, dafs feine eignen baaren Zahlungen,

die er im Auslande zu machen hat, mit klingender

Münze abgemacht werden ; fo wird er ziemlich ge-

nau berechnen können, wieviel er baares Geld nö-

thig hat> um die nöthigen Auswechfelungcn für den

innern Umlauf zu beftreiten. Dafs die Kaufleute

feine Gaffen benutzen würden, um fich bey den-

felben das nöthige Silbergeld für ihre auswärtigen

Zahlungen auszuwechfeln , ift nicht zu beforgen,

da, wenn fie auch Silber dazu bedürfen, fie doch

daCfelbe immer wohlfeiler auf fremden Märkten

oder in Sarren finden werden. Denn die Münze
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ift fcbon als Fabrikat theurer, als das ungeprägte

Silber, und da das Landesgepräge im Auslande

nichts werth iit, warum foliten fie es bezahlen?—

•

Aufserdem reibt fich die Münze ab, und die Mün-

zen, weiche ein Pfund wiegen follen, wiegen es

faft nie mehr nach kurzer Zeit, wo fie aus dem
Münzhofe gekommen, fondern fie haben immer

fchon durch den Umlauf an Gewicht etwas verlo-

ren. Wäre alfo auch gemünztes und ungemünztes

Silber gleich imPreife; fo würde man doch immer

lieber letzteres kaufen, da man dabey ficherer ift,

volles Gewicht zu erhalten. Ift endlich die Aus«

fuhr der Landesmünze verboten ; fo ift diefes ein

neuer Grund, andere Wege für auslandifche Zah-

lungen zu fuchen, als Ausführung der Landes-

niünze. 7

Diefe MaafsregeUläfst die Circulationsmittel

ganz in ihrem alten Seyn beftehen, zieht alfo

durchaus keine Erfchütterungeo oder auch nurUn^

bcquemlichkeiten nach fich. Das Papiergeld wird

fodann als ein Bruch des Silbergeides angefehen,

und Ein Thaler Papiergeld gilt i, |- u. f. w. Thaler

Silbergeld, fo wie es gefetzlich fixirt ift.

Will der Staat ein folches Papiergeld nachher

ganz aus dem Curs bringen, um nicht zweyerley

Namen zu dulden; fo ift nichts leichter, als dies.

Hat nämlich feine Anftalt fich erft vollkommnen

Credit erworben; fo darf er nur die Papierthaler,

welche einen Bruch der Silberthaler gelten, gegen
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andere neue Papierthaler einwechfeln, denen er

den VV^erth eines Papierthalers giebt, und die er

bey feiner Caffe für voll bezahlt ; fo hat er alles in

die alte Ordnung gebracht. Es exiftirt fodann nur

Eine Art von Tbalern, nämlich Silberthaler, weil

jeder für den Papierthaler nach Belieben einen

Silberthaler erhalten kann. Der Papierthaler ift

nun keine andere Art Geld mehr, fondern eine

wirkliche folide Anweifung auf Landesmünze, die

auf Sicht in jedem Augenblicke zahlbar ift.

f 910.

Eine ganz falfche Gurart des Papiergeldes ift

die, welche man neuerlichft in einigen Staaten mit

grofsen Koften vorgenommen hat. Sie befteht

darin, dafs die Regierungen fich bemühen, den

Curs deffelben zu heben. Man glaubt diefes da-

durch zu bewirken, dafs man gewiffe Quantitä-

ten Papiergeld aus dem Umlaufe zieht, voraus-

fetzend, dafs die Verminderung der Maffe deffelben

deffen Werth fteigern muffe. Dafs diefes eine gänz-

lich mifsverftandene, unnütze und verfchwenderi-

fche Maafsregel fey, werden folgende Betrachtun-

gen deutlich beweifen,

rr . i.rMifsverftanden nenne ich die Maafs-

regel, weil ihr die falfche Meinung zum Grunde

liegt, als könne der Staat dadurch den durch das

Fallen des Papiergeldes verurfachten Schaden wie-

der gut machen , und denen, welche dadurch ver-

loren, ihren Verluft vergüten. In dem Vorher-
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gehenden ( $. 904— 9o5 fg.) ift fattfam gezeigt,

dafs diefes unmöglich fey. Die GefeJlfchaft wird

durch eine folche Erhöhung des Gurfes fo wenig

entfchädigt, dals vielmehr die ganze Reihe der

Nachtheile durch das Steigen des Gurfes fie noch

einmahl trifFt, welche fie vorher durch das Fallen

deffelben erfahren , nur in umgekehrter Ordnung.

Diejenigen nämlich, welche gerade viel Papier-

geld in Händen oder dergleichen von Andern zu

empfangen haben, profitiren durch diefe Maafs-

regel, ohne zu wiffen , wie und warum? Dieje-

nigen aber, welche kein Papiergeld haben, daf-

felbe aber fich anfchaffen muffen , um ihre in

fchlechterem Papier contrahirlen Schulden zu be-

zahlen , verlieren in eben dem Maafse, als jene

gewinnen, und verlieren eben fo ohne alle Schuld,

als jene ohne alles Verdienft gewinnen. Es be-

wirkt alfo ein folches in die Höhe Treiben des

Curl'es eine eben fo grofse blinde Vermögensum-

wälzung, als vorher das Fallen des Papiergeldes

bewirkt hat. Statt das Uebel dadurch zu verbef-

fern oder zu hemmen, wird es nur, obfchon in

umgekehrter Ordnung, wiederholt.— Ich nenne

2. die Maafsregel unnütz, weil, fo wie fie

hier und da ausgeführt worden ift, den Gurs des

Papiergeldes nicht hebt und nicht heben kann.

Sollte nämlich dadurch, dafs man das Papiergeld

vermindert, deffen Werth fteigen j fo müfste zu-

gleich bewirkt werden, dafs das Papiergeld das



Von den Staatsausgaben. 779

einzige Girculationsmittel bliebe. Dann würde

das Gefetz: Verminderung derM enge der

Waare bey gleichbleibender Nachfra-
ge erhöhet ihren Preis, feine Wirkfamkeit

zeigen. Man müfste alfo verbieten oder fonft ver-

hindern,* dafs kein Metallgeld heben dem Papier-

gelde in Umlauf trete. Nun aber bildeten ficli

die, welche das Ruder der Finanzen führten , mit

manchen andern ein, dafs das Einftrömen des Me-

tallgeldes in das Land ein Gluck für daffelbe fey,

und einen vortheilhaften Einflufs auf den Werth

des Papiergeldes ä'ufsern muffe. Aber die Natur

der Sache bringt es mit fich, dafs gerade das Ge-

gentheil gefchieht. Denn das Eindringen des Sil-

fcergeldes in die Circulation ift eben die Urfache,

dafs das Papiergeld, der Verminderung feiner Maffei

ungeachtet, fich nicht heben kann, und dafs die

Verminderung deffelben eine völlig unnütze Maafs-

regel zur Erreichung diefes Zweckes wird. Denn
man fetze, die Summe des umlaufenden Papier-

geldes betrage 800,000,000 Einheiten (Thaler,

Gulden oder Rubel), die zu dem Werthe von 200

Millionen Silber umlaufen. Es ziehe die Regie-

limg 200 Millionen Papier- Einheiten aus der Cir-

fculation, es gehen aber dafür 5o Millionen in Sil-

bergelde hinein ; fo wird in der Summe der Gir-

culationsmittel gar keine Veränderung vorgefallen

feyn , weil ßo Millionen in Silber gleich gelten

soo Mlüioaeui |n Papier. Das Herausziehen der
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aoo Millionen Papier- Einheiten wird alfo ohne

alle Wirkung auf denCurs bleiben. Hierin ift der

wahre Grund anzutreffen, weshalb die grofsen

Aufopferungen der öfterreichifchen, ruffifchen und

anderer Regierungen nirgends die Wirkungen ge-

zeigt haben, welche jene Regierungen davon zu

erwarten fchienen. Die ruffifche Regierung z. B,

hat die bette Abficht offenbart und die gröfstea

Aufopferungen gemacht, um ihr Papiergeld wie-

der gut zu machen. Schon hat fie fich mit einer

Schuldenlaft von mehr als i5o Millionen in Banco-

affignationen beladen, um ihr Papiergeld zu verbef-

fern, und doch hat diefes grofse Opfer fo gut wie

nichts auf die Erhöhung des Werthes ihres Papier-

geldes gewirkt; ja man kann mit Zuverläffigkeit

vorherfagen, dafs die neue Anleihe von 4o Millio-

nen Silberrubel, wodurch man abermahls mehr

als 1 20 Millionen Affignationsrubel vertilgen kann,

eben fo wenig ausrichten werde , wenn man dai^i^^

nicht zugleich andere Urfacben in Verbindung

fetzt, welche das Einftrömen des Silbers in die

Circulation hemmen. (Gefchrieben den i. Nov»

1820.).

Die Urfacben, weshalb jetzt fo viel Silber i^

dem Innern des Ruffifchen Reichs zu Zahlungen

angewandt wird, iaffen fich bey einigem Nachden-

ken leicht finden. Es wird nämlich zwifchen der Re-r

gierung und dem Volke in Rufsland ein Kampf un-

terhalten, dcffen fich vielleicht beyde Theile nicht
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cinmahl deutlich bevvufst find. Die Regierung ift

bemüht, den Affignationsrubel zu erhöhen, und

glaubt diefes durch Verminderung der Summe der

umlaufenden Affignationen zu bewirken. Das Volk

widerftrebt diefer Erhöhung, weil es einfieht, dafs

mit derfelben feine Abgaben realiter Iteigen und

die Preife feiner Producte nominaliter finken. Um
diefes zu verhindern, hat Niemand Luft, mehr

für den Affignationsrubel zu geben als bisher. Da
nun diefes dennoch bey Verminderung derfelben

erfolgen muffte; fo greifen fie begierig nach dem
fjch darbietenden Surrogate der Affignationen, und

fetzen das Silber nach dem Werthe, den es in

Affignationen hat, in Umlauf. Dadurch können

alle Affignationen, welche die Regierung dem Um-
laufe entzieht, fogleich ihrer Wirkung nach erfetzt

werden. Und wenn die Regierung nach und nach

auch die ganze Maffe der jetzigen Affignationen

nach der bisherigen Weife zurückzieht; fo werden

felbft die letzten hundert Rubel dadurch keinen

höhern Curs gewinnen, wenn immer eb'en fo viel

Silber in die Circulation tritt, als der Werth der

papiernen Circulationsmittel betragt, welchen die

Regierung durch ihre Anleihen herauszieht, -—

Indem man fich nun über das viele Silber, wel-

ches bisher vom Auslande eingegangen, freuet,

und es als ein Zeichen des zunehmenden Reich-

thums anficht, dafs in die Münzftätte fo viel

Silber zur Ausprägung gebracht wird, und die
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Regierung felbft die Zahlungen in Silber auf alle

Weife begünftigt, erleichtert fie dem Volke die

Anfchaffung der Mittel, welche zum Surrogate

der verbrannten Affignationen dienen, und wirkt

dadurch ihrem eignen Zwecke, nämlich der Erhö-

hung des Curfes, um deffentwillen fie fo grofse

Opfer bringt, gerade entgegen. — Derafelben

Spiel hat Oefterreich lange Zeit ungeheure Sum-

men geopfert, und hat erft jetzt das wahre und

einzige richtige Mittel, das Unheil des Papiergel-

des wegzufchaffen, gefunden, nämlich: Fixirung
des Werths durch offn e Gaffen, die das

Papiergeld zu einem fixen Preife verwechfeln, —
Endlich habe ich

5, die Maafsregel verfchwenderifch ge-

nannt. Denn das Geld, welches zur Hebung des

Curfes des Papiergeldes angewendet wird, ift rein

weggeworfen, und auf eine unnütze, ja felbft

höchft fchädliche Art verfchwendet, da a) der

ganze Zweck, den Curs des Papiergeldes zu erhö-

hen, wie eben gezeigt worden, nichts taugt, b) die-

fer Zweck nicht einmahl dadurch erreicht wird,

und c) der Nation eine grofse Zinfenlaft zuwächft»

Dafs der Curs des Papiergeldes dadurch nicht fteigt,

ift noch ein Glück; denn fonft würde zu den Mil-

lionen öffentlicher, zu diefem Zwecke gemachter

Schulden noch das Unglück einer neuen Verwir-

rung des Privatvermögens kommen.
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§• 911*

Wirklich entfchädigen kann der Staat nur da,

wo der durch feine Maafsregeln verurfachte Verluft

beßimmt und deuthch nachgewiefen werden kann.

Diefes iit der Fall

:

I. Hey den Befoldeten , wenn er die Befol-

dungen nicht nach Proportion des unkenden Wer«

thes des Papiergeldes erhöhet hat. Er ift daher

fchuldig, den Befoldeten einen Nachfchufs zu ge-

ben, welclier mit dem Verlufte, den fie am Papier-

gelde erlitten, im Verhältniffe fleht. Um diefen

Verluft richtig zu berechnen, mufs ausgemittelt

werden: a) der Verluft, den die Befoldeten jedes

Jahr dem Curfe nach verloren haben; b) wie grofs

diefer Verluft im Vergleich der Lebensmittel und

Waarenpreife war, welche bey dem jedesmahligen

Curfe im Lande Statt fanden. Denn da die Lebens-

mittel und inländifchen Waaren dem Fallen des

Metallwerthes des Papiergeldes nicht fogleich fol-

gen ; fo würde die Entfchädigung zu grofs feyn,

wenn der 8taat feinen Beamten die ganze Diffe-

renz des Curfes des Papiergeldes gegen Silbergelcl

erfetzen wollte. Die Berechnung wird diefen Ver-

luft immer nur mit Wahrfcheinlichkeit andeuten,

und wird durch einen Mittelfatz ausgedrückt wer-

den. In Oefterreich hat der Staat, wie es fcheint,

diefe Maafsregel der Gerechtigkeit gegen die mei-

ften Beamten mit Billigkeit ausgeführt. In den

übrigen Staaten hat man nur einige neue Stellen
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angemeffener fundirt , die alten Beamten aber

lange Zeit ihrem Elende überlaffen. Die Folge

davon war, dafs viele fich ihre jämmerliche Lage

dadurch zu mildern fliehten , dafs fie fich der Be-

itechlichkeit, der Unredlichkeit und allen Arten

des Betrugs überliefsen und diefe Lafter unter ih-

nen zur Regel wurden, und dafs das Publicum in

der unzureichenden Befoldung einen Grund finden

mufste, die einreifsende Schlechtigkeit der Beam-

ten zu entfchuldigen.

2. Wenn aus Schuldobligationen fichtbar ift,

dafs der Staat Geld zu einem hohen Curfe empfan-

gen hatj ^To ift er fchuldig, dergleichen Schulden

in demfelben Werthe, den er empfangen, zu be»

zahlen. Alfo alle Capitalien, die ihm geliehen,

feinen Banken oder andern Geldinftituten anver-

traut find, mufs er nach dem Curfe, wie er fie

empfangen , zurückzahlen. Diefes fodert die Ge-

rechtigkeit und Billigkeit. Auch verliert er dabey

nichts, da er dergleichen Capitalien zu dem Wer-

the, welchen fie hatten, als er fie empfing, auch

ausgegeben hat, und alfo offenbar einen Nutzen

auf Koften des Gläubigers fich zueignen würde,

wenn er ihn in Gelde bezahlte, das weniger werth

ift, als was er empfangen hat.

A n m. Freylich ift es im letzten Falle anders, wenn der Staat

das angenommene Geld nicht auf BedürfnilTe verwendet,

fondern es z. B. verleihet. Denn dann bekommt er felbft

nur fchlechteres Geld wieder, wenn nicht die Einrich-

tung getroffen ift, dafs der Werth aller Anleihen auf

Silber reducirt wird.
Drit-
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Dritter Ab fchnitt.

Fon den Ausgaben für die Bedürfnijfe des MiUtärregiments,

Das gegenwärtige Staatenverhältnifs erfodert

die Unterhaltung einer Kriegsmacht felbft in Frie-

denszeiten und abwehrende Einrichtungen auf den

Fall eines feindlichen Angriffs.

§. 9.3.

In wiefern diefe Anftalten nöthig find, und

in welchem Maafse, mufs ein anderer Zweig der

Politik, als die Finanzwiffenfchaft beurtheilen.

Letztere follnur die Mittel angeben, wie dieKriegs-

bedürfniffe zu befriedigen find, wenn die Politik'

fie einmahl für nothwendig erklärt hat.

$. 914.

Nach den Grundfätzen der noch herrfchenden

Politik ift eine ftehende Armee unentbehrlich, fo

lange fich nicht alle grofse Staaten zu deren Ab-

fchaffung oder Verminderung vereinigen, weil diQ

Präponderanz eines mit einer flehenden Armee

verfehenen Staats gegen andere zum Kriege unvor-

bereitete Staaten allzu grofs feyn und fie der Will-

kühr deffelben leicht unterwerfen könnte. Die

Unterhaltung diefer Armee macht in allen Staaten

von Bedeutung das ftärkfte öffentliche Bedürfnifs

t», Jakob Staatsßnanzwijf, II. D d dl
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aus, und verzehrt gemeiniglich mit dem, was fonft

zu der Vorbereitung zum Kriege gehört, über

zvvey Drittel der ganzen Staatseinnahme.

§. 91^.

Es gehört nämlich ein beftändiger fortgehen-

der Aufwand dazu:

i) die Land- und Seemacht (wo letztere nöthig

ift) felbftin fchlagfertigem Znftande zu erhal-

ten, die Werbung, Confcription oder Aus-

wahl, Bewaffnung, Bekleidung, Unterhalt,

Wohnung der Soldaten, den Bau und die Aus-

röftung der nöthigen Kriegsfchiffe u. f. w. zu

beftreiten

;

2) die gehörigen Abwehrungs- und Vertheidi-

gungsanftalten zu begründen und zu vervoll-

kommnen , als Forts, Feftungen u. f. w.

;

3) zulängliche Vorräthe von Waffen , Kriegs-

mafchinen, Ammunilion u. i, w. anzufchaffen

und jährlich zu vermehren
j

4) die gehörigen Kriegsübungen im Grofsen an-

zuftellen und zu unterhalten, und die nöthi-

gen Bewegungen der Truppen zu bewirken;

5) die Talente undGefchicklichkeiten zum Krie-

ge auszubilden und gemein zumachen, durch

Anlegung von Kriegsfchulen , Befichrigung

ausländifcher Armeen u. f. w.

;

6) Endlich das nöthige Perfonal zu organifiren

und zu unterhalten, welches Einheit und Ord-
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nung fowohl in den eigentJichen militäri-

fchen, als auch in den ökonomifchen Theil

des Kriegsftaats bringt, und zugleich die all-

gemeinen gelehrten Arbeiten, die zu einer ge-

fchicktenVorbereitung zum Kriege nöthigfincf,

leitet. Hierzu wird ein Kriegs - oder Mili-

tärdepartement erfodert. Diefes befteht

:

a) aus einer Centralbehörde, von welcher alle

Militär - und Kriegsangelegenheiten ihren

Anfang nehmen muffen. Sie zerfällt oder

m^ifste doch eigentlich zerfallen in folgende

fechs Abtheilungen: die militärifche, die

ökonomifche, die juriftifche, die medicini-

fche, die geiltliche und die gelehrte.— An
diefe fchliefsen fich nun

b) die Specialverwaltungsbehörden, die durch

die Armee nach den Brigaden oder Regi-

mentern vertheilt find, an. Die Militä'r-

fachen werden zwar natürlich von den mili-

tärifchen] Chefs felbft verwaltet, aber fie

erfodern doch ein Perfonal bey jedem Regi-

ment, welches die Schreibereyen beforgt

und alfo befondere Bezahlung verlangt. Die

ökonomifche Abtheilung, welche mit An-

fchaffung derKriegsbedürfniffe, der Bequar-

tierung u. f. w. befchäftigt ift, bildet das

Kriegscommif fariat , das gleichfalls

fich durch alle Ablheilungen der Armee

durchzieht. Zur juriüifchen^ Abtheilung
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gehören die Auditöre, zur medicinifchen

die Regimentsärzte, Lazarethe u. f. w., zur

geiftlichen die Prediger u. f. \v. ; zur gelehr-

ten Abtheilung gehören die Militäracade-

niieen, Gadettenhäufer, Ingenieur •, Artil-

lerie- und andere Militärfchulen , fo wie

die Direction aller gelehrten Befchäftigung

für den Militärdienft, befonders die Zeich-

nung militä'rifcber Karten, Riffe von Feftun-

gen oder Situationen, Direction der mili-

tärifchen Bauten u. f. \v.

§. 916.

1. Um zu berechnen, was die Unterhaltung

der ftehenden Armee koftet, mufs man nicht allein

das in Rechnung bringen, was der Staat den Of-

iicieren und Soldaten an Sold, Kleidungsftücken,

was er für Medicin, das Lazarethwefen u. f. w. be-

zahlt. Man mufs auch hiezu rechnen, a) was die

Soldaten oder deren Eltern aus eignem Vermögen .

hergeben muffen, um dasjenige zuzufchiefsen, was

zu ihrer Erhaltung nöthig ift ; und b) was den

Wirthen die ßequartieruug, Beköftigung, das Mi-

litärfuhrwefen u. f. w. koftet. Denn wenn letz-

tere Ausgaben gleich nicht in die Berechnung der

Regierung kominen ; fo werden fie doch von der Na-

tion für das Staatsganze bezahlt. Und was jedem

Einzelnen das Soldatenwefen unmittelbar koftet,

bleibt immer eine Auflage für ihn, und gehört da-
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her eigentlich zum Staatsaufwande, nur dafs ihn

der Staat die einzelnen Unterthanen für ficll ma-

chen läfst. — Es gehört aber diefe Art von Auf-

lage unftreitig zu den allerunvollkommenlten und

verwerflichften, da fie eine Laft, die offenbar all-

gemeine Staatslaft ift. Einzelnen aufbürdet, und

fie gegen alle Principien der Gleichheit vertheilt.

§• 917-

Wenn es nämlich offenbar ift, dafs die fte-

hende Armee ein Nationalbedürfnifs ift; fo mufs

auch die Ausgabe dafür von Allen gemeinfchaftlich

nach dem Gefetze der Gleichheit getragen werden.

Wenn man nun

1) den Soldaten fo wenig Gehalt giebt, dafs fie

davon unmöglich leben können, und ihnen

auch keine Zeit und Gelegenheit läfst, fich

ihren übrigen Bedarf zu verdienen; fo muffen

fie nothwendig entweder aus ihrem eignen,

oder ihrer Eltern, oder endlich aus dem Ver-

mögen der Unterthanen, bey denen fie einlo-

girt werden, Zufchufs erhalten. Hierdurch

wird aber Einzelnen das aufgelegt, was das

Ganze tragen müfste. Es ift nicht genug,

dafs die Soldaten ihre Kräfte dem Staate lei-

hen , diefer nimmt ihnen auch noch einen

Theil des Vermögens ab, oder er zwingt die

Hauswirthe, ihnen umfonft Quartier und
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wohl gar noch obenein Koii zu geben. Hier-

durch wird den Hauswirthen eine Laft, die of-

fenbar allgemeine Staatslait feyn follte, fpeciell

aufgebürdet.— Durch diefe Ungerechtigkei-

ten werden die eigentlichen Kolten der Armee

blofs verfteckt, aber nicht vermindert. Sollte

die flehende Armee nach gerechten ßaatswif-

fenfchaftiichen Principien unterhalten wer-

den ; fo müfste

2) die Regierung nicht blofs die Officiere, fon-

aern auch die gemeinen Soldaten fo bezahlen,

dafs dadurch fo viele gereizt würden , den

Soldatenftand frey willig zu erwählen, als

der Staat nur immer verlangt. (§. 527.).

Sie mufs ihnen foviel geben, als dergleichen

Leute, welche den gemeinen Soldatendienft

zu verrichten im Stande find und ihn gern

verrichten, bey andern Befchäftigungen, die

dem , was das gemeine Soldatenhandwerk

erfodert, ähnlich find, verdienen, und wo-

von fie nicht nur, wie es ihr Stand erfodert,

effen und trinken , fondern auch wohnen

können, ohne Einzelnen zur Laft zu fallen.

Das gewöhnliche Einquartierungswefen ift

, eine Laft, gegen die man blofs durch die bar-

barifchen Gefetze der Römer und durch die

lange Gewohnheit fo fiumpffinnig geworden

ift, dafs man mehr an ihren Druck, als an

ihre Ungerechtigkeit denkt. Das Ganze und
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nicht einzelne ßürgerclaffen Tollen die VVoh-

•
, nung der Soldaten bezahlen.

3) Man wird viel Mühe haben, es mit dem Be-

griffe der natürlichen Gerechtigkeit zu reimen,

dafs Eltern, die gerade viel Söhne haben, genö-

thigt werden, das Erlernen des Soldatendien-

ftes aus eignem Vermögen zu bezahlen. Denn
belegt man fie nicht mit einer fo grofsen Auf-

lage, als diefe Lehrzeit koftet, blofs deshalb,

weil fie gerade Söhne haben, die zum Kriegs-

dienft zu brauchen find? — Fodert iiicht die

Gerechtigkeit eher, dafs das, was dem Gan-

zen nützt, auch das Ganze bezahle, als dafs

der Einzelne, dem man die Laft auflegt, dem
Ganzen zu nützen, auch noch obenein gezwun-

gen wird, die Koften davon allein zu tragen ?

Wie ift es vor der gefunden Politik zu verant-

worten, wenn man einer nicht reichen Wittwe,

die 6 Söhne hat, wovon jeder z. B. ein Jahr

das Soldatenhandwerk für's allgemeine Hefte

lernen mufs, noch obenein 600 Rthl. Koften,

die fie auf deren Unterhalt, binnen der Dienft-

zeit, wenden mufs, auflegt, während ein reicher

Hageftolz, der dem Staate keinen Sohn zur

Vertheidigung lieferte, umfonft zufieht, wie

die Wittw^n gezwungen werden, ihre Spar-

pfennige herzugeben, um ihren Söhnen das

Handwerk erlernen zu läffen, welches feinen

Pallaft zu vertheidigen, nothwendig ift!



79^, Zweytes Buch.

4) Endlich läfst fich mit der Gerechtigkeit wohl

fchwerlich die alte, in vielen Staaten noch

herrfchende Gewohnheit reimen, die Ein-
qu a rti eru ngslaft auf einzelne Bürgerclaf-

feii zu wälzen, und von denfelben fogar dieße-

köftigung der Einquartierten zu erpreffen. Ift

es um des Allgemeinen willen nothwendig,

dafs Soldaten logirt und aufserordentlich be-

köfligt werden ; fo mufs auch die allgemeine

Staatscaffe die Koften dafür bezälilen. Nur

diejenigeUnbequemlichkeit kann dem einzel-

nen Bürger zugemuthet werden, um des allge-

meinen Beften willen zu übernehmen, die fich

durch Bezahlung riicht wegfchaffen läfst, die

'aus der Natur der Sache nothwendig für ihn
"^'^

fliefst. (S. §.538— 557.)-

§• 9»7-

Das Refultat 'diefer Betrachtungen ift alfo

:

Eine vollkommne Staatsordnung verlangt:

1) die Armeebedürfniffe muffen fämmtlich aus

den Staatscaffen bezahlt, und nicht einTheil

von den Kofien auf einzelne Bürger aus«

fehliefslich gewälzt werden

;

2) die Armee mufs fo bezahlt" werden, dafs

fich Freywillige dazu in fo grofser Menge fin-

den, als zu den übrigen Staatsdienften , fo

dafs man unter den fich Anbietenden nur zu

wählen hat.
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§. 9,8.

Da eine folche Ordnung der Dinge erft recbt

deutlich zeigen würde, was die flehende Armee

dem Lande eigentlich koftet, da nach der jetzigen

Art fie zu unterhalten die fcheinbarenKoften, wel-

che die Staatsrechnungen zeigen, obgleich grofs

genug, doch tief unter den wirklichen bleiben;—
fo würde diefe wahre und offene Darlegung der

Dinge vielleicht mehr als alle andere Vorftellun-

gen dazu beytragen, dem Vorfchlage einiger kriegs«

verftändigen Staatsmänner ernfilicher nachzuden-

ken und ihn zur Ausführung zu bewegen. Der»

felbe beiteht nämlich darin : die flehenden Armeen

auf das Minimum zu befchränken, und dagegen

eine Landwehr zu organifiren , welches mit

viel geringern Koften und mit weit weniger Auf-

wand von Nationalkraft gefchehen kann. (§. 626.).

§• 9'9-

Die ftehende Armee würde in diefem Falle

vorzuglich auf den Generalftab, das Ingenieurcorps,

^ie Artillerie und Reiterey eingefchrankt werden

können. Von der Infanterie würde man nur eine

beträchtliche Anzahl Officiere, und von den Ge-

meinen nur Stämme zu unterhalten brauchen, wel-

che die Landwehr zur Zeit derNoth anziehen, und

ihr fchnell die ihr etwa noch fehlenden Fertigkei-

ten beybringen könnten. — Hierdurch würden

die Ausgaben für die Armee in Friedenszeiten un-



794 Zweytes Buch.

gemein vermindert, und die Finanzmittel für den

eintretenden Krieg ungemein verftärl<t werden

können.

§. 920.

Die Beiirtheilung diefer Vorfchläge mufs frey-

lich hauptfäciilich den Kriegsverftändigen überlaf-

fen bleiben. Der Finanzverftändige und Staats» •

wirth aber mufs wünfchen, dafs fie ausführbar

wären, da hierdurch die Staatsausgaben fo be-

trächtlich vermindert und die Productionskräfte

fo bedeutend verltärkt würden.

§. 921.

Wo eine Seemacht unterhalten werden mufs,

da ift der Aufwand noch gröfser, da der Bau unrf

die Ausrüftung der Kriegsfchiffe, der Unterhalt

der Matrofen und Seefoldaten noch kofibarer find,

als die Ausrüftung und Unterhaltung der Land-

armee.

Anm, Das Preffen der Matrofen ift ebenfalls ein Zei-

chen , dafs fie wicht gut genug bezahlt werden. Denn
l'o wie fich genug freywillige Seeofficiere finden, fo

würden fich auch genug freywillige Matrofen finden,

wenn man fie gehörig bezahlte. Der Vorwand, dafs

der Staat dazu nicht Geld genug habe, rechtfertigt

den Prefszwang nicht. Wenn er nicht Geld genug

hat, freywillige Matrofen zu bezahlen; fo folgt nur,

dafs er nicht mehr Matrofen annehmen mufs , als er

bezahlen kann. Lernen die Leute das ihnen wider«

fahrne Unrecht fühlen, und entfchliefsen fich, es nicht

länger zu dulden, fo mufs es doch dahin kommen.
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§. 922.

2. Da eine wohlverilandene Befeftigung des

Landes oft die Stelle grofser Armeen erfetzt; fo

darf daran nicht gefpart werden. Es mufs daher

felbft in Friedenszeiten eine ftehende Ausgabe für

die Vervollkomranung und Vermehrung der feften

Plätze bleiben.

§. 923.

3. Eben fo wird die Zeit der Ruhe dazu an-

gewandt werden muffen, alljährlich die Kriegsbe-

dürfniffe zu vermehren, um foviel an Waffen, Pul-

ver, Bley u. f. w. in Vorrath zu halten, dafs nicht

nur die ganze Armee in möglichrt kürzefter Zeit

fchlagfertig ins Feld geftellt, fondern auch der

Krieg mehrere Jahre , felbft bey angenommenem

gröfsten Unglück der Armeen, geführt werden

kann, ohne dafs es ihnen an Kriegsinftrumenten

fehle. Die Ausgabe zur Anfchaffung derKriegsbe-

dürfniffe mufs daher ein flehender Artikel im Fi-

nanzetat feyn.

§. 924.

4« Revuen 5 Monövres, Wechfel der Garni-

fon platze, Märfche, Stellung der Recruten u. f. w.

verurfachen beträchtliche Koften. Es ift unge-

recht, diefe wenigftens zum Theil den Oertern

zuzuwälzen, durch welche fich die Truppen bewe-

gen, oder wo fie zu ftehen kommen. Denn es

gefchehen diefe Veränderungen um des Allgemei-

nen Beften willen j fie foUen wenigftens aus keinem
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andern Grunde gefcbehen, als weil das Wohl des

Staats fiefodert. Folglich mufs die ganze Ausgabe

dafür dem Ganzen zur Lad fallen. Es muffen da-

her Fuhren, Quartiergelder, Zufchüffe zur Spei-

fung der Truppen, kurz alles, was nothwendig

ittj, jene Bewegungen zu bewirken, aus denStaats-

caffen fo bezahlt werden, dafs fich ftets Leute

finden, welche die dazu nöthigen Dienfte frey-

willig dafür leilten.

§. 925.

5. Würde die Armee fo bezahlt, dafs die Ko-

ften der Vorbereitung und Ausbildung zum Solda-

tenftande durch deren Sold gedeckt würde; fo

"Würde der Staat insbefondere bey einem reichen

Volke nicht nöthig haben, das Militär auf öffent»

liehe Koften zu erziehen und zu bilden. In Eng-

land und Holland , wo das Volk reich und der Of-

ficier gut bezahlt ilt, bedarf man weder Cadet^

tenhäufer noch Militäracademieen, um gefchickte

Officiere zu fchaffen. Wo aber das Volk entweder

arm, oder die Befoldungen der Officiere fo gering

find, dafs fie kaum davon leben können, da mufs

der Staat die Koften für die Vorbereitung der Ofr

ficiere übernehmen. Daher find in dergleichen

Staaten fo viele öffentliche Militärerziehungs- und

Bildungsanßalten. — Im Allgemeinen kann man

wohl ficher annehmen, dafs die Bildung der Offi-

ciere beffer ausfallen würde, wenn fie fich die dazu
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nöthigenf.Kenntniffe auf eigne Koiten anfchaffen

könnten und müfsten. Denn wo clieSchüler felbfc

bezahlen, lernen fie gewöhnlich mehr, als wenn

üe umfo(ift oder auf gemeine Koften unterrichtet

werden. Auch vervollkommnet fich der Unter-

richt auf Anftalten, deren Ruhm und VVohlftand

von dem ßeyfalle des Publicums und der Eltern,

die ihnen ihre Kinder anvertrauen, abhängt, viel

eher und viel gewiffer, als wo Directoren und

Lehrer ihr Auskommen blofs vom Staate ziehen.—

Die hefte Maxime des Staats fcheint daher zu feyn:

die öffentlichen Lehranftalten für das Militär nur

fo weit zu unterftützen, als es nöthig ilt, um ihr

Dafeyn zu fiebern, ihren Wohlltand und Ruhm
aber von dem ßeyfalle des Publicums, welches

diefelben benutzt, abhängig zu machen -— dage-

gen die Officiere und Militärbeamten fo zu befol-

den und ihnen eine folche Lage zu fiebern, dafs

viele Wohlhabende einen Reiz darin finden , fich

diefem Stande zu widmen, und die nöthigen Ko-

ften auf die Vorbereitung und Ausbildung dazu zu

verwenden.

Durch diefe Maafsregel fchiebt der Staat die

Koften der Erziehung aller derer, die nicht gelin-

gen, auf die Privatleute, und braucht nur die ge-

lungenenen aufzunehmen, deren Auslagen er dann

auch defto reichlicher durch höhere ßefoldu^g er*

ftatten kann. Wo aber Cadetten zu taufenden

auf des Staats Koften bis zur Zeit, wo fie als Of^.
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eiere eintreten folien, gefüttert und gebildet wer-

den, da mufs der Staat Ge alle aufnehmen, fie mö-

gen gerathen feyn wie fie wollen ,
' wenn er nicht

die an fie gewandten Kolten verlieren will.

§. 92b*.

6. Das Militärwefen macht einen eignen ab-

gefonderten Stand, gleichfam einen eignen Staat

aus. Daher bedarf es einer befondern Organifa-

tion und Verwaltung durch Behörden, die fich in

gehöriger Subordination durch das ganze Militär

hindurch ziehen, und deshalb natürlicher Weife

einen fehr bedeutenden Aufwand verurfachen.

Hierbey wird es einer reifen Ueberlegung bedür-

fen, wieviel von den Gefchäften, die man hier

und da befondern Militärbehörden anvertraut hat,

den fchon beftehenden Civilbehörden zugewendet

werden kann. Eigne Geiftliche fürs Militär fchei-

nen wenigftens in Friedenszeiten ganz unnütz ; alle

Streitigkeiten und Vergehen von Militärperfonen,

welche nicht rein militärifch find, fcheinen gleich-

falls vor die gewöhnlichen Civilgerichte zu gehö»

ren. Durch eine folcheCombination werden nicht

allein manche Erfparungen im Militärausgabe- Etat

zu machen feyn, fondern fich auch fonlt noch al-

lerley nützliche Zwecke erreichen laffen, die den

Soldaten mehr an den Bürgerftand anfchliefsen.

Dagegen werden die im $. 916. Nr. 6. genannten

Departements und Behörden zur Erhaltung einer
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guten Ordnung immer nöthig feyn, und eine ftarke

Ausgabe verurfachen.

$• 927-

Alle bisher erwähnte Ausgaben für das Mili-

tärwefen find ordentliche und jedes Jahr wieder-

kehrende. Aber fchon in Friedenszeiten kann

der Kriegsftaat zuweilen aufserordentliche

Ausgaben erfodern. Zwar mufs der ordentliche

Ausgabe- Etat fo eingerichtet werden, dafs die

Kriegsvorräthe allmählig angefchafft und Befefti-

gungsplätze des Landes nach und nach eingerich-

tet und vervollkommnet werden. Oft aber wer-

den plötzliche fehr koßbare Abänderungen im Mi-

litär, nothwendig, oder es muffen in Eile Feftun-

gen gebaut, oder fonft Kriegsanlagen gemacht

werden. So grofse Ausgaben werden von der ge-

wöhnlichen Einnahme nicht beltritten werden kön-

nen, und man mufs deshalb eine aufserordentliche

Einnahmequelle fich eröffnen,

§. 92S.

Vorzüglich aber fodert der Anfang und die

Fortfetzung eines Krieges die ordentlichen weit

überfchreitenden Ausgaben, Zwar wird eine kluge

Finanzpolitik diefe dadurch allerdings fehr ver-

mindern können, dafs die Anfchaffung und Ver-

mehrung aller Sachen, die zur Ausrüfiung der

Armee gehören, in dem gewöhnlichen Ausgabe-
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Etat nie bey Seite gefetzt wird. Aber allezeit er-

fodert die Eröffnung eines Kriegs:

i) Die Completirung der Armee; die Beurlaub-

ten muffen eingezogen und vollftändig befol-

det werden; es muffen die Reiterey, Artil-

lerie und der Officierftand mit 'Pferden ver-

fehen, es mufs ein Kriegsfuhrwefen, Feld-

lazarethe, Feldapotheken, ein Marfchwe-

fen u. f. w. eingerichtet;

2) der Sold mufs auf den Kriegsetat erhöht

;

5^ Magazine muffen errichtet, das Commiffa*

riat erweitert, ein Intendanturvvefen organi-

firt werden. Nach einer Schlacht muffen die

Verlufte gedeckt, die verlorne Mannfchaft

wieder herbeygefchafFt und ausgerüftet, die

Armatur, Pulver und Bley, die verlornen

Pferde u. f. w. erfetzt werden.

^ $. 929.

Wird der Krieg in ein fremdes Land gefpielt;

fo vermehren ficli oft dadurch die Koften nur noch

mehr. Hat man Urfache, die Einwohner zu fcho-

jBen, um fie für fich zu gewinnen, oder fallen er-

zwungene Rückmärfche vor; fo nehmen die Aus-

gaben in unbeftimmten Gröfsen zu, und es lüfst

fich dann nie ein Etat machen. Die Finanzpolitik

mufs fodann aus den aufserordentlichen Quellen

fchöpfen, welche oben (J. 724«. ff-) angegeben find.

J. 93o.
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§. 900.

Haben im Lande die einzelnen Unterthanea

in der Noth das, was fie hatten, dem Staate, oh-

ne Geld dafür zu erhalten^ hergeben muffen, ha*

ben Einzelne aufserordentlich durch Märfche, Ein-

quartierung, Requifitionen u, f. w, gelitten- find

einige Provinzen, Oerter oder Individuen über die

Gebühr vom Feinde bedrückt; find fie genöthigt

worden , etwa nach gelieferten Schlachten , Laza-

rethe 2«. unterhalten u. f. w, j fo muffen entweder

noch während des Krieges, oder nach hergeftell-

tem Frieden diefe Verlufte, Vorfchüffe.und Koften

liquidirt, und es mufs auf Peräquation und Vergü-

tung gedacht werden. Diefes kann nicht anders

als zu den aufserordentlichen Ausgaben, welche

durch den Krieg verurfacht find, gerechnet werden.

Vieirtei^ AbfcKnitt»

Allgemeine Bemerkungen über den Ausgabe -EtaU

Wenn gleich Sparfamkeit die Grundregel bey

allen Ausgaben feyn mufs; fo würde doch die Spar-

famkeit eine mifsverftandene fejn , wenn dabey

die Staatszwecke leiden follten. Das wahre Wefert

dex Sparfamkeit verträgt fich vielmehr fehr wohl

mit der Liberalität, und befteht darin , alle Aus-
gaben fo einzurichten, dafs die Zwecke, Wülch«

V, Jakob Staats finanzwijf, II, E « «?
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dadurch befördert werden follen, vollitändig

erreicht werden*

§• 9^2.

Wenn daher der Staat

i) ßedürfnifsmittel ankauft; fo foll er nicht die

wohlfeilften, fondern die heften und folide-

ften kaufen, wenn fie gleich- die theuerften

ffnd.

2) Wenn er Bauten unternimmt; fo foll er fie

aufs dauerhaftefte und vollkommenfte bauen,

fo dafs die Gebäude ihrem Zwecke gemäfs

eingerichtet find, und auch zu der Würde

des Staats paffen. Es foll keine Knickerey

daraus hervorgehen. Mit den Unternehmern

feiner Oefchäfte foll er zwar genau handeln,

aber fich nicht auf Bedingungen einlaffen,

welche fchon die Unmöglichkeit in fich fchlie-

fsen, die Sache fo zu liefern, oder den Auf-

trag fo auszuführen , wie es feyn foll. Die

Regierung mufs fich genau unterrichten, wel-

che Koften zur Ausführung einer Sache ge-

hören , und dann die Foderung deffen ein-

gehen, der fich fchon durch folide Ausfüh-

rung ähnlicher Werke ihr empfohlen hat.

$. 933.

Insbefondere findet diefe Piegel auch auf den

Befoldungsetat fowohl des fürftlichen Haufes, als
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des Civil- und Militäretats ihre Anwendung. Da

das Maafs der ßefoldungen zli beftimmenj ein

höchft wichtiger Punkt in dem Staatshaushalte

ift (§. 865.)j fo muffen wir bey diefem Gegenftaiidg

etwas länger verweilen«

§. 934.

Man kann die Perfonen, welche zum Staat^-

dieüfte nöthig find, in Rückficht auf dieUmitändcj

welche ihre Befoldungeri regüliren muffen , in fol^

gende Glaffen theilen:

i) folche, deren Verrichtungen Vornehmert

Stand, äufsern Glanz 5 Repräfentation erfo*

dern;

2) folche j deren Verrichtungen Geiftesbildungi

Gefchicklichkeiten und Kenntniffe von ver-

fchiedener Art und in Verfchiedenen Grade»

erfodern

;

3) folche j die flur gemeine Gefchicklichkeiteit

und Kräfte ^erlangen«

f 935*

1* Zur erften Claffe ir\ag der Regent befon*

ders auf hohe Geburt und Reichthum fehen, und

eigne Ausgaben dabey erfparen* Da dergleichen

Perfonen von eignem Vermögen ein prachtvolles

Leben führen oder leicht führen können; fo ift

es beffer, dafs der Staat fie dazu nützt, dafs ße

ihren Reichthum zw den Staatszwecken verwenden
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als wenn fie denfelben inPrivatmüfsiggang verpraf-

fen. Ihre Eitelkeit wird durch aufsere Elire, glän-

zende Titel, hohen Rang u. f. w. gefchmeichelt,

und diefe kann der Staat gebrauchen , um fie zur

Uebernahme folcher Ehrenpoften zu reizen; je

mehr Ehre, defto weniger Geld braucht er zu

geben, und wenn äufserer Gianz und hoher Rang

2u folchen Poften gehört, fo verfchwendet er auch

diefelbe nicht unnützer Weife, wenn er fie ihnen

ertheilt.

Erläuterung. Holie Hofämter, Amliaffaden , wozu
nur glänzendes Ceremouiel, reiche Dine's erfodert

werden, Modegefandtfchaften, um Iclion abgemachte

Friedensfchlüffe zu unterzeichnen, um Hochzeiten,

Kindtaufen anzumelden u. f. w. , find Poften folcher

Art. — Mufs auch der Staat einiges vergüten; dia

Vergütungen können doch immer fo eingerichtet wer-

den , dafs der eigne Beutel das Meifte dazu hergeben

mufs,

$. 956.

Haben dergleichen Perfonen zugleich Ge-

fchicklichkeiten und Kenntniffe, um einen höhern

Zweck, der mit ihren Sendungen verbunden wirr!,

zu befördern, fo ift es defto belTer; haben fie fol-

che nicht, fo mufs ihnen eine Perfon von gerin-

germ Range beygegeben werden, welche bey ge-

rioc^em äufsern Aufwände die Fähigkeit befkzt

und verpflichtet wird, das, was jener dem Schei-

ne nach thun foll, in der Wirklichkeit zu be-

treiben.
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$, 957.

2. Bey der Wahl folcher Beamten aber, zu

deren Gefchäften Kennlniffe und Gefchicklichkeit

hau}3tfäcblich erfodert wird, darf Rückficht auf

Reichthum oder Stand durchaus keinen Einflufs

haben. Die Wahl folcher Beamten mufs blofs ihre

Gefchicklichkeit und Rechtfchaffenheit beftimmen.

Und eben fo wird bey der dritten Claffe (§. 934.)

blofs und allein ihre Brauchbarkeit entfcheiden.

S- 938.

Da die dritte Claffe keiner weitern Vorberei-

tung bedarf; fo wird der Staat unter denen, wel-

che für Privatleute arbeiten, ftets eine hinreichen-

de Anzahl finden, welche gegen gleiche Bezahlung,

wie fie von Privatperfonen gereicht wird, feine

Arbeiten übernehmen.

Was aber die mittlere Claffe betrifft, die ei-

ner befondern mit Aufwand verbundenen Vorbe-

reitung bedarf; fo hat der Staat folgende Mittel,

zu bewirken, dafs er keinen Mangel daran habe;

j) Zwang zum Staatsdienfte. Diefes Mittel

ift nur beym gemeinen Dicnft anwendbar,

/ und wird zu Erhaltung des gemeinen Militärs

noch ziemlich allenthalben gebraucht. Ob
diefes nothwendig und gut fey, ddvon ift im

vorigen Abfchnitte geredet.
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2) Lockung durch Erleichterung der Vorbe*

reitung dazu, verbunden mit der Ausficht

9uf Rang, Titel, Privilegien und hohe ße-

foldung.

Indem nämlich der Staat öffentliche Schulen, Üni-

verfitäten, Bergbau- Academieen und andere Lehr»

anftalten für die Vorbereitung zum Staatsdienft

9uf gemeine Koften einrichtet, Stipendien, Frey-^

tKche u, f. w» fiiftet; fo macht er es möglich, dafs

viele von geringem Vermögen fich dem Stande

der gelehrten Stßatsdjenerfchaft widmen können,

und indem er feinen Staatsdienern eine Menge

Vorzüge vor andern Ständen zufichert, fie durch

Titel, Ehrenzeichen, Orden u, f. w. hauptfächlich

PUJiZeichnet, indem er wenigftens einige darunter

jnit grofsem Einkommen verficht; fo lockt er da^

durch mehr Gandidaten, als er braucht, zudem
gtandederStaatsdienerfchaft; und wenn er fodana

gleich ^fn meiften eine viel kärglichere Befoldung

t»ezahlt, ^U fie durch Privatgewerbe gewinne^

'könnten, wenn fie fich denfelben mit gleichem

Aufwände und gleicher Anftrengung gewidmet

hätten, fo reizt doch die Eitelkeit und die Meinung,

dafs der Staatsdienft einen höherp R^ng in derGe»

fellfchaft gebe, als Privatgefchäfte, fo wie die Aus-

geht auf die grofsen Loofe (die wenigen hohen Be«?

foldungen), dje jeder zu gewinnen hofft, der fich

dem Staatsclienfte widmet, ftets eine überflüffigf^

Menge von Candidaten zu diefem Staude»
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Wenn es nun gleich bey dergleichen Lockun-

gen dem Staate nie an Staatsdienern fehlen wird»

die felbft bey derkärglichftenßefoldung fich zu den

Aemtern drängen, und es alfo fcheint, dafs der Staat

vermittelft folchcr Reizmittel eine grofse Ausgabe

erfparen und mit geringen Gehalten auskommen

könne; fo ift eine foiche Politik dennoch den

Grundfätzen der ächten Staatsweisheit zuwider.

Denn wenn nun die Staatsdiener bey ihren kärg-

lichen ßefoldungen nicht leben können ; fo wird

fie entweder Kummer und Sorge fo niederdrücken,

dafs fie Luft und Liebe zu ihren Gefchäften verlie-

ren und felbft unfähig dazu werden, oder fie wer-

den gezwungen, fo viel Nebengefchäfte zu treiben,

dafs ihrHauptgefcbäft darüber vernachläffigt wird,

oder endlich, fie werden zur Unredlichkeit ihre

Zuflucht nehmen. Beftechlichkeit, Untreue und

Betrug wird Regel unter ihnen, und diefe Lafter

finden in der Unmöglichkeit, von dem Gehalte zu

leben, Entfchuldigung, und wurzeln fich deshalb

immer mehr und mehr in die Nation ein, fo dafs

fie felbft den Schein des Lafters in ihren Augen

verlieren, und die ganze Nation dadurch demora-

lifirt wird.

Deshalb mufs der Staat die Erfparniffe, die

ihm dergleichen Lockungen gewähren , verfchmä«

hen, und fein Slaatsdienerfyftem auf die

3te einzige folide Bafis bauen, nämlich ihnen

hinreichende ßefoldungen nach dem
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Maafse der nöthigeh Keniitniffe und DienltCs

die er von ihnen verlangt, zu gewähren.

§. 94o.

Soll nämlich der Stand der Staatsdienerfchafl

auf eine folide und zweckmäfsige Weife erhalten

werden ; fo mufs jeder Staatsdiener eine folchö

Befoldung erhalten, welche während einer Dienft-

zeit, nach dem Durchfchnitt der gewöhnlichen Le*

benslänge berechnet, für ihn zureicht: a)mit einer

Familie ftandesmäfsig zu leben, '^) feine Kinder

nach feinem Stande zu erziehen, 5) bis zur Been-.

digung der üblichen Dienftzeit foviel zu fammeln,

clafs er fich a} die auf feine Ausbildung zum Staats-

dienft nothwendigen Koften wieder erftatte, b) di«^

noch übrige Zeit feines Lebens anftändig leben,

und c) bey zweckmässiger Sparfamkeit nach fei»

jiem Tode foviel hinterlaffen kann, als erfodert

"Wird, um feine Frau bis zu ihrem Ableben und

feine Kinder bis zu dem Alter der Mündigkeit zu

ernähren,

$. 94i.

Wollte indeffen der Staat jedem einzelnea

Staatsdiener eine folche Befoldung reichen, die,

nach einem Purchfchnitt der Dienftzeit berech»

pet, wirklich zu allen diefen Zwecken hinreichte,

ohne fich weiter um die Erreichung jener Zweck«

zu bekümmern; fo würde er nicht weife verfah»

re«. DtxiXi da der Eine kürzer, der Andere langei?
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dient, als es jene Durchfchnittsrechnung befagt

;

der Eine eine Familie hat, der Andere keine; fo

würde er feine Gehalte nur wie in einer Art von

Lotterie austheilen. Ergäbezwar die ganze Summ©
her, welche die ganze Staatsdienerfchaft nach

dem Princip der Gerechtigkeit und Billigkeit ha-

ben füll, aber die Vertheilung gefchähe nicht

nach dem Bedürfniffe eines jeden, fondern nach

dem Zufall der Sterblichkeit oder der Dienftzeit,

indem, wer über die Durchfchnittszeit derDienft-

dauer lebte, zu viel, wer aber früher fiOrbe, oder

die mittlere Dienftzeit nicht erreichte, zu wenig

erhielt,

Erläuterung. Man fetze, die mittlere Dienftzeit fey

20 Jahre , und es könnte aus einer gewiffen Claffe der

Beamten jeder, der 20 Jahre wirklich im Dienße ftän-

de, mit dem ihm Leftimmten Gehalte alle oben ange-

gebenen Bedürfniffe boftreiten; fo würde der, wel-

cher 50 Jahre im Dienite wäre, und auch fo lange die-

felbe Befoldung zöge , welche der , der feine Dienftzeit

nur auf 20 Jahre bringt, zu viel, und wer feine Dienft-

zeit nur auf »0 Jahre bringt, zuwenig erhalten, Erfte-

rem würde mehr als fein auf feine Ausbildung ver-

wandtes Capital , mehr als zur Erziehung feiner Kin-
der und zur Erhaltung feiner Frau nöthig ift, erfetzt;

letzterem weniger. Wer gar keine Frau oder Kinder
hätte, erhielte offenbar zu viel, wer viele Kinder hätte^

%u wenig gegen den, der .wenig hätte u. f. w.

$. 942.

Der Staat mufs daher eine folche Einrichtung

treffen, dafs jeder Staatsfliener durch das, was

er für ihn beftimmt, auch wirklich jene Zwecke
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erreiche. Er kann diefes auf zwiefache Weife be-

wirken :

l) entweder fo, dafs er zwar den Staatsdienern

nur eine folche Befoldung gewährt, dafs fie

davon, fo lange fie im Dienfte find, anfVän-

dig leben können, dafs er aber die Sorge für

ihre übrigen ßedürfniffe, als: a) die Erzie-

hung ihrer Kinder, b) die Verforgung der Aus-

gedienten oder invalide gewordenen, c) der

nachgelaffenen Wittwen, und endlich der Be-

amten felbft übernimmt;

a) dafs er für jeden die Befoldung wirklich

nach dem oben angegebenen Durchfchnitte

beftimmt, dagegen die allgemeine Einrich-

tung trifft, dafs die Staatsdiener felbft von

ihrer Befoldung foviel zufammenbringen muf-

fen, dafs dadurch jene Zwecke erreicht wer-

den können.

§• 943.

Die Nothwendigkeit irgend einer Unterßü-

tzüng ähnlicher Art haben von jeher alle wohl

eingerichtete Regierungen eingefehen, und man

trifft daher in denfelben an:

1) Oeffentliche Lehr- und Unterrichtsanftalten,

wobey hauptfächlich auf die Ausbildung zum

Staatsdienfte gefehen ift, und welche, da

fie wenigftens zum Theil auf öffentliche Ko-

ften unterhalten werden, die Privatkoften zur
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Vorbereitung für den Staatsdienit fehr ver-

mindern,

a) In allen Staaten werden ausgedienten oder

invalide gewordenen Staatsdienern Penüonea

gereicht. Eben fo trifft man

3) in wohl eingerichteten Staaten Penfionen för

die hinterJaffenen Wittwen und Kinder der

Staatsbeamten an.

Alle diefe Unterftützungen können nicht anders

als wie Zufchüffe zu den allzu niedrigen Befoldun«

gen angefehen werden, um die Beamten für das

zu entfchädigen, was fie eigentlich durch ihre Ar-

beit verdient haben. Der Staat behält einen Theil

von dem, was ihnen gebührt, zurück, umdenfelben

ihnen oder ihren Wittwen und Kindern, wo fie es

bedürfen, zu erfetzen. Gäbe der Staat feinen Be-

amten eine fogrofseBefoldung, dafs fie jene Summe,

die zur Beftreitung jener Zwecke (§. 940.) nöthig

ift, durch zweckmäfsig vertbeilte Beyträge felbft zu-

fammenbringen könnten; fo ift offenbar, dafs die

aufserordentlichen Unterftützungen des Staats fer-

ner nicht nöthig feyn würden; und es fragt fich da-

her nur, welche von beyden Methoden ($. 942.)

wohl den Vorzug verdienen möchte,

$. 944.

Nun kann hier von derjenigen Unterfiützung,

welche aus den öffentlichen Inftituten für die Aus-

bildung der Beamten fliefst, nicht fehr die Red©
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feyn; denn der gröfste Theil diefer Anftalten ift

nicht allein für die Beamten, fondern für das ganze

Volk getroffen. Es kann daher jedermann daran

Theil nehmen und die Vortheile davon geniefsen.

Hierzu alfo kann den Staatsdienern insbefondere

nichts in Abzug gebracht werden, aufser was etwa

der Staat ausfchliefslich für den Unterricht derer

thut, die er ganz oder faft ausfchliefslich zu feinen

Dienften gebraucht, wie die Cadettenhäufer , Mi-

litär- oder Bergacademieen und ähnliche Infti-

tute. — Einflufs auf die Belohnung der in fol-

chen Inftituten Gebildeten wird aber derümdand,

dafs fie auf öffentliche Kolten unterhalten werden,

immer haben. Denn da einer jeden Claffe von

Arbeitern in ihrem Lohne oder in ihrer Arbeits-

rente das ganze Capital wieder erftattet werden

mufs, welches die nothwendigen Koften der Er-

lernung der Arbeit diefer Claffe ausmacht, wenn

diefe Claffe fortdauernd beftehen foll; fo wird die

Erftattung diefes Capitals im Ganzen um foviel

vermindert werden, als der Staat oder die Gemein-

heit dazu hergiebt. Es wird alfo die Befoldung

der Beamten allerdings auch um fo geringer zu

feyn brauchen, je mehr der Staat zur Ausbildung

(einer Beamten aus allgemeinen Mitteln beyträgt,

lind alfo den Privatperfonen die Koften erfpart,

Diefes mag daher bleiben, und feinen Einflufs wie

bisher äufsern.
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§. 945.

Was aber die Penfionen der Ausgedienten,

Invaliden, Wittwen und Weifen der Staatsbeam-

ten betrifft; fo fcheint die Methode , die Gehalte

fo einzurichten, dafs dadurch die nöthige Summe
für diefe Verforgungsanftalten felbft zufammenge-

fchoffen wird, derjenigen, wonach ßch die Re-

gierung vorbehält, diefe Bedürfniffe unmittelbar

zu befriedigen , weit vorzuziehen zu feyn,

§. 946.

Werden nämlich die Penfionen von der Re-

gierung bey jedem vorkommenden Falle nach ih-

rem Gutdünken bewilligt; fo erfcheinen fie

1) blofs als Gnaden fache, und werden ge-

meiniglich blofs nach Gunft, Laune, befon-

derer Empfehlung der Obern oder anderer

Einflufs habenden Perfonen ausgetheilt. Ob
alfo jemand eine Penfion erhalten werde oder

nicht, hängt von allen diefen zufälligen Um»
ßäriden ab. Der Befcheidene, Unbefcholtene,

Blöde, Ifolirte weifs üch nicht zu helfen und

fchmachtet im Elend , während der Anma-
fsende, Zudringliche, Gewandte, in grofsen

Connexionen flehende mit Staatsvvohlthaten

ttberfchüttet wird. — Es bleibt daher

2) felbft für den wurdigften Beamten allemahl

höchfi: ungewifs, ob er oder feine Wittwe und
Kinder je zu einer Penfion gelangen werde
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wenn er invalide wird oder ßirbt. Ein be-

dachtfamer Mann mufs daher ftets in Sorge

leben, und kann nie zu derjenigen Heiter-

keit und Unbefangenheit des Geiftes gelan-

gen, welche ihn in den Stand fetzen, feine

Amtsgefchäfte mit Liebe und Eifer zu ver-

richten.

3) Auch für die Regierung bleibt das Penfions»

wefen, wenn fie es als Gnadenfache betreibt,

höchftHäftig und unbefriedigend* Da fich un-

ter folchen Umftänden nie ein Ueberfchlag

machen läfst, wieviel für Penfionen nöthig

feyn wird ; fo kann die Regierung in dereii

Vertheilung auch nie einer fichern Regel fol*

gen. Das Andringen um Penfionen ift immer

ftark, und alle Bitten find mit fo beweglichen.

Gründen unterftützt, dafs ein gutmüthiger

Regent gern Allen geben möchte. Werden

nun gerade Penfionsgelder leer, oder eröffnen

fich fonft Wohlthätigkeitsfon ds ; fo wird reich-

lich bewilligt, oft um nur den Artdrang zu

mindern, oft weil gerade den Regenten eine

2um Wohlthun befonders geneigte Stimmung

ergreift, oder aus ähnlichen Urfachen* Befon-

ders aberentfcheiden die Vorftellungen derer,

die dem Regenten nahe ftehen, viel; und dafs

diefe mehr zu Gunffcen ihrer Verwandten,

Freunde, Empfohlnen ausfallen, als nach den

Oraden des Bedürfniffes und der Würdigkeit,
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liegt in der Natur der Sache. Auch beym be«

ften Willen können fie nicht einmahl anders

verfahren, da fie gar nicht wiffen können, in

welchem Winkel des Reichs ein würdigeres

Subject fchmachtet, oder ob nicht morgen

ein Fall vorkommen wird, wo ein Anderer

der Penfion viel würdiger erfcheint, als der,

welcher fie heute erhielt. Ift dann der Fonds

erfchöpft, fo mufs auch der Würdigfte und

Bedürftigfte abgewiefen werden.

$. 94?'

Es ift daher faft in allen Ländern in Anfehung

des Penfionswefens grofse Klage über Parteylich-

keit bey der Vertheilung, Zurückfetzung der Wür-

digften u. f. w. Diefem Uebel kann nicht anders

abgeholfen werden, als wenn daffelbe nach der

zweyten, oben (§. 940«) angeführten Methode

organiGrt wird, wonach alle Beamte verbunden

find, durch Beyträge von ihrem Gehalte den Fonds

felber zu bilden, woraus fiöiifixirte Penfionen nach

beftimmten Regeln erhalten, zugleich aber mit

einer folchen Befoldung angeftellt werden, welche

fie in den Stand fetzt, jene Beyträge ohne grofse

Unbequemlichkeit leiften zu können. Diefes wür-

de eine Art von Leibrenteninftitut, nach eignen

Regein berechnet, feyn. Wir wollen es nacbsfei-

nen Grundzügen hier darfteilen.
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§ 948.

Soll das Inftitut alles leißen , was der Staat

feinen Dienern, und diefe fich felbft fchuldig find
j

fo mufs dadurch bewirkt werden ;

i) dafs den im Dienfte invalide gewordenen

iti Staatsdienern,

2) den nach ihrem Tode hinterlaffenen Witt-

wen bis zu ihrem Ableben oder ihrer Wieder-

verheurathung,

3) den hinterlaffenen Waifen bis zu den Jahren

ihrer Mündigkeit eine beftimmte Penfion ge-

fiebert werde.

§. 949-

Im' Allgemeinen würde zunächft zu beßim-

men feyn:

1) wie lange jemand überhaupt gedient haben

mufs, um penfionsfähig zu feyn;

a) der wievielite Theil des Gehalts als Penfion

nach den verfchiedenen Dienftjahren den in-

valide Gewordenen, ihren Wittwen und ihren

Kindern gereicht werden folle;

5) wie die Quota des Gehalts, die als Penfion

bewilligt werden foU, zu berechnen fey.

In Anfehung des erftenPunctes ift es zur Sicherung

und Erhaltung des Inftituts nothvvendig, dafs eine

beftimmte Reihe von Dienftjahren feftgefetzt wer-

de, wo ein jeder zwar feine ßeytrüge liefern, aber

aocb auf keine Penfion Aufpruch machen kann;

etwa

y^
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etwa 5 oder vielleicht 10 Jahre. Man konnte auf

cliefen Fall eine Summe ein- für allemahl unter

dem Namen von ßegräbnifsgeld u. f. w. bev^nlligen,

oder auch dem Beytragenden, bey vorfallenden

Unglücksfällen, die ihn unfähig zum Dienft mach-

ten, feine gegebenen Beiträge zurückzahlen, wenn

er in Armuth ftürbe.

Was die zvveyte Frage betrifft ; fo mufs ohne

Zweifel auf die Länge der Dienftzeit Rückficht ge-

nommen werden, da fonft der Vortheil der früh-

zeitig fterbenden oder invalide werdenden allzu

grofs feyn würde und die Beyträge allzu grofs feyn

niüfsten, um alle Anfprüche zu befriedigen. Es

mufs daher feitgefetzt werden, welche Quota des

Gehalts der Invalide oder die VVittwe und jedes Kind

nach 4o-j 3o-, 20-, lojähriger Dienftzeit u. f. w.

erhallen feilen?

Was endlich den dritten Umßand anlangt; fo

kann man nach Recht und Billigkeit nicht den

letzten Gehalt, den jemand im Dienfte genoffen^

zum Maafsftabe bey Berechnung der ihm zukom-

menden Penfioti annehmen , fondern es mufs viel-

mehr die Durchfchnittsfumme des durch feine gan-

ze Dienftzeit genoffenen Gehalts dabey zum Grun-

degelegt werden. So würde alfo bey einem Staats-

diener, der 4o Jahre gedient, aber 10 Jahre lang

3oo, 10 Jahre 800, 10 Jahre 1000, 10 Jahre

2000 Rthl. «genoffen hätte, picht der Gehalt von

2000 Rthl. bey Berechnung des Antheils feiner

V, Jakob Staatsfinanzwi£^* II. Fff
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Penfion zum Grunde gelegt werden kannen, fon-

dern ]o X 3oo -+- 10 X 800 -{- 10X1000 -4- lO

X 2000:40 :^^i025 Thaler,

§. 95o.

Hierauf mufs die politifche Rechenkunß die

Zahlen fuchen , nach welchen jeder Theii diefes

Inftituts insbefondere einzurichten, und wie hoch

die Beyträge feyn muffen, um ihm feinen Beftand

zu fjchern. Da jeder Beamte, er fey verheurathet

oder nicht, habe keine, viel oder wenig Kinder,

dazu gleich nach der Proportion feines Gehalts bey

tragen mufs, da der in den erflen 5 oder 10 Jahren

der Dienftzeit fterbende oder invalid werdende

von der Theilnahme ausgefchloffen ift; fo wer-

den hierdurch die Beyträge, in Vergleichung mit

andern Inftituten, denen diefe Vortheile abgehen,

nicht fehr hoch zu feyn brauchen. Jeder Beftand-

theii wird indeffen einer eignen Berechnung be-

dürfen , und für alle find die Erfahrungen, worauf

üe gebauet werden muffen, allerdings noch nicht

vorhanden. Aber diefe Erfahrungen würden mit

der Zeit gefunden werden, und man könnte an-

fänglich leicht das Inßitut mit foichen Modifica«

tionen gründen, dafs der Mangel diefer Erfahrun»

gen ihm nicht fchaden könnte, ob es gleich mit

denfelben erft zu feiner gröfsten Vollkommenheit

und Feltigkeit gelangen würde.
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§. 951.

Die Schwierigkeiten bey der Berechnung des

in Vorfchlag gebrachten Inftituts find allerdings

viel gröfser, als bey den gewöhnlichen Rentenan-

ßalten, da bey letztern immer von einem beftimm-

ten Alter ausgegangen wird, welches bey unferm

Inftitute nicht möglich ift, da blofs die Zahl der

Dienftjahre, nicht aber das Alter der Beamten,

und noch weniger das ihrer VVittwen und Kinder

feftfteht.

§. 952.

Indeffen wird eine forgfältige Beobachtung

mehrerer Jahre doch auch hier gewiffe einförmige

Kegeln entdecken laffen , welche folgende Pro-

bleme entfcheiden, und vielleicht hat fie die Er-

fahrung fchon zum Theil entfchieden; als:

1) Wie hoch ift die Zahl der Invaliden bey einer

gegebenen Zahl von Staatsdienern als wahr-

fcheinlich anzunehmen ?

2) Wieviel entftehen nach lO-, ao-, 3o-,

4ojähriger Dienftzeit ?

3) Wie grofs wird alfo die Summe feyn muffen,

welche durch ßeyträge zufammengebracht

werden mufs, um die Ausgabe für die ba-

ftimmten Penfionen zu beftreiten? —
In den meiften Staaten ift fchon eine Penfions-

ordnung eingeführt, fo dafs jeder nach einer be-

ftimmten Dienftzeit auf einen beftimmten Theil

feines Gehalts als Penfion Anfpruch hat. in wi«-

Fff 2
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fern diefe Regel genau von der Ke£;ierung befolgt

.ift, werden dergleichen Länder fchon ziemlich

fiebere Data Jiefern , welche bey folchen Berech-

nungen zum Grunde gelegt werden können. —
Wenn man aber auch mit der Berechnung noch

nicht aufs Reine kommen könnte; fo würden

doch diePenfionen ga-nz anders und gewiTs auf eine

gerechtere Art vertheilt werden, wenn z.B. ein

Staat, der gegenwärtig Eine Million Thaler jähr-

lich für Penfionen an invalide Staatsdiener ausge-

zahlt hat, diefe den Befoldungen zulegte, und fie

clann in der Form von ßeyträgen zur Penfionscaffe

zuruckflölTe, um nach der angegebenen Art ver-

theilt zu werden.

$. 953.

In vielen Staaten werden auch Penfionen für

die Wittwen und Erziehungsgelder für die Kinder

verftorbener Staatsbeamten aus der allgemeinen

Staatscaffe bewilligt. Da man aber auch derglei-

chen Bewilligung als b.^^fse Gnadenfache betrach-

tet ; fo geht es mit der Vertheilung diefer Gelder

nicht anders her, als es oben ($.946.) befchrie-

ben ift. Es fcheint daher auch in Anfehung der-

felben viel zweckmälsiger zu feyn , dergleichen

Summen zur Erhöhung der Gehalte der Staatsdi«-

ner anzuwenden, und fie dagegen zu verbinden,

durch Beyträge eine Gaffe zu gründen, aus welcher

nach ihrem Tode ihre Wittwen und Kinder be-

ftimmte Penfionen erhalten muffen.
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§. 954.

Im Preufsifchen und in mehrern andern Staa»

ten hat man nun zwar für die VVittwen durch Errich-

tung von allgemeinen VVittwencalfen geforgt, vor-

ausfetzend, dafs der Gehfilt der Beamten fchon fo

geftellt fey, dafs ein jeder die nöthigen Beyträge

zu dergleichen Caffen , um feiner Wittwe eine be-

ftimmte Penfion zu fichern , beftreiten kann. Im

Preufsifchen wird fogar jeder Staatsdiener verpflich-

tet, bey feiner Verheurathung feine Frau in die

Wittwencaffe zu kaufen ; und es wird ihm erklärt,

dafs er im Ünterlaffungsfalle auf keine Staatspen*

fion für feine Wittwe zu rechnen habe. Indeifen

find die Fälle, vv^o Ausnahmen gemacht werden,

doch auch hier nicht feiten.

§. 955.

Auch fcheint es, als ob eine Wittwen- und

VVaifencaffe, die blofs auf die Giaffe der Staatsdie-

ner berechnet wird, fich zweckmäfsiger und wohl-

feiler für die Einzelnen errichten laffe, als wenn

man fie allgemein macht. Eine folche Gaffe würde

fich nämlich von den gewöhnlichen Wittwen - und

Rentenanitalten dadurch unterfcheiden, dafs alle

Staatsdiener ohne Ausnahme, fobald fie Gehalt

bekommen, daran Theil nehmen muffen , fie mö*

gen verheurathet oder unverheurathet, alt oder

jung feyn, Kinder oder keine Kinder haben. Die

Beyträge der ünverheuratheten helfen alfo diefe
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Caffe fehr vermehren , und erlparen den Verheu-

ratheten einen Theil der Beyträge, den fie geben

müfsten, wenn jene davon ausgenommen wären.

Dafs aber den Unverheuratheten kein Unrecht da-

durch gefchieht, geht daraus hervor, dafs der

Gehalt aller Staatsdiener darauf eingerichtet wird,

dafs fie fich verheurathen, mit Familie davon lebea

und jene Beyträge beftreiten können. Ihr Gehalt

ift eben deshalb fo hoch geftellt, damit fie jene

Beyträge geben und dafs alle Staatsbeamte fich

eine gegenfeitige Garantie für die Verforgung der

Ihrigen leiften foUen. Es kann alfo ihr Bey-

trag nicht daran gebunden feyn, ob fie fich wirk-

lich verheurathet haben oder nicht. Denn es

wird bey Befiimmung des Gehalts diefer Um-
ftand gar nicht berückfichtigt. Unverheurathete

und daher immer noch beffer daran, als Verheu-

rathete, da fie mit letztern einen gleich grofsen

Gehalt beziehen. Es würde daher ein verfchwen-

derifches Gefchenk an fie feyn, wenn man ihnen

die Beyträge zu einem Inßitute erlafien wollte, um
deffentwillen die Gehalte fo hoch beitimmt wor-

den find.

§. 956.

In diefem Inftitute mufs beftimmt feyn:

l) Den wievielften Theil des Gehalts eine Witt-

we nach den verfchiedenen Dienftjahren ihres

Mannes bekommt, ob auf die Zahl der Kin-

der Rückficht genommen werden folle oder
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nicht, ob die Penfion der VVittwe nach deren

Tode den Kindern verbleibe, oder ob die Kin-

der insbefondere zu penfioniren , fchon bey

Lebzeiten der Mutter oder erft nach deren

Tode, und wieviel auf ein jedes nachgelaf-

feneKind gegeben wird; ob dieWittwe einen

Theil ihrer Penfion bey ihrer Wiederverheu-

rathung behalte, oder fie folchen in diefein

Falle ganz verliere, und bis zu welchem Alter

die Kindergelder bezahlt werden u. f. vv.

2) Die Quota des Gehalts, der als Beytrag be-

zahlt wird.

5) Auch ob es nöthig fey, die Wittwen- und

Waifengelder nur auf die erfte Ehe, die je-

mand als Beamter fchliefst, einzufchränken,

und in Anfehung der zweyten wenigftens an-

dere Bedingungen zu machen? u, f. w.

§. 957.

Die Data, welche die politifche Arithmetik

nach und nach zu fuchen hat, um dem Inftitute

eine folide und fefte Einrichtung zu geben, find:

1) bey der gegebenen Zahl der Staatsbeamten

die wahrfcheinliche Zahl der Verheuratheten ;

2) bey der gegebenen Zahl der Verheuratheten

diefelben nach ihrem Alter wahrfcheinlich zu

claffificiren;

3) nach diefen gefundenen Datis die wahrfchein-

liche Zahl der Wittwen und ihre Lebensdauer

im Wittwenftande;
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4) die wahrfcheinliche Zahl der Kinder der

Staatsbeamten nach Altersclaffen , und wie

viel davon als Waifen alljährlich ZuichüiTe

erhalten werden,

§. 958.

Bringt gleich das unbekannte Alter grofse

Schwierigkeiten in eine folche Berechnung j fo

wird doch eine längere Erfahrung lehren, dafs

auch m diefen, von derVVillkühr abhängenden Be-

gebenheiten, bey grofsen Zahlen, befiimmte Regeln

herrfchen, und dafs z.B. unter io,ooo Staatsbe-

amten fich immer ein beftimmtes Verhältnifs der

Verehelichten zu den Unverehelichten, eine be-

Jtimmte Anzahl von Kindern, von Todesfällen,

von Wittwen u. f. w. findet, und fo wird die Zeit

allmählig auch hier Mittel offenbaren, wodurch

die Berechnung ziemliche Sicherheit erhält,

§. cj59.

Einftweilen kann man es als eine jjemein»

fchaftliche Sparcaffe anfehen , die nach den Um-
lländen foviel leiftet, als fie kann. Es können

Mitglieder gewählt werden, welche vorerft nach

den Umftänden und nach Gewiffen entfcheiden,

wieviel gegeben werden foll, und es können zuerft

Kegeln zum Verfuch auf 2, 5, 5 Jahre u, f, w.

feftgefetzt werden, die man, wenn fie die Erfah-

rung unpaffend zeigt, wieder abändern kann. Im-

mer wird doch die Penfion fo hoch beftimmt wer-

den können, dafs jeder, bey einem eintretenden
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Todesfalle oder bey erfolgter Unfähigkeit zum

fernem Dienft, wenn er oder feine VVittwe und

Kinder noch mehrere Janre leben , leicht mehr als

feine Einlage zurück erhält.

$. 960.

Eine folche Caffe beruht allerdings auf ganz

andern Regeln, als Pventengefcllfchaften , wo je-

der blofs nach feinen befondern Umfländen, nach

feinem oder deren Aller, die eine Renten verfiche-

rung erhalten follen, contribuirt. Es tragen ülle

nach gleichem Fufse bey, fie feyen alt oder jung,

verheurathet oder unverheurathet, fie haben Kin-

der oder nicht. Hier gewinnen alfo die Verheu«

ratheten auf Kolten der ünverheuratheten , die

Kinderlofen tragen zur Verforgung der Kinder an-

derer.bey. Diefes giebt der Gaffe eine Stärke, auf

welche keine gewöhnliche Rentenanitalt rechnen

kann, und darin liegt der Grund, dafs fie auch

ohne ängftliche Berechnung der Wahrfcheinlich-

keit wird beflehen können.

§. 961.

Es würde auch eben nicht nothwendig feyn,

dafs ein folches Inftitut ein einziges allgemeines

wäre, und alle ßeyträge in eine allgemeine Caffe

geworfen wurden. Es fcheint vielmehr fowohL
zweckmäfsiger als wohlfeiler, wenn jedes Colle-

gium für ihre Mitglieder eine folche Anitait, jedoch
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nach gleichen Gefetzen errichtet, und ihre Gaffe

felbft verwaltet. Dadurch werden nicht nur alle

Koften der Adminiftration erfpart, indem die Mit-

glieder diefelbe iimfonft nach der Reihe oder nach

Wahl übernehmen, fondern die Gefellfchaft erhält

auch dadurch ein gröfseres Intereffe für das Infti-

tut, und die Privatwohlthätigkeit wird mehr ge-

reizt, die Fonds deffeiben zu vermehren, da die

nützliche Wirkfamkeit jeder vor fich fieht und

mit in Ausübung bringt. Nur dahin würde die

Regierung zu fehen haben, dafs kein Collegium

oline ein folches Inftitut bliebe, und kein einzel-

ner Staatsbeamter vorhanden wär^e, der nicht zu

irgend einem als Mitglied gehörte.

Erläuterung. Es giebt Wittwencaffen , welche Pre-

diger einzelner Diöcefen, oder Schnlcollegen unter fich

geüiftet haben, die mit geringen Beyträgen anfingen,

und ihren Wittwen anfänglich fehr kleine Penfionen

verliehen. Mir find mehrere bekannt, die bey einem

jährlichen fehr geringen Beytrage im Verlauf von 50

Jahren fo weit gekommen find, dafs fie ihren Wittweii

50 Rthl. und für jedes unmündige Kind 20 Rthl. zahlen

können. — Es kann feyn , dafs Umftände eintreten,

wo fie ihre Penfionen wieder verkleinern muffen. Aber

was fchadet dies?— Eine folche Caffe giebt viel, wenn

ße viel hat und wenig Competenten da find ; fie fchränkt

ihre Wohlthaten ein, wenn fie Umftände kommen fieht,

die ihr eine gröfsere Anzahl von Competenten zuführen

werden. Wo Piedlichkeit und Klugheit obwalten und

wo Vertrauen herrfcht, da bedarf es nicht einer ftarren

Einförmigkeit. Die preufsifche Regierung, von der

Zweckmäfsigkeit folcher Particularinftitute überzeugt,

ift jetzt eben im Begriff, eine folche Verforgungscaffe

für jede Univerfität zu errichten. Nur ein wichtiges
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Eedenken licht der Errichtung folcher fpeciellen Infti-

' tute entgegen , nämlich : dafs fie fahr ungleich ausfal-

len werden. In dem einen Collegio , das gerade viel

«n\rerheurathete, viel langdienende und langlebende

Mitglieder hat, wird der Fonds überfiüffig anfchwel-

len ; in andern, wo die Sterblichkeit unter den Beam-

ten grofs ift, wo es viel Verheurathete giebt, die Ehen
fruchtbar find, werden die Fonds nicht zureichen, und

nur geringe Penfioncn gereicht werden können. Sind

aber alle Staatsl)camten 2U Einer Verforgungsgefell-

fchaft vereint, fo deckt ein Collegium das andere, und

das Inftitut wird auf eine gleichförmige Art allen hel-

fen können. Diefe Bedenken verdienen allerdings Er-

wägung.

§. 962.

Wollte man einwenden, dafs die Errichtung

folcher Infiitute doch nur eine unnütze Weitläu-

figkeit feyn würde, da der Staat den Zweck def-

felben nach der gewöhnlichen Methode auf weit

kürzere Art erreichen kann. Jetzt nämlich be-

hält er den ganzen Penüonsfonds zurück, und

vertheilt ihn nach feinem Ermeffen an die Bedürf-

tigen. Die Würdigßen wird eine gute und wohl-

wollende Regierung fchon zu finden wiffen. Die

Wohlhabenden und Reichen fchliefst fie aber von

ihren Wohlthaten aus, und verfährt darin viel bef-

fer, als die vorgefchlagene Gaffe, die allen ohne

Unterfchied Unterftütziing reichen foll, fie mögen

es bedürfen oder nicht , die eben deshalb entwe-

der viel reicher ausgeftattet werden oder ihre Pen-

fionen viel kärglicher wird einrichten muffen. Auf

diefe Einwürfe läfst fich aber Folgendes erwicdern:
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l3 Die Erfahrung lehrt allgemein, dafs die Pen-

fionen in alien Staaten zum Theil verfchieu-

dert und durchaus nicht nach Verdienft aus*

getheilt werden. Und die Natur der Sache

lehrt, dafs diefes nicht anders feyn kann;

denn die Vertheilung der Penfionen ift Gna-

denfache des Fürften. Nun ift es aber ganz

unmöglich, dafs der Fürft die Perfonen, wel-

che um Penfionen bitten, felbft kennen und

ihre Umftände zu beurtheilen im Stande fey;

er mufs alfo Empfehlungen und Vorftellungen

Anderer folgen. Diefe aber werden gröfs«

tenth'eils wieder durch Andere geleitet u. f. f.

Will auch der Fürft das Penfionswefen einer

beftimmten Regel unterwerfen, und fie z. B.

nur auf amtliche Vorftellungen der Goliegien

ertheilen ; fo werden doch allenthalben foviel

Ausnahmen erfolgen, feine Güte wird fo oft

in Anfpruch genommen werden, dafs es un-

ter die höchft feltenen Ausnahmen gehören

wird, diefe Angelegenheit in eine gute Ord-

nung zu bringen, fo lange das Penfionswefen

eine Gnadenfache des Fürften bleibt. Was den

2ten Einwurf betrifft, als ob nämlich der Fürft

deshalb weniger brauche, weil er nicht Wohl-

habeflde und Reiche, fondern nur die Bedürf-

tigen penfionirtj fo läugne ich ganz und gar,

dafs diefes einen grofsen Unterfchied machen

wird. Denn a) ift es falfch , dafs die fürft-
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liehen PenGonen bJofs Bedürftigen zufallen.

Man kann vielmehr eine Menge ßeyfpiele

felbft unter den heften Verwaltungen auffüh-

ren, wo die Reichen gerade die gröfsten Pen-

fjonen und die Dürftigen wenig oder nichts

erhalten. Und diefes ift auch leicht begreif-

lich, da. reiche Familien gemeiniglich mehr

Connexionen bey Hofe haben, als arme. Eine

Caffe, welche eine genaue Ordnung und Re-

gel beobachtet, wird mit derfelben Summe,

welche jetzt durch Zufall vertheilt wird, viel

weiterkommen, und weit mehr wahrhaftig^

Gutes damit ftiften.

Die vorgefchlagene Methode feheint vielmehr aus

folgenden Gründen den Vorzug zu verdienen:

1) Weil dadurch dasPenfions- und Verforgungs-

wefen der Staatsdiener allein auf beftimmte

Regeln und Gefetze gebracht werden kann.'

2) Weil dadurch der ßefoldete die Penfions- und

Verforgungsfummen als fein Recht betrach-

ten lernt. Alle Kriecherey, Parteylichkeit

undChicane wird dadurch auf immer vondie-

fem Zweige der Verwaltung verbannt. Es

giebt dem Staatsbeamten eine gewiffe Zuvei^

ficht und Feitigkeit, wenn er weifs, dafs es

blofs von der treuen Beobachtung feiner Pflicht

und der redlichen Führung feines Amts ab-

hängt, ob feine Wittwe und Kinder, oder er
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felblt, wenn er invalide wird, eine beftimmte

Verforgung fich mit Gewifsheit zu verfpre-

chen haben foUen.

3} Dadurch, dafs er durch Beyträge von feiner

Einnahme den Fonds bilden hilft, der zu fei-

ner und der Seinigen Unterftützung dienen

foll, wird er fich bewufst, dafs die Sum-

men, die er oder die Seinigen dereinft dar-

aus beziehen, die Frucht feiner eignen Spar-

famkeit find; dafs fie nicht, wie Bettler,

von fremdem Gut zehren oder Gnadenbrot

effen , fondern dafs es fein eignes Vermö-

gen ift , was ihm oder den Seinen zu Gute

kommt. Er kann fich als Mitftifter, als

Theilhaber an der Gaffe betrachten, die

ihm und den Seinen Hülfe gewährt. —
Endlich

4) wird der Regent dadurch mit einem Mahle

von einer Fluth von Suppliken und Schrei-

bereyen befreyt, die das Penfionswefen nach

fich zieht. Er kann nun gewifs feyn, dafs

er fich nicht mehr irren, keinem zu viel,

keinem zu wenig in diefer Angelegenheit thun

kann. Sie geht nun von felbft ihren Gang;

es können Penfionsgefuche von dem Augen-

blicke an, wo diefes Inititut errichtet ift,

«icht mehr vorkommen.
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§. 963.

Was hier über das Penfionswefen gefagt ill,

gilt fowohl für tue Penfion des Civil- als des

MiJitärftandes. Das Penfionswefen des letztera

jft in einigen Staaten fchon in einer beffern Ord-

nung, als das der Givilbeamten, Denn die Pen-

fionen haben dafelbft eher ihre beftimmten Re-

geln. Dennoch wird es ebenfalls nur als Gna-

denfache behandelt, und hat in diefer Hinficht

alle Fehler, und die ihr zur Seite geftellte Metho-

de alle Vortheile, welche wir oben (§. 962.^ an-

geführt haben.

Erläuterung. Mir ift kein Staat bekannt, in wei-

chem das Penfionswefen der Staatsbeamten und des

Militärs in eine Leffere Ordnung gebracht wäre, als

das Herzogthum Gotha. Dafclblt exißirt eiiie ganz
abgefonderte Wittwen- und Waifenverforgungsanitalt

für die civiliftifchen und militärifchen Staatsdiener

fchon feit 40 Jahren , und ihre Einrichtung hat fich

die ganze Zeit hindurch bewährt gezeigt. Sie hat

eine grofse Aehnlichkeit mit einer Anftalt der Art

welche ich hier vorgefchlagen habe
; jedoch erßreckt

Ce fich nur auf die Wittwen und Waifen; auf inva-

lide werdende Staatsdiener ift darin nicht Rückficht
genommen, auch nicht auf Kinderlofigkeit oder au£

die verfchiedene Zahl der Kinder. Die Berückfichti«

gung diefer Umftände macht zwar die Rechnung zil-

fammengefetzter , aber auch, wie es mir fcheint, die

Ausführung leichter und die Gefahr der Defecte ge-

ringer. Die Gothaifche Verforgungsanftalt zieht von
allen Gehalten über 400 Rthl ohne UnterXchied 5 Pro-

cent, und giebt § des Gehalts als Penfion für die Witt-

wen und Kinder, jedoch fo , dafs das Maximum de^
Penfion nicht mehr als 500 Rthl. betragen darf. Wer
alTo 4000 Rthl. Gehalt hat, deilen Wittwe kann do^h
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niclit mehr als 500 RthJ. erhaltün. Verheurathet Geh

die Wittwe, fo erhalten die Kinder die Penfion bis

ins 2ifte Jahr. (Siehe: Erneuertes Reglement für die

herzoglich Sachfen - Gothaiiche und Altenburgifche

allgemeine Wittwenfocietät vom lOtenOctoher 1791.)—
Wenn in dem preufsifclieu Staate 15,000 beytragsfahige

Staatsbeamten angenommen werden, die znfammen
10,000,000 Rthl. Befoldung ziehen; fo würden ihre Bey-

trägi) zur VerforgungscaETe ä 5 Procent 500,000 Rthl,

jährlich ai*smachen. Die Penfionen und Wartegel-

der, welche der König jetzt zahlt, belaufen fich auf

1,4.00,000 Rthl. jährlich. Schöffe diefo der König ia

die Penfionscaffe , und eröffnete man ihr nocii einige

andere ZufchülXe, z. B. den Gehalt der 5 erften Dienft-

monate oder des Sterbequartals ; fo würde man den.

jährlichen Penfionsfonds leicht auf2,000,000 Rthl. brin-

gen; — eine Summe, die wahrfcheinlich zureichen

würde, um ein wohlgeordnefes Penfiönswefen in un-

"ferm Staate zu ßiften.

Drit'
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Von der Finanzverwaltung,

Einleitung,
Begriff und Eintheilung der Lehre von der Finanzverwaltung.

§. 964.

JJie Finanzverwaltung befteht in der Aus-

führung der Finanzgefetze über die Staatseinnah-

me und Staatsausgabe in einem beftimmten Reiche,

Die Theorie derfelben entwickelt die Grundfätze,

nach welchen die Finanzverwaltung am zweckmä-

fsigften eingerichtet werden foll.

§. 965,

Die Finanzverwaltung kann in der Wirklich-

keit öfters durch die Staatsverfaffung , durch

beftehende bürgerliche Inftitute und andere Üm-
fiände, fo wie durch die Finanzgefetze felbft, be-

fchränkt feyn. Die Theorie derfelben bindet fich

indeffen an diefe Befchränkungen nicht, fondern

entwickelt die Grundfätze und die Bedingungen

einer vollkommnen Verwaltung, es der praktifchen

Weisheit überlaffend, wie viel davon in einem ge-

gebenen Staate zu realifiren, und wie die Hinder*

V, Jakob Sfatsfinanzwiff. IL ^gg
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niffe, weJ.che ihr entgegenftehen, mit Klugheit

und Gerechtigkeit zu befeitigen, oder wieviel da-

von, der Hinderniffe ungeachtet, auszuführen fey.

$. 966.

Zu einer vollkommnen Finanzverwaltung ei-

nes bedeutenden Staats gehört:

1) Einheit und Einfachheit in der Ver-

waltung.

2) Eine richtige Vertheilung der Staatsla-

ften , befonders der Abgaben, unter die ein-

r / zelnen. Staatsbürger.

'5) Eine leichte^ wohlfeile und bequeme Erhe-
bung der Abgaben.

4) Eine leichte fleutliche Ueber ficht der

g a ii 2 e n F Viiä nzver waltung.

Von diefen Gegenftandetv-handelt dahef die Theo-

rie der Finanzverwaltuögk

Ei'r ft e r A b I c h n i t t.

Von der Einheit und Einfachheit in de^r^Finafizveriüaltung^i

ricH 1^'
,

§. 967.

Pip Einheit in der Verwaltung entfteht da*

4uj:ch, dafs alle hetei'ogene Theile dei;felben nach

ih?:ei: Oleichartigkeit von einander gefondert und

dann wieder zu einem fyftematifchen Ganzen vei^-

banden werden. Diefes wird dadurch bewirkt:
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1) dals die verfchiedenen Finanzquellen, wel-

che eine verfchiedene Verwaltung fodern, von

einander abgefondert,

s) die Specialverwaltung von der Oeneralver-

waltung der Finanzen getrennt,

5) die Aufßcht über die Finanzverwaltung fo

organifirt werde, däfs fie jeden einzelnen

Zweig derfelben erreichen und genau beob-

achten kann

;

4) daiS in alier dieferMannichfaltigkeit Einheit

der Anordnung, der Üeberficbt und detCon-

trolie , herrfche.

§. 9G8.

Die Einfachheit in allen Zweigen der Verwal-

tung der Finanzen wird bewirkt, wenn man fo

viel, als nur immer möglich, von der öffentlichen

Verwaltung trennt, und das, was durch Privat-

kräfte oder die Kräfte der einzelnen Gemeinden

eben fo gut oder gar beffer gefchehen ka.nn , der

Privatwirthfchaft oder der Gemeindewirrhfchaft

überläfst, fo dafs nur diejenigen Gefchäfte für die

Stäatsfinanzverwaltung übrig bleiben , welche fich

unmittelbar auf den Staat beziehen, und von Nie-

mandem baffer, als von ihm oder feinen Agenten

betrieben werden können.

$. 969.

1. Die Hauptquellen [des Staatseinkommens

find: a)Domainen, b) Regalien, c)Abga-
Ggg 2
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ben C§' 490* Jede diefer Einnahmequellen mufs

ihre eigne Verwaltung haben, und jede wieder

in fo viele Abtheilungen zerfallen , als die Ge-

fchäfte heterogener Natur find, und heterogene

Kenntniffe und Gefchicklichkeiten erfodern. Was
aber davon durch Privatkräfte eben fo gut oder

beffer bewirkt werden kann , als durch öffentliche

Agenten, das mufs jenen überlaffen werden (§. 968.).

§. 970.

Für die Verwaltung der Domainen oder Staats-

güter, wo eine folche nothwendig ift, muffen eigne

Domain enkammern errichtet werden. Sie

haben. drey A btheiTungen: eine für die Oeko-
nomieg Liter, eine für die Wal dun ge n , eine

für die ßergv^erke (Oekonomie-, Forft- und

Bergwerkskammer^.

§• 971-

Diefe Kammern find keine Finanzcollegia,

fondern technifche Vermittler, um die Be-

fehle der Finanzcollegien auszuführen, und deiv-

felben diejenigen Notizen zukommen zu laffeni

welche von ihnen gefodert werden. Sie find da-

her den Finanzcollegien untergeordnet. Sie follen

die Ausführung der Ideen der Finanzcollegien er-

leichtern und fördern helfen.

Anmerkung. Wenn Tecliniker den ^finanzcollegien

«inverleibtwerdt«, wie es nach dai- bisherigen Einrich-
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tung gewöhnlich gefchieht; fo hat diefes folgende

nachtheilige Folgen: i) Es fällt nicht blofs die Admi-
niftration, fondern auch die höhere Regierung und An-

ordnung über diefe Angelegenheiten in ihre Hände, da
ße felbft den Kang der Regierungs- oder Finanzräthe

haben, ihnen der Vortrag darüber zukonamt , und die

übrigen Räthe fich wenig um die eigenthümlichen Fä-
cher der übrigen, befonders die technifchen beküm-
mern. Die Fragen: ob und wie die Adminiftration in.

den Händen des Staats bleiben foll ? muffen ans liöhem
und allgemeineren Anflehten beantwortet werden, als

es jene Techniker zu thun gemeiniglich im Stande find,

a) Der Vortrag der technifchen Partie^u ift in dem
Pleno der Finanz - oder Regierungsbehörden fiir die

Nichttechniker ohne Nutzen, und tödtet die Zeit der

übrigen Räthe, fo dafs für die wichtigern und allgemei-

nern Gegenftände keine übrig bleibt. Vor allem Detail

und allen mechanifchen Gofchäften kann man nicht zu

dem Allgemeinen kommen , oder über die Principien

nachdenken , und noch weniger zu ihrer Anwendung
gelangen. Sind aber die technifchen Kammern von
dem FinanzcoUegio gefchieden; fo kommen blofs die

Refultate der Unterhandlungen der erllern vor das letz-

tere, und erfteres gewinnt Zeit und Mufse , die allge-

meinen Anfichten feftzuhalten, imd die allgemeinen

Anordnungen zu überlegen. Und das Mitglied des Fi-

nanzcoUegii , welches neben den allgemeinen Princi-

pien der Staatswirthfchaft das Technifche verlieht,

wird die allgemeinen regierenden Maafsregeln viel

voUkommner und ficherer leiten können. Sodann kann

das RegieruMgsperfonal fehr oingefchränkt und die

eigentlichen Regierungs - und Finanzgefchäfte können
viel kräftiger und fchneller betrieben werden.

Was die Verwaltung der Staatsgüter, folglich

auch was die Unterhaltung der Domainenkammern

koftet, darf nicht zu dem Staatsaufwande, fondern
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zu den Koften des Products der Staatseinnahme«

quellen gerechnet werden. Nur der reine üeber-

ichufs, nach Abzug alier Adminiitrationskoften,

wozu ohne Zweifel auch die ßefoldungen und der

ganze Etat der Domainenkammern gehört, bildet

das Staatseinkommen aus den Domainen. Jeder

Verwaltungszweig inufs daher aus feinem rohen

Ertrage alles beftreiten, was 3) für die Erhaltung

und den Betrieb deffelben nothwendig ift, 2) was

die für ihn befiimmten adminiftrativen Beamten

koften , und mufs 3) feinen proportionirlichen

Antheil zu den Koften der Unterhaltung der für

die allgemeine Verwaltung der Domainen beftimm-

ten Behofde, nach dem Maafse des Ümfangs der

Gefchäfte beytragen, welche deffenjAdminiftration

verurfacht,

§. 970,

Die Finanzbehörde mufs fich mit Hülfe der

jhr untergeordneten Domainenkammern eine voll^

kommen deutliche und beftimmte Erkenntnifs ver-

fchaffen: 1) von dem Kaufwerthe jedes einzelnen,

in ihrem Departement begriffenen Staatsguts,

t^venn es im Ganzen oder zertheilt, mit oder ohne

die ihm anhängenden Gerechtigkeiten und Mono-

polrechte, Privilegien u. f, w. verkauft würde;

2) von dem reinen Ertrage, den es alljährlich ia

'die Staatscaffe im Durchfchnitt abgeliefert hat,

und in Zukunft wabrfcheinlich geben wird; 3) von

den möglichen beffern ßenutzungsarten diefer Gä«
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ter, von den Vortheilen oder Nachtheilen, di^

Jede derfelben fürs allgemeine Befte hat, damit

£e dadurch in den Stand gefetzt werden, die Ver-

/waltung der Dömainen nach nationalökonomifii^

fchen Principien zu regieren.

f 974.

Bey einer folchen Organifation bedürfen die

"Domainenkammern vielleicht keiner Centralbe-

hörde unter fich felbft. Jede Kammer hat ihren Be*

zirk, der ihren Kräften angemeffen ift, und den fie

unter Aufficht der Finanzbehörde verwaltet, die aus

*lftäthen zufammengefetzt feyq müfs, deren Jeder zu-

gleich denjenigen technifchen Theil vollkommen

verfteht, worüber ihm die befondere Auffjcht und

der Vortrag im Collegio anvertraut ift. Mit die-

fen Einfichten ausgerüftet ift er im Stande, jöder-

zeit feinen Coilegen alle diejenigen Thatfachen

mitzutheilen, welche nötHig find, um allgemeine

4iöhere Befchlüffe über die Beybehaltung oder die

Veränderung ihrer Benutzung zu faffen.

§. 975.

Die Kenntnifs des Gefammtertrags Aller Do*

mainen und ihrer einzelnen Zweige concentrirt fich

in der oberften Finanzbehörde, in welche die Re-

fultate der Kenntniffe der einzelnen untergeord-

neten Finanzbehörden zufammenkommen. Diefe

oberfte Finanzbehörde braucht daher nie in das



840 Drittes Buch.

Detail der Domainenverwaltung einzugehen, als

da, ivo es eine Befchwerde oder die Controlle er-

fodert. Die Mittel, jene richtig zu beurtheilen

und diefe genau zu führen, trifft fie immer in den

ihr nntergeordneJ:en Finanzbehörden, als in welche

alle Data über Bewirthfchaftungsart und Ertrag aus

den Oekonomie-, Forft- und Bergwerkskammern

zufammenfiiefsen, und wo jedes Fach von der Ab-

theilung, welche die Anfocht darüber führt, in

voUftändiger Ordnung zu überfehen ift.

A n m. Nach diefem Vorfchlage würden die Domaineit-

kammern gänzlich aufhören Staatsbehörden 2U feyn.

Sie find nichts anders, als Adminiftrationsämter, die*

aus Technikern zufammengefetzt lind, von welchen

jeder fein Fach vollkommen verlieht. Allgemeine

ftaatswirthfchaftliche Kenntniffe werden nicht von ih-

nen verlangt. Die Adminiftration dcrDomainen würde
durch eine folche Scheidung, wie es fcheintj viel wohl'

feiler und zweckmäfsiger werden.

§. 976.

Die Functionen diefer Domainenkammern

wurden feyn

:

L Der Oekonomiekammern: ' 1) die Verferti-

gung von Adminiftrations- oder Pachtanfchlä-

gen der Landgüter und deren Nebenftücke;

2) die Aufficht über die Adminiftration der

Pachtwirthfchaft; 5) Beforgung der Bauten

in den Oekonomiegütern ; 4) Ausführung von

genelimigten Erbverpachtungen, Verleihun-

gen, Dismembrationen, Gemeinheitstheilun-
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gen, Aufhebung der Dienfte u.i. vv, ; 5) Rap-

porte an die Finanzbehörde Ober die Verwal-

tung diefer Güter, fo wie über alles, was

dem Staate darüber zu wiffen nöthig oder

wünfchenswerth feyn ](cann.

IL Der Forftkammern. Alles, was den Oeko-

noniiekammern in Anfehung der Oekonomie-

güter obliegt, liegt diefen in Anfehung der

Waldgüter ob. Eben diefes gilt

III. von den Bergwerkskammern. Nachfor-

fchung nach Mineralien in ihren Bezirken,

Anlegung neuerWerke, Benutzung der fchon

vorhandenen, kurz alle Functionen der jetzi-

gen Bergwerksbehörden verbleiben ihnen,

jedoch mit der Beftimmung, dafs fie nur

nach den Vorfchriften der über fie gefetzten

Finanzbehörde verfahren dürfen, und alle

ihre Operationen von diefer controllirt und
beurtheilt werden.

§• 977-

Die Finanzbehörde aber beurtheilt den Werth
diefer Kammern allein nach dem reinen Ertrage,

den fie den Staatscaffen liefern. Sie nimmt ihnen

jedes- Gut ab, das fich nicht gehörig verzinfet,

und bringt es in folche Hände und in folche Ver-

hältniffe, worin es einen gröfsern reinen Ertrag

giebt, und für den Nationalreichthum erfpriefsli«
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clier wirkt. Ihr ift daher auch nicht allemahl an

der jetzigen Gröfse des reinen Ertrags gelegen.

Sähe fie auch ein, er werde auf der einen Seite

vermindert, aber es zeige fich auf einer andern

oder in der Folge eine fichere Hoffnung -auf ein

directes oder indirectes gröfseres Einkommen dar-

aus; fo wird die Finanzbehörde fich um augen-

blickliche Verlufte nicht bekümmern , fondern

immer nur auf die reelle Vermehrung des National-

rcichthums fehen,

§ 978-

Die Finanzbehörde betrachtet die Domainen-

kammern nur von der Seite ihrer Nothwendigkeit

und Nützlichkeit, und hält fie nur in fo weit für

nothwendig und nützlich, als fie ohne fie die Staats-

güter gar nicht oder nicht fo gut zur Vermehrung

der Staatseinkünfte benutzen kann. Ergäbe fich

aber, dafs diefe Güter in folche Verhältniffe ge-

bracht werden könnten, dafs fie daffelbe oder

wohl gar mehr Einkommen dem Staate gewähren,

als bey der Verwaltung unter den Domainenkam-

mern; fo wird die Staatsregierung dahin wirken,

dafs immer mehr und mehr Domaincn in folche

beffere Verhältniffe gebracht vyerden. Sind alle Do-

mainenftücke in folche Verhältniffe gebracht, dafs

das Staatseinkommen aus denfelben durch allei-

nige Privatwirthfchaft entlieht ; fo werden die

Pomainenkammern gänzlich eingehen, oder doch
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auf ein- febr geringes Perfonal reducirt werden

können, und dadurch wird die Staatsverwaltung

um ein Grofses ihrer Vereinfachung näher gebracht

werden.

$• 979-

Was die Verwaltung der Finanzregalien

(§. 309 fg.) betrifft; fo läfst fich diefe eben fo und

felbft noch leichter von den eigentlichen Staats-

gefchäften abfondern, und in ein blofses Privat-

gefchäft unter Aufficht und Gontrolle von Staats-

beamten verwandeln. Da die Finanzregalien nichts

anders find 5 als Gewerbe, woraus fich der; Staat

dadurch, dafs er fie felbft betreibt oder betreiben

läfst, eine Einnahme verfchaffen will; fo wird

diefe Einnahme unftreitig um fo gröfser feyn kön-

nen, je näher er deren Betreibung der Privat-

wirthfchaft bringt, weil in der Regel die letztere

immer fparfamer und wohlfeiler betrieben wird,

als die öffentliche. Aufserdem vermindert die

Regierung dadurch ihre Gefchäfte: ein Vortheil,

den fie nie vernachläffigen mufs, fobald fie ihn

erreichen kann» Die Maxime der Regierung

mufs daher feyn: „fich von der Verwaltung der

Regalien durch Staatsbeamte, wo möglich, gänz-

lich zu befreyen, und fie in die Hände von Pri-

vatperfonen zu bringen, jedoch, fo weit es der

allgemeine Nutzen verlangt, die Oberaufficht und

Gontrolle darüber zu führen,'' — Lafst uns die
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Ausführung diefer Maxime an einigen Haupt-

regalien verfuchen.

§. 980,

Dafs das Münzen dem Staate höher zu lie-

hen komme, wenn er es durch öffentliche Be-

amte betreiben läfst, als wenn Privatfabriken die-

fes Gewerbe verrichten, ilt fchon oben (§. 409O
gezeigt worden. Und welche Menge von Ge-

fchäften werden dem Staate verurfacht, wena

er die Münzfabrication felbfi: übernimmt —»• Ein-

kauf der Metalle, Probirung, Raffinirung, Aus-

ftückelung, Juftirung, Aufficht, dafs nichts ver-

untreuet werde u. f. w. Welche Menge vorneh-

mer Leute gebraucht der Staat dazu, wie grofse

und vielfache ßefoldungen befinden fich auf dem

Etat der Münzhöfe ! — Diefen ganzen Schwärm

von Beamten wird der Staat los, wenn er das

Münzen Privatfabriken überiäfst. Der Wuft von

Rechnungen über Metallankäufe, Feuerungsmate-

rial, Bauten u. f. w. erreicht feine Endfchaft —
die Münzgebäude können verkauft werden u. f. w.

Was für eine Menge Arbeit, Rechnungsrevifio-

nen, Controllen u. f. w. werden nicht blofs im

Münzhofe, fondern auch in andern Behörden er-

fpart, fobald das Münzgefchäft Privatfabricanten

get^en gewiffe Procente verdungen wird. Dann

reducirt fich das ganze Münzgefchäft auf folgende

Handlungen

:
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i) Dafs die Münzfabricanten ausgewählt und in

Eid und Pflicht genommen ;

2) dafs der Münzfufs, den fie zu beobachten

haben, fo wie die Formen der Münzen genau

beftimmt und ihnen deren Beobachtung zum

Gefetz gemacht werde

;

3) dafs über das Prägerlohn für jede Sorte von

Münzen, fo wie über den Preis jeder Probe

von ungemünztem Gold und Silber, einUeber-

einkommen getroffen und diefes zum Gefetz

gemacht;

4) dafs jede Münze mit dem Zeichen des Aus-

münzers bezeichnet und er für jede Ueber-

tretung der Münzgefetze ftrafbar gemacht

werde

;

5) dafs die Regierung die genauefte Vigilanz,

über alle Verletzungen der Münzgefetze hal-

ten läfst;

6) dafs fie, wenn fie einen Schlagfchatz als

Abgabe erheben will, die Einrichtung trifft,

dafs alle Münzen von ihr geftempelt und da«

bey die Abgabe erhoben werde. Diefes wäre

denn noch das einzige technifche Gefchäft,

welches die Regierung bey der Münzung un-

ter ihrer Aufficht verrichten laffen müfste.

Dafs es aber beffer fey, auf diefen Schlag-

fchatz ganz Verzicht zu thun, ift oben (§.4o5

4 »6.) erwiefen.
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Aüm. Was gegen eine Ausmünzung durch Privatleute

feingevvandt werden tann, ilt fchon in dem Vorherge-

henden ({. 411 fg.) widerlegt. Die oftindifche Gom-
pagnie läfst alle ihre Münzen in Privatfahriken prä-

gen, und fie find die heften, fchönften und richtigßen,

die man fehen kann. Nie werden fich die Privatleute

folche Betrügereyeu erlauben dürfen , als die Ge-
fchichte des Münzens durch die Regierungen in den

vergangenen Zeiten leider ! zeigt. Man könnte bey

der Verleihung des Rechts zu münzen denjenigen den

Vorzug geben, welche die heften Bedingungen mach-

ten , die es mit dem kleinßen Remedium zum
wohlfeilHen Fabricationspreile u. f, w. übernähmen.

Man würde bey diefer Operation bald gewahr werden,
' wie die Prägungskoften gegen die, welche die öffent-

lichen Münzhöfe bisher aufwendeten, herabfinken wür-

den, bey welch einem kleinen Remedium die gefchickte

Münzkunft zu arbeiten verfteht! ^ Viele Münzver-

ftändige behaupten, dafs bey der jetzigen Vollkom-

menheit der Münzkunfl; fich viele Fabricanten finden

würden, die gar kein Fuemedium verlangten, und dafs

das Remedium nichts fey , als ein Mittel, die Nach-

läffigkeit der Münzmeifter zu pflegen, oder ihrem Ei-

gennutz einen Weg zu eröffnen , fich auf Rollen des

Publicuras 2U bereichern.

§. 981.

Die Verwaltung des Polt reg als ifi: zwar in

vielen Staaten fchon einem grofsen Tbeile nach

derPrivatinduftrie überlaffen. In England, Frank-

reich und in andern Ländern hat der Staat nur die

Oberaufücht über die fahrenden Poften, behalten,

und überläCst diefelben gänzlich der Concurrenz

derPrivatinduftrie, indem er fich mit einer Ab-

gabe davon begnügt, die auch das übrige Privat-

fuhrwerk trägt. Wo eine folche Einrichtung
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herrfcht, da find die Fuhrwerke der Polten allent-

halben zweckmäfsiger für Waaren und Paffagiere

eingerichtet. Das eigne Intereffe treibt diePrivat-

pofthalter viel ftärker an, für Bequemlichkeit und

freundliche Behandlung der Reifenden, für Sicher-

heit und gute Verwahrung der Waaren und für

pünktliche und fchnelle Förderung zu forgen , als

Poftreglements es bey den herrfchaftlichen Polten

und bey der herrfchaftlichen Dienerfchaft je errei-

chen können. -— Ein folches Privatpoftfuhrwefen

wird fich allenthalben einführen laffen. Dafsdiefes

auch in Anfehüng der Briefpoften thunlich fey, ift

fchon in dem Ablchnitte über die Regalien ($.428.)

bemerkt worden. Dafs, wenn der Staat die Poft-

Verwaltung aufgiebt, eine grofse Menge öffentli-

cher Gefchäfte dadurch eingehen, das Beamten-

perfonal um ein Anfehnliches vermindert, alfo

die Staatsverwaltung Vereinfacht wird , ift an fich

klar. Dem Staate bleibt^ fodann in Anfehüng der

Poßen nichts übrig, ials: a) ein Pofireglement zu

geben) worin alle Bedingungen, deren das Gemein-

wohl verlangt, fowohl der reitenden als fahrenden

Poften, beftimmt find; b) die gehörige Wach-
famkeit und Controlle anzuordnen, dafs diefe Be-

dingungen gehalten , und Befchwerden gegen Ver-

letzungen derfelben fchnell und leicht gehoben

werden können.

Ei-lttuterun g. Da der Staat genau weifs, wieviel
ihm z. S. die Briefpoll reinen Gewinn hviagt; fa
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könnte er diefen als Pachtquantum der Briefpoft an-

nehmen, und hierauf eine Licitation anftellen , ia

welcher er demjenigen die Briefpoften nach der be-

ftimmten Poftordnung zu halten , überliefse , welcher
fich zu dem niedrigitcn Portotarif verllände. Es wür-
de nämlich der begehende Povlotarif als Bafis vorge-
legt, und die Briefpoft demjenigen Licitanten über-
laÜen , der fich zur Uebernehmung derfelben zum nie-

drigften Tarife verftUnde, Es lafl'en fich aufsor diefer

Methode noch viele andere erfinnen, wie fich der Staat

von der läftigen Poftverwaltung befreyen und fie in

Privathände brmgen kann , ohne dafs die Vortheiie

des. Poftwefens für das Volk verloreui gehen.

$. 982.

Sowohl die Fabrication des Salzes als der

Handel mit diefem Producte macht in den meiftea

Ländern ein fehr weitläufiges Gefchäft des Staats

aus. Dafs die Saizfabrication , in der Regel, viel

ökonomifcber von Privatperfonen betrieben vsrerde,

als vom Staate, iit oben bey der Lehre von den Do-

mainen (§. 299.) und Regalien ($. 379.} gezeigt, und

die Vereinfachung der Staatsverwaltung wird durch

die Entfagung von aller eignen Saizfabrication fehr

gefördert. Daffelbe gilt vom Salzhandel, der in

vielen Staaten monopoliftifch vom Staate felbft ge-

trieben, und dadurch eine grofse Einnahme bewirkt

wird. Nun würde fchon die Verpachtung eines fol-

cben Monopols für die Vereinfachung der Staats-

verwaltung vortheilhafter feyn, da die Regierung

hierdurch eine Menge von Gefchäften los wird, und

nichts an Einkommen verliert. Aber aoc'h beffer

würde
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würde es feyn, wenn er den Salzhandel ganz frey

gäbe und dagegen eine mäfsige Abgabe von dem

Salze aus den Salzwerken und von dem eingehen-

den fremden Salze erhübe. Wenn gleich dadurch

Vielleicht die bisherige hohe Summe nicht heraus-

käme, die der Staat vermittelft des Salzmono-

pols bisher erhalten ; fo würden durch die wohl*

feilern Salzpreife wiederum viele andere Nahrungs-

zweige gehoben ) und von deren Abgabenertrag

das reichlich eingehen, was dem Staate an der

Einnahme vom Salze entginge; wobey auch nicht

zu vergeffen, dafs fich a) die Gonfumtion des Sal-

zes in der Oekortomie und andern Gewerben, we-

gen des niedrigen Pieifci) fehr vergrölsern, b) die

Contrebande wegfallen würde. Beide Umftände

würden bewirken, dafs der kleine Satz von einer

viel gröfsern Quantität Salz bezahlt werden würde^

als jetzt der gröfsere.

Erlälit erung. Dafs die Salzfabricatiou dem preufsi-

fchen Staate, vielleicht dem allerökonomifchllen , nicht

fo viel einbringt, als Privatfabricanten, ift daraus ficht*

bar, dafs die köuigl. Fabriken, nach ihren eigenen An-

gaben, woran fich noch manche Ausheilungen ttic'ichen

laffen , einen reinen Gewinn von noch nicht g Rthl, au£

die Laß; berechnen , die Privatfabriken aber bey glei*

chen Verkaufspreifen und unter viel läftigern Fabrica-

tionsbedingungen einen bedeutend höhern Fabrications-

profit auf die Lall haben. Dafs der Gewinn der Staats-

fabriken nicht gröfser fey , ergiebt fich aus der Angabe
in den Staatsbudget von 1S20— 21. Dafelbft wird das

Einkommen aus der Salzfabricatiou mit 345000 Rthl. be-

rechnet. i)a nun der preufsifche Staat etwa 40,000 La-
ßen fabripirt, fo giebt die Rechnung keinen gröfsern

w. Jakob Staattßnanzwijf» IL Hhh
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Brofit auf die Laß. Es müfste alfo der Staat bey der

Verpachtung feiner Salzwevke nvolhweadig eine gröfsere

Kente erhalten können , und dahe^- würde er die ganze

Adminiftration los. — Was den monopoliftifchen Salz-

handel betrifft; fo verurfacht deffen Adxniniftration dem
Staate noch mehr Gefchäfte als die Sahfabrication.

Freylich würde es wohl kaum möglich feyn , von dem
freyen rrivatfakhandel die Summe zu heben, welche

jetzt der Staat von feinem Monopol zieht. Denn es wird

in dem gedachten Budget 3,800,000 Rthl. jährliche Ein-

nahme davon in Rechnung gebracht. Diefe grofse Ein-

nahme wird dadurch bewirkt , dafs die Laft Salz , deren

Fabricationspreis etwa 34Rthl. ift, zu 150 Rthl. verkauft

wird. Da nun das Seefalz an allen Küßenländern in

grofsen Quantitäten eingefchmuggelt wird, und feit der

Erhöhung des Salzpreifes dieffeit der Elbe auch mit in-

ländifchem Salze ein bedeutender Contrebandhandel auf

die feltfamlle Art getrieben wird; fo kann man leicht

denken, wie Hark diefe grofse Auflage auf diejenigen

übrig bleibenden drückt, welche fie durch Bezahlung

des ganzen Monopolpreifes zufamraenbringen. Welche
Steuer das Salz vertragen könne, ohne zu bedeutendem
Schleichhandel zu reizen, werden wir in dem Abfchnitte

über die Vertheilung der Abgaben zu erörtern Gelegen-

heit finden.

$. 983.

Wäre einmahl ein glücklicher Anfang mit die-

fen grofsen Staatsfabricationen und monopolifti-

fchen Handelsgevverben gemacht; fo wurde die

Befreyung von den kleinern Staatsgewerben leicht

«achfolgen können. Der Staat würde fodann ganz

frey von aller Gevverbsbetrcibung feyn. Seine

Ocfchäfte blieben

1) in Anfehung der Domainen- oder Staatsgü-

ter; a) die allgemeine Auflicht, dafs kein
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Domainengut deleriorirt, in feinen Figen-

tbumstiteln ungewifs gemacht, ohne Mitwif-

fen und Genehmigung des Staats in feiner

Sub(tanz getheilt oder fonft wefentlich ver»

ändert würde; b) die Erhebung der Renten

aus denfeJben; c) die Verpachtung, Vererb-

pachtung, Verleihung oder der Verkauf hin-

zukommender oder mit der Zeit nutzbar wer-

dender Staatsgüter, fo wie diele«? in der Ab-
handlung von den Domainen näher gezeigt

worden ift.

2) In Anfehung der Regalien, a) die Verpach-

tung oder Verleihung der übrig bleibenden;

b) die Aufücht über die Beobachtung der

Bedingungen und Gefetze, welche zum Be-

llen der Regierung oder des Volks feftgefetzt

find; c) die Erhebung der Renten der Päch-

ter oder der fonftigen auf [je gelegten Ab«
gaben.

Alles dies könnte durch die gewöhnlichen Finanz

-

und Policeybehörden um fo eher ausgeführt wer-

den, da ihnen fo viele Gefchäfte, welche dieSelbfl-

verwaltung diefer Gegenflände foderte, abgenom-

men waren,

$• 984.

2. Um die Finanzverwaltung gehörig Zii ord-

nen und fo einfach als möglich zu machen, wird

vor allem nötliig fpyn, die öffenrlichen Bedürf«

niffe des ganzen Staats von den öffentlichen ße«

Hhh 3
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dürfniffender einzelnen Th edle "Zu trennen (§. 966.)'

Hierzu dient; eine gefchickte Eintheilung des

Reichs in Gemeinheiten, Aemter, Kreife und Pro-

vinzen, welche zugleich eben fo viele finanzielle

Abtheilungen des Reichs feyn muffen, deren jeder

feine eigene fpecielle Finanzverwaltung hat*

Erläuterung, Es ift beffer , wenn die politifchen Ein-

tlieilungen des Landes zugleicli für alle übrigen Abthei-

luugen in gerichtlicher
,
policeylicher , finanzieller und

politifcher Hinficht dienen. Wird die Eintheilung neu
organifirt , fo ift vorzüglich dahin zu fehen, fo wie auch,

dafs in die Abtheilungen folclie Diftricte zufaramenge-

fafst werden, welche einerley commercielies Intereffe

haben.

§. 985.

Man wird fodann die eigenthümlichen Bedürf-

niffe jeder Abtheilung unterfcheiden , nämlich :

i) Orts- oder Communalbedürfniffe;

2) Aemterbedürfniffe;

3) Kreisbedürfniffe;

4) Provinzialbedürfniffe;

5) Allgemeine Landesbedürfniffe.

§. 986.

Zu den Orts - oder Communalbedürfniffen,

gehören 1) die Unterhaltung der Kirchen , Ge-

mein defchulen, der Gemeindegebäude, Brunnen,

Uhren, Röhrenftrecken und anderer Güter, die

blos zum Beften der Gemeinde dienen ; 2) die Un-

terhaltung des Ortspflafters, der Geraeindefpitäler,



Von der Finanzverwaltung. 853

der Armenanftalt^n für die Armen des Orts, der

Communalwege, die keiiae Landßrafsen find , der

Erleuchtung der Stadt, Strafsenreinigungsanftal-

ten, Feuerlöfchanftalten ; 3} die Unterhaltung der

Ortsobrigkeit, in wiefern fie blos für Gemeinde^

fachen beftimmt ift, als der Sladtmagifträte, der

Dorffchulzen, der Verwalter der Finanzen der

Gemeinde, und überhaupt alles, was zur fpeciellen

Staatsverwaltung der Gemeinde nothwendig und

dienlich ift.

Anm. Man kann auch nur das zu den befondern Gemein-

debedürfniffen rechnen , was unter verfchiedenen Um-
Iländen verfchiedene Summen erfodert: was aber allent-

halben einen gleichen Aufwand verlangt , kann füglich

auch zu den allgemeinen StaatsbedürfnilTen gerechnet

werden , ob es gleich in den befondern Orten verwandt

wird. — So kann z. B. die eine Stadt viel Ausgaben er-

fodern , um fich gegen Ueberfchwemmungen zu fichern,

oder fie kann viel auf ihre Bequemlichkeiten, Luftbar-

keiten u, f. w. verwenden. Billig trägt fie diefes allein.

Wie follten andere Gemeinden, die wegen ihrer Lage,

oder weil fie fich einfchränken , viel weniger .bedürfen,

verpflichtet feyn , die gröfsern Bedürfniffe anderer

Communen beftreiten zu helfen? Comödienhäufer,

Opernhäufer , GraniteinfafTungen der Flüffe in Städten,

oder zierliche Einfaffungen der Ufer, koßbare Brü»

cken u. f. w. foll eine Stadt nur haben , wenn fie felbll

die Kolten davon bellreiten kann. Es ift unrecht, zu

dergleichen Aufwand ünterthanen beytragen zu laffen,

die nicht zu folchen Gemeinden gehören und vielleicht

viele hundert Meilen davon entfernt leben. Eine Haupt-

ftadt zieht fo fohon fremdes Geld genug an fich, weil

viele Menfchen dort ihr Vergnügen fuchen, und diefe mö-
gen denn während ihres dortigen Aufenthalts mit ange-

zogen werden , um zu ihrer Vejrherrlichung beyzutragen.
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Aber foll der Bauer im EUafs, oder in der Ukraine, oder

in Littauen fein Huhn im Topfe entbehren und feine

miihf.im gefammelten Sparpfennige hergeben, damit

reiche Leute in Paris , Petersburg oder Berlin , die Er-

götzlichkeit haben, auf breiten Trottoirs zu fpaziereu

oder ihre Augen an prächtigen Decorationen zu wei-

den? Sollen die Provinzialftädter das Geld, das ge-

reiclit haben würde , um ihnen ein bequemes Pflafter z\i

geben, nach der Refidenz fchicken , damit diele mit

Prachtgebäuden prunken könne? — Dagegen kann man
die Ausgaben für Policeywachen, Gensd'armerie u. f. w.,

wenn fie fchon nur für die Gemeinde gebraucht werden, ,

auch aus der allgemeinen Staatscaffe beftreiten. Denn
diefe «^rt von Bedürfniffen find für jede Zahl von Taufend

ungefähr gleich und kommen in gleicher Proportion je-

dem zu Gute.

§. 987.

Nach diefen verfchiedenen Anficbten kann

man auch die Staats-, Kreis- und Provinzialbe-

dürfniffe mehr zufammenziehen oder mehr erwei-

tern. Man kann nämlich entweder blos das als

Amts-, Kreis- und Provinzialbedürfnifs anfehen,

was jedes Amt, jeder Kreis und jede Provinz aus-

fchliefslich für fich nöthig hat, wie wenn die phy-

fifche ßefchaffenheit eines Amtes, eines Kreifes

oder einer Provinz befondere Eindeichungen, be-

fondere Vorkehrungen gegen Ueberfchwemmun-

gen ihrer Ländereven, Ausreifsen der Flu ffe u. f. w.

erfodert, oder man kann die ganze Adminiftra-

tion, die jedes Amt, jeder Kreis und jede Provinz

zunächft für nöthig macht, auf die Rechnung je-

des Amtes, jedes Kreifes und jeder Provinz brin-

gen, im letztern Falle würde alfo jedes Amt, je-
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der Kreis, auch die Kreisgerichte und was zu de-

ren Thätigkeit nöthig ift, als Strafhäufer u. f. w.

,

fo wie alle Amts - und Kreisverwaltungsbeamten

und jede Provinz die Provinzialgerichte und das

ganze Provinzialverwaltungsperfonal , fo wie alles,

was die Vollziehung der Regierungsgewalt derfel-

ben in der Provinz erfodert, zu unterhalten haben.

Diefe Vertheilung hat allerdings manche empfeh-

Jungswerthe Seiten, da in einem grofsen Reiche,

das viele von einander entfernte und in ihrem

VVohlftande fehr von einander abweichende Pro-

vinzen zählt, fo dafs die eine ihre Provinzialbe-

dürfniffe viel wohlfeiler, vielleicht auch auf eine

ganz andere Weife zweckmäfsig beltreiten kann.

Auch fcheint es, dafs, wenn jedes Amt, jeder

Kreis und jede Provinz ihre ganze öffentliche Oeko-

nomie felbft verwalten, eine viel gröfsere Auf-

merkfamkeit auf ihre Angelegenheiten verwendet

und ein gröfseres Intereffe an denfelben erhalten

werden könne. Endlich werden auch die Sum-

men, die einmal einer Specialverwaltung unmit-

telbar zufliefsen, ohne durch die allgemeinen Gaf-

fen zu gehen, nicht fo leicht ihrer Beftimmung

entwandt, als wenn die fpeciellen Anftait^n erft

ihre Mittel aus den Staatscaffen erwarten iiiülTen,

i. 988.

Bey einer folchen Vertheilung der Staatsver-

waltung überhaupt und der Finanzverwaltung ins-
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befondere wird für die allgemeine Landesverwal-

tung nur wenig übrig bleiben, und fie wird da-

durch auf die gröfstmöglichfte Einfachheit ge-

bracht werden. Die allgemeinen finanziellen Lan-

desbedürfniffe reduciren fich fodann nur: j) auf

das, was die allgemeine Oberayfficht und Gontrolle

aller Gemeinde-, Kreis- und Provinzialverwal-

tungen koitetj 2) auf die Ausgaben, welche im

zweyten Buche fpecificirt find, in wiefern fie zur

Befriedigung aügemeiner Landesbedürfniffe die-

nen, als der fouverainen Macht, der Central-, Ju-

ftiz , Pülicey- und Finanzbehörden , und das ih-

nen untergeordnete Perfonal, welches für die Auf-

ficht, Günirolle der Specialverwaltung in den

Provinzen, Kreifen oder Gemeinden, fo wie für

die Verwaltung der Domainen und Regalien noth-

wendig ilt, der allgemeinen Culturanftalten , als

der Academieen, Univerfitäten , der polytechni-

fchen und anderer inftitute für fpecielle Wiffen-

fchaften, endlich des ganzen Militä'rftaats. Selbft

die Vertheilungund Erhebung der allgemeinen Ab-

gaben l\ann den Gemeinden überlaffen werden, fo

dafs der allgemeinen Verwaltung nichts dabey zu

thun übrig bleibt, als die Einnahme der in jeder

Gemeinde gefammelten Summen und die Oberauf-

ficht und Gontrolle des ganzen Gefchäftes,

S- 9«9.

3, Bey einer folchen Organifation der Finanz*

Verwaltung wird nun auch die U^berficht undCon*
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trolle des Ganzen und aller einzelnen Tlieile fehr

leicht zu organifiren feyn. — Die oberauffehen-

den und regierenden Finanzbehörden zerfallen in

dieCentralfinanzbebörde, und in die ihr untergeord-

neten Staatsfinanzbehörden in den einzelnen Pro-

vinzen. Durch letztere concentriren fich alle Data,

welcbe zur ßeurtheilung der Finanzwirthfchaft des

ganzen Reichs nöthig find, in der Gentraibehörde.

Denfelben find Jie Domainenkammern, alle Kreis-,

Amts - und Ortseinnehmer und Zablmeifter der

allgemeinen Einnahme und Ausgabe in der Pco-

vinz untergeordnet, und diefe empfangen von ih-

nen alle Befehle, und liefern ihre Rechnungen zur

Revifion und Decharge an fie ab. Eben fo haben

diefe Finanzbehörden die Oberaufficht und Gon-

trolle über alle Provinzial-, Kreis-, Amts- und

Gemeindebehörden, welche für die fpecielle Ver-

waltung der Finanzen diefer Abtheilung beftimmt

find. Diefe Aufficht braucht fich jedoch nicht wei-

ter zu erftrecken, als auf die Vergleichung der

Refultate ihrer Rechnungen mit den Gefetzen und

Unterfuchung der über die fpecielie Verwaltung

geführten ßefchwerden oder Anzeigen. Die Ab-

nahme der Rechnungen über das Finanzwefen der

Gemeinden, Aemter, Kreife und Provinzen bleibt

den Gommunal-, Kreis- und Provinzial - Depu-

tirten überlaffen,

Anm. Wo weniger ünterabtheilungen nöthig find, wird

die Verwaltung noch einfacher«
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Zweyter Abfchnitt.

Von der richtigen Vertheiliing der öffentlichen Laßen j he-

fonders der Abgaben unter die Einzelntn,

§• 990.

Es ift in den vorhergebenden Betrachtungen

genügend gezeigt worden, dafs die Regierung nie

wiffen könne, ob fie die Abgaben auf eine gerechte

und gleiche Art vertheilt, wenn fie folche nicht

nach dem Maafsßabe des reinen Einkommens
oder der Rente, die ein jeder zieht, ordnet.

Soll diefes gefchehen ; fo mufs das reine Einkom-

men oder die Rente eines jeden, der befteuert wer-

den foll, als bekannt vorausgefetzt werden. Wie

kann aber die Obrigkeit zu diefer Kenntnifs ge-

langen?

§• 99»-

Zwar find in dem Vorhergehenden (§, 4^4,

—

5 12.) die Kennzeichen des reinen Einkommens

hinlänglich angegeben worden; aber die Schwie-

rigkeit iit, diefelben auf die einzelnen Fälle anzu-

wenden und zu ergründen, wie hoch fich das reine

Einkommen eines jeden in der Wirklichkeit be-

laufe ?

§• 992.

Eine nähere Betrachtung wird zeigen, dafs

diefes genau von jedem Einzelnen zu erforfchen,

für den Staat ein Problem fey, das er durchaus
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gar nicht volikommen lüfen kann, dafs er fich des-

halb mit Vorausfetzungen begnügen muffe, die

ihn niemahls bis über die Wahrfcheiniichkeit hin-

aus bringen.

§. 993.

Aus diefem Grunde mufs er wenigftens feine

Vorausfetzungen fo einrichten, dafs er ficher ift,

bey Niemandem ein zu grofses reines Einkommen

anzunehmen. Auch muffen die Renten gegen ein-

ander nach dem Grade ihrer Sicherheit und Dauer,

der Feftigkeit ihres Grundes verglichen, und da,

wo weniger Sicherheit, weniger Dauer, weniger

fefte Grundlage vorhanden ilt, auch ein geringerer

üurchfchniltspreis der Rente angenommen werden,

als wo das Gegentheil Statt findet. Hiebey aber

ift wiederum nicht zu vermeiden, dafs das reine

Einkommen fehr vieler, ja der meiften, die

Summe, welche der Staat nach feinen Vorausfe-

tzungen ihnen beymifst, übertrifft.

§. 994.

Wollte der Staat die Unterthanen blofs nach

diefen Vorausfetzungen befteuern, fo ift offenbar,

dafs diemeilten in zu geringem Maafse belegt wer-

den würden; und wenn eine Summe nach einem

Maafsitabe aufgebracht, welcher die, deren rei-

nes Einkommen die Schätzung richtig trifft, ma-

fsig belteuert, zu den Staatsausgaben nicht zurei-

chen würde, und folglich ein gröfserer iMaafsftab
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der ßefteuerung genommen werden müfste; fo

würden die, welche wirklich kein gröfseres reines

Einkommen haben, als die öffentliche Schätzung

befagt, zu hart bedrückt werden, da hingegen

diejenigen, welche mehr haben, als die Schätzung

beltimmt, allzu leicht durchkommen würden. Des-

halb niufs auf Methoden gedacht werden, wie auch

dasjenige reine Einkommen befleuert werden kön-

ne, welches nach den Principien, worauf der

Staat feine öffentlichen Schätzungen gründet,

nicht offenbar wird, das aber dennoch vorhan-

den ift.

§. 995.

DieCes ift nur dadurch möglich, dafs eine Ab-

gabe erfonnen wird, welche hauptfächlich dieje-

nigen zu bezahlen gezwungen werden, welche ein

gröfseres reines Einkommen geniefsen, als das,

was bey der ßefteuerung öffentlich angenommen

ift, da hingegen diejenigen, die ein fo grofses

Einkommen nicht haben, fich derßefteurung leicht

auf eine legale Weife entziehen können.

§. 996.

Wir haben in dem Vorhergehenden ^§. 6S6

u. f. w.) gefehen , dafs eine folche Art Steuern die

Con fumt ion sfteuern find. Man kann näm-

lich vorausfetzen, dafs gewiffe Dinge im Allgemei-

nen Niemand verzehren könne, oder nicht zu ver-

zehrenpflege, der nicht ein befiimmtes reines Ein-
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kommen hat. Deshalb kann die Verzehrung man-

cher Gegenftände als ein Zeichen eines wahrfchein-

lichen beflimmten reinen Einkommens aogefehen

werden. Die Confumtionsfteuern find daher nur

in foweit den Grundfätzen einer ächten Befteurung

gemäfs, alsfie indirecte Rente nfteuern find,

und muffen daher nach diefem Princip ausgewählt

und näher beltimmt werden.

§• 997.

Alle Arten der übrigen Steuern, welche ohne

Rückficht auf das reine Einkommen aufgelegt und

angeordnet find, alle, welche den Kopf oder per-

föulicheEigenfchaften, oder fonft etwas zumMaafs-

ßabe nehmen, das weder directe noch indirecte

ein beftimmtes reines Einkommen andeutet, find

fchlechte principlofe und deshalb verwerfliche

Steuern, für welche die Finanzwiffenfchaft keine

Regeln geben kann,

§. 998.

Die Probleme, welche wir daher in diefem

Abfchnitte zu löfen haben , find folgende drey :

L Nach welchen Grundfätzen ift das wahre rei-

ne Einkommen zu erforfchen? ^

II. Wie können die Confumtionsfteuern fo ein-

gerichtet werden, dafs man ficher ift; dafs

fie vom reinen Einkommen bezahlt werden
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können? oder: Wie ilt es anzufangen, um
die Confumtionslteuer zur indirecten Einkorn-

menfteuer zu machen?

IIL Wie können Ausländer zu Beyträgen zur

Confumtionsfteuer gebracht werden?

I.

Von der Erforfchung des reinen Einkommens der Einzelnen^

und der Vertheilung der Einkommeniteuer darnacb.

§• 999-

Wir haben oben (§. Sg?«) alles reine Einkom-

men auf folgende Claffen reducirt:

i) Grundrente,

2) Capitalrente,

3) Induftrie- oder Gewerbsrente, und zwar:

a) rein perfönliehe,

b) perfönlich fächliche Gewerbsrente.

Man wird alfo wiffen , wie viel jemand jährliches

reines Einkommen hat, wenn man weifs, wie viel

er jährlich von der einen oder der andern, von

mehrern oder von allen diefen Renten zieht. Wie

erforfcht man alio O ^^^^ Grundrente, 2) die Ca«

pitairente, 'ö) die Induftrierente eines jeden?

§. 1 000.

Das Verzeichnifs der Gegenftände der Beffeu*

rung mit der auf ihren h.rtra§ fallenden Abgabe
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oder Steuer, wird Katafter genannt. Es kann

daher ein Katafter für die Grundrente, für die Ca-

pitalrente und für die Induftrierente geben. Das

Problem der AbtheiJung I. ift: die Grundfätze an-

zugeben , nach welchen ein vollkommnes Katafter

für jede Art der Rentenbefteurung zu Stande zu

bringen ift.

1.

Von der Grundrente.

§. 1001.

Die Grundrente ift : i) L a n d r e n t e»

r>) Hausrente. Erftere ift wiederum fehr mau-

iiichfaltig, und wird daher nach fehr verfchiede«

nen Kennzeichen erforfcht. Wir betrachten hiec

nur die vorzüglichften und gewöhnlichlten Arten.

Diefe find: a) Landgüter, als Aecker, Wiefen,

Gärten, Waldungen, und was fonfl in Landgütern

begriffen zu feyi* pflegt; b) Bergwerke; c} Sa-

linen.

§. 1002.

Das erfte Erfodernifs zu einem Katafler

(§. 1000.) für die Landrente ift freylich ein genaues

Verzeichnifs der in dem Lande vorhandenen Grund-

ftücke, worin ihre Gröfse und Befchaffenheit mög-

iichft vollftändig, fo weit es zur Steuer, welche

flothwendig befunden wird, befchrieben ift.
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$. ioo3.

Dergleichen Befchreibungen können fich

gründen :

1) auf die An^gabender Eigenthümer(Farrionen);

2) auf officielle Schätzungen nach befiimmten

Kennzeichen, wdche die Rente wahrfchein-

lich oder mehr oder weniger gewifs andeuten ;

3) auf genaue Vermeffungen und grundliche

Unterfuchungen des reinen Ertrags eines je-

den Grunditückes, mit allen Mitteln, die zur

wahrfcheinlichlten Kennlnjfs deffelben füll*

ren.

§. 1004.

Die blofsen eignen Bekenntniffe der Eigenthü-

mer werden im Aligemeinen die unvollkommenfte

Kenntnifs der Gröfse und des reinen Ertrags der

Grundftücke geben. Denn i) kennen viele Ei-

genthümer weder das Maafs ihreir Grundftücke ge-

nau, noch halten fie fo genaue Rechnungsbücher,

dafs fie felbft den rohen und reinen Ertrag derfel-

ben unterfcheid.en könnten ; 2) haben wenige Luft,

die wahre Gröfse und den wahren Ertrag ihrer

Grundftücke der Obrigkeit bekannt zu machen,

da fie wünfchen, diefelben derßefteurung fo viel als

möglich zu entziehen, und daher fehr geneigt find,

fowohl die Gröfse als den Ertrag derfelben zu ver*

kleinern. Wo daher die Grundfteuern blofs auf

dergleichen Bekenntnifßfc oder Faffionen gebauet

wer-
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werden, da kann rnan ficher gJauben, dafs diegröfs-

ten Unrichtigkeiten und üngleichheiteti Statt fin-

den werden. Der Gewifrenhafte und Ehrliche

wird dafelbft auf Koften des Gewiffenlofen zu buch

befleuert, und felbft unter den letztern kann keine

Gleichheit erreicht werden > da nicht alle in glei-

cher Proportion die ßefchaffenheit ihrer Güter

Vörfchweigen.

Anm. In vielen Landern ilt die Grundfteuer lange Zeit

blofs nach Faffionen der Eigenthüiner geordnet wor-

den, befonders die Steuer der adelichen und geillli-

chen Güter, deren Inhaber die Grölse und den Ertrag

lub fide nobili et fÄCetdotali declarirteHi

§. ioo5.

Sicherer glaubte man tum Ziele tu gelangen*

wenn man durch Sachkundige die Gröfse und

den Ertrag der Grundftücke nach empirifchert

Kenn^eiclien abfchätzen liefs. Um die nöthige

Ünparteylichkeit bey diefer Abfchät^ung zu errei-

chen, wurden

l) foldhe Perfotien iu Abfchatzern erwählt, weU

che nicht nur die zu einem iblchen Gefchäft

jiöthigen Kenntniffe und Gefchicklichk<-iten

überhaupt befafsen, fondern auch insbefon-

dere die abzufchätzenden Grunditücke genau

kannten^ und keinen Verdacht gegen fich

haben konnteuj dafs fie dabey parteyifch ver-

fahren würdenr Man wählte daher die Ab-

fchätzer gemeiniglich aus den verftändigen

ift Jakub Staatsfinanzivijf. If, lü
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Landwirthen einer benachbarten Flur, und

folche, welche fchon bevviefen hatten, dafs

fie die IVKttel kannten, fich fowohl von der

Gröfse als dem Ertrage eines Grundftücks die

gehörige Kenntnifs zu verfchaffen. Diefen

wurden

2) obrigkeitliche Commiffarien beygegeben,

welche fo viel Kenntniffe und Gefchicklich-

keit befafsen , um das Gefchäft der Schätzer

zu leiten und zu controlliren , und endlich

wurde auch

3) auf die ßekenntniffe der Eigenthümer Rück-

ficht genommen, und ihnen verftattet, dem

Schätzungsgefchäft beyzuwohnen und da Ein-

reden zu machen, wo fie verletzt zu feyn

glaubten.

Erläuterung. Gefchiclite der faclififclien und preu-

Isifchen grÖfstentheils noch beftelienden Grundftcuer.

§. 1006.

Dergleichen Schätzungen können der Wahr-

heit ziemlich nahe kommen, insbefondere wenn

l) von dem Diftricte fchon gute Landcharten

vorhanden find, aus welchen der Quadrat-

inhalt der abzufchätzenden Ländereyen we-

nigftens im Grofsen bekannt ift, wo alfo,

wenn der Inhalt der nicht abzufchätzenden

Ländereyen abgezogen wird, man genau weifs,

wieviel des abzufchätzenden cultivirten Lan-
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des noch übrig ift. Wenn dann die Summe
der Morgen der einzelnen abgefchätzten Stü-

cke mit der Zahl der urbaren Morgen, wel-

che die Charte andeutet, übereinitimmt ; fo

wird diefes ein Zeichen feyn , dafs die Schä-

tzung des Flächeninhalts im Allgemeinen

ziemlich richtig fey,

2) Wenn viele einzelne Grundftücke fchon ver-

meffen find, und die Schätzung, ohne dafs

die Schätzer etwas davon gewufst haben,

mit dem Refultate der Vermelfung öberein-

ftimmt.

3) Wenn die Schätzung der Rente diefer Grund-

ftücke fich auf mehrere Pachte in derfelbea

Flur gründet und, mit den Durchfchnitts-

kaufwerthen verglichen, den landüblichen

Zinfen derfelben gleich ift; fo dafs alfo ver-

pachtete Güter und Kaufwerrhe ähnlicher

Grunditücke zu Anhaltspuucten bey der Ab-
fchätzung dienen.

§. 1007.

Will wian aber zu einem möglichft vollkomm-

nen Katafter gelangen ; fo ift diefes 1) nur durch

eine genaue Detail vermeffung alier einzelnen Grund-

ftücke, verbunden 2) mit einer methodifchen

Abfchätzung des reinen Ertrags derfelben , aus«

führbar«

Ili d
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§. 1008.

Da die Aufnahme eines folchen Katafters

aufserordentlich grofse Koften, Mühe und Arbeit

erfodert, und der Vollendung deffelben viele

Schwierigkeiten im Wege fiehen ; fo ift es um fo

nothwendiger, wenn die Arbeit einmahl unter-

nommen wird, fie fo anzulegen und auszuführen,

dafs das Werk für mehrere Jahrhunderte dauern

und die nöthigen Veränderungen mit leichter Mühe
nachgetragen werden können. Da die Anferti-

gung* eines guten Katafters die allerfchwierigfte,

aber doch auch fehr nützliche Unternehmung nicht

nur für dasSteuerwefen, fondern auch in mehrern

andern Rückfichten ift; fo wollen wir hier einen

kurzen , aber doch deutlichen BegriiF von derfel-

ben geben«

§, 1009.

Zu einem guten Katatter gehört: 1) eine voll-

kommne Kenntnifs des Flächeninhalts jedes ein-

zelnen Grundftücks; 2) eine folche Anordnung

diefer Kenntnifs, dafs jede Veränderung, welche

-

mit derGröfse und derCultur der einzelnen Grund-

ßOcke vorgeht, bemerkt, und diele Kenntniffe der*

geitalt fortgeführt werden können, dSfs zu jeder

Zeit alle Materialien voliltändig vorhanden lind,

den wirklichen Zuitand der Flur, fo wie er fich

durch die Veränderungen geltaltet hat, von neuem

darzuftellen ; 5) eine möglichit vollkommne Kennt-

nifs des reinen Ertrags.
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§.1010.

2, Zu einer genauen Kenntnifs des Flächen-

inhalts jedes einzelnen Grundltücks gelangt man

nur durch eine forgfältige Vermeffung derfelben»

Soll diefe einen bleibenden Grund und einen ho-

hen Grad von V^oilkommenheit erhalten; fo mufs

ihr eine trigonometrifche Landesvermeflung vor«

hergegangen feyn,

$. 101 u

Durch diefelbe raufs das ganze Land, nach

feinem gröfsern oder kleinern Umfange, in mehr

oder weniger Abftufungen triangulirt werden, fo

dafs die letzten 3pecialcharten diefer Art, Quadrate

von einer oder einer halben Quadratmeile enthal-

ten , wodurch man zur (ichern Kenntnifs gelangt,

wieviel Morgen in jedem Kreife, jedem Amte,

jeder Gemeinde und Flur enthalten find, und alfo

einen Maafsftab hat, wonach man die Richtigkeit

der bisherigen Angaben und Notizen beurtheilen

kann.

Anm. Eine folclie tHgonometrifcho Aufnahme lieferl;

Charten, welche bey allen Veränderungen der politifchea

Abtheilungen der Länder eine unveränderte Grundlage

behalten. Oennfie geht von naturlichen, feften und un-

veränderlichen Puncten aus, und wo fie dergleichen nicht

findet, mufs fie fich folche künftlich fchaffen, oder die

erwählten ficher Itellen, (etwa durch künftliche Hügeh
durch Anpflanzung von Eichen , Buchen u. f. w. , die

iele Jahrhunderte ftehen). Wie n^an daher auch im
Verlaufe der Zeit die Provinzen und Kreife politifch neu,
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abtlieilen mag, fo deutet die Charte doch immer an,

wieviel jede diefer Abtheilungen Morgen oder Quadrat-

xuthen enthalte.

§. 1012.

Soll die weitere Vermeffung zur Erlangung

eines vollkommnen Katafters angewandt werden ;

fo wird man am heften einen Kreis nach dem an-

dern vornehmen , von diefem

l) eine genau^- Kreischarte anfertigen, nach ei-

nem vergröfserten Maafsftabe und durch Qua-

drate, die etwa 4— 5ooo Morgen enthalten,

getheilt. Auf derfelben find die Grenzen

und kleinern politifchen Abtheilungen (Aem-

ter, ßurgemeiitereyen, oder wie ße fonlt hei*

fsen) mit allen Fiüffen, Bächen, Städten,

Flecken, Dörfern u. f. w. genau abgebildet,

und nach ihren Diftanzen genau gemefren,

Nach derfelben muffen

2) Specialcharten von jedem Amte diefes Krei-

fes nach einem noch gröfsern Maafsilabe auf-

genommen, und auf diefen alles abgebildet

werden, was zur Erleichterung der Erwer-

bung der fpeciellen Kenntnifs des Bodens die-

nen kann. Auf diefer Charte erfcheinen ins-

befondere die Begrenzungen der in dem Amte

enthaltenen Gemeinheiten. Sodann fcbrei-

tet man

3) zu topographiichen Charten jeder Gemeinde.

Auf denfelben erfcheinen a) die Grenzen der
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Gemeinde. Diefe werden auf dem Felde mit

feßen Puncten (vorhandenen oder neu ge-

machten) flxirt. b) Die verfchiedenen Flu-

ren diefer Gemeinden in ihren beftimmten

Grenzen; alle gröfsere Stücke, welche un-

fruchtbar find, als Haiden, Moore, Wäl-

der oder grofse Flächen, die dem Staate, der

Gemeinde, grofsen Landgutern zugehüren,

vermeffen nach ihrer Morgenzahl. c) Was ur-

barer Acker, Wiefe, Weide, Wald, Teiche,

Wege u. f. w, find, ift durch verfchiedene

Colorirungen angedeutet. Endlich kommt
man

4) zu den Flurcharten, worauf jede ein-

zelne Parzelle, d. i. jedes ununterbrochen

zufammenhangende Eigenthumsftück, einzeln

vermeffen, deffen Morgen - oder Ruthenzahl

nebft den Nummern, welche die Ordnung,

die es auf der Flur einnimmt, andeutet, auch

wohl auf den Namen des Befitzers hinweifet,

aufgetragen wird. Die topographifchen Char-

ten der Städte und Dörfer werden entweder

befonders angefertigt, oder kommen , wenn

fje klein find, mit ihren Häufern, Gärten imd

Hufen auf die Flurcharten; einzelne Häufer,

Weiler, Mühlen, Schenken u. f. w. werden

auf die Flurcharten mit Andeutung ihres

Flächeninhalts abgebildet. Auf diefen Char-

ten laffen die Feldmeffer auch F\aum zur ße«
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Bezeichnung des Grades der Güte des Bodens

nach gefchehener Abfchätzung» Sind die

Parzellen grofs und beftehen aus mehreren

ungleichartigen Beftandtheilen, als: Feld,

Wiefe, Holz u. f, w. ; fo werden letztere zu-

gleich befonders vermeffen und ihre Grenzen

auf der Charte bemerkt, fo dafs Hierdurch

zugleich jede Theilung, die künftig damit

vorgenommen werden könnte, gemacht ift^

Die Richtigkeit der Meffungen wird durch eine

wohlgeordnete Gontrolle beftätigt, und hierdurch ift

der Flächeninhalt jeder Provinz, jedes Regierungs-,

jedes Amtskreifes, jeder Gemeinheit, jeder Flur und

jeder einzelnen Parzelle aufs genauefte ausgemit-

telt, fo dafs die Summe des Flächeninhalts aller

Parzellen dem FU'cheninhalte der ganzen Flur,

der Flächeninhalt der Fluren dem Flächeninhalte

der Commune, der Flächeninhalt aller Communen
dem Flächeninhalte des Amts y, f. w, vollkommen

gleich feyn mufs,

$, ioi4»

Die Vortheile einer folchen Vermeffung find:

l) Dafs die Kenntnifs des Flächeninhalts des

ganzen Landes für Jahrtaufende, der Provin-

zen, Regierungskreife, Aemter, Communen

und Fluren fo lange gefiebert ift, als diefe

politifchen Emtheilungen fich nicht ändern.
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und felblt der Inhalt jeder neuen Eintheilung

leicht gefunden werden kann, ohne dafs ir-

gend eine Wiederholung der Meffung nöthig

wird,

a) Dafs fowohl der Staat als jeder Eigenthümer

den Flächeninhalt und die Grenzen feiner Be-

fitzungen auf das genauefte kennt, dafs jeder

mit leichter Mühe und geringen Koften fich

eine topographifche Specialcharte von feinen

Grundftücken verfchaffen kann, dafs Strei-

tigkeiten über Inhalt und Gröfse der Grund-

ftücke kaum mehr entitehen, oder wo fie ja

entftehen, auf der Stelle aus den Flurcharten

entfchieden werden können.

3) Dafs bey Vertheilung der Grundabgaben kein

Irrthum wenigftens in Anfehung der Morgen»

oder Ruthenzahl mehr möglich, und alfo

doch ein Element feft fteht, das die unglei-

che Vertheilung der Abgaben verhindert.

§, ioi5.

Die einzige Veränderung, welche diefe Char-

ten erleiden, betrifft die Flurcharten, welche die

Parzellen darfteilen. Denn da diefe i) ihre Ei-

genthümer öfters wechfeln, und 2) öft-ers Eine

Parzelle in mehrere getheilt wird, oder mehrere

in Eine zufammengezogen werden ; fo deuten die

9lten Charten die dadurch entftehenden Verände-
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rungen nicht fortgehend an, fondern bedürfen von

Zeit zu Zeit einer Abänderung.

$. 1016.

2. Um dem Katafter auch von diefer Seite die

gröfstmöglichfte Feftigkeit zu geben, und dabey

die Nachträge aller vorgehenden Veränderungen

in den ßefitzthümern zu erleichtern, kann man

j) die Flurcharten fo einrichten, dafs fie in

Quadrate getheilt find, wovon jedes eine be-

ftimmte Anzahl Morgen enthält, welche mit

römifchen Zahlen nach der Ordnung, wie fie

neben und nach einander liegen , bezeichnet

find. Diefe bleiben unveränderlich, und deu-

ten die Summe der Morgen der innerhalb

ihrer Grenzen liegenden Parzellen unverän-

dert an.

2) Die einzelnen Parzellen werden fodann mit

arab?fchen Ziffern, oder, wenn^man lieber

will, mit dem Namen des Eigenthümers be-

zeichnet.

3) Jede Parzelle wird ins Flurbuch a) mit der

römifchen Zahl des Quadrats, worin fie liegt,

und b) mit der Ziffer oder dem Namen, wo-

mit fie im Quadrate bezeichnet ift, eingetra-

gen. Unter diefen Benennungen erfcheint

fie, aller Veränderungen, die in ihren Eigen-

thumsverhäitniffen entftehen mögen, unge-
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achtet, im Fiurbuche fo lange, als die Grund-

Iteuer keiner Revilk)n unterworfen wird.

4} Die Veränderungen, welche in den Eigen-

thumsverhäitniffen der Parzellen während

diefer Zeit vorgehen , werden auf folgende

Art bemerkt: 4,.

a) Käufe und Verkäufe von ungetheilten Par-

zellen werden in Nebenbücher eingetragen,

und in dem Flurbuche auf diefe bey den

Namen und Nummern derfelben verwiefen.

b^ Werden die Parzellen Stückweife ver-

äufsert; fo find die getheilten Grundftücke

befonders zu vermeffen, die Theilung auf

der Flurcharte zu punctiren, und von jedem

getheilten Stücke eine befondere Zeichnung

in einem Neben-, Hülfs- oder Sup-
plementbuche aufzunehmen. — Die-

fes dient, die Flurcharte, fobald es nöthig

ift oder das Gefetz es anordnet, zu erneuern,

ohne dafs eine neue Vermeffung der Parzel-

len erfodert wird. Denn fie ift fchon bey

jeder Veränderung gefchehen, und die im

Supplementbuche vorhandenen Riffe dürfen

daher nur auf die neue Flurcharte aufgetra-

gen werden. Es ändert fich nicht die Mor-

genzahl, fondern nur die Vertheilung der

in der Flur enthaltenen Morgen. Durch
das fortgeführte Supplementbuch find alfo

die Materialien zu neuen Fiurcharten in fol-
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euer VoüKommenneit vor anden, lials fie

jeden Tag mit leichter Mülie neu angeter-

tigt werden können. Die Erneuerung ift

nichts als eine neue Abtheiiung der Gren-

zen; denn eine andere Aoanderung in dem-

jenigen Theile des iiat^lters, der den Flä-

cheninliait beltimmt, ift unter den ange-

nommenen Umitanden nie nöthig.

$* J017,

'0 3, Durch die bisher befchriebene Ordnung der

Dinge i > die erfte und zweyte Foderung zur Ver-

fertigung eines voUkommnen Kataiters (§. ioo9.}f

nämlich Kenntnifs des Flächeninhalts der einzelnen

Stücke des Grundeigenthums und Erhaltung diefer

Kenntnifs bey allen vorgehenden Veränderungen

in der Thejiung oder Veräufserung der Grund-

ftücke, aufs vollkommentte erfüllt. Die Irrthü-

mer, welche bey einer folchen genauen Vermeffung

Statt finilen können, find fo gut als keine,— Da-

gegen kann die dritte Foderung an ein gutes üatafter

(J. 1009.)? nämlich Üenntnifs de$ reinen

Ertrags jedes einzelnen Stücks der geometri-

fchen Gewifsheit, nicht fo nahe gebracht werden.

Man mufs fich in Anfehung diefes Puncts mit der

Wahrfcheinlichkeit begnügen, und kann Irrthü-

mer in den Urtheilen über die Gleichheit dts rei-

nen Ertrags der verCchiedenen Stücke unmöglich

ganz vermeiden.
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$. 1018.

Die Hauptmaxime bey der Abfchätzung m fs

deshalb leyn ; „den reinen Ertrag bey ,e-

dem Stücke eher zu niedrig als zu hoch
a u 2 u n e h ni e n ' , damit man gewifs iey, iNieman«

den zu lehr zu beicbweren«

Zu Ahfchätzern deltelben qualificiren fich nur

Perfonen, welche

1} Vülliiümaien deutliche Begriffe vom reinen

Erträge der Grunditücke haben
;

2) welche das Local und alle Verhältniffe der

abzufchä'tzenden brücke im genaueiten Delail

kennen

;

3) welche jm ßefitz aller Thatfachen find, die

dazu gehören, um den reiben Ertrag der

Grunditücke zu ertorichen
3

4) welche unparteyifch find, und alfo keinen

Nutzen oder fonit Interefle haben , den rei-

nen Ertrag höher oder niedriger anzugeben,

als fie ihn erkennen
j

5) welche ichon eine gewiffe üebuug im Ab«

fchätzen erlangt und fich dielem als bewährt

bewiefen haben.

Anm< In Frankreich wählt man die Schätzer aus den
nächften Gantonen, und eiebt ihnen aus dem abzii-

fchätzenden Canton jemanden zum Beyitande (Indi-
cateur), der die Flur io genau kennt, dais. er inm
alle Notizen, die d«r Schätzer zu mlicn verlangt, ge-
ben kann.
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§. I020.

Die Mittel, den reinen Ertrag derLändereyen

zu finden, find mannichfaltig, und muffen vereint

angewandt werden, wo die einzelnen nicht hin-

reichen. Die hauptfächlichften find folgende:

I, Förmliche Anfchläge durch Be-
rechnung des reinen Ertrags. Von den-

felben ift aber bey der Lehre von den Domainen

(§. 111 fg.) fchon ausführlich geredet. Sie grün-

den fich auf die Ausmittlung a) des rohen Er-

trags der Parzellen, b) der Culturkoften , c) auf

die Kenntnifs der Geldpreife der Producte, alles

in einem mehrjährigen Durchfchnitt genommen.

Nach Abzug der Culturkoften bleibt der reine Er-

trag, — Zu den Culturkoften werden aber nicht

gerechnet: der Zehend, den Andere ton dem

Feldftücke ziehen, noch die Nutzungen, welche

Andern geftattet werden muffen, als Weide, Jagd,

Trift, noch andere Servitute. Der Werth diefer

Nutzungen ift vielmehr als reiner Ertrag der Be-

rechtigten anzufchlagen, wovon alfo auch diefe

die Abgaben zu entrichten haben. In Anfehung

des Gutes aber, das dergleichen Servituten unter-

liegt, muffen fie als Hinderniffe, welctie deffen

reinen Ertrag für den Eigenthümer vermindern,

allerdings erwogen werden. DasGefchäft der Aus-

mittlung des reinen Ertrags durch Berechnung ift

übrigens fehrzufammengefetzt undä'ufserftmühfam,

wie die weitläufigen Ünterfuchungen d.arüber, deren
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wir fclion oben bey der Lehre von den Domainen-

anfchlägen (§. 111 fg.) gedacht haben, ausweifen.

Es i^ann daher unmöglich bey Anfertigung des Ka-

tafters bey^ jeder einzelnen Parzelle angewandt

werden, weil das Gefchaft nicht nur mit uner-

fchwinglichen Koften verknüpft , fondern auch

nie zu Ende zu bringen feyn würde. Man mufs

deshalb kürzere und wohlfeilere Methoden auffa-

chen, uiid die förmliche Veranfchlagung nur zur

Probe der Richtigkeit der leichtern Methoden bis-

weilen gebrauchen. Deshalb muffen die Schätzer

das Veranfchlagungsgefchäft kennen, um in Noth-

fällen den Beweis der Richtigkeit ihrer allgemei-

nen leichtern Schätzungsvortheile durch daffelba

zu führen. Dergleichen find

2. Schätzungen nach den mittlem Pacht-

preifen. Das Pachtgeld, was für ein Feldftück

bezahlt wird, drückt deffen reinen Ertrag genau

aus, wenn darin nichts enthalten ift, als was für die

Nutzung des Grundftücks gegeben wird (§. S^i-»

622.). Ift darin auch das enthalten, was für die

Nutzung der Gebäude und anderer Gerechtigkeiten

bezahlt wird, fo ift dieferTheilvon dem Pachtgelds

des Feldftücks abzuziehen. Denn der reine Ertrag

mufs von jeder Parzelle insbefondere ausgemittelt

werden. — Kennt man nun die Pachtpreife vieler

GrundftOcke in einer Flur; fo werden diefe auch

den reinen Ertrag der nicht verpachteten Stücke



88o Drittes Buch.

ausdrücken, fo weit diefe den verpachteten an

Güte gleich und an Gulturart ähnlich find.

3. Nach dem Kaufwert he. In einem Lan-

de, wo a) Gewerbe blühen und die Anlegung der

Capitale ficher und leicht, b) wo der Verkehr mit

den Ländereyen frey und ohne alle Einfchränkung

ift, werden die Grundltücke in der Regel nach

dem reinen Einkommen, das fie gewähren, be-

zahlt. Steht daher in einem Lande der Zinsfufs

auf 4 Procent, und werden viele Morgen Aecket

in einem beftimmten Zeiträume mit 200 RthL be-

zahlt; fo kann man ficher annehmen, dafs jeder

derfelben 8 Rthh Rente trägt, und fo wird der all-

gemeine Kaufpreis der verfchiedenen Arten der

Aecker ihren reinen Ertrag ziemlich ficher andeu-

ten. Sollen nun Grundftücke abgefchätzt werden,

die lange nicht verkauft worden, oder die bedeu-

tend niedriger oder höher verkauft find, als andere j

fo wird man ihren Kaufwerth nach der Analogie

der vielen andern, die ihnen gleich oder ähnlich

find, beftimmen, und darnach ihren reinen Er-

trag abfchätzen. Stimmen insbefondereKaufwerth

und Pachtpreis zufammen; fo bilden fie eine ziem-

lich untrügliche Grundlage der Abfchätzung,

4. Zuweilen können auch ErbtheilungeJi

zur Prüfung der richtigen Abfchätzung dienen*

Man kann nämlich annehmen, dafs, wenn Erben,

die fämmtlich den Werth der Gruudflücke zu be-

urtheiien verftehen, den Werth derfelben bey

ihrer
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ihrer Ausgleichung genau beftimmen werden.

Theilen fie daher ihre Erbgüter in gleiche Theile

und verloofen diefelben untereinander; fo kann

man ziemh'ch ficher annehmen, dafs diefe Loos-

antheile einen gleichen reinen Ertrag geben.

5. Auch kann die bisherige Grundfteuer einen

Vergleichungspunct abgeben, um zu beurtheilen,

ob man fich bey der Abfchatzung nicht verirrt hat.

Wird nämlich die Grundfteuer im Lande allgemein

als billig anerkannt, und beträgt in allen bekann-

ten Fällen kaum J des reinen Ertrags; fo kann

man ziemlich ficher feyn, dafs, wenn der abge-

fchätzte reine Ertrag eines Grundftücks nicht mehr

als fünfmahl gröfser ift, als die Steuer deffelben, die-

fer nicht zu hoch angenommen ift. Laffen endlich

6. alle diefe Mittel noch Bedenklichkeitea

übrig; fo kann die förmliche ökonomifche Ab-

fchatzung zur Prüfung angewandt werden. Der-

gleichen Abfchätzungen werden dann Normalitäcke

bilden , nach deren Analogie die übrigen deflo

ficherer abgefchätzt werden können.

§. 1021.

Da fich die verfchiedenen Parzellen einer Flur

i) durch die Art ihrer Nutzung, und

2) durch den verfchiedenen Grad ihrer Güte* bey

gleicher oder ähnlicher Nutzung

auszeichnen; fo ift das erfte Gefchäft, welches al-

ler fpeciellen.Abfchä'tzung vorhergehen mufs, die

t>. Jakob StaattfinanzwiJJ, U, fc k k
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Claffi f i ci rung der einzelnen Bodenltücke in

beyden Riickfichten.

$. 10 22.

In erfterer Hinficht wird man alfo bemerken:

i) Getreidefelder,

et) Wiefen,

3) Gärten,

4) Holzungen,

5) Aenger und VVeideflecke,

6) Teiche, Stein-, Lehmgruben, Torfflecke

u. f. w.

Denn der reine Ertrag einer jeden diefer Nutzungs-

arten beruht auf verfchiedenen Grundfätzen, und

mufs nach verfchiedenen Merkmahlen ausgemit-

telt werden.

§. 1023.

In der zweyten Hinficlit kann aber jede diefer

Arten von Gütern verfchiedene Grade der Güte

be{it2en. Deshalb ift jede derfelben vor der fpe-

ciellen Abfchätzung in mehrere Claffen zu theilen.

Bey diefer Eintheilung ift zu berückfichtigen

:

I. Bey den Getreidefeldern:

i) die Befchaf fenh eit des Bodens, ob

er fich zum VVeizenbau, zu Winter- oder blofs

zu Sommerfrüchten qualificire;

a) die Lage des Grundftücks, ob es öfterer

Ueberfchwemmungen ausgefetzt, oder feine

Fruchtbarkeit dergleichen Unterbrechungen

sieht zu fürchten hat 3 ob es i«a einer Ebene
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oder an Bergen Jiege, fciiarfen VVinden aus-

gefetzt fey, ob es für den Debit feiner Pro-

ducte vortheilhaft liege u. f. w.

;

3) ihre GuJturarl, ob fie z. ß. mit dem Spaten,

wie Gartenland, oder mit dem Pfluge, wie

gewöhnliches Feld bearbeitet werden

;

4) die rechtlichen Verhältniffe defi'elben, ob es

ganz freyer Ackerboden, oder das Grundfttick

durch Servituten, Hutung, Jagd u. f. w. ein«

gefchränkt fey.

Sollen letztere Umftft'nde bey der Claffificirung

nicht berückfichtigt werden ; fo mufs diefes doch

bey der Abfchätzung gefchehen, und kein grö-

fserer reiner Ertrag angenommen werden, als er

bey gewöhnlich guter VVirthfchaft möglich ift.

Was ihm biofs um jener Servituten willen daran

abgeht, mufs als der reine Ertrag derer angefehen

werden, welche den Nutzen von Servituten zie-

hen, und die Steuer, welche auf diefen Theil

fällt, muffen diefe aufbringen. Diefe Methode

würde den Abkauf der Servituten am fchleunig-

ften befördern.

II. Wiefen find nach denfelben Grundfätzen zu

beurtheilen. Können folche leicht in Getreide-

felder verwandelt werden; fo ift ihr reiner

Ertrag dem reinen Ertrage der letztern gleich

zu achten.

III. Bey Gärten ift zu berOckfichtigen

:

j) Allesi was bey No.I. i. und 2. angefahrt ift;

Kkk 2
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fi) das fruchtbringende Capital,' welches im

Garten fteckt; ob er mit veredelten Obftfor-

ten, oder nur mit gemeinen verfehen , ob er

Obit- oder Gemiifegartea i'ey u. f. w.

IV. Bey Holzungen, dif mitten unter den Fel-

dern liegen, mufs erwogen werden:

i) die Befchaffenheit des Bodens,

2) der Zuftand des Holzes feibft, ob es Ober-

oder Unterholz, hartes oder weiches, Nutz-

holz oder Brennholz fey; ob es nach Schlägen

geordnet oder nicht u. f. w,

V. A e n g e r und W e i d e f i e c k e, die zu nichts

als zur Weide benutzt werden, gehören in die

letzte Ackercia ffe, wenn ihro Benutzung frey

ift, und fie fich zum Ackerbau qualificiren.

VI. Teiche können nach der Analogie der Wie-

fen ciafßiicirt werden, wenn fie abwechfelnd

benutzt, oder leicht in VViefen verwandelt

werden können j fonft folgen fie ihren eignen

Schätzungsprincipien.

VII. Torfgründe, Stein-, Lehmgru-
ben u. f. w. werden nicht claffilicirt, fondern

als für fich beftehende Gründe abgefchätzt.

§. 1024.

Nach diefen Kückfichten können die Gärten,

VViefen und Holzungen füglich in drey , die Fel-

der in fünf Claffen, und nach diefer Ajaalogie
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alle übrige" Grundftücke eingetbeilt werden. Für

jede muffen bellimmteCriterien feftgefetzt werden,

als:- in Anfehung der Gärten a) Gärten, in welchen

die veredelte Obftzucht die Hauptfache ift, gehören

in die erlte Claffe; b) Gärten, in welchen die Obft-

zucht mit fchiechten Bäumen und Gemüfebau ver«

mifcht ift, in die zweyte; c) Gärten, in welchen

blofs geineine Bäume, Geinüfe oder Gras wäcbft, in

die dritte Weingärten werden da, wofiefelten

find, in diejenige Garlenclaffe gefetzt, wozu fie nach

der ßefchaffenheit ihres Bodens fich qualificiren.

—

Wo der Weinbau aber ein ausgedehntes Gewerbe ift,

mufs er nach befondern Grundfätzen claffificirt wer-

den. Von den Feldern gehören die, welche gar-

tenmäfsig mit Hacke und Spaten bearbeitet wer»

den, oder mit Obftbäumen bepflanzt find, in die

e r ft e ; folche, die zum Weizen-, Rübefaatbau u. f. w.

gefchickt find und Gartenrechte haben, in die

zweytej folche, die von gleicher Qualität, aber

in der Cultur durch Anderer Rechte befchränkt

find, in die dri tte u. f. vv. Das Nähere ift durch

Kunftverftändige zu beftimmen.

5. 1025.

Diefe Claffeneintheilung bezieht fich übrigens

nur auf eine Flur oder eine Gemeinde, und

kann daher in jeder anders feyn. Sie drückt

nichts aus, als die verfchiedenen Verhältniffe der

Güte, in welchen die Grundftücke einer und der*
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felben Flur oder Gemeinde gegen einarfvier Itehen.

In jeder andern Gemeinde oder Flur können daher

eben foviel, oder auch mehr oder weniger Claffen,

und in jeder derfeiben ein anderer Grad der Güte

Statt finden, als in den andern Gemeinden oder

Fluren, je nachdem die Tbatfachen eine folche

Abänderung verlangen oder nicht. Der Commif-

farius, welcher die verfchiedenen Fluren kennt,

wird die Verlchiedenheit ihrer Abfchätzunsc ver-

gleichen, und feine Kenntnifs zur Ausgleichung

und Rectificirung der Verfchiedenheiten anwen-

den können,

§. 1026.

Ift die Claffjfication gefchehen und auf der

Flurcharte bemerkt; fo fuchen die Schätzer einen

Normalpreis für dieP^ente jeder Ciaffe. Sie finden

diefen : i) indem fie die reinen Pachte mehrerer

Grundftücke von gleicher Güte mit einander ver-

gleichen, und den Durchfchnitts- Pachtpreis der-

feiben für alle Grundftücke von gleicher oder ähn-

licher Qualität gelten iaffcn. Vorzüglich beffere

fchlagen fie etwas höher, fchlechtere von derfei-

ben etwas niedriger an, jedoch mufs jedes Stück

der erften Ciaffe höher angefchlagen werden, als

das befte der zweyten, und das befte der zweyten

kann nie fo hoch angefchlagen werden, als das

fchlechtefte der erften u. f. w» Sind keine Stücke

auf der Flur verpachtet; fo werden diePachtpreife

der benachbarten Fluren, die auf diefe Weife gc«
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funden find, zu Normalpreifen der Rente für folche

FJur genommen. — 2') Ift auch diefes nicht an-

wendbar; fo fucht man durch die übrigen oben

(§. 1019.) angegebenen Mittel den reinen Ertrag

mehrerer Stücke, wo fich jene Methoden am
ficherften anwenden laffen , ausfindig zu machen,

und bedient fich dann deffelben zur Norm für die

übrigen Stücke. Für die letzte Ciaffe mufs ein

Minimum beftimmt werden; für die höhern GlaC-

fen ift das Minimum die höchfte Rente der folgen-

den Claffen, welches es nie ganz erreichen darf.

Die Gründe, weshalb ein Grundltück aus einer

und derfelben Ciaffe höher in der Rente angefchla-

gen wird, als der reine Normalertrag, muffen von

den Schätzern imProtocoll jedesmahl insbefondere

angezeigt werden. Der Umftand, dafs ein Grund-

ltück wirklich nach dem Pachtcontracte mehr oder

weniger Pacht giebt, darf nicht unter diefen

Gründen vorkommen , weil die Pachtcontracte

zwar gebraucht werden können, um einen Nor-

malertrag ausfindig zu machen, nicht aber, um
in einzelnen Fällen die Steuern darnach zu reguli-

ren. Denn es können auch zufällige Umftände

feyn, weshalb ein Feldftück ein etwas höheres

oder niedrigeres Pachtgeld zieht. Es muffen da-

her alle Gründe, weshalb ein Feld höher als der

Normalpreis ift, angefchlagen wird, aus der Na-

tur und Befchaffenheit des Feldftücks felbft ^e-

fchöpft feyn , und der Revifor mufs die Erhöhung
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verwerfen, wenn er die Gründe dazu ^^^^^ ^'^^

reichend findet,

$. 1027.

Insbefondere mufs es ein feftes Princip bey

der Schätzung feyn, dafs ein gröfserer Ertrag, der

blofs durch vermehrte Indußrie und forgfältigen

Anbau hervorgebracht iftj nie in Anfchlag ge-

bracht werden foll, fondern es mufs nur derjenige

Ertrag als der wahre angenommen werden, der

durch eine in dem Kreife oder der Provinz übli-

che gute Culturrrt hervorgebracht zu werden pflegt.

Dagegen kann es aber auch nicht in Anfchlag kom*

men, wenn Faulheit und Nachläffigkeit weniger

Früchte erbauet, als ein gewöhnlicher Fleifs her-

vorbringen könnte. Denn wer feinem Acker nicht

das abgewinnen will oder kann, was der gewöhn-

liche Fleifs ihm abgewinnt, mag ihn lieber in

beffere Hände geben, wenn er die Abgaben nicht

herausbringen kann,

§. 1028.

Die Waldungen find natürlicher Weife nach

andern Grundfätzen und von Forftverftändigen ab-

zufchätzen; daffelbe gilt von den Bergwerken.

Denn es verfteht fich, dafs die Abfchätzung eines

jeden Grundftücks von Perfonen gefchehen muffe,

welche die Sache vollkommen verflehen, über

welche fie urtheilen foilen. Für die Waldungen
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kann die für ße beftimmte Steuer vielleicht ebeu

fo lange gelten, als für die Aecker und Wiefen.

Aber für die Bergwerke infonderheit werden ganz

andere Perioden für die Dauer der Steuer bis zu

einer neuen Revirion und vielleicht eine ganz an-

dere Art der Befteurung angenommen werden

muffen, als für die übrigen Grundftücke, da fich

der Ertrag der erftern nie auf lange Zeit mit Si-

cherheit berechnen läfst. Die Bergwerkskundi»

gen muffen der Steuerbehörde die Data an die

Hand geben, wie fich der reine Ertrag der Berg-

werke am ficheriten ausfindig machen läfst, und

darnach mufs die Steuer geordnet werden.

§. 1029.

Uebrigens mufs jede Art der Abfchätzung fo

organifirt werden , dafs fie im ßeyfeyn einer obrig«

keitlichen Perfon gefchieht, und der Eigenthümer

des Grundftücks derfelben beywobnen kann, wenn

er will. So wohl die Vermeffung als die Abfchä-

tzung mufs, nachdem fie vollendet ift, von einer

obrigkeitlichen Perfon, die vollkommen die Sache

verlieht , controllirt und verificirt, die Einreden

der Eigenthümer muffen gehört, erwogen und zur

Entfcheidung bey höherer Inftanz gebracht wer-

den. Ift fo alles ins Reine gebracht, dann erÄ

find die ausgemittelten Facta reif, um darnach

das Katafter, welches als Gefetz gilt, anzufer-

tigen.
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§. loöo.

Das Katafter wird aus den Flurcharten und

aus den, von der Obrigkeit rectificirten Schä-

tzungsregiftern angefertigt, und enthält folgende

Bücher:

I. Das Ha upt f lurbuch. In demfelben fin-

det fich die Lifte aller einzelnen in der Flur

zur Zeit der Aufnahme belegenen Parzel-

len (§• 1012. 40 i" ^6** Ordnung, wie fie

neben einander auf der Charte und der Flur

zu finden und zur Zeit der Verfertigung des

Flurbuchs befchaffen find, mit folgenden

Rubriken: i) die Nummer, welche die Par-

zelle auf der Charte führt; 2) die Nummer
des Quadrats, worin fie auf der Gemeinde

-

oder Kreischarte zu finden ; 5} der Flächen-

inhalt der ganzen Parzelle nach Morgen und

Quadratruthen; 4) die Beftandtheile; 5) wie

viel von denfelben zu jeder Claffe gehören

;

6) ihr abgefchätzter Reinertrag; 7) Name

des Eigenthümers ; 8) Nachweis auf das Sup-

plementbuch, falls Veränderungen mit der

Parzelle vorgefallen find. Die Normalpreife

oder Renten der verfchiedenen Arten und

Claffen der Beftandtheile der Flur, wonach

fich der Schätzer richten mufs, werden auf

dem erften Blatte des Flurbuchs für die Zeit,

wo der Normalpreis gelten foll, bemerkt.

Die Gebäude werden blofs nach ihrem Flächen-
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räume, den üe auf der Flur einnehmen, auf«

geführt; ihr Reinertrag ift aus dem befon-

dern Hauskatafter zu erkennen. In diefem

Flurbuche wird durchaus nichts verändert.

Um aber daffelbe fortgefetzt, und mit allen

Veränderungen, welche mit den Parzellen in

dem Laufe der Zeit vorgehen, gleichförmig

zu erhalten, muffen alle mit jeder Parzelle

vorgehenden Veränderungen in einem andern

Buche verzeichnet werden, welches zum

Hauptflurbuche gehört. Diefes ift

n. das oben (§. 2oi5.) befchriebene Supple-

ment- oder Neben flurbuch. Die Ein-

tragung aller Veränderungen in daffelbe ge»

fchieht in chronologifcher Ordnung, Wenn
eine zweyle Veränderung mit derfelben Par-

zelle oder mit demfelben Theiie der Parzelle

erfolgt; fo wird im Nebenbuche bey der er-

ften auf die JSeite verwiefen, wo die neue

Veränderung bemerkt iit. In diefes Buch wird

biofs diejenige Zeile des Hauptbuchs verän-

dert eingetragen, welche wirklich der Ver-

änderung bedarf, und die HandzeichnuDg

enthält nichts als was auf der Flurcharte ver-

ändert werden mufs, wenn fie erneuert wird,

jedoch fo, dafs die im Nebenbuche zuletzt

angedeutete Veränderung der Parzelle hin-

reicht, um die neue Flurcharte darnach ab-

zuändern. Damit aber auch eine deutliche
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und genaue Kenntnifs der Eigenthümer erhal-

ten , und an einem Orte gefunden werde
fcj'

was ein jeder in der Flur eigenthümlich be*

fitzt; fo gehört zur Vollkommenheit noch

III. Ein Buch der Eigenthümer aller

Grundftücke der Flur. Diefes enthält: i) die

Namen der Befjtzer in alphabetifcher Ord-

nung; 2) das Verzeichnifs der Parzellen, die

er in der Flur befitzt, nach den Nummern
der Flurcharte nebft ihrem abgefchätzten

Pveinertrage; 3) Nachweifung auf das Flur-

buch', wo die Befchreibung diefer Stücke zu

finden; 4) Nachweifung auf die Seite, wo

die Veränderungen bemerkt find,

§. io5j.

Aus dem Flurbuche läfst fich durch blofse

Addition der Flächeninhalt, die Summe der fteuer-

baren Morgen jeder Culturart, des fteuerbaren

Grundvermögens oder des reinen Ertrags, fo wie

die Steuerfumme der Flur finden. Das Katafter

der Commune enthält nun die Summen der

Bücher der in ihr begriffenen Fluren; das Kata-

iter der Aemter, die Summen der Katafter der in

ihnen begriffenen Communen ; das Katafter der

Kreife, die Summen der Katafter der in ihnen be-

griffenen Aemter; das Katafter der Provinzen, die

Summen der Katafter der in ihnen begriffenen

Kreife; das Reichskatafter endlich die Summe«
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der clalfelbe bildenden Provinzen. Aus letzterem

kann daher der Regent und der Finanzminifter

das Iteuerbare Grundvermögen aufs deutlicbfte

überfehen und in einem Augenblicke überrechnen,

wieviel er durch eine beftimmte Quota zufammen«

bringen kann.

§. io32.

Wie oft die Erneuerung der KatafterbOchet

nöthig feyn möge, hängt von der Menge der Ver-

änderungen ab, die in dem Uefitzftande der Par-

zellen jeder Flur vorgehen. Denn die Abänderung

der Steuerfätze, die vielleicht aller 25 oder 5o

Jahre erfolgt, macht keine Erneuerung der Bücher

nothwendig. Auf diefe Weife kann ein Flurbuch

wohl hundert Jahre und länger vorhalten,

§. io33.

So nützlich und wünfchenswerth indeffen ein

fo vollkommnes Grundkatafter, als wir bisher be-

fchrieben haben, ift; fo ift es doch zu einer guten

Vertheilung der Grundrenteniteuer nicht unum-

gänglich nothwendig. Man kann vielmehr auch

ohne ein fo genaues Katafter ein fo vollkommenes

Grundrentenfteuerfyltem zu Stande bringen, dafs.

man im praktifchen Leben damit zufrieden feya

kann. Ja die Schwierigkeiten und Koften, ein fo

vollkommnes Katafter von einem ganzen Lande zu
verfertigen, können fo grofs werden, dafs, ehe

man es auszufahren unternimmt, wohl zu be*
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rechnen ift, i) ob nicht das Capital oder die Zin-

fen für das Capital, welches dergleichen Katafter

koltet, fo grofs werden, dafs die Ungleichheit der

Steuer bey weitem die Einzelnen nicht ^o drückt^

als die Anfchaffung jenes Capitals oder die Bezah-

lung der Zinfen dafür; 2} ob nicht vielleicht den-

noch das Katafter wieder neue Ungleichheiten her-

vorbringt oder alte nachläfst.

Erläuterung. Man hat berechnet, dafs die Kataftri-

rung eines ziemlich bevölkerten Landes 5000 Rthl. für

die Quadrutmeile koltet. Die Kataltrirung des preufsi-

fchen Staats würde alfo 15,000,000 Rtlil erfodern: ein

Capital, deffen Verzinfung dem Volke 750,000 Rthl. jähr-

lich zu ftehen kommen würde. Die Frage ift alio, ob eine

genaue Kataftrirung diefe Koften werth ley, ob daraus ein

fbgrofser oder noch gröfserer Vortlieil fürs Land entftehe,

oder ob fich die zeitherigen Mängel der Grundfteuer

nicht auf eine wohlfeilere AVeife wegfcliaffen lallen , ob

es nicht beffer fey , einige Mängel, die keinen bedeu-

tenden Schaden hervorbringen , lieber beftehen zu laf-

feu und deren Verbefferung nacli und nach, ohne

eine folclie Rielenarbeit zu unternehmen , zu Stande zu

bringen ?

§. io34-

Wollte man die Anordnung und Verbefferung

der Grundfteuer gänzlich von einer fo genauen

Detailverineffung abhängig machen, als zu einem

vollkommnen Katafter verlangt wird; fo würde

man leicht in Gefahr gerathen, fein Ziel zu ver-

fehlen. Denn da es in diefem Falle allzu fehr Ije-

fchleunigt und auf das ganze Reich zugleich aus-

gedehnt werden müfste; fo würde es 1) an der

gehörigen Meoge gefchickter Feldraeffer fehleiij
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welche im Stande wären, die Vermeffiing nach

einerley Plane und mit gleicher Genauigkeit al-

lenthalben auszuführen; 2) ja wenn auch eine

fo zahlreiche Claffe von Feldmefiern gebildet und

zu diefer Arbeit gezogen werden könnte, fomüfste

man doch Bedenken tragen , eine fo grofse Menge

Perfonen in eine Befchäftigung zu ziehen, die ih-

nen nur einige Jahre Unterhalt gewähren kann,

und fie dann in eine brotlofe Lage ftürzt, wenn

nicht der Staat mit ihrer Penfionirung auf Lebens-

zeit beläftigt werden foll. Letzteres aber würden

die Koften der Vermeffung wieder fo erhöhen,

dafs das Land in finanzieller Hinficht vielmehr da-

bey verlieren als gewinnen würde. Auf der an-

dern Seite ift ein auf eine genaue Vermeffung ge-

gründetes Katafter der Ländereyen wieder eine fo

wichtige Sache für ein Volk, dafs der Staat den

VVunfch, es zu Stande zu bringen, nie aufgeben

kann. Denn es dient nicht allein zu einer fiebe-

ren Regulirang der Grundrentenfteuer, fondern

gewährt noch einen viel gröfsern Nutzen für die

Grundeigenthümer felbft, indem dadurch die

Grofse der Grundftücke genau beftimmt, alfo das

Eigenthum befeftigt und alle Grenzftreitigkeiten

auf immer verhütet werden, da das, was jedem
gehört, aufs genauefte in Gerichtsbüchern ver-

zeichnet und awf den Fiurcharten abgebildet ift.
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§. io55.

Es fcb.eint aber in der That in Hinficht auf

die Anordnung der Grundrentenfteuer allein, die

Befchleunigung einer iblchen Detailvenneffung und

einer förmlichen Abfchät^ung des reinen Ertrags

nicht fo dringend nothwendigzu feyn. Es läTst (ich

vielmehr fchon eine ziemlich vollkommne Verthei»

lung derfelben erreichen, wenn man die $. 1006.

befchriebene Methode mit der gehörigen Behutfam-

keit und Genauigkeit anwendet und fie wiederho-

lend vervollkommnet. Denn

1) wenn das Land noch wüft und dünn bevöl-

kert iit; fo kommt es auf einige Morgf^n

mehr oder weniger gar nicht an, da die

Grundrentenfteuer doch nie fehr bedeutend

von den einzelnen Morgen fevn kann, und

• man lieh an gröfsereMaffen halten mufs. Die

ungefähre Gröfse des cultivirten Bodens läfst

fich aber in fojchen Ländern ziemlich leicht

durch eine gemeine Ausmeffung ermitteln.

Eben diefes gilt auch vom Ertrage folcher

Ländereyen, da in folchen Reichen die Cul-

turkoften faft allenthalben gleich find, indem

nur eine einfache Cultur und nur auf den

fruchtbarften Stücken getrieben wird. Was

aber Weide. und Steppen in den verfchiede-

^ nen Strichen einbringen, weifs faft jeder-

mann, und ift daher eine künftliche und weit-

läufige Abfchätzung nicht nöthig.

3)
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n) Anders ifi: es freyJich in einem cultivirten

und fehr bevölkerten Lande. Denn dafelbft

kommt allerdings bey der Steuervertheilung

fehr viel darauf an, den Umfang der Eigen-

thumstheile zu kennen, da auf kleine Stücke

fchon beträchtliche Steuern fallen , und ebea

fo viel ift daran gelegen, den reinen Ertrag

jedes Grundftücks genauer auszumitteln, weil

die mannichfaitigen Feld - und Culturarten

eben fo verfchiedenen Reinertrag geben, und

dafelbft Landftücke von den verfchiedenften

Graden derCultur und der natürlichen Frught-

barkeit bebauet werden. Daher denn die

Culturkoften bey den verfchiedenen Arten

der l^ändereyen dafelbft fo fehr verfchieden

find.

Indeffen find auch in letzteren Ländern wieder

viel mehr Hülfsmittel , um fowohl von der Gröfse

als dem Reinertrage der verfchiedenen Gultur-

und Ländereyarten genaue Begriffe 2u erhalten.

Denn was erftlich den Umfang der cultivirten Län-

dereyen betrifft: fo findet man in jedem Bezirke

fchon mehrere vermeffene Ländereyen, die dem
Augenmaafse zur Richtfchnur dienen können, um
zu urtheilen, ob die Faffion der Eigenthümer der

übrigen richtig find oder nicht. Und da in dicht-

bevölkerten Ländern die meiftenEigenthumsftücke

einen geringen Umfang haben; fo ift deren Flä»

cheninhalt, da wo er zweifelhaft ift, leicht durch
v. Jakob Staatsfinanzwiff, IL LU
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eine Ruthenftange, ja felbft durch Ausfehreiten,

bis zu demjenigen Grade der Genauigkeit heraus-

zubringen , der zur Befteurung erfodert wird. Da
auch in einzelnen Kreifen oder Fluren faft ganz

auf einerley Art gefäet wird ; fo ift die Ausfaat für

die Felder jeder einzelnen Flur ein ziemlich rich-

tiges Maafs , die Quadratfläche eines Feldftücks

zu beftimmen. Was aber auf einen Morgen in ei-

ner Gegend ausgefäet werde, weifs jeder Acker-

verftändige in feiner Flur. So unvollkommen da-

her diefer Maafsftab feyn wörde, wenn man die

Ausfaat einer Flur auf alle Fluren anwenden

wollte: fo fehr gefchickt ift er, die Gröfsen der

Wahrheit nahe anzugeben, wenn er nur auf einer

Flur oder in einem Kreife gebraucht v,'ird. Man
bat alfo in der Ausfaat und in dem gemeinen Aus-

meffen jedes Stücks, deffen Flächeninhalt beftrit-

ten wird, ziemlich fiebere Leitmittel, Streitigkei-

ten zu entfcheiden. Die meiften Eigenthümer wer-

den fich dabey begnügen, und wo fie es nicht thun,

bleibt ihnen die förmliche genaue Vermeffung ih-

rer Grundftücke als Ausnahme immer übrig.

Was aber zweytens dieAbfchätzung des Rein-

ertrags anlangt; fo kann diefe auch bey diefer Me-

thode nach den oben (§§. 1018— 1028.) aufgeßell-

ten Grundfätzen vor fich gehen.

' §. lo36.

Während die Grundfteuer nach diefer Metho-

de auf 3o oder 5o Jahre feftgefetzt ift, kann dit
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Zwifchenzeit defto vortheilhafter dazu angewandt

werden , um nach und nach zu einem vollkomm«

nen Katafter zu gelangen. Die Anfertigung guter

Kreis- und Flurcharten fetzt gute, auf trigonome-

trifche Vermeffung gegründete Provinzialcharten

voraus. Die Regierung wird daher mit einer drey

fachen Triangulirung den Anfang machen, und

zuerft für richtige Landes-, Provinzial- und Kreis-

charten forgen. Sodann wird fie die Sammlung

möglichft vollftändiger ftatiftifcher Thatfachen he-

gründen und dafür eigne Behörden organifiren und

bey Bildung ihrer Beamten dahin fehen, dafs fie

fich dazu gefchickt machen. Werden daneben die

Domainen-und alle übrigen Staatsgüter vermef-

fen, aufgenommen und abgefchätzt, und das Per-

fonal, welches fich damit befchäftigt, zugleich

angewiefen und autorifirt, Privatgflter fürmäfsige

Bezahlung aufzunehmen und zu chartonniren ; fo

gelangt man nach und nach zu fo vielen Materia-

lien für die Anfertigung eines vollßandigen Kata-

ßers, dafs man bey der neuen Steueranlage daffel-

be leicht, wenigftens in einigen Provinzen, in Aus-

führung bringen und zu Grunde legen kann. Bey

einem fo langfamen, aber fiebern Fortfehreiten

kann man lauter gefchickte Leute dazu gebrauchen

und dem Katafter eine viel folidere Grundlage ge-

ben, als wenn alles zu eilig und in allen Provin-

zen des Reichs zugleich betrieben werden foll»

LH a
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Anm. Es ilt diefer Gegenftand meilterhaft abgehandelt

in Herrn Benzenbergs Werkß: Ueber das Catafter

a Bde. Bonii 1818. Der Herr Verfaffer liefert eine

pragmatjfche Gefchichte der franzönichen und mV^hrerer

Katafterarbeiten in den Rheinländern , und zeigt lowohl

die dabey begangenen Fehler, als das Gute, was aus dem
Gefchehenen zu lernen ift. Endlich thut er auch , mit

aller praktifchen Einficht, Vorfehläge , wie man durch

Vorarbeiten zu einer guten Statiftik , und dadurch end-

lich zu einem. voUkommnen Katafter gelangen kann. Ein

praktifches, fehr belehrendes Werk, Jedoch hat auch

fchon früher Herr Stockar von Neuforn in dem zwey-

ten Bande feiner Finanzwiffenfchaft (Rothenburg an
der Tauber 1808) fehr zweckmäfsige und ausführbare

Vorfchläfre zur Anfertigung richtiger Lagerbücher , to-

pographifcher Flurcharten und eines darnach zu bilden-

den vollkommneu Katafters gethan.

§. 1037.

Ein anderer Gegenftand des, Grundkatafters

lind die Gebäude. Adam Smith unterfchei-

det in deren Einkommen die Bodenrente und

die Baurente. Da in England in einigen Orten

der Boden einen andern Eigenthümer hat, als das

auf demfelben gebauete Haus; fo ift ein folcher

UnterfchieH dort von Nutzen. In Ländern, wo
der Hauseigenthümer auch allemahl Eigenthümer

des- Bodens ift, auf welchem das Gebäude ruht, ift

die Unterfcheidung wenigftens zur Anordnung der

Steuervertheilung unnütz. Denn der ganze Nu-

tzen des Gebäudes fliefst dem Hauseigenthümer

2u; folglich ift es nicht nöthig, bey der Befteu-

rung den Nutzwerth des Bodens von dem Nut?-

werth des Gebäudes zu unterfcheiden. Es kündi-
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get fich fferfeJbe ganz im iNutzwerthe des Haufes

an , und er entfpringt erft durch das darauf ßehen-

de Gebäude.

§. io38.

Häufer find nur da directe zu befteuern, wo

ile unmittelbar ihren Eigenthümern wirklich eine

Rente geben, oderderfelbeiie beliebig fich verfchaf-

fen kann, fo bald er will. Diefes iit aber nur der

Fall, wenn die Gebäude einen curreuten oder

marktgängigen Miethpreis haben, fo dafs jeder Ei-

genthümer denfelben ziehen kann , fo bald er nur

will. — Sind aber die Gebäude nicht insbefon-

dere vermiethet, können auch nicht beliebig ver»

miethet werden, es fey weil fie ifolirt flehen,

oder weil fie aus blofser fubjectiver Neigung zum
Vergnügen oder Genufs gebauet find und keine

Concurrenz der Miether für fie vorhanden iit,

oder weil fie zu einem Gewerbe dergeftalt gehö-

ren, dafs fie, ohne dafs der ßefitzer diefes Gewer-

be treibt, keinen befondern Miethwerth haben,

fondern denfelben blofs als Inflrument zur Betrei-

bung diefes Gewerbes erhalten ; fo tragen die

Häufer für fich keine Reute, und können daher

auch keiner Abgabe unterworfen werden,— Ihr

Nutzwerth zeigt fich entweder blofs im Genuffe,

den fie dem ßefitzer gewähren, und dann können

fie der Genufs- oder Confumtionsfteuer unterwor-

fen werden; oder er zeigt fich in der Rente des

Gewerbes, zu deffen Öetreibung die Gebäude als
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Inftrumente dienen : dann trifft denfelben die

Steuer auf die Gewerbsrente. Wollte man die Ge-

werbsgebäude befonders befleuern ; fo würde die-

fes viele Schwierigkeiten machen, da fie nach

den verfchiedenen Graden der Lebhaftigkeit und

des Umfanges, den das in den Gebäuden zu betrei-

bende Gewerbe hat, welche das Gewerbe von Zeit

zu Zeit einnimmt, bald eine gröfsere, bald eine

kleinere Rente geben. Dagegen mufs io der Ge-

werbsrente die Rente des in den Gewerbsinftru-

menten fleckenden Capitals immer mit enthalten

feyn, und in derfelben wird fein Nutzen nie grö-

fser erfcheinen, als er in der Wirklichkeit gewe-

fen ift. Anders iffc es mit folchen Lufthäufern und

folchen Gewerbsgebäuden, die wirklich einen

marktgängigen Miethpreis haben. Da fodann ihre

Rente eben fo leicht als bey den übrigen Gebäu-

den erforfcht werden kann; fo kann fie auch nach

derfelben Methode, wie die Rente letzterer er-

forfcht und befteuert werden, und ift fodann bey

dem Anfchlage der in folchen Gebäuden getriebe-

nen Gewerben bey Berechnung der Gewerbsrente

als ein Theil der Gewerbskoften in Abzug zu

bringen (§. 643.).

§. loBg.

Das Hauskatafter braucht daher nur folche

Gebäude zu befaffen , die einen regelmafsigen

Miethwerth haben und beliebig vermiethet wer-

den können, fie mögen übrigens blofs zur Woh-
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nung oder zum Vergnügen oder zu Gewerben die-

nen. Es erftreckt fich demnach das Hauskatafter

hauptfächlich auf frequente Städte und auf Ge-

bäude in deren Nach barfchaft, die regelmäfsig als

Sommerwohnungen, Lufthäufer u. f. w. benutzt

werden.

J. io4o.

Zu einem vollkommnen Gebäudekatafter wird

erfodert :

i) eine genaue Vcrmeffung der Häufer und deren

Befchreibung im Detail, in welcher angegeben

Wird: a) der Flächenraum, den die Gebäude

und Mauern, welche eine Parzelle bilden, um«

fchliefsen, und wie viel davon die verfchiede-

nen Gebäude, der Hof und der Garten jedes

insbefondere einnimmt; b) aus wie viel Etagen

jedes Gebäude befteht, und wie viel bewohnbar©

Zimmer von jeder Qualität und dazu gehörige

Behältniffe, als Küche, Speifekammern, Kel-

ler, Magazine u.f. w. jede Etage enthält; c) wcl»

che blofs zu einem Gewerbe beftimmte Gebäude

es in fich fchliefst. Der Theil Nr, a. diefer Vcr-

meffung ift fchon in der Flurcharte enthalten

($. 1012.) und kann daraus entnommen werden.

Hieraus find

2) Claffen für die Zimmer zu entwerfen, als:

Erfte Gl äffe. Gemahlte, tapezirte oder

fonft decorirte Zimmer von 2— 3 Fenßern in
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gebuchten Gegenden, in den bellen Etagen

und vorn heraus.

Zweyte Claffe. Dergleichen Zimmer, aber

im Erdgefchofs, oder mehrere Treppen hoch,

oder hinten heraus, oder, obgleich vorn her-

aus, doch in weniger gefachten Gegenden.

Beyde Claffen enthalten folche Zimmer, wie

fie von den höheren und reicheren Ständen

gefucht werden.

Dritte Claffe. Zimmer fchlechterer Art,

zwar in derfelben Lage, aber nur von Perfo-

nen mittleren Standes gefucht, in guten Ge-

genden und vorn heraus.

Vierte Claffe. Dergleichen Zimmer hin-

ten heraus, oder mehrere Treppen hoch, oder

in fchlechten Gegenden gelegen.

Fünfte Claffe, Zimmer ohne alle Decora-

tion, die nur von armen Leuten gefucht zu

werden pflegen,

$. io4i-

Hierauf facht man Normalpreife für jede

Claffe von Zimmern zu finden. Diefes gefchieht

fp, dafs man die \Tirklichen Miethpreife von Zim-

mern, wo blofs die vier Wände vermiethet find

(aUo ohne Möbeln u. f. w.), nach einem Durch-

fchnittspreife etwa der letzten lo Jahre, von 3o bis

5o Zimmern aus jeder Claffe zufammenftellt, und

davon den MiLtelpreis nimmt. Diefer gilt fodann
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als Normalpreis für diefe Ciaffe von Zimmerni

Denfelbpn dürfen die Schätzer bey der Abfchätzung

nie erhöhen, jedoch dergeftalt erniedrigen, dafs

er nur nicht den Normalpreis der nächften Ciaffe

erreicht. Für die letzte Ciaffe ift ein Minimum
zu beftimmen,

f. 1042.

Um das Gefchäft möglichft zu vereinfachen,

können alle übrige ßehäitniffe auf die Zimnier-

claffen reducirt werden, fo wie es die Erfahrung

giebt, — So können einfenftrige heizbare Zim-

mer für Y% der Ciaffe, wozu fie gehören, gerech-

net werden. Bey Zimmern von mehr als 3 Fen-

ßern wird jedes Fenfter über 3 gleichfalls y%
gerechnet. Verfchloffene heizbare Vorfäle, wel-

che nicht befonders, fondern nur als Zubehör

zu den übrigen vermiethet werden können, kön-

nen gleichfalls rf^ gelten. Eintrittszimmer und

GeGndeftuben find zu-^, Küchen, Kammern, un-

verfchloffene Vorfäle jeder zu ~ der Zimmerclaffe,

2u der fie gehören — Pferdettälle, jeder Stand,

wenn er als Pferdeftand vermiethet ift, fonft der

ganze Stall zu ~^ Schuppen, VVafchhäufer zu -j^

der mittlem Ciaffe der Zimmer, wozu fie gehören,

anzufchlagen , Opernfäle, Comödienhäufer , Ball-

fäle und andere Luxusgebäude, welche mehrere

Etagen durchgehen, werden insbefondere nach

ihrer mittlem Nutzung gefchätzt. Eben fo kön-

nen auch für Sommerwohnungen, wo dergleichen
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häufig find, befondere Normalpreife gefucht wer-

den, wenn es nicht pafst, fie halb fo hoch als

andere Wohnungen anzufchiagen. Ifolirte Wohn-

häufer aufserhalb der Stadt, die aber zur Stadt

gehören und leicht Miether finden, werden wie

die Häufer in der Stadt taxirt, jedoch um eine

Claffe niedriger, als die von gleicher Art Inder

Stadt gerechnet werden u. f. w.

§. 1043.

Stadt- und Hausgärten über ^ Morgen wer-

den wie die übrigen Gärten ($. 1024.)» kleinere

entweder gar nicht berückfichtigt, oder nach ih-

rem Miethpreife abgefchätzt.

*. 1044.

Zimmer, die nicht bewohnt, aber doch fonft

benutzt werden, find y^; unbenutzte Zimmer

werden nur dann von aller Steuer befreyt, wenn

fie der Wirth verfiegeln läfst. Bodenräume wer-

den nur dann gefchätzt, wenn fie insbefonderc

regelmäfsig vermiethet werden,

§. 1045.

Von dem auf diefe Weife gefundenen Mieth-

zinfe der Häufer mufs ein Theil für Unterhaltung

des Stammvermögens, d. i. der Gebäude, und

für das, was zum Erfatz des verlornen Fonds

nöthig ift (§. 6^6.) — etwa der dritte Theil ia
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Abzug gebracht werden. Der Reft ift als fteuer»

bare Hausrente anzufehen.

'
. J. 1046.

Ob jemand fein Haus felbft bewohnt oder

nicht, kommt da, wo das Haus, fobald man will,

zu einem beftimmten Preife vermiethet werden

kann, nicht in Betracht.

§. 1047.

Die Schätzungscommiffion für die Hausrente

mufs aus einigen Bauverftändigen und aus einigen

folchen Einwohnern beliehen, welche die Stadt-

gegenden und örtlichen Verhältniffe, wo die Taxa-

tion vorgenommen werden foll, genau kennen,

und im Taxationsgefchäft diefer Art, wo möglich,

fchon einige Uebung haben. Sie arbeitet unter

der Anleitung eines obrigkeitlichen Commiffarius,

der nicht nur mit dem Steuerwefen überhaupt ver-

traut ift, fondern auch die Localität felbft genau

kennt, und der Commiffion Anhalts- und Verglei-

chungspuBCte vorhalten kann , falls üe fich in ih-

rem Gefchäft verirren follte, um fie ftets wieder

durch feine Belehrung auf den rechten Weg zu

führen.— Unter ihm fucht die Commiffion zu-

erft die Claffification der Zimmer und Normalpreife

für jede Claffe, indem fie Zimmer von der ver-

fchiedenften Art auffucht, deren Miethpreife er-

forfcht und vergleicht. Sind fie durch diefe Kennt-

niffe zu ihrem Gefchäft vorbereitet j fo werden
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Formulare angefertigt und gedruckt, worauf alle

auszufüllende Rubriken in einer beftimmten Ord-

nung angedeutet find. Auf diefen Tabellen fteht

oben die Nummer des Haufes mit Andeutung des

Flächeninhalts der ganzen numerirten Parzelle, fo

wie fie das Flurbuch enthält. — Die erfte Ru-

brik deutet die gröfsern ßeftandtheile der Parzelle

an, welche einer Steuer unterworfen werden kön-

nen. Diefe werden in derfelben Rubrik unter

einander bemerkt, als: i) Vordergebäude, 2) Sei-

tengebäude rechter Hand, 3^ Seitengebäude linker

Hand, 4) Queergebäude, 5) der Garten u. f. w«

Die zweyte Rubrik zeigt die Etagen eines jeden

Gebäudes nach der Reihe, ifte, iite 3te u. f. w.

;

die dritte die ßehältniffe fo neben einander se-

ordneter Rubriken, als die Zahl der heizbaren Zim-

mer, die Kammern, Küchen, Ställe, Keller u, f. w.

Die vierte enthält die Claffen in fo viel Abtheilun-

gen, als man deren gemacht hat; die fünfte die

Miethfumme nach dem Normalpreife; diefechs»

te den Abzug; die fi eb ente die Hausrente, die

achte die Abgabe. Auf der Rückfeite kann das Re-

gulativ für die Reduction und die Proportion des Ab-

zugs, fo wie der Normalpreis für jede Glaffe angezeigt

werden. Auch kann man noch eine Rubrik zur An-

deutung des Flächeninhalts der bewohnbaren Räu-

me jeder Etage machen, um darnach die Vertheilung

der Einquartierung zu ordnen. Eine folche Haus-

tabeüe würde ohngefähr folgende Geftalt erhalten

:
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§, 1048.

DieDetailmeffung der Zimmer, wo fie nöthig

fcheint, und die ganze Aufnahme der Tabelle

gefchieht in Gegenwart des Hauswirths oder def-

fen Stellvertreter, fo dafs er darüber feine Erinne-

rungen machen, und durch diefelben entweder

die Commiffarien zur Abänderung ihres ürtheils

beftimmen , oder feine Reclamation gleich auf der

.Röckfeite der Tabelle bemerken kann. — Die

Commiffarien füllen nur die 5 erfien Rubriken aus,

die zwey letztern ergänzt der Steuercommiffarius.

Ift die Befchreibung der Commiffarien, die in zwey

Exemplaren gefchehen kann, wovon das eine der

Wirth behält, vollendet; fo gehen fie die Tabelle

mit demWirthe nochmahls durch, und vergleichen

fie mit einander. Findet man fie einftimmig; fo

iinterfchreiben die Commiffarien und der Wirth

beyde Exemplare, und letzterer läfst feine Bemer-

kungen bey fugen, falls er dergleichen zu machen

hat. Die Commiffion liefert ihre Tabelle dem

Steuerrevifor zur Revifion. Diefer vergleicht fie

mit andern ähnlichen Häufern, und findet er nichts

dabey zu erinnern, fo berechnet er den Abzug

und die Rente, und beßimmt fo die jährliche Ab-

gabe des Haufes für das nächfte Steuerjahr. Jedes

Jahr muffen freylich die Tabellen erneuert wer-

den ,
jedoch werden die meiften unverändert blei-

ben , und die Arbeit ift daher nur das erße Mahl

etwas weitläufig. Auch kann, um der Steuer die
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1

möglichfteStätigkeit zu geben, verordnet werden,

dafs denjenigen Eigenthümern, welche erklären,

dafs fie die Abfchätzung ihrer Häufer für die näch-

ften zehn Jahre wollen gelten laffen, /^ der aus-

geworfenen Steuer jedes Jahr zu Gute gerechnet

-werden foll.

$. 1049.

Wollte man das Weitläufige und Ümßändliche

der Aufnahme folcher detaillirten Tabellen ver-

meiden ; fo könnte man auch 1) entweder den

reinen Ertrag der Häufer nach dem Kaufwerthe

abfchätzen, oder 2) gewiffeClaffen entwerfen und

jedes in diefelben einfchätzen laffen.

$. 1 o5o«

Man kann nämlich mit ziemlicher Gewifsheit

annehmen, dafs in einem Staate, wo die Gewerbe

nur einigermaafsen in Ordnung und Flor find, und

der Verkehr beftimmten Regeln folgt, im All-

gemeinen Niemand Capitale anlegt, ohne ficher

zu feyn, dafs er fie dadurch zu dem iandesübli^

eben Zinsfufse benutzen werde. In diefer Hinaus-

ücht werden in folchen Ländern im Allgemeinen

auch nur Häufer gekauft, Wei.n daher der Kauf-

w^erth eines Haufes bekannt ift; fo wird man mit

ziemlicher Sicherheit annehmen können, dafs das

reine Einkommen, welches daraus gezogen wer-

den kann, der Summe der landüblichen Zinfen

der Kaufcapitale gleich feyn werde.— Der Kauf-
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werth der Häufer darf jedoch weder nach dem Bau-

werthe derfelben , noch nach dem, was einzelne

Liebhaber für diefes oder jenes Haus gegeben oder

darauf verwendet haben, gefchätzt, fondern es

mufs derjenige Kaufwerth dabey zum Grunde ge-

legt werden, wofür man ein Haus beliebig ver-

kaufen kann. — Es muffen daher aus den in den

letzten zehn oder zwanzig Jahren gefchehenen

Verkäufen Mittelpreife für die verfchiedenen Glaf-

fen von Häufern einer jeden Stadt ausgefucht, diefe

zu Nor m alpreif en gemacht, und nach denfel-

ben der Kaufwerth der übrigen Häufer nach der

Analogie gefchätzt werden. — Zur Probe der

Richtigkeit der Abfchätzung kann der mittlere

Miethpreis dienen , der für ein folches Gebäude

erlangt werden kann. Läfst diefer, nachdem

man -i- davon für Unterhaltungskoften u* f. w. ge-

rechnet hat, den landüblichen Zins bey hypothe-

karifcher Sicherheit für den angenommenen Kauf-

werth übrig; fo giebt diefes ein Kennzeichen der

Richtigkeit der Abfchätzung. — Eben fo kann

hinwiederum der Kaufwerth auch als Probe bey

der Abfchätzung nach dem Miethpreife gebraucht

werden,

§. io5i,

Diefe Methode kann nur gelingen, wenn diQ

Schätzungscommiffion aus Perfonen befteht, welche

i) die genaueften Bilder oder concrete Begriffe von

den Normalhäufern im Kopfe haben, 2) welche fich

von



Von der Finanzveiwaltung. 913

von den abzufchätzenden Häufern gleichfalls die ge»

nauefte Kenntnifs erwerben, und üe 3) nicht blofs

nach ihrer Gröfse und Solidität, fondern auch nach

ihrer Lage und nach allen ümftänden, die Einflufs

auf ihren Nutzwerth haben, mit den Normalhäufern

zu vergleichen im Stande find. Haben die Taxa-
toren einige Uebung in ihrem Gefchäft erlangt j fo

fördert diefe Methode am fchneilften. Der Zins

des Kaufwerths zeigt unmittelbar die reine Nutzung

an, und die Befchreibung und Detailberechnung

jedes einzelnen Beftandtheils des Haufes ift nicht

nöthig. — Im Allgemeinen wird die Taxe nach

dem Ivaufwerthe immer eher zu niedrig als zu hoch

ausfallen, da die Reclamanten leicht aus dem
Miethzins ihrer Häufer die Unrichtigkeit der Taxe
beweifen können, wenn man fie zu hoch anfchlät^t.

Indeffen hat diefe Art zu fchätzen doch keinen fo

foliden Grund, als die erfte. Auch ift: der Kauf-

werth eines Haufes kein ganz ficheres Kennzeichen,

dafs daffeibe eine regeimäfsige Rente trägt, aufser

in frequenten Städten, aufweiche daher überhaupt

nur eine Hauslteuer pafst, wenn diefelbe eine pro-

portionirliche Gröfse erhalten foll.

Erläuterung. In St, Petersburg und Moskau werde»
fowohl die Communal- als die Staatsabgaben von den
Häufern nach dem Kaufvverthe derfelben erhoben, und
man ift dafclbft mit diefer Methode allgemein zufrieden.

Es waren vor dem Jahre 1796 gar keine beitimmten
Abgaben auf den Häufern. Dagegen foderte man von
denfelben eine Menge unbeftimmter Abgaben undDien-
fte, Insbefondere war die Einquartierung für die Haus-

V. Jakob Staatsßnanzwiff. II. M m m
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befitzer eine lehr drückende und ungleiche Laft. Um
ihnen folche abzunehmen, wurde befchloffen, eine

Stadt -Hauptcaffe zur Beftreitung aller Communal-
lallen zu ftiften , und die Beyträge dazu durch eine Be-

ßeurung der Häufer nach ihrem Kaufwerthe zufammen
zu bringen. Man nahm die Kaufwerthe der Häufer

auf, wobey man theils die Kaufcontracte zu Rathe zog,

im Allgemeinen aber Taxationen folgte , und dabey

ziemlich billige Preife annahm. Esfandfich, dafs | Pro-

cent der Kauffumme vollkommen hinreichen würde,

um alle Communallaften zu beltreiten. Dabey blieb

es bis zum Jahr 1810, wo die Staatsbedürfniffe verlang-

ten , dafs auch eine Hausfteuer vom Staate gehoben
wurde. Man befolgte dabey denfelben Steuerfufs, und
erhebt jetzt f Procent des Kaufwerths für die Stadt

und f Procent für den Staat. Daneben ift noch die

Verbindlichkeit, das Pflaller vor dem Haufe zu unter-

halten, den Hauseigenthümern geblieben. Dagegen ill

von keiner andern Lalt, befonders nicht von der Ein-

quartierungslaft in denjenigen Theilen der Stadt, die

fich diefer Ordnung der Dinge unterworfen haben,

mehr die Rede. Da der Zinsfufs in Rufsland 6 Procent

fteht; fo beträgt i Procent des Kaufwerths i6j Procent

des reinen Ertrags. — Da indeffen in die Schätzung

eine grofse Ungleichheit dadurch gekommen ilt, dafs

die neuen Kaufwerthe nach einem fehr niedrigen, die

alten aber nach einem viel höhern Papiergelde einge-

tragen find ; fo leiden die neuen Käufer fehr gegen die

alten Befitzer , da letztere die Steuer nicht in dem al-

ten , fondern gleichfalls in dem neuen fchlechtern Pa-

piergelde bezahlen. An diefer Ungleichheit der Be-

Iteurung ift indeffen nicht fowohl diefe Belteurungs-

methode an fich , als vielmehr der erniedrigte Werth
der Landeimünze Schuld. Auch foll neuerlich eine

Rectification erfolgt feyn.

§. lo52.

Endlich hat man in einigen Staaten die Claf-

fificiruBg der Häufer nach ihrem ungefähren
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Nutzwerthe bey der ßefteurung derfelben zum

Grunde gelegt, fo dafs man für jede Claffe eine be-

ftimmteHausfteueroder auch eine beftimmte Rente

feftfetzt. Man hat fie in einigen Staaten insbe-

fondere für folche Oerter erwählt, in welchen ein

feltener Verkehr mit Häulern getrieben wird und

wo Vermiethungen feiten vorfallen , fo dafs die

Ausmittelung eines beftimmten Kaufwerthes oder

des reinen Ertrags für jedes Haus fchwierig ift,

oder wo die Gebäude fo unbedeutend find, dafs

eine fo genaue Unterfuchung über den Preis und

Ertrag des Haufes nicht die Mühe zu verlohnen

fcheint. Man macht daher einen allgemeinen Ueber-

fchlag, wieviel ungefähr die beiten, die mittle-

ren und fchlechteften Häufer einbringen können,

oder wie hoch ihre Nutzung für den Hauswirth

anzufchlagen fey, und nimmt für diefe einen Mit-

telfatz, es fey als Abgabe oder als Reinertrag, an,

fchiebt fodann mehrere Zwifchenclaffen ein, unter

welche man alle Arten von Gebäuden nach der

Analogie der übrigen bringen zu können glaubt.

—

Da diefe Methode fich auf keine fiebern Thatfa-

chen gründet, welche die angenommenen Sätze

rechtfertigen, fo bleibt fie allemahl höchft unzu*

verläffig, und verftattet bey der Abfchätzung,^ der -

Willkühr grofsen Spielraum. Sie wird nur da-

durch erträglich , dafs man die Steuerfätze allge-

mein fehr mäfsig annimmt. Denn fodann fühlt fich

Niemand leicht durch die Ungleichheit befchwert.

Mmm a
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Erläuterung. Im öfterreichifchen Staate hat man ei-

ne doppelte Art, die Häufer zu belleuern, angenommen.
In den gröfsern und frequentern Städten und Orten

befteuert man fie nach dem Miethzins; in den kleinern

und wo der Verkehr minder lebhaft ift, wird die Steuer

nach einer Claffificaticn erhoben. Man nimmt 12 Glaf-

£eii von Gebäuden an , wo die erlle mit 30 Fl. , die

letzte mit 20 Kreuzern, in armem Provinzen mit 10

Kreuzern befteuert ift. Die Claffification felhft folgt

der Menge der wohnbaren ßeftandtheile der Gebäude,

und nimmt hauptfächlich auf diefe und auf den Um-
lland Rückficht: ob es nur ein Erdgafchofs oder

mehrere Stockwerke habe. Der Tarif lautet auf Ge-
bäude mit und ohne Stockwerke, Die erfte ClalTe be-

greift Gebäude mit Stockwerken, die 30—55 VVohn-

beftandtheile haben , in fich , und zahlt 30 Fl. Abgabe
;

hat ein. folchos Gebäude kein Stockwerk , fo zahlt es

nur 25 Fl. — Gebäude , die mehr Wohnbeftandtheile

haben, bezahlen ohne Stockwerk 1 Fl. , mit Stockwerk

3 FI. für jede 5 Wohnbehältniffe mehr. Die letzte

Clalle mit 5—* Wohnbeftandtheilen bezahlt 20 Kreu-
zer u. f. w. — Man Geht leicht, dafs diefe Befteurungs-

art auf fehr fchlechten Gründen beruht. Denn wie
verfchiedenes Einkommen können die verfchiedenen

Wohnbeftandtheile geben?— Allein da fie in derThat
fehr gering ift, fo wird ihre Ungleichheit nicht fühl-

bar. —^ Es fcheint beffer zu feyn , wenn man die Claf-

fification auf den wahrfcheinlichen Miethzins bauet,

I
und fie von jeder Commune für ihren Ort entwerfen

läfst. Zu Anhaltspuncten dient der mittlere Miethpreis

der gröfsern und beffern Häufer der Stadt für die erfte,

und der mittlere Miethpreis der kleinften und fchlecli-

teften ;für die letzte Claffe , und die Zwifchenclaffen

werden beliebig mit folchen Differenzen beftimmt, d£^fs

man leicht für jede Art von Haus die für daffelbe pafs-

liche Claffe finden kann. — Diefe Methode verdient

deshab den Vorzug, weil darin das Princip der Ab-
fchätzung fichtbar ift, nämlich der Reinertrag, der
Befteuerte alfo eine Grundlage hat, wonach er beur-

theilen kann, ob fein Haus richtig claffificirt ift oder
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nicht. Er kann daher feine Reclamationen auf Beweis-

gründe nützen, und die Obrigkeit hat ebenfalls eine

lichere Bafis für die Unterfuchung der Befchwerde,

indem, wo auch keine Verrniethungen Statt finden^

doch der mittlere Kaufwerth eines jeden Haufes alle-

niahl gefunden werden kann, und dielcr den Werth der

Nutzung oder der Rente ficher anzeigt. Man nehme
2. B. folgende Claffification an :

I. 150 Fi. Miethzins oder 100 Fl. Reinertrag

80 —

60 —
40 —
25 —
ao —

i

H —
10 —
8 —
6 —
4 —

Sind nur erft einige Käufer nach diefer Methode abge-

Ichätit ; fo deuten diefe die Claffe , in welche andere,

die ihnen ähnlich find, gehören, fehr beftimmt an,

und die Schätzer erlangen in der richtigen Abfchätzung

bald eine grofs-^ Fertigkeit. Wird insbefondere der

reine Ertrag zur allgemeinen Norm der directen Steuer

gewählt ; fo ift die Methode auch um deswillen rorzu-

ziehen , weil fie keine befondere Anordnung der Steuer

erfodert , fondern es ßch im allgemeinen Steueredicto

Vi zwey Zeilen ausfprechen läfst, wieviel jeder Steuer-

pflichtige zu geben hat, er mag feine Rente ziehen|

aus welcher Quelle man will,

$. io53.

Welche Methode man auch erwählen mag,

es wird fich ein Hausfteuerkatafter leicht anfer-

tigen laffen. — Wählt man die erfte (§. io4o -^

Jo4S0> unftreitig die vollkommenfle Methode; fo

IL
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dienen die Tabellen der einzelnen Häuferbefchrei-

bungen zur Grundlage. Man kann entweder die

Refultate aller Rubriken diefer Tabellen, oder

auch nur die Häufer nach der Nummer mit ihrem

Eigenthümer und dem Reinertrag in das Katafter

eintragen. Die Tabellen werden dann aufbewahrt,

und dienen als Belege der Richtigkeit der Angabe

des Katafters und als Erläuterungsniittel. Die Ei-

genthümer werden insbefondere alphabetifch ver-

zeichnet, und dabey auf die Nummer ihres Hau-

fes im Katafter verwiefen.

t.

Von der Gapitalrente.

$. 1054.

DieUmßände, welche die genaue Erforfchung

der in einem Lande verliehenen Gapitale erfchwe-

ren, und die Bedenklichkeiten, welche der Be-

fteurung der verliehenen Gapitale entgegenftehen,

find oben (§. 662 — 679O ausführlich angegeben

worden. Um diefe Schwierigkeiten möglichft zu

vermindern , muffen folgende Grundlätze bey Be-

fteurung der Gapitalrenten angenommen werden:

l) Es kommen nur allein die verliehenen Gapi-

tale bey der Gapitalrentenfteuer in Betrach-

tung. Alle Gapitale, die in Gewerben ange»

legt werden, oder fich in Girculation befin-

den , werden nicht beachtet. Die Rente der-
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felben wird bey Schätzung der Gewerbsrente

in Anfchlag gebracht und befteuert; es bleibt

dem Gewerbsmanne überlaffen, die Abgabe,

welche für die Capitalrente beftimmt ift, dea

Capitaliften , welche ihm die Capitale gelie-

hen haben, in Abzug zu bringen, wenn de-

ren Capitale nicht fchon befteuert find,

2) Capitale , die nicht auf ein volles Jahr ver-

liehen find , dürfen nicht berückfichtigt

werden.

§. io55.

Um aber die auf längere Zeit verliehenen

Capitale auf der einen Seite nicht aus dem Lande

zu treiben, und nicht auf Erhöhung der Zinfen

durch ßefteurung der Capitalrenten zu wirken;

auf der andern Seite aber auch die Capitalrenten

nicht, zum Nachtheil der übrigen Steuerpflichti-

gen, ganz unbefteuert zu laffen, kann man foU

gende Methoden wählen

:

1) Die Bekenntniffe, verbunden mit der Schä-

tzung der Capitaliften.

2) Die Einregiftrirung aller verliehenen Capi-

tale, die nicht an fich öffentlich bekannt

find.

$. io56.

Bekenntniffe, welche die Steuerpflichtigen bey

der Befragung nach ihrem Einkommen freywillig

thun follen, und keiner weitern Prüfung unterwor-

fen find, bringen nur wenig von den verliehenen
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Capitalen ans Licht. Einige Ehrliche oder Furcht-

fame werden die ihrigen ganz entdecken, aber

mehrere werden keine aufrichtigen Angaben ma-

chen. Diefe werden alfo Frey ausgehen , da jene

um ihrer Ehrlichkeit willen befteuert werden. —
Die Wirkung ift gröfser, wenn die Bekenntniffe

von den Schätzern geprüft und berichtigt werden.

Allein auf dfefe Art werden doch nur einige auf

hypothekarifche Sicherheiten ausftehende oder

fonft auf gerichtlichem Wege verliehene Capitale

entdeckt; eine grofse Menge können immer noch

verborgen bleiben und der Steuer entzogen wer-

den. Auch herrfchtbey einer folchen Abfchätzung

allzu grofse Willkühr und Zufall.

§. io5j.

Sicherer gelangt man zum Ziele, wenn die

Anordnung Stattfindet:

i) Dafs ein befonderes Bureau eröffnet wird, wo

alle auf ein Jahr und auf längere Zeit verlie-

hene Capitale eingetragen werden muffen.

Diefe Eintragung mufs ganz umfonft gefche-

hen. Die Verbindlichkeit der Eintragung

liegt dem Verleiher ob, und kann einfeitig

gefchehen, weil die Eintragung nichts für

die Richtigkeit der Schuld beweilet. Dage-

gen darf

2) kein auf Zinfen ausgeliehenes Capital einge-

klagt werden können, das nicht eingetragen

jft, und länger als ein Jahr ausgeftanden hat.



Von der Finanzverwaltung. 921

0) Hypothekaiifche luid gerichtliche Schuiddo-

Climen te dürfen von den Gerichten nicht eher

aufgenommen werden , als bis nachgewiefen

ilt, dafs und wo die Eintragung gefchehen,

und diefes wird in den Schuldinftrumenten

insbefondere bemerkt,

§, io58.

Bey diefer Anordnung werden wenig Verlei-

hungen dem Staate entgehen, befonders wenn das

Princip angenommen wird, die ausgeliehenen Ca-

pitale am allergelindeften zu befteuern, damit Nie-

mand in der hohen Steuer einen Bewegungsgrund

finde, es zu wagen, feine Capitale zu verhehlen.

Setzt daher der Staat die Renten verliehener Ca-

pitale nur auf die Hälfte der Jandüblichen Zinfen,

z. ß. im Preufsifchen auf fo viel als die Bank giebt

(2 Procent), und läfst die erweislich zu 2 Procent

verliehenen Zinfen ganz frey; fo wird Niemand

jeicht feine verliehenen Capitale verläugnen, und

nm fo weniger, je mäfsiger die Rentenfteuer an

fich ift,

§. 1059.

Dafs durch diefe Methode der Staat zu ge-

waltfam in die Vermögensgeheim niffe der Privat-

leute eindringe, fcheint ein fchwacher Einwand

zu feyn. Denn wenn es Niemandem wehe thut,

dafs der Staat fein in Grundflücken und Gewerben

liegendes Vermögen kennt, warum foil es ihn



92 2 Drittes Buch.

fcnmerzen, cfafs er auch von feinem Capitalvermö-

gen unterrichtet ift? Folgende Bedenklichkeiteii

verdienen aber eine ernfthaftere Erwägung. Wird

nämlich die Capitalrente befteuert: fo entfteht

i) die Frage: Werden es die Capitaliften nicht

in ihre Gewalt bekommen, die Zinfen zu er-

höhen, und fo die Steuer, welche fie treffen

foll, auf die Schuldner zu wälzen? — In

diefem Fall würde nicht das reine Einkom-

men der Capitaliften , fondern es würde das

Vermögen der Schuldner, ganz gegen den

Zweck des Sraats, befteuert werden.

2) Wenn insbefondere die Staatsrenten be-

fteuert werden follen: werden nicht die aus*

ländifchen Capitaliften dadurch ab^efchreckt

werden, ihre Capitale in unfern Renten an»

zulegen, und wird nicht der Staat deshalb

läftigere Bedingungen für feine Anleihen ein-

pehen muffen ?

5. 1060.

Da fich das Steigen und Fallen der Zinfen

blofs nach dem Verhältnifs des Angebots zur Nach-

frage und umgekehrt richtet; fo kann fich der

Zinspreis nicht ändern, wenn nicht diefes Ver-

hältnifs geändert wird. Es würde daher blofs

dann durch die ßefteurung der Zinfen eine Erhö-

bung derfelben zu fürchten feyn, wenn dadurch

die zu verleihenden Capitale vermindert würden.
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Diefes könnte nun entweder dadurch gefchehen,

dafs die Capitale eine andere Anwendung als die

Verleihung imlnlande fuchten, alfo dieCapitaliften

fie entweder lieber felbft auf Gewerbe anlegten,

oder viele davon wegen der Steuer ins Ausland

fchickten. Nun kann die Zinfenfteuer kein Grund

feyn das erfte zu thun, weil die Capitalrente in

den Gewerben, nach unferm Syftem , von der

Steuer noch ftärker getroffen wird als die Zinfen.

Aus dem Lande aber werden die Capitale dadurch

auch nicht getrieben werden, wenn die Capital«

rentenfteuer fo mäfsig ift, dafs die Unbequemlich-

keiten und Gefahren, welche mit der Belegung

der Capitale im Auslande verknüpft find, und die

Koften , welche die Beziehung derfelben und der

Wechfelcours verurfachen, eben fo grofsen Verluft

und Nachtheil verurfachen als die Zinfenfteuer.

Ob zu fürchten ift, dafs die ausländifchen

Capitale durch eine Staatsrentenfteuer von unfern

Staatsanleihen abgehalten, und deshalb die Bedin-

gungen der letzteren erfchwert werden möchten,

mufs aus den jedesmaligen befondern Umftänden

crforfcht werden. Es läfst fich im Allgemeinen

hierüber nichts behaupten, fondern es kommt auf

das Verhältnifs des Credits und des Zinsfufses un-

feres Landes gegen den Credit und den Zinsfufs

der übrigen Länder hauptfächlich an. Ift Gefahr

davon zu beforgen; fo wird man freylich lieber die

Staatsrenten von der Steuer frey laffen, und fich
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fliif die biofse freywiJlige Angabe des Einkommens,

welches die Inländer daraus ziehen , verlaffen

muffen.

Um diefen Schwierigkeiten auf jeden Fall

aus dem Wege zu gehen, darf nur die Einrichtung

getroffen werden, dafs die Staatsgiäubiger ihre

Verficherungen nicht in Papieren au porteur er-

halten, fondern ihre Namen in ein Buch eingetra-

gen werden, wie es in England gelchieht, woraus

denn von felbft klar wird, welcher Gläubiger In-

länder oder Ausländer ift. Und hierdurch befin-

det man fich im Stande, die ausländifchen Gläu-

biger von der Steuer zu befreyen, ohne die Steuer

von der Rente der EinJänder aufgeben zu muffen.

—

Um die Bequemlichkeit der Zinscoupons nicht ein-

zubüfsen, darf dann nur den Coupons, welche zu

den im Lande bleibenden Fonds gehören, eine

befondere Form gegeben werden, oder man kann

die Coupons auch blofs auf die inländifchen Gläu-

biger befchränken u. f. w.

j. 1061.

Das Katafter der Capitaliften , welche Capi-

tale an Privatperfonen verliehen haben, wird fo-

dann leicht aus den Eintragungsbüchern anzufer-

tigen feyn. Das Katafter der inländifchen Staats-

und Communalgläubiger kann aus den Regiftern

der Staatsgläubiger leicht verfertiget, und die

Steuerquota bey der Bezahlung der Zinfen gleich
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abgezogen und von den Tilgungscaffen an die

Schatzcaffe gezahlt oder an fle verrechnet werden.

§. 1062.

Wird die Steuer zur Bedingung der polHi-

feilen Rechte zu WähJern, zur VVahlfähigkeit bey

der National - und Gemcinderepräfentation ge-

macht ; fo hat man noch eine Triebfeder gefchaf-

fen, dafs viele Capitale der bteuer nicht leicht

entzogen werden.

5.

Von der luduftrierente.

§. io65.

Es würde eine ganz vergebliche Mühe Teyn,

wenn man das Einkommen, welches jeder von fei-

nem Gewerbe hat, durch eidliche Ausfagen, Fin-

fehung in die Haushalts - oder Rechnungsbucher

u. f, w. erforfchen wollte. Es würde dadurch nur

die ärglte Ouälerey entliehen und die Wahrheit

doch nicht erkannt werden. Es kann daher die

Schätzung der Indufirierente (§. 665 u. f. w.) nur

nach derWahrfcheinlichkeit gefchehen, und damit

dabey die Steuerpflichtigen nicht geplagt werden,

muffen (ich die Schätzer blofs nach gewiffen äuTse-

ren, in die Augen fallenden, nicht leicht zu ver-

bergenden Kennzeichen und nach Kinfichten rich-

ten, die auf ihre eigene Erfaiirung und vertraute

Kenntnifs der abzufchätzenden Gewerbe überiiaupt

gegründet find.



9^6 Drittes Buch.

§. 1064.

Es muffen deshalb zur Abfchätzung der Indu-

ftrierente folche Perfonen gewählt werden , welche

j) entweder felbft die Gattung von Induftrie

welche fie abfchätzen follen , betreiben oder

betrieben haben, oder fie doch genau kennen

;

ft) welche dielnduftrieverhältniffe und dieOert-

lichkeit, wo die Induftrie getrieben wird, zu

beurtheilen im Stande find, und

3) welche auch die Grundfätze genau kennen,

nach welchen diefe Abfchätzung nach dem

Willen der Regierung gefchehen foll.

§. io65.

Diefe Grundfätze (§. io64* 3.^ muffen folgen-

de feyn, wenn fie einer liberalen und vernünfti-

gen Politik gern äfs feyn follen:

1) Das Gewerbseinkommen eines jedenmufs im
Durchfchnitt gefchätzt werden, fo wie

ein Mann von folchen Kräften, folcher Ge-

fchickiichkeit, folchem Capital , wenn er es

mit Ordnung und gewöhnlichem Fieifse be-

treibt, darauf rechnen kann.— Was jemand

durch ungewöhnliche Anftrengungen, eigen-

thümliche Kunft und Gefchicklichkeit, oder

durch befondere Speculationen gewinnt, darf

eben fo wenig in Anfchlag kommen, als was

•r durch Faulheit und Trägheit verliert;
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kurz es foU nicht auf die Individualität Rück-

ficht genommen, fondern nur derjenige Grad

des Einkommens beachtet werden, den man

bey der ganzen Claffe oder bey dem Range,

zu welchem der Gewerb^genoffe gehört, der

Erfahrung zu Folge, als den gewöhnlichen

Erwerb annehmen kann.

2^ Wenn auch eigne Bekenntniffe der Befteu-

renden zum Grunde zu legen find; fo darf

dabey doch nie die Gewiffenhaftigkeit der Fa«

tirenden allzu fehr in Anfpruch genommen

werden.

$. 1066.

Unter den Gewerbsgenoffen find zu iinter-

fcheiden i) fqlche, die blofs ein© perfönliche In-

duftrierente; 2) die eine perfönliche und fächliche

Induftrierente, und 5) die blofs eine fächliche In-

duftrierente beziehen (J. 6I64.)"

§. 1067.

Die blofs perfönliche Induftrierente findet

man, wenn von dem, was jemand für feine regeU

niäfsige Arbeit oder Befchäftigung alljährlich er-

hält, dasjenige in Abzug bringt, was 1) zur An-
fchaffung feiner Arbeitsinftrumente; 3) zur ftan-

desmäfsigen Erhaltung feiner felbft, feiner Familie

und zur Erziehung der Kinder zu derfelben Be-

fchäftigungsart, die er betreibt, fchlechterdings

nothwendig ift. Denn diefe Puncte machen zu-
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fammen das per fönlicheStamiTi vermögen
aus. Die Schätzer haben daher nur den Lohn aus-

findig zu inachen, den jeder für feine Befchäfti-

gung oder Arbeit aJljäbrJich zieht, ßeitimmt der

Staat fodann in allgemeinen Sätzen, nach Billig-

keit, wieviel jedem Stande für die obigen zwey

Artikel zu Gute gerechnet werden foll; fo ergiebt

fich die perfönliche Indußrierente eines jeden von

felbft.

§. 1068.

In jeder Provinz, in jeder Stadt und in jedem

Dorfe ift leicht zu erforfchen, wieviel ungefähr

eine jede Claffe von InduRriearbeitern oder Ge-

werbsgenoffen für ihre Mühe und Arbeit alljähr-

lich erhält. Diefe Schätzungen können daher den

vereidigten Schätzern , die aus der Commune ge-

wählt lind, fehr wohl überlaffen werden. Man
kann 1) von jedem ein eignes Bekenntnifs fodern,

wieviel er jährlich für feine Arbeit einnimmt.

Diefem Bekenntniffe fügen 2) die Schätzer ihre

Meinung bey. Um die Gewiffenhaftigkeit der Fa-

tirenden nicht in Verlegenheit zu bringen, mufs

die Frage aji fie fo geftellt werden: a) wieviel fie

glauben, dafs die Arbeit, weiche fie verrichten,

alljährlich werth fey und wie hoch fie felbft ihr

Einkommen dafür im Durchfchnitt anfchlagen

;

b) wieviel fie zur Unterhaltung ihrer Arbeitsin-

jftrumenle alljährlich ausgeben? — 5) Die Steuer-

behörde felzt nach Anhörung aller Reclamationen

und
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und deren Prüfung, das Einkommen definitiv feft,

und entfcheidöt alle Streitigkeiten.

§. 1069.

Die ßeurtheilung der Schätzer richtet fich

nach den verfchiedenen Claffen, deren jede andre

Kennzeichen hat* Es können nämlich die Ge-

werbsgenoffen , welche ohne ein Capital in Bewe-

gung zu fetzen 5 ein Einkommen verdienen, in fol-

gende Claffen eingetheilt werden:

I. Gemeine Arbeiter, die nichts als kör-

perliche Kraft, blofs einfache Inßrumente und

einige Uebung zu ihrem Gewerbe bedürfen.

IL Solche, welche ein künftlich erlerntes

Gewerbe treiben. Dahin gehören:

2) Die Gelehrten im eigentlichen Sinne>

welche die VViffenfc haften als ein Gewerbe

treiben, wofür fie bezahlt werden, als: Aca-

demiker, Profefforen , die Lehrer gelehrter

Schulen, die Examinatoren in den Landes-

collegien, und die von Schriftfiellerey leben.

2) Diejenigen, zu deren Befchäftigung eine

wiffenfchaftliche Vorbereitung nöthig ift, als:

a) alle Staatsbeamten, welche ohne wiffen-

fchaftliche Kenntniffe ihren Aemtern nicht

•wohl vorftehen können; b) die Predigerund

Lehrer in Bürgerfchulen ; c) die Aerzte und

Advocaten.

4>, Jakob Staatsßnanzwijjf. TL Nnn
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3) Die Künftler. Dahin find zurechnen:

a) alle, welche fchöne Kunfte für Lohn trei-

ben, als: die Mufiker, Bildhauer, Stein-

fchneider. Mahler, Schaufpieler, ^Sänger,

Tänzer u. f. w, ; b) die mechanifche Künfte

treiben, welche fich über die gemeine Hand-

werksarbeit erheben, als: die Baumeifter,

die Schriftfetzer, Bereuter, Reitkünftler,

Seiltänzer, Fechtmeifter u. £ w. ^

4) I^ic Handwerker, in fo fern fie blofs

auf Beftellung arbeiten, ohne Materialien auf

eigne Rechnung, welche die Auslage eines

Capitals erfodern , zu liefern.

5) Diejenigen, welche künftlich erlernte Dien-

fte verrichten , als: Schreiber, Köche, Kam-

merdiener , Lohnbedienten u. f. w,

§. 1070.

Wie viel der Lohn der gemeinen Arbeiter in

jedem Orte beträgt, iit allgemein bekannt. Es

ift daher deren befondere Abfchätzung kaum nö-

thig. In vielen Ländern ift er fo gering, dafs er

kaum zur nothdürftigen Unterhaltung der arbeiten«

den Claffe hinreicht, und in diefem Falle ift es

billig, diefe Claffe gänzlich unbefteuert zu laffen.

Liefse fich aber auch herausrechnen, dafs fie eine

geringe Rente bezögen ; fo würde es doch rathfa-

merfeyn, diefe durch eine indirecte Confumtions-

fteuer zu treffen , als durch eine directe Abgabe,
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da a) jede directe Steuer von dergleichen Leuten

fchwer zu erheben ift) und b) wenn die Gonfum-

tionsfteuer verftändig angelegt wird, diefe die Bey-

träge am heften nach dem Prinqip des Entbehrli-

chen vertheilt. (Siehe §. 691 u* f.) Nur wenn die

Claffe der gemeinen Arbeiter fich aufserordentJich

gut fleht, wie in neuen wenig bevölkerten und

an Wohlftand fchneli zunehmenden Staaten, kann

die Claffe der gemeine» Arbeiter ohne Unbequem-

lichkeit auch mit einer directen Steuer belegt wer«

den. — Trüge 2. B. der Arbeitslohn, wie etwa

in Nordamerica, 3-— 400 Rthl. jährlich für einen

gemeinen Arbeiter: fo würde ihm nicht zu viel ge-

fchehen , wenn zwey Drittel davon zur nothwen*

digen Subfiftenz feiner Famiiid, und ein Drittel als

reines Einkommen oder Arbeitsrente in Anfchlag

gebracht würde*

$. 1071* .

Wollte man jedoch auch in einem Lande, wo
der gemeine Arbeiter weniger verdient, denfelben

mit einer Rentenlieuer belegen; fo müfste l) cal-

culirt werden, wieviel ein folcher für fich und

eine Familie von 4-^5 Kindern, nach Landesfitte

und Gebrauch, bedürfe, um fein Gefchlecht 2U er-

halten und ohne Kummer zu leben. Gefetzt, man
brächte durch fiebere Beobachtungen heraus, dafs

die jährliche Einnahme eines gemeinen Arbeiters

im Durchfchnitt, wenn er ununterbrochen zu thun

hätte, 75 Rthl* fey, und es werde zu feinem noth*

Nnn 2
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wendigen Bedarf 7oRthl. erfodert; fo würde leine

zu befteurende Rente 5 Rthl. betragen. Würde

nun die Rente überhaupt mit lo Procent befteuert;

fo betrüge feine Quota 12 Grofchen. — Wer aber

nachweifen könnte, dafs er unter yS Rthl. ver-

diente, müfste nothwendig Ermäfsigung, oder

gänzliche Steuerbefreyung erhalten.

§. 1072.

Was das Einkommen der künßlichen Gewerbs*

genoffen (§. 1069. II.) betrifft; fo ift erftlich das

Einkommen der Gelehrten im eigentlichen Sinne

gewöhnlich durch ihren Gehalt beftimmt, und da

diefer aus den Staatsregiftern gezogen werden

kann ; fo ift keine Abfchätzung deffelben und keine

weitere Claffification für fie nöthig. Es mufs aber

dem Gelehrten zugeßanden werden a) eine Summe
jährlich zur Unterhaltung der ihm nöthigen Infiru-

xnente feines Gewerbes, nämlich für Ankauf von

Büchern, phyfikalifchen Inftrumenten, Koften für

Verfuche (in der Chemie, Anatomie), denn die-

fes find eben fo nothwendige Auslagen für feine

Gewerbe, als für den Unterhalt feiner Familie;

b) was er unentbehrlich nöthig hat, um fich und

feine Familie ftandesmäfsig zu unterhalten. Denn
beydes ift nothwendig , wenn die Claffe der Ge-

lehrten (eine Gattung von Stammvermögen) nicht

ausfterben oder fich verfchlechtern folJ.
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Man kann deshalb a} ein Minimum feftfetzen,

was felblt der Gelehrte des niedrigften Ranges für

feine wiffenfchaftlichen nothwendigen Bedürfniffe,

fo wie zurBeftreitung des nothdurftigen Unterhalts

haben mufs, wobey noch gar keine Rente Statt fin-

det, und das folglich fteuerfrey. bleibt, b) Da mit

dem Range die relativ nothwendigen Bedürfniffe

iteigen, und in finanzieller Hinficht der Gehalt der

Gelehrten für eine R.angbeltimmung gilt, indem vor-

ausgefetzt werden mufs, dafs der Staat die Befol-

dungen der Gelehrten nach ihren Verdienften ab-

iiiifst ; fo mufs die abzuziehende Summe für das

Nothwendige mit dem zunehmenden Gehalte ftei-

gen, fo wie fie wieder abnehmen kann, wenn der

Gehalt eine gewiffeHöhe erreiclit. Die Regel dafür

mufs jeder Staat in den Preifen der Lebensbedürf-

niffe, in der Lebensart und in den übrigen befondern

Umftänden feines Landes fuchen,

Erläuterung. Man nehme an, es werde gefunden,

dafs 500 Rthl. das Minimum fey, wovon eia Gelehrter

vom niedrigften Range mit feiner Familie nothdürftigft

beliehen könne, und dafs loo Rthl. zur Befriedigung

feiner litterarifchen oder wiffenfchaftlichen Bedürfniffe

unumgänglich gehören ; fo wird in einem folchen Lande,

von 400 Rthl. Gehalt kein reines Einkommen für einen

Gelehrten übrig bleiben. Diefe muffen alfo fteuerfrey

feyn ; dagegen kann man jedes loo, was über diefe 400

Rthl. geht, bis die Summe 1000 erreicht, mit -^ xurNoth-

durft, und ^ zur Rente ziehen ; von jedem Hundert über

1000 bis 2000 Rthl. kann f zur Nothdurft und -} zur

Rente gerechnet werden. Bey Befoldungen über 2000

Rthl. aber würde man jedes Hundert über 2000 Rthl. |. .
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zum Unterhalt und | zur Rente zu rechnen haben. Mit
diefer Regel in der Hand könnte jeder Gelehrte leicht

felbft berechnen, welcher Theil von feinem Gehalte der

Rentenfteuej: unterworfen wäre»

$, 1073.

Gelehrte, die keine Befoldungen ziehen , aber

doch mit ihrer Gelehrfamkeit ein Gewerbe trei-

ben, wie wenn fie Journale oder Zeitungen redi-

giren, oder fonft von der Schriftftellerey leben,

werden, nach vorgängiger eigner Angabe ihres

jährlichen Verdjenftes, gefchätzt, und dann nach

derfelben Regel, wie die Befoldeten beurtheilt.

Die Ausarbeitung und Herausgabe gelehrter Wer-

ke, welche die Beförderung und Erweiterung der

Wiffenfchaften zum Hauptzwecke haben, und dem

Verfafferkein fortlaufendes regelmäfsiges Auskom^

men gewähren , darf nicht als Gewerbe betrachtet

werden, fondern ift als ein aufserordentlicher Ge-

winn der Induflrie anzufehen, der bey der ßelteu-

rung eben fo wenig in Anfchlag kommt, als der

aufserordentliche Gewinn, den ein Kaufmann bey

einer Speculation u. f. w. hat,

§. 1074,

Die zweyte Claffe der §. 1069 H. 2. erwähn-^

ten wiffenfchaftlichen Beamten, ift nach denfelben

Hegeln, wie dje eigentlichen Gelehrten zu beur-

theilffn, nur dafs ihnen nichts für litterärifche und

wiffenfcbaftliche ^Bedürfnifle zu Gute gerechnet
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wird, da dergleichen zur Betreibung ihres Gel'chäf-

tes nicht gehören, ihr Stamm alfo ohne diefe Ün-

terftützung beliehen kann. Wenn daher einige

auch gleich dieWiffenfchaften vielleicht noch ernft-

licher cultiviren, noch mehr Bücher kaufen, als

die Gelehrten von Profeffion ; fo erhalten fie doch

das, was fie für ihre Verrichtungen bekommen,

ilicht dazu, fondern bey deren Bezahlung wird vor-

ausgeletzt, dafs fie das, was zur Betreibung ihres

Amtes gehört, fchon wiffen. Es kann daher das

Minimum ihres Unterhaltes um fo viel geringer

angenommen werden,

§. 1075.

Das Einkommen der Befoldeten ift aus den

Befoldungstabellen bekannt. Wird daffelbe durch

regelmäfsige Accidenzien , die mit dem Amte ver-

bunden find, vermehrt; fo werden diefe imDurch-

fchnitt angegeben, gefchätzt, und der Befoldung

zugefchlagen. Natfuraleinnahmen werden nach

dem Mittelpreife , welche den Verpachtungen der

nächften Domainen zum Grunde liegen, auf Geld

reducirt. Das Einkommen vom Pfarrlande wird

nach der Grundrente gefchätzt, welche dieLände-

reyen als Pacht geben können. Was Pfarrer,

welche felbft Oekonomie treiben, durch ihreLand-

wirthfchaft gewinnen, gehört in eine andere Ru-

brik. — Für das Einkommen der Aerzte, Advo-

eaten und ähnlicher Gewerbsartcn , finden di«
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Schätzer ein Maximum und Minimum für ihren

Ort aus, und machen darnach fo viel Claffen , als

für ihren Ort paffen. Hierauf laffen fie fich jeden

felbft in eine von diefen Claffen fetzen, und ur-

theilen fodann,. ob er in eine höhere Glaffe ge-

fetzt zu werden verdiene, oder ob es dabey fein

Verbleiben haben, und wie hoch fein Einkommen

in diefer Claffe beftimmt werden folle. Bey einem

Arzte mufs die Ausgabe für die Equipage, falls er

dergleichen zu feiner Praxis bedarf, bey einem Ghi-

rurgus die jährliche Ausgabe für die nöthigen In-

firumente in Abzug gebracht werden , ehe ;fein

perfönliches reines Einkommen beftimmt wird.

Erläuterung. Gefetzt alfo, man fände in einer Stadt^

das Einkommen der erilen Aerzte könnte nach Abzug

der Küllen ihrer Equipage zu 12000 Rthl. , und der nicd-

rigften zu 600 Rthl. angenommen werden : fo würde man
etwa 7 Claffen zu machen haben, als: ifte Claffe 10—
12000 Rthl. 2te Claffe 8— 9900 Rthl. 516 Claffe 6 —
7900 Rthl. 4te Claffe 4— 5900 Rthl. 5te Glaffe 3 —
4900 Rthl. 6te Claffe 1 — 2900 Rthl. 7te Claffe 600—
ggo Rthl.— Bekennte fich nun ein Arzt zur eriten Claffe,

fo würden die Schätzer nur zu beltimmen haben, wie

hoch fein Einkommen zwifchen lo — 12000 Rthl. zurech-

nen fey ; bekennte fich ein anderer zur fiebenten Claffe,

lo würden fie zu beurtheilen haben , ob er nicht in eine

höhere gehöre, oder wenn fie die Claffe für die richtige

erkenneten, wie hoch fein Einkommen zwifchen 600—
goo Rthl. anzunehmen.

,
§. 1076.

Was die Kttnftler (§. 1069.) betrifft; fo ftehen

fio entweder in Gehalt, und dann bedarf ihr Ein*
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kommen keiner weitern Schätzung, als derjenige

Theil, den fie aus regelmäfsigen andern Arbei-

ten, die fie befonders bezahlt bekommen, Benefiz-

vorftellungen , Concerten u. f. w. erhalten. Be-

ziehen fie keinen Gehalt ; fo muffen fie ihr Ein-

kommen angeben , und die Schätzer beurtheilen,

ob es dabey verbleiben oder ob es höher angenom-

men werden folle. — Die Künftler muffen in

Claffen getheilt, und nur für diejenigen Claffen

das Minimum von 3oo Pvthl. für ihren Unterhalt

angenommen werden, welche den Gelehrten gleich

zu flellen find 5 für die niedern aber ift der Satz

geringer.

§. 1077.

Das Einkommen der Handwerker der Art,

cKe ohne Capital arbeiten, fo wie der unter Nr. 5.

des §. 1069. erwähnten Claffe, ift etwa als das

Doppelte des Verdienftes der gemeinen Handar-

beiter anzufchlagen, und für ihre nothwendige

Subfiftenz y ihres Einkommens, das übrige aber

als Rente zu rechnen. Für jeden Gefellen, der

imter ihnen für fie arbeitet, wird das Einkommen
durch einen Zufatz vermehrt, weil er dadurch

Dirigent einer Arbeitsanftalt wird. In wie fern

er aber diefe Gefellen ohne Verlag nicht erhalten

kann, mufs er noch nach einer andern Rubrik,

nach dem Capitalgewinnfte, den er davon hat, ge-

fchätzt werden.
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§. 1078.

Es könnte auch die Methode gewählt werden,

dafs der Staat eine allgemeine Tabelle publicirt,

welche eine Glaffification des Einkommens aus der

reinen perfönlichen Induftrie enthielte, und worin

ein jeder, deffen Einkommen nicht durch Befol-

dung allein beftimmt würde, eingefchätzt werden

könnte. Bey diefer Glaffification könnte die Be-

foldung der Beamten zum Grunde gelegt werden.

Es fey z. ß. die höchfteßefoldung im Staate 20,000

Hthl. , und die niedrigfte, die der Rentenfteuer un-

terworfen werden foll, ipoRthl. ; fo könnte man

etwa 14 Claffen machen, 10 mit der Differenz von

1900, die übrigen mit geringerer Differenz. -—

Diefes würde die Arbeit der Schätzer fehr er-

leichtern.

Erläuterung. Es fey die Staatstabelle für das Einkom-

men aus perfönlichem Verdienft (aus reiner perfönlichen

Induftrie) folgende ;

ifte Claffe 18000 — 20000 Rthl.

Ate
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Wollten nun z. B. die Schätzer die praktifchen Aerzte

ihrer Stadt abfchätzen ; fo würden fie blofs den Umfang
der ClalTen beilimmen, in welche fie ihrem ürtheile

nach pafsten. In Berlin z, B. würden fie etwa urtheilen,

dafs die dafigen Aerzta in die 4te bis iite Glaffe einxu-

Ichätzen wären; in Halle würden die Schätzer etwa die

gte bis igte Glaffe für fie annehmen. Bekennte fich nun
ein Arzt in Berlin z. B. zur 4ten , oder in Halle zur iiten

Claffe, und die Schätzer wären damit zufrieden; fo

würden fie nur noch zu erwägen haben, ob fie diefelben

mit dem Minimo oder Maximo , oder mit einer zwifclien

beyden liegenden Summe in Anfchlag zu bringen hätten;

und fo bey allen übrigen Induftriegenoffen diefer Art.

Sie hätten es fodajin in ihrer Gewalt, den, welcher fich

ihrer Meinung nach in eine zu niedrige Claffe gefetzt,

und wo fie doch keine ganz hinreichenden Gründe zu

haben glauben ihn in eine höhere zu fetzen , mit dem
Maximo der felblt erwählten Claffe in Anfclilag zu brin-
gen.

§. 1079.

Was diejenige induftriöfe Claffe betrifft, wel«

che zu ihrem Gewerbe ein Capital gebraucht, und

fowohl eine perfönliche als fächliche Rente be-

zieht (§. I066.)» fo ift: i) ihr Einkommen für ihre

perfönliche Induftrie grade nach denfelben Grund-

fätzen feftzuftellen , welche in den vorigen Paragra-

phen (1070— 1078.) angegeben find.

Um den Schätzern fiebere Anhaltspuncte zu

verfchaffen und ihr Gefchäft zu erleichtern, find

beftimmte Norm alpreife für das Verdienft je*

der Claffe von Gewerbsgenoffen ausfindig zu ma-

chen. Da man allenthalben jßicht erforfchen

kann , wie viel blofse Dirigenten eines Gefchäfts

an Honorar erhalten, und wie daffelbe fich nach der
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Kunft und der Mannichfaltigkeit der Gewerbe un-

terfcheidet; fo wird man bald dergleichen richtige

Normalfätze finden.

Erläuterung. So kann «. B. leiclit erforfcht werden,
was i) ein Oekonom für die Wirthfcliaftsführung eines

Landgutes in der Regel erhält, und wie fich der Gehalt

nach dem Umfange und der Mannichfaltigkeit derWirth-
fchaft unterfcheidet. Bey kleinen Gütern , die ohne
Knecht oder mit einem Knechte bewirthfchaftet wer-

den, ü\ etwa der Werth des doppelten Lohnes und der

doppelten Kofi eines Knechtes als perfönlicher Indußrie-

lohu des Wirthfchaftens anzunehmen; bey Gütern, die

Verwalter halten, der doppelte Betrag deffen, was die

Verwalter koften u. f. w. 2) Bey Manufacturherren ift

7AX erforfchen , was Dirigenten ähnlicher Manufactureu

für ein Einkommen gefiebert id, und diefes als Normal-
fatz für Manufacturunternehmer ähnlicher Art anzuneh-

men ; bey Handwerkern ift das Einkommen folcher Mei-

fter, die ohne Capital arbeiten, oder das eines Factors,

eines Altgefellen, welcher dem Gewerbe einer Wittwe
i'orfteht u, f w. zur Norm zu machen und mit einem
jjroportionirlichen Zufchlage auf folche , die mit Capital

arbeiten, nach dem Maafse des kleinern oder gröfsem

Umfanges ihrer im Gewerbe Heckenden Capitale zu über-

tragen ; ihnen fodann ein proportionirlicher Theil für

ihren nothwendigen Unterhalt abzufchreiben und das

übrige als eine perfönliche Rente in Anfchlag zu. 'brin-

gen. Was 3) Vorfteher und Dirigenten von Handlungen,

Bankiergefchäften , Fabriken , Handwerksftellen u. f. w,

erhalten , kann gleichfalls erforlcht und darnach eine

Norm zur Abfchatzung der Belohnung für die perfön-

liche Induftrie folcher Gewerbsgenoffen gefunden wer-

den. Je gröfser die Wirthfchaft, die Mühe und Arbeit

der zum Gefchäft erfoderlichen Gefchicklichkeit oder

Kenntnifs, das dazu nöthige Vertrauen ift, deßo grÖfser

niufs der perfönliche LoliU feyn. Alle diefe Normalfätze

und Schätzungen gelten jedoch nur für einen Ort oder

Kreis, und können für jeden anders feyn.
^
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§. 1080.

Was aber 2) die Abfchätzung des aus den Ge-

werben entfpringenden Capital - oder Unterneh-

mergewinnftes betrifft; fo ift a) das in den Gewer-

ben fteckende fixe, b) das dureb fie befchaftigte

umlaufende Capital, c)der jäbrliche reine Gewinnfc

von beyden ausfindig zu machen. Die Methoden,

wie dieCapitale, welche in den Gewerben ftecken,

2u finden , find bey den verrchiedenen Gewerben

fehr verfchieden, und vervollkommnen fich durch

mehrjährige Üebung immer mehr,

$.1081.

Zur Begründung der möglichft vollkommnen

Urtheile darüber, und um gewiffe fefte Puncte zu

haben, welche zur Prüfung der Schätzungen die-

nen, wird eine Gewerbsftatiftik des Landes erfo»

dert, zu der man aber nur nach und nach gelan-

gen kann. Durch diefelbe mufs erforfcht werden

:

1) Wie grofs die Production a) der nützlichen

rohen Stoffe ; b) der Fabrik - und Manu-

facturwaaren ; c) derWaaren, welche Künft-

1er und Handwerker verfertigen, des ganzen

Landes, jeder Provinz, jedes Kreifes, jeder

Stadt, jedes Dorfes, fey. Hieraus ergiebtfich,

wie grofs das fixe, das Verlags- und Umlaufs-

capital fey, welches in allen diefen Gewerben

fteckt, und wie es unter die einzelnen Pro-
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vinzen, Kreife, Städte, Dörfer und Indivi-

duen vertheilt ift.

2) Wie viele Gapitale zum Handel gebraucht

werden im ganzen Lande, in jeder Provinz,

in jedem Kreife, in jeder Stadt, in jedem

einzelnen Orte; auch insbefondere wieviel

der Seehandel, der inJändifche Grofshandel,

der Detailhandel, die Krämerey u. f. w, an

Verlag erfodere, und wieviel der ganze Han-

delsverkehr betrage. Alles diefes ergiebt

iich aus der Quantität der in Umlauf gefetzten

Waaren ficherer, als aus der directen Nach-

forfchung der Gewerbscapitale.

"5) Wie fich der Capital- und Gewerbsgewlnnlt

in allen diefen Gewerbszweigen zum Verlags

-

oder Gewerbscapital nach Procenten verhalte,

und wie oft das Geld in jedem diefer Gewer-

be jährlich umlaufe.

4) Es muffen die Verhältniffe fowohl des fixen

als umlaufenden Capitals zu fichtbaren und

bekannten Gegenftänden der Gewerbe aufge-

fucht werden , um aus letztern auf die Gröfse

des fixen und umlaufenden Capitals eines je*

den Gewerbes fowohl im Allgemeinen, als

jedes einzelnen Gewerbsmannes, fo wie auch

auf den Gewinnft derfelben insbefondere zu

fchliefsen.

5) Auch mufs der Werth der Lohnfatze für jede

Art von Arbeit, von der gemeinßen an bis
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zur allerkünftlicbiteii, fowohl derer, die blofs

als Inftrumente, als folche, die als Dirigen-

ten, Herren und Meifter arbeiten, in jeder

Provinz, in jedem einzelnen Orte erforfcht

werden,

6) In vielen Fällen ift es ungemein wichtig, fQr

dasFinanzwefen das Verhältnifs aller Arbeits-

kräfte, fowohl der einzelnen Menfchen, als

auch der Mafchir%n zu dem Producte, das fie

hervorbringen, und dem Capitale, das zu ih-

rer Unterhaltung nöthigift, zu wiffen. Und
diefe Kenntniffe mufs daher die Statiftik eben-

falls nach und nach herbeyfchaffen. Endlich

7) muffen fowohl die Werth - als die Marktpreife

aller Dinge, welche im Staate regelmäfsig

verbraucht werden, bekannt feyn,

Ohnö zuvor in dem Befitze dieferftatiftifchenThat*

fachen zu feyn , läfst fich an die Ausführung einer

auch nur einigermaafsen vollkommnen Gewerbs-

ßeuer gar nicht denken.

A n m. Man findet den Begriff einer folchen Statiftik in

des Hrn. Prof. HarU Idee einer Finanzftatiftik. gut aus-

geführt.

§. 1082.

Da es indeffen 1) noch allenthalben an einer

folchen genauen Statiftik fehlt , und 2) wenn fie

auch vorhanden wäre, doch eine richtige Anwen«

düng davon bey der Schätzung der Einzelnen nicht

erwartet werden könnte, weil nicht vorauszufehen



944 Drittes Bucli.

Sft, dafs die erwählten Schätzer diefes Inftrument

genau kennten und zu handhaben verftänden ; fo

ift diefelbe den Staa,tsbeamten nur dazu nützlich,

um nach und nach gewiffe Anhaltspuncte und Prü-

fungsmittel der Schätzungen der Gemeinheiten zu

linden, auch wohl Regeln für die Schätzung ein*

zelner Gewerbeftände oder ganzer Provinzen feft-

zufetzen. Für die Abfchätzung felblt muffen aber

folche Methoden erfunden werden , welche keine

allgemein wiffenfchaftlichen Kenntniffe voraus-

fetzen, fondern die der gemeine fchlichte Men-

fchenverftand, fofern er nur die fpecielle Lage der

Abzufchätzenden kennt, leicht richtig anzuwen-

den im Stande ift.

Erläuterung. Gefetzt die Staatsbehörde wüfste durch

die Statiltik gevvifs, dafs in einem Kreife (A) für

400,000 Rthl. ausländifche Waare jährlich debitirt wür-
de, und dafs die Zahl der Kaufleute, welche diefen

Ümfatz betreiben, 100 wären -, fo konnte fie mit Zuver-

läffigkeit annehmen , dafs der Umfatz aller Kaufleute

diefes Kreifes zufammengenommen nicht viel unter

400,000 Kthl. und ihr Betriebscapital nicht viel unter

oder über ioö,Ooo Rthl. feyn könnte, da dergleichen

Handelscapitale ungefähr viermahl im Jahre fich umzu-
drehen pflegen. Nun fetze man, die Schätzer brächten

nur 20,000 Rthl. Betriebscapital für jene 100 Kaufleute

heraus, oder fie gaben ihren Lfmfatz nur zu 100,000 Rthl»

an; fo könnte die Behörde ficher wiCfen , dafs diefe

Schätzung falfch wäre. — Ferner nehme man an , es

fey bekannt, wieviel ein Tuchmacherftuhl, eine Spinn-

mafchine jährlich an Capital bedürfe, um ^ets inThä-
tigkeit erhalten zu werden; fo könnte ein Normalfatx

für dergleichen Mafchineu feftgefetat werden u. f. w.

J. io33.
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J. io83*

So lange fich nicht fehr genaue ftatiftifche

Data über die einzelnen Gewerbe und Gewerbs-

genoffen finden, wird man immer ficherer gehen,

wenn man fich bey der ßefteurung auf das Urtheil

von folchen Schätzern flützt, welche Glieder der

Gemeinde, und als verftaadige und gute Männer

bekannt find, und wenn man die Leitung der Ab«

fchätzung folchen landesherrlichen Commiffariea

überiäfst, die nicht nur die gehörige Localkennt-

nifs befitzen, fondern auch mit den allgemeinen

Anfichten, welche der Staat bey dergleichen Ab-

fchätiungen hat, mit einer richtigen Theorie der

Staatswirthfchaft und möglichft volikommncnSta-

tiftik der abiufchätzenden Oerter vertraut find»

Solche Männer werden den Verirrungen der Schä-

tzer am heften vorbeugen, und fie durch ihre Be-

lehrungen zu ihrem Gefchäfte immer vollkommner

machen. Sobald die Schätzer nur erft einige aus

verfchiedenen Erwerbscl äffen abgefchätzt haben,

deren Abfchätzung für richtig erkannt wird ; fo

geben diefe einen Vergleichungsmaafsftab für die

übrigen, und dergleichen Normallatze erleichtern

fodann das Abfchätzungsgefchäft aufserordentlich*

Solche Abfchätzungen werden hernach wieder die

Vervollkommnung derStatiftik erleichtern helfen^

da fie Mittel zu Vergleichungen gebent

V, Jakob Staatsfinanzwidf, //» O O
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§. 1084.

Die Abfchätzung der Gewerbe, v/elcbe Ca-

pitale zur Betreibung cleffeiben bedürfen, kann

auf verfchiedene Weife gefcheben. Die natürlich-

ften Methoden fcheinen folgende zu feyn

:

i) die Abfchätzung des Verlags- oder Be-

triebscapitals;

2) die Abfchätzung des Um fatz es oder De-
bits;

5) die Abfchätzung des Gewerbs- und Ca-

pitalgewinnftes.

Alle drey Methoden zielen darauf ab, den Gewerbs -

und Capitalgewinnft zu erforfchen, nur dafs die

dritte direct, die beyden erflen aberindirect oder

durch Schiüffe zu deffen Entdeckung führen.

§. io85.

Schätzt man nämlich den Capitalgewinnft ei-

nes Gewerbsmannes nach feinem Betriebs- oder

Verlagscapital; fo fetzt man voraus, dafs ein fol«

ches Capital auch ftets im Gewerbe angewandt

werde, und im Durchfchnitt einen gewiffen Gewinn

gebe. Diefer Gewinn mufs immer gröfser ange-

nommen werden, als die Jandöblichen Zinfen, da

fich fonft Niemand die Mühe geben und die Gefahr

übernehmen würde, das Capital auf ein Gewerbe

zu wenden, fondern lieber die Zinfen nähme, die

er ohne alle Arbeit beziehen kann. Nimmt man

nach den Grundfätzen der Nationalökonomie (Na-
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tionalükonomie §. 266.) an, dafs diefer Capital-

gewinn im Durchfclinitt in allen Gewerben in einem

und demfeiben Lande, oder wenigftens in einer und

derfelben Provinz gleich fey,'und die anfcheinenden

Differenzen blofs dienen, um die gröfsere oder

kleinere Gefahr, die gröfsere oder kleinere Mühe

und Gefchicklichkeit auszugleichen, welche die

Anwendung des Capitals erfodert; fo kann man

einen gleichen Profitfatz für alle, fowohl die fixea

als umlaufenden Gewerbscapitale im Lande anneh-

men, und dann von dem Verlagscapitale auf den

reinen Gewinnft von demfeiben fchliefsen, nach-

dem man' den perfönlichen Lohn insbefondere in

Anfchlag gebracht hat. Letzterer aber wird bey

jedem Gewerbsmanne, der ein Capital zu feinem

Gewerbe braucht, immer höher anzufchlagen feyn,

als bey einem folchen gleicher Art, der ohne Ca-

pital arbeitet. Den Gewinnfatz beftimmt die Re-

gierung nach allgemeinen Erfahrungen im Lande

oder in der Provinz; das Betriebs- oder Verlags-

capital beftimmen die Schätzer, nicht nach dem
Vermögen des Gewerbsmannes überhaupt, fondern

nach dem, was nach ihrer Meinung zur Betreibung

einco folchen Gewerbes erfodert wird, und wen-

den dann blofs den von der Regierung beftimmten

Profitfatz auf den vor ihnen liegenden Fall an.

Erläuterung. Gefetzt, man hätte das Einkommen
eines Schneiders , der ohne Gefeilen auf Beftellung ar-

beitet, 150 Rthl. , und feine perfönliche Rente davon
lu 50 Kthl. angefchlagen; fo würde man das Einkom-

Qoo 2
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men eines Schneiders, der mit Gefellen arbeitet, hö-

her fchätzen muffen , weil die Unterhaltung diefer Ge-
fellen fchon ein Betriebscapital und mehr Gefchick-

lichlieit in der Direction des Gefchäfts vorausfelzt,

als die ifolirte Arbeit fodert. Fänden die Schätzer,

dafs jeder Gefelle dem Schneider wenigftens ein reines

Einkommen von 5 Rthl. gewähren muffe; fo würde
fein perfönliches Einkommen für jeden Gefellen mit

5 Rthl. mehr in Anfehlag gebracht werden. Liefse

man jedes Betriebscapital unter loo Rthl. aufser allem

Anlchlag des Capitalgewinnftes; fo würde der zur Hal-

tung von einem, zwey bis drey Gefellen nöthige Verlag

bey einem folchen Mcifter nicht weiter in Anfehlag

kommen, da zu deren Ablohnung nur ein kleines Ca-

pital gehört, wenn beftellte Arbeit fogleich bezahlt

wird. Hielte aber ein Meilter diefer Art mehr Gefellen,

6,8» 10 u. f. w. ; fo könnte er diefe ohne bedeutende

Vorfchüffe nicht erhalten , er würde alfo auch mit ei-

nem Vorfchufs- oder Verlagscapitale in Anfehlag ge-

bracht, imd ihm der im Lande übliche und von der Re-

gierung feftgefetzte Normalfatz (z. B- lo vom Hundert)

angerechnet werden. Lieferte aber der Schneider Ma-
terialien von bedeutendem Werthe zu feinen Arbei-

ten, und hielte einen Voriath von Tuch, Futter, Knö-
pfen u. f. w, , oder arbeitete auf langen Credit; fo

jnüiste dafür fein Verlagscapital insbefondere gefchätzt

werden. Vom fixen Capitale kann kein gröfserer Ge*

winnft in Anfehlag kommen, als der gewöhnliche Ca-

pitalprofit. Denn wenn gleich jährlich dafür mehr
eingeht ; fo mufs diefes Plus als Erfatz des nach und
nach zu Grunde gehenden Capitals angefehen werden.

Es dient zur Erhaltung des Stammvermögens, gehört

alXo nicht zum reinen Einkommen.

§, 1086.

So wie der Staat gewiffe Claffen für die Ge-

werbsgenoffen ohne Betriebscapital zur Bequem-

lichkeit der Schätzer entwerfen kann (§. loySJy
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fo kann er auch eine GJaffiücatiün für die Gevverbs-

capitaJe machen, und fie nach der Ken ntnifs fei-

nes Staats einrichten.

Erläuterung. Gefetzt. , der Staat hätte Urfaclie aniu-

nehmen, dafs das gröfsteBetriebscapital einer Perlon in

feinem Lande 500,000 Rthl. wäre, und er wollte als da^

kleinfte lOoRthl. gelten laffen, fo dafs jedes ßetriebsca-

pital unter j 00 Rthl. von derCapitalgewinnftfteuer frey

feyn follte ; fo würde er etwa 2.\, GlafTen machon , und
Jjey der gröfsten eine Weite von 50,000, bey den folgen-

den von 30— 20— 10«— 5— 2— 1000, 500, 200U. f, w.
laffen. Eine folche Tabelle dient blofs dazu, um Ru-
briken zu gewinnen, und kann daher von der oberfteix

Finanzbehörde ganz willkührlich eingerichtet werden,

jiur fo , dafs fich für jede Rubrik wahrfcheinlich im
Lande einzelne Fälle finden. Zugleich kann fie fowohl

vonder Landesbehörde als von den Schätzern gebraucht

werden, um allgemeine Regulative zu geben. So kann
die Regierung dadurch die Grenzen bellimmen, binnea

welchen fich die Schätzer bey den verfchiedenen Claf-

fen zu halten habe».

5. 1087.

In allen diefen Schätzungen des Capitalge-

winnftes mufs aber immer der Lohn für die Arbeit,

Direction u. f. w. oder die perfönliche Induftris*

rente von der fächlichen oder dem Induftriecapi-

talgewinnfte unterfchieden werden. Denn erfte-

rer wachft nicht mit der Gröfse des Betriebscapi^

tals in gleicher Proportion, und da von derfelben

die nothwendigen Kolten für die Unterhaltung des

Stammcapitals (der Familie des Gewerbsmannes)

fteuerfrey feyn foUen ; fo würde es für die Gewerbe
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einen bedeutenden Unterfchiecf machen, ob man ih-

ren perfönlichen Verdienft mitzur Capitalgewinnft-

rente rechnet oder nicht, ja es würde hieraus eine

gänzliche Verwirrung entftehen.

Erläuterung. Wollte man z. B. den perfönlichen Ver»

dienll ganz aus der Rechnung laffen , und dafür z. B,

einen Kaufmann, der 5000 Rthl. Betriebscapital hätte,

mit 30 Procent in Anfatz bringen ; fo würde zwar diefer

ziemlich gerecht befteuert werden, denn er niufs in

der That wenigflens 900 Rthl. jährlich gewinnen, wenn
er als Kaufmann diefer Art beftehen foll. Wollte man
aber auch das Capital eines Kaufmanns, der ein Be-

triebscapital von 20jOoo Rthl. hat, mit 30 Procent an-

fetzen ; fo würde diefes offenbar übertrieben feyn.

Denn ein folches Betriebscapital bringt fchwerlich in

irgend einem Lande 6000 Rthl. alle Jahre ein. Wollte

jmiu aber den Gewinn allgemein auf 20 Procent fetzen;

fo würde wieder der kleine Kaufmann viel beffer weg-
kommen , als der grofse, Unterfcheidet man aber per-

fönliche Rente und Capitalgewinnftrente ; fo ift die

Gleichheit der Befteurung gefunden. Gebe ich z. B. dem
Kaufmanne mit einem Betriebscapitale von 3000 Rthl,

für fein perfönliches Gefchäft 600 Rthl. , dem andern

mit einem Betriebscapitale von 30,000 Rthl, für feine

Direction der Handlung 24,00 Rthl., und rechne f davon

au der nothwendigeu Erhaltung jjder Claffe; fo bleibt

für den erüen 1) perlönliche Rente 400 Rthl., 2) Capi-

talgewinnft 300 Rthl., alfo ein reines Einkommen von

700 Rthl. zu belteuern. Dagegen beträgt die perfön-

liche Jleuerbare Reute des reichern Kaufmanns nach

Abzug eines Drittels 1600, und feine Handelsprofit-

rente 2000 Rthl., folglich feine ganze zu befteuernde

Gewerbsrente 3600 Rthl. — Diq Zahlen gelten hier

Hofs zur Erläuterung. Wie hoch der Capitalgewinnit

anzunehmen fey, mufs in jedem Lande befonders aus-

findig gemacht werden; immer aber mufs er den übli-

chen Zinsfufs übertreffen.
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§. 1088.

Die von der Regierung bekannt gemachte Ta-

belle der Betriebscapitale (§. 1086.) kann auch da-

zu dienen, dafs die obrigkeitlichen Ortscommiffa-

rien fich mit den Schätzern über gewiffe Regeln

vereinigen, nach welchen üe die Grenzen der

Claffen beftimmen, innerhalb welcher dieSchälzer

fich bey der Abfchätzung diefer oder jener Gewerbs-

claffe zu halten haben.

$. 1089.

Gegen die Schätzung nach dem Betriebscapi-

tale läfst fich einwenden, dafs daffelbe bey einigen

Gewerben und noch mehr bey einzelnen Gewerbs-

ieuten nicht immer ganz befchäftigt fey, fondern

zuweilen eine lange Zeit ruhe, folglich derSchlufs

von dem Befitze des Betriebscapitals auf den Profit

fehr unficher fey. Daher wollen Einige lieber den

Debit oder den Umfatz zum Kennzeichen des

Gewerbsgewinnftes machen. Bey jedem Umfatze,

fagen fie, wird in der Regel etwas, bald mehr bald

weniger gewonnen. Kennt man daher die umge-

fetzte Summe und den Profit, welcher in der Regel

bey jedem Umfatze gemacht wird; fo läfst fich der

Profit beym ganzen Umfatze beftimmen. Allein

1) find die Profitfätze bey den Umfätzen fehr

yerfchieden, theils nach der Gröfse der imige«

fetzten Capitale, theils nach der Schnelligkeit

der Umfatze feibft , theils endlich nach dem
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Umitande, ob die umzufetzenden Capitale auf eig-

ne oder auf fremde Gefahr umgefetzt werden,

und ob felbft die Capitale letzterer Art eigne

oder fremde find. Wer ein kleines Capital jede

Woche umfetzt, bringt bey fehr mäfsigen Pro-

fiten bey jedem Umfatze leicht über 5o Procent für

daffelbe heraus j wer es monatlich umfetzt, gewinnt

iqhQni24 Procent, wenn er nur 2 Procent Profit

bey jedem Umfatze erhält; wer es nur alle drey

Monate umfetzt, wird fchon jedesmahl 4 i^focent

gewinnen muffen, wenn er auf 1 2 Procent kommen
foll u. f. w. -— Wer ein fehr grofses Capital be-

wegt, wird fchon zufrieden feyn , wenn er einige

Procent über die gewöhnlichen Zinfen damit ge-

winnt; wer Capitale auf Anderer Gefahr umfetzt,

wird mit viel geringern Procenten zufrieden feyn,

als wer folches auf eigne Gefahr thut ; und dann

wird wiederum ein grofser Unterfchied feyn, ob

er eigne oder fremde Capitale auf folche Weife

umtreibt.— Will man alfo denUmfatz zum Kenn-

zeichen des Einkommens errichten; fo muffen ver-

fchiedeneProcente als Profitfätze bey den verfchie^

denen Gewerben angenommen, und diefe erft durch

Sachkundige ausgemittelt werden. Diefes ausfin-

dig zu machen, fcheint zwar nicht unmöglich,

aber doch fehr fchwer zu feyn. Freylich jfl es

nicht nöthig, alle Gewerbsgenoffen nach einerley

Methode abzufchätzen ; es kann ffir jede diejenige

gewählt werden, wodurch ihr Gewinn fich am
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. . .

leichteiten, bequemlten und ficheriten ausfindig

Hiachen läfst. Denn nichts ift in der Finanz-

praxis fchädlicher, als das Generalifiren bey Din»

gen, die fich nicht unter einerley Form beugen

laffen. — So ift es bey Kaufleuten unltreitig viel

leichter, ihren Umfatz, als ihr Betriebscapital mit

Wahrfcheinlichkeit abzufchätzen. Aber auch die

Profilfätze werden nicht für alle Claffen von Kauf-

leuten einerley feyn ; ein anderer gilt für den Krä-

mer, ein anderer für den GrofshändJer, ein ande-

rer für den Gommiffionair, ein anderer für den

Bankier u. f. w. Ift man über die mittlem Profit"

fätze für jede diefer Claffen bey den einzelnen Um-
fätzen einig; fo ift die Summe des ganzen Oewin*

nes leicht zu finden. Dahingegen giebt es andere

Gewerbe, wo fich viel leichter das Betriebscapital

finden läfst, als der Umfatz. So weifs jeder Sach"

kundige, wieviel Capital dazu gehört, um eine

Landwirthfchaft von einem beftimmten Umfange

in guter Ordnung zu bewirtbfchaften ; eben fo läfst

fich diefes bey folchen Fabriken und Handwerken,

deren Verkehr einen regelmäfsigen Gang geht,

und wo nicht leicht Unterbrechungen Statt haben,

erforfchen.

2) Der Gewinn vom Umfatze ift nicht reiner

Capitalgewinnft, fondern es fteckt zugleich der

perfönliche Induftriegewinnft darin. Denn der Ca*

pitalgewinnft ift in allen Gewerben im Ganzen fo

3jiemlich gleich, aber der perfönliche Indultri©'^'
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gewinnlt ift dabey fehr verfchieden. Ein Holz

-

oder Gemüfeliöker gewinnt fieylich mit feinem

kleinen Capital oft loo, ja 200 Procent. Allein

diefe empfängt er nicht als Capitalgewinnft, fon-

dern es wird damit die Mühe, die Arbeit und der

Verdrufs bezahlt, der mit der Anlage eines fo klei-

nen Capitals und mit einem folclien Kram verbun»

den ift. Ein Detaillift, welcher jährlich 1 0,000 Rthl,

umfetzt, kann leicht 2000 Rthl. Einnahme davon

haben. Allein er mufs dafür Laden- und Keller^

miethe, Diener, Lehrburfche unterhalten, er

mufs felbft mit das mühfame Gefchaft des Klein-

verkaufs und der Aufficht über alle Gefchäfte, mufs

Rechnungen, Briefwechfel u. f. w. führen, öfter

Inventuren vornehmen , das ängfiliche Creditge-

fchäft mit feinen vielen Kunden treibenu. f. w. Der

gröfste Theil feines Gewinnftes gebührt ihm alfo

für feine Mühe, Arbeit und Gefchickljchkeit

;

Däffelbe ift beym Apothekerkram der Fall. Der

Umfatz kann alfo zwar zur Beurtheilung der jährH-

eben Einnahme eines Gewerbsmannes dienen, aber

nicht feines reinen Capitalgewinnftes. Dieter wird

fichauch in folchen Gewerben, mit den in den übri-

gen Gewerben angewandten gleich bleiben. Ein

Debit von 10,000 Rthl, im Detailhandel jährlich

kann vielleicht mit 2000 Rthl. Betriebscapital be-

wirkt werden. Man wird fodann den reinen Ca-

pitalgewerbsgewinnft in einem folchen Gewerbe

doch nicht höher, als (wenn 10 Procent als die



Von der FinanzVerwaltung. 955

Regel in dem Lande gilt) zu 100 Rtlii. veranfclila»

gen können; dagegen wird man den perfönliclien

Indultriegewinn in einem fo lebhaften V^erkelir

wohl mit looo oder i5oo Rthl,, und die perfön-

liche Induftrierente davon mit ^ in Anfatz brin-

gen können. Diefen ünterfchied darf man nicht

überfehen , wenn die Schätzung gründlich beur-

theilt werden foll. ßey der praktifchen Schätzung

kann man indeffen um fo mehr bey der gewöhnli-

chen Methode bleiben, da es nicht darauf ankommt,

dabey die Quellen, woraus das Einkommen fliefst,

ob aus dem Gapitale oder aus der perfönlichen In-

duftrie, genau zu unterfcheiden. Man kann daher

bey viel :n Gewerben die Schätzung nach dem Be«

triebscapital mit der Schätzung nach dem Debit

verbinden, und diefes um fo mehr, da diele Ver-

bindung eine angftliche Forfchung nach dem Be-

triebscapitale unnöthig macht, und der Umfatz

iich in mehreren Gewerben allerdings leichter aus-

findig machen läfst, als das Betriebscapital. —
Man wird daher gewiffe Regeln fuchen, nach wel-

chen man aus dem Umfatz auf das Betriebscapital

fchliefst, diefes fodann nach dem allgemeinen Ge-

winnfatze in Anfchlag bringen , und den perfönli-

chen Induftriegewinnft nach der Qualität des Üm-
fatzes oder Verkehrs fchätzen.

Erläuterung. Man nehme an, der Umfatz eines Apo-
thekers werde auf 50,000 Rthl. gefchätzt und fein Ge-
winn von jedem Umlatze 10 Procent angenommen, unrt
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dab-y v^oraase^ei -tzt , dals An ApotLelicr fein (Kapital

zeliumaiil des Jahres umzufetzen pflöge; fo würde fein

JjeJjit auf ein Indultriebetriebscaoital von 5000 Rthl.

fchiiefsen laffen. Es würden älfo von feiner jährlichen

Ejiiiiahme von 5000 Rthl. 500 I^thl. dem lndullriec«spi-

talö^pwinnfte angehören; von den übrig bleibenden 2700

Il^hl. aber müfsten abgezogen werden 1) die Koften de«

Betriebs. Angenommen diefe beliefen Geh 500 Rthl«; fo

würde für feine perfönliche Induftrie 2200 Rthl. verblei-

ben. Hiervon aber müfsten 2) ein Drittel ihm zurlNoth-

j^urft für die Erhaltung des perfonlichen Stammcapital»,

d. h. feiner felbft und ferner Familie zugeftanden werden.

Seine fteuerbare perfönliche Indullrierente würde alfo

mit 1455 Rthl. in ^"fatz kommen. Hierzji käme aber noch
die reine Capitalgewinnftrente von 500 Rthl. ; alfo betrüge

feine gan?e fteuerbare Induftrierente 1735 Rthl. — Hättf

man fich durch Nachrechnungen aus der Erfahrung über-
zeugt , dafs der Aufwand für den Betrieb und für die Fa-

milie folcher Gewerbsgenoffen fich nach gewiffen allge*

meinen Verhältniffen richte; fo liefse fich die Methode
abkürzen, und jene gefundenen Verhaitniffe würden die-

nen die Abzüge zu beftimmen , ohne in die Unterfchiede

einzugehen , die wir hier erklärt haben. Es würde z. B,

in dem zuletzt angenommenen Falle fo gerechnet wer-

den: Das Einkommen des Apothekers X. iit geichätzt

zu :^ooo Rthl, Hiervon gehen ab für Handelskoflen 500,

bleiben 2500 Rthl. Gewerbsgewinn. Hiervon geht | für

den noLhwendigen Unterhalt der Familie mit 855 Rthl.

8 Gr. ab , bleibt fteuerbare Induftrierente 1666 Rthl,

16 Gr. u. f. w.

§, 1 090.

Bey vielen Gewerben iß keine andere Metho-

de zulaHig, als deren jährlichen Erwerb geradezu

ahzufcbätzen, ohne zuvor das ßetriebscapital oder

den Ümfatz genau erforfcbt zu haben und ohne zu

iinterfcheiden , was ihre perfönliche und ihre Ca-

yitalrente ausmacht. Was ein Mahlgang, ein We*
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berituhl, ein t<.ilenhamiTier , eine Druckerpi «^ffe

u. f. vv. verdient, ift von Kennein Jeicht zu beur-

theilen, und fäft alJenthalben find fchon Schätzun-

gen dieier Art vorhanden, welche fich durch die

Errahrung mehr oder weniger bewährt haben. —
Ott kann man zwey oder alle drey der hier und

§J. 10Ö9. 1090. angegebenen Methoden zugleich

anwenden, um die eine durch die andere zu prü-

fen und zu berichtigen. Die Methode, weich©

blofs den Erwerb im Allgemeinen fchätzt, wird

man befonders bey kleinem Gewerben gebrau-

chen, wo die Gewerbsleute felbil feiten deutliche

Begriffe von ihrem Betriebscapital und ihrem Um-
fatz haben, da fie keine Rechnung darüber füh-

ren, und einen Unterfcliied der vericbiedenen Be-

fiandtheile ihrer Einnahme kaum verftehen. Hat

man nur das Einkommen einiger, welche zu die-

fer Claffe gehören, richtig gefunden; fo dienea

diefe zur Norm, um andere nach der Analo-

gie zu fchätzen. Eine folche Abfchätzung nach

Vergleichung mit andern, die mit ihrer Abfchä-

tzung zufrieden find, gewährt oft eine grofse Hich-

tigkeit. Man kann lodann die andern Methoden

zur Prüfung und üeberführung unrichtiger Anga-

ben gebrauchen. — Die Machrechnung der ein-

zelnen Arbeiten und Producte, wie fie Jufli vor-

fchlägt, (/^yZi Finanzwiifenfchaft J. gbo. öbi u f.)

kann zwar in einzelnen Fällen zur Rechtfertigung

der angenommenen bätze dienen, im Allgemeinen
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aber kann Ce fich nicht weit erftrecken, da fie blofi

auf kleine Gewerbsleute ihre Anwendung findet.

$. 1091.

So richtig auch die Theorie des Gewerbsein-

kommens feyn mag: fo fchwierig ift doch die An-

wendung derfelben in vielen , ja den m eilten Fäl-

len insbefondere, wenn nach derfelben eine Ge*

werbsrentenfteuer erft eingeführt werden foll.

Denn: i) fetzt die Furcht vor der Steuer bey den

zu befteuernden Gewerbsgenoffen, der Erforfchung

richtiger Thatfachen, worauf fich fiebere Schlüffe

gründen lalTen , die gröfsten Schwierigkeiten in

den Weg, indem die meiften alles aufs forgfältig-

fte zu verbergen fuchen, was die wahre Summe
ihres Erwerbsgewinnftes, ihres Betriebscapitals,

ihres Debits u. f. w. verrathen könnte; 2) wif-

fen die Leute aus den niedrigen Gewerbsftänden,

Handwerker , kleine Krämer und dergleichen

in der That diefe Dinge felbft nicht; fie wiffen

nur was fie einen Tag oder eine Woche über ein-

nehmen oder ausgeben ; was aber deren Verlag,

Zins, reiner Gewinnft u. f. w. Tay, wiffen fie

nicht. Wollen aber die Staatsbeamten alles die-

fes nach der Theorie ergründen, oder generali-

firen fie, wie diefes häufig gefchieht, einzelne

Thatfachen, und verfahren nach den erfien heften

äufseren Kennzeichen, die ihnen in die Augen fal-

len j fo find fie in Gefahr, die gröfsten Wilikühr-
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lichkeiten zu begehen. Man niufs daher bey der

erften Einführung einer Gewerbsrentenfteuer mit

der gröfsten ßehutfamkeit zu Werke gehen und

die erften Jahre mehr dazu gebrauchen , um die

Anwendung der Theorie zu vervollkommnen , die

Mittel zu erforfchen , wie eine folche Steuer auf

eine gerechte Art eingeführt werden möge, als

durch diefelbe grofse Summen zu erheben. Die-

fes wird nur gelingen , wenn Beamte, welche die.

Theorie vollkommen inne haben, das Schätzungs-

gefchäft leiten und die dabey vorkommenden Er-

fahrungen benutzen, um djaflelbe nach und nach

fo zu vervollkommnen, daf3 die Wahrheit dadurch

immer mehr erforfcht, und endlich das richtige

Steuerverhältnifs getroffen werden kann.

Erläuterung. In Rufsland hatte bis zum Jahre 1810

hlofs eine Art Gewerbsfteuer für die Kaufleute heftan-

den; die ruflifchen Handwerker entrichteten blofs eine

Kopflteuer; die Fabrikanten und alle de ullche Handwer-
ker waren von jeder Art Gewerbslteuer frey. Als im
Jahre 1810 die Staatseinkünite vermehrt werden füllten,

fand man es billig, dafs auch die deulfchen Handwerker
in St. Petersbur]g und Moskau mit angezogen würden

;

und da die Herren, welche von oben her die neuen
Steuern anordneten, blofs die reichen und wohlhaben-
den deutfchen Handwerker im Auge hatten: fo wurde
verordnet, dafs jeder deutfche Meiller loo, jeder Ge-
felle 40 und jeder Lehrburfche 20 Rubel jährlich bezah-
len follte. Unter einigen taufend Handwerkerfamilien
in St. Petersburg fanden fich etwa 4, die vielleicht 2000
Rubel ohneBeichwerde jährlich hätten bezahlen können,
fechs bis acht konnten vielleicht 1000 Rubel, 400—500
mochten vielleicht 100 Rubel aufbringen können ; aber
die gröfste Zahl war nicht im Stande loo Rubel zu be-
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zahlen, viele kaum 40, die meiften nich über 10. Dife

Folge war , dafs zwey Drittel der Gefellen St. Petersburg

verliefs , dafs viele Lehrburfcben fortgefchickt vjrurden

und viele Meifter auswanderten. Von 3O00 Köpfen im
Jahr 1810 waren die deutfeben Handwerker im Jahr 1815

bis 1500 herabgefclimolzen. Die Reichen blieben, be-

kamen durch das Entweichen der arniern Meilter das

Monopol , und erzwangen die ihnen aufgelegte Abgabe^

deren Summe durch die verminderte Zahl fehr zufam-

mengefchmolzen war, wohl fechsfach von dem Publico

durch erhöhet.^ Preife ihrer Arbeiten. Die Gefchichte

.diefer Abgabe enthält fehr viel Belehrendes über die Art,

wie die Gewerbe nicht belteuert werden folien. Au.ch

1 wurde fie bald abgeändert.

§. 3 092»

Die Hauptniaxiaie bey der Einführung einer

Befteurung der Gewerbsrente mufs feyn: Nur die

ailgemeinften und generellften Regeln für die

Schätzung diefer Rente von oben her zu verord-

nen, die Abfchitzung der Einzehien aber, allein

dem Urtheile der Gewerbsgenoffen jedes Ortes

felbft zu überlaffen, und blofsdie Lei tung verftän«

digen und einfichtsvolJen. obrigkeitlichen Comiffa-

rien anzuvertrauen. Nur folche Perfonen, welche

laicht nur das Gewerbe felblt genau kennen, fon-

dern auch die Gefchäfte deffen , den fie beurthei-

len füllen, täglich beobachten , felbft mit ihm Ver-

kehr treiben, die gleichfam mitten in feiner Wirth-

fchaft leben, find im Stande zu beurtheilen, was

ein Gewerbsmann ohngefähr jährlich einnehme.

Ihr Ürtheil fehlt infonderheit feiten, fobald fi«

einmahl gewiffe fefte Vergleichungspuncte gefun-

den
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den haben, Sie wiffen nicht was A. gewinnt, abet

dafs er mehr als B. verdient, wiffen fie gewifs.

Haben fie daher nur einige dergleichen fefte Puncte J

fo nimmt das Schätzungsgefchäft bald einen ra-

fchen und fiebern Gang.

Brl.äuterung. Eben weil^ befonders bey den gettiei*

nen Handwerkern , das Urtheil durch fo viele kleine Um-
Itände beftimmt wird j mnfs die Finanzbehörde fich fehl:

hüten , die Schätzer durch allgemeine Beftimmungen ein-

zufchränken, die fie nicht ganz zU durchdringen im
Stande ift. Nach dem neuen preüfsifchen vSteueredict

vom 1, Auguft 1820. ift z B. verordnet, dafs weibliche

Gehülfen unberückfichtigt bleiben feilen Nun findet

fich aber z. B. ein Frauenfchneider , der 20 Mädchen für

fich arbeiten läfst , Und der damit mehr verdient, als

- viele andere, die zweyoder mehr männliche Gefellen ha-

ben» Offenbar hat der Concipient des Manifeftes an ei-

nen folchen Fall nicht gedacht, als er jenen Paffus nie-

derfchrieb. Desgleichen führt die hier, fo wie in den
Steuerverordnungen mehrerer Länder getroffene Einthei-

lung der Kaufleute und Handwerker nach der Bevölkerung

der Städte, gewifs zu vielen Mifsgriffeu. In einer fehr

kleinen Stadt, ja auf einem Dorfe, können Tifchler,

Wagner u. f. w. feyn, die wegen ihrer Tifchler- und
"Wagenarbeit berühmt find, und vie\ mehr verdienen als

Meifter in einer grofsen Stadt. Noch mehr ift diefes in

Anfehung der Kaufleute der Fall. In Hettftädt, einer

kleinen Stadt in Mansfeld, fand Kch vor kurzem ein

Kaufmann, der hunderttaufende umfetztej in kleinen

Städten, die von einer ireichenLandfchaft umgeben find,

giebt ei oft Krämer , die einen viel grÖfserii Ümlatz ha-
ben, als Kaufleute in einer gröfsern Stadt. Und in die-

fem Augenblicke hat fich ein Krämer in einer Landiladt

an der Grenze, durch das neue Znlliyftem begüuftigt,

2U einem Kaufmann en glrOs in die Höhe gefchvvungeu

und verficht die einländifchen Kaufleute mit Coionial-

,waaren, von denen er fonftvfejnen kleinen Bedarf nahm.
Die Beftimmung , dafs Handwerker mit einem Gehulfen

Vt Jakob Staats/intmzwi//. IX» P p p
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üeuerfrey feyn loUen , führt gleichfalls zu vielen Unpafs-

lichkeiten. Denn mancher Meiller mit einem Gehülfen,

der z. B. lalltet neue Sachen arbeitet, vefdient vielmehr

als ein anderer mit 2 Gehülfen , der aber hauptfächlich

mit Umändern, Ausbeffern u. f. w. fich befchäftigen

mufs. Und wie unpafslich erfcheint vollends die Regel,

wenn man fie mit andern Gewerben ähnlicher Art ver*

gleicht. So ifk z. B. ein Schneider oder Schuhmacher,

der ohne oder nur mit einem Gefeilen arbeitet , frey.

Aber würde ein folcher Mann wohl feinen Verdienft mit

dem eines Milchhökers vertaufchen, der täglich einige

JEimer Milch Stunden weit von den Vorwerken zur Stadt

liolt und durch deren Aushökern einen kärglichen Tage-

lohn verdient? oder mit dem eines Trödeljuden, dernach

alten zerriffenen Kleidungsftücken herumläuft , und viel-

leicht kaum fünf Thaler Betriebscapital hat? — Und
doch find letztere einer ftarken Gewerbfteuer unterwor-

fen ,
jener keiner. Hätte man das Betriebscapital oder

den Umfatz zur Regel gemacht , alles übrige aber der

Schätzungscommiffion überlaffen ; fo würden nie folche

Unpafslichkeiten haben eintreten können,

§. 1093,

Um einfichtsvolle Schätzer zuzubereiten j iil

nöthig

:

1) 2ü Verordnen, dafs die Gewerbe Jedes Ortes

die Gewerbsgenoffen ihrer Claffe felbft ab*

fchätzen*

2) Wo diefe nicht in Zünfte verbunden find,

ift eine folche gefetzmäfsige Verbindung un-

ter ihnen zu ftiften, welche ihnen GeJegen«

heit giebt, öfters zufammen zu kommen, ßch

unter einander zu beobachten und fich über-

haupt'genau kennen zu lernen.
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5) Aus denfelben muffen dann die Schätzer von

der Gen offen fchaft felbft gewählt werden.

Anm. Das Band der Steuer fcheint zur Errichtung einet

folchen Gefellfchaft freylicli nicht llärk genug zu feyn»

pie durch ein folches alleiniges Band, durch Staatszvvang

verbundenen möchten wohl darin eher einen Grund fin*

den , fich einander im übrigen Leben zu fliehen und zu-

lückhaltend gegen einander zu feyn, als fich fo vertraulich

2u vereinen, dafs fie dadurch ihre Vermögen 5 und Ge*
werbsumitände gegenfeitig kennen lernten. Es muffen

vielmehr dieGewerbsgen offen durch bürgerliche Auszeich*

Hungen, Corporationsrechte , Wahlrechte, Theilnahme
an der Gemeinderegierung ü. f. w. an einander gezogen

werden. Jede folche Corporation mufs einen ihr eige-

nen Verfammlungsort u, f. w. haben«

§. 1094*

Hat man (ich einfichtsvoller und rechtfchaffe*

ner Schätzer verfichertj fo ift es bey der erften

Einführung einer Gewerbsrentenfteuer wohl am
beften , die Abfchätzung felbft blofs auf das Ein*

kommen aus den Gewerben zu richten, ohne den

Unterfchied zwifchen perfönlicher Rente, Gapital-

rente, Betriebscapital oder Umfatz dazu zu ge-

brauchen, obgleich die Schätzer felbft alle diefe

ümftände für fich dabey zu überlegen haben, und
insbefondere der Regierungscommiffarius fie ge-*

brauchen kann, um die Schätzer auf die Richtig-

keit oder Unrichtigkeit ihrer Abfchätzung auf-

merkfam zu machen und fie nach und nach in ih*

rem Gefchäfte zu verYollkommnen,

Ppp Ä
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§, 1095.

Zu diefem Zwecke fcheint es daher anfangs

am heften zu feyn, wenn die Regierung nach den

§§. 1086. 1087. gethanen Vorfchlage bloCs eine all-

gemeine Tabelle entwirft, worin fie daS Gewerbs-

einkommen überhaupt clafßficirt, fo wne es in ih-

rem Staat^ fich ungefähr wirklich verhält. An-

genommen, fie fände, dafs ohngefähr 5o,oooRthr.

das gröfste und i5o Rthl. das kleinfte fteuerbare

Gewerbseinkommen in ihrem Staate wäre: fo

könnte fie etwa 24 Claffen entwerfen, in welche alle

Gewerbsgenoffen nach ihrem Gewerbsgewinnfte

eingefchätzt werden möfsten, und welche den Schä-

tzern zur Richtfchnur dienen würden. Aufserdem

könnten denfelben noch einige andere Richtpuncte

gegeben werden (§ 1086.), als:

1) dafs für beftimmte Gewierbe gewiffe Claffen

beftimmt würden, unter welche fie nicht ein-

gefchätzt werden dürften. So könnte man

ein Minimum für Grofshändler, Kaufieute

mit kaufmännifchen Rechten, Fabricanten

«. f. w. feftfetzen.

2) Für folche Gewerbe, welche Güter, die eine

Grundrenl,^ tragen , bewirthfchaften , könnte

vielleicht das Pachtgeld zum vorläufigen Maafs-

fiabe ihres Gewerbsgewinnftes dienen u, f. w.

als : der Gewerbsgewinnfi: eines Oekonomen

füll nie unter ^ oder ^ der Grundrente ange-

nommen w^erden u» f. w.
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5) Der Gevverbsgewinn mufs nach den vergange-

nen Jahren gefchätzt werden, und diefer wird als

Regel für das nächfte Jahr angenpramen.

Es wird ferner von der Regierung beftimmt, wie-

viel von jedem Einkommen zur nothwendigen Er-

"haltung des Stammvermögens (der Gewerbsfarüi-

lie) abgerechnet werden foll, um nach deren Ab-

zug die fteuerbare Gewerbsrente zu finden.

Erläuterung. Das Mufter einer folchen Tabelle würde
etwa folgende Geftalt haben

;

10
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§. 1096,

Die Regierungstabelle (§. logS.) nebft den

dafelbft bemerkten allgemeinen Beftimmungen,

dienen der Schätzungscommiffion zur alleinigem

Vorfchrift. Alles übrige :ordnet fie nach eigenem

Ermeffen, weil man faft bey allen übrigen allge-

meinen Vorfchriften in die Gefahr verfällt, fie ent-

weder irre zu leiten , oder Fälle darunter zu faffen,

auf welche fie nicht paffen. — Die Commiffion

überlegt, unter Leitung des Regierungscommif-

farius,

^rftlich für fich, welche Claffen aus Jener

Tabelle für ihre Gewerbsgenoffen gelten fei-

len. Sie fuchen aus ihren abzufchätzenden

Genoffen denjenigen aus , dem fie das gröfst©

und denjenigen, welchem fie das kleinfte Ein*

kommen aus feinem Gewerbe zufchreiben,

und beftimmen% auf diefe Weife die Grenzen

der Claffen für ihre Genoffen , fo weit es nicht

fchon durch die Regierung 'gefcheheu ift*

Hierauf legt fie

uweyteiis den einzelnen Gewerbsgenoffen ein

gedrucktes Schema vor, worauf i) die Claf-

fen namhaft gemacht find, in welche alle Ge-

werbsgenoffen eingefchätzt werden follen,

und wprauf fich 2) Rubriken befinden, wel-

che bemerken a) in welche Glaffe der Steuer-

pflichtige fich felber fchätzt; b) in welche

iha die Commiffion fetzt, und c) welchen
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beftimmten 6atz üe für jeden annimmt. Diefe

beiden letzten Rubriken füllen die Schätzer

erft aus, nachdem fie jedem feine Claffe ange-

wiefen, weil fie ihnen Gelegenheit giebt, die

zu einer Claffe gehörigen unter fich wieder

auszugleichen. Einige Rubriken bleiben für

den Steuerrevifor offen, welcher die Steuer-

fumme nach Anhörung aller Reclamationen

und Erwägung aller Bemerkungen definitiv be-

ßinimt, den Nothbedarf in Abzug bringt, die

reine Induftrierente auswirft und die, nach

dem Finanzgefetz darauf fallende Steuer be-

rechnet. Die zur Beurtheilung der Sache

gehörenden Bemerkungen der Steuerpflichti-

gen und Gegenbemerkungen der Schätzer und

des Commiffarius, fafst letzterer in ein Pro-

tocoli, das der Tabelle beygelegt wird.
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Erläuterung.
l) Schema für die S ch « eide rzun f t in der
Stadt H,

Anm. DieSchätzungscommiffion I. ill der Meinung, dafs

alle Schneidermeifter der Stadt H für das Jahr oooo in

die von der Regierung angenommenen Gewerbsclaffen

(§. 1095.) von 17— 24 einzufchätzen feyen,

Unterfchrift der Commiffion,
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2) Schema für die Glieder der Kaufmanns-
gilde in der Stadt H.

Anm. Die Scliätzungscommiffion ift der Meinung, dnfs

die Glieder der Kaulmannsgilde in der Stadt H. für das

Jahr 0000 in die i2te bis softe Claffe (§. 1095.) einzu-

fchätzcn find.
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2000O RtW. Wein auf dem Lager. Auch führt er 3) noch
einen bedeutenden Handel mit Hölzern , und es finden

Xich auf deffen Lagerftatten und Magazinen wenigftens

für 15000 Rthl. Nutz- und Brennholz. Endlich 4) führt

er auch einen ftarken Talghandel, da er alle Seifenfie-

der der umliegenden Gegend mit Talg verfieht: ein Ge-
Ichäft, das unter lo— 15000 Rthl. Verlag gar nicht ge-

führt werden kann. Man kann daher annehmen, dafs

eine folche ausgedehnte und mannichfaltige Handlung
zum allerwenigften ein Betriebscapital von 50—60000
Rthl. verlangt , und der Umfatz von einem Gevvinnße

von 4000 Rthl. ift daher das Minimum , v^ras eine folche

Handlung bringen mufs. Aufserdem hat fich 5) Hr. B.

von felbft in die i^te Claffe gefetzt. Notorifch aber treibt

diefer nicht den loten Theil der Gefchäfte des Hn. A,

Schätzungscom mi ff i o n.

B. Da Hr. A. einige ftarke Unfälle und Verlufte , die ihn

im Jahr 0000 betroffen , nachgewiefen ; fo iß er eine

Claffe herunter, jedoch dabey zum höchften Satie ange-

fetzt worden, wobey er fich beruhigt hat,

3teuerr

e

vifor X.

J. 1097.

Aus cliefen Individualtabellen verfertigt nun

l) der Steuerrevifor Tabellen über jede Genof-

fenfchaft und fetzt diefe zu einer Tabelle zu-

fammen, worin alle Gewerbsfteuerpflichtigen

nach der Ordnung ihrer Genoffenich aft er-

fcheinen. Wo fich eine Genoffenfchaft endet,

werden die Summen der Rubriken ausgewor-

fen und diefe zuletzt zufammen addirt, wor-

aus man denn die Summe des ganzen Ge-

werbseinkommens, des Nothbedarfs und der

zu befteuernden Gevverbsrente der Commune
überfieht.
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2) Aus den GommunaJtabellen wird eine Kreis-

tabelJe, aus den Kreistabellen die Provin-

zialtabelle, aus den Provinzialtabellen die

Reichstabelle verfertigt.

Wird nun aus den ähnlichen Grund - und Capital-

rentenfteuer - Tabellen eine Generalrenten - Tabelle

zufammengefetzt; fo überfieht der Regent und

Finanzminifter mit einem Blicke, wieviel ihm jeder

Grofchen, auf Einen Thaier Rente gelegt, ein-

bringen muTs, und das jährliche Finanzedict be-

fiimmt diefes durch Eine Zeile,

§, 1098.

Eine jede Commune wird nun eine allgemeine

Steuerrolle verfertigen, woraus jedes Individuum

einen feine Perfon betreffenden Auszug erhält, der

in fein Steuerbüchlein eingetragen wird, und zu»

gleich zu feinem Quittungsbuche dient. In der

Rolle ift verzeichnet: i)was jeder a} an Land-

renten-, b) an Capitalrenteu', c) an Induftrie-

rentenfteuer für das nächfte Jahr zu bezahlen,

2) was er an den beftimmten Terminen zu entrich-

ten, und 3) wieviel er davon abgetragen hat«

Einem folchen Buche kann leicht eine folche Form

gegeben werden, dafs man die nöthigen Abände«

rungen bemerken und es auf diefe Weife viele Jahre

hinter einander brauchbar feyn kann.
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§, 1099.

Die bisher angegebenen Methoden der Regu-

lirung der Rentenfteuer fcheinen die einfachften

und verftändllchftenfür die Steuerpflichtigen felbft

zu feyn, und daher den Vorzug vor den mehr

künftlichen oder auch folchen Methoden zu verdie-

nen , welche die Steuerfätze nach ungewiffen und

willkührlichen Vorausfetzungen reguliren. Der-

gleichen find

;

1) Wenn man das Einkommen aus den verfchie-

denen Quellen mit verfchiedenen Multiplica*

toren auf Steuercapitale reducirt. jDiefe Me-

thode ift zu künftlich,

2) Wenn man die Sätze für die verfchiedenen

Gewerbe willkiihrlich nach der Gröfse der

Stadt, der Volksmenge, welche durch die Ge-

werbe bedient wird, oder nach ähnlichen

äufsernunfichern Merkmalen beftimmt. Diefe

Methode ift unficher.

Erläuterung zu 1. Wenn die Rente gefunden ift, und

man multiplicirt z. B. die Landrente mit 24, die Capi-

talrente mit 20 , die Gewerbsrente als ein unfichereres

Eixikomraen mit 16 u. £. w. , und befteuert fodann die

auf diefe Weife gefundenen Capitale mit gleichen Sä-

tzen; fo trifft die Steuer allerdings diefes verfchiedene

Einkommen in verfchiedenen Graden , und es ift eben

fo viel, als ob man dem Capitaleinkommen ^ und

dem Induftrieeinkommen | gegen das Einkommen aus

Grund und Boden zu Gute rechnete. Allein bey ge-

nauer Vergleichung diefer Methode mit der bisher be-

fchriebcnen v/ird man bald die Vorzüge der letztem

finden.
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Zu 2. Man hat zurBeltimmung der Gewerhsrentenfteiier

gewählt:

2. Die Verf chiedenheit der Gröfs^^e der Städ-

te für Kaufleute, Gaftwirthe u. f. w. Wie unficher

diefes Merkmahl fey, ift fchon oben (f. 1092.) bemerkt.

Der Grofshandel mit Landesproducten kann auf einem

Dorfe
,

ja in einem einzelnen, an einem fchiffbaren

Fluffe liegenden Haufe in einem viel gröfsern Umfange

getrieben werden, als in einer noch fo grofsen Stadt;

ein Gafthof, der auf einem Dorfe, auf einer fehr be-

fahrnen Strafse liegt, kann mehr einbringen , als der

belle Gafthof in einer bedeutenden Stadt u. f. w.

2. Mittelfätze für die verfchiedenen GewerbsclaCfen,

durch welche die ganze Steuerfunune , einer Gewerbs-

genoffenfchaft in jeder Stadt dadurch gefunden werden

foll , dafs man die Zahl der Gewerbsgenoffen mit dem
Mittelfätze multiplicirt, und fodann diefe Summe durch

die Gewerbsgenoffen unter fich vertheilen läfst. Nun
kann man zwar annehmen , dafs die Vertheilung ziem-

lich richtig gefchehen wird, da fie durch Perfoneii

gefchieht, welche die Gewerbe der Einzelnen gut ken-

nen. Aber nach welchen Kennzeichen wird man die

Mittelfätze finden? warum fie fo hoch oder fo niedrig

ijeftimmen? — Hier wird man immer im Finftern tap-

pen , und zuletzt wird alles auf Willkühr hinauslaufen

und grofse Ungleichheit herauskommen. Das letzte

preufsifche Steueredict hat diefe Methode gewählt,

und z. B. für die Kaufleute in den Städten der erften

Claffe 50, der zweyten 18, der dritten 12 Rthl. als Mit-

telfatz beftiramt ; für die Gaftwirthe find die Mittel-

fätze nach diefen verfchiedcnen Städteclaffen 12 , 8,6
und 4 Rthl. u. f. w. ; aber man mufs zweifeln , ob man
dadurch zu einer gleichen Befteurung gelangen wird.

Da diefe Methode praktifch geworden und daher wich-

tig ift; fo mögen folgende Reflexionen über einige nack
derfelben beßeuerte Gewerbe nicht ohne Intereffe ge-

lelen werden:

Was 1) den Handel betrifft ; fo wird zur Führung des

preufsifoheu Grofs - und Seehandels ein beftimmte«
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Capital erfodert, welches zureicht, um die Waaren,
welche land - und leewärts für unfer Land und andere

Länder, die unfer Handel verforgt, eingehen^ zu kaufen

und an die Bedürftigen zu befördern, fo wie ein andere»

Capital, welches zureicht, um die inländifchen Waa-
renj welche wir an die Ausländer für die Güter, die

fie uns liefern, überlaffen , zu bezahlen, oder fie an

die, welche fie fonft beftellt haben, zu befördern.

Eben fo bedürfen die Detailhändler wiederum eines

gewiffen Capitals , um für die Städte und umliegenden

Gegenden die nöthigen Waaren anzufchafFen und fie

unter die Confumenten zu vertheilen. Nun wollen wir

einmahl annehmen, es gebe zwey Städte, die ein gleich

grofses Capital nÖthig haben, und zwar bedürfte jede

2ur Betreibung ihres Grofshandels 4 Millionen und

zur Betreibung ihres Kleinhandels 1 Million Thaler.

Es find aber in der einen Städte die erften vier Millio-

nen in den Händen von 20, in der Stadt B aber von lo

Grofshändlern. Jeder niufs einfehen , dafs 10 Grofs«

Händler mit 4 Millionen eben fo viel kaufen, verkaufen

und gewinnen können, als 20 mit demfelben Capital.

X)ie Steuer wird aber nach dam angenommenen Princip

der Vertheilung gerade doppelt fo grofs für die 20 in

der einen, als für die 10 in der andern Stadt feyn. Die

jo reichen Kaufleute , welche 4 Millionen unter fich

theilen, werden nach dem MittelfatZe von 50, 5ooRthI.,

und die 20, wovon auf jeden gerade noch einmahl fo we-

nig Bctriebscapital undGewinnft fällt, werden ßooRthl.

«ufammenzubringen haben. Eine gleiche Bewandtnifs

hat es mit dem Detailhandel. Man fetze, in der Stadt

A feyen 400 Detailhändler, in der Stadt B 200; in jeder

diefer Städte fey aber Eine Million Thaler Handelsca-

pital unter die Detailliftert vertheilt; fo fällt In A auf

5 Millionen 6,500 Rthl. , in B aber 12,300 Rthl., blofs

weil in letzterer Stadt mehrere fich in ein Gefchäft

von gleichem Umfange theilen , als in B. — Billig

aber müfsten die Kaufleute in A Weniger Steuer geben,

da eine gröfsere Summe für den Nothbedarf von 420,

als von 210 Familien nbthig ill. Beyde Fälle find fehr

wohl möglich. Den» wo et leiaige reich« Grof«häi\dier
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giebt, da bemächtigen fich diefe aller Gefchäfte und

laffen wenig andere neben fich aufkommen, da ihr gro-

fses Capital £ie in den Stand fetzt , den Kunden beffera

Bedingungen zu machen , al« andere weniger Reiche^

die mit ihnen in Coucurrenz treten wollen. Eben fo

reichen für die eine Stadt viel weniger Detailliften hin,

als für eine andere von gleicher Bevölkerung und glei-

chem Vermögen , wenn erltere auf einem kleinern Räu-
me fteht , engere Strafsen , höhere Häufer, keine Gär-

ten u, f. w. hat, und deshalb ein Laden viel leichter

wohl noch zwey- bis dreymahl fo viel Familien mit

Kaufmannswaaren bequem verfehen kann, als in der

andern Stadt, die weitläufig gebauet ifl, auf Bergen

ruht, durch Waffer getrennt ift u. f. w. — Ja mau
kann ficher annehmen, dafs es in dem ganzen preufsi-

fchen Staate vielleicht nicht zwey Städte gieht, die bey
gleicher Bevölkerung ein gleiches Vermögen, und bey
einer gleichen Anzahl von Kauflentcn ein gleiches Be-
triebscapital oder gleichen Gewinnft hätten. Hieran»

folgt aber, dafs das angenommene Steuerprincip nir-

gends die Gleichheit erreichen kann. Und diefe Diffe- -

renz der Gefchäfte und der Capitale einer gleichen

Zahl von Kaufleuten in verfchiedenen Städten ift nicht

etwa klein und unbedeutend , fondern fo unbeftimmbar

grofs, dafs man mit dem angenommenen Steuerprincip

in der That gänzlich im Dunkeln tappt. Was für eia

Unterfchied mag zwifchen dem Capital einer gleichen

Zahl von Kaufleuten in Stralfund oder Wolgaft und
Greifswalde, in Memel und Gumhinnen , in Bielefeld

imd Siegen , Hirfchberg und Oppeln u. f. w. feyn ? —
Und doch fteht für diefe Städte einerley Mittelfatz feft.

Eben fo auffallend mufs fich das Mifsverhältijifs bey
der Vertheilung der Steuerfumme unter die Glieder

der einzelnen Communen zeigen. In Magdeburg z. B.

zeigen die Topographieen 200 Kaufleute an, die alfo,

nach dem diefe Stadt treffenden Mittelfatze vonsoRthl,,

6000 Rthl. zufammenzubringen haben. Da, nach dem
Gefetze, der niedrigfte Satz 12 Rthl. feyn loUj fo wol-

len wir annehmen, dafs diefer Satz 50 Individuen treffe,

diele «If© 6»o Rthl. beytragen : [q werden di« übrigen
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150 noch 5400 Rthl.
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als einige Kaufleute mit jenen Rechten. EinProducten-

handel auf dem Lande, ein MüUer , der Mehl, Oel,

Rübefaat u, f. w. vertreibt, wird, tvach dem Gefetz,

nicht zu den Kaufleuten mit Kaufmannsrecht gezählt,

und wie viel gröfser kann feinUmCatz und leinGawina
von feinem Handel feyn , als der eines Kramers, ja

felhft eines angefehenen Kaufmanns ?

Schwer dürfte es 2) auch auszumitteln feyn, worauf fich

die Beftimmung der Mittelfätze für Galt- , Speife- und
Trankwirthfcbaften in der neuen Steuerordnung (S. 159,

des erwähnten Steneredicts) gründet. Sie fallen fämmt-
lichniedriger aus,als die Steueriätze der Kaufleute. Nun,

giebt es aber Gallwirthe, Reftaurateur«, die jährlich viel

jnehr mit ihrer Gaftwirthfchaft verdienen, als angefe-

hene Kaufleute derfelben Stadt, Wie kannman alfo ihr

Gewerbe geringer befteuern ! Und wie ungleich ift

wiederum ,der Gewinn der Gaftwirthe unter einander

felbft ! Wenn ein Gaftwirth in einer elenden Dorf-
fclienke, der vielleicht keine 100 Thaler jährlich um-
letzt, zu vier Thaler, und ein grofser Gailwirth aa
einer grofsen Laiidftrafse, der jede Nacht 50—50 Pferde

beherbergt, und jährlich mehrere Hundert ja Taufenda
gewinnt, zu 8 Thaler Gewerbeßeuer angefetzt ift; [9

kann man hierin nichts anders als die gröfste Ungleich-
heit finden; und eben fo, wenn ein Gallhaus in ei-

ner grofsen Stadt , das ftets voll angefehencr Fremdeu
iß, wo Table d'h6te, Billarde u. f. w. gehalten

werden, und wo man leicht berechnen kann, dafs der
Wirth jährlich Taufende erfpart, mit einem mittelmä-
fsigen Krämer, der neben ihm wohnt, gleiche Steuer
oder etwa noch einmahl fo viel bezahlt , als ein ande-
rer Gaftwirth, der täglich ein paar Handwerksburfche
beherbergt, und von deren Verzehrung und Beherber-

gung kaum fein eignes Leben frißet.

Die Ungleichheiten werden durch das angenommene
Princip fo feft begründet , dafs auch die klügften, ver-
Äändigften und billigften Schätzer fie bey der Ausübun|f
ihres Amtes nicht wegfchaifen können, eben weil fie

durchs Princip eingeengt fiad.
2 ^

V, Jakob Staatffinanzwijf, H. O Q Q.
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Aelinliche Bemerkungen lallen fich 5) auch über die

Mittelfätze für die Handwerker (1. c. S. 160.) machen,

Nadler, Gürtler , Kupierfchmiede , Seiler und andere

Handwerker, die zugleich einen Handel mit iliren und
andern Waaren treiben, übertreffen lolche, die blofs

oder doch hauptfächlich auf Beltellung arbeiten, fo weit

an Vermögen und Einnahme, dafsVermitteilt der an-

genommenen Mittelfätze nie eine richtige Proportion

in ihre Befteurung zu bringen feyn wird. Ich kenne
ein kleines preufsifches Städtchen, in welchem lieh

drey Seiler befinden , wovon aber der eine durch fein

gröfseres Capital und feine beffere Gewandtheit den

Handel mit Seilerwaaren , Oel, Flachs, Hanf, Stein-

metzwaaren, trocknem Futter u. f w. faft ganz allein

an fich gebracht hat , und gewifs ein Gewerhscapital

von 2 — 5000 Rthi. in feinen Waaren hat; feine beyden

Genoffen gewinnen dagegen nur ihr kärgliches Brot.

Nach dem Gefetz werden diefe drey Seiler 12 Rthl.

Steuer zufammen aufzubringen haben. Angenommen,
dafs die zwey armen das Minimum, d. h. jeder 2 Rthl. bey-

tragen; fo würden den reichen 8 Rthl. treffen. Allein

diefe Proportion , ob fie gleich viel zu gering wäre,

würde nach dem Gefetz nicht einmahl eine Anwendung"
finden, weil daffelbe nicht zu erlauben fcheint, einen

Sprung von zwey Claffen von einem auf den andern zu

machen. Es würde alfo wahrfcheinlich der ärmfte mit

3 Rthl., der wohlhabendere mit 4 Rthl. und der reichft«

2nit 6 Rthl. befteiiert werden: eine Beßeurung, die in

dem angegebenen Falle aufser aller richtigen Propor-

tion ilt,

^5. Bey einigen Gewerben hat man zugleich die Bevöl-
1^' kerung zu Hülfe genommen, um die Mittelfätze der

Gewerbfteuer zu finden. Man fetzt nämlich voraus,

dafs, da z. ß. die Bäcker und Fleifcher einer

Stadt, welche alle Einwohner derfelben mit ihrer Waare

verfehen, an jedem einzelnen ihrer Kunden etwas ge-

winnen , dafs daher ihr Gewinnll um fo gröfser feyn

werde, je gröfser die Zahl der Einwohner einer Stadt

ift, welche fie zu verforgen haben. In den Städten der

erftenAbtheüung wird diefer Gewinnft fo hoch gerech-
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net , dafs fie auf jeden Einwohner 8 Pfennige , in der

zweyten Abtheilung 6 Pfennige abgehen können. Die
Steuerfunime aller Bäcker in Berlin, Magdeburg u,f. vr.,

als Städten erfter Abtheilung, wird daher gefunden, wenn
man die Zahl derVoIksmenge mit 8 Pfennigen ; die Steuer-
fumnie der Bäcker in den Städten der zweyten Abtheiiung
wird gefunüen, wenn man die Zahl der Volksmenge mit
6 Pfennigen u. f. w, multiplicirt. Die Vertheilung ei-

ner folchen Stouerfumme unter £ich bleibt lodann den
Gewerbsgenoflen überlaffen. Diefe Methode ift neu
und iuijeniös, und ruht auf einer Vorausfetzung , die

ohne Zweifel zur Bafis einer richtigen Belleurung die*

nen kann, nämlich aafs Bäcker undFleifcher von jedem
ihrer Kunden etwas gewinnen. Wenn man diefen Ge-
winnß von jedem auch nur i Rthl. annimmt, fo wird
8 oder 6 Pfennige eine fehr malsige Steuer davon feyn.—
Folgende Bemerkungen werden aber zeigen, dafs auch
nach dieler Methode die gröfsten Ungleichheiten Statt

finden können. Denn was j) das Bäckergewerbe betrifft

;

fo giebt es a) in vieleniStadten der zweyten Abtheilung
blofse Lohnbäcker, die wenig mehr zu thun haben, als

für Privatleute den von diefen ihnen zugefchickten Teig
auszubacken, oder ihr Fleifch zu braten. Wo diefe Ge-
wohnheit, fein eignes Brot backen zu laffen , iu den
meiften Familien Statt findet , da haben die Bäcker we-
nig Kunden, und ihr Verdienft ill mit folchen Bäckern
gar nicht zu vergleichen, die das Mehl auf eigne Rech-
nung verbacken und verkaufen. Man nehme nun zwey
Staate, deren jede 20,oqo Einwohner hat ; fo würden
die Bäcker jeder Stadt, zu 6 Pfennigen auf den Kopf,
gerechnet, 414 Rthl. aufzubringen haben. Nun finde

aber in der einen Stadt für 10,000 ein blofses Lohnbacken
Statt, in der andern «ber herrfche diefe Gewohnheit
gar nicht, fondern jeder kaufe fein Brot von dem Bäcker

:

in diefer letztern Stadt wird das Betriebscapital der

Bäcker wohl noch einmahl fo ftark feyn , als in der er-

Itern, und doch wird eine gleiche Steuerfumme auf
beyde Städte fallen. —> Ferner werden viele Städte mit
Brote vom Lande verfehen, andere nicht» Den Bäckern
Jener geht alfo offenbar ein grofser Gewinnft verlo-

Qqq 2
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ren, welcher denBHckern diefer zufällt. Endlich, wie

wenn fich die Armenanllalten entfchlielsen , für diej Ar-

men eigne Backanftalten zu errichten , wie diefes bey
theuren Zeiten oft gefchieht? — fodann biifs -n die

Bäcker von 20^000 Köpfen oft 1000 ja 2000 ein, welche
gerade ihre itärkften Abnehmer waren, weil die Armen
«die gröfste Quantität Brot verzehren. Auf alle diefe

ünterlchiede hat das Steuergefetz keine Rücklicht ge-

nommen. Nur bey kleinern Landilädten ift der üm-
ftand des Selbftbackens in Erwägung gezogen, üeber
die Fleifcher laffenfich diefelben Bemerkungen machen.
Wo das Selbfteinfchlachten Sitte ilt, wie in allen pom-
merfchen und niederfächfifchen Städten , wo viel Fe-
dervieh gefchlachtet, viel Fifche, Wildpret u. f. w. ge-

geffen werden , da iil das Gewerbe der Fleifcher viel

eingefchränkter, als da, wo diefes dies nicht Statt

findet. Und wie fehr hängt der Umfang beyder Gewerbe
von dem verfchicdenen Grade der Wohlhabenheit de.r

Einwohner oder der Art derfelben ab. Wenn in zwey
Städten von gleicher Volkszahl in der einen viel reiche

Leute leben, in der andern aber Armuth die Regel ift;

fo wird in der einen leicht noch zweymahl fo viel

Fleil<jb verzehrt, als in der andern. Hier effen alle

Domelliken auf Koften ihrer Herrfchaft täglich Fleifch,

dort die nieilten Bürger kaum zweymahl die Woche.
Derfelbe ünterfchied findet Statt , wenn die eine Stadt

von Leuten bewohnt ift, die eine Zeit lang im Jahre

faften , die asdere von folchen Leuten, die nicht faften.

Es giebt Städte von gleicher Bevölkerung , wo in der

«inensoOchfen zu Markte kommen, da die andere nicht

10 conXumiren kann. — Wo taufend oder mehr junge

Leute viel Kuchen und feines Backwerk verzehren,

da blüht das Bäckergewerk ganz anders, als wo, lelbft

aweytaulend Invaliden oder Wollfpinner deren Stelle

«innehmen, JDie Bevölkerung fcheint daher ein wenig
paff«^nder Maafsftab für die Berechnung des Gewinnftes

für Bäcker und Fleifcher zu feyn. Wie weit ficherer

geht m»n, wenn man das Gewerbscapital und die per.

Xönliche Gcwerbßiniluftne geradezu fchätzt und be-

Aeuext!
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§. 1100.

Welche Art das Einkommen zu erforfchea

und zu fchätzen man auch erwählen möge, nie

wird man die Wahrheit in allen einzelnen Fäl-

len ganau ergründen, nie wird man alfo die Un-

gleichheit vermeiden. Indeffen find doch die

Methoden, welche willkührliche oder folche Sä-

tze, die von einzelnen wenigen Erfahrungen ab-

gezogen, verallgemeinert find, zur Richtfchnur

annehmen, dergleichen die Anmerkung des vo-

rigen Paragraphen angeführt hat , die allerun»

zvveckmäfsigften. Der Weg, durch die Gewerbs-

genoffen felbft ihr reines Einkommen abfchi'tzen

und deren Schätzung durch veritändige und wohl-

unterrichtete Finanzbeamte leiten zu Jaffen, oh-

ne fie durch allgemeine Vorfchriften , welche un-

möglich allenthalben paffen können, einzuen-

gen, führt viel ficherer zum Ziele. Und wenn

auch gleich diefe Methode anfänglich nur unfichere

und ungleichförmige Refultate in Beziehung auf

die verfchiedenen Gewerbsgattungen giebt, indem

das Einkommen der einen viel leichter und fiche-

rer zu ergründen ift, als das der andern; fo ver-

vollkommnet fich doch diefelbe mit jedem Jahre,

Je länger diefe Methode angewandt wird, delto

geübter werden die Schätzer und die Finanzbeam-

ten , defto mehr ergründen fie Kennzeichen und

Holfsmittel, wodurch fie der Wahrheit näher kom-

men. -— Damit nun die anfängliche UnvoUkom-
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menheit keinen grofsen Schaden anrichte, und

Einzelne dadurch nicht bedruckt werden , ift der

Anfang mit einer höchft gelinden ßefteurung der

Rente zu machen. Je mehr man fich aber der

Wahrheit nähert, und je vollkommner die Me-

thode wird, defto mehr kann -man dadurch diefe

Art der Steuer ohne Schaden vergröfsern, und da-

gegen die übrigen läftigen Steuerarten vermindern

oder ganz wegfchaffen.

§. 1101.

Selbftfchätzung — Prüfung und Schätzung

durch eine Deputation aus den Gewerbsgenoffen—
Controlle diefer Schätzung durch einfichtsvoUe

und mit den Ortsverhältniflen vertraute Steuer-

beamte —• Verftattung von Reclamationen der ße»

ßeuerten in einer beftimmten Ordnung und Ent-

fcheidung über diefeiben durch eine Deputation

der Einwohner und, in letzter Inftanz, durch eine

Oberfteuerbehörde, find die Elemente, woraus

die Organifation diefer Art der ßefteurung zufam-

inengefetzt werden mufs,

II,

Von der Anordnung der Confumtionsfteuer.

$, 1102,

Ueber die Natur derConfumtionsfteuern, über

ihre Unentbehrlichkeit, über die mannichfaltigen

Arten derfelben im Allgemeinen ift §. 683 u. f. w.

fchon hinlängliche ßelehrung gegeben. — Hier
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foli noch von der möglichft bellen Vertheiliing und

Anordnung derfelben geredet werden.

§. iioZ.

Die Probleme, welche diefer Abfchnitt auf-

zulöfen bat, find:

1) Wie ift es möglich, die Confumtionsfteuer

fo anzuordnen, dafs fie jeden nach demMaafse

feines reinen Einkommens trifft, und dafs fic

auf diefe Weife eine Ergänzungsfteuer der rei»

nen Einkommenfteuer wird?

2) Welches find die pafslichften Gegenftände

für die Confumtionsfteuer?

Z) Welche Maximen find bey Anordnung der

ConfumtionsfteuerH zu befolgen, damit die

Gewerbe durch fie keine fchädliche Störung

leiden ?

Von der Möglichkeit, die Confumtionsfteuern aus dem rel»

nen Einkommen zu ziehen.

f. 1104.

Da die Confumtionsfteuern nicht nach der Ein«

nähme, fondern nach der Ausgabe aufgelegt und er-

hoben werden, und die Quelle, woraus die Ausgaben

fliefsen, dabey nicht erforfcht werden foll; fo giebt

es freylich keine abfolute Sicherheit, dafs der Ein-

zelne, welcher die Confumtionsfteuer bezahlt, fie

aus feinem reinen Einkommen beftreiten l^ann. S^s
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kann nichts weiter verlangt werden , als dafs bey

der Anordnung der Auflage eine Regel beobach-

tet werde, nach welcher diefelbe in den mei-

ften Fällen aus dem reinen Einkommen bezahlt

werden kann. Aber nie wird es möglich feyn,

zu verhüten, dafs nicht hie und da jemand fich

gezwungen fehe, fie von feinem Stammvermögen

zu bezahlen. Diefes ifi: eine Unvollkommenheit,

welche von diefer Steuer nicht ganz entfernt wer-

den kann. Sie hängt aber in einem gewiffen Grade

auch der directen Befteurung des reinen Einkom-

mens an , da auch diefes doch nur nach allgemei-

nen Regeln erforfcht werden und fich leicht auch

hier und da ein Individuum finden kann, dem das

Stammvermögen ift, was bey der Befteurung als

reines Einkommen aufgeführt wird.

$. iio5.

Unterdeffen geniefsen in einem nicht ganz

verfallenen Staate die meiften Menfchen ein fol-

ches Einkommen, welches wir rein genannt ha-

ben, d. h. welches übrig bleibt, nachdem fie ihre

nothwendigen Bedürfniffe befriedigt und für die

Erhaltung ihres Stammvermögens geforgt haben,

und wovon fie den Genufs entbehrlicher Dinge be-

ftreiten. In jedem Lande theilen fich die Men-

fchen in Stände oder Claffen, deren jede ei-

nen gewiffen ihr eigenthüralichen Aufwand fich

zur Gewohnheit und Sitte macht, und aus deffen
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continuiriicher Fortfetzung auf die Quantität des

Einkommens, welches unter diefem Stande Regel

und gleichfam das Minimum ift, gefchloffen wer-

den kann. So mufs in jedem Lande der Tagelöh-

ner oder Handarbeiter eingewiffes !)eftimmtes Ein»

kommen von feiner Arbeit haben, wenn er fich

Wohlbefinden und mit feinem Zuftande zufrieden

feyn foll. In dem einen Lande beträgt diefes mehr,

in dem andern weniger. Daffelbe gilt von dem

Stande der gemeinen Handwerker, der mechani-

fcben Künftler u. f. w. Gewöhnlich theiien fich

diefe Art Bürger nach ihrem Aufwände oder ihrer

Lebensart in drey bis vier Claffen , und bey jeder

Claffe kann, nach dem Aufwände, den fie macht,

ein beftimmtes Einkommen vorausgefetzt werden.

Eben fo ordnen fich die Staatsbeamten, die Acker-

bauer, die Gutsbefitzer, die Vornehmen und Grofsen

in Anfehung ihres Aufwandes in gewiffe Abtheilun-

gen. Diefe durch Gewohnheit und Sitte einge-

führte; Lebensart und Ausgabe ift felbft eine Wir-

kung der regelmäfsigen Einnahme. Auch fchliefst

man im Allgemeinen nicht unrecht, wenn man
urtheilt, dafs ein vornehmer Mann, welcher mit

äufserm Glanz umgeben ift, prächtig wohnt, viel

Domeftiken, Equipagen u. f. w. hält, melif Ein-

kommen hat, als ein anderer fein es Stand es, w^el-

eher eingefchränkter lebt. Ift auch diefer Schlufs

dann und wann falfch, fo ift er doch in der Regel

ziemlich richtig«
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J. ijob.

In jedem Lande haben fich daher nach und

nach gewiffe Begriffe gebildet, welche diejenigen

Berlürfniffe beftimmen, wejche für jeden Stand

insbefondere unentbehrlich geachtet werden, und

nach welchen man den für elend und unglückhch

hält, welcher zu diefem Stande gehört und nicht

fo viel einnimmt, dafs er fie befriedigen kann.

So verlangt der Tagelöhner in Deutfchland, dafs

er aufser Brot und gekochten Speifen überhaupt

auch wenigftens wöchentlich einmahl Fleifch eflen,

dann und wann eine Kanne Bier, täglich einen

Schluck Branntwein trinken kann; dafs er und

feine Frau Schuhe und Strümpfe, ein Sonntags-i

kleid u. f. w. haben; dafs feine Familie mit nöthi»

ger Wäfche verfehen fey; in England verlangt er

mehr, in einigen Provinzen von Polen und Rufs-

land weniger, u. f. w. Jeder von dielen Ständen

geniefst nun auch mancherley Ueberflüffiges, und

dlefer Genufs fetzt ein reines Einkommen voraus,

§. 1107.

Wir können annehmen, dafs die in jedem

Lande verfchiedenen Stände öder Claffen

l) gewiffe Bedürfniffe mit einander gemein ha*

ben, o'ine deren Befriedigung keinAlenfoh, er

gehöre zu einem Stande zu welchem er wolle»

begehen kann. Die Gegenilände» welche zi
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deren Befriedigung erfodert werden, wollen

wir die abfolut noth wendigen oder a b-

folut unentbehrlichen Bedürfnifs-

tnittel nennen. Sodann hat

2) jeder Stand feine eigen thümlic he n Be-

dürfniffe, ohne welche er, ohneMifsmuth und

ohne fich unglücklich zu fühlen, nicht in fei»

nem Stande leben kann. Diefe wollen wir

die relativ unentbehrlichen Bedürf-

nifsmittel jedesSiandes nennen Sokönnte

der Tagelöhner zwar ohne Hemd exiftiren,

allein er würde dadurch unter feinen Genof-

fen verächtlich werden — einer, der zu den

Honoratioren gehört, könnte auch in einem

Flanellrocke gehen, aber fein Stand erlaubt

es nicht, — Endlich giebt es

3) eine Menge Bedürfnifsmittel, welche weder

zu den abfolut noch relativ unentbehrlichen

Dingen diefes oder jenes Standes gehören,

und welche wir daher entbehrliche Be-

dürfnifsmittel nennen. Es kann für den ei-

nen Stand etwas entbehrlich feyn, was für

den andern unentbehrlich ift. Ein Minifter

kann nicht wohl eine männliche Bedienung

oder Equipage entbehren, welche für viel«

Stände entbehrlich Gnd.
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§. iJo8.

Laffet uns in einem Lande zwanzig verfehle«

dene Stände oder Claffen annehmen, wovon

die erße und niedrigfte zur ßeftrei-

tung der abfolut und relativ unentbehr»

liehen Bedürfniffe einer Familie nöthig

habe »

2) die 2 weyt e

3) die dritte

4) die vierte

5) die fünfte

6) die fec hste

7) die fiebente

8) die achte

9) die neunte

10) die zehnte

und fofort jede folgende mit einem Unterfchiede

von 5odRthl«; foiftklar, dafs, wenn man die über-

fiürfigen Bedürfniffe jedes diefer Stände mit 1 o Proc.

beiieuene, diefe j o Procent auf ihr reines Einkorn-

men fallen müfsten. Allein eine Anordnung, wo-

durch das Entbehrliche des einen ausfchliefslich ge-

troffen wurde, ift unmöglich. Denn da das Entbehr-

liche des einen Standes dasünentbelirJiche des an-

dern ausmacht; fo wird in vielen Fallen das Unent-

behrliche anderer Stände beßeuert werden, wenn

man das Entbehrliche der öbrigen befteuert. Für ei-

»en reichen Mann ift der Roggen entbehrlich, da er

^cb an Weizenbrot halten kann , und Koggenbrot
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für ihn oft nur eine Art von Näfcherey iit. Wollte

man diefe^J ihm Entbehrliche befteuern ; fo würde

man das Unentbehrliche des gemeinen Mannes

trefFen. Ein feiner Tuchrock ift für den Mann

von Stande unentbehrlich, während er für einen

Handarbeiter etwas fehr Entbehrliches ift u. f. w.

$. 1109.

Die Confumtionsiteuer kann daher nur. auf^

die Vorausfetzung gegründet werden, däfs die In-

dividuen einer jeden Glaffe oder jedes Standes im

Allgemeinen ein fo grofses Einkommen haben,

dafs fie nicht allein das abfolut und relativ Unent-

behrliche, fondern auch noch einiges Entbehrliche

ihres Standes von demlelben beftreiten können.'

Wenn man daher auch ihr Unentbehrliches be-

fieuert^ fo können fie die Steuer doch von dem>

was für das Entbehrliche beftimmt ift, d. h. von

dem reinen Einkommen bezahlen. — Man fetze

alfo, das kleinfte Einkommen der niedrigitea

Clalfe fey im Durchfchnitt looRthl. ; fo wird fie,

da fie 75 Rthl. zu ihrem Unentbehrlichen bedarf,

25Rtbl. reines Einkommen haben. Befteuert maa«

nun alle ihreConfumtionsartikel — unentbehrliche

und entbehrliche — mit 5 Procent; fo wird diefe

Glaffe, da fie 1 00 Rthl, im Ganzen ausgiebt, 5 Rthl.,

d. h. den fünften Theil ihres reinen Einkommens
als Steuer bezahlen. Würde jemand, aus diefer

Glaffe noch mehr von den entbehrlichen Artikeln

verzehren ; fo könnte diefts doch nur voa einem
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gröfsern reinen Einkommen gefchehen, und es

träfe ihn alfo ohne Unrecht eine höhere ISteuer,

Man fetze ferner; eine Familie, welche zur drit-

ten Claffe ($. 1106.) gehört, habe das Minimum,

das diefer Claffe gebührt, nämlich 200 Rthl. Ein-

kommen, davon bedarf fie i5o RthL zu ihrem Un-

entbehrlichen. Nun feyen die Artikel, welche fie

für 100 Rthl. kauft, diefeiben, welche die eben

erwähnte Familie der niedrigften Claffe verzehrt,

fie wird daher für diefe Ausgabe gleichfalls 5 Rthl.

an Confumtionsfteuer bezahlen; da fie aber noch

joo Rthl. mehr verzehrt, fo wird fie, wenn alles,

was fie dafür kauft, gleichfalls mit 5 Procent be-

legt ift, noch 5 Rthl., folglich zufaramen 10 Rthl.,

d. i. gleichfalls den 5ten Theil ihres reinen Ein-

kommens, als Confumtionsfteuer bezahlen. Ift

jemand aus diefer Claffe reicher; fo wird er leicht

mehr unentbehrliche oder entbehrliche Dinge ver-

zehren, und die Confumtionsfteusr trifft ihn von

felbft in höherm Maafse. Sie mufs aber fo einge*

jichtet werden , dafs der, welcher das Minimum

feines Standes zur Einnahme hat, nicht mehr als

einen beftimmten mäfsigen Theil davon, fo wie

ihn das Syftem begründet, zu bezahlen braucht,

wenn er fich auf die üblichen ßedürfniffe feines

Standes befchränkt.

§, 1110.

Um alfo die Confunitionsfteuern fo zu ordnen,

dafs fie ein jeder Stand von feinem reinen Einkorn«
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xnen bezahlen kann; fo ift nothwendig, fowohl »(ie

abfolut und relativ unentbehrlichen , als die ent-

behrlichen Artikel, die jeder Stand gewöhnlich

zu geniefsen pflegt, wenn er mehr Einkommen als

das nothdürftige hat, möglichft genau kennen zu

lernen, und lodann die Steuer fo einzurichten,

dafs jeder Stand diefelbe von feinem vorausgefetz-

ten reinen Einkommen bezahlen kann.

Erläuterung. Man Tetze , in einem Lande , das zehn-

Millionen Einwohner hat, gehören fünf Millionen zu

den zwey unterften Claffen , und es fo'len von ihnen

12 Millionen Thaler durch die Confumtionsfteuer erhö-

hen we-rden« Es machen jene fünf Millionen zwey Mil»

Honen Familien aus J fo würden von jeder Familie

6 Rthl. erhoben werden müfTen. Nun fey das Durch-
Tchnittseinkommen einer jeden Familie 150 Rthl. jähr-

lich, und ihre Nothdurft fodere 120; fo bleibt jeder

Familie 30 Rthl. reines Einkommen , und die Confum-
tionsfteuer wird durch den 5ten Theil deffelben beftrit-

ten. Wären nun alle Artikel, welche dergleichen Fa-

milien zu verzehren pflegen , ohne Unterfchied mit

4 Procent belegt; fo würde jedes einzelne Ding jiur

eine fehr kleine Steuer treffen, und doch die Summe
herauskommen. Wollte man nur die Hälfte der Artikel

belegen; fo müfste man jeden derfelben mit 8 Procent

;i > befteuern, um diefelbe Summe herauszubringen u. f. w.
Wollte man die Summe allein von den überflüffigen Ar-

tikeln diefes Standes ziehen ; fo würden diefe mit 30 Pro-

cent befteuert werden muffen. Dadurch aber würde
das Refultat der Steuer fehr ungewifs werden. Denn
da hierdurch die entbehrlichen Dinge fehr vertheuert

werden würden; fo könnte es leicht kommen, dafg

fich die Familien derielben entfchlügen , und ftatt der-

felben mehr von den wohlfeilem unbefteuerten ge-

nöffen. Hierdurch aber würde der Zweck des Staats

vereitelt wwden. Die, Regierung kommt alfo durch



992 Drittes Buch.

eine gefchickte Vertheilung der Confunitionsabgaben

unter das Entbehrliche und Unentbehrliche viel fiche-

rer zu ihrem Ziele, fobald fie , um daflelbe zu errei-

chen, das Entbehrliche allein fo belteuern müfate, dals

die Verminderung der Conlumtion davon zu belorgeft

wäre,

$. 1111.

Hierbey ift nöthig, dafs die Steuer zwifcben

dem Unentbehrlichen und Entbehrlichen jedes

Standes fo vertheilt werde, dafs nicht blofs der

eine Stand, der einen Artikel für entbehrlich hält,

dadurch von der Confumtion deffelben nicht abge-

fchreckt und zu ftark angegegriffen werde, fondern

dafs auch die übrigen Stände, welche jene Artikel

zu ihrem relativ Unentbehrlichen rechnen, nicht

ftärker befleuert werden, als fie es nach dem Fi-

nanzfyftem werden follen»

Erläuterung. Man fetze, es wäre die Confumtions-

ßeuer der niedrigen Stände fo vertheilt, dafs das Aller-

xiothwendigße derfelben mit 2 Procent, das Entbehrli-

che derfelben mit 18 Procent belteuert wäre, fo daf»

a| Rthl, , auf die zum Nothvvendigen bellimmten 120 Rthl.,

und 5f Rthl. auf die zum Entbehrlichen beftimmten

50 Rthl. (bey dem oben angenommenen Einkommen
on 150 Rthl.) fielen; fo würde fich diefes, in Bezugs

auf die niedrigen Stände allein'^ ganz gut ausnehmen.

Allein nun betrachte man eine Familie mittlem Stan-

des, welche jährlich 600 Rthl. zu verzehren pflegt; ei-

ne folche wird nicht mehr wie jene und vielleicht nicht

einmahl fo viel auf das AUernothwendigfte verwenden.

Wir wollen annehmen, fie gebe 100 Rthl. dafür aus,

dagegen wird fie die übrigen 500 Rtlü. für lauter fol-

che Artikel verwenden, die mit i8 Procent befteuert

find, und wovon doch vieles zu ihrem relativ Nothwen-

«iigen gehört. Es würd« alfo eine folche Fwnilie, wenn
nun
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man annimmt, (wie es bey einem Syltem , welches das

Entbehrliche der gemeinen Stände mit ig Procent be-

ßeuert, wahrfcheinlich ill,) dafs alle Artikel, welchenicht

zu dem Nothwendigen gehören, wenigftens mit ig Procent

belegt find
, 92 Rthl, Confumtionsfteuer bezahlen. — Da

nun das reine Einkommen einer Familie aus demMittcl-

Aaude , die 600 Rthl. gemifchtes Einkommen hat , nicht

iiber 300 Rthl. angenommen werden kann, indem 500
Rthl. zu ihren relativ nothwendigen BediirfnilTen p«. rech-

net werden muffen ; fo würde fie allein durch die Con-
fumtionsfteuer über 30 Procent von ihrem rtinen Ein-

kommen bezahlen. Gäbe nun eine folche Famih'e auch

noch eine directe Steuer nach dem reinen Einkommen
von etwa 10 Procent, d. i. 50 Rthl,; fo würden fie 11a

Rthl. , d. i. über 37 Procent zahlen ,
— da die gemeine

Glaffe , welche nach unjferm Vorfchlage von alh'r fonÄi-

gen directen Steuer befreyt Xeyu foll , nur 90 Procent

gicbt. •

§. 1112.

Wenn man die abfolut nothwendigen Lebens-

mittel, die in einem Lande es für alle Stände find,

ausnimmt: fo kann man alle übrigen für an fich

entbehrlich erklären, ob fie gleich in Beziehung

auf die verfchiedenen Stände mehr oder weniger

relativ unentbehrlich feyn mögen. Je koftbarer

dergleichen entbehrliche Dinge find, defto reicher

muffen in der Regel die Claffen feyn, zu deren ge-

wöhnlichen Confumtion fie gehören. Das Entbehr-

liche kann deshalb eine um fo höhere Steuer ver»

tragen, je reicher die Claife der Confumenten ift,

für welche es beftimmt ift. Deshalb mufs folgen-

de Regel die Gradation der ßefteurung beltimmen^

,,Je entbehrlicher ein Confumtionsartikel ift, und

^jje reicher die Stände find, deren gewöhnlich«

V, JaTiob StaatffinanzwiJJ'» II. R r r
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„Verzehrung er ausmacht, delto höher kann er

„befteuert werden." Jedoch bleibt diefe Regel

immer durch zwey Rückfichten befchräukt , nam»

lieh: Die Steuer darf nicht fo hoch feyn, dafs

fie a)die Reichen von der Confumtion abfchreckt,

oder b) einen zu grofsen Reitz zu Unterfchleifen

enthält.

Anm. Ich errnnete ein für alle Mahl, dafs ich hier die

Steuern blofs als Mittel , dem Staate fein Einkommen zu

ßchern, betrachte. Die Frage, wie fie auch als Dire-

ctionsmittel der Gewerbe gebraucht werden können , ift

der FinanzwilTenfchaft ganz fremd. Obdiefes gefchehen

folle und dürfe , beantwortet die Nationalökonomie und

die Staatspolicey - oder Regierungswiffenfchaft.

$. 1 1 1 3.

Wenn wir annehmen, dafs jeder den fünf-

ten Theil feines reinen Einkommens zu den Siaats-

bedürfniffen abgeben muffe, und diefes von den

niedrigften Ständen durch blofse Confumtions-

deuern , von den höheren aber thcils durch Ein*

kommen - theils durch Confumtionsfteuern geho-

ben werden folle; fo würde fich die Confumtions-

abgabe.folgendergeftalt ordnen Jaffen ;

1. Angenommen, es werde ausgemittelt, das

reine Einkommen der niedrigften Stande betrüge

in der Regel 3oRthl. jährlich; fo würde ihr Steuer,

beytrag 6 Rthl. auf die Familie ausmachen, und

diefer in der Form von Confumtionsfteuern auf

deren Totaleinkommen von iSoKthl. zuvertheilen
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feyn. Belegte man ihre notlidürftiglien Artikel

(120 Rthl.) mit 4 Rthl. , und die überflülfigen mit

sRthl.; fo wären jene mit 3-|, diefe mit 6-| Pro-

cent befteuert, und fo würde ficli diefe ßefteurung

der oben (J. 111 2.) aufgefiellten Idee nähern*

2. Angenommen, <^3S rohe Einkommen der

niederen Mittelitände fey im Durchfchnitt 400

Rthl. und davon werden 260 Rthl. zu ihrer Noth-

durft und 200 RthlÜls reines Einkommen gerech-

net; fo würde ihr nöthiger Steuerbeytrag 40 Rthl.

feyn. Würde ihnen ntib die Hälfte davon, alfo

20 Rthl. als Einkommenßeuer auferlegt: fo müfste

die Confumtionsfteuer ihnen noch 20 Rthl. abzu-

nehmen trachten. Da fie nun für dasNothwendigfte

(120 Rthl.) 4 Rthl. geben, und das Entbehrliche

mit 6^ Procent befteuert ift; fo werden fie, wena
fie alles übrige in letztem Artikeln verzeliren, noch

circa 19 Rthl. für die Ausgabe von 280 Rthl. be-

zahlen, welches 3 Rthl. mehr feyn würde, als fie

fchuldig find. Da aber angenommen werden kann,

dafs von dergleichen Leuten viele einige Thaler von

ihrem Einkommen erfparen und zu einem Capital©

fammeln; fo. wird diefer Umßand machen, dafs

jm Ganzen nicht mehr einkommt, als man beab-

fichtigt hat.

3. Nehmen wir bey jemandem ein rohes Ein-

kommen von [)00 Rthl, an und rechnen davon 600

reines Einkommen, fo wird ein folcher 120 Rlhl.

beyzutragen haben. Wird ihm gleichfalls die Hälfte»

Rrr 2,
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GoRthl., durcli tinkommenlteuer abgenommen, fo

mufs ihm durch die Confumtionsfteuer noch 60

Rthl. aufgelegt werden. Nehmen wir nun an, dafs

die allernothwendigiten feiner Ausgaben (i^oRtl.)

'mit 4 Rthl., 280 Rthl. für das Entbehrliche, das

auch der Mann von 4ooRthl, Einkommen verzehr-

te, mit 19 Rthl., das aber, was er etwa noch für

andere 4^0 Rthl, kaufen möchte, mit 10 Procent

befteuert ift ; fo würde er 6.3 Rthl. Confumtions-

fteuer bezahlen.

4. Gehen wir unter .fjje reicheren Claffen und

nehmen z. ß. ein Einkommen von 6000 Rfhl., wo-

von 4000 Rthl. als reines Einkommen gerechnet

wird, fo wird ein folcher fchuldig feyn, 800 Rthl.

zuiii Staatsejnkommen beyzutragen. Da er nun

nach der Vorausfetzung 4^0 Rthl. Einkommen-

fteuer bezahlt; fo hat er noch 400 Rthl. Confum-

tionsfteuer zu entrichteil. Giebt nun derfelbe aus:

l) 480 Rthl. für die öothwendigllen Bedürf-

niffe (wegen vieler Domeftiken und anderer

Diealtleute^, fo zahlt er dafür an Confum-

tionsfteuer ' . . . . ifz Rthl.

a) 4000 Rthl, für Artikel , die mit

6^ befteuert find, geben- :-• » , 266 -«

3) i520 Rthl. för Artikel, die lo

Procerit geben, m*^cht . . i52 —
u. Lw. 43o Rthl.
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§. 1114.

Bey djefcr Darfteilung ift der Kurze halber

angenommen , dafs jeder Confumtionsartikel be-

Iteuert wäre. Nun geht diefes aus Jedem einleuch-

tenden Urfachen nicht an. Es mufs alfo die Steuer,

welche, auf alle Confumtionsartikel vertheilt, we-

nige Procente des Preifes derfelben betragen wür-

de, nothwendiger Weife höhere Procente derfel-

ben ausmachen, wenn man fie nur von einigen Ar-

tikeln erhebt, obgleich die Steuer im Ganzen da-

durch nicht erhöhet wird. Es cntfteht daher das

Problem : Was ralhet die Finanzpolitik an : Ift es

beffer, die Steuerfumme auf mehrere Artikel zu

vertheilen, oder fie auf einige vielleicht auf einen

einzigen Confumtionsartikel zu concentriren?

$. 1 1 1 5.

Wird die Steuerfumme auf viele Artikel ver-

theilt ; fo wird die Erhebung läflig für dießefleuer*

ten und verurfacht grofse Ivoften. Der ßefteuerte

hat beftändig den Steuereinnehmer und Vifitator

neben fich« Mühlen, Schiachthäufer, Brauhäu-

fer, Branntweinbrennereyen, alle Fabriken und

Werkftätte. muffen von Steuerauffehern bewacht;

nicht blofs die Landesgrenzen, fondern auch die

Thore muffen mit Zoll- und Accifebedienten be-

fetzt werden
;

ja die Steuerbeamten muffen in alle

Privathäufer, Keller, Stuben, Schränke u. f. w.

eindringen. Die Laft folcher Erhebungen wii«l
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uneriräglich, und die Erhebungskoften zehren oft

mehr als die Hälfte des Steuerertrags auf. — Ge-

gen diefe NachtheiJe hat die Erhebung geringer

Procente unftreitig den Vortheil, dafs fich die

Steuer richtiger unter die Gonfumenten vertheilt,

dafs fie ficherer eingeht und den Gebern die Ent»

richtung derfelben nicht fp fauer ankommt.

§. 1116.

Will man die beftimmte Summe der Confum-

tionsfteuer von wenig Gegenftänden erheben; fo

zeigen fich folgende Nachtheile:

1) Die Procente werden zu hoch, und der

Schleichhandel, oder die Umgehungen der

Steuern häufen fich unvermeidlich;

2) Man ift nicht ficher jeden proportionirlich

zu treffen, da fich viele Gonfumenten der be-

fteuerten Gegenftände ganz oder zum Theii

enthalten, und andere ganz unbefteuerte oder

gering befteuerte an deren Stelle confumiren.

Dagegen ift nicht zu läugnen, dafs die Erhebung

der Gonfumtionsfteuer um fo leichter wird, von

je wenigem Gegenftänden fie erhüben wird.

Erläuterung 2U 1. In Rufsland giebt es nur eine ein-

zige Gonfumtionsfteuer auf die inländifchen Producte,

nämlich auf den Branntwein und das Bier. Allein diefe

Steuer beträgt in Anfehung d«s Branntweins über 100

Procent; und da der gemeine Mann dafelbft fehr viel

Branntwein confumirt , fo iß; die Steuer ziemlich ftark

für ihn. Denn es bezahlen , da mehrere Provinzen dem
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Branntweinsmonopol nicht unterworfen find , etwa acht

Millionen Familien (faft lauter Leute au« den niedrigen

Ständen) x) an die Krone 70 Millionen Rubel iür Brannt-

weinspacht und 2) gewjfs mehr als halb ,
ja vielleicht

eben [o viel für Profit der Pächter, Aufficht, Beftechun-

gen , Abfindungen um zur Pacht zu gelangen , Strafgel«

der u. f. w. , fo daf« gewifs 14 Rubel auf eine Familie

kommen (circa 4 Rthl. pr. Cour.) Die Unterfchleife

aber find auch, der grofsen Wachfamkeit der Pächter

ungeachtet, doch fahr bedeutend. — Man hat es daher

neuerlich für belTer gefunden , den Branntweinspacht

aufzuheben, und die Branntweinsteuer unmittelbar von

den Fabricanten zu entnehmen.

Zu 3. Wollte man z. B. den Roggen allein unter dem
nothwendigen Lebensmitteln befteuern, fo dafs die Steuer

etwa 4 oder 6 Gr. auf den Scheffel zu Itehen käme; fo

müfste man heforgen , dafs viele zu Kartoffeln und Ge«
mufe ihre Zuflucht nehmen , und fo die Roggenconfum»

tion fehr vermindert , die Steuer darauf alfo nicht viel

einbringen oder doch nicht alle gleich treffen würde.

§. II 17.

Folgende Maximen muffen die Finanzpolitik

leiten:

J) Will man die Steuer mehrerer Objecte auf

Ein Object werfen; fo mufs diefes a) ein fol-

ches feyn , das von allen, welche die Steuer

bezahlen feilen, genoffen und zwar b^ in glei-

cher Proportion genoffen wird.

Erläuterung. Angenommen, dafs jede Familie für die

nothwendigften Efsmittel 50 Rthl, ausgiebt, und zwar in

folgender Proportion : 24 Scheffel Roggen = 56 Rthl.,

10 Scheffel Kartoffeln 10 Rthl , für anderes Gemüfe 5
Rthl , und man wollte eine Summe von 2 Rthl. davon
erheben; fo würde es der Belallung nach gleichviel

leyn, ob man diefe 2 Rthl. ron dem Roggen allein «r-
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höbe, oder etwa i Rllil. 12 Gr. vom Roggen, 8 Gr. von

den Kartoffeln und 4 Gr. vom Gemüfe. Aber gewif*

wäre es viel bequemer und wohlfeiler, die ganze Steuer

bl"fs von dem Roggen zu erheben. — Wenn aber die

Erfahrung lehrte, dafs manche Familien diefe Dingo in

fehr abweichenden Verhältniffen genöffen, z. B. man-
che, wenn etwa die Kartoffeln wohlfeil und der R.oggen

theuer v/ürden
, 50 Scheffel Kartoffeln zu 10 Rthl,,^in

Scht^ffel Roggen zu 20 Rthl. und für jo Rthl. Gemüle
verzehrten u, f. w..; fo würde die Befchrankung der Steuer

auf den Reggen einen grofsen Ausfall geben , und eine

Vertheilung derfelben zwifchen Rogf^eu und Kartoffeln

viel richtigere und einförmig<-re Wirkungen hervor-

bringen.

2) Sü bald die Steuer auf Einen Gegenftand ge-

worfen zu hoch fteicren müfste und z. B. loo

oder gar 200 Procent feines Werths übertrifft-,

fo wird es immer beffer feyn, üe auf mehrere

zu vertheilen. Denn es würde fonft die hohe

Steuer nicht nur leicht eine Urfaclic der Ver-

minderung der Confumtion diefes Gegenftan-

des werden, fondern auch dadurch ein zu gro-

fserReitz zu Betrug und Unterfchleifentftehen.

3) Kann man hohe Confumtionsfteuern nicht

vermeiden: fo ift es beffer, fie auf folche

Dinge zu legen, von welchen man diefelben

^ directe heben kann, als auf foJche, wo i^ir

eine iDd|recte Erhebung möglich ift.—

Da nun diÄ^cte Erhebungen hauptfächlich nur

von den wohlhabenderen Claffen thunlich find

:

fo mufs es Maxime feyn: „alle Gegenftände

desGenuffes der gemeinen Stände, von tienen
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die clirecte Erhebung fchwer oder unmöglich

ift, mit möglichft geringen indirecten Steuern

zu belegen, von den höheren und reicheren

Claffen aber das, was von ihnen durch jene

niedrig befteuerten Objecte nicht zu erlangen

jft, durch höhere directe Gonfumtionsfteuern

einzuziehen."

§. 1118.

Der Grund, weshalb iich die Gonfumtions-

fteuer nicht auf alle ConCumtionsartikel ausdehnen

läfst, liegt nicht allein darin, weil dadurch die

Mühe und Koften der Erhebung vervielfältigt wer-

den, fondern auch darin, weil daraus alle die,Un-

bequemlichkeiten enlftehen würden, welche wir

zum Theil (§. 585.} bey Beurtheilung einer all-

gemeinen Producteniteuer, und §. i i 11. gerügt ha-

ben. Viele Objecte fchieken iich biofs deshalb

nicht dazu, weil die Controlle über ihre Verzeh-

rung fchwierig oder ganz unmöglich ift.

Erläuterung. Wo es grofse Städte giebt , die felbft

keine oder wenig ConfumtionsVHitiel erzengen , londern
den gröfsten Tlieil davon vom Lande empfangen und die
Verkäufer beHimmte Eingänge (die Tliore) paffiren muf-
fen , da laffen fich freylich die LebeMsmittel, weJcha
markttäglich zu Markte kommen , oder fonft die Thore
paffiren, um in der Stadt Käufer zu fuchen , durch
Thorfchreiber und Viiitatoren in den Thoren einer

Steuer unterworfen. Unterdeffen iß; zu bemerken:

, 1. Dafs diefe Erhebungsart mit einer unglaubliche»

,
Art von Plackerey für die Verkäufer verbunden iit, dafs
ein folcher Markt vermieden wird, wo es nur irgend
möglich ilt , und alfo den Gonfumentön diö Lebensmi*.
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tei nicht blofs durch die Auflage, fendem auch uurck

die Verminderung der Verkäufer vertht^uert werden.

Den?! es bleiben nur foJche Verkäufer, welchen durch

den hohen Preis a) die Auflage erfetzt wird, und welche

b) für die Plackereyen, denen fie fich im Thore unterwerfen

mülTen, für die Gefchenke, womit fie fich von den Vifita-

toren und Thoreiniiehmern Nachficht erkaufen » und für

dieZeitverfäumnifs (indem fie im Thore oft Stunden war-

ten muffen , ehe fie expedirt werden) gehörige Vergütung

erhalten,

2. Die Steuer ift nur für grofse volkreiche Städte mi^

Vortheil anwendbar , weil diefe flUein die Erhebungsko-

Iten fo aufbringen, dafs fie nur etwa lo bis 15 Procent

von der ganzen Einnahme betragen. In kleinen Städten

belaufen fich die Erhebungskoften oft 50 bis 75 Procent,

und auf dem platten Lande ift de gar nicht thunlich.

Es geniefst alfo der gröfste The'l der Einwchner (alle

Landbewohner) jene in den Städten belleuerten Artikel

unbelteuert , und hieraus entfteht eine Ungleichheit, für

welche fich keine Ausgleichung erkünfteln läfst.

5. Da dergleichen Stadtaccifen gewöhnlich gar nicht

»uf den reinen Ertrag der Einwohner berechnet find,

fondern aui Gutdünken beruhen ; fo kann es nicht feh-

len , dafs fie mitunter auf die Preife des Arbeitslohns

und tler^i/Vaaren in der Stadt wirken. Daher find die

Waaren in den accisbaren Städten im Allgemeinen theu-

rer, als in accisfreyen Städten, oder als fie auf dem
Lande aus der Fremde gezogen werden können. Diefe

Städte würden daher ihren Verkehr mit dem platten

Lande verlieren und der Abfatx ihrer Waaren fehr ver-

mindert werden , wenn nicht der Staat ihnen Bannmei-

len fieberte, oder die Landeinwohner zwänge, alles in

accisbaren Städten zu kaufen, und f- 'bll ihre Producte

dorthin zu Markte zu führen. Solcher Zwang verfehlt

aber nicht nur oft feinen Zweck, fondern befchrankt

auch den Verkehr und die Handelsfrejheit auf eine höchft

Ichädliche Weife.

4. Nicht nur die Verkäufer der ConfumtibiTien werde»

durch das Accifefyltem geplagt, londern auch alle, welche
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in die Stadt kommen. Denn es werden allgemeine Vi«

ßtationen iil den Thoren nothwendig , damit nichts Ac-

cisbares unverfteuert in die Stadt komme. Will der Staat

ein liberales Accifefyllem einführen , und die Einpaf-

Gienden von dergleichen Vifitationen befreyen ; fo ver-

liert er die Hülfe des Einkommens von der Accife, und

«wingt die Kedlichen oder Furchtfamen ihre Steuer 2U

bezahlen , erlaubt aber den Gewiffenlofen und Freyen

lieh der Steuer zu entziehen , begünftiget alfo felblt die

allerungerechtefte Ungleichheit.

$. 1119.

Es bleibt daher der Finanzpolitik nichts an-

ders übrig, als einen Mittelweg zu wählen, und fich

alle Vortheile zuzueignen, welche fich davon zie-

hen laffen, dafs man zwar von den Confumtionsar-

tikeln wenig, aber doch nicht fo wenig auswählt,

dafs man dadurch zu fo hohen Sätzen genöthigt

wird, welche die Zahl der Confumenten vermindern

oder zu fehrzum Schleichhandel und Unterfchleifea

reitzen. Es ift deshalb wichtig für die Finanzpo-

litik, die Confumtionsartikel nach ihrer Pafsiich-

keit zur ßelteurung in bei'ondere Erwägung zu

ziehen.

Welches" lind; die pafslichften Gegenftände für die Cok-
fumtionsiteuer ?

$. 1120.

Jedes Object, das man mit einer Confum-

tionsfteuer belegen will, mufs zuerft in viererley

Rückfichten erwogen werden, nämlich:

1) Schickt fich der Gegenftand zur directen oder

indirecten Confumtionsfteuer am heften 2
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2) Wieviel wini die Steuer davon einbringen?

oder deren Ergiebigkeit.

3^ Läfst fich die Controile darüber leicht an-

ordnen, fo dafs der Steuer nicht viel entge-

hen kann, und doch keine Quälerey der Un-

terthanen damit verknüpft itt ?

4) Vertlieilt der Geg^nftand die Steuer nach

dem richtigen Principider Gleichheit?

5. 1121.

Zur directen Confumtionsfteuer fcbicken fich

nur folche Gegenftände, welche

1) ausfchliefslich von den wohlhabenden Claffen

verzehrt oder gebraucht werden
;

2) welche ohne läftige Inquifition erforfcht, und

nicht leicht verborgen? werden können.

Von diefer Art find

:

a) VVohngelegenheiten, fo weit fie die Noth-

durft übertreffen

;

4

b) Luxusmobilien, wie Möbeln von ausländi-

fchem Holze, bronzirte Geräthfchaften, Spie-

gel, Kronleuchter u. f. w.

c) Equipagen, Reit- und Kutfchpferde, die um
des Vergnügens willen gehalten werden;

d) Domeftiken

;

e) Luxuriöfer Schmuck, wie Diamanten, Per-

len u, f. w.
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Erläuterung. Die Confumtionsartikel , welche zugleicli

zur Verzehrung ärmerer Claffen dienen, fchicken fich

deshalb nicht zur directen Steuer, weil die Erhebung

derfelben Schwierigkeiten macht und unvermeidlich Re.

Ite bleiben. Sonft würden allerdings manche Gegen-

itände diefer Art fich fehr wohl für die directe Confum-

tionslteuer eignen. Manche Gegenftände vertragen z.B.

deshalb eine lehr hohe Steuer, weil jeder nur wenig da-

von geniefst: man würde fie junbedenklich durch eine

directe Steuer heben können , da eine indirecte Befteu-

nmg den Zweck der hohen Sätze viel leichter veieitela

kann. Allein die directe Steuer würde fchlecht einge-

hen, und deshalb mufs man davon abstrahiren. Von
diefer Befchaffenheit ift z. B.

1. Das Salz. Jeder Menfch bedarf davon f«hr we-

nig. Man rechnet gemeiniglich 18 Pfund auf die Perlon

Legte man nun jedem Kopfe 6 Gr. Salzüeuer (4 Pfennige

aufs Pfund) auf: fo könnte man von einer Bevölkerung;

von 10 Millionen Menfchen 2,500,000 Rthl. einziehen.

Allein es würde vielleicht von f der Confumenten nicht«

zu erhalten feyn, welche, wenn fie das Salz nicht anders

als zu einem hohen Preife (der die Steuer in fich fafst)

kaufen können, dochBath zum Ankauf des nöthigen Salzes

Schaffen. Ich kann mir daher von einer Salzßeüer nach
Rollen, wie fie Hr. Benzenberg in obgedachter Schrift

vorfchlägt, keinen lehr glücklichen Erfolg verfprechen.

2. Die gerne i:nen Nahrungsmittel, befonders

Fleifch, Bier, Branntwein u. I. w. Rechnet man die

indirecten Steuern, welche zufammen von diefen Ge-
genftänden, 2. B. im Preufsifchen , erhoben werden; fa
fällt gewifs weit mehr als 2 Rthl. auf den Kopf, wenn
lie alle nach den Tariffätzen verteuert würden. Dafs
bey weitem nicht fo viel herauskommt , liegt blofs an
Unterfchleifen. Wollte man ilatt aller indirecten Steuern

auf jene Gegenftände nur 1 Rthl. vom Kopfe an directer

Steuer erheben ; fo würde die Steuer 10,000,000 Rthl., alfo

mehr geben, als jetzt die indirecten Steuern auf dief«

Dinge. Dennoch würde, wegen der unausbleiblichen

Ä«Ile, fchwerlich auch nur f jener Summe einzutreiben
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Xeyn. Die in dem neuen preufsifchen Stewerfyftem ein-

geführte Claffenßeuer ift nichts anders als ein Verfuch

einer directen Confumtionsfteuer auf Gemahl und

Schlachtfleifch der Bewohner des platten Landes und

der kleinen Städte. Sie fcheint aber als folche manche

Mäneel zu haben, da fie a) das Gefinde und die Dienlt-

leute befonders befteuert, da doch diefe von ihrer Herr-

fchaft gefpeift werden und die ehemalige iudirecle

Mahl- und Schlachtfteuer alfo von diefer getragen wur-

de. Wenn daher die Herrfchaft nicht die Bezahlung der

Steuer, die ihrer Domeftiken und aller, welche fie zu

fpeifen pflegt, übernimmt; fo gewinnt Iie auf Koßen

armer Leute bey dem neuen Steuerfyftem. b) Befonders

find die grofsen Gutsbefitzer und grofsenDomainenpäch-

ter fehr be'günltiget, da deren Gemahl und Schlacht-

vieh wenn Iie es nach dem Fufse der Städter ver-

ßeuern feilten , wohl fechs - bis zehnmahl 48 Rthl. be-

tragen würde, c) Scheinen die Sprünge von einer Claffe

2nr nächften von 48 Rthl. auf 24, von 24 auf 12, von la

auf 4 Rthl. viel zu ßark zu feyn. Daher fich die Unterbe-

hörden bey der Ausführung fchon erlaubt haben , durch

l»j[achläffe ZwifchenclafTen zu machen , wozu doch das

Gefetz nicht berechtigt. Ob fie die gehoiften Refultate

ceben werden , mufs freylich erll die Erfahrung lehren.

Offenbar ift es aber , dafs die verfchiedene Befteurung

der Städte und des platten Landes , da man jene indi-

lecte durch Mahl - und Schlachtfteuer , diefe direct«

durch eine fogenannte Claffenfteuer für diefelben Ge-

genftände belegt, einen Rifs in das adoptirte Steuerfy-

ftem gebracht hat. In demfelben war nämlich dasPrin-

cip angenommen, dafs der innere Verkehr ganz frey

bleiben follte, und jedermann empfand die Wohlthat

des freyen Aus- und Einpaffirens au« der Stadt aufs Land,

und umgekehrt. Die von neuem eingeführte Verichie-

denheit der Befteurung aber macht , dafs Mehl , Brot,

Fleifch uud 'alle Fabrioate aus Schrot , Mehl und K.ör-

nern die vom platten Lande in die Städte gehen , wel-

che Mahl- uud Schlachtfteuer geben, verfteuert werden

roüffen. E« ift alfo «^i« *I^* läftige Thortccife, das ^nz«
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Vifitafioiiswefi li mit allen Lnhequemlichkeilen und Ko-
fteu wieuer da Noch gröiser find d) die Inconvcnicn-

xen , welchf lür verfchiedene Gewerbe daraus eijtfle-

hen, indem Starke-, v.ries , NudeJlabricanten u. i w.

auf dem Laiide unter viel mildern Bedingungen fabri-

ciren können , da ihre ClalTonlleuer blofs für die Cou«
lumtion ihrer Familie, n cht aber für das, was fie für

Andere fabriciren , berechnet ilt Indem fie allo ohnife

Mahlfteuer fabriciren können , werden fie alle Fabri*

canten , b'-fondeis lolche, die fürs Ausland arbeiten,

in den der ^ aiillteuer unterworfenen Städten unter-

drücken. Man hat xum Theii dem ü' bei dadurch ahzu»
helfen gelacht , dais man z. ß. din Itadtiichen Stärke-

fabricanten nachgegeben hat, den VVeitzen zur Stärke
nicht zu Ichrot« n, londfrn ihn durch Mafthinm zd
que'ichen. Hierdurch aber leiden die Mtihien einea

bedeute'* den Verlult, und die Stärkemaeher haben we-
' nigufus bis jetzt noch keij;en Vortheil, da ihnen das

Quetlchen des Weitzens an Arb it und Mühe eben lo-

viel kellet, als das Schroten in der Mühle. Und woüte
' man auch die Defecte nicht achten, welche hierdurch

in den Pachtgelaeru derüomainenmühleu in derFo ge
entUeheu müüen ; fo ili üoch dadurch den übrigen Fa»
bricanten, weiche der Mühle beuurfen und für« Aus-

land arbeiten, al» tiries-, Nudeltubncanten u. f. w.

noch nicht geholfen. Man wird daher diefes Gelett

roch lehr vielfach modificiren mülfen, um die Hinder*

niffe, welche es dem Verkehr entgegenfetzt, wegzu-
Ichaffen.

§. 1122.

Wir betrachten die directen Confumtions*

fteuern nicht als Luxusfteuern, welche die Abfjcht

haben follen, den Aufwand zu erfchweren oder

3tu hindern, fondern wir erwägen fie in reiner finan-

zieller Hinlicht, als Mittel, das reine Einkommen
der Reichen nach einer beltimmten Proportion zu

beiteuern. Daher muffen wir auch einen ganz an-
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(jern Maafsftab für fie ausfindig machen, als ge-

wöhnlich angewandt wird. So befteuert man ge-

wöhnlich die Zahl der Domeftiken, Pferde u. l.w.

in geometrifch fteigeiider Proportion, in der Ab-

ficht, dem Aufwände Einhalt zu thun. Diefe An-

ficht ift aber der ächten Finanzwiffenfchaft ganz

fremd. Sie bekümmert ßch umidie Art, wie

jemand fein Vermögen anwenden wiit, ganz und

gar nicht, fondern gründet ihre Auflagen nur auf

clie Beobachtung diefer Anwendung. Sie mifst

die Befteurung der Artikel allein nach der Grö-

fse der Confumtion,' und nimmt daher bey

Beftimmung ihrer Sätze auf nichts weiter Rückficht,

als auf den. marktgängigen VVerth des Genuffes. —
Gefetzt alfo, es werde das Princip angenommen,

dafs die entbehrlichen Confumtionsartikel mit ge-

wiffen Procenten durch eine directe Steuer belegt

werden follen ; fd wird die Rechnung darnach ge-

macht. Das Problem ift: Es foll die Summe
für die en t b e hrli ch e C on fum tio n in be-

ftinimten Gegen ftän den gefunden, und

diefe nach beftimmten Procenten be-

legt werden. Die Gegenftände diefer Befteu-

rung und die Befteurungsfätze weifet ein Tarif

nach.
I

Erläuterung. Man fetze, es zahle jemand jährlich

500 Rthl. Miethzins für feine Wohnung, und es werden

davon 100 Rthl. für das Notliwendige, 400 Rthl. aber für

das Entbehrliche gerechnet; fo werden dief» 400 Rthl.

«nter die Ausgaben für entbehrliche Confumtionsartikel
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gehören , und in wiefern fie unter die zu belleuernden

Objecte aufgenommen find, nach demgefetzlichen Prin-

cip belegt. Angenommen alfo , es follten dergleichen

Artikel mit 5 Procent hefteuert werden; fo würden die

Steuerpflichtigen 20 Rthl. treffen. Man fetze ferner,

e$ kolle die Unterhaltung einer Luftequipage mit
2 Pferden und einer vierfitzigen Cbaife jährlich 500 Rthl.;

lo würde die Steuer darauf 15 Rthl. jährlich betra-

gen. Mehrere Wagen oder PrunkkutCchen fetzen grö-

fsere Unterhaltungs - und Anfchaffungskoften voraus,

folglich mufs auch dafür eine Steuer hinzukommen.
Man nehme, dafs ein luxuriöfer Kirchenwagen j 000 Rthl.

mit dem dazu nöthigen Gefchirr kofte, und eine fol-

che ?Equipage werde in 25 Jahren unbrauchbar; fo

werden in dem Gebrauche eines folchen Wagens con*
Xumirt jährlich ;

1) an Zinfen zu 4 Procent . . 40 Rthl.

a) an zu Grunde gehendem Capital , 40 Rthl.

alfo confumirt ein folcher jährlich . 80 Rthl.

mithin fallen auf den Gebrauch eines folchen Wagens
jährlich 4 Rthl.

Man fetze, das entbehrliche Ameublement einesMannes
werde zu 4000 Rthl. taxirt, und deffen Dauer 100 Jahre
berechnet; fo beltimmt folgende Rechnung die jährliche
Confumtion. Es werden confumirt:

1) die Zinfen für 4000 Rthl. jährlich 160 Rthl.

a) das fchwindende Capital jährlich i Free. 40 Rthl.

200 Rthl.

Ein Damenfchmuck von Perlen und Diamanten fey zu
6000 Rthl. gefchätzt; fo verzehrt eine folche Dam©
dadurch jährlich 240 Rthl. durch deffen Gebrauch. Da
ein folches Capital als nicht fchwindend angenommen
werden mufs; fo tragen blofs die jährlichen Zinfen,

die verzehrt werden, die Steuer, Sie wird alfo dafür

12 Rthl., fo wie für obigen Damenfchmuck 10 Rthl.

ausmachen. Ein Luftpark nehme zwey Hufen Land
ein, die als Ackerland 200 Rthl. eintragen würden; die

in diefem Park gepflanzten Luftbäume undLuftpartieen

foUen 10,000 Rthl. koften , und die Unterhaltung ver*

V, Jakob Staatsfint^nzwiJJ* 11,^ ^SS
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urfache jährlich eine Ausgabe von 500 Rthl. ; fo confu-

mirt der Herr desiParks jährlich:

i") an Landrente . 200 Rthl.

2) an Capitalrente . 400 —
5) an Unterhaltuugkoßen 500 —

noo Rthl.

Die Confumtionsfteuer für einen folchenPark wird da-

her zu 5 Proc, jährlich 55 Rthl. betragen. Auf gleiche

Weife wird berechnet, was jahrlich der Unterhalt ei-

nes Livreebedienten, Kochs, Thürftehers koftet, was

durch denGenufs des Vergnügens an der Unterhaltung

einer Menagerie u. f. w. jährlich confumirt wird, und

diefe Summen beftimmen die Steuer.

In England, Frankreich und andern Ländern find

2war directe Confumtionsfteuern häufig, aber nirgends

habe ich ein feftes Princip gefunden , weshalb der eine

Artikel höher oder niedriger belteuert ift. Wollte man
die Huudo befteuern, fo könnten fie blofs nach den

jährlichen Untorhaltungskoften und dem fchwinden-

den Capital veranlagt werden. Gepuderte Haare fchi-

cken fich in diefer Hinficht durchaus nicht zu einer

directen Confumtionsfteuer, da fie, nach dem aufge-

wandten jährlichen Capital berechnet, kaum einige

Grofchen eintragen würden. Der ehemahligen Befteu-

xung derfelben in.England fehlte durchaus ein Princip,

$. 1123.

Bey Anordnung der directen Confumtions-

fteuern mufs eben fowohl wie bey den indirecten

dahin gefehen werden, dafs fie jedermann von fei-

nem reinen Einkommen bezahlen kann. Da fie

auf lauter entbehrliche Objecte fallen follen; fo

ift es jedem leicht möglich, eine Confumtion auf-

zugeben, welche eine fo ftarke Steuer trifft, dafs fie

fein reines Einkommen zu Hark angreifen würde.

Und fo hat jeder das Gorrecti vmittel ia feiner Gewalt.
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JErl äuterung. Eine Dame, die einen Brillantenfchmuck

von 2000 Rthl. trägt, wird befler thun , ihn zu ver-

kaufen, wenn fie bemerkt, dafs die darauf liegende

Steuer ihr Einkommen zu Itark angreift.

§. 1124.

Was die indirecte Befleurung anbetrifft;

fo fchicken fich dazu am heften

:

1) folche Gegenftände, die in grofsem Umfan-

ge einen geringen Werth haben, und nur in

grofsen Quantitäten von gröfserm Umfange in

den Handel kommen, ehe fie in kleinem

Portionen unter die Confumenten vertheilt

werden

;

2) folche, welche Werkßätte oder beftimmte

Oerter in grofser nicht wohl zu verbergender

Menge paffiren, ehe fie zur Confumtion über-

gehen , und, es fey bey der Zubereitung oder

bey dem Uebergange, leicht genau beobach-

tet und controllirt werden können;

S) folche, deren Uebergang zur Confumtion fo

öffentlich gefchieht, dafs derfelbe nicht leicht

verborgen werden kann

;

4) folche, deren Handel fich in einer oder we-

nigen Händen befindet, oder wenigftens von

wenigen feinen Anfang nimmt.

Dagegen fchicken fich nicht zurindir. Confumtions-

fteuer folcheGegenftände,welche i )in einem kleinen

Räume fehrgrofse Werthe in fichfchliefsen ; 2) die,

ohne in grofser Menge durch eine Zwifchenhand

Sss a
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zu gehen, unmittelbar zur .Confumtion verwandt

werden.

§.1125.

Aus diefen Gründen fchickt fich unter den

inländifchen Artikeln zur indirecten Befteurung

:

i) Alles, was in den Mühlen zubereitet werden

muf«, da die Gegenftände, welche hier bear-

beitet werden, nicht nur fämmtlich die Eigen-

' fchaften von Nr. i. u. 5. ($. I124.) haben,

fondern auch die Mühlen Oerter find, wo

diefe Gegenftände leicht beobachtet und con

troliirt werden können.

2) Alles, was in Fabriken bereitet wird, wie

Branntwein, Salz, Seife ^ Lichter, Papier

u. f. w,

Erl ' ut erun^. Branntwein und Salz find uiißreitig

zwey lehr fchickliche Gegenftände der Gonfumtions-

ßeuer; man hat fie daher auch in allen Ländern dazu

I erwählt. Auch vertragen fie an fich eine ziemlich hohe
t Steuer , da eriterer in keinem grofsen Umfange zur

IN^othdurft dient , und von letzterm ebenfalls nur ein*

geringe Quanti'ät für jeden Kopf nöthig ift. Da jede

Perfon im JDurchfchnitt ungefähr 18 Pfund Salz ver-

braucht, und das Ffund bey den Salinen im Preufsi-

fchen kaum 5 Pfennige zu ftchen kommt ; fo triift die

Steuer Niemanden fehr ßark, wenn man das Salz auch
mit 500 Procent befteuert. Diefe Reflexionen haben

ohne Zweifel die preufsifchen Finanziers bewogen,

auf das Salz eine fo hohe Steuer zu werfen , als fie das

Princip annahmen, die Confumtionsfteuer auf lo we-

nig Gegenftände als möglich zu concentriren. Indef-

fen wird der Reiz zur Contrebande dadurch unwider-

ftehlich, und der Schleichhandel mit diefera Artikel

kat daher einen unglaublichen UmfAug im Preufsirchcn
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angenommen. Wie weit es ander holländifclien Grenze

damit geht, kann man aus Hrn. Benzenbcrg's interef-

lanter Schrift: Ueber Preufsens Gcldhaushalt (S. 243.)

crfehen. Eine noch fonderbarere Wendung hat er an

der fächfifchen Grenze genommen. Denn da Sachfeu

die Lalt Salz in den preufsifchen Salzwerken an der

Saale tractatenmäfsig zu 50 Rthl, kauft, fie aber fürs

Inland 150 Rthl. gilt; fo fahrt man das Salz nach

Sachfen, und bringt es auf Schleichwegen wieder her-

ein , wo denn die Lalt für 80 — 100 Rthl. wieder an

die Inländer verkauft wird, die dabey immer noch gro-

fstn Gewinn hifcben, weil fie an den SÖllereyen 150 Rthl,

bezahlen muffen. Mit dem Contrebandiren des Brannt-

weins geht es in allen Ländern, wo man die Steuer zu

hoch treibt, nicht viel belTer. — Da man wahrnahm,

dafs insbefondere der im $. 1224. Nr. 5. und 4. erv/ahnte

Umftand die Gegenllande zur Belteurung gefchickt

machte; fo fuchte man jene Qualitäten durch allerley

Künfte hervorzubringen , indem der Staat die Gegen-

wände, von welchen er eine hohe Confumtionsfteuer

erheben wollte, zwang, den Weg zur Confumtion

nur durch feine Hände zu nehmen. Diefes gefchah

dadurch, dafs er fie zum Gegenftande des Monopols

machte , und die Abgabe gleich auf den Preis der

Waare fchlug, wo denn jeder, der fie gcniefsen wollte,

fie von ihm kaufen und dadurch die Steuer bezahlen

mufste.— Wäre es nun möglich, i) dadurch die Steuer

wirklich von allen zu erheben, die fie nach achten

Principien der Finanzwiffenfchaft geben follen; und

a) jeden damit in folcher Proportion zu treffen , als er

nach dem Princip feines reinen Einkommens getroffe»

werden foll, und hätte 5) das Monopol nicht andere

fehr nachtheilige Folgen für die Production und die Ge-
werbe; fo möchten fich die übrigen Nachtheile deffel.

ben wohl durch mancherley Vortheile compenfiren.

Allein die Monopole erreichen diefe Zwecke nicht, wie

wir fchon oben gefehen und noch weiter unten bey

der Lehre von der Erhebung zeigen werden. Vor al-

lem aber bewirkt eine hohe Confumtionsfteuer nicht

CeUen , dafs fie ihre Natur verliert und zur Rentea-
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fteuer wird. Wo z. B. die Branntweinfteuer fo hoch

iß, dafs es der Mühe verlohnt, den Branntwein durch

Schleichhandel einzuführen, odet wo einige Fabri-

canten Mittel finden, die Steuer zu umgehen, andere

nicht, da werden die Brenner an der Grenze und die

ehrlichen Fabricanten , welche die Steuer entrichten,

die Steuer nicht, auf den Preis werfen können ,
fondern

fie find genöthigt , mit denen, die eingefchlichenen

oder der ßelleurung entzogenen Branntwein wohlfeiler

verkaufen, Preis zu halten. Jene werden alfo entweder

ihr Gewerbe einßellen mürfen , oder wenn die Ein-

richtung ihrer Landwirthfchaft oder andere Umftände

fie zur Fortfetzung der Brennerey nölliigen, fo werden

fie die Branntweinfteuer nicht aus dem Verkaufspreife

des Branntweins, fondern aus ihrem Grundcapital oder

anderweitigen Rente bezahlen muffen. Für diefe ift

alfo die Branntweinfteuer keine Confumtionsfteuer.

Diefes ift allemahl der Fall , wo es der Verfertiger der

Waare nicht in feiner Gewalt behält, den Preis der-

feiben nach Proportion der Confumtionsauflage zu er-

liöhen , oder das Gewerbe fchnell abzubrechen. Es

trifft diefes Unglück faft jedes Gewerbe, das mit einer

folchen Steuer belegt wird, wenigftens eine Zeit lang.

Denn es ift wenigen Gewerbsleuten möglich, ihr Ge-

werbe plötzlich aufzugeben. Das fixe Capital, das darin

Ilekt, die Schwierigkeit , ein neues Gefchäft anzufan-

gen , die Hoffnung, dafs fich die Sachen mit der Zeit

andern werden, machen, dafs viele ihr Gewerbe mit

Verluft noch eine Zeit lang fortfetzen und gänzlich

darüber verarmen. So zerftört eine fo ungefchickt

aHgelegte ConfumtionsÄeuer fehr häufig die Gewerbe,

"Und vernichtet einen Theil der Quellen des National

-

und Staatseinkommens.

§. 1126.

Keine Art von Gegenftänden fchickt fich viel-

leicht beffer zur Confumtionsfteuer, als die aus-

ländifchen Waaren, da diefe über die Landes-

grenze eingehen muffen, und alfo leicht einer Con-
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trolle unterworfen werden können und gröfsten-

theils zu den entbelirJichen Dingen gehören. Je

weniger Eingänge ein Reich hat, je weniger es

von fremdem Gebiet durchfchnitten ift, und je

leichter fich alle Einfuhr auf eine proportionirlich

geringe Anzahl von Plätzen einfchränken läfst, ohne

dadurch wichtigern Zwecken Abbruch zu thun, de-

fto pafslicher erfcheinen die ausländifchen Artikel

zur Confumtionsfteuer.

§. 1127.

Soll aber die Abgabe von ausländifchen Arti-

keln eine wirkliche Confumtionsabgabe feyn ; fo

muffen folche Gegenftände dazu erwählt werden,

welche wirklich von diefen bezahlt und confumirt

werden. — Mufs die Abgabe von den Ausländern

bezahlt werden; fo wird es eine andere Art von

Steuer. Ob und wie weit eine folche möglich und

räthlichfey? davon in der Folge. Hier wollen wir

die Steuer auf fremde Waaren nur als eine Confum-

tionsfteuer betrachten, um dadurch die gehörig«

Quota von dem reinen Einkommen eines Jeden zu

ziehen.

$. 1128.

Unter den fremden Waaren, die für die in-

ländifcheConfumtion beftimmt find, unterfcheiden

wir a) rohe StoiFe, die zu Nahrungs- und andern

Lebensmitteln dienen, oder fchon vollendete Ma-

nufacturwaaren, die gleichfalls beyde unmittel-

bar zur Confumiion eingehen. Von der erftern
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Art find ; Caffee, Zucker, Reifs, RoGnen, Wein u.f.w.j

von der andern die fcidenen, baumsvollenen, wol-

lenen oder andere Zeuge, die uns das Ausland zu-

führt, b) Solche Siüffe, die wir entweder für

unfre ßedürfniffe bearbeiten, wie rc'ne Baumwolle,

Seide, Hanf, Talg u, f. w. , oder die wir fonft zur

Veredlung unfereroder anderer Stoffe gebrauchen,

wie Indigo, andere Farbewaaren u. f. w. — Alle

fremde Waaren, die unmittelbar zur Confumtion

übergehen, fchieken (ich beffer zur Gonfumtions-

fteuer, als folche, die erft zur Verarbeitung lan-

ger Zeit bedürfen, um für die Confumtion gefchickt

gemacht zu werden, da i) die Steuer auf letztere^

wenn fie bey deren Eiügang erhoben wird, durch

die Zinfen , welche der Vorfchufs koftet, erhöhet

Wird, ohne dafs diefe Erhöhung dem Staate zu

Gute kommt ; 2) die Waare noch vielen Unfällen

unterworfen ift, ehe fie zur Confumtion gefchickt

gemacht wird ; 3) es noch ungewifs ift, ob fiö für die

inländifche oder ausländifche Confumtion beftimmt

ift, und die Befteurung der letztern, wenn fie auch

befchloffen wird, doch ganz andern Regeln folgen

mufs, als die der erftern. Findet man es daher

auch nöthig, dergleichen Artikel zu befteuern ; fo

mufs es doch mit Rückficht auf die angeführten

drey Puncte gefchehen.

A nm e r k u ng. Uebrigens hat die Finanzpolitik bey der

Befteurung der ausländifchen Waaren nur darauf zu fe-

ixen, dafs dadurch die inländifchen Artikel gleicher Art

nicht ftärker belteuert find, als die ausländifchen, weil



Von der FinanzVerwaltung. 1017

dadurch die Innern Gewerbe bedrückt werden würden.

Aber die ausländifchen Artikel aus dem Grunde hoch

2ubefteuern, um dadurch den inländifchen Gewerben

einen Vorfprung zu verfchaffen, oder die Confumtion.

ausländifcher Waaren zu vermindern, oder gänzlich

zu unterdrücken, iH eine Maafsregel, die i) dem finan-

ziellen Zwecke der Auflagen entgegenwirkt, indem fie

das Einkommen der Zölle von ausländifchen Waaren
nothwendig vermindern mufs; 2)bringt die Maafsregel

dem Nationalreichthum keinen wahren Vortheil , fon-

dern vielmehr Schaden. Denn fie nutzt nur denjenigen.

Fabricanten, welche mit dem Auslände concurriren,

nöthigt aber den ganzen übrigen Theil der Nation, die

begünitigten Waaren theurer zu bezahlen, undfchwächt
dadurch nothwendig die Mittel einer gröfsern Pro-
duction. Man fetze, es können keine Zuckerraffinerieen

in einem Lande beßehen, als wenn ihnen die Regierung
einen Vortheil von J5 Procent gegen die fremden Zucker
bewilligt. Um daher die inländifchen Raffinerieen auf-

zumuntern, belegt fie die fremden Zucker ohne ünter-

fchied mit einem Zolle von 15 bis 20 Procent, läfst aber

für die Fabriken ausnahmweife den Rohzucker frey oder

gegen geringen Zoll eingehen,, für welche aber Andere
gleichfalls eben fo viel Zoll, als für dieRaffinaden bezah-

len müfCen. Dadurch werden allerdings mehrere glän-

zende Zuckerfabriken im Lande hervorgebracht werden.

Aber welches wird die Wirkung a) auf die Finanzein-

nahme, und b) auf den Nationalreichthum feyn ? — In

erlter Hinficht ift es offenbar, dafs, je mehr Raffinerieen

im Lande entliehen, defto weniger wird der Zoll für aus-

ländifchen Zucker einnehmen. Wie fchlecht es z. B.

mit den preufsifchen und ruffifchen Raffinerieen ftehen

muffe, ift daraus deutlich, dafs, ungeachtet ihnen

über 15 Proeent Vortheil durch den Zoll bewilligt find,

doch noch über l der Landesconfumtion ausländifche

Raffinaden eingeführt werden. Alfo felbft bey [9 enor-

men Begünftigungen können fie nicht einmahl die Aus-

länder vom Markte verdiängen. Und was folgt für die

Staats jaffe daraus? — Sie erhält die hohe Abgabe
nur von | des verbrauchten Zuckers, während die Na-
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tion fie fi'ir das Ganze, jedoch | nicht an den Staat, fon-

darn an die inlandifchcn Raffinadeurs bezahlen mivfs.

Belegte der Zoll die ausländifchen Zucker durchgängig
mit 10 Proc^i.t ilires Werthes; fo würde er a) diefelbe

und wahrfcheinlich eine gröfsere Einnahme haben, weil

die Schmuggiiey vermindert werden würde ; b)das Volk
würde den Zucker allgemein 5 Procent wohlfeilef kau-

fen , und dl ; fes erfuarte Geld auf andere Productionen.

oder Gonfumtionen verwenden und dadurch den Finanze»

eine neue Quelle vermehrter Einnahme eröffnen. —
Man irrtfich, wenn man glaubt, dafs der grofse Gewinn
den der hohe Zoll ausländifcher Waaren dem inländi-

Ichen Fabncanten verfpricht , denlelben ganz zufällt»

Meiitens erhalten fie nicht den dritten Theil. davon;

denn die gröfsern Erzeugungskoften zehren den Vor-

theil, den ihnen der Zoll gewährt, gröfstentheils auf.

Die St. Petersburger Pvaffinadeurs fchrieen, dafs fie

bey einem Zoll von 15 Procent auf fremde Zucker nicht

befteben könnten; fie verlangten 50 Procent Avance,

imd haben eher mehr als wejiiger durch den neuelten

Tarif erhalten, da der Zoll auf alle Raffinaden ohne
Unterfchied bis auf 4^ Silberrubel aufs Pud (14 Rthl.

auf den Gentner) erhöhet ift. Die geftofsenen Lumpen
find durch difcjfen Zollfatz, fo wie auch im Preufsifchen,

von aller Concurrenz ausgefchloffen, da der hohe Zoll

fie proportionirlich theurer macht, als die Raffinade,

Das Gefetz zwingt daher zugleich die Gonfumenten,

nur die theuerlten Zucker zu verzehren , und fchadet

auch dadurch dem Nationalreichthum. Damit einige

20 Zuckerraffinerieen wohl beliehen können, mufs das

Volk all feinen Zucker wenigftens 15 Procent theurer
bezahlen, als es zu gefchehen brauchte, wenn die in
jenen Raffinerieen befchäfligten Menfchen und Capi-
tale etwas anders hervorbrächten. Man fetze, es wür-
den die 15 Millionen Thalei-, die wahrfcheinlich jetzt

in den Zuckerraffinerieen in dem preufsifchen Staate

Jaefchäftigt find, in inländifchen Gewerben befchäftigt;

man hätte damit Felder urbar gemacht oder verbeffert

den Ertrag dismembrirter Domainengüter erhöhet, die

feinen Scbäfereyen cultivirt u. £. w, ; fo würden aller-
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dings den Zuckerraffinadeurs 2— 3 Procent weniger

reiner Gewinn zugefallen feyn , und es hätten die Ar-

beiter, die jetzt dort ihr Brot finden, in diefem Gewerbe
nicht angewandt werden können. Dagegen würde bey
jeden andern an die Stelle der Raffinerieen getretenen

Befchäftigungen unendlich mehr Arbeiter Befchäftigung

gefunden haben' Denn das Capital der Raffinadeurs nährt

mehr als zur Hälfte die Arbeiter aus den Zuckerplan- t

tagen in Indien, fremde Rheder , auslandifche Schiffer,

Spediteurs u. f. w. Alles diefes wäre in dem entgegen-

gefetzten angenommenen Falle im Lande geblieben^

hätte alfo eine vielleicht fall dreymahl fo grofse Quan-
tität Arbeit unterhalten, folglich auch ein fall drey-

mahl fo werthvolles Product hervorgebracht als die

Raffinerieen, Ein geringer Theil dicfer Producte hatte

fodann die ganze Quantität Zucker im Auslande kau-

fen können, welche jetzt das Inland hervorbringt, und
vielleicht zwey Drittel diefer Producte hatte das Land
noch übrig behalten, Üeberdies hätte das Land feinen •

ganzen Zuckerbedarf wenigßens um 10 — 15 Procent
wohlfeiler kaufen, dabey dem Staate eben [0 viel da-

von abgeben können, als er jetzt davon zieht, und mit
dem, was e« von feiner Ankaufsfumme übrig behielt

eine Menge neuer Gewerbe gründen oder neue Geniiffe

befriedigen können. Der Einwand , dafs die Capitalcf

welche in den Zuckerraffinerieen befchäftigtfind, keine

andere Anwendung im Lande gefunden haben würden,
beruhet weder auf der Erfahrung noch auf einem gründ-

lichen Schluffe. Wo Arbeitsftoff und Gewerbsfreyheit

ift, da bleibt kein Capital unbefchäftigt. In keinem
unfrer Staaten fehlt es an dem erfteren : man fchaff»

alfo nur die zweyte Bedingung, und die Induftrie wird
bald Objecte finden, wenn es ihr nicht an Capitale«

fehlt,

$. 1129.

Die Ergiebigkeit der Steuer (§. 1120.)

befteht in der Gröfse der Summe, welche fie in

die Staatscaffe bringt. Jeder, der eine Steuer
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auflegt, mufs einen vorgängigen Ueberfchlag ma-

chen, wieviel fie eintragen werde. Die Berech-

nung diefer Einträglichkeit be,y der Confumtions*

fteuer beruht auf folgenden Notizen: i) Wieviel

werc^en von den Ob^ecten verzehrt, und wieviel

kommen zur Verfteurung? 2) Welches ift der

Werth oder Preis diefer Dinge? und 5} Wie hoch

find die Steuerfätze, nach dem Werth der Waaren

gerechnet?

In erfterer Hinficht ift klar, dafs je gröfser

die Quantität der Objecto ift, die verzehrt werden,

defto gröfser wird die Ergiebigkeit der Steuer bey

gleichen Sätzen feyn
; ja diefe wird leicht ergiebi»

ger feyn können, als eine hohe Steuer, die aber

nur von wenigen Objecten gezogen wird, Diefes ift

der Grund, wesiialb die Confumtionsfteuer faft in

allen Ländern die Nothwendigkeiten des Lebens

zu ihren Hauptgegenftänden erwählt. An ihrer

Confumtion nehmen alle Stände, auch die gering-

ften,Theil. Sie machen daher allemahl die gröfste

Menge der verzehrbaren Dinge aus. — Der

gröfste Theil eines Volks gehört zu den gemeinen

und armem Cl äffen. Was diefe bedürfen, macht

immer die gröfsten Quantitäten. Auch ihr Ent-

behrliches beträgt- der Menge, und felbft dem

VV^erlhe nach weit mehr, als das Entbehrliche der

liöheren Stände. Die Confumtionsfteuer wird da-

her da am einiräglichften gemacht werden kön-

nen , wo alle bis zu den niedrigften Ständen herab
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1

viel entbehrliche Dinge genief en können« INach

den niedrigen !^tänden folgt der Mittelftand. Je

ausgebreiteter diefer in einem Lande, und je wohl-

habender derfelbe ilt, defto leichter laffen fich Ge-

genftände finden, wodurch die Confumtionsfteuer

ergiebig gemacht werden kann. Am wenigfteu

ergiebig pflegt die Steuer zu feyn , welche aus-

fchliefslich auf die Reichften im Lande berechnet^

ift. Denn deren find allenthalben wenig und die

ftärkften Steuerfätze auf dergleichen Dinge geben

deshalb nicht viel. Die allgemeinen Regeln für

die Ergiebigkeit der Gonfumtionsfteuern find fol-

gende:

1) Bey gleichen Befteurungsfätzen nach dem
Werthe (oder auch nach Zahl, Maafs oder

Gewicht) der Dinge, find die Gonfum-

tionsfteuern auf die gemeinften Lebensmit-

tel, als: Brot, Salz, Fleifch, Bier, Brannt-

wein, am ergiebigften ; nach ihnen folgt die

Auflage auf dasjenige Entbehrliche, welches

die meiften bis auf die niedrigften Glaffen ge-

niefsen, als: Weizenmehl, Zucker, Gaffee,

in Weinländern Wein, mittlere allgemeia

verbreitete Kleidungsftoffe u. f. w.. Die Er-

giebigkeit nimmt ab mit der Koftbarkeit der

Confumtionsartikel und deren befchränkten

Gebrauch für wenige. Die Befteurung von
Diamanten, Perlen, brabanter Kanten, india-

nifchen Vögelnefternu. f. w. bringt wenig ein.
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wenn auch alles, was davon in Gebrauch

kommt-, verlteuert würde,

2) Je niedriger die Steuerfätze nach dem VVei-

the der Waaren find, defto mehr von den

Confumtionsartikeln werden verfteuert, je

höher fie find, deßo weniger werden ver-

fteuert; weil a) durch hohe Steuerfätze die

Confumtion vermindert und b) die Unter-

fchleife vermehrt werden. Daher kann oft

ein niedriger Steuerfatz ergiebiger feyn, als

ein bedeutend höherer. Hohe Sätze der in-

directen Befteurung find insbefondere auch

deshalb verwerflich; weil ße die richtige Ver-

theilung der Steuern erfchweren, indem viele

dadurch zu Unterfchleifen bewogen werden,

und fich alfo der Steuer entziehen, während

Andere von gleichem oder geringerm Einkorn»

men fie geben.

§. II 00.

Eine wohlgeordnete Confumtionsfteuer hat

das Angenehme, dafs fie bey unveränderten Sätzen

mit der Zunahme des Wohlftandes der Nation im-

mer ergiebiger wird. Ihre zunehmende Ergiebig-

keit kann daher als ein Merkmahl des wachfen«

den Nationalreichthums angefehen werden, wenn

nicht etwa andere Urfachen, als fchärfere Vifita-

tion und dergl., die Ergiebigkeit vermährt hat.
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§. 11 Ol.

Es mufs kein Geg£nftand zur Confumtions-

fteuer erwählt werden, über welchen nicht eine

leichte Controlie (§. 1 120.) durch die Steuerbeam-

ten geführt werden kann. Ich verftehe aber un-

ter einer leichten Cöntrolle eine folche, nach wel-

cher bewirkt werden kann, dafs dem Steuererhe-

ber nicht leicht Steuerobjecte entgehen können,

ohne dafs er hierzu Mittel anzuwenden braucht,

welche die perfönliche Freyheit der Bürger verle-

tzen , ihre häusliche Ruhe unterbrechen, den Ge-

werben Abbruch thun, oder fonft den Einwohnern

nur zur Plage dienen, ihnen ihre Zeit rauben und

fie den Chicanen und der Willkühr der Beamten

Preis geben.

§. 11 52,

Die Controlie der directen Confumtionsfteuern

ift leicht, wenn nur fichtbare leicht zu beobach-

tende Gegenftände dazu erwählt werden (§. Ii2l.),

Die Controlie der indirect befteuerten Gegenftän-

de wird erleichtert, wenn nur folche Gegenfiände

erwählt werden, welche die oben (J, 1121,) er-

wähnten Eigenfchaften befitzen. Für die auslän-

difchen Objecto dienen infonderheit die Grenz-

zollftädte und Zollwege zur Controllirung. Diefe

aber fo einzurichten , dafs die kleinltmöglichße

Befchwerde für denfreyen Verkehr und die Steuer-

pflichtigen daraus entfteht, ift eine fchwere, je-

Uoch wie es fcheint nicht ganz unauflösliche Auf-
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gäbe, fo bald man nur durch die Grenzabgaben

nicht mehr Zwecke erreichen wilJ, als fich dadurch

bequem erreichen laffen. Wir werden davon in

dem folgenden Abfchnitte reden,

$. II 53.

Um die Confumtionslteuer gleich zu verthei-

len (§. 1 120.) oder fie dem Princip der ßefteurung

nach dem reinen Einkommen anzupaffen, giebt es

kein fichereres Mittel, als fie nach Procenten des

VVerths der Dinge zu beftimmen. Denn wenn die

Steuer dem Princip der Befteurung nach dem rei-

nen Einkommen entfprechen foll; fo mufs fie die

Bedürfniffe der Wohlhabendem (lärker befteuern,

als die der Aermern. Nun find die "Genufsmittel

jener in der Regel koftbarer, als die Genufsmittel

diefer. Belegte man alfo beyde mit einerley SätzeDj

fo trifft die Steuer offenbar beyde in ungerechter

Proportion. Sind dagegen die Dinge von verfchie-

denem Werthe felbft mit gleichen Procenten be-

legt; fo wird doch der Reichere für feine Genufs-

mittel immer mehr zahlen muffen als der Aermere,

da er im Allgemeinen koftbarere Sachen verzehrt.

Kein Vortheil, welcher mit einer gleichen Befteu-

rung verfchiedener Werthe verbunden feyn kann,

ift daher fo wichtig, dafs er die grofsen Nachtheile,

welche aus der Ungleichheit einer folchen ßefteu-

rungsart folgen , aufwiegt,

£r.
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Erläuterung. Wie grofs ift z. B, der Unterfchied der

Preife unter den Twiften , baumwollenen ZeucKen
,
ge-

bleichten leinenen Waaren, Rauchwaaren , woÜtnen
Zeuchen , kurzen Waaren u. f. w. Belegt man alle unter

dielen Namen begriffene Waaren das Pfund mit Einem
Satze; fo entfteht die gröfste Ungleichheit in derBeileu-

rung. Ein Pfund Linoen oder Batill giebt nicht mehr
als ein Pfund Hauskinwalid ; ein Pfund Tuch, welche«

5 Rthl. kollet, wird eben lo viel zahlen, als 5 bis S

Shawie , die über inoo Rthl. gelten u. f. w. Warum
foli der Mann, der jährlich mit Mühe 80 Rthl. für ei-

nen Oxhoft W ein erfpart , eben fo viel geben , als der

reiche Mann, der keinen unter 200 Rthl. trinken mag?—
Der Grund, dafs die Ergründung der verfchiedenen

Werthe zu viele Schwierigkeiten habe, kann unmöglich

ftark genug feyn , um diefe Ungleichheiten zu entfchul-

digen. <— Man gewinnt wieder viel andere Vortheile,

wenn man auf die verfchiedenen Werthe der Dinge Rück^
ficht nimmt. Denn man hat fodann nicht nöthig , die

wohlfeileren oder fchlechteren Dinge eben fo hoch zu

belleuern, als die theurern. Läfst man die Satze, wel-

che allein für die wohlfeilen Dinge paffen würden , auch
für die theurern diefer Gattung gelten; fo wird die Ein-
nahme nicht ergiebig genug. Man wählt daher gemei-
niglich die allgemeinen Sätie fo , dafs fie auf die mitt-

lem Waaren paffen. Diefe xverden aber dann für die

fchlechtern Waaren zu hoch , und dadurch erregt man
die Luft , dergleichen Waaren ohne Steuer hereinzu-

fchaffen. Beftimmt man aber die Satze nach den Prei-

fen verfchieden ; fo fällt die Steuer auf jede Waare in

angemeffener Proportion , und dadurch wirkt man dem
Schleichhandel fehr entgegen , weil fich bey den theu-

rern Waaren die Gefahr des Verluftes vergröfsert und
bey den wohlfeilem die Prämie, die für den Schleich-

handel abgegeben werden kann, fich vermindert,

$. 1134.

Zur Erforfchung der Werthe kann man ent.

weder Declarationen und Taxen fär jeden einzel-

V Jakob Staats flnanzwijf, IL Ttt
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nen Fall gebrauchen, oder man kann auch zur

Erleichterung die Waaren in Claffen eintheilen,

für jede einen Mittelwerth annehmen, und für jede

Glaffe darnach einen verfchiedenen Steuerfatz be-

ftimmen.

Erläuterung. Ift fodann der Steuerfatz z.B. lo Pro-

cent; fo wird der, welcher einen Eimer Wein 20 Rthl.

an Werth einführt , 2 Rthl. , wer aber einen Eimer Wein
von 50 Rthl. an Werth einführt, 5 Rthl. geben. Der
Handwerksburfche , der einen fremden Hut für 1 Rthl.

einbringt , wird 2 Gr. 4, Pf. bezahlen , dagegen der Ele-

gant , der einen Hut für 10 Rthl. einführt , i Rthl. ge-

ben mufs. Auf dicfe ünterfchiede ift in einigen Tarifen

durchaus keine Rückficht genommen, da nach einem

neuen Tarife dem armen Gefellen , da fein grober Filz

anderthalb Pfund wiegt, 5 Gr. Heuern mufs, indefs der

feine englifche Hut des Stutzers nur ^ Pfund wiegt und
alfo frey eingeht. — Findet man die Erforfchung de&

Werths jedes einzelnen Dinges zu läftig; fo mache man
meinetwegen Claffen , beJftimme für diefe Zollwerthc

und laffe die *Dinge blofs in ihre Claffen einfchätzen.

Von den Mitteln , die Schätzungen der Werthe , der

Wahrheit nahe zu bringen , handeln wir im folgenden

Abfchnitte.

§. 1 1 35.

Bey Berechnung der Proportion der Steuer

ift es eben nicht nothwendig, dafs die verfchiede-

nen Stände bey jedem Objecte in verfchiedener

Proportion getroffen werden : es ift genug, wenn

nur jeder von allen Objecten, die er verzehrt, zu-

fammengenommen eine feinem reinen Einkommen

angemeffene Steuer bezahlt.

Erläuterung. Wenn z. B. eine Steuer »uf die gemei-

nen Lebensmittel, ivie Roggen, Salz, Oehl u. f. w. ge-
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legt wird; fo zahlt der gemeine Mann davon gewöhnlich

eine gröfsere vSteuer als der Reiche, weil jener viel mehr
von disfon Artikeln verzehrt als diefer. Pagegen ver-

aehrt der Reiche eine Menge anderer befteuerter Artikel,

welche der gemeine Mann in viel geringerer Quantität

oder gar nicht verzehrt, als; Weizenmehl, feines "Bier,

AVein , feines Tuch u. f. w» Wenn er nun für alle diele

Artikel zurammengenommen eine feinem Einkommen
eben Ib angemefiene Steuer zahlt, als der gemeine Mann
dem reinigen ; fo entfprjngt aus dem Ümftande , dafs der

Arme für Einen Artikel mehr zahlt, als der Reiche, keine

Ungleichheit. — Zuweilen zahlt der Reiche auch mehr,

als es fcheint, für dergleichen Artikel. Denn Wenn der-

feihe z.B. gleich felbft kein Roggenbrot verzehrt, fo ver-

zehren es doch feine Domefliken und andere ärmere

Leute, die in feiner Küche eilen. Und wenn er oder die

Seinen Roggenbrot geniefsen , fo effen fie zwar nicht fo

viel als der Arme , aber fie effen feineres fJrot , wovon
vielleicht 2 Centner Roggen nicht foviel Brot geben , als

das grobe Brot betragt, das der Arme aus einem Schef-

fel backt, lx\ diefer Hinficht ift es allerdings beffer , di^

Körner , als das Mehl zu befteuern. — Es iil alfo eine

iingegründete Bemerfcun-x , wenn einige durch die Be-

rechnung, dafs nach der neuen preufsiichen Mahlfteuer

der Arme mit mehr Procent feines Einkomniens be-

fteuert werde als der Reiche , beweifen wollen, der Ar-

me fey härter befteuert als der Reiche.

5-

Von den Maafsregeln , welche bey Anordnung der Confum-
tionsßeuej- ^ii befolgen find , um die Gewerbe nicht zu

ftören.

§. II 56,

Jede Steuer thut freylich cien Gewerben alle-

tnabl einigen Abbruch; denn fie vermindert die

Einnahmen, folglich die Mittel, zu erwerben und

zu verzehrcD^ Hier ilt aber nicht von diefem Ab-

Ttt 2
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bruch der Gewerbe, der in dem Wefen der Sache

liegt, die Rede, fondern von demjenigen, der bey

der Anordnung der Steuern vermieden werden

foli und kann.

i. 11 37.

Nun ift diefes bey den fogenannten directen

Steuern am Jeichteften , in fofern dabey nur die

einzige Maxime beobachtet wird, dafs üe Renten-

fteuern find und unter die Renten gleich vertheilt

werden. Es wird daher

1) die Grundfteuer dem Ackerbau nachtheilig,

wenn fie ohne genaue Rückficht auf die Rente

des Ackerbaues aufgelegt und vertheilt wird,

wenn fie bey Einigen die Landrente ganz ver*

zehrt, oder einen zu grofsen Theil davon

verfchlingt, oder wenn fie die Landrenten

ftärker trifft, als die übrigen Arten der

Renten.

Eben fo wird

2) die Steuer auf die Gewerbsrente den Gewer-

ben nachtheilig, wenn fie irgend eine ge-

werbtreibende Claffe oder auch nur ein ge-

werbtreibendes Individuum fo befteuert, dafs

es keinen Gewinn mehr davon ziehen kann,

oder wenn fie das eine Gewerbe ftärker be-

fteuert als das andere, ihm einen gröfsern

Theil feines reinen Einkommens abnimmt,

als diefes bey andern Arten von Gewerben
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gefchieht, — Endlich leiden die Gewerbe

auch

3) wenn die Capitalzinsrenten fo befteuert wer-

den, dafs die Capitale verheimlicht werden

oder gar deshalb aus dem Lande weichen.

—

Werden die Regeln befolgt, welche wir bey der

Lehre von der Befteurung der Renten entwickelt

haben; fo ßnd dergleichen nachtheilige Folgen

nicht zu furchten. Es ift aber auch hieraus klar,

wie wichtig es fey, dafs die directen Auflagen auf

das reine Einkommen, nach deutlichen und be-

ßimmten Begriffen, von dem letztern geordnet

und vertheilt werden.

§. II 38.

Was die directen Confumtionsauflagen be-

trifft; fo werden fie nur dann nachtheilig auf die

Gewerbe wirken, wenn man bey deren Anord-

nung den reinen finanziellen Zweck aus dem

Auge verliert, und nicht fowohl ein Einkommen

daraus ziehen will (welches der einzig richtige Fi-

nanzzweck ift), als vielmehr zur Abficht hat, die

Confumtion eines Artikels zu verändern oder gar

gänzlich auszurotten. Wird diefe Abficht erreicht,

fo wird man denjenigen Theil der Gewerbe zer-

flören, der fich bisher mit den Producten diefer

Gegen ftände befchäftigte, es fey um diefe Bedürf-

niffe unmittelbar zu befriedigen, oder die Objecte,

die zu deren Befriedigung dienten, damit einzu-

taufchen.
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Erläuterung. Wollte man 4. B. das Tragen von Dia-

manten , Perlen u. f. w. [o ftark belegen , dafs Niemand
dergleichen mehr tragen könnte, oder doch diefer Luxus

auf wenige befcliränkt würde: fo würden dieDiamanten-

fchleif^r, Juwelierer u, f. w. einen Theil ihres Gewer-

bes verlieren. Und da doch die auf diefe Gegeuftände

verwandte Ausgabe einmahl zum Luxus bellimmt war;

fo würde fie nur eindr andern Art von Luxus zuflief^en.

Gefetzt, es würden Papageyen, Affen u, f. w. dafür ge-

taiift oder Feuerwerke dafür verbrannt: würde das Volk

mehr Gewinn davon haben? •—

«

§. II39.

Die directen Confurationsauflagcn wirken

aber nie nachtheilig auf die Gevverbe, wenn ße Ib

angelegt find, dafs fie i) keine Bewegungsgründe

feyn können, die Confumtion folcher Gegenllände

ejnzuitelien ocfer zu vermindern. Ein reicher

Mann, der jährlich in feiner Equipage, Bedienung,

Parks u. f, w, mehrere Taufende confurnirt, wird

lieh durch eine Auflage von 2.— 6 Procent auf

diefe Confumtion nicht beftimmen Jaffen , diefe

Genüffß aufzugeben. — jNiemand wird fich durch

eine Abgabe von i — 4 Rthl, abhalten laffen, fich

ein Reitpferd zu halten u. f. w. Aber diefe Arten

von Auflagen muffen auch q) fo angelegt feyn, dafs

iie denConfumenten nicht in dem Grade belältigen,

dafs der darüber entitehende Verdrufs ihn leicht

beftimmen könne , den Genufs aufzugeben.

f I140.

Viel häufiger wirken die indirecten Gönfum-

tionsfteuern nachtheilig auf die Gewerbe, und fie
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werden häufig fo angelegt oder fo erhoben, dafs

fie ihren Zweck verfehlen. So bahl fich aber eins

von beiden entdeckt, muffen eiligft Maafsregeln

getroffen werden, diefen Fehlern abzuhelfen. Die

Hauptfehler, gegen welche man ßch zu verwahren

hat, find folgende;

1) dafs die Confumtionsfteuer nicht zurGewerb-

fteuer oder zu einer andern indirecten Steuer

des Gewerbsmannes werde
;

2) dafs fie nicht das Gewerbe vermindere, ein»

enge und befchränke,

f. n4i«

I. Die indirecte Confumtionsfteuer wird zur

Gewerbfteuer oder,zu irgend einer directen Steuer

des Gewerbsmannes, fobald fie fo angelegt ift, dafs

fie der Gewerbsmann, der fie zahlen mufs, nicht

wieder vom Confanienten einziehen kann. Diefes

ift der Fall:

1) Wenn der Gewerbsmann Waarcn zu ver-

teuern gezwungen wird, die unterweges

verfchlechtert oder ganz verdorben find, oder

wenn die Waaren ihm, nachdem fie fchon

verfteuert find, verderben. Erfteres wird da-

durch vermieden, dafs verdorbene oder ver-

fchlechterte Waaren entweder von der Steuer

gänzlich fcefreyt, oder doch nur nach ihrem

gefchätzten Verkaufswerthe verfteuert wer-

den. Die letzteren Verlufte können dadurch
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vermindert werden , dafs die Steuer von den

Waaren nicht eher erhoben werde, als bis

fie zur Gonfumtion übergehen. Was bis da»

hin als verdorben nachgewiefen wird, bleibt

von der Steuer frey.

2) Wenn der Gewerbsmann beym Debit feiner

Waaren mit andern concurrirt, die keine

Confumtionslieuer von ihren Waaren bezah-

len, und üe zu eben dem Preife liefern, als

er es vor der ßefteurung thun konnte, oder

wenigftens zu einem niedrigem, als es ihm

möglich ift, wenn er die Gonfumtionsfteuer

von demGonfumenten wieder einziehen will,

Erläuterung. Zu 2. Man fetze, es werde eine Steuer

von 10 Procent auf die Stärkefabricanten in der Stadt

gelegt, während dafs die Stärkefabricanten auf dem
Lande von aller Steuer frey find; fo werden die ftädti-

Xchen Fabricanten den Preis der Stärke nicht erhöhen

können, weil die ländlichen Fabricanten Waaren genug

zu dem alten Preife liefern. Folglich werden fie diefe

10 Procent Abgaben von ihrem Gewerbsprofite oder fonll

aus einer andern Quelle bezahlen muffen. Es wird alfo

diefe Steuer keine indirecte Confumtionsfleuer
, fondern

eine Steuer auf den Gewerbsprofit den Itädtifchen Fabri-

canten feyn. Können fie fo viel nicht davon entbehren; fo

werden fie das Ge%verbe aufgeben muffen. Gefetzt, man
belegte alle inländifchen Starkefabriken mit loProc, ihrer

Producte ; fo würden zwar die Fabricanten für das, was fiq

an die Inländer abfetzten , die Steuer wieder einziehen

können, da kein Fabricantzunicdrigern Profiten als bisher

wird arbeiten wollen. Aber man fetze, diefe Fabrican-

ten hätten bisher zugleich einen Debit ins Ausland ge-

habt, weil die Ausländer die Stärke nur zu einem um 4

Procent höhern Preife liefern konnten; £q werden wnfr«
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Fabricanten den Preis ihrer Waare um der Auflage wil-

len doch um nicht mehr als höchftens um 4^ Procent

erhöhen können , weil Xoiift die auslandifchen Fabrican-

ten fie von ihrem Markte verdrängen werden. Alfo wer-

den die FabriCiinten 5^ Procent zufetzen , oder io viel

von ihrem Gewerbsgewinnlle beym auslandifchen Debit

einbüfsen muffen; und diefer Theil der Aufla^.e wird

alfo keine Genfumtionsiteuer , fondern eine Steuer auf

das Stiirkemachergewerbe feyn. -— Man fetze ferner,

es werde eine Auflage auf die Einfuhr des Papiers, der

wollenen oder baumwollenen Zeuche gelegt, die in unfre

Druckereyen gefchickt werden , um hier bedruckt zu

werden; fo ill klar, dafs weder die Ausländer noch die

Confumenten diefe Steuer bezahlen werden, wenn jene

den Druck nur um wenige Procente mehri als der bis-

herige Druckpreis betrug , anderswo erhalten können.

Wollen alfo unfre Buch- , Golgas - Cattundrucker u. 1. w.

den ausländfcihen Druck behalten ; fo werden fie ihre

Preife nicht höher (teilen dürfen , als folche im Auslände

find , und was die Steuer auf den Eingang der fremden

Stoffe mehr beträgt , werden fie von ihrem Gewerbsge-

winn bezahlen muffen, Alfo wird auch diefe Steuer zunv

gröfsern oder kleinern Theile nicht Confumtions -
, fon-

dern dem Wefen nach Gewerbsfleuer feyn , ob fie gleich

den Namen und die Form der erftern trägt.

Um diefe Uebel zu vermeiden , ift alfo bey Anordnung
der ConfumtionsReuer forgfältig* zu überlegen , ob es der

Gewerbsmann in feiner Gewalt habe, die Steuer, wel-

che man auf feine Fabricate legt , durch ErhÖhuiig ihrer

Preife wieder einzuziehen. Ift diefes nicht der Fall j fo

mufs man dergleichen Steuern entweder gänzlich fahren

laffen , oder den Gewerbsmann für denjenigen Theil,

der auf fein Gewerbe in gröiserer Proportion als aui die

übrigen Gewerbe fallen würde
, durch Rückerltattungen,

Prämien u. f. w. entfchädigen.

§. 1 142.

3,. Sehr oft pflegt es zu geschehen, clafs die

Confumtionsiieuern , wenn ße nicht mit gehöriger
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Vor- und Umficht angelegt find, eine Menge Ge-

werbe zerrütten und gänzlich vernichten. Werden

nämlich

i) die im vorigen Paragraphen erwähnten

Steuern fo hoch angelegt, dafs fie den gröfs-

ten Theil oder gar den ganzen Gewerbsge-

winnft verfchJingen ; fo mufs ein folches Ge-

werbe gänzlich in Stillftand gerathen, oder

die bedrückte Claffe der Gewerbsleute gerätli

wenigftens in grofse Armuth und Noth.

ß) Werden die Zölle und Abgaben auf die Waa-

ren zu hoch und höher als in den benachbar-

ten Ländern angelegt: fo geht a) der auslän-

difche Debit verloren ; b) auch der inländi-

fche wird gefchwächt , theils wegen der hö-

heren Preife , theils weil die durch den

Schleichhandel eingeführte Waare wohlfeiler

verkauft wird, als der inländifche redliche

Kaufmann, der die Abgaben ehrlich bezahlt,

fie liefern kann. Diefer Uniftand bringt alfo

das Gewerbe der redlichen Gewerbsleute her-

unter.

Erläuterung. In dem neuen preufsifchen Zolltalrife

vom Jahr 1819 ift unter andern die Abgabe auf die Ein-

fuhr des fremden Papiers für den Gentner 2 Rthl. be-

nimmt. Hierbey war aber nicht berückfichtigt , dafs in

den Grenzflädten von Leipzig und namentlich in Halle

jährlich mehrere taufend Centner fremdes Papier für

Leipziger Mefsbuchhändler einpalfiren ; die blofs im
Preufsifchen gedruckt, aber nicht dafelbft confumirt wer-

den. Da nun für diefen P'all noch keine belondere Ver-
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Ordnung getroffen ift, und der Tarif auch auf dergleiclieii

Papier angewandt wird; fo mufs das Buchdruckerge-

werbe in Halle und Wittenberg um mehr als die Haiftc ver-

mindert werden , wenn nicht wenigftens die Verbrauch-

Heuer (1 Rthl. 12 Gr. für den Centner) bey der Wieder-

ausfuhr des Fabricats erÜattet wird. Denn da der aus-

ländifche Buchhändler das Papier zum Druck einzufen-

den pflegt} fo wird er diefes nicht mehr thun , wenn er

den Zoll tragen foU, da ihm der Druck bey weitem nicht

2 Rthl. auf den Gentner wohlfeiler in Halle als in Leip-

zig, Altenburg u. f. w. zu ßehen kommt. Oft war der

Vortheil, den er bey dem Druck in Halle hatte, fehr

geringe. Blofs alte Bekanntlchalt und Gewohnheit fef-

felten ihn an den Ort. Aber beyden kann er nicht fo

grofse Opfer bringen. Es müfste alfo der hallifche

Drucker den Zoll übernehmen. Wirklich ift es zum
Theil bisher gefchehen , um dieKundfchaft nicht zu ver-

lieren und in der Hoffnung, dafs baldige Remedur er-

folgen wird. Erfolgt dicie nicht , fo werden diefe Opfer

den Ruin der hallilchen Drucker unfehlbar fchleuiiig

genug herbeyziehen, Jjenn eine Preffe kann jährlich

höchftens 50 Centner Papier bedrucken. Daiür müiste

der Drucker loo Rthl. Zoll geben, und da ihm eine

Preffe höchftens 150 Rthl. Gewinn giebt: fo würde da-

durch eine Gewerbfteuer von 66f Procent feines reinen

Gewinnftes auf ihn fallen. Da er diefe immöglich geben

kann; fo mufs derjenige Theil des Gewerbes, welcher

von ausländifcher Arbeit abhängt, zu Griande gehen.

Der Staat wird aber dann den Zoll von diefem Papier

nicht erhalten , und es wird ihm folglich dadurch auch
ein beträchtlicher Theil Abgaben entgehen. Dafs das

Gefchäft nicht unbedeutend ift, erhellet daraus, dafs

die Druckerey des hallifchen Waifenhaufes in Einem
Jahre allein für den Bibeldruck fo viel fremdes Papier
eingeführt hatte, dafs der Zoll davon 1500 Rthl. betrug.

Diefer ganze Druck hatte aufhören muffen , wenn die

Regierung den Zoll nicht erftattet und für die Zukunft
das Papier von dem kleinen Bibelformat davon befreyet

hätte. Es ift von der Weisheit der preufsifchen Regie-
rung lu hoffen , dafs der ]MifsgrifF nur gehörig bekannt
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werden darf, um dem daraus entllandenen Uebelall-

gemein abzuhelfen. Denn es wird hier nicht blofs

fremdes Papier von kleinem, fondern von jeder Art von

Format in Menge gedruckt. AVill man die Abgabe auf

fremdes Papier beliehen laffen; fo kann den Drucke-

reyen doch dadurch geholfen werden , dafs man dem
Papier , das zum Druck hier vom Auslande eingeht, bey

der Wiederausfuhr des Fabricats die bezahlte Abgabe ver-

gütet. Dem Betrüge lafstfich leicht vorbeugen. Ueber-

hajipt gehört zur Abfaffung einer guten Zollordnung,

dafs die Concipienten derfelben fich vorher ganz genau

über alle Verhältniffe unterrichten. Der preufsifche

Buchhandel ift fovvohl durch jenen Papierzoll , als durch

den Eingangszoll auf die Bücher (12 Gr. für den Cent-

ner) gleichfalls mehr bedrückt, als es die Abficht bey

der Fellfetzung der Auflage feyn konnte. Es follte näm-
lich jene Auflage eine Confiimtionsauflage feyn und
folglich auf die Confumenten fallen ; fie fällt aber offen-

bar auch beym Buchhandel auf die Gewerbetreibenden,

verfehlt alfo die Abficht des Gefetzgebers , indem fie

einzelne Gewerbe mehr als andere befteuert. Der preu-

fsifche Buchhändler nämlich hat es 1) nicht in feiner

Gewalt, den Zoll des Papiers, worauf er feine Werke
drucken läfst, auf den Bücherpreis zu werfen, weil er

mit fremden Buchhändlern Preis halten mufs , die den

Papierzoll nicht haben. Der Einwand, dafs er das Pa-

pier im Laude kaufen kann , taugt nichts. Denn wenn
er diefes um 2 Rthl. theurer den Gentner bezahlen mufs;

fo ift der Koltcnpreis feiner Waare immer gefteigert , er

mag die 2 Pilhl. dem Zoll oder dem inländifchen Papier-

macher bezahlen ; und da er den Preis feiner Bücher

nicht erhöhen kann , fo mufs dadurch immer fein Ge-

xvinn vermindert werden. Aber 2) auch der Eingangs-

zoll auf die Bücher ftört fein Gewerbe fehr. Denn da

der Buchhändler mit den Leipziger Verkäufern Preis

halten mufs ; fo kann er den Verlag des Eingangszolles

von eingehenden Büchern nicht wieder einziehen, die

Steuer fällt alfo allein auf ihn , nicht auf die Käufer der

Bücher. Ueberdies mufs er die Steuer von vielen ein-

gehenden Büchern umfonft bezahlen , wenn er feinen
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Handel auf die bisherige Weife fortfetzen will. Denn es

ift bekannt, dafs viele Bücher eingefandt werden, die

der Buchhändler zur Mefszeit remittirt, wenn er fie

nicht verkauft hat. Diefe vermehrten bisher fein Lager

und die Bequemlichkeit der Käufer aufserordentlich.

Künftig wird aber der preufsifche Buchhändler alle diefe

Einfendungen ablehnen muffen. Es wird alfo durch die-

fen Zoll nicht nur der Buchhändler und das Publicum

verlieren, fondern es werden auch die Frachten, und was

davon an den Staat und die Einwohner abflofs , propor-

tionirlich vermindert werden. Ob daher die erhöhete

Eingangsfteuer von 2 Rthl. für den Centner fremdes Pa-

pier in Zukunft eben fo viel einbringen werde , als der

«hemalige Eingangszoll von 6Gr , ift faft zu bezweifeln.

—

Der hohe Zoll auf das Papier hat ohne Zweifel den Ne-
benzweck , die inländifchen Papierfabriken zu bcgünfti-

gen. Daffelbe gilt von unfern Flanell-, GoJgas-, Cat-

tundruckereyen u. f. w.

§. 1143.

Einen eben fo nachtheiligen Ejnflufs hat es

auf die Gewerbe, wenn deren Producte oder Waa-

ren fo hoch befteuert find, dafs fie nicht mehr ins

Ausland verkauft werden können, oder die, wel-

che die Steuer auf illegalem Wege zu vermindern

oder ganz zu umgehen wiffen, fie felbft im Lande

wohlfeiler verkaufen, als es bey richtiger Abtra-

gung der Steuer möglich ift.

Erläuterung. Die Branntweinfteuer ift nach dem neuen
Tarife in imferm Staate , bey den jetzigen Getreideprei-

len über 25 Procent. Da keine Rückficht darauf genom-
men wird, ob der fabricirte Branntwein im Lande bleibt

oder ins Ausland geht, fondern der Fabricant jene Steuer

ohne Unterfchied der Beftimmuug des Branntweins ent-

richten mufs; fo ift 1) der Abfatz ins Ausland
, der fonft

grofse Summen betrug , durch das neue Steuerfyftem
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völlig vernichtet. Die Branntv/einfaljrikftädte Nordhau-

len , Hettftädt
,
Quedlinburg u. I. w. haben über | ihrer

Nahrung dadurch verloren, und wie fchädliche Rückwir-

kungen es auf das Ackerbaugewerbe haben mülle , wenn
mehrere taufend Wispel Getreide weniger zu Brannt-

wein gemacht, wievielDünger dadurch den Aeckern ent.

xogen werde , und ferner endlich welche ßehende Capi-

tale dadurch zu Grunde gegangen , wie viele Arbeiter

durch eine folche Revolution in diefem Gewerbe brotlos

werden müfi'eu u. f. w, , bedarf für Kenner diefer Wirth-

fchaftszweige keiner ausführlichen Erörterung. — Er-

itattung der Abgaben auf die Ausfuhr des Branntweins

iJTt das einzige Mitlei, dem Kiiin dJeler Gewerbe entgegen

zu wirken

Allein der hohe Steuerfatz auf inländifche Fabricate

hat noch eine andere nachtheilige Wirkung auf die Ge-

werbe, welche nicht überlehen werden darf, und die

Xelbll Rückzölle nicht heben können. Es nehmen^ näm-

lich die Stelle folcher zu Grunde gegangenen inländi-

fchen Fabriken fehr bald die Grenzörter im Auslande

ein, und ziehen nicht blofs den ausländifchen Debit au

fich , den unfre Fabricanten aufgeben mÜITen , wenn ih-

nen nicht die Abgaben erßüttet werden , fondern es wer-

den auch die ausländifchen Fabricate zu wohlfeilen Prei-

fen durch Schleichhandel hereingebracht; und da unfre

Fabricanten wegen der hohen Befteurung ihrer Fabriken

mit der eingelchlichenen Waaro nicht Preis halten kön-

nen , fo geht für fie auch ein grofser Theil des bisherir

gen inländifchen Debits verloren. Es leiden daher ins-

befondere die Fabriken folclier Art an der Grenze des

Landes von allen Seiten. Die ehrlichlten Fabricanten

welche die Abgaben am genaueflen bezahlen, kommen
am fchlimmlten weg ; denn es finden fich fehr bald viele

im Lande, welche fich mit den Accife - und Zollbeamten

Tereinigen und die Waaren für geringere Kolten , als das

Gefetz in der Abgabe beftimmt, einbringen.

Sobald die Zoll- und Accifefätze fehr hoch find; fo

find alle Mittel, Schleichhandel und Beftechungen der

Zoll - und Accifebeamten zu verhindern , vergebens.

Kein Verfchlufs der Grenzen ifl l\&xk und kein^ Auf-
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jnerkfamkeit fcharf genug, um die Schmuggeley und
die Beitechungen zu vei hindern. Der grofse Gewinn
heym Schleichhandel fetzt die Schmuggeler immer in

den Stand, die Wächter und Aufleher heffer zu bezah-

len, als die Regierung. Diele mag letzteren noch fo

grofse Belohnungen verfprechen, die Nachficht wird
ihnen doch immer mehr einbringen, als diefe Beloh-

nungen. Denn da letztere davon abhängen, dafs fie

Contrebandiers fangen und einbringen; fo würde die

Quelle ihrer Belohnungen bald verftopft werden, wjenn

lie ihre Pflicht fehr Ilreng beobachteten. Verftehrn fie

ßch aber mit den Schleichhändlern ; fo erhalten f,e fich

diefe Quelle ihres Einkommens continuirlich offen. —

-

Wo gab es eine fchärfere und zwcckmafsigere Dounnen-
organifation als unter Napoleon , und doch gingen auf

taufend Wegen, und als es endlich nicht anders gehen
wollte, felbft von Archangol u. a. O. Galfee, Zuckerund
englifche Manufacturwaaren nach Paris. — Als in Rufs-
land in den Jahren igii— 15 die Einfuhr der fremden
Tuch- undfaft aller fremden Fabrik waaren verboten wa-
ren , fehlte es doch nie daran im Lande; es war blofs

der eine Unterfchied gegen fonft , dafs einige fremde
Artikel etwas theurer bezahlt werden mufsten , und
auch diefes galt nicht einmahl von allen Artikeln und
von den gänzlich verbotenen am weniglten Denn die

Contrebandiers nahmen weniger als der fonftige Zoll

betrug. Der neue preufsifche Zolltarif, der einige

Waaren , befonders Zucker und Weine, zu hoch be-

Iteuert, hatleine förmliche Organifation der Schleich-

händler hervorgebracht, die, da fie einmahl in Acti-

vität getreten ift, nun nicht blofs jene hochbelteuerte,

fondern nebenbey auch andere niedriger befteuerte

Waaren gegen fehr civile Preife cinfchleppt. Die De-
tailliften kommen nicht auf ihre Rechnung, wenn fie

fich ihre Zucker directe von Hamburg oder London
kommen laffen imd fie verfteuern wollten : denn fie

v/erden wohlfeiler auf den Niederlagen der Schleich-

händler ausgeboten. Krämer an der Grenze, die fonft

nicht 10 Gentner jährlich abfetzten, verfehen jetzt den
Innern Detailhandel mit taufenden. Eben fo geht es
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mit den AVeinen. Täglich bieten Haufirer und Trödler

die heften Weine Privat- und Kaufleuten zuPreifen an,

die deutlich genug anzeigen, dafs fie nicht auf den ge-
fetzliohen Wegen ins Land gekommen find. Gleiche

Wirkung hat der bis auf hundert Procent erhöhete Salz-

preis, Da diefer fürs Ausland viel wohlfeiler ift ; fo

wird unfer eignes Saiz zu diefeni niedrigen Preife aus-

geiührt , und kehrt auf Schleichwegen wieder zurück,

um zu einem niedrigem Preife verkauft zu werden.

Wenn es aber auch möglich wäre , die Zollftellen mit

Inu'cjr treuen Dienern zu befetzen und lauter ehrliche

Grenzbereiter zu finden ; fo werden die Schleichhänd-

ler, befonders in Ländern von weiten offenen Grenzen

doch immer Mittel genug finden, ihrem Handwerke
eine fchädliche Ausdehnung zu geben. Will Beflechung

und Lift nicht mehr helfen; fo fchreiten fie zur Ge-

walt. Wem find die Kriege unbekannt, den die Doua-
niers in Frankreich, England, Spanien u. f. w. mit den

Schleichhändlern zu beliehen hatten, und worin jene oft

genug unterlagen. Und haben wir nicht fchon in Zcitun-

gen'^gelelen , dafs mehrere prcufsifche Zollbeamte feit

dem neuen Syflem durch Schleichhändler verwundet und
erfchoffen find? Werden es alfo die Zollbedienten nicht

bald bequemer finden , Geld von den Schleichhändlern

zu nehmen, als fich mit ihnen auf Tod und Leben in

Gefechte einzulaffen? Ehrliche Kaufleute oder Fabri-

canten, welche den Zoll und die Abgaben regelmäfsig

bezahlen, können daher bey einem folchen Syfteme

durchaus nicht beliehen ; denn Alles um fie herum ver-

kauft wohlfeiler, als fie die Waaren Helfen können.

Zuletzt werden dann auch die heften genÖthigt, ihre

Waaren von den Schleichhändlern zu kaufen, um nur

fort handeln zu können^ Immer aber muffen bey ei-

nem folchen Syftem die foliden Gewerbe leiden ; denn

der Redliche, der irgend kann, giebt doch lieber ein

Gewerbe ganz auf» ehö er fich zu Durchftechereye«

herabwürdigt.

i. •>44-
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J. 1144.

Nachtheilig wirkt auch die Abgabe auf die

Gewerbe, wenn die Erhebung und Controllirung

derfelben mit zeit- und koftfpieligen Gefchäften

und mit allerley den Gewerbtreibenden befchwer«

lieh fallenden PJackereyen verbunden ift. Doch
hierüber wird fich in dem Capitel von der Erhe-

bung ausführlicher fprechen laffen.

§. 1 1 45.

Bey der bisherigen Abhandlung über die

Steuervertheilung haben wir das reine Einkomm »q

als den Grund angenommen , wodurch jemand

1) zur Steuer verpflichtet, und wodurch 2) das

Maafs derfelben beitimmt wird. Wir find dabey

von den Vorausfetzungen ausgegangen , erlllich

dafs alle, die ein reines Einkommen haben , be*

fteuert werden; und zweytens, dafs die Steuern

von den Staatsbürgern oder denen, die des Staats

VVohlthat geniefsen, getragen werden foilen. AI»

lein es finden fich i) häufig in den verfchiedenen

Ländern Perfonen, die gar keine oder proportionir-

Üch nur geringe Steuern gegen die übrigen bezah-

len; und 2) ift man häufig darauf bedacht gewe-

fen, die Mittel zur Befriedigung der Staatsbedürf-

niffe von den Ausländern in fo grofser Quantität,

als es nur möglich ift, zu ziehen. Beyde Gegen'

ftände müifen wir daher hier noch in Erwägung

ziehen.

*« Jakob Staatsjinamwiff* U» Uuu
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Dritter Abfchnitt.

Von den S teuer b efr eyung en,

§. 11 46«

Sobald man die Steuern aus dem Gefichts»

puncte betrachtet, dafs ein Anderer von uns einen

beliebigen Theil unfers Vermögens zu feinen Zwe-

cken einfodern kann ; fo mufs die Befteurung im-

mer als eine Laft erfcheinen, deren Aufjage ein

freyer Sinn entgegenftreben mufs. Denn der

Steuerpflichtige wird dadurch unter eines Andern

Gewalt gefetzt, und erfcheint in einer knechtifchen

Abhängigkeit von dem, der fo über fein Vermö-

gen nach feinem Belieben fchalten kann.— In

einem ganz andern Lichte erfcheint die Befteurung,

wenn fich die Gefellfchaft als Eine Perfon betrach-

tet, welche einen, allen Gliedern gemeinfamen,

von allen für nützlich und nothwendig erkannten

Zweck ausführen will, und nach gehöriger gemein-

Camer Berathung befchliefst, die Mittel zur Ausfüh-

rung diefes Zwecks aus ihrem Vermögen zufam-

men zu bringen. Wer fich in einem Staate erfter

Art zu befinden glaubt, betrachtet den Fürften als

ein von ihm verfchiedenes Wefen, das fein eignes

Intereffe hat, das oft dem feinigen entgegenfteht.

Er wird fich um fo freyer und unabhängiger fühlen,

je weniger ihm ein folches Wefen zu befehlen hat.

^er aber ein Glied von einem Staate der andern

Art ift oder zu feyn glaubt, wird fich nur dadurch



Von der FinanzVerwaltung. 1043

für ein würdiges Glied delTelüen halten köiuieii,

wenn er an der Ausführung des allgemeinen Wil-

lens Theil nehmen und aus ieinem Vermögen Mit»

tel dazu hergeben kann.

§. 1147.

In Staaten, wo der Fürft das Regentenrecbt

als ein grund- oder hausherrliches Recht ausübt,

mufs die Steuerfreyheit als ein koltbares Vorrecht

betrachtet werden. Ein folcher Fürit ift ein rei-

cher Grundherr, und kann nur die, welche er als

feine Arbeiter auf feinem Grunde angefiedelt, und

die, denen er, lieh auf demfelben häuslich nieder-

zulaffen, erlaubt hat, als feine eigentlichea ünter-

thanen anfeben. Die kleinern freyen Grun<lherren

neben ihm betrachten ihn als feines Gleichen, und

behaupten gleiches Recht auf ihrem Grund und

Boden, als der gröfsere Grundherr auf dem feini«

gen. Alles, was er ihnen gegen ihren Willen zu-

muthet, wird fie zu feinen ihm unterwürfigen Leuten

herabzuwürdigen fcheinen, und fie werden fich,

fo lange fie nur irgend können, von falchen Anmu-
thungen frey zu erhalten fuchen. Wenn fie gleich

ihr Grundeigenthum mit dem feinigen zu einem

Ganzen verbinden und fich zu Einem Staate rech-

nen; fo behalten fie fi^ch doch die Herrfchaft des

Innern (Juttiz und Policey), das Recht auf ihrem

Gebiet zu herrfchen, vor. Jeder dieler Grundher-i

ren verwaltet Juitiz und Policey oder die inner«

Uuu 2
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Staatsverwaltung aus eignem Vermögen, und wenn

gemeinfame Unternehmungen gegen äufserc Feinde

nothwendig werden, vereinigen fie ihre Kraft«

nach gemeinfamen Verabredungen mit dem

fiärkern oder gröfsern Regenten, den fie als den

Erften ihres Gleichen betrachten; jeder zieht da-

bey die Kräfte der ihm untergebenen ünterthanen,

fo weit er es für gut findet, an. In einer folchen

Verbindung muffen die, welchen der Fürft Steuern

und Dienfte willkührlich auflegen kann, immer

als die Gedrückten, und die Befteurung mufs als

eine Handlung erfcheinen, welche forden, wel-

chem fie widerfährt, gegen den, der davon frey

bleibt, erniedrigend ift. So weit fich nun auch

die königliche oder fürftliche Gewalt über die übri-

gen freyen Grundherren nach und nach ausdehnen

mochte; fo fuchten doch letztere das Palladium

ihrer Selbftßündigkeit, nämlich das Recht, dem

Regenten nichts zugeben, als was fie felbft ihm

freywillig zugeftanden, fo lange zu erhalten , als

es nur immer möglich war. Die fpäterhin aus den

Grundherren gebildeten Stände verwahrten daher

ihr Recht der Steuerfreyheit, fo wie alle übrigen

Gerechtfame des Herrfchers auf ihrem Gebiete, mit

der gröfsten Eiferfucht gegen die Regenten, theils

durch Wahlcapitulationen , theils durch Claufeln

bey der Huldigung, theils durch Widerfprüche auf

den Landtagen u f. w. Foderten die Staatsbedürf-

niHe dringend ßeyftand, und konnten fie iM% Fo«
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derungen des Regenten nicht ganz zurückweifen;

fo wurden wenigftens von ihrer Seite nur frey-

willige ßeyträge (Donati ve) zugeftanden. Ge-

gen allzu mächtige Fürilen fuchten die Grundherren

durch iihre Nachgiebigkeit, mit welcher fie ihre

Bauern und die übrigen Stände der Befteurung

Preis gaben, ihre Steuerfreyheit zu retten, und

konnten fie ja fich nicht allen Staatslaßen entzie-

hen; fo unterwarfen fie fich doch lieber einer

indirecten Steuer , den Zöllen bey der Einfuhr

in des Landesherrn Gebiet und ähnlichen Abgaben,

und fuchten wenigftens zu verhindern, dafs weder

ihre Perfon noch ihr Boden irgend einer un*

mittelbaren Befteurung unterworfen wurden.

f. 1148.

Diefer Stand der Dinge und die mit ihm ver-

knüpfte Begriffsfolge erhielt fich in den Patrimu-

nial und Feudalftaaten noch lange, in der Zeit»

wo die Najur diefer Staaten fchon eine ganz andere

Form und Geftalt erhalten hatte. Die Könige

brachten das Recht und die Pflicht, das Land ge-

gen äufsere Feinde zu verthcidigen, allein an fich,

indem fie flehende Armeen fchufen, und Aufftände

des Adels mit feiner Mannfchaft, um dem Könige

beyzuftehen , für überflüffig erklärten. Für die

Entbindung von diefer Pflicht glaubte der Gutsherr

wohlfeil genug durch das Ritterpferd loszukom-

men , ob er üch gleich lange genug auch dagegen
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ßräubte. Sein perlöniicher Kriegsdienft im Heere

des Königs blieb nun zwar Frey willig, aber in den

Zwang feiner Unterthanen zu demfelben mufste er

fchon willigen; denn wie hätte fonft eine Armee

zu Stande kommen follen? Auch fragten die über-

mächtig gewordenen Könige wenig mehr darnach,

ob die Ivitler es wollten, und diefe, gefchwacht,

wie fie es durch die flehende Armee waren, fchwie«

gen gern, wenn nur ihre Perfon und ihr Grund

und Boden noch frey blieb. Und da die Fürften

auch gern immer Unzufriedenheit und Unruhe fo

lange als möglich vermeiden mochten; fo geftan-

den fie der doch immer kleinen Zahl von Rittern

gern Freyheit von Abgaben, von Einquartierung

ihrer Schlöifer u. f. w. zu; der wachfende Reich-

thum der Stalte und die Geldmaffe, die fich unter

den Nichtadehgen immer mehr und mehr an-

häufte und ausbreitete, eröffnete ihnen Quellen,

woraus fie ihre Bedürfniffe fchöpfen konnten, ohne

Widerltand, Empörungen oder unangenehme Dis-

cuffionen auf den Landtagen von denOrofsen ihres

Reichs zu befürchten. Da ferner die reichen Guts-

befitzer ihr Geld gröfstentheils in den Städten zu

verzehren anfingen; fo wurden auch diefe, ohne

dafs i^e fiöhs verfahen, durch die indirecten Steuern

fiärker in die Contribuirung zu den Staatsbedürf-

niffen hineingezogen, als fie fei bft ahndeten. Da

endlich alle Miniiter und Räthe der Fürften vom

Adel und Grundherren waren oder werden kann-
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tenj fo fand der Adel auch in diefen Itets eine be-

deutende Stütze jener Vorrechte,

§. 1149.

Eine ganz andere Vorftellungsart von den Ab-

gaben mufs fich in einem Staate bilden , der fich

als ein Ganzes betrachtet, das aus lauter homoge-

nen Gliedern beitebt, die fich fämmtlich als Zwecke

oder Bürger diefes Staats denken. Der Begriff

eines folchen Staats beruht auf der Idee, dafs,

weichen hiftorifchen Urfprung er auch gehabt ha»

ben möge, nur Ein fouverainer Wille Statt

finde. Diefer belteht darin, dafs jeder im Staate

Rechte haben. Aller Rechte mit gleichem Nach-

druck gefchützt und die gemeinfamen Zwecke Aller

durch die Staatsmacht gefördert werden follen^

in wiefern die Privatkräfte fich felbft überlaffen,

folches nicht beffer vermögen. Aus dem Begriffe

eines folchen Staats geht von felbft hervor, dafs

nicht mehrere kleine Souveraine in demfelben be-

ftehen können, die unabhängig von dem grofsen

Ganzen ihrer Staatszwecke (Recht und Ordnung

in ihren Gemeinden} felblt nach ihrer Weife befor-

gen , und dem Ganzen (dem gröfsern Souverain)

nur das zufchieben wollen, was ihnen zu thun

nicht gelegen ift, oder aufser ihrer Macht liegt.—
Aus dem Begriffe jenes Staats ergiebt fich, dafs

er, in der Idee, eine Wirkung des Gefammtwillens

ift, eines Willens, der nicht durch das Belieben
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eines jeden, fondern durch die Natur und das

Wefen der Vernunft bcftimmt ift. Darnach follen

Alle dem Staate, Alle nur Einem fouverainen Wil-

len gehorchen; kein Glied des Staats kann fich

einen Theil dieCes fouverainen Willens anmafsen

und für fleh nach Belieben, mit felbft gewählten

Mitteln, den Staatszweck fördern, und fich unter

diefem Vorwande dem Beytrage zur Erhaltung des

Einen Souverains entziehen,

$. 1 t5o.

Wie ein folcher Staat organifirt feyn muffe,

dafs diejenige Perfon, welche mit der Würde des

Souverains bekleidet ift, und welcher die Pflicht

obliegt, den fouverainen Willen ausfindig zu ma-

chen und ihn auszuführen , nicht iliren blofsen

Privatwillen an deffen Stelle fetzen, und dafs all«

Glieder des Staats ficher feyn können, es werde

der Gefammtwille, fo wie ihn die ßrenge Prüfung

der Vernunft billigen mufs, am leichteften gefun-

den und ausgeführt, ift ein Problem der Politik,

welches in der Finanzwiffenfchaft nicht gelöft wer-

den kann, Ift es aber in der Praxis gelöft, d. h,

ift ein wirklicher Staat fo organifirt, dafs man an-

nehmen mufs, es könne von der Regierung nichts

befchloffen und nichts ausgeführt werden, was

»icht in die Idee des Gefammtwillens pafste, oder

fich durch diefelbe vollkommen rechtfertigen liefse;

fo ift auch kein Grund mehr vorhanden, weshalb
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irgend jemandem in dem Staate ein Recht einge-

räumt werden follte, fich von dem, was für alle

übrigen befchloffen wird, zum NachtheiJe diefer,

davon auszunehmen. Eine folche Anmaafsung er-

fcheint in einer folchen Verbindung als eigennützi-

ger Egoismus, als verdanimHche Gefinnung gegen

aUc.

Werden in einem folchen Staate Abgaben,

es fey nach dem Maafse des Einkommens, oder

des Vermögens, oder der Ausgabe u. f. w. für die

zweckmäfsigfte Maafsregel erkannt, um die Mittel

den Staat zu erhalten und deffen Willen auszufüh-

ren ; fo mufs das Abgabengefetz für alle Glieder

des Staats gelten, weil es alle wollen, und wo Aus*

nahmen Statt finden follen, da muffen diefelben

entweder aus der Natur der Sache folgen, oder

durch andere höhere Staatszwecke, welche die

allgemeine Billigung verdienen, gerechtfertigt wer-

den können. Gehen wir nun die bisherigen Steuer-

freyheiten durch ; fo finden fich wenige darunter,

welche fich durch folche Gründe rechtfertigea

laffen.

S- 11 52.

Zuerft zeigt es fich bey Betrachtung der Steuer-

freyheit, dafs die Vorftellung, als ob fie jemandem

einen Vorzug, eine Ehre vor den beiteuerten Staats-

genoffen crtheile, in einem wahren Gemeinwefen

eins der fchädlich&en und verderblichfteo Vorur-
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theile fey, dem der Stfiat mit aller Aiactit entge-

genwirken muffe. Denn wenn der Staat ein Ge-

ineinwefen ift, an defien Erhaltung und Ruhm al-

len gelegen feyn mufs; fo mufs der ftärkfte Strahl

der Ehre auf den zurückfallen, der das Meifte zu

deffen Erhaltung und zur Ausführung feiner Zwecke

beyträgt. Gehören nun die Abgaben von dem Pri-

vatvermögen unter die Hauptmittel zur Ausführung

der Staatszwecke; fo ift offenbar, dafs, je mehr

jemand aus feinem Vermögen zur Erhaltung und

Ausführung des Staats beyträgt, defto gröfsern

Antheil hat er an derKeaÜfation der Staatszwecke,

deito mehr Ruhm und Ehre mufs ihm aifo von die-

fer Seite zu Theil werden. Der Staat kann in

gewiffer Hinficht als eine Gefellfchaft von Vermö-

genden betrachtet werden, welche ihre Güter un-

ter den Schutz des Ganzen ftellen: die einzelnen

Vermöcienden find die Actionnaice diefer Gefeil-

fchaft, und es ift natürlich, dafs fie zur Erhaltung

diefer Gefellfchaft nach dem Maafse derGröfse der

Actien beytragen, welche fie in der Gefellfchaft

haben. Sollen Deputirte aus einer folchen Ge-

fellfchaft gewählt werden, welche das Wohl des

Ganzen beforgen und Gefetze für fie entwerfen;

fo werc'en diejenigen unter den VerÜandiglten,

"Welche zugleic^i die ftärkften Actionnaire find, die

erften Anfprüche auf lolche Deputirtenitellen ha-

ben. Denn i\e tragen, nach Procenten gerechnet,

das Meifte zu ihrer Erhaltung bey, und liaben das
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ftärkfte Interefle, dafs alles darin ordentlich und

gut gehe. Die Stärke ihrer ßeytrage zu den Ko-

ften zeigt die Stärke ihres Intereffes für die Er-

haltung und Vervollkommnung ihrer Gefellfchaft

an. Wie niedrig und verächtlich müfste der reiche

Actionnair erfcheinen, der fich allen Beyträgen zu

den Koften entziehen und diefe den ärniern uncl

kleinern Actionnairen allein aufbürden wollte!

Müfste nicht fein Gut aus dem Schutze der Gefell-

fchaft herausgeworfen ,* ihm aller Vortheil derfel-

ben entzogen werden ? Müfste er nicht wenigftens

alles Stimmrecht bey gemeinfchaftlichen Berathun-

gen verlieret!? Gerade das ift der Fall bey der

Slaatsgenoffenfchaft. Ift das Einkommen oder das

Vermögen das Maafs der Beyträge zur Erhaltung

des Staats^ fo*mufs das Recht zur Theilnahme aa

den gemeinfamen Angelegenheiten im Staate, die

übrigen nöthigen Eigenfchaften da^ vorausgefetzt,

nach diefen Beyträgen gemeffen, und die bürger-

liche Ehre mufs zugleich durch die Gröfse der Ab-

gaben beftimmt werden, die'x^mand giebt, weil

fie die Gröfse des Vermögens und hierdurch die

Stärke des Intereffes anzeigt, welche er an der

Erhaltung und Vervollkommnung, des Staats neh-

men niufs.

§. 11 53.

Es erfcheinen deshalb fchon aus dem Grunde

alle Steuerbefreyungen der Reichen, die zur Aus-

zeichnung dienen und einen Vorzug gewähren fol-»
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len, verwerfJich, weil fie, alle gute Begriffe ver-

wirrend, das Vorurt.eil erhalten und ernähren,

als fey es ein Vorzug und eine Ehre, die Vortheile

des Staats umfonft zugeniefsen, und (ich auf Koften

Anderer befchützen und wohlthun zu laffen. Es

xnufs dem Staate weit mehr daran gelegen feyn,

dafs jedermann eine Ehre darin fuche, unter die-

jenigen zu gehören, welche das Meifte zudenStaats-

koiten beytragen, und er wird daher wohl thun»

wenn er das Stimmrecht und das Recht der Theil-

nahme an öffentlichen Angelegenheiten, fo wie

den bürgerlichen Rang nach derGröfse diefer Bey*

träge beltimmt. Diefes würde freylich vergeblich

feyn, fo lange die Abgaben nur eine Quaal für den

Armen und nicht nach dem Maafse der überflüf-

fjgen Einnahme eines Jeden geordnet find.

A n m. Bisher war es in vielen Staaten umgekehrt. Die*

jenigen, welche das Meiite gaben, wurden von allea

öffentlichen Verhandlungen ausgefchloITen ; fie mwfsten

nur gehorchen, und die, welche nichts beytrugen
,
ga-

ben die Gefetze und Befehle für fie. Eine fonderbarere

Umkehrung der Begriffe hat wohl nicht leicht Statt

gefunden.

§. 11 54.

So wie alfo der Staat als eine Gemeinheit be-

trachtet wird, die durch ihren allgemeinen Willen

eben fo all6 Zwecke als alle Mittel dazu zu gelan-

gen beftimmt, und die alles diefes mit gemeinfa-

men Kräften, nach dem Princip der Gleichheit in

der Vertbeilung, ausrichten foli, wird der Begriff
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der Steuerfreyheit, wenn fie das reine Einkommen

folcher von Abgaben befreyen foll, welche diefel-

ben eben fo gut oder noch leichter geben könnten

als andere, ein befchimpfender Begriff für den,

welcher darnach ftrcbt, weil er niedrigen Egoismus

und den Willen Andern wehe zu thun und die

Vortheile des Staats auf deren Koften zu geniefsen

in fich fchliefst. — Lafst uns hören, was für ver-

nünftige Gründe vorhanden feyn könnten, jeman-

dem bey diefer Idee vom Staate Steuerfreyheit zu

bewilligen, oder die beftehende fortdauern zu laf-

fen. Da diefe Gründe entweder in den perfdnli-

chen Eigenfchaften der Perfonen, oder in der ße-

fchaffenheit der zu befteuernden Gegenftände anzu-

treffen feyn muffen ; fo werden wir fie vollftändig

auffinden , wenn wir die Steuerfreyheit nach die-

fen beyden Beziehungen betrachten.

Als Gründe, weshalb gewiffe Perfonen von

Abgaben und Staatslaften zu befreyen, können

angeführt werden:

1) Identität des Staats und der Perfon;

2) Auszeichnung und Belohnung für Verdienfte

um den Staat

;

3) Vergütung deffen, was ihnen der Staat fonH:

zu zahlen fchuldig wäre;

4) Unverträglichkeit der Staatslaft mit ihrem

Gefchäft, oder mit ihren periöniichen iägen*

fchaften

;
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5) anderweitige Bezahlung der Abgaben
j

6) Armuth;

7) bisher zugeftandenes Recht.

§. 11 56.

I. Die fouveraine Macht mit Abgaben bele-

gen zu wollen, würde eine Thorheit feyn, da eben

die Abgaben und Steuern dazu verordnet werden,

dafs die fouveraine Macht die Mittel habe, die

öffentlichen Zwecke auszuführen, und die Steuern

das öffentliche Einkommen bilden. Daffelbe mit

•Abgaben belegen, hiefse alfo das, was man fchaf-

-fen will, vernichten oder vermindern. Es fliefst

alfo aus der Natur der Sache, dafs oiUeSy was öffent-

liches Einkommen ift, von Abgaben frey feyn mufs,

da diefe Abgaben [elbft das öffentliche Einkommen

ausmachen füllen. Eine andere Frage iÄ: ob auch

dasjenige Individuum von Abgaben frey feyn folle,

dasniitderSouverainiiät bekleidet ift?— Denn in

'dem Einkommen deffelben ift allemahj zweyerley zu

unterfcheiden : nämlich i) dasjenige, was zur Aus-

übung feiner Functionen alsSouverain gehört; und

2) dasjenige, was zur Befriedigung feiner Bedürf-

niffe als einer Privatperion dient. — Nun iäfst

fich nicht läugnen, dafs alles das, was ein Fürft

ausgiebt, nicht gerade zur Erreichung der öffent-

lichen Zwecke nothwendig ift. Er fteht zugleich

in dem Verhältniffe einer reichen Privatperfon,

welche ihre befondern VVünIche und ßedüjrfuiffe



Von der Finanzverwaltung. 1055

hat, und fie nach eigner Privatvvilikühr bald be-

friedigt, bald unbefriedigt iäfst, bald mehr, bald

weniger auf deren Befriedigung verwendet. Ift

nun das fiinkommen eines Füriten fo grofs, däis

es l^ nicht nur vollkommen hinreicht, um denje-

nigen Aufwand zu beftreiten, welcher d(ä^m gehört,

um den ::5tamm und die hohe Würde desRegenten-

haufes und des Anfehens, das dem Reprälentanten

der 6ouverainität gebührt, aufrecht zu erhalten, fon-

dern auch 2) eine Menge Privatwünfche und Privat-

neigungen zu befriedigen; fo ift der letztere Theil

des Einkommens ohne Zweifel als ein reines Ein-

kommen des Souverains, als Privatperfon betrachtet,

anzufehen. Und aus diefem Gelichtspuncte erwo-

gen, iit durchaus kein hinreichender Grund zu

finden, weshalb das füritliche Vermögen fteuer-

frey feyn follte. Der Fürft, als der reichfteMann

im Staate, kann am erften in feinen Ausgaben und

in der Befriedigung feiner Bedürfnifle Befchrän-

kungen machen, welche weder dem Staatszwecke

Abbruch thun, noch ihm felbft Jäftiger fallen, als

andern Privatperfonen, wenn diefe durch ßefteu-

rung ihres Einkommens dazu genöthigt werden.

Vielmehr fcheint es von mehr als einer Seite fehr

zweckmäfsig und rathfam, das fürftiiche Einkom-

men wie jedes andere zu befteuern, da i) hierdurch

der Fürft den Druck der Steuer, wie jeder Ande-

re, in der Befriedigung feiner perfönlichen Wün-
fche und Bedürfniffe proportionirlich emphndelr^
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oder die Folgen davon erfährt, indem er wie jeder

Andere dadurch genötbigt wird, Einfchränkungen

in feinem perfönlichen Haushalt zu machen; da

2) das Beyfpiel der Furften, die Laften des Staats

zu theilen, wo überall Laften nöthig gefunden

werden, für alle übrigen Glieder des Staats aufser-

ordentlich ermunternd ift, und um fo weniger ia

irgend einem andern Stande der VVunfch nach ße-

freyung von Abgaben laut werden wird, als der

Fürft feibft fein Einkommen nicht davon aus-

nimmt. — Es mufs daher alles Einkommen, was

der phyfifchen Perfon, mit welcher die Souverai-

nität verknüpft ift, gehört, eben fo, wie das Ein-

kommen aller übrigen befteuert werden ; folglich

a) die Grundrente, die er von feinen Domainen

für feine Perlbn zieht; b) die Renten, die ihm von

Gewerben zufliefsen und die ausfchliefslich für

feine Perfon beftimmt find ; c) die Renten von fei»

xien Capitalen , und endlich muffen d) die Con-

fumtionsartikel, welche er verzehrt, eben fo gut

von den eingeführten Steuern getroffen werden

als diefelben Coufumtionsartikel irgend eines an-

dern Standes. Es müifen diefe Steuern nach den-

feiben Principien auf das fürftliche Einkommen

wie auf jedes andere gelegt werden; das reine Ein-

kommen der Perfon des Fürften ift wie das eines

jeden Andern zu berechnen und zu befteuern. —
In Staaten, wo die Souverainität mit einer mora-

lifchen Perfon verknüpft ift, ift der üntorfchied

zwi-
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zwifchen dem, was zum öffentlichen Zwecke und

zu den Privatzwecken derer gehört, welche die

Souverainität verwalten, noch fichtbarer. Die

Glieder eines an der Souverainität Theil nehmen-

den Raths, oder des fouv^erainen Raths felbft, kön-

nen fo wenig aus hinreichenden Gründen zur

Steuerfreyheit berechtigt feyn , als die Glieder

einer fouverainen Volksverfammlung in einer De-

mokratie. Und wenn ihnen hier und da die ße-

freyung von einigen Steuern bewilligt wird; fo ift

diefes nur als eine Art von Belohnung oder Ent-

fchädigung für den öffentlichen Dienft anzufehen,

welchen fie dem Ganzen leiften. Ob die Art, öf-

fentliche Dienite durch Steuerbefreyungen au be-

lohnen zweckmäfsig fey? darüber urtheilt der fol-

gende Paragraph.

E rläuterung. Die Glieder des englifchen ParlamehtÄ

getiiefsea Poitofreylieit , ohne Zweifel, weil man vor-

ausfetzt , dafs ihi-e Correfpondenz oft öffentliche An-
gelegenheiten betrifft, und diefe keine Schwierigkeit

finden feil. Da alle Parlamentsglieder fonft ohne Ge-
halt find, und den öffentlichen Dienll aus ihrem Pri-

vatvermögen beftreiten; fo ift die Befreiung vom Brief-

porto mehr für eine Ehrenauszeichnung als für eiiie

Entfchädigung zurechnen: und da fie £o unbedeutend

ift; fo verlohnt fichs wohl kaum der Mühe, etwas da-

gegen zu erinnern,

§. 11 57.

2, Wenn der Staat, um jemanden für feine

Verdienfte zu belohnen, a) feine Güter für flauer-

frey erklärt; fo ift es eben fo viel, als fchenkte er

v, Jakob Staatsfinamwijjf, IL X X X



1058 Drittes Buch.

ihm ein Capital, clelTen Rente der Steuer gleich ift,

die er ihm erläfst. Denn feine Güter werden um
diefes Capital im Preife, und fein Einkommen uiri

diefe Rente fteigen. Da die Verfprechungen des

Staats heilig feyn muffen ; fo mufs freylich ein fol-

ches Gefchenk, wenn es einmahl gegeben ift, ge-

achtet werden. -^ Indeffen wurde es ein ganz

principlofes und kaum zu entfchukligendes Ge-

fchenk feyn, wenn (ich diefe Steuerfreiheit nicht

blofs auf die bisherigen Abgaben folcher Güter,

fondern auf alle mögliche künftigen erftreckea

follte. Ein folches Gefchenk hätte durchaus kei-

ften beftimmten Werth. Niemand könnte wiffen,

wie grofs oder wie klein es durch die folgenden

ümftände mit der Zeit werden könnte, und ob es

den Verdienften angemeffen wäre oder nicht. Soli

alfo ein folches Gefckenk einen beftimmten und

vernünftigen Zweck haben ; fo kann es fich nur

auf die gegenwärtigen wirklichen Abgaben erftre-

cken, und wenn es daher künftig nothwendig

wird, die Grundfteuern zu erhöhen oder neue auf-

zulegen ; fo kann nicht angenommen werden, dafs

fich die Erlaffung auch auf diefe neuen Steuern

beziehe. Erklärte der Staat b) die Perfon, viel-,

leicht gar zugleich deren Nachkommenfchaft mit

allem was fie je befitzen möchten, für fteuerfrey;

fö würde ein folches Gefchenk noch gedankenlofer

feyn, da er etwas weggäbe, wovon er durchaus

keinen deutlichen Begriff haben kann 5 indem ein
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folches Oefchenk bald einem Nichts nahe kom-

men , bald fich zu einer unendlichen Gröfse aus-

dehnen könnte, je nachdem das Vermögen det:

Steuerbefreyten fich verminderte oder vermehrte.

Ueberhaupt aber fcheint die Belohnung durch

Steuerfreyheit eine der unzweckmäfsigften, die fich

denken läfst. Denn etftlich follte eine Beloh-

nung um öffentlicher Verdienfte willen aus dem öf-

fentlichen Einkommen genommen werden, wozu

Alle in gleicher Proportion beytragen. Die Er*

laffung einer Steuerg^rttung fällt aber gemeiniglich

nur Einer Ciaffe von Unterthanen , nämljch derje-

nigen, welche diefe Gattung bezahlt, zur Lalt*

Deshalb mülTen Staatsbelohnungen aus dem allge-

meinen Staatsfchatze beftritten werden. Abet

z w e y t e n s iit eine folche Belohnung deshalb feh-

lerhaft, weil die Steuerfreyheit darin als eineAus-

2eichnung oder als eine befondere Ehre erfcheinf,

welches aus den §. 1142. angeführten Gründen

durchaus nicht gebilligt werden kann,

$. ii58i

3* Bewilligt der Staat die Steuerfj^eyheit

jemandem als einen Theil der Befoldung, und

bringt ihm von letzterer etvvas für den Genufs der

Steuerfreyheit in Abzug; fo fcheint diefe Art die

Beamten zu bezahlen eben fo Verwerflich j als die

im vorigen Paragraph erwähnte Steuerfreyheit.

Denn 1) wird gleichfalls dadurch das Vorurtheil

Xtüx 2
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genährt, als fey es eine Ehre von der Abgabe frey

zu feyn ; 2) würde eine folche Steuerfreyheit für

die verfchiedenen Beamten, die nach des Staats

Abficht eine gleiche Entfchädigung geniefsen füll-

ten , aber die ein ungleiches Vermögen oder Ein-

kommen befitzen, einen ganz ungleichen Werth

haben» da fie für den einen eine grofse, für den

andern eine viel kleinere Summe ausmacht. End-

lich 3) beläftigt die Freyheit der Beamten von

den Staatslaften andere und zwar nur einzelne

Claffen , da doch ihre ßefoldung von den Beyträ

gen Aller beßritten werden foll. Daher auch in

allen Staaten, wo die Beamten oder andere Stände

Freyheit von der Steuer und den Staatslaften ge

niefsen, Neid und Verdrufs darüber herrfcht. Es

wird folglich zweckmäfsiger feyn , die Beamten

dem Steuergefetz aller übrigen zu unterwerfen,

•ind dagegen ihre ßefoldung lieber fo zu beftim-

men, wie es ihr Amt und Gefchäft erfoderte. —
An 111. Noch verwerflicher mufs es erfcheincn, einzelne

Arten von Beamten oder Stände von der Verbindlich-

keit der Abgabenzahlung auszunehmen , insbefondere

wenn von folchen Beamten die Erfüllung befchwerli-

cher Pflichten hauptfächlich erwartet werden kann.

Wer follte z. B. dergleichen Pflichten und Opfer für

das Gemeinwohl freudiger übernehmen, als die Geillli-

chen , deren Beyfpiel ihre Gemeinde fo kräftig zu ähn-

lichen Opfern aufmuntern und ihren Ermahnungen zur

willigen Erfüllung ihrer Pflicht Nachdruck geben foll.

Wenn aber der Arme bemerkt, dafs die Staatslall ihn

deshalb drückt , weil fie der viel wohlhabendere Geift-

liche von fich auf feine Schultern gewäht hat; fo wer-
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den deffen Ermahnungen oder Tröfturigeu anitatt wohl-

thätig zu wirken, vielmehr den Neid mid Hafs gegen

den, der feiae Laft vermehren hilft, verftävken. Es bil-

det einen widerlichen Contraft, wenn der mit Gold be-

blechte Kammerdiener des Prälaten in die Steuerftube

tritt, um den Erfatz der Steuerauslage für eine Kifte

mit Champagner Wein, den fein fetter Herr erhalten

hat, zu fodern , während daneben ein zerlumpter dür-

rer Garn weber feine Sparpfennige zufammenfucht, um
fein Gerftenbrot zu vcrfteueril. — Dafs manche Geift-

liche fchlecht befoldet find , kann für diefe kein ftärke-

rer Grund der Steuerbefreyung feyn , als für die Be-

freyung anderer Perfonen ähnlichen Standes, die eben-

falls keine gröfsere Einnahme haben. Und dann giebt

es ja doch viele Geillliche , die fehr gut befoldet find.

Warum alfo bey diefen die Ausnahme? Gilt das Steuer-

gefetz für alle, Geiftliche und Schullehrer; fo trifft es

jeden nur nach der Proportion feiner reinen Einnahme.
Folglich hat der , welcher keine reine Einnahme hat,

gar nichts davon, da er doch der Unterftützung am er-

R.en bedürfte, da hingegen der, welcher am Ilärkften

befoldet ift
,
gerade den gröfsten Vortheil davon zieht.

Es gründet fich daher diefe Befreyung der Geiftlichen

von den Staatsabgaben auf ein altes Vorurtheil, das

durchaus keine Prüfung der Vernunft aushält.

§. 1159.

4. Abgaben find mit keinem Stande und

mit keinem Gefchäfte unverträglich; wohl aber

können diefes Staatslaften anderer Art feyn, wie:

perfönliche Dienftleiftungen, Uebernahme von

Beköftigung und Bewirthung der Soldaten u. f. w.

In Anfehung diefer kann daher für gewiffe Perfo-

nen wohl die Nothwendigkeit und Zweckmäfsig-

keit der Befreyung davon und die Geftattung, dafs

fie die auf fie fallende Befchwerde mit Geide be-

zahlen, eintreten. Allein in einem vollkommnen
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Staate werden alle dergleichen Laften an diejeni-

gen verdungen, Avelche fie Freywillig gegen Be^

Zahlung übernehmen, und die Koften dafür wer-

den durch Geldabgaben ?ufammengebracht. In

einem folchen Staate werden daher auch diefe Art

der Ausnahmen unnöthig.

Erläuterung. Garnifonirende Soldaten muffen foviel

erhalten, dafs fiefich einmiethei^ können, nicht der Ort
ihrer Garnifon , fondern das ganze Land niufs die Ko-
ften dazu zufammenbringcn. Durchniarfchirende Trup-
pen muffen, wo möglich, in folchen Abtheilungen mar-
fchiren , dafs fie bey freywilligen Quartierträgern für

baare Zahlung ihr Unterkommen finden. Wo diefes

nicht mehr möglich ilt, da muffen freyliqh diefelben

in die entbehrlichen Wohnräume vertheilt werden.
Dafs aber junge Frauenzimmer, die allein wohnen,
Fräuleinftifter, kranke Hauswirthe von der Natural-

eincjuartierung auch dann befreyt bleiben muffen, fliefst

aus der Natur der Sache, und ift daher auch dem all-

gemeinen Willen angemeffen. Dafs im Falle der Noth
jeder, der die Kraft dazu hat, an der Vertheidigung des

Vaterlandes Theil nehme und fich deshalb fchon vorher

die nöthigen Gefchicklichkeiten dazu erwerbe, ift eine

gerechte Federung des Staats. Ob aber dazu gehöre,

^afs die, welche das Soldatenhandwerk lernen, auch

fämmtlich Arbeiten gemeiner Tagelöhner überneh-

men , die gar nicht zur Vertheidigung gegen den Feind

gehören, und ob man die» deren Arbeitsftunden Th^-

1er werth find, zwingen folle , Gefchäfte zu verrich-

ten, die ihnen blofs einen Grofchen erfparen, ob fie

gleich mit ihrem Dienfte gar nicht wefentlich zufanj-

jiieiihHngen , ift picht fghwer zu entfcheiden.

§. l 1 60,

5, Wer die Abgaben auf andern Wegen

fchon bezahlt hat, dem können fie natürlich nicht

noch einmahl abgefpdert werden. Die Freyheit,
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das nicht noch einmahl zu bezahlen , was er fchon

bezahlt hat, ift daher keine Steuerfreyheit. —
Wenn z. B. eine Gemeinde ihre Perfonenfteuer auf

fünfzig Jahre pränumerirte, um dem Staate aus ei-

ner Verlegenheit zu helfen; fo müfste fie freylich

für diefe fünfzig Jahr frey von diefer Steuer feyn.

Aber in einem gut organifirten Staate dürfen der-

gleichen Steueranticipationen nicht zugelaffen

werden.

§, 1161,

6, Arme, die kein reines Einkornmen ha-

ben, fallen bey einem gut organifirten Finanzwefen

nicht unter das Steuergefetz, alfo braucht in Anfe-

liung ihrer keine Ausnahme Statt zu finden. Denn

auch perfönliche Steuern muffen doch immer auf

das reine Einkommen berechnet feyn, wenn fie ge-

billigt werden feilen.

§. 1162.;

7. Befitz der Steuerfreyheit mufs freylich

vom Staate refpectirt werden. Indeffen kann der

Staat in der Steuerfreyheit nichts anders erken-

nen, als die Bewilligung eines beftinimten Vor-

theils. Wird nun erkannt, dafs die Steuerfrey-

heit ein auf eine unweife Art zugeftändener Vor-

theil ift; fo mufs der Staat das Recht haben, diefe

Art jemandem einen Vortheil zu bewilligen aufzu-

heben , und ihm denfelben Vortheil auf eine dem
Staatszwecke angemeffenere Weife zu vergüten.

Niemand, dem ein Recht auf Steuerfreyheit zu-
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geftanden ilt, kann fich daher befchweren, wenn

diefe Freybeit zurückgenommen, ihm aber der

Vorthei], der ihm daraus ervvachfen follte, auf

andere Weife gefiebert wird. Jede Steuerfreyheit

läfst fich daher gegen Entfchädigung mit vollem

Rechte abfchaffen.

§. Ii63.

Was die Steuerfreyheit der Ge*genfi:ände

(§. 1 1540 betrifft: fo ift die merkwürdigfte dieje-

nige, welche man gewiffen liegenden Gründen zu-

geftanden bat. Die Gründe, gewiffe Liegenfchaf-

ten von der Steuer, welcher die übrigen unter-

worfen find, zu befreyen, können feyn:

1) weil ein Gcundftück keinePvente trägt, oder

es doch noch ungewifs ift, ob es eine folche

tragen, wird

;

2) weil das eine Grundftück die Steuer des an-

dern contractmäfsig übernommen hat:

3) weil der Grundeigenthümer dem Staate die

Steuer feines Grundftückes abgekauft hat;

4) weil der Regent einigen Grundftücken die

Steuerfreyheit einmahl zugeßanden hat, und

diefe ijii langen rechtmäfsigea ßefitze (bona

fide) derfelben find.

§. II 64.

1. Da nur das reine Einkommen befteuert

werden foll ($• 4^2.), fo beruht die Steuerfrey-

heit folcher Gründe, die kein reines Einkommen

geben > auf der Natur der Sache, und ift alfo fehr
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vernünftig. Denn es darf die ßefteurung des

Grund und Bodens nicht eher erfolgen ^ als bis die

Rente davon gewifs und ausgemacht ift. Süllen

nun Ländereyen urbar gemacht, oder Käufer ge-

baut werden; fo find die Koften in den erften Jah-

ren fo grofs, dafs es wenigftens noch höchft unge-

wifs ift) ob fie eine Rente tragen werden und wel-

che? — Da nun aber doch dem allgemeinen Wohl

oft fehr viel daran liegen kann, dafs die Capirale

den Urbarmachungen wüller Ländereyen ödendem

Bau der Häufer zufliefsen ^ fo wird die ßefreyung

von den Grundrenteabgaben auf eine beftimmte

Reihe von Jahren und die hierauf fich gründende

Hoffnung, eine Rente eine Zeitlang fteuerfrey zu

geniefsen, ein zweckmäfsiges Aufmunterungsmit-

tel zu dergleichen Unternehmungen feyn. Denn

da fie ohne diefe Aufmunterung gänzlich unterblie-

ben feyn, und alfo doch keine Steuer eingetra-

gen haben würden ; fo bufst weder der Staat, noch

das übrige Publicum dabey ein. Vielmehr gewin-

nen beyde, da hierdurch dießedürfnifsmittel, folg-

lich der Nationalreichthum auf eine Art vermehrt

wird, die dem Nationalwohl am meiiten zufagt,

indem bewegliches Vermögen (Gapitale) in unbe-

wegliches (Landgüter und Häufer) verwandelt

wird. Dergleichen Steuerfreyheiten muffen aber

nur auf fo viele Jahre bewilligt werden, als zur

Aufmunterung zu dergleichen Unternehmungen

hinreichend ift. Eben fo zweckmäfsig ift es, die
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Gevverbsinftriimente, folglich auch die Gewerbs-

häufer mit der Steuer zu verfchonen, fobald man
nicht' ficher weifs, ob und wieviel durch das In-

ftrument an reinem Einkommen gewonnen wird.

Es ilt diefes keine eigentliche ßefreyung, fondern

nur eine Verfchiebung der Steuer auf den Zeit-

punkt, wo der reine Gewinn dts Gewerbes als

wi.klich erfcheint.

§. liS5.

2. Grofse Gutsbefitzer haben fich öfters da-

durch in ihrem Rechte der Steuerfreyheit zu be-

haupten gefucht, dafs de vorgaben, ihren Bauern

gewiffe Stücke Land unter der Bedingung abge-

treten zu haben, dafs fie für üe die Steuern, wei-

che auf ihre zurückbehaltenen Ländereyen fallen

möchten, mit übernehmen follten. Ein folcher

Contract liefse fich wohl als gültig denken, wenn

er auf ein beftimmtes Steuerqnantum und mit Be-

willigung des Staats abgefchloffen wäre. Nie aber

kann ein Vertrag für verbindlich erkannt werden,

in w^elchem die Uebernehmung aller möglichen

künftigen Steuern und Laften bedungen ift, da

Niemand wiffen kann, wie grofs diefe je werden

können, und ob das ertheilte Land eine angemef-

fene Ausgleichung dafür ift. Denn in jedem Con-

tracte mufs dasObject der Verbindlichkeit erkannt

werden können. Aufserdem aber, dafs derglei-

chen Contracte nur Fictionen find, die fich nir-

gends in der Wirklichkeit finden, darf ihnen der
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Staat auch aus dem Grunde keine Gültigkeit ver*

Hatten, weil fie der Steuerpflicht das Anfehen ei-

ner fchimpflichen ßefchwerde geben, eine Vorftel-

lungsart, die er durchaus nicht darf aufkommen

lallen,

§. 1)66.

3. In England hat der Staat geftattet, dafs

jeder von der Landtaxe fich gegen ein beftimmtes

Capital loskaufen kann, ja jeder Andere kann die

auf einem Gute haftende Landtaxe als Rente vom
Staate kaufen, und ift dadurch berechtigt, die

Landtaxe von dem Gute ftatt des Staates zO erhe-

ben. Hierdurch hört nun allerdings die Verpflich-

tung, diefe bisherige Landtaxe an den Staat zu

bezahlen, auf. Indeffen kann diefe ßefreyung

von der Landtaxe doch nimmermehr fo verftanden

werden , dafs fich der Staat dadurch des Rechts

begeben habe, jemahls die Landrente auf irgend

eine andere Weife zu befteuern. Der Verkauf der

Landtaxe ift nichts anders, als eine (fchwerlich

zu billigende) Finanzoperation, um eine gewiffe

Summe von den Landeignern zu ziehen. Sollten

es aber die Umftände nöthig machen, oder follte

je ein Steuerfyftem in England ßeyfall finden, wo-

nach es am zweckmäfsigften und gerechteften zu

feyn fcheiiit, die Abgaben ganz oder doch zum

Theil nach der Bafis des reinen Einkommens zu

vertheilen ; fo wird die Landrente nicht verfchont

Tgleiben können, und die Landtaxe wird wieder^
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um> obgleich in veränderter und verbefferter Ge-

ftalt zum Vorfchein kommen.

Ahm. Die Landtaxe war in England eine alte als un-

veränderlich angenommene) ehemahls nach dem rei-

nen Ertrag der Ländereyen , obgleich fehr tumultua-

rilch abgemeffene Auflage auf die Ländereyen. Sie

war alfo zwar eine Abgabe auf die Landrente, ab&r

ohne alle Gleichheit , weil fie bey dem einen den zehn-

ten, bey dem andern den fünfzehnten, bey dem drit-

ten den zwanzigften Theil feiner Rente betrug. Say

tadelt diefe Abgabe wegen ihrer ünveränderlichkeit,

und zeigt das Unzweckmäfsige einer folchen Ünverän-

derlichkeit in folgender Frage: Was würde man zu ei-

ner Regierung fagen, die etwa einem Detailhändler fo

anredete: Du führft jetzt einen kleinen Handel, und

deine Abgabe ift daher fehr klein. Wir verfprechen

dir fie nie zu verändern , du magft deinen Handel und

deinen Gewinnft fo fehr vergrÖfsern als du willft. Ja

wenn auch deine Nachkommen in deine Stelle treten und

alle deine grofsen Gefchäfte fortfetzen ; fo follen fie

doch nie eine höhere Abgabe geben, als wir für dich

cinmahl jetzt feßgefetzt haben? — Und doch find das

gerade die Bedingungen , welche die englifche Regie-

rung mit den Gutsbefitzern eingegangen ift. Freylich

dient ihnen diefes zur Aufmunterung des Ackerbaues.

Aber liegt in denfelben Gerechtigkeit gegen- andere,

auf welche die Laffc der Abgaben wegen diefer Be-

freyung fällt? Hr. Ricardo glaubt indeffen nicht, dafs

es im Sinne der Landtaxe liege, dafs deshalb die eng-

lifche Regierung auf jede Art das Land künftig zu be-

iteuern Verzicht geleiftet. Er meint, das, was die Re"

gierung den Grundeigenthiimern verfprochen, beltehe

nur darin : dafs fie das Land auf diefe Weife nicht

mehr befchweren wolle. Dabey aber habe fie fich die

volle Freyheit vorbehalten, die Landeigenthümer un-

ter irgend einer andern Form zur Entrichtung der vol-

len Quota, welche der Staat von dem Einkommen ih-

rer Ländereyen fodern könne, herbey zu ziehen. Die-

ses fchciat indeffen, ein Sophisma zu feyn. Der wahre
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Grund ift, dafs die Regierung nie verfprcclien darf,

eine Taxe nie erhöhen zu wollen, weil fie nicht wif-

fen kann, ob nicht ein folches Verfprechen fie künf-

tig an einer gerechten oder doch zweckmäfsigen Ver-

theilung der Abgaben hindern kann. Ein folches Ver-

fprechen ift daher an fich nichts, und ihm mufis, wenn
es gegeben wird, freylich eine folche Deutung unter-

geichoben werden, die ihm einen Sinn giebt, wie es

Ricardo thut.

$. 1167.

4. Privilegirte Abgabenfreyheit hat alles das

gegen fich, wasfchon oben ($. 1162 u.f.) bemerkt ift*

Insbefondere widerfpricht es allen Grundfätzen der

Gerechtigkeit und Klugheit, folche Privilegien zu

ertheilen, welche gewi f fe G üt e r von jeder Art

von Steuer für alle Zukunft befreyen , und man

kann daher den vorhandenen Privilegien derfteuer-

freyen Güter einen folchen Sinn unmöglich bevle-

gen. Vielmehr können fie blofs auf dieBefreyung

von folchen Steuern gehen , welche zu der Zeit,

wo fie gegeben wurden , exiftirten. Man wollte

fie nicht den Steuern der Bauergüter unterwerfen.

Aber wenn es für nöthig erkannt wird, den reinen

Ertrag allgemein zu befteuern , fo ift ihnen die Be-

freyung davon durch jene Privilegien fo wenig zu-

gefichert, als fie in Anfehung ihres reinen Ein-

kommens von Capitalen oder aus Gewerben des-

halb befreyet find. Denn man könnte ja leicht

die Grundfteuer der Bauern, fo wie fie jetzt iß,

auch aufheben, und fodann eine Einkommen-
oder Renten ft euer anordnen, wo denn jene
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Privilegirten zwar nicht nach ihrem Grund und

Boiien, wohl aber nach ihrem Einkommen be-

fteuert würden, wovon fie das Privilegium nie aus-

genommen hat. Nie kann daher das Privilegium

der Steuerfreyheit derGrundftücke auf alle Steuern

ausgedehnt werden, welche in allen folgenden Zei-

ten die Nothwendigkeit auf die Güter zu legen er*

X fodern möchte.

§. 1168.

Andere haben die einmahl beftehende Steuer-

freyheit der Güter aus dem Grunde vertheidigt,

weil überhaupt in Anfehung der liegenden Gründe

ein einförmiges und unveränderliches Verhältnifs

derfelben zur Grundfteuer Statt finden muffe. Sey

nämlich ein Gut einmahl fieuerfrey; fo regulirc

fich deffen Capitalvverth darnach, und jeder kaufe

ein fteuerfreyes Gut theurer, als ein fteuerbares.

Stehe alfo nur einmalii die Grundfteuer feit, fo

habe die Steuer für die belteuerten Güter kei*

nen Nachtheil, fo wenig als die Steuerfreyheit für

die fteuerfreyen Güter einen Vortheil für folche

habe, welche ein Gut der einen oder der andern

Art kaufen. Deshalb, fagt man, darf das Steuer-

verhältnifs der liegenden Gründe nicht verändert

werden < wenn man nicht die Gapitale der Eigen-

thümer zerrütten will. In diefem Kaifonnement

liegen aber eine Menge Unrichtigkeiten. Denn

was zuerft die Gründe für Unveränderlich-
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keit der Grün eilteuer betrifft; fo wäre es freylich

überhaupt zu vvünfchen, dafs die Steuern wenige

ftens nicht erhöht zu werden brauchten, weil jede

Steuer das Einkommen der Unterthanen vermin-

dert, und daher ihren Genülfen fowohl als der

Anfammkmg und Vermehrung des Stammvermö-

gens Abbruch thut. Allein wenn man glaubt,

dafs zwar wohl die andern Steuern erhöht werden

könnten, aber nicht die Grundftfiuern , weil da-

durch der Capitalwerth der Güter gefchwächt und

fo die Gutsbefitzer durch Erhöhung der Steuer

eines Theils ihres Eigenthums beraubt würden
;

fo ift diefes ein Irrthum, welcher fowohl den Grund-

fätzen der Gerechtigkeit als der Nationalökonomie

widerfpricht. Denri wenn das Einkommen der

übrigen Bürger mehr als fonit befteuert werden

mufs; fo leidet ja deren Vermögen oderEigenthum

auch. Das perfönlicheStammcapital und das ganze

Induftriecapital wird weniger werth , wenn die

Steuer ihre Producte verkümmert. Es würde alfo

ungerecht feyn, wenn das Einkommen der Guts-

eigentbümer verfchont würde, da hierdurch die

Laft der Abgaben einigen Claffen allein zugefchoben

und gerade diejenige frey bliebe, welche die Erhö-

hung am leichteften tragen könnte. Ueberdies ift es

noch dazu falfch, dafs dadurch der Capitalwerth ih-

rer Güter fallen werde, wenn alles Einkommen von

andern Gütern, Capitalen und Gewerben gleich

befteuert wird. Es würde nur dann fallen, wenn
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nicht aile Renten zugleich befteuert würden. Trifft

aber alle Renten derl'elbe Abzug; fo kann die Be-

fteurung keinen Einflufs auf die Veränderung des

Capitalwerths der Güter haben.

Erläuterung, Es tragen z. B. die Landgüter eine

Heute von 4, die Capitale 4, die Gewerbe 6 Procent,

und es wird auf jede Art Rente 1 Proc. gelegt ; fo bleibt

das Verhältnifs der Renten gegen einander daffelbe, und
es wird dadurch nur das Einkommen , nicht der Capi-

talwerth vermindert, Pie Veränderung beliebt nur
darin , dafs alle Stammvermögen ihrem Eigenthümer
j Procent weniger reines Einkommen bringen, weil

diefes der Staat wegnimmt. Würde die Steuer auf die

Grundrente allein erhöhet, auf die übrigen Renten
aber nicht; fo würde diefes allerdings den Gapitalwerth

der Grundftücke vermindern , weil fodann die Capitale

folche Anwendungen fuchen würden, deren Rente eine

niedrigere Steuer träfe. Eine folche Erhöhung ift da-

her nicht zu billigen, aufser wenn die Befteurung der

Landrente bisher gegen die Befteurung der übrigen

Renten zu gering gewefen jft. Denn in diefem Falle

ift der gröfsere Gapitalwerth der Landgüter blu,s au«

einem Fehler der Befteurung gefloffen , wodurch den

übrigen Renten Unrecht gefchah. Hier ift alfo blofs

die Frage; ob die, welche bisher Unrecht litten, «s

ferner leiden und die Glaffe der Gutsbefitzer das grö-

fsere Einkommen für immer auf Koften der Bedrückten

g.eniefsen follen , oder ob vor allen die Herrfchaft des

Rechts und der gleichen Befteurung her^eftellt werden

foU? — Die Entfcheidung kann nicht zweifelhaft

feyn, — Der Verluft des Capitalwerths, der dadurch

den Eigenthümer trifft, ift eine Folge der Herftellung

der Gerechtigkeit, ein Unglück für den Leidenden, das

aber, ohne das Unrecht gegen Andere beftehen zu laf-

fen , nicht abgewandt werden kann.

i 1169.
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$. 1169.

Wenn die Gutsherren glauben ^ dafs es, um
ihren Gütern den Capitalwerth zu erhalten, nur

darauf ankomme, die Landrente nicht zum Maafs-

ftabe zu wälilen, um nur desLandeigenthums nicht

bey der Steuer zu erwähnen , es fey daher fchoa

genug, wenn z. B. etwa die Steuer blofs vom Ein-

kommen gefodert würde, wenn auch gleich det

Gutsherr fie von feiner Rente bezahle, um dea

Capitalwerth der Güter unerfchüttert zu erhalten}

fo iit diefes eine blofse Täufchung, Wird nämlich,

eine tinkommenfteuer regelmäfsig geordnet; fo

mufs fie doch immer das Einkon:men nach den

Quellen oder Slfamm vermögen abmeffen, und dann

wiril der Gutsherr immer nach der Rente befteuert

werden rHülien, die er von feinem Gute zieht*

Jeder, der das Gut beützt, wird diefe Steuer ge-

ben, und jeder muls von der Rente diefe Steuet

abzielien, wenn er willen will, was ihm das Gut

rein einbringt* Eine wohlgeordnete Einkommen-

fteuer muls alfo genau dielelben Wirkungen haben,

welche eine Renteiiiteuer hat, und ilt durchaus

nichts, als die Rentenfteuer felblt. Wenn daher

derCapitaiwerih der Güier durch die Einkommen-

fteuer nicht täiit, fo kann es nur aus zwey ürfa-

chen herrühren : l) weil alles übrige reine Einkom-

men mit dem Einkommen aus dem Grundeigen-

thume gleich beiteuert itt, oder 2) weil das Ein-

kommen aus der Landrente verfchont geblieben«

V» Jakob Staatsjinanzivijf^ 11^ ^YY
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Da das letztere ungerecht gegen das Einkommen
der übrigen ift; fo kann das Begehren der Guts-

herren, den Gapitalwerth ihrer Güter nicht durch

die Abgabe anzutaften, nur auf die erfte Weife

dergeftalt befriedigt werden, dafs man der Gerech-

tigkeit treu bleibt.

§. 1170.

Eben fo wenig kann es aber ein Grund feyn,

die ungleichen Grundfteuern beftehen zu laffen,

weil der Gapitalwerth der Güter fich nach der un-

gleichen Steuer ftelle. Ein Gut, das fteuerfrey

ift, fagt man, wird theurer bezahlt,' als das fteuer-

bare, und es benutzt daher der, welcher ein fteuer-

freyes Gut befitzt, fein Capital nicht beffer, als

derjenige, welcher ein fteuerbares Gut hat. Man
fetze, zwey Güter bringen jedes 1000 Kthl. rei-

nes Einkommen, das eine fey fteuerfrey, das an-

dere bezahle 200 Rthl. Abgaben j fo wird in einem

Lande, wo der Zinsfufs 5 Procent ift, das fteuer-

freye Gut für 20,000 Rthl., das fteuerbare aber

für'i 6,000 Rthl, verkauft werden. Der Eine zieht

alfo von feinem Capital nicht mehr Procente als

der Andere. Belegt man nun das fteuerfreye Gut

gleichfalls mit 200 Rthl.; fo ift offenbar, dafs

man dadurch 4000 Pvthl. des von ihm bezahlten

Kaufgeldes vernichtet, und, da er im Glauben auf

die Staatseinrichtungen gekauft hat, wozu er be-

richtigt war, der Staat ihm durch eine foiche
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Neuerung Unrecht thut. Hierbey ift aber zu be-

merken, dafs bey diefer Art der Beurtheilung der

Grundabgaben der Gefichtspuiict gänzlich verrückt

werde. — Eine Steuer kann nämlich nicht als

ein Eisjenthumsrecht des Staats auf eine beftimmte

Quota des Einkommens betrachtet werden, wie

etwa eine auf dem Grundßücke haftende Rente.

Denn die Dispofition über die Steuer ift nicht be-

liebig, wie diefes in Anlehung einer auf Eigen«

thumsrecht gegründeten Rente der Fall ift, i'on-

dern der Staat iit verpflichtet, die Steuer zur Be-

friedigung der Staatsbedürfniffe anzuwenden, und

wo diefe die Abgabe nicht mehr verlangen oder

eine Verminderung derfelben zulaffen, da hört

das Recht des Staats, die Steuer zu fodern oder

fie in ihrer vollen Gröfse beyzubehalten, auf. Eben

deshalb läfst die Steuer eine ftete Erhöhung oder

Verminderung zu, je nachdem die Staatsbedürf-

niffe die erftere fodern oder die letztere erlauben,

und ob dadurch der Capitalwerth der Stammver-

mögen, aus welchen die Steuer erhoben wird,

fieige oder falle, ift ein Ümftand, um welchen iich

der Staat nicht zu bekümmern braucht, fobald er

nur bey der Vertheilung den Principien der Noth-

wendigkeit und der Gerechtigkeit foigt.

Die Gerechtigkeit aber fodert, dafs jeder

nach dem Maafse feines reinen Einkommens be-

fteuert werde, und fobald ein Einkommen, das er

eben fo gut wie die übrigen Arten des Einkommens
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befteuern könnte, verfchont wird, fällt die Laft

auf die übrigen. Dafs nun ein mit Abgaben ver-

fchontes Stammvermögen fodann. an Capitaiwerth

fieige, ift freylich eine natürliche Folge davon,

aber kein Grund, das Princip der ungerechten

Vertheilung für immer beliehen zu laffen. Ift er-

wiefen, dafs das Princip der Steuerbefreiung eini-

ger Güter das Einkoramen einiger unbefteuert

läfst und es dem Einkommen anderer aufbürdet;

fo ift deffen Ungerechtigkeit klar und mufs abge«

fchafft werden. Ob und wie der Staat die Ver«

lüfte ausgleichen könne, die er durch feine unge-

rechte Vertheilung verurfacht hat, ift eine andere

Frage. — Ift es bewiefen, dafs die Befreyung von

der Grundfteuer wirklich ungerecht ift; fo ift es

auch bewiefen, dafs der Staat fein Unrecht wieder

gut machen muffe, und es kann nur die Frage ent-

ftehen, wie dies auf eine folche Art gefchehe, dafs

die Staatsauctorität nicht dabey leidet, und nicht

neues Unrecht begangen werde.

§. 1171.

Der Punct der Gerechtigkeit wird durch fol-

gende Darftellung aufgeheilet. Jedes Capital , das

auf ein fteuerfreyes Gut angelegt wird, giebt ein

reines Einkommen. Je gröfser das Capital ift,

das jemand auf ein fteuerfreyes Gut verwendet,

defto gröfser wird deffen Einkommen werden, und

defto mehr fteuerfreyes Einkommen wird entfte-

hen. Man fetze z.B., es feyen in einem Land«
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die Hälfte der Felder fieuerfrey, und die andere

Hälfte befteuert. Das reine Einkommen einer

jeden Hälfte betrage in einer gewiffen Epoche

5o Millionen, die fteuerbaren Güter geben 20 Pro-

cent Steuer von ihrem reinen Einkommen, die

Iteuerfreyen nichts; fo wird die reine Einnahme

der fteuerfreyen Güter 5o Millionen, der befteuer-

ten aber nach Abzug der Steuer nur 4o Millionen

feyn ; es wird alfo ein Einkommen von 5o Millio-

nen gar nichts zu den Staatsbedürfniffen geben.

Nun fetze man weiter, die fteuerfreyen Güter zie-

hen noch mehr Capitale an, wodurch ße fo verbef*

fert werden, dals ihr reiner Ertrag noch um 5o

Procent vermehrt wird ; fo werden die Gutsherren

noch 26 Millionen einnehmen, ohne einen Heller

zu den Staatsbedürfniffen beyzutragen. Man fetze,

die Capitale zu folchen Verbefferungen gehen aus

den Händen der befteuerten Gutsbefitzer und der

befteuerten Gewerbsleute über; fo wird der Staat

die Steuer, die er bisher von den Renten jener

Capitale zog, einbüfsen, und die reichen Gutsher-

ren geniefsen die ganze Rente derfelben Iteuerfrey.

Da nun der Staat doch feines bisherigen Einkom-

mens bedarf; fo wird er fie den befteuerten Claf-

fen auflegen muffen, und da diefe das Capital,

wovon fie die dem Staate entgangene Steuer be-

zahlten, verloren haben, (weil es nach der Vor-

ausfetzung zu den fteuerfreyen Gütern übergegan-

gen ift); fo wird ihr noch übriges Einkommen um
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fo viel härter angegriffen und ihre Befteurung er-

höhet werden muffen, während die fteuerfreyen

das Einkommen von dem hinzugekommenen Ca-

pitale gleichfalls fteuerfrey geniefsen.

Die Ungerechtigkeit und Ungleichheit, wel-

che dieErtheilung der Steuerfreyheit eines folchen

Einkommens, das eine Abgabe geben kann, in

in fich fchliefst, ift daher in die Augen] fallend.

Sie fällt am meiften auf, wenn die Steuerfreyheit

unbedingt und für die ganze Zukunft ertheilt ift.

Denn diefes ift ein offenbares Privilegium, dafs

fie auf ewige Zeiten den Schutz des Staats, was

er auch koften möge, umfonft und auf Koiten An-

derer geniefsen follen. Die Ungerechtigkeit wird

wenigftens gemildert und fOr die Zukunft gut ge-

macht, wenn die Steuerfreyheit fich nur auf eine

beftimmte Summe der Steuer bezieht, die Güter

aber jeder neuen Steuer und jeder Vermehrung der

Steuer, wie alle fteuerbaren Güter unterworfen find.

§. 1172.

Was nun aber der Staat thun folle, wenn

eine folche Steuerfreyheit einiger Güter einmahl

durch die Zeit begründet ift, und viele ihre Capi-

tale, im Vertrauen auf diefe Staatseinrichtung, auf

dergleichen Güter angelegt, alfo die Steuerfrey-

heit bezahlt haben? ift in der That kein leichtes

Problem. Allerdings mufs fich ein jeder auf die

Staatseinrichtung verlaffen können, und Einzelne
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find berechtigt, ihre Handlungen nach den befte-

lienden pofitiven Einrichtungen und Gefetzen ein-

zurichten. Hängt von folchen Einrichtungen das

Vermögen ab, und zerrütten Veränderungen in

denfelben die Vermögensverhältniffe ; fo verletzt

der Staat offenbar die Rechte derer, welche dabey

leiden. Wenn nun aber erkannt wird, dafs die

Inftitute oder pofitiven Gefetze, worauf die erwor«

benen Vortheiie beruhen, felbft unrecht und un-

xweckmäfsig und, wenn jene Inftitute oder pofiti-

ven Gefetze ihren Ürfprung der rohen barbarifchen

Zeit verdanken und fich durch Unwiffenheit, Irr-

thum oder Gewalt Jahrhunderte hindurch erhalten

haben; follen fie deshalb ewig dauern, und foll

Aufklärung der Begriffe, beffere Einficht, nie auf

Verbefferung verdorbener, ungerechter und un-

zweckmäfsiger Staatseinrichtungen Einflufs gewin-

nen dürfen ? — Unmöglich kann jemand diefe

Meinung begründen. — Jeder mufs wollen, dafs

das Unrechte und Unzweckmäfsige im Staate auf-

höre, fobald es deutlich und beftimmt erkannt

wird. Indefs da der Staat (alfo jeder, der gemein-

fame Wille) bisher das Unrecht für Recht, das *

Zweckwidrige für zweckmgfsig erklärt hat; fo ifi:

es billig, dafs diefelbe Macht ihr Urtheil nicht

ändere, ohne dafs fie diejenigen, welche im ,Ver-

trauen auf daffelbe in folche Verhältniffe
,
gekom-

men find, dafs fie bey der Aufhebung und Abän-

derung folcher Inftitute Schaden leiden, entfchä-
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digen. Die Folgen des pralüifchen Irrlhums der

Gemeinde foU nicht Einer, fondern Alle tragen.

In Anwendung auf unfern Gegenßand heifst diefes

alfo: Der Staat mufs die Steuerfreyheit , fo weit

fje für ungerecht und fchädlich erkannt wird, auf-

beben, jedoch fo, dafs die, welchen er fie zuge-

fichert hat, für den Veriuft, den fie davon ha-

ben, möj^lichft entfchädigt werden. Das Erfte,

"wa's er ohne Zweifel thun mufs, ift, dafs er

jede Art von Steuerfreyheit nur auf diejenige

Summe und Art der Steuer befchränke, von wel-

cher die ßefitzer der fleuerfreyen Güter bisher

wirklich befreyet gewefe'n find. Durch diefe Be-

fchränkung verlieren die Güter nichts an ihrem

Capitaiwerth ; denn diefer beftimmt fich nach ih-

rem reinen Einkommen, und diefes wird durch

eine folche Befchränkung nicht vermindert. Die

Unficherheit der Dauer eines und deffelben reinen

Einkommens, welche etwa hieraus entfpringen

möchte, kann keinen bedeutenden Einflufs auf

den Preis der Güter haben, da die entgegengefetzte

Sicherheit kein Staat gewähren kann, am wenig-

iten, wenn die Ungerechtigkeit einer folchen Maafs-

regel offenbar wird,

§. 1173.

Um aber das Unrecht felbft auszugleichen,

welches die bisherige Steuerfreyheit hervorge-

bracht hat, kann er folgende Maafsregeln er-

greifen ;
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i) Er kann die Steuerfrey heit gegen Entlchä'

digung der dadurch Verluft Leidenden aufhe-

ben. Die Entfcbädigung könnte in einer im-

merwährenden Staatsrente beliehen , die der

Steuer, welche auf fie nach dem bisherigen

Contributionsfufse der befteuerten Länder fal-.

len mufste, gleich ift.

Solche, die nur lebenslängliche Nutznie-

fser fteuerfreyer Güter find , wie die Geiltli-

chen oder andere Beamte, welche die Güter

als Nutzniefser inne haben, würden folche

Rente nur auf ihre Lebenszeit geniefsen. Bey

ihren Nachfolgern fielen fie weg, da ihnen

die Steuerfreiheit der ihnen zu ihrem Ein-

kommen angewiefenen Ländereyen nicht zur

Bedingung gemacht zu werden braucht, und

diefe alfo kein Recht auf Entfcbädigung haben,

?} Dem Eigenthümer fteuerfreyer Güter könnte

eine Rente, die der ihnen aufgelegten Steuer

gleich käme, mit einem Zufcbufs von ein oder

mehr Procent des Gapitalwerths der Rente auf

fo viele Jahre bewilligt werden, wo der Zu-

fcbufs das Capital getilgt hätte (etwa auf 25

oder 3o Jahre), wo denn am Ende desTilgungs-

termins die Entfcbädigung vollendet wäre und

alfo aufhörte. Die Renten könnten in Schei-

nen gezahlt und zur Bezahlung der Steuer in

den Staatscaffen angenommen , oder eins

durchs andere compenfirt werden. Die Til'
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gungsfumme würde in cliefem Falle allein aus-

gezahlt.

3) Um den Fonds zur Tilgungscaffe zu Stande

zu bringen, würde eine allgemeine Renten-

fteuer ausgefchrieben , welche natürlich auch

die iteuerfreyen Güter proportionirlich träfe,

und welche nicht länger dauerte , als bis die

Entfchädigung vollendet wäre. Da der ganze

Staat die Vergütung übernimmt j fo verlieht

lichs, dafs die ßefreyten mit zu der Entfchä-

digungscaffe 'beytragen muffen.

4) Fiele die Ausführung diefer Idee dem Staate

zu fchwer; fo könnte er auch die Grundfteuer

der befteuerten Güter etwa auf die Hälfte

oder ein Drittel für die Tiigungszeit ermäfsi-

gen, und das dadurch entftehende Deficit in

den Staatscaffen durch eine andere bequeme

Steuer erheben. Hierdurch würde er die Ent-

fchädigungsfumme zur Hälfte oder um ^ ein

Drittel vermindern, und der Capitalwerth

der fteuerfreyen Güter würde dabey keine

Veränderung erleiden, die fteuerbaren wür-

den dagegen fteigen,

5) Wollte der Staat die Entfchädigung gänzlich

umgehen; fo könnte er auch die fteuerbaren

Güter fämmtlich zu fteuerfreyen machen, und

dagegen das nöthige Staatseinkommen nach

einer andern Methode erheben, wie etwa:

durch eine allgemeine Einkommenfteuer oder
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durch directe und indirecte Confumtions-

fteuern u. f. w.— Da aber die Nr. 4« "• 5. er-

wähnten Methoden, die Steuerfreyheit abzu-

fchafFen, eine fophiftifche Umgehung der Ent-

fchädigung feyn würde ; fo erfcheinen beyde

vor dem Auge der Gerechtigkeit als ver-

werflich.

§• 1174.

Ungegründet ift das Verlangen derer, welche

die Unveränderlichkeit der Grundrentenfteuer für

alle Güter fodern, ihr reiner Ertrag mag vermehrt

oder vermindert werden. Denn das hiefse ja gera-

dezu, das Princip der Gleichheit in der Befieurung

gänzlich aufgeben. Es wäre diefes eine partielle

Steuerfreyheit der Grundftücke. Der Umftand,

dafs der Capitalwerth der Güter fchwankend werde,

wenn man die Grundfteuer ändere, als worauf

man diefe Meinung gründet, pafst nur siuf den

Fall, wenn die Grundfteuer verändert wird, wo

der reine Ertrag derfelbe bleibt. Aendert fich

aber der Ertrag, fo kann die proportionirliche Ver-

änderung der Grundfteuer das Verhältnifs des Ca-

pitalwerths nicht ändern. Ift 2. B. der reine Er-

trag eines Guts mit 10 Procent beiteuert, und es

ift fein jetziger reiner Ertrag 1000 Rthl., fo wird

die Steuer loo Rthl. feyn; fteigt die Rente auf

i5oo Rthl., fo wird die Steuer auf i5o Rthl, er«

höhet werden muffen, wenn das Princip der Be-

fteurung üch gleich bleiben foll, eben^ wie fie

/
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auf 80 Rthl« herabgefetzt werden muTs, wenn die

Rente auf 800 Rthl. herunterfällt. Gegen die Be-

hauptung der unveränderlichen Grundlteuer gilt

alfo die Stelle vollkommen, welche oben(^§. 1166.)

aus Says Schrift angeführt ift.

Eine andere Frage ift, in welchen Zeitfriften

dergleichen Veränderungen vorgenommen werden

foUen ? — Da die Grundrenten allemahl nach

dem Durchfchnitt mehrerer Jahre berechnet wer-

den , und fich auch wegen des wechfelnden Er-

trags nur durch den Verlauf mehrerer Jahre aus-

gleichen ; fo ift es allerdings nothwendig, dafs

die Grundrentenauflagen mehrere Jahre hinter

einander gleichförmig und unveränderlich blei-

ben. In diefer Zeit findet fich dann eine genug-

fame Aufmunterung zu Verbefferung der Lände-

reyen, da während diefer Zeit die Producte der

Capitale, welche darauf verwandt werden, fteuer-

frey bleiben. Sobald aber eine neue Revifion der

Grundrentenfteiier veranftaltet wird, werden alle

Grundltücke nach den Renten, welche von neuem

ausgemittelt find , auch zu beiteuern feyn. *

Vierter Abfchnitt.

Von der Befteurung der Ausländer,

$. 1175.

Dafs es für die Staaten einen grofsen Reiz

baben muffe, die Gelegenheiten zu benutzen, wo
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fie von fremden Völkern einen Theil ihrer Ein-

künfte ziehen können, liegt in der Natur der Sa-

che. Von jeher ift daher diefes practicirt worden.

Eroberer brandfchatzea die Länder, welche in

ihre ßotmäfsigkeit fallen, und fachen nicht blofs

die Kriegskoften von ihnen zu erpreffen, fondern

nehmen ihnen durch Requißtionen , Contributio-

nen, Befclilagnehmung, Benutzung oder Verkauf

von Staatsgütern fo viel ab, als üe nur irgend

können, um ihre Caffe zu bereichern. Indeffen

haben die Völker von folchen Räubereyen ihrer

Regenten feiten grofsen Nutzen gehabt, da die

Mittel, dazu zu gelangen, nicht blofs die geraub-

ten , fondern auch die Schätze des eignen Landes

gemeiniglich mehrfach verzehrten. Von diefen

Arten, Staatseinkünfte von Fremden zu ziehen,

wollen wir daher auch hier gar nicht reden , da

fie doch nie zu regelmäfsigen und dauernden Quel-

len derfelben werden können, und deshalb in der

Finanzwiffenfchaft, die nur fefte, fiebere und blei-

bende Einnahmequellen ausfindig machen foil, kei-

ner Erwägung verdienen.

§. 11 78.

Indeffen gjebt es auch gewiffe Wege, auf wel-

chen von fremden Nationen auf eine bleibende Art

ein gewiffes Staatseinkommen gezogen werden

kann, und welche bey manchen Staaten daher eine

regelmäfsige und oft lehr reiche Finanzqueile bil-
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den. Von diefen mufs daher hier gehandelt, und

fie muffen fowohl von Seiten ihrer Gerechtigkeit als

Zweckmäfsigkeit erwogen werden. Die Hauptmit-

tel, wodurch ein Staat fich dergleichen Einkommen"

von den Ausländern verfchaifen kann, reduciren

fich fämmtlich auf Monopole, die ein Staat, es

fey von Natur oder durch feine Macht befitzt,

und wodurch er andere Völker zwingt, das, was

fie von ihm nöthig haben, theurer zu bezahlen,

als es gefchehen würde, wenn dergleichen Mono-

pole nicht vorhanden wären. Monopole diefer

Art kann fich ein Staat verfchaffen :

j) wenn er fein Gebiet zum Stapelplatze gewif-

fer Waaren macht, welche andere Nationen

nicht wohl entbehren können, und die kein

anderes Volk ihnen wohlfeiler verfchaffen

kann

;

2) wenn er ausfchliefslich Paffagen befitzt, die

andere Nationen zu Betreibung ihres Verkehrs

bedürfen.

5. 1177. X

Durch den erftern Weg zwingen 1) die Re-

gierungen , welche Colonieen oder fremde Welt-

theile befitzen, andere Völker, die Waaren, deren

fie aus jenen Ländern bedürfen, mit einem Mono-

polpreife zu bezahlen ; und da diefer ihre Unter-

thanen bereichert und fie folglich in den Stand

fetzt, gröfsere Abgaben zu entrichten, fo ziehen

die Regierungen einen Theil diefer Abgaben auf
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eine indirecte Weife offenbar aus dem Beutel der

Fremden.

Erläuterung. So gehen alle Waaren aus dem engli-

Xchen Ollindien erft nach England, bezahlen dort Ab-

gaben (loProc. Zoll und 5Proc. Commiffionsgcbühren),

und werden dann von dort aus in die übrigen Lander
von Europa verfandt. Europa inufs alfo nicht allein

die Lagerungskoften, Gommiffions - und Speditionsge-

bühren, welche die Londner ziehen, fondern auch

die englifchen Zölle aller oltindifchen Waaren bezah-

len , die es über England zieht. Es trägt alfo dadurch
theils indirecte, theils directe zur Bereicherung des

englifchen Reichthums und zur Vermehrung der Staats-

einkünfte von England bey. Directe vermehrt es die

Nationaleinkünfte durch den Monopolpreis, den es

den Engländern für die oftindifchen Waaren zahlen

mufs , und das englifche Staatseinko^nmen, weil es dia

Eiugangsabgaben , die England von dielen Waaren
nimmt, im Preife derfelben eritatlen mufs; indirecte

wird das Staatseinkommen Englands dadurch vermehrt,

dafs durch den Monopolpreis die Profite der Engländer
vermehrt werden, woraus denn folglich der Staat grö-

fsere Abgaben erheben kann , als wenn die Profite klei-

ner wären. LängA haben andere Regierungen fich be-

müht, jenem Monopol dadurch zu entgehen, dafs fie

einen Handel über Aegypten mit Oftindien anknüpfen
wollten; aber die Engländer bewilligen der dortigen

Regierung fo viele Vortheile , dafs diefe bis jetzt noch
kein Intereffo gefunden hat, dergleichen Projecte zu
begünftigen. Aber felbft weim man die ägyptifche Re-
gierung gewonnen hätte, würden die Engländer in

Oftindien der Ausführung eines Handels über Aegypten
noch grofse Schwierigkeiten entgegenletzen können.

$. 1178.

Die Regierungen, deren Volk eine Stapel-

waare für fremde Länder ausfchliefslich befitzt,
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können 2) deren Ausfuhr beiteuern. Die Auslän-

der werden diefe Steuer bezahlen muffen, wenn ,fie

die VVaare nicht entbehren oder fie nicht aus einem

andern Lande wohlfeiler ziehen können.

Erläuterung. Wenn Rufsland eine Steuet auf die

Ausfuhr von Hanf, Talg, Maflbäume u. f. w. legt, und
diefe Waaren anderswoher nicht wohlfeiler bezogen,

werden können ; fo werden die Ausländer für diefe

Waaren, welche fie aus Rufsland beziehen, diefe Ab-

gabe geben raüflen. Folglich wird dadurch das Aus-

land befteuert werden.

§. 1178.

Befindet fich (§. 1 176.) eine Regierung in dem

Befitz eines Weges, welchen die Ausländer bedür-

fen, um aus ihrem Lande in andere Länder, odeif

aus andern in das ihrige zu kommen; fo wird es

diefelbe in ihrer Gewalt haben, den Durchgang

von fremden Perfonen, Fahrzeugen und VVaarea

mit Abgaben zu belegen. Dadurch wird ein Staats*

ein kommen bewirkt, welches allein die Fremden

bezahlen.

Erläuterung. Dänemark befitzt eine folche Paffage

in dem Sunde, und zieht durch denfelben 1 Million Spe-

ciesthaler, alfo einen grofsen Theii feines Einkommens
von Fremden. Der preufsifche Staat bildet einen Strich,

der falt das ganze übrige Deutfchiand von einander

trennt, fo dafs Süddeutfchland mit Norddeutfchland

wenig Verkehr treiben kann, ohne durch prenisifches

Gebiet zu gehen. Preufseu hat es alfo ohne Zweifel in

feiner Gewalt, einen bedeutenden Theil feines öffent-

lichen Einkommens in Durchgangsabgaben von Fremden

au beziehen. — Eine eigne Erlcheinung gab England

im
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im Continentalkriege , wo es das ganze Weltmeer, das

die beiden Indien von Europa treimt, für eine Strafse von

England erklärte, und alle fremde Schüfe, die es durch-

fchnitten , zwang , an feinen Kulten zu landen , und hier

Zoll und Confumtionsßeuern ,zu bezahlen.

§. 1179.

Auch id es klar, dafs Fremde zu dem Staats-

einkommen contribuiren, wenn fie unfer Land

durchreifen, fich in demfelben aufhalten, und in

dem was fie verzehren, die in dem Preife derWaa-

ren fteckenden Confumtionslteuern bezahlen, wenn

fie Geleite, Wegegeld u. f. w. wie die Landesein-

wohner tragen, oder wenn man fie Geld für Päffe,

Aufenthaltskarten oder auf andere Weife directe

Steuern bezahlen läfst.

Erläuterung. Für manche Staaten mag diefes in der

That keine unbedeutende Summe betragen. Rom hat

von jeher die Fremden in diefer Hinficht gepflegt und
ße auf alle Weife anzuziehen gefucht; auch Paris zieht

von Fremden nicht wenig; desgleichen die Schweiz,

Dresden und folche Städte, welche langdauernde und
frequente Meffen haben u. f. w.

§. II80.

Endlich ift bekannt, dafs der Kirchenftaat

die Hauptquelle feiner Einnahme lange Zeit in

fremden Ländern gehabt hat und Zum Theil noch

befitzt, da, des Peterpfennigs nicht zu gedenken,

für Inveilituren, Dispenfationen und andere kirch-

liche Bedürfnilfe grofse Summen aus allen katholi-

fchen Landern jährlich dahin flröznen,

V. Jakob Staatsfinanzwijf* IT* Z Z Z
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§. n8i.
Erwägen wir nun zuerft das Recht der

Völker, Fremde zu befteuern ; fo läfst üch

I. nicht beftreiten, dafs jeder Staat ein

Recht habe, von allen Fremden, die fich in fei-

nem Lande aufhalten, es fey zu ihrem Vergnügen

oder um dafelbft Gefchäfte zu treiben, oder wei-

che durch daffelbe anderswohin reifen , oder von

folchen, die ihre Waaren durchs Land führen, die»

jenigen proportionirlichen Beyträge zur Erhaltung

derjenigen öffentlichen Anftalten zu erheben, wel-

che auch zu ihren Zwecken dienen, oder an deren

Vortheil üeTheil nehmen , und die felbft jeder der

eignen Unterthanen bezahlen mufs. Denn kein

Fremder kann verlangen, dafs ein Staat ihmumfonft

dienen foll. Nie haben daher Fremde es unbillig ge-

funden, mäfsige Hafengelder, Ghauffee-, Brücken-,

Fuhr-, Poitgelder u. f. w. in andern Ländern zu

bezahlen. Selbft Monopolpreife diefer Vortheile

muffen fie fich gefallen laffen, wenn diefe zugleich

alle eigne Unterthanen treffen, da jeder Staat das

Recht hat, diefe öffentlichen Anftalten nach eig-

nem Ermeffen einzurichten. Indeffen wird es doch

den Fremden nicht zu verargen feyn, wenn fie das,

was ihnen für dergleichen Staatsanftalten abgefe-

dert wird, nach ihrer Billigkeit und Zweckmäfsig-

keit bemeffen, und wenn fie ein Land möglichfl

vermeiden, das fich von ihnen Geleite bezahlen

läfst, wenn dis Wege unficher find, und Ü9 ficb
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1

mit eignen Mitteln gegen RäuberanfälJe fchützen

muffen; wo man fie zwingt, Chauffeegeld zu be»

zaiilen, wo keine Ghauffeen find; Wegegeld, wo
ihre Wagen Tage lang zubringt? , um fich um eine

Meile weiter zu bewegen; wenn der Staat fich von

Fremden eine Poftfteuer bezahlen läfst, da fie doch

keine Poft gebrauchen ; wenn Mefsfiädte von den

fremden Befuchern eine Steuer für ihre Armen
oder zur Ausfchmückung ihrer Thore auflegen

u. f, w. — Dergleichen find Gewalttbaten, die

nie unter den Begriff des Rechts gebracht werden

können, denen der Fremde fich aus Noth unter-

vjrirft, weil ihm kein Rechtsweg offen fteht, und

er das Land nicht wohl vermeiden kann, ohne

wichtigere Zwecke zu verlieren.

Betrachtet man aber ein folches rechtswidri-

ges Verfahren von Seiten der Staatsklugheit; fo

empfiehlt es fich eben fo wenig. Das unbedeu-

tende Einkommen, welches der Staat durch der-

gleichen Erpreffungen erzwingt, ift nur ein ge-

ringer Vortheil gegen die allgemeine Verachtung,

die er fich dadurch zuzieht, gegen die Abneigung

aller Fremden, einen folchen Staat zu befuchea,

wenn fie nicht die äufserfte Noth dazu zwingt oder

ein gröfserer Vortheil es erfodert. Die Verminde-

rung des Aufenthalts der Fremden und ihres ße-

fuchs kann dann leicht den Vortheil, den ihnen

die wenigen, die aus Noth in das Land kommua,
bringen , aufwägen.
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§. 1 182.

Ein Staat mufs daher gegen Fremde bey fei-

lier Gefetzgebung und öffentlichen Einrichtung

diefelben Maafsregeln befolgen, welche er gegen

die Seinigen zu befolgen fchultlig ift. Seine Ma-

xime mufs feyn, den Fremden fo zu behandelri|

dafs er das Gerechte, Vernünftige und Zweckmä-

fsige diefer Behandlungsart felbft einfehen mufs,

wenn er vernünftig ift. Er mufs daher den Frem-

den den Aufenthalt fowohl als auch den Durch-

gang durch fein Land fo leicht und angenehm ma-

chen , als möglich ; und wenn es für nothwendig

befunden wird, ihn mit zu befteuern, fo mufs die-

fes doch auf eine folche Weife gefchehen, dafs es

ihm auf keine Art läftig fällt und er es kaum
merkt. Am heften gefchieht diefes durch die

Confumtionsftcuer. Denn indem der Fremde in

unferni Lande fchläft, ifst, trinkt, fich bedienen

läfst u. f. Wo bezahlt er für alles, was er kauft

und geniefst, die auf den Objecten feines Genuffes

haftende Confumtionsfteuer mit, ohne dafs er es

gewahr wird, und fmdet darin durchaus keine ße-

fchwerde. Auch kann er es nicht für Unrecht er-

kennen, dafs er diefelben Preife für alle Dinge be-

zahlen mufs, die jedermann im Lande bezahlt. —
Alles was der Fremde zu bezahlen hat, mufs ihm

fo bequem und leicht gemacht werden, als möglich.

Den Fremden ift es nicht fo unerträglich , einige

Grofchen mehr für feinen Pafs zu bezahlen, sdg
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wenn er felblt fich vor der Policey perfönlich {tei-

len mufs, um ihn dort zu löfen u. f. w. ; er bezahlt

lieber etwas mehr, wenn er das Chauffeegeld auf

Einniahl für den ganzen Weg, den er macht, be-

zahlen kann, als wenn er jede Meile flili halten

und die Zeit verlieren mufs u, £ w»

$. 1 183.

2. Ein Hauptmittel die Fremden zu befteuern,

ift der Paffage-, Tranfito-, oder Durch-
gangszoll. Nichts ift gewiffer, als dafs die Ab-

gaben immer von Fremden bezahlt werden, wel»

che der Staat für den blofsen Durchgang fremder

Waaren erhebt. Es fragt fich 1) was befiimmt

das Recht; 2) was räth die Staatsweisheit in

Anfehung diefer Durchgangszölle?

$. 1184.

So viel fcheint klar zu feyn, daCs andere

Staaten einem zwifchen ihnen liegenden Staate

nie das Recht zugeftehen können, ihren Verkehr

mit einander dadurch unmöglich zu macheii, dafs

er ihnen die Erlaubnifs des Durchganges durch

lein Gebiet verweigert. Denn Handel und Ver-

kehr mit andern Völkern zu treiben, ift ein Haupt-

mittel, um die rechtmäfsigen und allgemein wün-

fchenswerthen Zwecke der Nationen zu befördern,

und die Staaten können daher unmöglich irgend

emaudem ein Recht einräumen , fie dieles Mitteis
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willkübrlich zu berauben. Eine Macbt, welche

dem Verkehr der übrigen Staaten unter einander

ein folches Hindernifs entgegenfetzen wollte, wür-

de daher mit Recht von den übrigen Völkern als

eine feindfelige Macht angefehen werden, welche

fie durch Krieg nöthigen könnten, ihre feindfelige

Gefinnung aufzugeben, oder die fie zur Nachgie-

bigkeit zwingen , oder wenn fie ihr Princip nicht

fahren liefse, vernichten und ausrotten könnten,

§. ii85.

Iß diefes gegründet ; fo wird auch jede will»

kührliche Erfchwerung diefes Völkerverkehrs als

ein feindfeliger Angriff auf andere Völker, die

dadurch leiden , angefehen werden muffen. Eine

folche Erfchwerung würde es unftreitig feyn, wenn

ein Staat den Durchgang von Fremden , ihrer

Fuhrwerke und Waaren mit fo hohen Durchgangs-

abgaben belegen wollte, dafs diefe Abgaben ei-

nem Verbote des Verkehrs nahe oder ihm gleich

kämen. Deshalb können die Staaten einem an-

dern Staate unmöglich verftatten , die Perfonen

und das Eigenthum ihrer Ünterthanen willkübr-

lich mit Tranfitoabgaben zu belaften, und eine

folche willkührliche ßelaftung kann nicht anders

als ein wahrer Friedensbruch unter civilifirten Na-

tionen angefehen werden.
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§. 11 SS.

Wo überhaupt Völker mit einander in einer

rechtlichen Gemeinfchaft fich befinden, da mufs

das Princip g.elten: dafs jedes Verfahren

eines Staats gegen andre rechtswidrig

fey, welches, wenn es allgemein be-

folgt würde, den Verkehr der Völker
unter einander zerftören, und fie um
die wefentlichften ihrer Zwecke brin-

gen würde. Nach diefem Princip kann es da-

her auch nicht für Recht erkannt werden, wenn

ein Staat dem andern zur Paffage beym Verkehr

mit andern Ländern dient, diefen Durchgang be-

nutzen wollte, um deren Perfonen und Eigenthum

mit fo hohen Durchgangsiteuern zu belegen, dafs

diefe für nichts anders, als für perfönliche oder

Confumtionsiteuern angefehen werden können, die

nicht etwa für dem temporairen Schutz oder Ge-

nufs in dem fremden Lande bezahlt werden, fon-

dern die zur An Füllung der Staatscaffe für eigne

Zv^ecke dienen, und welche fremde Perfonen und

Güter ganz nach VVillkühr befteuern. Wäre ein

folches Syftem allgemein angenommen, (und.es

mufs allgemein angenommen werden können,

wenn es unter den Rechtsbegriff paffen foll); fo

würde eine Zerftörung alles Handels und Wandels

und alles Verkehrs unter den Völkern daraus fol-

gen. Denn wenn jeder Staat die durchgehenden

Waaren und Perfonen mit hohen Steuern belegen
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wollte; fo würden in einem Reiche, wo oft zehn

oder mehrere Gebiete berührt werden muffen, ehe

man in das Land kommen kann, wohin man will,

die Durchgangsfteuern fich wie ein Schneeball

häufen und bald fo unerfchwinglich werden, dafs

aller Verkehr aufhören müfste. Ein in feinen Fol-

gen die Staatszwecke zerftörendes Princip mufs

aber nothwendig unrecht und verwerflich feyn.

§. 1187.

Die Durchgangsabgaben vertragen fich nur

in fo weit mit dem Rechtsbegriffe, als fie inner-

halb der Schranken einer billigen Entfchädigung

bleiben, für den Aufwand, den die Inftitute ko-

ften, vermöge welcher die Perfon und Güter der

Fremden ficher und bequem durch ein Land pafü-

ren. VVena daher von jeder Schiffstonnenlaft oder

von jeder Pferdelalt ein Durchgangszoll erhoben

Vfirdi der den Vortheilen, welche den Durch-

gang durch unfern Staat den fremden Gütern ge-

währt, angemeffen, nach der Zahl der Meilen

oder nach dem Maafse der Unterhaltungskoften

der Wege, Canäle u. f. w. beftimmt ift; fo kann

gegen eine folche Auflage kein Rechtseinwand ge-

macht werden. Mag der eine Staat diefe Vor-

theile etwas theurer anfchlagen, als der andere:

über die Preife, felbft über Mouopolpreife diefer

Art läfst fich nicht wohl rechten. Aber unter den

Begriff einer Entfchädigung für die Vortheil^,
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welche der Durchgang gewährt -> mufs doch die

Abgabe paffen , wenn fie nicht geradezu fich als

Verletzung des Völkerrechts ankündigen foU. Wo
die Staaten des Durchganges durch einen andern

fehr oft und für viele Waaren bedürfen, da wer-

den Beftimmungen darüber durch Verträge fehr

rathfam fevn.

§. 1188.

Was die Staatsklugheit betrifft; fo rathet

diefe: bey Beftimmung der TranfitozöUe alles zu

vermeiden, was den Staat mit andern Völkern in

Streit und Mifshelligkeiten verwickeln, bey an-

dern Hafs , Erbitterung , Feindfchaft erregen

kann. Die Staatsweisheit verbietet daher eben

fo fehr als das Recht, die Durchgangszölle fo hoch

zutreiben, dafs fie als eine Rechtsvierletzung an-

derer, als eine Zerftörung oder Erfchwerung des

Verkehrs unter den Völkern angefehen werden

können. Nur von der Menge der durchgehen-

den Waaren, nicht von der Höhe der Zollfätze

darf ein Staat grofse Summen vom Durchganoe

fremder Güter ziehen. Nichts erbittert die Völker

fo fehr, als wenn fie fich von der Gewalt oder dem
Eigennutze anderer gemifshandelt fehen.

Erläuterung. Die grofse Summe, welche Dänemark
vom Sundzope zieht, beruht allerdings auch auf dem
Monopol, welches D»Hnemark mit diefer für den balti-

fchen Handel io bequemen Meerenge treibt. Indeffen
rührt fie doch noch mehr von der grofsen Zahl der
Schiffe und Schiffslaften her, welche diefe Strafse paffi«
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ren : als von der Höhe der Sätze felbll , da diefe für die

meilteii Nationen durch befondere Tractate mafsig, ob-

gleich immer monopoliftifch feügefetzt (i^ Procent vom
Werthe) und bey der Erhebung alle Maafsregeln getrof-

fen und, fie lo vsrenig läftig als möglich zu machen. Man
gönnt deshalb gern einen mafsigen Gewinn dem däni-

fcheu Staate, da der Weg durch den Sund eine natür-

liche und nothwendige Strafse ift, für deffen Bequem-
lichkeit und Sicherheit die dänifche Regierung doch auch

finen beträchtlichen Aufwand hat. IndelTen hat doch

die däuilche Regierung nicht feiten Verfuche gemacht,

die Sundzölle höher zu treiben , und faft jeder Handels-

ftaat hat über fie Verträge mit ihm gefchloffen. Zwey
Umitande wirken vielleicht derWillkühr noch mehr ent-

gegen , als der Refpect für Recht und Billigkeit. Er-

Ilens muls Dänemark die Macht der andern Handelsftaa-

ten fürchten , und zweytens würde man den Weg durch

die Belte nehmen , wenn der Zoll fo hoch gefteigert wür-

de, dafs das Unbequeme und Gefährliche diefer Wege
durch Erfparung des Sundzolles vergütet würde. Gegen
England entftand eine allgemeine Erbitterung, als es

durch Gewalt den fremden Schiffen einen unnatürlichen

Weg durch lerne Häfen zu nehmen zwang, um fie ihrer

Belteuruwg zu unterwerfen,

$. 1.89.

Eben fo wenig kann es die ächte Staatsklug-

lieit billigen, wenn ein Staat die Tranfitogefälle

fo fehr erhöhet, dafs diefe andern Nationen als un-

billig vorkommen , weil fie blofs als Mittel erfchei-

nen, um von fremden Nationen einen gröfsern

Vortheil zu erpreffen, die Handelsvortheile feinen

Unlerthaiien zuzuwenden u. f. w. Denn a) find

Hie Vorlheile, die ein Staat durch dergleichen ho-

he Zölle zieht, doch feiten von grofser Bedeutung,

und dafür fetzt er fich der Abneigung anderer Staa-



Von der Finanzvenvaltung. 1099

ten aus, bringt fich in Ruf einer eigennützigen il-

liberalen Regierung, und reizt zu Retorfionen und

Rache. Jedermann freuet ßch, wenn einem fol-

chen Staate aller nur mögliche Schade zugefügt

wird, wie über eine Vergeltung des Unrechts*

Eine folche allgemeine Abneigung Jer Völker, ein

allgemeiner VVunfch, dafs eine folche Regierung

gar nicht mehr exiftiren möchte, kann oft den

Staaten viel gröfsere Nachtheile bringen, als der

geringe Vortheil aus folchen höhern Zöllen. Au-

fserdern iit b) wohJ zu berechnen, ob felbft von

der Staatseinnahme nicht wieder auf der andern

Seite mehr verloren geht, als durch eine Zollbe-

drückung der Fremden gewonnen wird. Denn

fobald der Zoll zu hoch wird ; fo werden andere

Wege aufgefucht: und wenn es dann nun irgend

möglich ift, auf andern Wegen zu feinem Ziele zu

gelangen j fo wird der Durchgang vermieden, und

es gehen fodann nicht nur die Zölle von folchen

Frachten und Waaren , die einen andern Weg ge-

funden, verloren, fondern das Land verliert auch

alle Gewinnfte, welche es von cfergleichen Han-

delsdurchzügen hatte. Ja, da die Durchpaffirenden

fehrj häufig Waaren im Lande finden, die fie gebrau-

chen können und für fremde] Länder pafslich find
;

fo knüpft fich an die PalTage fremder Fuhr- und

Kaufleute fehr leicht ein bedeutender Zwifchenhan-

del an, der ebenfalls eingebüfst wird, wenn er durch

4ie ßefchwerden der Durchfuhr geftört wird,
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Erläuterung. Wo nur irgend ein anderer Durchweg
gefunden werden kann , da vertreiben hohe und be-

fchwerliche Durchfuhrzölle gcwiis einen grofsen Theil

der Durchfuhre. Preufsen hat diefes fonft in mehr als

in einem Falle erfahren. Bis zum Jahre 1770 wurde ein

gelinder und mäfsiger Durchfuhrzoll von den leipziger

Mefswaaren, die durch Schlefien gingen (^ Procent nach

eigner Angabe oder mäfsiger Schätzung^ erhoben. Diefe

Durchfuhr hatte einen bedeutenden Zwifchenhandel in

Breslau und Frankfurt nach fich gezogen , indem die

Juden, welche zur leipziger Meffe reifeten , fich forgfal-

tig nach den Preifen der Waaren in Breslau und Frank-

furt erkundigten , und was lie davon wohlfeiler fanden,

als fie es in Leipzig kaufen konnten , fparten fie hier bis

zu ihrer Rückkehr auf, und kauften es lieber in dem ih-

rem Lande näher liegenden Breslau. Da es aber dem
Minifterio einfiel, es mit den Durchfuhrzöllen fcharfer

^u nehmen , die Packen abladen und durchfuchen zu laf-

fen, blieben die Juden ganz weg , indem fie einen Weg
durch Böhmen und Oeflreich nach Sachfen fanden , und

nun verfchwand auch der Nebenhandel. Aehnliche Rück-

wirkungen hat der beläftigte Durchgang der Waaren von

Lüneburg nach Leipzig durch den preufsifchen Staat er-

zeugt. Die erhöhetenTranfitogefälle in unferm Staate lie-

fseu die Fuhrleute bald andere Wege finden, die das preu-

fsifche Gebiet nicht berührten. Was ill anders die Urfa-

che, dafs Deutfchlands herrliche Ströme fo wenig befah-

ren werden, und man neben ihnen die Waaren auf Land-

f^rafsen fortführen fieht , als däfs die gehäuften WalTer-

zölle auf denfelben den Transport zu Lande in vielen Fäl-

len wohlfeiler und bequemer machen, als die Walferfahrt ?

Und welch ein groXser Theil des Handels mufs durch ein fo

ganz zweckwidriges »nd verkehrtes Zollwefen unterdrückt

werden ! War diefes Zollwefen in dem durch Xo viele

Herrfchaften getheilten Deutfohland fonft einer guten

I>Jationalwirthfchaft fo fehr entgegen , wo doch noch ei-

nige Macht des Ganzen in dem Reichsbande vorhanden

war, welche die kleinen Fürften in ihrer Willkühr neue

Zölle aufzulegen oder alte zu erhöhen, befchränckte ; was

ift jetat für dat allgemeine Wohl zu fürchten , wo jeder
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kleine Fürft volle Souverainität befitzt und das Zollvve*

fen auf feinem kleinen Gebiet nach eigener Willkühr

einrichten zu können, fich für berechtigt hält. Wird

der dentfche Bund Macht und Einflufs genug erhalten,

um eine baffere Ordnung des Zollwefens einzuführen,

oder auch nur uns gegen Verfehlechterung der alten

Mifsbräuche , über die fchon Büfch mit Recht fo bitter

klagt, XU fchützen? — Denn wenn die Theorie auch

noch fo deutlich beweifet , dafs hohe Durchgangszölle

dem eignen Lande fchaden: wie will man diefe Einficht

allgemein machen? Auch wird ein Fürft, deffen Land
von dem Durchgangshandel nur auf einem Puncte be-

rührt wird, immer einen gröfsern Vortheil aus dem Zolle

liehen, den er auf diefem Punct erhebt, als ihm eiu

fremder Handel bringen kann, der entftehen würde,

wenn er den Zoll aufgäbe. Ift er vielleicht gar in der

Hebung anderer Abgaben befchränkt ; fo wird er für fich

freylich beffer forgen , wenn er fich am Zolle der Frem»
den erholt. Aber nimmermehr kann eine folche Blut-

faugerey in einem Gemeinwefen mehrerer Staaten
, die

ihre Vortheile kennen und einen Rechtszuftand unter fich

begründen wollen
,

geduldet werden.

§. 1190.

Desgleichen kann man die Politik nicht an-

ders als für feindfelig für andere Nationen , und

für blofs egoiftiicb erkennen, welche durch erhö-

hete Durchgangszölle für Fremde den eignen Un-

terthanen den Tranfitohandel zuzufchanzen be-

müht ift, oder durch Stapel-, Kram-, Umladungs-

rechte u. dergl. von durchgehenden Waaren Abga-

ben und Koften erprefst.

Erläuterung. Wenn man z. B. die Anordnung macht,
dafs fremde Waaren , fobald fie von den Kaufleuten des

Landes fpedirt werden , keinen oder einen geringen Zoll

geben, fobald Ii« dagegen von den Kaufleuten ein«s
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fremden Landes bezogen und durch unfer Land geför-

dert werden , einen viel höhern Zoll bezahlen muffen,

oder dafs ein Tranfitogut, fo wie es an unfre Grenze

gelangt , und erklärt wird , dafs es in einen der inländi-

Tchen Plätze zum weitern Verkauf verführt werden foll,

umfonft oder gegen geringen ZoU eingelaffen wird: wo-
gegen man einen fehr hohen Zoll erhebt , wenn es unfre

Grenze vorbeygehen und einen Weg" einfchiagen will,

der zu einem fremden Stapelplatze führt. Diefe engher-

zige Politik hat uufer Staat Ichon längft verlaffen. Die

Stapel-, Kram- und Umladungsrechte werden dagegen

immernoch hartnäckig von den Städten behauptet, diefie

fich in Zeilen zu erwerben wufsten , wo der Kaifer oft

Geld oder Beyßand nöthig brauchte , und die Begriffe

über das allgemeine Wohl wenig Klarheit oder Kraft

hatten. Es ilt nicht zu läugnen, dafs eine Stadt, wel-

cher dergleichen Privilegien genommen werden, eine

£inn.ahme einbüfst, und dafs ein Staat einen Handels-

zweig verliert, den er nur durch hohe Zölle oder Zwang
errungen , wenn er diefem entfagt. — Wird indeffen die

Einnahme durch ungerechte oder feindfelige Maafsregeln

bewirkt ; fo ift der daraus entfpringende Nutzen kein Grund

fie einzuführen oder fie beyzubehalten. Und liegt ein

Land oder ein Ort fonft für den Handel bequem ; fo fügt

CS (ich auch oft, dafs eine liberalere Behandlung und Ver-

zninderung der Koften den Handel fehr vermehrt , und

durch die vermehrten Gefchäfte das Land eben das ge-

winnt, was es fich fonit durch ungerechten und gehäffigea

Zwang verfchaffte. Wenn ». B. Magdeburg gleich fein Sta-

pel- und monopoliftifches Schifferrecht verlöre; fowürd«

es immer ein bedeutender Stapelplatz bleiben, und wahr-

fcheinlich viel mehr als durch feine Monopolrechte ge-

winnen, wenn zugleich die Eibzölle gemäfsigt und verein*

facht würden, und die Regierung ein auf keine Zeit be-

fchränktes Niederlagsrecht verftattete. Denn £ö wie

Ichon jetzt leipziger Kaufleute ihre Waaren gern in

Magdeburg lagern, um von dort aus die Waaren an

ihre Kunden abgehen zu lallen-, fo würde fich dief«

Gewohnheit viel w«ittr •«sbr«t€n , wnu «rft «ine völlt

Freyheit wailet«.
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$. 1191.

Die fich mit der Gerechtigkeit vertragenden

Klugheitsregeln für Tranfitogefälle find alfo:

i) fie nie fo hoch zu treiben , dafs dadurch Hafs

und Erbitterung bey den Völkern entftehen

mufs, welche unferer Durchgänge bedürfen
5

2) in Anfehungderfelben fich in folchen Schran*

ken zu halten, dafs wir gleiche Abgaben

ebenfalls für billig halten würden, wenn fie

fremde Staaten von unfern Waaren beym

Durchgange durch ihr Land erhüben;

3) von denfelben alles zu entfernen, was den

Durchgang für Ausländer fo läftig, verdriefs-

lieh und koftbar macht, dafs darin ein Motiv

für fie liegt, andre Handelswege zu fuchen,

oder den Handel, der ohne durch unfre Staa-

ten nicht geführt werden kann, wo nicht

ganz aufzugeben , doch zu vermindern.

Was unter diefen Einfchränkungen erhoben wer-

den kann , darf die Finanzpolitik nicht verflach*

läffigen, da die Fremden dadurch die Laft der eig-

nen ünterthanen erleichtern helfen.

Erläuterung. Nicht leiten wird der Tranfitozoll blol«

durch feine lälligen Formen für den Ausländer drückend,
und diefe erfcheinen ihm faß blofs wie liÄige Fallen,

um dadurch fremdes Eigenthum zu fangen. Ich habe
davon ein Beyfpiel erfahren

, deffen Bösartigkeit ich
nicht in die Abficht der Regierung fetzen mag , das aber
doch beweifet , wie das kleinfte unfchuldigfte Verfehea
in ZoUfachen folchen , denen durchaws keine AJ^ücht zn
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defraudiren beygemeffen werden kann , die empfindlicTi-

Äen Verlufte zu verurlachen pflegt. Als ich im Jahr 1807

nach Gliarcow ging, liefs ich 15 Kiften von Haue durch

Gallicien gehen. Die erlte Hälfte davon holte ich in

Prag ein , und brachte es perfÖnlich beym Zollamte da-

hin , dafs fie uneröffnet durchgelafleii wurden. Die
letzten 7 Kiften aber , die mir fpäter folgten , wurden in

Lemberg vom dafigen Zollamte geöffnet, und da fich in

der einen , welche Bücher bezeichnet war , d i v e r f e

Sachen von Zeuchen , Kattunen u. f. w, fanden , un-

ter dem Prätexte einer falfchen Declaration ohne wei-

teres confiscirt (im Augufl 1807). — Nun ergab fich

aber, dafs die eine Kifte , worin fich Bücher befan-

den, mit der Auffchrift diverfe Sachen bezeichnet,

und alle eine blolse Verwechfelung der Kiften vorgefal-

len war. Dafs kein Betrug dabey beabfichtiget feyn

konnte , erhellete daraus : a) dafs die Kifte mit Büchern,

welche nach der Angabe diverfe Sachen enthielt, Ichwe-

rer war, als jene, worauf Bücher ftand. Gaben alfo

diverfe Sachen einen höhern Tranfitozoll, als Bücher;

fo erhielt das Zollamt mehr, als ich zu zahlen fchuldig

war. — Es waren aber b) beyde Waaren mit einerley

Durchgangszoll belegt, und es war alfo nicht eirimah|

ein Grund vorhanden, fie zu Öffnen. Auf jeden Fall

hätte aber doch wohl c) der Eigenthümer erft citirt und
darüber gehört werden muffen. Aber auf alle diefe Um-
ftände nahm das Zollamt keine Piückficht , fondern er-

klärte die Waaren, 110 Ducaten an Werth, für eine gute

Prife. — Weder Reclamationeu find gehört, noch Be-

fchwerden durch die ruffifche und öfterreichifche Ge-
fandtfchaft je beantwortet oder auf irgend eine Art be«

rückfichtiget worden.

§. 1192.

Im übrigen ift nie zu vergeffen, dafs der

Durchgangshandel fchon an fich dem Lande Vor-

theile von den durchgehenden Waaren verfchafft,

wnd dafs diefe um fo gröfser find, je länger der

Durch*
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Durchzug durch das Land dauert und je gröfser

das Volumeti und Gewicht der durchgehenden

VVaare ift. Gegen dergleichen durchgehende Waa-

ren mufs daher der ZoH vorzüglich miide feyn,

und wo es nur irgend wahrfcheinJich wird, dafs

durch den Zoll der Durchzug gehemmt oder ge-

mindert werden Tollte, ilt es viel beffer, auf den-

felbert gänzlich Verzicht zu thun, als ihn beftehen

zu laffen, oder gar höher zu fpannen. VVas die

Fuhrleute und Pferde unterweges verzehren, die

Conimiffionaire und Spediteurs verdienen, ift bey

dergleichen Tranfitogefchäften äufserlt bedeutend,

und von diefen Verdienften kann der Staat weit

mehr beziehen, als er durch den Zoll erhalten kann,

befonders wenn durch Milderung oder Unter-

drückung deffelben das Gefchäft erweitert und

durch Erhöhung deffelben es vermindert wird.

Erläuterung. In diefer Hinficht giebt es keinen vor-

theilhafteren Durchzug, als den die fchlefifchen Tücher
durch ganz Rufsland nach China zu Lande nehmen.
Da diefe Tüchef grob, fchwer und wohlfeil find; fo

übertreffen die Durchgangskoften auf einem Landwege
von 4— 500 deutfchen Meilen den Werth derfeJben,

den fie auf der Stelle haben, wohl 2— smahl. Folglich

würde Rufsland die Vortheile , welche ihm der Trans-

port diefer Tuchwaaren gewährt, uicht erringen kön-
nen , wenn es gleich riiefe Tücher an der chinefifcheu

Grenze felblt verfertigen liefs. Durch den Tarif vom

1811 war mit aller und jeder Einfuh:^ von Tuch auch
diefer Durchfuhrhandel verboten. Erß feit 1815 ift et

wieder in Gang gekommen,

», Jahoi Staatsßnanzwijf, Tl. Aaaa
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1. Der Eingangszoll kann auf eine doppelte

Art eine Steuer für den Ausländer werden : a) für

den fremden Verkäufer, wenn wir die ein-

gehenden Waaren im Lande felbft wohlfeiler haben

können, als die fremden, falls der Ausländer die fei-

nigen um den Zollpreis erhöhen wollte. Denn in

diefem Falle kann er nur Debit bey uns finden, wenn

er die Bezahlung des Zolles übernimmt; b) für

den fremden Käufer, wenn die bev uns ver

zollte fremde Waare wieder roh oder verarbeitet

ins Ausland verführt wird. Denn wir werden {\^

nicht an xA.usländer verkaufen, ohne dafs diefe uns

den Erzeugungspreis erfetzen. In diefem fteckt

aber der ausgelegte Eingangszoll.

Erläuterung. Gefetzt, der Weizenpreis fey in Eng-
land 4 Rthl. für den preufsifchen Sclieffel, und der Ein-

gangszoll fey S Gr. für jeden Scheffel; es könne aber Dans

aig den Scheffel zu 5 iPillil. nach London fchaffen : fo wird

Danzig gern den Eingangszoll ühernehmon. Hätte frey-

lich Danzig einen folchen Ueherflnfs an Weizen, dafs es

denf?lben in Menge auf den englifchen Markt fchaffen

und dadurch dafelbfc den inlandifchen Preis des Scheffels

bis auf das Mininuiin, wozu es ihn fteilen könnte, z.'B.

2 Rthl. 4.Gr. herabdrückte ; fo würde, wenn der Eingangs-

zoli nicht wäre, diefes Minimum um den Eingangszoll er-

höht werden, und die Engländer niüfsten nicht nur den

danziger, fondern auch ihren eignen Weizen mn 8 Gr.

theurer bezahlen. Folglich fiele der Eingangszoll mit

vervielfachter Laft auf England zurück. DieEingangs»

Heuer fällt daher nur in den wenigen Fällen auf dieaus-

ländifchen Verkäufer, wo die Quantität der eingebrach-

ten Waaren fo gering iit, dafs fie die inlandifchen Prel-

le nicht ändern kann, fondern fux diefelbigen verkauft
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wird, der Preis diefer Waaren aber in der Fremde fo

Jiiedrig lieht, dafs der aruländifche Verkäufer noch
Profit übrig behält, wenn er gleich den Eingangszoil

bezahlt.

Der ausländifche Käufer fremder Waaren in unferiu

Lande wird dann den verlegten Einfuhrzoll ermatten,

wenn die unfrigen ihm, des bezahlten Eingangszolles

ungeachtet, die VVaare wohlfeiler li fern können, als

andere Nationen. Man letze, die Engländer bezahlen

für das fchwedifche Eifen einen Eingangszoll, und
verfertigen daraus ß^hlorne Inftrumente , die keine

I^ation fo gut und fo wohlfeil zu liefern im Stande ift,

als die Engländer; fo werden diefe diefeiben zu einem
Preife verkaufen können , wodurch ihi'en der verlegte

Eingangszoll für das fremde Eiien, woraits fie den Stahl

g^amacht haben, wieder erllattet wird. Es weiden aif»

die ausländifchen Käufer jenen Ausgangszoll an Eng-
land bezahlen. Ob dadurch nicht dennoch der Debit

der engliichen Stahlarbeiten vermindert werdö , und
es alfo doch im Grunde beffer wäre, dafs das Eifea

frey eingelajfen würde, ift eine Frage, die hierher

nicht gehört. Denn diefe kann bey jeder Art der Steuer

gethan werden. Jede Steuer vermindert die Productioa

und den Debit, weil jede einen Theil des Vermögens
zu, produciren und zu kaufen yerfchlingt. Aber diefes

läfst ficli nicht ändern.

Aus diefeti Betrachtungen ift fichtbar, daf$

eine grofse Kunft und viel Kinficlit dazu gehört,

wenn man den Einfuhrzoll gebrauchen will, die

Ausländer zu befteuern ; dafs eine foicheM^fsregel

immer nur temporair ihren Zweck erreichen und

daher mit grolser Gefchicklichkeit und Üeberle-

gung gehandhabt werden müile. Da fie überdiefs

feiten bedeutende Refultate liefern kann ; fo wird

Aaaa 2



iiog Drittes Buch,

es beffer feyn, auf diefes Einkommen zu verzich-

ten, als fich der Gelahr auszufctzen, fqjche zürn

Schaden des Natioiialreichthums anzuwenden,

Erläuterung. Befondere Vorficlit ift nöthig Ley dei

Beftimmung des Eing^ngszolles für fremde Waareu,
die roh oder verarbeitet einen Gegenftand des fremden

Debits ausmachen. Vertheuert derfelhe die Waareu
fo lehr, dafs der Ausländer, der fie uns abkauft, fie

anderswo wohlfeiler finden kann; fo zerftört der Zoll

den fremden Debit. Das Land verliert den Gewinuft

davon und die öffentliche Caffe erhält nichts. Daher ifi:

bey Beftimmung aller Eingangszölle genau zu erwägen,

ob der Gegenftand, esfeyrein, oder mit andern Dingen

gemifcht, ein Gegenftand des fremden Debits fuy, und

wie durch Rückzölle, Prämien u. f. w. eingewirkt wer-

den muffe, um den Schaden , der entftehen könnte, zu

hindern (J. ii28.)' Würde z. B. ein Eingangszoll auf

fremde Papiere oder weifse baumwollene und wollene

Zeuche gelegt, die von unfern Buch- und Zeuchdrucke-

reyen bedruckt und dann wieder ins Ausland gefchickt

werden; fo würde ein folcher Eingangszoll diefen Ge-
werbszweig zerftören , und die öffentliche Caffe würde

von jenen Gegenftänden fo weit fie zur Wiedexattsfuht'

beftimmt find , auch nichts erhalten.

§. 1195.
^

3. Auch den Ausfuhrzoll hat man ge*

braucht, um die Ausländer zu befteuern. Wenn

nämlich diefe unfrer Producte bedürfen, und das

Monopol derfelben in unfrer Hand ift; fo find fie

genöthigt, bey uns zu kaufen, fo lange fie difefe

Waaren nicht wohlfeiler auf irgend einem andern

Wege erhalten können. Wir können daher den

Ausgangszoll folcher Waaren oder die fonflige

Auflage auf fia fo hoch treiben, bis fich ihr Preis
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demjenigen nähert, wofür fie die Ausländer an-

derswo kaufen können, und eine fo hohe Abgabe

auf unfre Monopolwaaren wird der fremde Staat,

der fie nöthig hat, uns bezahlen muffen. Hierbey

ift jedoch wohl zu überlegen: ob ein fo hober Preis

die Fremden nicht antreiben wird, entweder die

Waare im eignen Lande zu verfertigen, oder fonft

einen Weg auszufinden, fie wohlfeiler anderswoher

zu erhalten. Gelingt diefes den Ausländern; fo

verlieren wir einen folchen Handelszweig oft für

immer, und es hilft dann feiten etwas, wenn wir

auch gleich die Auflage wieder herunterfetzen.

Daher ift esj'n der Regel weit beffer, fich mit ei-

ner fo mäfsigen Auflage zu begnügen, dafs in

dem dadurch erhöheten Preife die fremden Abneh-

mer folcher Waaren wieder einen Reiz finden, ai^f

e'}k!,ii<i Production derfelben zu finnen, noch fie in

andern Ländern aufzufuchen.

Erläuterung. Rufslaiid hat bisher für England das

Monopol des Hanfs gehabt.. Aber eine Erhöhung des

Ausfuhrzolls, welche Einige längftvorgefclilagen haben,

würde doch fehr bedenklich feyn , da man in Irland,

Nordamerica, Canada u. f. w. bald Mittel finden würde,

den ruffifchen Hanf zu bauen und ihn zuletzt wohl
noch wohlfeiler zu liefern, als er jetzt in Rufsland zu

haben ift. — Ein Land, das Salzwerke hat, mitten un-

ter Nachbarn , die keine befitzen , kann immer ein

Monopol gegen diefe Länder mit feinem Salze ausüben.
Je höher es aber die Salzpreife für die benachbarten
Staaten ftellt, defto mehr Scharffinn und Induftrie wer-
den diefelben anwenden , fich dem Monopol zu entzie-

hen. — Will Preufsen feinen raonopoliftifchen Salz-

debit für Sachfen crhaltea ; X« wird es einen Preis fteU
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len muffen, der bedeuteni tief unter demjenigen bleibt

für welchen die Sachfen das Salz aus Böhmen, Polen,

oder follten die itlbzolle gcmiidert werden , durch die

See ziehen können.

§. 1196.

Aus diefen Betrachtungen ergiebt Geh alfo,

dafs es keinem Staate verargt werilen kann, wenn

er von Ausiä'ndern Abgaben zieht, wo fein Land

die Gelegenheit dazu eröffnet; dafs es aber dem

Pvechte und der Klugheit gemäfs fey, fich dabey

auf Principien zu befchränken, mit welchen die

Idee einer gegenfei tigen Handelsgemeinfchaft der

Völker und die freundfchaftliche Verbindung der

Nachbarn beliehen kann, wodurch der Verkehr

mit den Fremden nicht beengt oder gehindert, oder

eine ftarke Abneigung der Fremden gegen den Han-

del in unferm Lande und durch daffelbe entftehen

kann. Vorzüglich aber ift auch bey allen Aufla-

gen, die man von Fremden zu ziehen beabfich-

tigt, noch forgfaltig zu erwägen, ob nicht durch

unfichtbare Rückwirkung ein grofser Schade auf

unfre eigne Nation zurückfällt. Diefes gefchieht

allemahl, wenu die Erhöhung des VVaarenpreifes

durch die Abgabe auf die Ausfuhr, den Abfatz oder

die Nachfrage vermindert, wodurch dann entwe-

der der Preis diefer Waare im Lande felbfl: ßnken

mufs, und die Abgabe von den Inländern von ihrem

Profite bezahlt wird, oder die Production fich ver-

mindert. Man nehme an, es werde ein Ausfuhr-
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zoJl von lo Procent auf die deutfche Wolle geJegt,

und die Fremden hätten bisher für lo Millionen

Thaler Wolle aus Deutfchland gezogen : fie wür-

den daher, wenn fie bey der neuen Auflage die-

felbe Quantität Wolle ferner ziehen wollten, ii

itatt lo Millionen bezahlen muffen. Wenn die-

fes gefchähe, würden die deutfchen Begierungen

in der That jährlich, i Million Thaler Zoll von den

ausländifchen Wollkäufern ziehen. Aber viel leich-

ter wird es gefchehen, dafs die Fremden i) ent-

weder ihre Wolle anderswo auffuchen, wo fie wohl-

feiler zu haben iit, und dann wird nicht nur die

Einnahme von der Abgabe verfehlt werden, fondern

die Wollerzeuger werden einen grofsen Stofs er-

leiden und gern die Wolle für den alten Preis ge-

ben, wo denn die ganze Auflage auf fie allein fällt«

Können fie aber die Wolle nicht lo Pröcent wohl-

feiler erzeugen; fo wird das Erzeugnifs um den

ganzen Betrag des ausländifchen Debits vermin-

dert werden, falls das Ausland fie irgend anderswo

10 Procent wohlfeiler kaufen kann. Oder a)maii

nehme auch an, die Ausläader können die Wolle

nirgends wohlfeiler finden* fo werden fie zwar fürs

erfte ihren Wollbedarf in Deutfchland kaufen, aber

es find nicht fogleich die lo Proc, mehr gefunden,

die fie bezahlen follen. Es iftalfo wabrfeheinlich,

dafs fie auch nur für diefeibe Summe, welche fie bis-

her an den Wollkauf in Deutfchland wandten, kau-

fen, und aifo mit j^ weniger Wolle fich begnügeji*
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Eil wird daher um der Auflage Willen ^^o ^^^^^® ^^®'

gen bleiben, wenn man auf den alten Prelis be»

fteht — und die Wollproducenten werden in Zu-

kunft entweder weniger Wolle erzeugen müffeo,

oder genöthigt feyn, ihren Wollvorrath um lo Pro»

cent wohlfeiler zu verkaufen, d. h. die Auflage

auf die Ausfuhr felbft zu übernehmen. Gefchieht

das erfte; fo zahlen zwar die Ausländer wirklich

die Auflage von einer Million auf 9 Millionen, aber

es iit die Quantität der Wolle um -^ vermindert.

Das Land bfifst alfo die Million an Ertrag ein, die es

von den Ausländern durch den Zoll erprefst. Die

Schaafzucht, folglich auch die dazu nöthige Arbeit,

mufs um fo viel vermindert werden, und der Fonds,

den müfsig gewordenen Arbeitern neue Stoffe zu

verfchaffen, ift nicht mehr vorhanden. Denn die

Million, welche mehr für die geringere Quantität

Wolle bezahlt wird , fliefst nicht mehr den Woll-

producenten, fondern der Regierung, alfo der un»

productiven Arbeit zu. Die Ruckwirkungen folcher

Auflagen find daher fo verwickelt, dafs es faft un-

möglich ift zu beftimmen, auf wen fie zurückge-

wälzt werden. Nur dann laffen fich die vollen

Wirkungen der Auflagen ganz äberfehen, wenn

es gelungen ift, fie nach dem Princip des reinen

Einkommens gleich zu ertheiJen.
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Dritter Abfchnitt.

Fon der Erhebung der Abgaben.

Die allgemeinen Regeln , welche die Finanz-

wiffenfchaft für die Organifation der Erhebung

der Abgaben vorfcbreibt, find:

1) Dafs die Erhebungsart fo befchafFen fey, dafs

die vörgefchriebenen Abgaben gewifs, zur

beftimmten Zeit und unverkürzt ein-

gehen.

2) Dafs dieErhebung!?koften fo gering als mög-

lich feyenj nicht nur die, welche der Staat

öffentlich ausgiebt, um die Erhebung zu be-

wirken , fondern auch die, welche dem Ge-

ber fünft verurfacht und heimlich abgenom-

men werden. Letztere zielen mehr darauf

ab, die Staatseinnahme zu verkürzen, als fie

ganz in die Gaffe zu bringen» Der Staat er-

hält alfo nichts davon, fondern es find entwe-

der reine Verlüde deffen, der die Steuer be-

fahlt, oder, indem fie dem Befteuertcn etwas

crfparen , fchmälern fie das Einkommen der

Gaffe und wälzen die Öffentlichen Laften an-

dern zu.

3) Dafs die Befteuertcn fo wenig Unbequem*

lichkeiten, Verdrufs und Zeitverluft davon

haben , als nur möglich.



iii4 Drittes Buch.

Diefe PiCi^eln fa zu vereinigen, clafs die Zwecke

der einen durch die Zwecke der andern, wenn fie

nicht unverfehrt neben einander beftehen können,

doch den möglichft geringften Abbruch leiden,

mufs das Hauptbeftreben bey Anordnung der Er-

hebung der Abgaben feyn,

i

§. 1198.

Man kann die Erhebung in die unmittel-
bare (directe) und m itt el ba r e (indirecte) ein-

theiJen, und zwar beyde 1) in Beziehung auf die,

von welchen fie erhoben wird; und 2) auf die,

welche fie erheben. In erfierer Hinficht befteht

die unmittebare Erhebung darin, dafs die Abgabe

unmittelbar von dem Einkommen oder Vermögen

deffen erhoben wird, welcher fie nach der Abficht

des Oefetzgebers bezahlen foll ; die mittelbare

darin, dals die Steuer von dem Iteuerbaren Gegen-

ftande erhoben wird, und der, welcher diefelbe

dt ir bezahlt, fie fich von dem kann erftatten laf-

fen, welcher den Gegenftand von ihm kauft und

verzehrt. Verzehrt der Käufer ihn felbft, fo bezahlt

er freylich auch die Steuer; aber es wird bey der

Erhebung darauf nicht nückficht genommen. In

der zweyten Hinficht erhebt entweder der Staat

felbft die Steuern (durch feine Beamten}, oder er

läfst fie durch Andere erheben, die fie ihm abkau-

fen oder abpachten. Jenes ift dann die unmittel-

bare Erhebung durch Selbftd dminiitration»
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letztere ift die Steuererhebung durch Verkauf oder

Verpachtung. Wir handeln

I. von den verfchiedenen Arten, wie die Steuern

von den Befteuerten unmittelbar und mittel-

bar erhoben werden können, und

II. von der Seibftadminiftration und V e r-

pachtung der Steuern.

I.

Von der directen und indirecten Steuererhebung»

Die unmittelbare oder directe Steuererhebung

kann, wenn fie gut eingerichtet und in Gelde be-

Itimmt ift, alle Zwecke der §. 1 197. angegebenen

Regeln arn vollkommenften erfüllen :

1) bey den x4bgaben vom reinen Einkommen;

2) bey den directen Gonfunitionsfteuernj

5) bey den Abgaben, die nach dem Vermögen,

es ley von Grundftücken, Geldcapitalen oder

andern Dingen, geordnet find, fobald nur

ein folcbes Einkommen und ein folches Ver-

mögen vorhanden ift, welches die Mittel ent-

hält, die Abgabe zu bezahlen.

Nur bey kleinein Einkommen und bey geringem

Vermögen werden diefe Zwecke häufig verfehlt;

denn ein folches bietet nicht immer die gehörige»

Mittel an, die Abgabe zur rechten Zeit herbey.

zufchaffen. Man kann fich daher auf ihren Eij»^



Iii6 Drittes Buch,

gang nicht verladen, es entliehen Refte. Die

gewaltfanie Eintreibung derfelben verurfacht viele

Holten, die dem Staate nicht zu Gute kommen,

und die Steuerpflichtigen für künftige Abgaben

noch unfähiger machen, als fie es fchon find. Der-

felbe Fall tritt aber auch im Allgemeinen ein, wenn

die directen Steuern übcrfpannt und nicht nach

dem reinen Einkommen berechnet find, oder doch

wenigftens nicht von diefem erfchwungen werden

können.

Erläuterung. Als im J. 1790. eine neue übertriebene

Grunditeuer in Frankreich eingeführt ward , wurden
die Dörfer die Einlieger oder Executoren nicht los.

Viele Eigenthümer verliefscn ihre Grundftücke, weil

die Abgaben ihnen gar keinen Gewinn übrig liefsen.

Der Schwärm von Garnifers fog nach und nach die

Provinzen fo aus , dafs zuletzt bey vielen nichts mehr
zu nehmen übrig blieb. — Kein fichreres Kennzeichen

fehlerhafter Steueranlagen giebt es , als Refte und Ex-

ecutionen. Wo zwey, drey und mehr Commiffionen

mit Eruiruug und Beytreibung alter Refte befchäftigt

find , da kann man ficher feyn , dals nicht die Contri-

buenten , fondern das Steuerfyitem an der Unordnung

Schuld ift.

§. 1200.

Was aber die Vermögenden betrifft; fo hat

die directe Erhebung alle erwünfchte Eigenfchaf-

ten. Denn 1) kann dabey leicht die Ordnung

getroffen werden, dafs die Abgaben gewifs, zur

beftimmten Zeit und unverkürzt eingehen, wenn

fie fo beftimmt find, dafs fie jeder leicht geben

kann, die Zahltermine fo von einander abftehen,
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dafs nicht zu grolse Summen mit einem Mahle

entrichtet werden, und in Perioden, wo die Geber

am ficherften mit Gelde verlehen find^ •?.) kann

ein Einnehmer grofse Summen von fehr vielen ein-

nehmen, da alle Steuerpflichtige ihm ihre Steuer

zur beftimmten Zeit felbft bringen niülTen. Auch

find dieKoften der Anfertigung und Fortführung der

Katafter und Steuerrollen, wenn man nur nicht eine

unnöthige zu weit getriebene Einförmigkeit und Ge-

nauigkeit dabey verlangt, und fie einmahl in die nö-

thige Ordnung gebracht find, nicht fehr grofs. End-

lich 3} wird die Freyheit des Steuerpflichtigen gar

nicht beengt. Weder feine Perfon noch fein Ge-

werbe kann von dem Steuererheber beeinträchtigt

werden, da jeder genau weifs, wieviel er zu geben

hat, und alles dabey fo beftimmt ift, dafs er mit

dem Steuereinnehmer nichts zu thun hat, als ihm

gegen Quittung zur beftimmten Zeit feine Quota

zu bezahlen.

§. 1201.

Die am leichteften zu erhebende Steuer wird

die reine Einkommenfteuer feyn. Der Steuer-

einnehmer hat Steuerrollen, worin alle, die an

ihn etwas zu bezahlen haben, verzeichnet find,

und woraus er deutlich erficht; ))wer zu bezahlen

hat; wieviel er, nach eigner Erklärung und Schä-

tzung, a) Grundrente, b) Capitalrente, c) Ge-

werbsrente beziehe; 3) welche Summe er davon

on jeder einzelnen Rente und im Ganzen
\ 4) wie-
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viel er an jedem Steuertermine zu zahlen hat.

Jeder Steuerpflichtige hat ein dielen Rollen ?oll-

kommen correfpondirendes Steuerbüchlein, das

ihnl genau über alles belehrt, was er zu leilten

fchuldig ift, und worin ihm zugleich über die be-

zahlten Summen quittirt wird.

§. 1202.

Wenn man durch diefe Steuer nicht alles,

fondern nur einen Theil erheben will, und fich

auf eine geringe Quota des reinen Einkommens

befchränkt; io wird auch die Vertheilung unter

die Einzelnen keine fehr grofseKoiten und Schwie-

rii^keiten verurfachen, wenn nur einmahl die in

dem Abfchnitt von der Vertheilung erklärten Me-

thoden in den gehörigen Gans, gebracht lind.

§. 1203.

Auch die direcle Gonfunitionsiteuer wird di*

recte erhoben , und es empfiehlt lieh gerade da-

durch diefe Abgabe.' Es mufs ein Tarif angefer-

tigt werden, in welchem alle Confumtionsgegen-

ftände , die einer directen Steuer unterworfen

werden follen, genau angegeben, und ihre bteuer-

lätze, cregründet auf das oben (§. 1122.) angege-

bene Fundament, beltimmt find. Die Commune

theilt nun durch ihre Deputirten jedem, der mög-

licher Weife dergleichen GegenÜände, als jm Tarif

verzeichnet lind, gebraucht, jedes Jahr eia Fqc-
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mular mit, in welchem er zu erklären aufgefodert

wird, was und wieviel er von jedem diefer iteuer-

baren Objecte befitzt und gebraucht. Wenn der

Gemeindedeputirte Mängel oder ünrichtigkeitea

bey diefen Faffionen bemerkt; fo macht er den

Patenten darauf aufmerkfam, und bewegt ihn ent*

weder zur Berichtigung, oder fchreibt feine Bemer-

kung neben die Erklärung. Da nur lauter foJche

Objecte zur directen Confumtionsfleuer gezogen,

werden muffen, die ofFen am Tage liegen, und

die der Patent fo gebraucht, dafs fie täglich beob-

achtet werden können; fo werden wenig Unrich-

tigkeiten dabey vorfallen, ohne nicht bald entdeckt

zu werden. Sind die Faffionen vollendet; fo wird

daraus eine Tabelle gemacht, wo jedes Name mit

allem, was er als Üeuerbar ancreaeben hat, zu

finden ift. Diefe wird öffentlich ausgehängt,

in grofsen Städten auch wohl gedruckt, damit alle

Verfchweigungen oder falfche, der Caffe nachthei-

lige Angaben bemerkt, und gegen Belohnung des

Angebers und Beftrafung des Vergehens angezeigt

werden können. Die Heberollen und Ouittuntrs-

bücher find denen, die bey der Einkommenfteuer

gebraucht werden (§. 1202.)» gleich, und diefe

Abgabe kann von ebendemfelbenEianehmer erho-

ben werden.

$• 1204.

Die Abgaben, welche nach dem Vermögen
geordnet find, oder die von Erbfchaften, Gefchen-
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ken für Gerichtsacte u. f. w. genommen werden,

find auch leicht directe zu erheben, und haben

daher von diefer Seite keine Schwierigkeiten. Wie

fie aber nach ihren fonftigen ßefchafFenheiten zu

beurtheilen, ift an andern Steilen diefes Werks

(J.689 u. f.) unterfucht.

$. i2o5.

Um den pünktlichen Eingang der directen

Steuern zu bewirken, muffen die Einnehmer dafür

verantwortlich gemacht, und die Summen, welclie

nach dem Gefetz eingehen follen, an beitimmten

Terminen von ihnen executivifch beygetrieben

werden , . wogegen ihnen alle Executivmittel zur

Eintreibung der an fie gewiefenen Steuern gegen

die Steuerpflichtigen gegeben werden mülfen. Die

Regierung mufs jede Abgabenfumme, die ein Steuer-

einnehmer erheben foU, als einen auf diefen gezo-

genen Wech fei anfehen, den dieler acceptirt hat

und am Verfalltage nach Wechfeirecht bezahlen

mufs. Dagegen mufs fie ihm ein gleiches Recht

gegen jeden Steuerpflichtigen ertheiien, der an

ihn feine Abgaben zu bezahlen angewieien ift. —
Wird auf diefe Weife die Einhebung Itreng und

pünktlich vollzogen; fo wird bald die Gewöhn-

heit einer pünktlichen Bezahlung der Steuern ent-

ftehen, und es wird die Anwendung Itrenger Execu«

tivmittel feiten nöthig werden, befonders wenn,

welches immer die Hauptfache dabey ilt, di« Steuern

fo
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1

fo angeordnet find, dafs jeder, dem ße auferlegt

werden, hinlängliches Vermögen hat, fie zu be-

zahlen.

§. 1206,

Wie gut aber auch die Erhebung der directen

Steuern angeordnet, und wie pünktlich fie vollzo-

gen werden mag; fo wird es doch niemals an Re-
ften fehlen. Und da die Strenge der Einziehung

nur gegen Nachläffigkeiten oder e^nen böfen Wil-

len gerichtet feyn kann; fo würde fie zweckwidrig

und graufam feyn, wenn man fie gegen folche an-

wenden wollte, denen die Mittel zur Bezahlung

fehlen. Daher muffen inexigible Refte, nach cre-

höriger fchneilen Prüfung, niedergefchlagen wer-

den. Welche Urfachen zur Niederfchlagung hin-

reichend find, mufs das Gefetz beftimmen. Diö

Form der Niederfchlagung mufs kurz und entfchei-

dend feyn. —
Erläuterung. Mir ift ein Land bekannt, wo fünfCom-

niilfionen zur Unterfuchung und Eintreibung der Refte
von drey auf einander folgenden Regierungen ernannt
ßnd. Unter jeder Regierung blieben mehrere Millionen
Refte, und jede verordnete Commiffionen zu deren Ein-
treibung , ünterfuchung oder Niederfclilagung. Diefe
Commiffionen koften jetzt fchon mehrere Kunelerttau*

fendft, und haben noch nicht den zehnten Theil von
dem, was fie koften, in die Krön scaffen gebracht. Denn
wo nichts ift, da hat der Kaifer fein Recht verloren. —
Wo grofse und viele Refte entgehen, da kann man fichef

annehmen , dafs ein fchlechtcs Abgabenfyftem herrfcht

auf die V^erbefferung deHelben mufs man daher bedacht
feyn, und nicht auf Durchfetzung des alten fchlechttn

Syftems.

v. Jakob Staatsfinantwijf* H* B b b b
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§, 1207.

Wo das Abgabenfyftern gut geordnet ift, da

kann auch dieFvegel, durchaus keine Anhäufungea

derfelben zu dulden , fondern jeden Reit gleich bey

deiner erften Entftehung zu unterfuchen, und ihn,

wenn er inexigibel befunden wird, fogleich nie-

»derzufchlagen, leicht ausgeführt werden. Um
aber die unvermeidlichen zu decken, mufs man

entweder gleich urfprünglich die erfte Anlage der

Steuer fo einrichten, dafs die wahrfcheinlicheii

unvermeidlichen Refte nach gewiffen Procenten

mit in Rechnung gebracht werden, und alfo die

beabfichtigte Summe herauskommt, wenn auch

einiges nicht eingeht, oder man mufs den Defect

auf die Gemeinde, Kreis, Provinz oder aufs ganze

Land vertheilen, und ihn durch Zufatzpfennige

von den Zahlungsfähigen heben. Die erfte Me-

thode fcheint mehr Bey fall zu verdienen, da fie

weniger Anftofs giebt. Denn es ift für die Con-

tribuenten immer angenehmer, beßimmt zu wif-

fen, wieviel fie zu zahlen haben, als nie zu vviffen,

wieviel Zufatzpfennige noch kommen werden.

i I2ü8.

Was die indirecte Erhebung betrifft; fo

wird lie gewöhnlich für koftbiirer gehalten, als die

directe, und fehr oft ift diefes auch wiriJich der

Fall; jedoch nicht immer. Wenn die Erhebung

der indirecten Steuer auf wenig Puncte einge-
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fchränkt werden kann, wie bey Zöllen in einem

Reiche, das wenig Eingänge hat, und deffen Gren-

zen durch die Natur verfchloffen find, oder in ei-

ner grofsen Hauptftadt, wo die Confumtionsmi;^-

tel für Hunderttaufende zu wenigen Thoren einpaf-

firen, oder wenn die fteuerbaren Objecte aus ei-

ner oder wenigen Händen genommen wenden, oder

einen Ort unfehlbar paffiren muffen ; fo iftdie Erhe-

bung einer folchen indirecten Steuer oft viel wohl-

feiler als die directe Erhebung, wenn man, wie es

doch feyn mufs, zu den Koften der letztern auch

diejenigen rechnet, welche die Vorbereitungen

erfodern, um ße vollkommen einzurichten, als:

die Anfertigung eines Gatafters, die Schätzungen,

Fortführung der Veränderungen, jährliche Erneue-

rung der Hollen, die Arbeit der Bürger dahey

u. f. w. Nur da, wo geringe Summen durch die

inclirecte Steuer eingehen , wird üe koftbar und

daher unbedingt verwerflich.

§. 1209.

Die Hauptmethoden der indirecten Erhebung

find:

I. durch die Accife,

IL durch den Zoll,

III. vermittelft des Stempels,

IV. vermittelft des Staatsmonopols.

§. 12 10.

I. Die Accife beiteht in der Einrichtung,

dafs von gewiffen Confumtionsartikeln , wenn fie

Bbbb 2

*
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zur Confumtion übergehen, eine beftimmte Ab-

gabe erhoben wird. Sie eignet fich in ihrem

gröfsten Umfange hauptfächlich für grofse volk-

reiche Städte, welche mit dichten und hohen

Mauern umgeben find, fo dafs alles durch die

Thore paffiren niufs. In den Thoren werden fo-

dann Vifitatoren und Thoreinnehmer angeftelJt.

Jeder der zum Thore hereinkommt, mufs erklären,

ob er accisbare Waaren bey fich führe. Um zu

erfahren, ob er in feiner Ausf-age nichts verheim*

licht habe, mufs er alle feine Pakete und felbft

feine Perfon der Vifitation unterwerfen, und die

accisbaren Artikel werden, wenn es Kleinigkeiten

find, im Thore bey dem Einnehmer verfteuert;

find es aber Dinge von höherem Werth, fo werden

fie unter Begleitung aufs Accifeamt gefuhrt und

dort verfteuert. Um die Thoreinnehmer zu con-

trolliren, wird oft, wenn die Stadt Vorftädte hat,

noch ein Controlleur und ein zweyter Vifjtator im

Innern Thore beftellt. Letzterer wiederholt die

Vifitation , ob die im obern Thore gelöften Steuer-

zettel mit dem Befund übereinilimmen, und nimmt

den Contribuenten die im obern Thore ausgeßell-

ten Steuerzettel ab, oder trägt fie in fein Buch ein.

Wo nicht zwey Thore vorhanden find, da mufs ein

Contiöikur im eriten Thore angefteJlt werden.

Diefe Art von Accife heifst daher auch Thor«
accife, und fie ift es, von welcher wir hier zu-

nächft reden.
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$. 1211.-

Dafs diefe Erhebungsart für das Publicum

liöclift läftig fey, ift klar, und von jeher an der

Accife getadelt, auch fchon oben (§. iii3.) be-

merkt worden. Denn es muffen alle einpaffirende

Fuhrwerke, Karren, Pakete und Perfonen vifitirt

"werden, fie mögen accisbare Sachen bey fich füh-

ren oder nicht ; folglich fällt die Erhebung nicht

nur denen läftig, die etwas zu verfteuern haben,

fondern auch denen, die nichts Accisbares bey ßch

führen. Jeder mufs als des Betrugs verdächtig

behandelt werden. Reifende muffen ihre Koffer

öffnen, ihre Wagen durchfuchen , ßch am Leibe

betaften und die Tafchen vifitiren laffen. Alle

Waaren, welche im Grofsen und für die Kaufleute

eingehen, muffen auf den Packhof gefchafft, dort

geöffnet und vifitirt werden. Jeder Kaufmann

mufs eine eigne Perfon halten, welche diefe Pack-

hofsgefchäfte verrichtet, und andere Privatleute

verlieren halbe und ganze Tage, wenn fie Waaren

erhalten, und werden auf taufenderley Weife bey

dem Verfteuern gehudelt. Keine Methode ift der

dritten Regel des 1 j 97ften Paragraphen mehr ent-

gegen, als diefe,

§. 2212.

Will man die Erhebung liberal einrichten,

Perfonen und Kutfchen|unvifitirt eingehen laffen

u, f. w.; fo verliert man zuviel in der Einnahme.
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Denn foU die Accife einträglich werden; fo mufs

fie fich auf viele Gegenftände erltrecken und felbft

die Kleinigkeiten mitnehmen* Diefes ift aber

ohne Itrenge Vifitation nicht möglich. — Will

Ce fich auf wenig Gegenftände befchränken; fo

mufs fie hohe Steuerfätze nehmen. Dadurch aber

wird der Reiz zum Unterfchleife gröfser, und es

entgeht ihr fodann ein grofser Theil der Steuer,

Auch erleichtert diefes das Schickfal der Einpaf-

firenden nicht; denn es mufs doch alles durchvi-

Ctirt werden , fo gut als ob alles befteuert wäre,

weil ja unter den nicht befteuerten Objectenfteuer-

bare verfteckt feyn können. — ßefonders wer-

den die Landleute, welche die Confumtibilien auf

den Markt der Städte führen, iehr durch die Ac*

cife geplagt. Da fich an den Markttagen grofse

Haufen von Landleuten auf dem Markte verfam-

meln, die in einem Vormittage alles verkaufen

wollen ; fo drängen fich früh an den Thoren Hun-

derte mit ihren kleinen Vorräthen zufammen, und

einer mufs dafelbft oft ftundenlang warten, ehe

er fein geringes Gut verlteuern kann. Es kann

daher nicht anders feyn , als dafs eine folche Ac-

cifeeinrichtung von allen Menfchen, die ihre Pla-

ge empfinden, verwünfcht und verflucht wird, und

dafs fchon diefe Plackerey den allgemeinen Hang

erzeugt, die Accife zu betrügen.

.
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§, 121 3.

Betrachtet man die Accife diefer Art von Sei-

ten der Erhebungskoften, fo find diefe nur in Ver-

gleich mit den Summen, die in grofsen Städten

erhoben werden, proportionirlich. Dehnt man
fie auf kleine Städte aus, fo verfchlingen fie den

gröfstenTheil der Einnahme; wegen diefer Schwie-

rigkeit hat man es auch nirgends gewagt, fie aufs

platte Land auszudehnen, und es wird deshalb

nothwendig, diefes und die kleinen Städte von

der Accife, wenigftens in Anfehung der Confum-

tibiiien, die man nicht in den gröfsern Städten

kauft, frey zu laffen, und fie auf eine andere

Weife zu befchatzen. Sowohl durch diefe Un-

gleichheit, als durch den Umftand, dafs fich die

Accife gar nicht nach dem Einkommen der Ver-

zehrer, fondern blofs nach der Leichtigkeit , wo-

mit fie einen Gegenftand zur Steuer ziehen kann,

richtet, wird die Thor- und Packhofsaccife auch

in Hinficht auf ihre Vertheilung zu einer fchlech-

ten Steuer.

§. 121 4-

In einem noch nachtheiligeren Lichte er-

fcheint fie, wenn man

1) die Koften erwägt, welche fie den Steuer-

pflichtigen verurfacht, ohne dafs der Staat

davon Nutzen zieht. Die niedrigen Accife-

bedienten werden nämlich faft allenthalben fo

fchlecht befoldet, dafs fie davon kaum leben
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können, und deshalb aus den niedriglten

Volksclaffen genommen werden muffen. Der-

gleichen Leute mifsbrauchen denn ihre Ge*

"walt, um die Steuerpflichtigen auf alle Weife

zu plagen, bis fie fich zu Gefchenken verfte-

hen. Gegen diefelben üben fie dann auch

alle mögliche Nacbficht aus, und bringen da-

durch den Staat um einen grofsen Theil fei-

ner Einnahme. Die Bauern, welche Waaren

zu Markte bringen, muffen den Thoreinneh-

mern und Vifitatoren regelmäfsig bey ihrer

Erfcheipung am Thor ein Opfer bringen. Je-

der einpaffirende Reifende mufs dem Vifitator

ein Gefchenk in die Hand drücken, um nicht

vom Kopf bis auf dem Fufs betalpt oder lan-

ge aufgehalten zu werden, oder auch um
feine Waare fteuerfrey einzuführen. Die

Packhofsbedienten, Stadtinfpectoren u. f. w,

fetzen die Kaufleute in Gontribution. Wer
nicht will, dafs feine Keller und Läden täg-

lich durchfchnüffelt werden, und dafs er tau-

fend Chicanen auf den Packhöfen ausgefetzt

wird, mufs diefe Leute in Sold nehmen.

Rechnet man alfo, was diefe Erhebung der

Nation koftet; fo wird das, was der Staat

dafür giebt, noch weit übertroffen. — Und
was koftet den Steuerpflichtigen die Zeitver-

fäumnifs, der Aufenthalt in den Thoren und

Piickhöfeu n. f» w»
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2) Wenn man den Nachtheil, den die Städte-

accife auf die Moralität ausübt, erwägt. Da

jiämlich jedermann das höchft Widerliche und

Unangenehme der Thoraccife empfindet, fo

wird dadurch ein allgemeiner Groll gegen

diefe Art der Erhebung und gegen alle Accife-

officianten begründet. Man betrachtet fie

als ein feindfeliges Inflitut gegen die perfön-

liche Freyheit, und da fich dadurch jeder als

Betrüger durch fie behandelt ficht; fo ge-

wöhnt fich das Volk fehr bald an, das Accife-

inftitut als einen allgemeinen Volksfeind an-

zufehen, gegen den alle Mittel erlaubt find,

die Übeln Folgen feiner Gewalt und Ghicane

von fich abzuwenden. Das Volk tritt daher

in den Zuftand des Krieges mit der Accife,

und fucht fie auf alle mögliche Weife anzu-

führen , zu berücken und zu betrügen. Der-

gleichen Handlungen werden felbft von mo-

ralifch denkenden Perfonen gelinde beurtheilt,

von dem grofsen Haufen aber gelobt, und

nach der Art oder dem Grade der Lift und

Gefchicklichkeit, womit fie ausgeführt find,

belacht oder gar bewundert. Die Accife-

defraudationen erhalten daher allenthalben,

wo diefe Abgabe eingeführt ift, eine grofse

Ausdehnung, und da fie in der Volksmei-

nung kein Gegengewicht finden; fo find die

Mittel , welche die Staatsgewalt dagegen



1I30 Drittes Buch.

anwendet, nur von geringer Kraft. Da nun

aber doch in diefem Hange und in diefer-

Luft zu Defraudationen ein höchft unmorali-

fches Princip liegt, welches fich um fo leich-

ter auf andere Gegenftände ausdehnt, und in

fo mehr Lebensverhältniffe einwirkt, je itär-

ker und gemeiner es wird, und jemehr die

öffentliche Meinung daffelbe aufmuntert; fo

kann ein verftändiger Staatsmann ein öffent-

liches Inftitut, weiches diefe unfittliche Den-

kungsart allgemein macht, nicht ohne Schau-

der betrachten. Faft noch gräulicher mufs

ihm die Erfcheinung vorkommen, den Staat

mit feinen Unterthanen in offenbaren Krieg

mit einander zu fehen , und zu bemerken,

dafs alles fich freuet, wenn die Regierung von

den Schleichhändlern überliftet wird, und der

Staatsfeind den Sieg davon trägt, und jeder-

mann fich betrübt, wenn ein Defraudant er-

tappt und beftraft wird. —

§. I2l5.

Unterdeffen entfleht die Frage: ob fich diefe

ünvollkommenheiten, welche die Accife verwerf-

lich machen, nicht von derfelben trennen, und

fich ihr eine folche Einrichtung geben laffe, welche

fie allerdings zu einer guten und bequemen Erhe-

bung gefchickt macht? Diefes fcheint allerdings

möglich zu feyn, wenn man die Confumtionsfteuern
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1

nach denen Principien ordnet, welche wir oben

(J. 683. 1102 u. f. w.) für diefelben auseinander-

gefetzt habe»n. — Dadurch wird:

i) die Erhebung auf wenig Artikel einge-

fchräiikt.

2) Diefe Artikel erfcheinen fämmtlich in grofsen

Quantitäten und an Orten, wo fie die Regie-

rung leicht beobachten und unter ihre Gon-

trolle bringen kann.

3) Sie wird von einer geringen Anzahl Perfonen

gröfotentheils vorfchufsweife bezahlt, oder

wo auch mehrere fie bezahlen, da muffen diefe

doch fämmtlich an einem Orte erfcheinen,

wo fie die Steuer nicht leicht umgehen

können*

4) Der Staat hat es daher mit lauter Wohlha-

benden zu thun, die nicht nur immer die

Mittel haben, die Steuer zu bezahlen, fon-

dern die auch von folchem Stande find, dafs

es bey ihnen für Unehre und Schande gilt,

fich mit Defraudationen zu befaffen. Eine

gehörige Aufmerkfamkeit kann daher leicht

das Defraudiren verhindern, ohne folchen

zur Laft zu fallen, die nichts mit dergleichen

Waaren zu thun haben.

5) Die Gewerbe und der Verkehr bleiben dabey

durchaus frey, und wo ja einige Gewerbe da-

durch genirt werden j fo gefchieht es doch
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nach einer Regel, bey deren genauer Beob-

achtung nicht die geringfte Abhängigkeit von

der Willkühr der Steuerbeamten Statt findet,

«nd deren Befolgung fich die Kaufleute und

Fabricanten bald erleichtern lernen.

6) Die Erhebung kann von wenigen Perfonen be»

wirkt werden, und die Aufficht bedarf eben»

falls nur eines kleinen Perfon-als, da nur we-

nig Orte zu beobachten find,' Die perfön-

liche Freyheit aber bleibt dabey ganz unan»

getaftet.

$.1216.

In jedem Lande können verfchiedene Gegen-

ßände nach den verfchiedenen Graden des Wohl-

flandes, der Sitten, Gewohnheiten u. f. w. dazu

erwählt werden. Nur mufs man dahin fehen,

dafs fie unter die oben (§. 1197. 2. 3-) angeführ-

ten Principien paffen und die Vortheile gewäh-

ren, welche J. I2i5. verlangt. Welche Gegen-

ftände fich dazu im Allgemeinen qualificiren, ift

fchon früher angegeben. Hier follen blofs ei-

nige Beyfpiele zur näheren Erläuterung diefer Er-

hebungsart angeführt werden. Es fchicken fich

dazu z. B. 1) alles Gemahl und was fonft in den

Mühlen bereitet wird; 2) Salz; 3) Schlachtvieh;

4) Getränke, die fabrikmäfsig zum Verkauf be-

reitet werden; 5) Tabak; 6) Leder; 7) Stärke,

Seife , Lichter u. f. w. Alle diefe Steuern kön-

nen auf Einem Accifeamte erlegt werden , und ei-
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Tilge Kreisbereiter können durch Revifionen und

Vilitationen einen ziemlich grofsen Bezirk control-

liren. Hierbey wird Niemand beläftigt als die

Fabricanten ; und auch deren Beläftigung kann

fehr erleichtert werden, wenn die Formen der Er,

hebung und der Controlle einfach find, und fie

diefelben nicht zum Betrug gebrauchen.

Erläuterung, i. Alle Mühlen muffen aufgenommen

und von dem Steuerrevifor genau gekannt werden. Ihm

mufs bekannt feyn, wieviel in jeder Mühle und auf je-

dem Gangegemahlen werden kann, und wieviel darin

gemahlen zu werden pflegt. — Alles was zur Mühle ge-

bracht wird, mufs zuvor gewogen , und dann verßeuert

werden. Der Müller darf kein Getreide u. f. w. anneh-

men , als gegen Einlieferung des Steuerzettels , und in

Säcken oder Gefäfsen, auf welchen Qualität und Gewicht

genau angefchrieben ift. Er mufs fich ein Mahlbucli

haitön, worin jeden Tag das, was zur Mühle kommt,

eingetragen und dabey bemerkt ift, was damit vorgenom«

men: ob es gemahlen, gefchrotet, zu Oehl geltofsen

u. f. w. werden foll. Bie Mühlenbereiter, welche zu je-

der Stunde die Mühlen befuchen dürfen, vifitiren und

vergleichen die Vorräthe mit dem Buche des Müllers,

fo wiei die Richtigkeit der gefchehenen Verfteurung. Da
die Verantwortlichkeit des Müllers fehr grofs, und felbft

i der Verluft des Gewerbes mit öfterer Uebertrctung ver-

bunden feyn kann; fo ift nicht zu glauben, dafs fich der

Muller mit den Mahlgaften zu Collufionen verftehen

werde, und felbft bey letzteren wird der Hang zur De-
fraudation nicht fehr grofs werden, wenn dieMahlftcuer

nur nicht zu hoch ift. — Wenn die Satze für Mahlen
oder Schroten der Gerfte die niedri^;ften (etwa 6 Pfennige

iür den Centner) , des Roggens etwas hoher (i — e Gr.),

von Weizen die höchften fiad (4— 6 Gr.) ; fo wird dabey
wenig oder kein Unterfclileif vorfallen. Es fchaint beffer

au feyn , bey der MahUteuer gac Keine andern Üntei-



II 34 Drittes Buch,

fchiede gelten zu laffen, als die von den Körnern her-

genommen find, und auf die fernere Bellimmung des

Gemahls nicht weiter zu fehen. Will man von den Fa-

bricaten, Bier, Branntwein, Effig, Stärke u. f. w. noch

etwas heben : fo kann diefes füglicher bey Gelegenheit

der Fabrication gefchehen. Wenn mehrere Miihlenbe-

reiter die Mühlen überrafchen , und felbft Oberfteuerin-

fpectoren lie dann und wann unvermuthet befuchen ; fo

wird man fich ziemlich gegen Unterfchleife ficheru«

Auch können diefe an der Quantität des Gemahls leicht

bemerkt werden , fobald. fie ins Grofse getrieben werden,

feilten, da der Steuerrevifor die Quantität, welche eine

Mühle monatlich zu bearbeiten pflegt, kennt, und bey

Verdachtsgründen leicht die Anfßcht gefcharft werden

kann. — Da bey einer folchen Steuer alles wirklich

verHeuert werden würde , und man den ganzen Körner-

betrag ; der in der Mühle bereitet wird (Gerfte, Roggen,

Weizen , Oehlfrüchte) , recht gut 6 Centner auf den

Kopf rechnen kann ; fo würde eine folche Steuer von ei-

ner Bevölkerung von lo Millionen erhoben, doch vier

und eine halbe Million Thaler eintragen, wenn man den

Centner durch die Bank mit 2 Gr. in Anfclilag bringt.

Auch würde man bald dahin kommen , [die Mühlen auf

ein Fixum zu fetzen , oder die MahlHeuer an den Mül-

ler felbft zu verpachten, Avobey ihm zur Pflicht gemacht

werden müfste , feine Mahlbücher eben fo genau wie

vorher zu führen.

2. Sobald man das Salz nicht zu hoch befteuert, "wird

die Yerlleurung deffelben am heften von den Fabricanteu

gefchehen können. Nichts ift leichter, als die Quanti-

tät des fabricirten Salzes in den Salinen zu controlliren.

Die fertige Quantität kann dem Fabricanten im Steuer-

buche zur Laft gefchrieben , und ihm für eine beiiimmte

Zeit (binnen welcher er diefe Quantität wahrfcheinlicli

abfetzt) Credit gegeben werden. Diefen bezahlt er

durch Ablöfung von Zetteln für feine Kunden für belie-

bige Quantitäten , fo dvifs die Schuld his zum Ablauf des

Termins getilgt leyn mufs. Der Sahhandel wird dabey

frey und das Product erhält an jedem Orte feinen «a-
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türlichen Preis. Die Idee , dem Salze im ganzen Lande
einerley Preis zu erkünßeln , mufs aufgegeben werden,
da ihr Object der Natur der Dinge zuwider ift, und Nie-
mandem zugemuthet werden kann , dafs die der Saline

nahe Wohnenden den Entfernteren ihr Salz follen be-

fahlen helfen. — Wie das fremde Salz zu befteuern,

davon weiter unten. Freylich wird es unmöglich feyn,

auf diefem Wege eine £o grofse Summe zu erheben , als

man jetzt in unferm Vaterlande nach dem projectirten

Budget für die Jahre 1820 u. f. w. durch den Salzhandel

2u erheben gedenkt (5,800,000 Rthk) , da der vorgefchla-

gene Steuerfatz wohl kaum ein Drittel fo hoch feyn

dürfte, als die jetzigen. Wenn man indeffen erwägt,

dafs bey fo erniedrigten Salzpreifen : 1) die Gontrebande

faft ganz wegfallen , 2) fich die Salzconfnmtion beträcht-

lich erweitern würde , indem fodann auch mehr an Vieh

und Fabriken gewandt werden könnte ; fo möchte eine fo

ermäfsigte Steuer doch leicht bedeutend mehr eintragen,

als die Rechnung ergiebt, wenn man das Verhaltnifs der

Hsrabfetzung der Steuer dabey annehmen wollte. Belegte

man das Pfund Salz mit vier Pfennigen, fo würde diefes

bey einer Confumtion von 200 Millionen Pfund über drit-

tehalb Millionen Thaler betragen, da man jetzt, wo das

Pfund mit 8 Pfennigen belegt iß , doch nur 5,800,000

Rthl. davon berechnet. Die Höhe der Salzfteuer mufs fo

berechnet werden , dafs dadurch der Preis nicht fo hoch
gefteigert wird, dafs es Vortheil bringt, aus dem Ein-

pafchen des fremden Salzes ein Gewerbe zu machen.
Beftätigt es iich gar, was ein englifcher Chemiker, Na«
mens Parkes entdeckt haben foll (in den Transactions

of Caledonian Horticultural Society) , nämlich: i) dafs

das Kochfalz , in gehöriger Proportion beym Gartenbau
angewandt, die Eigenfchaft hat, Gefundheit undWachs-
thum der Vegetabilien zu befördern; 2) Fruchtbäume

und faflige Pflanzen gegen Infecten zu fchützen; 3) dafs

es felbft eines der wirkfamften Mittel fey, um in Garten

die Infecten zu vertilgen; fo würde es die Politik erfo-

dern, den Verbranch des Salzes durch hohe Steuern auf

keine Weife zu hindern. Eine folche Anwendung würde
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ja die Production unendlich vermehren , und der Ge-

lirauch wür^e fich, wenn es recht wohlfeil wäre, fo

erweitern, dafs ein Pfennig viel mehr einbringen wür-

de, als jetzt ein Grofchen; nicht zu gedenken, was

die durch eine folche Anwendung vermehrte Production.

anderer Gegenfländc in die Staatscafl'e liefern würde.

5. Auch eine Schlachtfteuer läfst fich leicht erheben,

wenn den Fieifchern zur Pflicht gemacht wird , kein

Vieh weder für fich noch für andere ohne Erlaubnifs-

zettel , der gegen Erlegung der Steuer ertheilt wird,

zu fchlachten. Das gefchlachtete Vieh der Fleifcher

ift auf dem Markte odrr in den Scharren leicht zu

controUiren, und in den Städten und Dörfern können

leicht Schlachtviehliften aufgenommen werden , die

zur ControUe des gefchlachteten Viehes dienen. Ein

Fleifcher wird, fobald nur einige Beyfpiele genauer

Vigilanz vorhanden find, es nicht leicht wagen, ohne
Erlaubnifszettel in Privathäufern zu fchlachten.

4. Die Getränke, befonders Bier, Wein, Meth,

Branntwein u. f. w. , find faft in allen Ländern ein Ge-

genftaud der Confunitionsfteuer , und fie paffen, fo wie

aus andern Gründen, auch deshalb gut dazu, da fich

fo mannichfaltige zweckmäfsige Methoden erfinnen

laffen , die Steuer davon richtig zu erheben. Die
Steuer aufs Bier haben die Engländer in die Malz-,
Hopfen- und in die eigentliche Bierfteuer gelheilt.

Es fcheint aber beffer, fie ganz vom Bier zu erhe-

ben, da fie nicht nur durch ihre Thcilung in die

Malz-, Hopfen- und Bicrlieuer zufammengefetzter

wird, fondern auch' das Malz und der Hopfen noch

meinen langen Weg haben, ehe fie zur Confumtion ge-

langen. — Die Steuer vom Eier kanxi 1) fo erhoben

werden, dafs der Bierfabricant für jedes Gebräude eine

Declaration einreicht, wieviel er Tonnen zu brauen

gedenkt und von welchem Grade der Stärke, oder auch

wieviel Malz und Hopfen er zu dem Gebräude anwen-

det, und dann wird die Steuer nach dem Maafsitabe

des Werthes des Malzes und Hopfens, das zum Bier

angewandt wird, fürs ganze Gebräude bellimmt, und

die Summe nach der aus dem Material zu brauenden

Ton-
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Tonnenzahl auf jede Tonne vertheilt. Diefe Methode

ia aber höchil hefchvverlich für die Brauer j und dio

Controlle ill kollbar. ßelTer fcheint die 2te , wornach

man die Zahl der möglichen Gebräude für einen be«

llimmten Termin berechnet, und für jedes Gebräude

eine, nach dem Cubikinhalt derBraiikeffelund der Qua-

lität des Biers beftinimte Steuer feftfetzt. Hierbey ift

dann weiter keine Controlle nöthig, als darauf zu ach-

ten, dafs das Brauen zu der Zeit, wo der declarirte Ter-

min ficli endet, aufgehört habe. Da jede ßrauerey iht

beftimmtes Maafs , ihre vermeffenen Braukeffel oder

Braupfannen und Braugefäfse hat, man auch weifs,

hinneu walcher Zeit ein Gebräude vollendet werden
kann; fo läfst fich die vorgefchlagene Erhebungsart

leicht ausführen , und die Steuerbehörde ift vor Betrug
ficher , fobald nur die Steuerfätze mäfsig find.

Auf ähnliche Art wird auch die Steuer vom Brannt-

wein am bequemften erhoben. Jeder Branntweinbren-

ner erklärt: i) die Grölse feiner Blafe ; 2) die Zeit,

wie lange er brennen will, einen Monat, fechs Monat,
ein Jahr u. f. vv. Die Zahl der Brände, welche in einer

folchen Zeit gelchehen können, beftimmt das Steuer-

amt nach mittlem Erfahrungsfätzen. Was jemand
mehr leiftet, geht fo lange der Induftrie zu Gute, bi»

diefe fo allgemein wird, dafs fie zur Annehmuug einer

gröfstrn Zahl Brände in derfelben Zeit zu einer Re-
gel berechtigt. Für jeden Brand wird eine beltimmte

Anzahl Quart Branntwein gerechnet, und für jedes

100 Maafs die Steuer bellimmt. Die Contrcrlle bey ei-

ner folchen Erhebungsart befteht blofs darin, ob Bla-

fen und Gefälse mit der Declaration iibereinftimmea.—

Leicht kann auch den Fabricanten Credit wegen dei!

Steuerentrichtung gegeben werden. Denn es kann Zei-

ten geben, wo ein Fabricant fein Intereffe dabey findet,

leinen Branntwein Jahre lang liegen zu lafl'en. Soll er

die Steuer dafür vorfchiefsen ; fo erfchwert diefes das

Gewerbe aufserordentlich , und aerüört es fogar unter

gewiffen Umftänden. Diefe Erhebungsart ilt mit den
wenigften Unbe(juemlichkeiten für die Fabricanten ver-

knüpft, genirt das Gewerbe nicht, koftet wenig umi

V, Jakob StaatsßnanzwiJJ. IL OcQG



II38 Drittes Bucli.

ift felir gut ausführbar , fobald mau einen mäfsigen

Steuerfatz , z. B, nicht über 15 Procent vom rohen
Stoffe erhebt. — Die Erhebung von der Maifche ill

viel umßändlicher, da Tag uHd Stunde, wann der Brand
angehen, wie lange er dauern und wann er enden ,folI,

genau beilimmt und ftrenge beobachtet werden muffen.

Es können dabey Uniftände vorkommen , die den Bren-

ner ohne feine Schuld ßraffällig machea, wo er den

Erand einftellen mufs, oder er nicht zu der bellimmten

Zeit fertig werden kann. Lauter Urfachen zu Quäle-

reyen. Das Ende davon ift aber gewöhnlich, dafs fich

der Brenner mit dem Revifor vereint, und beyde den

Staat um einen Theil der Steuer betrügen, befonders

wenn die Sätze hoch find. Wer diefes nicht thut, lei-

det durch continuirliche Chicanen der Steuerbeamten,

Man hat fo viele verfchiedene Erhebungsmethoden

von diefen verfchiedenen Gegenftänden verfucht und

fo viele Vorfichtigkeitsmaafsregeln gegen diefen Betrug

erfunden, dafs .wenn man alle«, was die Erfahrung ge-

lehrt hat, kennt, es nicht leicht an der Auffindung fol-

cher Mittel fehlen wird, welche der Zeit und den Um-
ftänden, welche befondere Einrichtungen erfodern, an-

gepafst werden kön.ien. — Es wird allenthalben zur

Erleichterung dienen, wenn den Fabricanten für ihre

controUirten Angaben ein Credit eröffnet und die fchon

beJtimmte Abgabe erft beym Vorkauf an die Detailliüeu

oder Confumenten bezahlen läfst. Um diefes auszu-

führen, wird gewöhnlich verordnet, dafs das Product

der Fabrication. angezeigt und die Tonnenzahl untö»r

die Controlle eines Steuerbeamteu gefetzt wird, der

die Zahl der Fäffer verzeichnet imd darauf achtet, dafs

kein Fafs ohne Steuerberichtigung verkauft oder aus

dem Keller gcfchaifq. wird. Die Gefäfse werden dann,

wie es in England üblich ift, numerirt und der Grad
des darin enthaltenen Getränks darauf bezeiclinet,

darüber vom Steuerhoamten eine correfpondirende Lifte

aufgenommen, und über den Ab- und Zugang der Vor-

räthe förmliche Rechnung gehalten.

Diefe Controllen der Steuerofficiahten über die Vor-

rütliö der Fabricanten find allerdings für diefe nieh
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angenehm. Allein wenn fie nur fo eingerichtet find)

dafs das Gefetz alles, wie es dabey gehalten werden,

foll, genau bellimmt; fo fetzt es den Fabricanten,

wenn er nur nicht betrugen will , durchaus nicht der
Willkühr des Officianten aus. Es findet unter ihnen
blofs eine doppelte Buchführung Statt, und der Fabri-
cant kann fogar aus einer folchcn Controlle manchen
Nutzen ziehen, da es ihn zur genaueren Ordnung in

feinen Rechnungen nöthigt. Leichter ift es aber, wenn
der Credit für jeden Brand auf eine beilimmte Zeit

lautet, und nur in aufserordentlichen Fällen auf grofse
Vorräthe verlängert wird. Im erllern Falle ift gar
keine Got.trolle über die Vorräthe nÖthig, fondern es

darf nur dafür fielorgt werden, dafs die terminlichen
Zahlungen riclitig eingehen. Wo fie nicht erfolgen,

hört der Credit auf.

5. Tabak , Leder, Stärke, Seife, Lichte u. f. w. kön-
nen ebenfalls leicht an dem Fabrikorte controUirt und
belleuert werden, welches hier weiter auszuführen zu
weitläufig feyn würde. Es muffen alle Fabriken diefer

Art unter Steueraufficht gcltellt, ihnen dabey alle Er-
leichterung verfchaift, auf den Mifsbrauch , den je-

mand von folchen verftatteten Erleichterungen ge-

macht, fcharf vigilirt, und der entdeckte aufser der

gefetzlichen Strafe mit gröfsern Einfchränkungen und
fchärferer Controlle des Üebertreters verpönt wer-
den. — Hält man fich auch hier an mäfsige Steuer-

fätze und weifs rechtfchaifene und umfichtige Beam-
te zu wählen; fo wird man bald dergleichen Steuern
in einen leichten und fiebern Gang bringen können.
Ich mache nur noch die Bemerkung, dafs es oben
nicht nöthig ift , alle genannte Objecto zu Steuer-

objecten zu machen, eben fo wenig, als fich auf
diefe einzufchränken , wo ihr Ertrag nicht zureicht,

oder ficJi fchicklichere dazu zeigen. Nur die Haupt-
regeln dürfen nicht vergefCen werden, nämlich: i) dafs

alle diefe Confumtionsfteuern nur Ergänzungsfteuern

der Einkommenileuer feyn foUen ; 2) dafs fie immer
mit Hinficht auf das Einkommen der Stände, deren
Verzohrungsartikel fie ausmachen, gewählt wtrden

C CC C 2
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inüffen; 3) dafs da, wo fie den auswärtigen Debit hem*
meu konnten, Vergütungen bewilligt werden; und

4) dafs eine Mannichfaltigkeit nur in fofern gut ift, als

fie a) die hohen Sätze vermeiden hilft, und b) dadurch
eine richtigere V'ertheilung bewirkt werden kann, wenn
mehrere Gegenftände belteuert werden, die verlchic-

dene Glaffen verzehren,

§. 1217.

Daj'e^ die Accife mit den eignen Bürgern zu

thun bat, Und wenn die Thoraccife aufgegeben ift,

die Accife auf wenig Artikel eingefchränkt und

die Abgabe von diefen von wenigen, nämlich den

wohlhabendften und ehrliebendften Glaffen erhoben

wird) deren eignes Intereffe es erfodert, ßck das

Vertrauen der Regierung zu erwerben, weil fie im-

merfort mit ihr zu thun haben ; fo wird bey einer

fo befchränkten Einrichtung der Accife die De-

fraudation nie einen grofsen Umfang erreichea

können*

E rläuterung. Die Accife fcheint inshefondere für dio

Communen grofser Städte für jetzt immer noch das

belle Mittel, den gröfsten Theil der Comniunalileuer

zufamraen lu bringen. Es nehmen nämlich an dea

Vortheilen einer Stadt, welche durch die Sthdtgemeinde

felblt gefchaffen und unterhalten werden muffen , alle

in einem gewiffen Grade Theil, welche in der Stadt

wohnen, fich als Fremde darin aufhalten, durchrei-

fen u. f. w. Es ill daher billig, dafs alle diefe auch

proportionirlich an den Coinmunallaften Theil nehmen.

Bringt man nun die Commuualfleuern fämmtifch auf

directem Wege auf und ordnet fie nach dem Kinkom-

men; fo bleiben eine grolse Menge von Einwohnern

imd andern, welche die Comuiunalvortheile geniefsen,

von diefer Steuer fi-ey, und die ganze Laft wird auf weui^



Von der Finanzverwaltung. 1141

Claffen zufammengedrängt. Die indirecte Steuer aber

theilt fich unter alle Gonfumenten , und zwingt daher

auch diejenigen zu Beyträgen, die fonft ganzfrey ausge-

henwürden, als: die Geißlichen, das ganze Militair, die

privilegirten Staatsbeamten u. I. w. Selbft die Armen
und Almofengen offen Heuern mit; ehen fo die Frem-

den , Durchreifenden, die Frachtfuhrleute und das

platte Land, in wiefern es viele Confumtibilien aus

der Stadt kauft. — Letzteres wird auch ganz billig

hefonders zu demjenigen Theile der Gommunalfteuer

der Stiidt angezogen, welche für die Armen derCelben

tufanimengeb rächt wird. Denn von den Armen, die

fich in den Städten fummeln, gehören die wenigften

der Stadt an; fie häufen fich nur deshalb mehr in der

Stadt, weil fie dafelbH eher Wohngelegenheiten und

eine gröfserc Menge Volk zufammen finden, deren Mit-

leiden fie anfprechen können. Daher liegt die Verfor-

gung der Armen grofser Städte nicht blofs diefen, fon^

dern dem ganzen Lande oder wenigft,ens den ganzen

Kjreifen oder Provinzen ob. Da nun aber in wenig
Ländern dicfe Rückficht getroffen worden, und man
verlangt, dafs jeder Urt feine Armen ernähren foU; fo

würden viele Städte in Gefahr gerathen , durch die

Beyträge zur Unterhaltung ihrer Armen felbll zu ver-

armen , wenn ihnen nicht geltattet würde, durch indi-

recte Communallleucrn einen Theil denen zuzuwälzen,

welche bey der directen Befteurung nichts dazu geben
würden. Ich kann hiervon als redendes Beyfpiel unfro

Stadt Halle anführen. Bisher wurden die Communal-
bedürfniffe diefer Stadt durch eine fogenanntc Octrci

oder eine Stadtaccife zufammengebracht, die auf die

meiften einpaffirenden Gonfumtionsartikel gelegt war,

aber da fie fehr mäfsig war und fich zwifchen i—3 Pro-

cent des Werths hielt, leicht einging und wenig läftig

fiel, — Diefe hat, nach dem neuen Steuerfyilem , ih-

rem gröfsten Theile nach in eine directe Einnahme-
Xteuer verwandelt werden muffen. Durch diefe Einrich-

tung find ron. allen Beyträgen befreyt: i) das ganze
MiUtair, 2) die Geilllichen und Schullehrcr, 5) dio

Penfionaire des Pädagogiums und Waifenhaules, 4) die
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Studirenden
, 5) die fich hier aufhaltenden und durch-

paffirenden Fremden ; 6) das platte Land, in wiefern

€ß befteuerte Bedürfniffe in der Stadt kauft; endlich

7) die ganze ClaCfe der Dürftigen und Armen , denen
man keine djrecte Steuer abnehmen kann. Da durch
die Üctroi etwa 10— 12000 Rthl. erhoben wurden; fo

kann man annehmen , dafs das jetzt befreyete Perfonal

wenigftens 4— 5000 Rthl. dazu beytrug. Denn die ge-

nannten Rubriken faffen fall die Hälfte der ftadtifchen

Population unter fich. Diefe Steuer ift nun durch die

Verwandlung in eine directe Einkommenfteuer gänz-

lich den übrigbleibenden Familien (etwa 2000 an der

Zahl) zugefallen. — Das Schlimmfte ift, dafs den Be»

freyeten dadurch durchaus kein Vortheil zugewachfen
ift; denn kein einzigem Artikel, welcher vorher der

Octroi unterworfen war, ift durch die Aufhebung der--

felben bis jetzt im Preife gefallen; viele werden auch
nie deshalb fallen, weil der Verkauf davon zu fehr ins

Kleine fällt, und daher es nicht möglich ift, fie im De-

tailverkauf um 1 — 3 Procent wohlfeiler zu verkaufen.

3eder Hausvater raufs alfo immer noch daffelbe Markt-

geld geben als vorher , wenn er diefelbe Quantität

Waaren will einkaufen lallen. Es haben daher die Fa-

milien , auf welche die directe Befteurung gefallen ift,

nur Nachtheile, ohne dafs die übrigen durch Aufhe-

bung der indirecten Steuer Vortheile von diefer Um-
wandlung haben. Noch ein anderes üebel, das mit

einer hohe«, directen Gommunalfteuer verknüpft ift,

befteht darin , dafs dadurch leicht reiche Einwohner,

die durch kein Gewerbe an die Stadt gebunden find, fich

aus derfelben entfernen , und fich lieber da niederlaf-

fen, wo fie keine oder eine geringere directe Gommu-
nalfteuer trifft. Es ift daher eine ftarke directe Gom-
munalfteuer ein Mittel, die wohlhabenden Einwohner

aus der Stadt zu vertreiben. Wenn z. B. ein Capitalift

üch in Halle niederliefse, der jährlich 50,000 Rthl. Ein-

kommen hätte; fo würden dielen, nach dem angenom-

menen Fufse zu 5 Procent, 2500 Rthl. Gommunalfteuer

treffen, da er, wenn er feinen Aufenthalt eine Viertel-

ftunde von der Stadt, etwainGiebichenfteiji nähmci mit
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Freuden aufgenonunen werden würde, wenn er loRthl.

zu ihrer Commimalfleuer gäbe. » an v/ird hieraus leicht

abnehmen, dafs die Anordnung der Communalfteuern

ganz anderer Rückfichten bedürfe, als die^ allgemeinen

Staatslteuern. Es gelten fürfie freylich' diefelben allge-

meinen Principien, aber ihre Anwendung fodert, wegen
der hefondern Lage, in welcher ficli viele Communen be-

finden, ganz befondere Modificationen. Es fehlt noch an

reinen und richtigen Begriffen über die Bedürfniffe, wel-

che der Commune für fich, welche dem Kreife, der Pro-

vinz u, f. w. obliegen. Nicht alle Bedürfniffe, die in ei-

ner Commune ficli zeigen, find CommunalbedürfnifCe,

So lange diefer Punct nicht aufgehellet ift, wird man
ftets grofse Fehlgriffe tliun , wenn man die allgemeine

Theorie der Steuern auf Gommunen fo wie auf den
ganzen Staat anwenden* will. Eine richtige Theorie

der CoromunEillteuern , befonders der ftädtifchen , wird

ein fehr verdienftliches Werk für die Praxis feyn. Bis

jetzt hat ein dunkles Gefühl und eine unmittelbare Er-

fahrung die Städtefteuern beffer geordnet, als die halb-

verllandene Steuertheorie unferer Steuerreformatoren.

§. 1218.

II. Zölle fcheinen urfprünglich hauptfäch«

Jich nur beftiuimt gewefen zu feyn, um fich von

denen, welche die Strafsen des Landes benutzen,

etwas für deren* Bau und Unterhaltung, oder für

die gewährte Sicherheit auf denfelben eine Ver-

gütung bezahlen zu laffen. Eine folche Abgabe

wird am natürlichften nach dem Grade des Scha-

dens, welchen die Wege oder Brücken durch den

Transport der VVaaren leiden, geordnet. Sie

werden nur einen Theil der Transportkoften aus-

machen dürfen, und daher auch nur nach diefen

regulirt werden können. Da diefe fich nicht nach
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dem VV^erthe, fondern blofs nach dem Umfange

und Gewicht der VVaaren und der Länge der zu

paffirenden Wege richten; fo würde auch in die-

fen Ümftänden allein der Maafsftab für die Zoll-

fätzö gefucht werden muffen.— Indeffen hat fich

diefe urfprüngliche Beftimmung der Zölle längft

verloren, und die Zölle find nichts anders als eine

Art von Accife geworden, die man von einge-

henden, ausgehenden oder durchgehenden Waaren

erhebt, und man unterfcheidet deshalb Eingangs-,

Ausgangs- und Durchgangszölle. Mei-

fteptheiis werden fie an der Grenze des Landes

erhoben. Denn felbft die fogenannten Binnen-

oder innern Landzölle find nichts als Zölle an den

Grenzen der verfchiedenen Provinzen eines Lan-

des, die entweder fonft verfchiedene Lander wa»

ren, und nun in Ein Reich zufammengefchmolzen,

oder durch ihre Verfaffung fo verfchieden find,

dafs fie fich einander wie fremde Länder behandeln

zu muffen glauben. — Wir verliehen alfo unter

den Zöllen hier nichts anders, als diejenigen Arten

von Abgaben , welche von den Waaren bey Gele»

genheit ihres Transports aus einem Lande ins an-

dere gehoben werden. Sie find nichts als ein©

Art von Confumtionsfteuer, und muffen daher

auch nach den Principien derfelben beurtheilt und

geordnet werden,

Anmerkung. Geleits-, Wege-, CIiaulTee - , Brücken*

eeld^r u. X. w. fiixd eine Art innerer Zölle , wie iie Uif-

%



Von der FinanzVerwaltung. 1145

fprünglich waren , und lollen Vergütungen für die ge-

nannten Bequemlichkeits- und Sicherheitsanftalten feyn,

die nicht auf einen reinen Ertrag für die Staatscaffe,

fondern nur auf Entfchädigung lür die Koften diefer

Anftalten berechnet werden lollen. Sie gehen uns da-

her hier zunächft nichts an , ob fie gleich auf dieieibe

Art erhoben werden , als die übrigen Zölle , und in fo

weit die Regeln für diefe auch für jene Anwendung
finden. Da dergleichen Abgaben blofs nach der Laft

erhoben werden; fo hat es damit wenig Schwierigkeit.

Die fogenannten Binnenzölle werden aber häufig nach
der Qualität und dem Werthe der Waaren geordnet,

und dann find fie fehr läitig und aus mehr als aus einem
Grunde verwerflich. Denn i) erfchweren fie den innern

Verkehr aufserordentlich, weil fie Nachfuchungen, Prü-

fung und Schätzung der transporlirten Waaren mitten

im Lande nöthig machen, alfo Commiflionaire , Um-
Packungen , Abladungen u. f. w. mitten im Lande fe-

dern; und 2) widerltreiten fie der Gleichheit , indem
fie den Einwohnern der einen Provinz oder der einen

Gegend höhere Auflagen auflegen , als den übrigen.

Die , welche die Waare erzeugen , verzehren fie , ohne
diefe Steuer zu entrichten; die entfernten Einwohner,

welche fich diefelbe zuführen laffen, muffen dafür

eine Steuer bezahlen. Zu einer folchen Anordnung
läfst fich kein vernünftiger Grund finden, Ift die Waa-
xe zu einer Gonfumtionsayflage gefchickt; fo muffen

,

fie billig alle tragen , die fie verzehren. Es ift unge- s^^

leimt, fie blofs denen aufzubürden, welche fie nicht er-

langen können , ohne fie vor einer beftimmteu Stell«

vorbey transpprtiren zu laffeji,

§. 1219.

Der Eingangszoll wird von den aus dem Aus»

lande eingehenden Waaren erhoben. Befteht er

in hohen 3ätzen ; fo vertheuert er die Waaren fo

fehr, dafs fie nicht wieder an andere Länder ab-
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gefetzt werden können, fobald diefe die Waare

auf andern Wegen , ohne diefe Abgabe zu bezah-

len, zu beziehen Gelegenheit haben. Man pflegt

daher diefe Abgabe zu theilen , und beftimmt den

einen Theil zu derjenigen Abgabe, welche gege-

ben werden foll, die Waare mag zur innern Con-

fumtion beftimmt werden oder nicht, den andern

aber als eine Zulage für foiche, welche beftimmt

zum innern Verbrauche dienen. Jenen ßeftand-

theil benennen die Tarife gewöhnlich Eingangs-
zoll, auch ZoUfchlechtweg, diefenV erb rauch s-

zoll oder Verbrauchsfteuer. Letzterer kann

fodann zwar auch beym Eingange bezahlt werden,

es iil aber gemeiniglich nachgelaffen, ihn erftdann

zu bezahlen, wenn die Waare beym Eigenthümer

anlangt, oder wenn fie zur Gonfumtion übergeht.

Erläuterung. Der preufsifche Tarif unterfcheidet da-

her Zoll und Verbrauchsfteuer; der ruITifche gleichfalls

Eingangszoll und Verbrauchszoll, wo jedoch bemerkt

ill, dafs beyde Zölle am Eingange bezahlt werden fol-

len. Warum daher der ruflifche Tarif diefen Unter-

fchied gemacht hat, ift fchwer einzufehen , da i) das

Gefetz für den Wiederausgang eingeführter Waaren keine

Erftattung des Verbrauchszolles beftimmt ; 2) Rufsland

überhaupt wenig üurchgangswaaren hat, und 5) für

die, welche blofs durchgehen, ein befonderer Tranfito-

zoU feltgefetzt ift. Jener Unterfchied dient alfo in der

That in Beziehung auf Rufsland zu nichts, als dasRech-

nungswefen weitläufiger zu machen und denfelben Zoll

unter zwey Namen zu bezahlen , den man füglich unter

Einem Namen verrechnen und bezahlen konnte. Aber

auch in dem preufsifchen Zolltarif vom J. 1820 fcheint

kein feiles Princip zu lierrfchen , woraus fich in allen
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Fällen erkennen Heise , weshalb der Zoll von der Ver-

brauchsfteuer gefchieden , weshalb die Sätze fo und

nicht anders bellimmt, nnd die angenommenen Ver.

hältniffe getroffen find. Wenigftens liegt in den An^

Wendungen , welche die untergeordneten Beamten von

dem Gefetze machen, manches, was fich nach ver-

nünftigen Principien nicht wohl rechtfertigen zu laf-

fen fcheint. Nimmt man nämlich i) an , dafs der Zoll

(Eingangszoll) eine Abgabe feyn foll , die jede Waa-

re, welche in den Staat eingeht, tragen mufs , fie mag
darin confumirt werden , oder zur ausländifchen Con"

fumtion wieder ausgehen; fo Ich einen die preufsichen

Sätze zu hoch zu feyn. Denn fie beträgt für die meillen

Waaren vom Pfunde Bruttogewicht i Gr. 4 Pf. Nun
find unter folchen Waaren , welche unter diefe Rubrik

fallen, viele, wovon das Pfund für 2 bis 6 Gr. gekauft

werden kann , wie z. B. mehrere unter den fogenannten

kurzen Waaren — Sonnenberger Spielfachen , die gro-

ben Schlofferarbeiten u. f. w. Auf folche beträgt alfo

der blofse Zoll 66 , 53 , 25 Procent ihres Werths — Sa-

tze , die fich weder als Confumtionsauilagen , und am
allerwenigften als Tranfitoabgaben rechtfertigen laffen.

Was im preufsifchen Tarife Zoll genannt wird, fcheint

fich daher als Tranfitoabgabe durchaus nicht rechtfer-

tigen zu laffen, Selbft für theure Waaren ift 6Rthl, für

100 Pfund eine unerträgliche Durchgangsabgabe, wel-

che den gröfstcn Theil des Tranfitohandels zerßÖren

mufs, noch dazu, da der Zoll vom Brutto erheben wird,

wodurch alfo das Netto oft bedeutend befteuert wird.

Will man aber 2) diefen Zoll als einen Bellandtheil der

Verbrauchsfteuer betrachten; fo zeigen fich fo viele Feh-

ler daran, dafs man fich fchenen mufs, ihn unter diefen

Begriff zu bringen. Denn da eine Verbrauchsfteuer fich

nach dem verfchiedenen Werthe der Dinge richten mufs;.

fo zeigt fich, dafs bey Beftimmung des Zolles nur fehr

geringe Rückficht darauf genommen ift , indem Sa-

chen , wovon das Pfund 10 bis 1000 Rthl. kottet, eben

Xo gut mit 1 Gr. 4 Pf. für das Pfund belegt find , als Sa-

chen , wovon das Pfund unter 1 Rthl. bis 2 oder 4 Gr
koltet , und dock mufs man glauben , dafs der Werth
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hat berückfichtigt werden follen , da manche Dinge ein

niedrigerer Zoll trifft, und der allgemeine S«tlz , wo
für die Waaren keine befondern Beftimmungen feftfte-

ftehen , 12 Gr. für den Gentner ift. — Noch eine In-

convenienz zeigt fich bey der Erhebungsart diefes Zol-

les , die bey der allgemeinen Bellimmung derfelben nicht

gehörig gewürdigt zu feyn fcheint , ich meine den Um-
ftand , dafs der Zoll vom Bruttogewicht , die Ver-

brauchsfteuer aber vom Nettogewicht derWaare erhoben

wird. Nach dem Sinne , wie xruxn diele Verordnung in

den Zollftätten anwendet , und wie ihn die nachfolgen-

den Regierungsrefcripte beftätigt zu haben fcheinen,

können hieraus Abgabenfätze entfpringen , au welche

der Goncipient des Tarifs unmöglich gedacht haben

kann, da lie aufser allem Verhältnifs find. Die Zoll-

beamten find nämlich angewiefen : zuerft das Colli zu

wiegen, und wenn etwas darin enthalten ifr, delTen Ein-

gangszoll nach dem Tarif 1 Gr. 4 Pf. pro Pfund beträgt,

diefen Zoll vom Bruttogewicht diefes Colli zu berech-

nen, fodann das Colli zu öffnen, und die Verbrauchs-

teuer nach dem NettogewiC|[it der verfchloffenen Waa-

ren auszumitteln und fie dem Zolle zuzurechnen. Was

fich hierdurch für Mifsverhältniffe ergeben, wird aus

folgenden Thatfachen erhellen: Eine Dame beftellte

fich künftliche Blumen in Leipzig, und verordnete, diele

in einem Kaften fo aufzuliängen , dafs fie fich beym

Transport nicht drücken könnten. Der Commifiionair

nimmt dazu eine Zuckerkifte, die allein 150 Pfund wog.

In diefelbe hängt er ein Pfund Blumen an Fäden auf,

und fchickt fie mit der eignen Gelegenheit der Dame

ihr zu. Die Zollrechnung für die Dame lautete nun fo:

Bruttogewicht 155 Pfund k 1 Gr. 4 Pf. pro Pfund

6Rthl. 9 Gr. 4 Pf."

Blumen 1 Ffund , . — is ^ —
7 Rthl. X — 4 Pf.

I^an fieht leicht , dafs , %venn ein Schalk die Blumen in

eine Emballage von lo, von 100, von 1000 Centner

eingepackt hätte , der Empfänger nach den Worten des

Gßi^nes mehrere Taufend Thaler für ein Pfund ßlumen
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hätte bezahlen muffen. Die Abfurdität der Deutung

diefer Verordnung würde freylich bey fo auffallenden

Fällen leicht bemerkt und die Verordnung von obea

beffer bellimmt worden feyn. Sind aber diefe Verhält-

niffe im Grofsen ungereimt ; fo find fie es auch im Klei-

nen und in geringerm Grade. Aber Befchwerden über

letztere werden nicht gehört. Bezahlen aber 10,000 In-

dividuen , deren jedes i Pfund zu viel verzollt , nicht

auch 10, 000 Pfund zuviel, und ift nur das Unrecht,

was in Maffe erfcheint? — Mir find viele Fälle bekannt,

woPerfoneu in ihren Koffern iteuerbare und nicht fteuer-

bare "VVaaren vermifcht einbrachten , und woran man
vom ganzen Bruttogewichte des Koffers den Zoll erhob 5

mir felbft widerfuhr, dafs 1 Pfund halbfeidene Waaren,

zwifchen dicke Bretter und Wachstuch gepackt , meiner

Familie zugefandt wurde, wovon das Brutto 12 Pfund

wog, und folglich der Zoll eben fo viel betrug, als di«

Verbrauchslleuer. Gewifs hat aber der Tarif fo etwas

nicht einführen wollen. Man ficht indefs hieraus , wie-

viel dazu gehört, um dergleichen Steuerverordnungen

fo abzufaffen , dafs nichts gegen feine eignen Zwecke
daraus gefolgert werden kann. Diefe Regel, den Zoll

vom Bruttogewicht nach dem Werthe der Waaren der

Colii's zu ordnen, hat noch den unvermeidlichen Fehler,

dafs die Abgabe kleinere Quantitäten allemahl härter

trifft, als grofse. Denn wenn 1 Pfund Waaren gehörig

cmballirt werden ; fo ift das Verhältnifs des Gewichts
der Emballage allemahl gröfser zum Gewicht der em-
ballirten Waare , als wenn ich 100, oder 1000, oder

10,000 Pfund emballire. Man befteuert alfo dadurch
den höher , der fich Kleinigkeiten kommen läfst , als

den, welcher grofse Ma ffen verfchreibt. Wie läf«t fich

«ine folche Ünglefchheit rechtfertigen?

§. 1220.

Der Durchgan^^szoll und der Ausgangszoll ift

hai^ptfächlich darauf berechnet, dafs ihn die Aus-

länder wenigftens zum Th«il bezahlen follen. Wir
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haben diefe Materie fchon im vierten Abfchnitte

beurtheilt. Hier foU blofs von den Erhebungsme-

thoden der Abgaben durch Zölle geredet werden.

§. 1221.

Bey der Organifation der Erhebung durch

Zölle hat man insbefondere folgende Probleme zu

löfen

:

1) den Zoll fo einzurichten, dafs dabey das

Gewerbe des Schleichhandels nicht

aufkommen kann
;

2) zu bewirken, dafs alles, was ein-, aus- und

durch das Land geht, die Zollftätten, wo
die Abgaben zu entrichten find, berühren

mufs;

3j) zu bewirken, dafs alles, was im Zollamte

verfteuert werden mufs, richtig zur Anzeige

komme, ohne dafs die Waareneigenthümer

oder die fie ein - oder durchführen, mehr be-

läftigt werden, als es durchaus zur Erreichung

des Finanzzweckes nothwendig ift, und felblt

den letztern nach der Bequemlichkeit der den

Zoll entrichtenden zu modificiren;

4) dafs die Freyheit des Handels und des Ver-

kehrs daneben möglichft gefchont, und folche

Einrichtungen getroffen werden , vVodurch

derMifsbrauch, welcher aus dem, was für die

Freyheit des nützlichen Verkehrs gefchieht,

erfolgen könnte, verhindert wird

5
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5} den Zpll zu einem reinen Finanzinftitute zu

machen, und alle Nebenzwecke, welche den

Finanzzivecken Abbruch thun könnten, da-

von zu trennen«

§. 1222.

1. Wo esZölle giebt, da giebt es auch ,. wie

bey der Accife, Betrug lund Schleichhandel, nur

noch in gröCserem Maafse, weil an der Grenze

gröfsere Maffen von Waaren zugleich erfcheinen,

und alfo der Gewinn dabey auch für die Einzelnen

viel grölser ift. Der Schleichhandel ift daker ein

Feind, mit welchem alle Zolleinrichtungen zu

kämpfen haben. Es kann nicht davon die Rede

feyn , ihn gänzlich zu vernichten. Denn das

fcheint unmöglich zu feyn. Man kann nur fuchen,

ihn fo zu fchwächen, dafs der Schade, welcher

dadurch angerichtet werden kann, unbedeutend

wird.

§. 1223.

Das, was dem Schleichhandel feine gröfste

Stärke verleihet, find: Waarenverbote und

unproportionirlich hohe Zollfätze, d.i.

folche, die in einem zu hohen Verhältniffe zu dem
Werthe der Waaren ftehen. Durch bevde wird

nämlich der Preis der Waaren, welche fie betref-

fen, fo hoch in die Höhe gefchroben , dafs ein an«

fehnlicher Gewinn aus dem Schleichhandel mit

denfelben entlteht^^ wodurch die Koften und Gi-
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fahren des Unterfchleifes reichlich bezahlt wer-

den, Diefer Gewinnft wird fodann eine Lockfpeife

für viele, den Schleichhandel zu ihrem Gewerbe
zu machen und allen Scharflinn anzuwenden, die

Zollbeamten und Aufpaffer zu hintergehen, wena

diefelben nicht lieber felbft n'iit den Schleichhänd-

lern gemeine Sache machen wollen, und ihrem

Gewerbe die grüfstmöglichfte Ausdehnung zu ver-

fcbaffen. Was Einzelne heimlich unverzollt aus-

oder durchführen, ift höchft unbedeutend gegen

das, was da gefchieht, wo der Schleichhandel ein

förmliches Gewerbe geworden ift. Der Reiz,

welchen der hohe Gewinn dazu giebt, ift fo ftark,

dafs noch keine Regierung mächtig, klug und

glücklich genug gewefen ift, zu machen, dafs der

Schleichhandel kein Gewerbe wird, wo diefer

Reiz exiitirt.

Erläuterung. Kein Land hat vielleicht eine vortheil-

haftere Lage , um die vollkommenßen Zolleinrichtungen

zu treffen und den Schleichhandel zu verhindern, als

England. Dennoch ift er in keinem Lande der Welt

weiter getrieben, als dort. Es exiitirt dafelbft, nach

den ficherften Nachrichten von fVendeborn y Archenhoh,

Colqhoun und andern neuern Berichten eine au5ge-

dehnte Societät von Schmugglern , welche eine folche

Macht befitzt, dafs fie aller Staatsgewalt trotzt. Sie hat

Schiffe mit dreyfsig und mehr Kanonen ausgerüllet,

welche die kleinern Fahrzeuge der Schmuggler unter ih-

ren Schutz nehmen, und fie gegen die Anftalten derilc-

gierung oft aufs hartnäckigfte vcrtheidigen , wobey oft

die blutigften Gefechte mit den Zollfchiffen der Ptegie-

rung vorfallen. Obgleich eine Menge bewaffneter Zoll-

fchiffe (über 50) an den Küßen von England und Schott»

land
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land beftändig kreuzen; fo reichen fie doch nicht hin,

das Schleichhändlergewerbe zu zerftören. Vielmehr thuii

die Schmuggler mit ihrer Seemacht nicht nur dielen»

fondern felbft den Kriegsfchiifen Widerßand , und fchla-

gen fie nicht feiten in die Flucht. Sowohl zu Waffer als

2U Lande find die Schmuggler bewaffnet. In der einzi-

gen Graffchaft Suffolk waren im Jahr 1745 nicht weni-

ger als 4551 Pferde zum Dienfte der Schmuggler ge-

braucht worden. Es gehen Ladungen 20— 200 Pferde

Itark mit Contrebande auf den Strafsen. — Was mufs

nicht die Anllalt gegen eine folche illegale Macht dem
Staate koften, und wieviel muffen die Schleichhändler

gewinnen, um folche Mittel anwenden zu können- Noch

vor Kurzem (182») wurde von Herrn Ilohhaus im Unter-

haufe eine furchtbare Schilderung von diefem üets fort-

dauernden und fich täglich verftärkenden Kriege der

Schmuggler gegen die königliche Marine gemacht , und

gezeigt , wie tagtäglich eine Menge Matrofen und See-

officiere ihren Tod in den Schlachten mit den Fahrzeu-

gen der Schmuggler finden. — In Frankreich herrfcht

an den Grenzen ein ähnlicher Kampf , obgleich in gerin-

gerem Maafse. In Spanien hat von jeher daffelbo

Zollfyftem geherrfcht , und fo haben fich auch dort be-

ftändig diefelben Wirkungen gezeigt. Alle an die Pyre-

näen grenzenden Provinzen treiben den Schleichhandel

mit Frankreich , und die Küftenlander mit allen Völkera

der Welt. Befonders berühmte Schmuggler find dieBis-

cayer. Sie fchleppen zuFufs die gröfsten Laften auf dem
Rücken über himmelhohe Berge , auf Pfaden , die nur

fie kennen. Bey der Ebbezeit holen fie diefelben au3

den Böten und fpediren fie weiter, und wehe dem Zoll-

beamten , der es wagen würde , fie anzugreifen. Die

ganze Nation von Biscaya wird von Jugend auf zu Con-

trebandiren erzogen. Sie muntern die Jugend durch

Lieder und heroifche Erzählungen von den kühnen Tha<.

ten der Schmuggler zu ähnlichen Wagftücken auf. Selbfl;

in den Schaufpielen der Spanier machen die muthvollpu

Contrebandirer die Helden des Stücks aus. Noch ganz

neuerlich wurde in der Verfammlung derCortej geklagt,

V, Jnkob Staatsfinanswijf, II* D d d d
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wie die Schmugglerfchiffe ein Kriegsfchiif, das die Con-

trebandiers im Zaume halten follte , völlig blnckirten.

Welches fittliche Verderben wird durch ein folcbes Be-

fteurungsfyftem in das Herz des ganzen Volks gepflanzt

!

In dem Zollwefen von Rufsland fpielt Liit und Be-

ftechlichkeit eine gröfsere Rolle , als die Gewalt. So
lange Zölle exiftiren, hat dort der Schleichhandel den
gröfsten Umfang , und nicht leiten haben die Agenten
deffelben die fchrecklichlten Mittel gegen kaiferliche

Beamte gebraucht, die dem Uebel ernftlich zu Iteuerix

verfuchten. In den Jahren, wo das ZoUfyftem am ftreng-

ften gegen ausländifche Waaren war (i8io — 1814)1

konnte man in diefem Reiche jede verbotene Waare be-

liebig in jeder Quantität gegen 10 — 15 Procent AITe-

curanzgelder erhalten. Unterfuchungen gegen die Zolle

in Radzivilow , Odeffa , Polangen, Reval u. f. w. hö-r

ren nie auf, vermindern aber das üebel nicht um ein

Haar. Kaum ift ein Loch verftopft; fo eröffnet die Lift

zehn andere. Die alten Beamten werden abgefetzt; die

neuen aber treten bald in ihre Fufstapfen. — So lange

Verbote und hohe Zollfätze beftehen, wird auch Niemand
den Schleichhandel ausrotten. Man erftaunt über die

Menge confiscirte/: Waaren und Strafgelder; und immer
zeigen diele weniger die Wachfamkeit der Zollofficiau-

ten, als vielmehr die ungeheure Quantität der nicht er-

tappten Schleichwaaren an. Denn würden wohl fo viel

erwifcht werden, wenn nicht noch vielmehr unentdeckt

durchkämen? Und wie mufs dem nachdenkenden Staats-

manne zu Muthe werden , wenn er die Strafgelder als

eine bedeutende Einnahme in dem Budget erblickt.

Die Grölse der Summe der Strafgelder deuten auf die

Grölse der Gebrechen der Staatseinrichtungeu an.

§. J224.

Nur ein einziges zuverläffiges Mittel giebt es,

den Schleichhandel als Gewerbe nicht aufkom-

men zu laffen, nämlich weder Waaren gänzlich zu

verbieten, noch folche hohe Zollfätze anzunehmen.
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die den Schieichhändlern grofse Gewinnfie ßchern.

Sind in einem Lande Waaren gänzlich verboten^"

die in Menge gefacht werden ; fo werden diefö'

dem Schleichhandel immer grofsen Gewinn gewäh-

ren , und er wird fich zum Gewerbe bilden. Ift

er aber einmahl Gewerbe, fo wird er nicht blofs

folche Waaren fördern , die einen hohen Gewinn
verfprechen, fondern er nimmt auch die kleinften

Gewinnfte mit, weil fie die gröfsern vermehren

helfen, und die Gefahr doch einmahl übernom-

men ift. Daffelbe iß der Fall, wenn auch nur eine

einzige fehr gefuchte Waare verboten, oder fo

hoch befteuert ift, dafs fie den Schleichhandel als

Gewerbe unterhalten kann.

§. 1225.

Man kann ficher annehmen, dafs der Schleich-

handel als Gewerbe nicht beftehen , oder doch nur

einen unbedeutenden Umfang gewinnen wird,

wenn er nicht wenipftens über zehn Procent ein-

bringt. Nähme man daher zehn Procent als den

höchften Steuerfatz in einem Zolltarife an ; fo wür-

de der Schleichhandel als Gewerbe nicht auf-

kommen können. Denn jeder wird doch lieber

diefe zehn Procent dem Zolle geben als dem
Schleichhändler, da der Verkehr mit letzterem

doch immer gefährlich bleibt, und Niemand fich

für nichts in Illegalitäten einläfst. Ja nimmt man
an, dafs das Schieichhändlergewerbe 10 Procent

Gewinn erfodert; fo könnte man ohne Gefahr ei-

Dddd 2
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nige.Waaren felbft noch einige Procent höher be-

fteuern, well doch wenige ihr Gewiffen allzu wohl-

feil verkaufen und die gröfsere Sicherheit beyni

Handel doch auch etwas werth ift. — Einzelne

Defraudationen, befonders kleiner Quantitäten,

werden hierdurch freylich nicht gänzlich unter-

bleiben, aber der Zoll hat fchon viel gewonnen,

Avenn es ihm gelingt, das Gewerbe des Schleich*

handels zu zerftören.

J. 1226,

Man kann freylich einwenden, dafs die hö»

lien Staatsbedürfniffe fo niedrige Zollfätze nicht

geftatten. Allein die groise Frage ilt, ob fich

durch niedrige Zollfätze, weislich vertheilt, nicht

eine Summe erheben läfst, welche der, welche

hohe Sätze bringen, wo nicht ganz gleich , doch

fehr nahe kommt? Diefes wird nicht unwahr-

fcheinlich, wenn man erwägt: i) dafs fodann dis

ganze Quantität, welche jetzt der Schleichhandel

ohneZoil hereinbringt, mit verzollt wird; 2) dafs

man einige Dinge, die jetzt niedrig bezolit find,

etwas höher anfetzen , die jetzt ganz frey einge-

henden Gegenftände mit anziehen, und dadurch

einen Theil des Defects decken kann; 5) dafs

manbey mäfsigen Sätzen eineMenge koftbarer Aiij.^

ftaltcn gegen die Schleichhändler, als: Aufpaffer,..

Wachen und Zollofficianlen, erfparen kann; 4) dafs

die Confumtion fich bey niedrigen Steuerfätzen

vergröfsert (§. 1I240> ""^^ ^^^^ ^"^^^ ^^^ Zollein-

nahme erhöhet.
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§. 1227.

2. Hat ein Land eine folclie geographifche

Lage, dafs es ein continuirliches, von keinem

fremden GeDiet durchkreuztes Ganzes ausmacht,

dafs es von Waffer, Wäldern, hohen Gebirgen um*

geben ift, wenig und keine andern Zugänge hat, als

die der Staat dazu machen will; fo ift der zweyte

im i22llten Paragraph erwähnte Umftand freylich

leichter zu bewirken. Stofsen aber die Landes-

grenzen in grofser Ausdehnung an andere Länder,

ift die Landung an ausgedehnten Küften allenthal-

ben leicht, wird das Land von fremden Ländern

oft unterbrochen ; fo ift dieControllirung der aus-

und eingehenden Waaren fchwer, ja oft ganz un*

möglich, und dergleichen Ländern ift um fo mehr

zu rathen , wo nicht auf die Zölle ganz zu verzich-

ten , doch die Zollfätze fo niedrig anzufetzen , dafs

das Einfchleichen der Waaren keinen grofsen Vor-

theil gegen die damit verknüpfte Gefahr gewährt.

Die Klugheit rathet in folchem Falle bey Beftim-

mung der Zollfätze zugleich auf die Sätze der

Nachbarländer Rückficht zu nehmen , und wo fichs

thun läfst, mit diefen gleiche und nie höhere Sä-

tze anzunehmen, damit die Differenz der Preife

keine Einladung abgeben könne, die Waaren aus

den Grenzländern einzufchleichen.

$. 1228.

Wo einZollfyftem eingeführt werden foll, da

muffen in allen Fällen beftimmte Ein- und Aus-
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gänge des Landes gefetzlich eingeführt, Zollftra-

fsen angeordnet, alle übrige Zugänge möglichft

erfchwert, und die Fahrt von folchen Fuhrwerken,

die zollbare Waaren führen, durch andere Zugän-

ge oder auf andere Strafsen fcharf verpönt und be-

wacht werden. Erfchwert w^erden die illegalen

Zugänge, wenn die Stellen j wo fie möglich find,

durch Anpflanzung vonGebüfch, Gräben, fpani-

fchen Reitern u. f. w, unzugänglich gemacht wer-

den. Auch diefe Gefetze werden um fo weniger

verletzt werden, je mäTsiger, aber um fo weniger

helfen, je höher die Zollfätze find. Auch muffen

die gefetzlichen Zollftrafsen fo beftimmt werden,

dafs dadurch der Handel nicht zu fo grofsen Um-
wegen genöthigt wird, und die dadurch entfte-

hende gröfsere Fracht einen Reiz enthält, an-

dere Wege mit Gefahr aufzufuchen.

§. 1229.

3. Um zu bewirken , dafs alles Verzollbare

zur Anzeige kommt, wendet man gewöhnlich die

ftrengften und verdriefslichften Mittel für die Ei»

genthümer und Führer der Waaren an. Abladun-

gen , Eröffnungen der Ballen, Fäffer, und genaue

Vifitationen aller offenen oder verfchloffenen Pa-

kete, find etwas fo läftiges für die Frachtleute und

für die Reifenden, dafs man das ganze Zollfyftem

um diefer Befchwerlichkeiten noch mehr ver-

wünfcht, als um des zu bezahlenden Geldes wil-
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Jen. Ganz können allerdings diefe Befchwerlich-

keiten nicht weggefchafft , indeffen können fie

doch bey niedrigen Zollfätzen fehr gemildert wer-

den. Das erlte, worauf man zudenken hat, ift

ein guter Zolltarif. Diefer befteht in dem Ver-

zeichniffe aller zu verzollenden Waaren , mit der

Beflimmung, wieviel von jeder Waare nach dem

Maafs, Gewicht, Stück oder Werth beym

Eingange , Ausgange oder Durchgange Zoll zu

bezahlen iß. — Ein folcher Tarif ift um fo voll-

kommner, a) je beftimmter die Namen und Claf-

fen der Waaren find, fo dafs nie ein Zweifel ent-

liehen kann, unter welchen Namen eine Waare

gehört; b) je vollftändiger er den Gattungen
nach ift, fo dafs nie eine Waare vorkommen kann,

die nicht fogleich unter eine Rubrik darin gebracht

werden könnte; c) je weniger der Claffen oder

Gattungsnamen find, d. h, je kürzer er ift; und

d) je leichter die Anwendung des Maafsftabes dar-

in beftimmt ift, nach welchen jede ein-, aus- und

durchgehende vorkommende Waare befteuert wer-

den foll.

§, i23o.

Der erfte Eintheilungsgrund der zu verzol-

lenden Waaren mufs von ihrer nächften ßeftim-

mung hergenommen feyn. Demnach find zu un-

terfcheiden : 1) gerade durchs Landgehen-
de Waaren; 2) Waaren, von denen noch un-

gewiCsift, ob fie zum Innern Verbrauch dienen
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werden, oder nicht ; 3) Waaren, welche für den

innern Verbrauch beftimmt find; 4) 2us dem Rei-

che gebende inländifche VVaaren.

§. 123l.

Za welcher diefer Claffen die, die ZoUftätte

paffirenden Waaren gehören , mufs der erfte Punct

der Declaration der VVaarenführer feyn. Was der

Zoll in Anfehung der Befteurung der Abgabenfätze

folcher Waaren zu beobachten hat, welche, ohne

Abladung gerade durchs Land durchgehen, ift

fchon oben (§. 1188 u. f.) erklärt. Die Erhebung

deffelben wird am leichteften, und das Tranfitoge-

werbe am wenigften Hörend feyn, wenn der Durch-

gangszoll blofs nach dem Gewicht erhoben

wird, und felbft das Wägen wird erfpart, wenn

man ihn zu Lande nach Pferdeslaften , und bey

Waffertransport nach Schiffslaßen oder Tonnen

erhebt, ohne dafs die Qualität und der Werth

der Waaren dabey im geringften berückfichtigt

wird. Freylich mufs in diefem Falle der Zollfatz

fo niedrig angenommen werden, dafs ihn auch die

W'aare vom niedrigften Werthe ertragen kann, und

dafs dadurch durchaus Niemand abgehalten wird,

unfer Land zu paffiren, oder auf den Gedanken

kommt, einen Umweg aufzufuchen, wodurch die

Paffagß durch unfer Land vermieden wird. Der

letzte Umftand mufs bey Beftimmung der Tranfito«

Zölle jederzeit aufs forgfältigfte erwogen werden.
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Denn es ereignet fich leicht, dafs durch die Vermei-

dung der VVaarentransporte durch unfer Land, dem-

felben weit mehr Vortheile entzogen werden, als

die höheren Tranfitozölle in die Staatscaffe bringen.

Oft bringt i) die Menge der durchgehenden Fuhr-

werke und Waaren bey niedrigen Sätzen mehr in

die Zollcafft?, als die verminderte Durchfuhr bey

weit höheren Sätzen, und 2) wenn auch bey nied-

rigen Sätzen der Durchfuhrzoll unmittelbar weni-

ger einbrächte: fo erhalten dadurch die Innern Ge-

werbe und der innere Handel durch das Leben,

das er dem Staate zuführt, fo grofse Gewinnlte,

dafs der Staat von denfelben oft weit mehr durch

andere directe und indirecte Steuern zieht, als

die höhern Tranfitofätze ihm bringen könnten,

Nicht zu gedenken, dafs jene Abgaben Refultate

des wachfenden Nationalreichthums find, übertrie-

bene Tranfitogefälle aber nur unter Seufzern oder

Fluchen der Fremden erprefst werden, und dane-

ben die Innern Quellen der Vermehrung des Reich-

thums austrocknen.

Erläuterung. Diele Behauptungen gelten vorzüglich

von einem Lande, das eine folche Lage hat, dafs es

eine hequeme Durchfahrt für den Handel vieler an-

grenzenden Länder ift. Ein folches Reich hat die be-

quemfte Lage für einen vortheilhaftcnZwifchenhandel,

und diefer wird für daffelbe eine fo fruchtbare Quelle

des Reichthums , dafs alle erprefste hohe Durchfuhr-

zölle nie fo viel einbringen können , als eine weife Po-
litik aus dem durch Begünftigung des Zwifchenhandels

befreyten Verkehr ziehen kann, Irren wir nicht, fo

haben die preufsifchen Staaten ein© folche Lage , die
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hauptfächlich zur Begünftigung des Tranfito - und Zwi-

fchenhandels auffodert. — Ift der TranfitozoU in ei-

nem folchen Reiche fo hoch, dafs die Waaren' denfel-

ben -nicht vertragen können, fo unterbleibt er ganz;

und wenn dem Staate die hohen Sätze, die er von den

wenigen aus Noth durchgehenden Waaren zieht, auch

wirklich viel einbringen , fo verliert die Nation doch

den ganzen Gewinn , der ihr aus dem vermehrten Zwi-

fchenhandel entfpringen würde. Man fttze, es gehen

io,ooo Centner durchs Land , wenn der TranfitozoU

6 Rthl. für den Centner beträgt: es werden aber durch

den Umftand , dafs man ihn auf i2 Gr. herabfetzt, die

durchgehenden Waaren bis auf 120,000 Centner ver-

mehrt; fo hat i) die Caffe diefelbe Einnahme, und

a) wieviel mehr gewinnen die innern Gewerbe durch

die vermehrten Durchgangszölle, und welch ein Ver-

kehr mit andern Dingen knüpft fich gewöhnlich an ei-

nen folchen Waarendurchgang ?

§. 1232.

Will man ja verfchiedene Zollfätze für den

Durchgang verfchiedener Waaren annehmen ; fo

muffen diefe doch immer auf folche Kennzeichen

gebauet feyn , welche diefen Unterfchied ohne Vi-

fitation. Ab - oder Umladung erkennen laffen;

daffelbe mufs auch in Anfehung der Prüfung der

Laden Statt finden. Immer mufs der blofse Augen-

fchein hinreichend feyn, um den Abgabefatz bey

durchgehenden Waaren zu beftimmen.

Erläuterung. In diefer Hinßcht kann man
j) einen Unterfchied zwifchen verpackten und emballir-

ten Colli*s und zwifchen lofen, offen liegenden Waa-
ren machen. Jene haben in der Regel einen höheren

Werth , und ein Durchgangszoll von 5 Rthl. für die

Pferdeslaft, wird für keine diefer Art Waaren fehr

fchwcr leyu oder den Durchgang hindern. Dagegen
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werden lofe Waaren einen folchen Zoll nicht ertra»

gen können, wie Werkllücke , Mühlfteine , Macula,

tur u. f. w. Für letztere müifen daher geringere Tran,

fitofatze Statt finden, wenn man fie nicht ganz frey

palfiren laffen will,

s) Mufs es jedem frey gelaffen werden , den Durchgangs-
zoll entweder nach PferdeslaÄen zu bezahlen , oder

leine Waaren auswägen zu laffen , ,wenn er vorgiebt,

weniger Centner geladen zu haben , als auf die Zahl

der angefpannten Pferde als Paufchquantum (lo Cent-

ner auis Pferd) angenommen wird.

§. 1233.

Ein Hauptproblem beym Durchgange der

Waaren, deffen Löfung in vielen Fällen grofse

Schwierigkeiten hat, ift: zu bewirken, dafs die

Durchfuhr nicht zum Schleichhandel gemifsbraucht

werde. Wie überzeugt man fich alib: i} dafs die

Waaren wirklich fo, wie fie eingegaegen find, auch

wieder aus dem Lande herausgehen, dafs unter-

weges keine Ausladungen , Umladungen oder fonft

Veränderungen damit vorgenommen werden, die

den Gefetzen zuwider find und das Staatsintereffe

verletzen, und 2) wie überzeugt man fich davon

auf folche Weife, dafs keine unnütze Plackereyen

daraus entftehen, und das Tranfitogefchäft und

das Gewerbe der Fuhrleute dadurch nicht geftört

werde?
§. 1234.

Um diefen Zweck zu erreichen, mufs:

l) Jeder Frachtmann eine vollftändige Declara-

tion feines Tranfitoguts beym Eingangszoll«



1 1 64 Drittes Buch.

amte abgeben. Diefes wird im Durchgangs-

paffe genau bemerkt, und in demfelben die

Strafse genau vorgefchrieben, welche das

Tranfitogut im Lande zu nehmen hat, und

die der Fuhrmann zugleich beftimmen kann

und ihm gewährt werden mufs, wenn nicht

erhebliche Ürfachen Tolches zu verweigern

ihm entgegenftehen. Zell- oder Packhofs-

ämter, vor welchen ihn fein Weg vorbeyführt,

atteftiren auf feinem Paffe, dafs er die Strafse

bis zu ihnen gehörig gehalten , und beym

Ausgangszolle liefert erden Pafs ab, und er

geht ungehindert heraus, wenn fich kein of-

fenbarer Verdacht findet, dafs eine Verfäl-

fchung vorgegangen.

2) Sind die Wagen vollgeladene Frachtwagen,

fo werden fie plombirt, und dabey ift eine

Verfälfchung und Betrug nicht fo leicht mög-

lich. Ob die Allgabe ihrer Ladung richtig,

läfst fich fchon ziemlich ficher aus dem Aeu*

fsern der Emballage, Faffage u. f. w. erken»

nen, da faft jede Waare ihre bekannte Em-

ballage hat, und nur in befondern Fällen,

welche kluge Zollbeamte leicht auswittern,

Betrug bey folchen Verpackungen Statt fin-

det, befonders dann höchlt feiten wird, wenn

die übrigen Theile des Zollfyftems auf billi-

gen Einrichtungen beruhen. Ueberdies wer-

den die Frachtfuhrleute auf Strafsen, wo
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grofser Verkehr Statt findet, den Zollbeam-

ten nach und nach bekannt; diefe lernen den

Waarenzug, die Art der Waaren, die Art

der Verladung und alle übrige Umftände ge-

nau kennen, und find fehr bald im Stande

zu heurtheilen, wo es auf Betrug angelegt ifr,

fo dals durch grofse Frachtwagen, die zum

Durchgange erklärt find, nicht leicht viel

Unterfchleif getrieben werden kann, wenn

nur fonft die Zollbeamten felbft nicht verdor-

ben find , und etwa den Schleichhandel ab-

fichtlich begünftigen»

3) Hat ein Fuhrwerk gemifchte Ladung, fo

dafs einige Colli's im Lande bleiben, andere

durchgeführt werden, oder neue hinzu gela-

den werden follen ; fo muffen die einzelnen

durchzuführenden Colli's befonders namhaft

gemacht, plombirt und" deren richtiger Aus-

gang beym Ausgangszolle atteftirt werden.

4) Wenn die Durchführenden ganz unbekannte

und verdächtige Leute find, und überdies

der Durchweg viele Gelegenheiten anbietet,

Veränderungen mit der Ladung unvermerkt

vorzunehmen; fo giebt es freylich kein ande-

res Mittel, das Zollamt gegen den Betrug zu

fiebern, als: i) entweder Begleitung bis zum

Ausgange durch Zollwache, oder 2) Bürg-

fchaft eines bekannten foliden Mannes, oder

Z) Deponirung der ganzen Zollfumme, welche
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die VVaare zu erlegen hat, wenn fie im Lande

bleibt, und Erftattung derfelben durch das

Grenzzollamt bey der Ausfuhr, wenn deren

Ausgang verificirt wird.

Es wird aber diefer letzte Fall (Nr. 40 ^^ einem

Lande, wo das Zolhvefen in guter Ordnung ift,

höchft feiten vorkommen. Einige wachfame Stra-

fsenbereiter werden im Stande feyn , die Beobach-

tung der vorgefchriebenen Zollftrafsen in Ordnung

zu erhalten. Und wenn dabey verordnet ift, dafs

Verdachtsgründe erft augezeigt und von den

Obern als gegründet anerkannt werden muffen,

ehe Operationen vorgenommen werden können,

welche die Fuhrleute aufhalten, dafs alle folche

Operationen nur auf Befehl der oberen Beamten

vor fich gehen können ; fo wird auch den niedri-

gen Zolloflicianten die Gelegenheit abgefchnitten

werden, die Durchführenden zu chicaniren.

$. 1235.

Die Zollfätze für die zur inländifchen Con-

fumtion beftimmten Waaren muffen höher fevn,

als für die durchgehenden Güter, wenn überhaupt

auf die Confumtionsfteuer ein bedeutender Theil

der Staatseinnahme gegründet werden foll. Da-

her muffen Güter diefer Art nach ihrem Wert he

verfteuert werden. Es wäre freylich gut, wenn
die Waaren bey der Verzollung gar keiner weitern

Eintheilung bedürften, fondern wenn alle blofs
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nach Maafs, Gewicht oder Stückzahl, fo wie fich

folche äufserJieh am bequemften erkennen Jaffen,

verfteuert werden könnten. Allein ein foicher

Zoll würde gar zu wenig einbringen, und es wird

deshalb nothwendig, auf den Werth der VVaaren

Ruckficht zu nehmen, und diefelben darnach mit

verfchiedenen Zolifätzen zu belegen (§. Ii35.)»

Indeffen würde die Ouälerey unendlich werden,

wenn man den Werth jedes einzelnen Dinges beym

Zoll erforfchen wollte, obgleich dadurch freylich

der Zoll am angemeffenften eingerichtet werden

könnte. Folgende Regeln fcheinen die Mittel zu

feya, das Intereffe des Zolls mit der Bequemlich-

keit der Steuerpflichtigen zu vereinigen.

§. 1 2Z6,

I. Diejenigen Waaren, welche am häufig-

ften im Verkehr vorkommen, in den gröfsten

Quantitäten eingehen und von denen die ergie-

bigfte Zolleinnahme zu erwarten, die an ihrem

Aeufseren am leichteften zu erkennen find, als:

geiftige Getränke, Zucker, Caffee, Baumwolle,

Seide, baumwollene und feidene Waaren, Thee,

Reifs, Rofinen, Speifeöle, Farbematerien u. f. w.

werden im Tarife insbefondere namentlich rubri-

cirt; wo verfchiedene Claffen dem Werthe

nach davon einzugehen pflegen , da werden fie in

zwey, drey oder mehr Claffen getheilt, und für

jede Claffe ein Werthfatz, welcher der Zoilpreis
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heifst und der nach dem mittlem Marktpreife zu

berechnen ift, beüimmt.

2. Alle Artikel , wovon geringere Quantitä-

ten einzugehen pflegen, werden fo in Gattungen

geordnet, wie einerley Maafs oder Gewicht ohn-

gefähr gleichen Werth hat, wo es nöthig ift, in

Werthclaffen getheilt, für diefe die ZoUpreife

beftimmt und darnachder zu erhebende Zoll be-

rechnet.

3. Für alle Waaren, die nicht im Tarif auf

diefe Weife namhaft gemacht lind, werden zehn
oder mehr Werthclaffen errichtet, und der Ein-

bringer erklärt, in welche diefer Claffen feine

Waare gehöre.

$. 1237.

Der Einbringer giebt nun zuerft, wie das bey

allen Zöllen üblich ift, eine vollftändige Declara-

tion aller bey fich führenden Waaren, und beftimmt,

ob fie blofs durchgehen, oder im Lande bleiben

follen. Im Falle die Waaren im Lande bleiben,

zieht der Zollofficiant aus diefer Declaration die

fteuerbaren Waaren heraus, und bringt fie in die

formelle Ordnung, geht fie mit dem Fatirendeii

durch, und macht ihn mit den verichiedenen Claf-

fen und ZoUpreifen , welche der Tarif darüber

enthält, bekannt, fo wie mit den Steuerprocenten,

Hierauf fodert er ihn auf, feine Waaren zu claffiü-

ciren, ob er fie in die ifte, 2teoder 3teClaffeu. f. w.

rechnen will. Wo äufsere Form, Gefäfse, Kiften,

Kiu-
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Emballage u» f. w. die Gattung des Inhalts fattfam

andeuten, da ift die Erforfchung der Gattung
gar nicht weiter nöthig, fo wenig als wenn die er-

klärte VVaarengattung unter die theuerften gehört.

Wo Gewicht oder Maafs aus äufsern Kennzeichen

nicht ficher erkannt werden kann, da mufs dafielbe

durch die Waage erforfcht werden. Erklärt der

Einbringer feine Waare in die Claffe des höchften

Werths, fo ift weder Vifitation noch Eröffnung des

Golli's nöthigj erklärt er fie in eine niedrigere, fo

mufs die Qualität der Waare fichtbar gemacht wer-

den, und wenn der officielle Taxator die Waare zu

niedrig gefetzt findet, fotheilt er dem Patenten feine

Gründe mit, weshalb er glaubt, dafs die Waare
in eine höhere Claffe gefetzt werden muffe. Ift

der Einbringende damit nicht zufrieden ; fo wird

die Sache dem Zollamte vorgetragen. Alle Zoll-

beamten befichtigen fodann die VVaare, und fie ha-

ben das Recht, die Waare für den Zollpreis der

darauf folgenden höhern Claffe, als in welche fie

der Patent gefötzt wiffen will, für feine Rechnung

zu behalten. Das Zollamt bezahlt fodann den Zoll

der höhern Claffe fogleich und den Werth der Waa-
re an den Eigenthümer durch einen Wechfel auf

die Zollcaffe, der nach zwey Monaten zahlbar jft.

Binnen diefer Zeit wird die Waare verkauft, und

aus dem Erlös die Bezahlung derfelben bewirkt.

Den dabey herauskommenden Gewinn oder Ver-

lud tragen die Zollbeamten nach dem Maafse ihres

V, Jakob Staatsßnanzwijj, II, E e e e



II70 Drittes Bach.

an dem Kaufe genommenen AntheiJs. Das Züll-

amt haftet dem Eigenthümer für die Zahlung, je-

nem aber die Zollbeamten, welche die VVaare auf

ihre Rechnung kaufen. — Auch kann eine Ge-

fellfchaft von Privatleuten organifirt werden , wel-

chen die Waaren von zweifelhafter Claffe unter

den angegebenen Bedingungen angeboten werden,

di» aber Zoll und Waaren fodann gleich baar be-

zahlen muffen, wenn der Eigner ihnen nicht frey-

willig treditiren will.

Erläuterung. Eine ähnliche Einrichtung ift in Eng-

land, wo der Zoll die Waare für den declarirtan Werth
mit lo Procent Zufchufs behalten kann. Diefelbe Be-

Itimmung ilt in dem neuen ruffifchen Tarif vom J. 1820

aufgenommen. Unfer Vorfchlag mildert das Gefetz

noch, indem der Zoll die Waare nur für den Preis

der nächften höhern Claffe derfelben Waare behalten,

kann. Diefes kann nicht anders zum Vortheil des Zol-

les gefchehen, als wo der Betrug offenbar ift. Die

Werthclaffen werden auch jedesmahl weiter als 10 Pro-

cent von einander abftehen, unddeshald demFatirenden

einen bedeutenden Gewinn geben, wenn er wirklich

aufrichtig declarirt hat.

§. 1258.

findet fich für die Waare kein Name im Ta-

rif; fo gehört fie unter die unbeftimmten oben

($. II 35.) erwähnten zehn oder mehr Claffen. Diefe

muffen vom kleinften bis zum gröfsten Werthe

fleigen. Der Einbringer erklärt, in welche Claffe

feine Waare gehöre, und das übrige Verfahren ift

dem im vorigen Paragraphen angegebenen gleich.

—

Sind in einem Colli veri'chiedene Waaren, die fich



Von der FinanzVerwaltung. 1 171

nicht unter Eine Oaltung und in Eine Claffe brin-

gen laffen ; fo muffen fie entweder ausgefchieden

und jede Gattung befonders nach Maafs, Gewicht

und Preis beftimmt werden, oder es kann auch

dem Einbringer geitattet werden, nachdem er den

Inhalt im Einzelnen angegeben hat, den Tolal-

preis des Colli zu declariren ; das Colli wird fo-

dann geöffnet, und vom Taxator beurtheilt,- ob

der Preis billig angegeben. Scheint ihm derVVerth

zu gering angegeben, fo fchlägt er einen höhern

Satz vor, und wird diefer vom Einbringer ver-

worfen , fo kann der fteuerbare Inhalt deffelben

mit i5 Procent Zufchufs zu dem declarirten VVer-

the von dem Zollamte oder der fonftigen Kaufge»

fellfchaft behalten werden.

Erläuterung. Die Eintheilung der Waaren in ClafTen

und die Bellimmuiig ihrer Zollpreife vervollkommnet das

Zollwefen aufserordentlich. Denn mir dadurch wird es

möglich, die Waaren nach ihren, demWerthe angemeffe-

nen, Procenten zu beßeuern, imd zu verhüten, dafs kein

fo hoher Zoll auf Waaren von niedrigem Werth fällt, dafs

dadurch ein Reiz zum Schmuggeln entfteht. — Wenn
eine Flafche Champagner 4 Gr. Steuer giebt, fo iü der

Champagner Wein mit etwa 10 Procent belleuert; muf-
fen aber für eine Flafche Wein, die lo Gr. zu liehen

kom.nt, auch 4 Gr. gegeben werden, fo zahlt diefer

Wein 40 Proceut. Wie unrecht ift es, den fchlechtern

Wein , den der Aermere confumirt , mit 40 , und den
beffern, den blofs reiche Leckermäuler trinken, mit
10 Procent zu^efteuern ! Eben fo fehlerhaft iil es , alle

Leinwände, alle baumwollene, alle feidene und wollene

Waaren in eine oder höchftens zwey Claffen zu werfen.—
Die Ablicht, dadurch Yifitation und Schätzung zu er-

leichtern, ift zwar recht gut, aber fie ift nicht ausführ-

V Eeee a
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bar, wenn dadurch viel gröfsere Uebel, nämlich die

^ fchreyendite Ungleichheit in der Befteurung und das

Schleichliändlerfyßem, hervorgebracht werden. Und doch

wird nur wenig von jener guten Abficht erreicht. Denn
es muffen hier doch die Colli's eröffnet imd die Qualität

der eingehenden Dinge erforfcht werden. Kann man
alfo einmahl die Unbequemlichkeit des Nachfuchens

und Schätzens nicht vermeiden ) fo ift es immer beffer,

foviel davon beyzubehalten , als zur Bewirkung eines

höhern Zollertrags und einer grÖfsern Gleichheit in der

Befteurung nöthig ift , und dagegen den Einpaffirenden

andere Bequemlichkeiten zu geftattcn , die fich mit die*

fem Hauptzwecke vereinigen laffen*

$. 1239.

Befteuert man die Waaren nach ihrem Wertliö,

und behält bey Beftimmung der Sätze allein dtn

reinen finanziellen Zweck im Auge; fo kann man

alle Waaren ohne Unterfchied mit einerley Pro»

centen belegen. Hierdurch wird dasSteuerfyftem

fowohl in Beziehung auf die Beftimmungen der

Steuer, als in Beziehung auf d-as Rechnungswefen

ungemein klar und einfach, und zugleich denPrin»

cipien, welche wir oben bey den Abgaben über-

haupt und den Cbnfumtionsabgaben insbefondere

angeführt haben, angemeffen. Denn hierdurch

wird die Waare nach dem Maafse der auf die Con-

fumtion gewandten Ausgabe bcfteuert, und feine

Abgabe fteigt in richtiger Proportion mit der Gröfse

des Aufwandes, den eir auf feine Gonfurt;tion ver-

wendet. Wer die Fläfche Wein zu 3 Rthl. trinkt,

bezahlt billig eine gröfsere Steuer dafür, aJ^ wer
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fich mit einer FJafche zu 8 Gr. begnügt. — Da

aber auch das VerhältniXs zum Werthe immer daf-

felbe bleibt, man mag theure oder wohlfeile Waa-

ren einführen j fo lleigt mit dem Wachsthume der

Abgabe der Reiz zum Schleichhandel nicht. Denn,

wäre z. B. der Steuerfatz durchgängig 6 Procent;

fo werde ich immer nur 6 Procent gewinnen kön-

nen, ich mag für 100 oder für looo Rthl. einpa-

fchen , aber die Gefahr des Verluftes wird fich mit

dem fteigenden Werthe in viel ftärkerer Propor-

tion vergröfsern, als der Gewinn, den man beym

Schleichhandel machen kann. Daher wird ein

folches Syftem den Schleichhandel als Gewerbe

nicht aufkommen laffen, wenn die Zollfätze z.B.

fechs Procent nicht überfteigen.

Anmerkung. Es würde zu gewagt feyn , die Procente

anzugeben, welche man im Zolle nicht überfteigen

darf, um fich gegen Schleichhandel zufichern. Es giebt

vielleicht einige Waareu , wo man ohne Gefahr bedeu-

tend höhere Procente annehmen kann, als bey andern,

7ind es kann die Finanzpolitik es fodern, dergleichen

xu benutzen. Diefe muffen dann unter die Ausnahmen
gerechnet werden, fo wie die, wo die Umllände ernie-

drigte Zollfätze fodern. Die Bewegungsgründe zur

Erhöhung oder Erniedrigung der Procente werden aber

immer in den bisher entwickelten Grundfätzen ihre

Rechtfertigung finden muffen.

§. 1240.

Die Unterfcheidung zwifchen Eingangs-
und Verbrauchszoll oder Verbrauchsfteuer ift

uberflüfßg, unnütz und verdunkelt nur die Erhe-
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bungsweife, in wie weit nämlich der Eingangszoll

eben fo wie der VerbrauchszoJI nach dem Werthe

der Waaren beftimmt wird. Denn es ilt par nicht

abzufehen , weshalb man nicht den ganzen Zoll

unter Einem Titel hebt. Soll aber der Eingangs*

zoll der Durchgangszoll feyn ; fo darf er nicht

nach dem Werthe der Dinge beftimmt werden.

Denn um diefe zu erforfchen, bedarf man der Vi-

fitation und Durchfuchung der Waaren : eine Maafs-

regel, weiche offenbar der gröfste Feind des Tranfi-

tohandels ift.* Auch ifi: ein TranfitozoU von 6 Pro-

cent z.B. für die meilten Waaren unerträglich, und

vernichtet insbefondere allen Rückhandel.

Erläuterung. Die leipziger Meffe war fonft ein Sta-

pelplatz für bielefelder Leinwände, rheinifche Leder,

weftphälifche Eifen - und Stahlwaaren u, f. w. Ein grofser

Theil diefer Waaren wurde von den preufsifchen Provin-

^ zen an der Elbe und Oder in Leipzig gekauft und ging alfo

in die preufsifclxen Staaten zurück. Da aber jetzt der

Eingangszoll diefer Waaren gegen 6 Procent beträgt; fo

würde fchon diefer den-bislierigen geraden Verkehr von

Leipzig aus, mit den Eibprovinzen hemmen. Da nun aber

noch obenein diefe Waaren, da ihr preufsifcher Urfprung

nicht atteftirt werden kann , den GonfumtionszoU zu

bezahlen haben , der mit dem Eingangszolle 20 , von

manchen Waaren gar 30 Procent ausmacht; fo ift diefer

Handel auf legitimen Wege gänzlich vernichtet. Man
irrt fich aber, wenn man glaubt, dafs nun die Provin-

zen an der Elbe und Oder jene Waaren directe aus den
preufsifchen Fabriken beziehen , und fie deshalb eher

gewinnen als verlieren würden. Die Sachen haben einen

ganz andern Weg genommen. Da nkmlich die Klein-

händler i)nur fo kleiner Quantitäten bedürfen, dafs die

Trausportkoften des einzelnen den Vorthcil, den. ihnen
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die niedrigen Preife an Ort und Stelle gewähren wür-

den
,

grÖfstentheilo verfchlingen ; da 2) fie , um fich zu

alTortiren , vielerley Dinge haben muffen , die fie nicht

alle zufammen von taufenderley Orten her verfchreiben

können ; fo wird die Meffe dennoch befucht , und der

Handel wird zwar fchwächer, aber doch immerfort nur

als Contrebandhandel getrieben. Es wird ganz offen da-

von geredet, dafs es in Leipzig gewiffe Gefellfchaften.

über fich nehmen, die Waaren gegen gewiffe Procente

über die Grenze , befonders ins Anhältifche , zollfrey zu

liefern , und deren Werth affecuriren. Aufserdem wer-

den die Fabrikwaaren an den Grenzen haufenweife nocK

wohlfeiler eingefchlichen , und diefe erfetzen dann die

y chemahligen preufsifchen Manufacturwaaren , die wir

über Leipzig erhielten. So wird alfo durch unfern Ta-

rif i)der Zoll um fein Einkommen betrogen, und 2) find

die preufsifchen Manyfacturen um einen beträchtlichen

Theil ihres Debits gebracht.

$. 1241.

Soll ein befonderer Eingangszoll von allen

eingehenden Waaren ohne Unterfchied bezahlt wer-

den; fo kann diefes kein anderer feyn , als derje-

nige, den man auch von den durchgehenden Waa-

gen bezahlt, und der blofs nach Pferdes - oder

Tonnenlaft zu beitimmen ift, ohne auf die Qualität

der Waaren Rückficht zu nehmen, mit denj. i252.

angegebenen Ausnahmen. Diefen von allen ein-

gehenden Waaren zu erheben, kann deshalb für

nützlich erkannt werden : 1) weil fodann bey den

fpäter wieder ausgehenden Waaren der Tranfito-

zoll fchon erhoben ift; 2) weil der Zoll fa niedrig

ift, dafs er auch der inländifchenConfumtion nicht

läftig falleö kann ; und 5) weil er eine Abfonde-
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rung der ausgehenden und im Lande bleibenden

Waaren erfpart.

§. 1242.

Dagegen muffen bey Erhebung der Verbrauchs-

fleuer von den im Lande bleibenden Waaren aller-

ley Rückfichten beobachtet werden, wenn die

Steuer keine fchädlichen Folgen haben foll. Es

muffen nämlich unter den nicht gerade durchge»

henden Waaren unterfchieden werden :

1) folche, die unmittelbar zur GonfumtioTi über-

gehen
;

2) folche, die noch lange im Verkehr bleiben,

ehe fie zur Confumtion gelangen

;

3) folche, die erft im Lande fabricirt werden,

dann in künftlicher Form in Verbindung mit

andern Stoffen zum Theil wieder ins Ausland

gehen

;

4) folche, die blofs deshalb ins Land kommen,

um dafelbft verarbeitet zu werden , und dann

verarbeitet wieder hinausgehen ;

5) folche, die im Inlande fabricirt, und auf aus-

ländifchen Märkten gekauft, wieder ins Land

kommen,

§. 1243.

Von allen diefen Waaren kann ohne Unter-

fchied der Eingangszoll nach den §. 1240- gegebe-

nen Beftimmungen erhoben werden. Von den

übrigen Waaren mufs der Verbrauchszoll nach dem

Nettogewicht beftimmt, und diefes entweder durch
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Auswägen oder nach einem Tarif, der die Thara
nach Procenten, richtigen Erfahrungsfätzen gcmäfs,

beltimmt, ausgemittelt werden.

Erläuterung. Irgend einen Tlieil der Confumtions*
fteuer nacji dem Bruttogewicht zu bellimmen , führt zu

den enormften Mifsverhältniffen und zerrüttet alle rich-

tige Berechnung. Der Eingangszoll in dem preufsi-

fchen Tarif ilt nichts als ein Theil der Conlumtions-

fteuer. Wie ungleich er aufs Nettogewicht fallen kann,

davon haben wir oben ($. 1219.) einige auffallende Bey-

fpiele angeführt.

§. 1244.

Im Uebrigen aber wird die Verbrauchsfteuer

nur von folchen Waaren gleich bey deren Eingange

erhoben, welche unmittelbar für die Confumtion

von Privatleuten oder für den Detailhandel beftimmt

find. Jedoch kann auch diefen nachgelaffen wer-

den, dafs fie dieConfumtionsfteuer erft in der dem
Eigenthümcr am nächften liegenden Packhofsftadt

erheben, wenn nur fonft ^Sicherheit vorhanden

ift, dafs die Waare dafelbft ficher eingeht. In

diefem Falle bedarf es der blofsen Declaration des

Einführers beym Grenzzollamte und der Üeber-

zeugung des letztern , dafs keine Verwechfelung

der Waare unterweges vorgehen könne. Prüfung

der Gattung, Schätzung des Werthes und Zahlung

der Abgabe kann fodann in dem Packhofsamte,

in welchem die Waare abgeliefert wird, gefche-

hen. Sonft wird es wegen der Sicherheit, dafs

foiche Waaren an Ort und Steile eingehen, eben
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fo mit foJchen VVaaren wie mit den durchgehen-

den gehalten.

S* 1245.

Für Waaren, die noch lange im Grofshandel

bleiben, ehe fie zur Confumtion übergehen, oder

die langer Aufbewahrung und Zubereitung bedür-

fen, ehe fie verkauft werden können, kann die

Bezahlung des Zoiles auf Credit eine beftimmte

Zeit geftundet werden. Sind an einem Handels-

platze grofse Magazine, wo die Waaren unter dem

VerFchlufs der Regierung niedergelegt werden

können, da kann mit den Kaufieuten Abrechnung

geführt und der Zoll von den abgeführten Quanti-

täten erhoben werden; aber felbft bey Privatnie-

darlagen, insbefondere bey Wein, Rum, Brannt-

wein u, f. w. , läfst ficli diefes mit Kaufieuten, die

vollen Credit haben, oder fonft Sicherheit leiften,

ausführen. Es wird durch dergleichen Stundun-

gen das Handelscapital gefchont, und der Preis

der Waaren nicht durch Zinfen für die zur ßezah-

hing des Zolles nöthigen langen Vorfchüffe erhöht.

Anm. Es ift kein Grund vorhanden, die S^undi^gen der

Zollbezahlnng auf eine zu kurze Zeit einzufchränken

;

denn wenn ein Kaufmann den Verkauf feiner Waare lan«

ge verfchieben mufs ; fo ift diefes meiftentheils ein Zei-

chen, dafs er den fclinellen Verkauf nicht ohne Verluft

bewirken kann. Drängt ihn daher der Zoll zur Bezah-

lung des Zolles, und er mufs, um Qeld zu fchaffen,

verkaufen ; fo trägt der Zoll zu feinem Verlufte bey.

Daher mufs der Zoll in Verlängerung der Termine hej

Zollentrichtungen für Waaren, die keine paffende«
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Käufer finden können, nie fchwierig feyn. Zwingt

er den Kaufmann zur unrechten Zeit zum Verkauf der

Waare ; fo hebt er keinen Confumtionszoll. Denn da

angenommener Maafsen der Kaufmann fich in einer

Lage befindet, wo er den Zoll im Verkaufspreife nicht

wieder einziehen kann; fo nimmt der Staat feine Ab-
gabe aus dem'Vermö^en des Kaufmanns, und erhebt

von diefem eine directe unregelmäfsige Vermögen»-
Ileuer, da es doch eine indirecte Steuer feyn follte, wel-

che die Confumenten dem Kaufmanne eiltatten loll-

ten (^ 719.).

§, 1246.

Gehören die VVaaren zu folchen, die zu in-

ländifchen Fabrikproducten verarbeitet werden

;

fo tragen diefe zwar die ganze Confumtionsfteuer»

Wenn jedoch diefe den auswärtigen Debit derfel-

ben vermindern follte; fo kann auf den Ausgang

folcher VVaaren ein proportionirlicher Röckzoll

bewilligt werden. Denn wenn diefes nicht gefcbä-

he; fo würde die Fabrication, fo weit fie für aus-

ländifchen Gebrauch ift , nach der Vorausfetzung

nicht Statt finden ; folglich würde der Zoll dafür

nicht eingehen. Der Zoll büfst alfo nichts ein,

wenn er das wieder weggiebt, was er doch nicht

empfangen haben würde. Die Gewerbe würden

aber in Gefahr feyn, einen Theil ihres Erwerbs

zu verlieren, und hierdurch könnte auch die Staats*

caffe von einer andern Seite ein Einkommen ver-

lieren. Die Vergütung des Zolles für wieder aus-

zuführende Waaren wird noch ficherer fo bewirkt,

dafs bey der Einfuhr derfelben der Zoll derjenigea
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Waare, weiche zur Wiederausfuhr beftimmt ift,

auf Credit dem Einbringer zur Laft gefchrieben,

und itim bey der, nachzuweifenden Ausfuhr der

Waare wieder abgefchrieben wird.

Erläuterung. Freylich mufs das Finanzminifterium

grofse Vorficht und Behutfamkeit bey Bewilligung der

Rückzölle Joeobachten. Es mufs die forgfältigrtenNach-

.richten darüber einziehen : j) ob der Zoll auch wirk-

lich den auswärtigen Debit unmöglich mache, und der-

felbe vielleicht nicht blofs den Profit des Fabricanten

vermehre ; 2) ob nicht vielleicht die Waaren , nach er-

haltenem RückzoU, wieder ins Land eingepafcht und
dafelbft debitiret, oder fonft andere Betrügereyen damit
getrieben werden. Letzteres ift gar nicht unerhört. Vie-

le im Preufsifchen fabricirte feidene Waaren, die, unter

Friedrichs 11. Regierung, beym Ausgange ins Ausland

eine Prämie von 8 Procent erhielten, kamen auf Seiten«

wegen wieder) herein. Ja es wurden franzÖfiiche einge-

fchlichene Seidenwaaren als preufsifche Fabricate ausge-

führt und zogen die Prämie. Als in den Jahren 1805 u. f. w.

im Oefterreichifchen das Ponciren der Silberarbeiten

eingeführt und die Silberwaaren bey deren Ausfuhr das

Geld für den Stempel zurück erhielten , ftrömte eine

grofse iVienge Silberwaaren über die Grenze, hob Erltat-

tung des Stempelgeldes, und kam heimlich wieder her-

ein. Manche Statiiliker und Staatsmänner freueten fich

über die zunehmende Ausfuhr der öfterreichifchen Sil-

berwaaren und Bijouterieen. Wo die Zollfätze niedrig

find , da find dergleichen Betrügereyen fo leicht nicht

zu fürchten.

§• 1247.

Nie darf der Staat vergeffen , dafs die Con-

fumtionsfteuer von den Gonfumenten bezahlt wer-

den (oll. Zeigt fleh daher, dafs eine dergleichen

Steuer nicht von den Gonfumenten bezahlt wird.
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fondern dafs fie den Gewerbsmann oder irgendeine

andere Glaffe irifft; fo darf er eine folche Steuer

gar nicht beftehen laffen.

Erläuterung. So verträgt z. B. das fremde Druck-

papier nicht wohl eine Confumtionslleuer, weil der

Buchhändler feine Biicherpreife nach dem allgemeinen

Marktpreife ordnen, und folglich die Coulumtionsiteuer

feines Landes nicht auf den Preis feiner gedruck-

ten Waare werfen kann ; fie wird daher für ihn Ge-
werhslleuer und verfehlt alfo ihreBellimmung. Eben fo

fällt die Steuer auf den Eingang gedruckter neuer Bü-
cher nicht auf die Käufer , fondern auf die Verkäufer,

weil diefe die leipziger Ladenpreife halten muffen,

alfo die Bücherfteuer nicht von ihren Käufern einzie-

hen können. Auch find die Buchhändler deshalb übel

daran , weil fie i) oit ihre eignen Sachen verileuern

muffen ; denn da fie Niederlagen ihrer Bücher auf

fremden Meffen halten und von daher ihren Bedarf

kommen laffen, fo verileuern fie ihr eignes Fabricat;

2) da fie viele Bücher zugefchickt erhalten , die fie

nicht verkaufen , fondern wieder zurückfchicken muf-
fen , fo werden fie gezwungen, für Waaren Zoll zu
bezahlen , die ihnen keinen Vortheil bringen.

§. 1248.

Noch forgfältiger ift diefe Regel bey dem Ein»

gange folcher Waaren zu berückfichtigen, die blofs

deshalb ins Land gefchickt werden, damit fie da-

felblt bearbeitet werden und alsdann als Fabricate

für fremde Länder wieder hinausgehen. Derglei-

chen Waaren muffen in fo weit gänzlich mit allen

Abgaben verfchont werden, als man nicht ficher

feyn kann, dafs fie von dem Ausländer übernom-

men werden, ohne dafs dadurch den inländifchen
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Gewerben Abbruch gefchieht. Waaren alfo, die

blofs zur Verarbeitung in unfer Land gefchickt

werden, muffen entweder frey aus- und eingeben,

oder Erttattung der Verbrauchsfieuer erhalten.

Erläuterung. So haben wir oben ($.1141.) gefehen,

,wie der Verbrauchszoll auf fremdes Papier den halli-

fchen Druckereyen ihre Nahrung fehr vermindert hat»

Eine Erftattung der Zölle auf Papier, das zum Druck
eingefandt wird, beym Ausgange der darauf gedruckten

Bücher, oder Freypäffe auf dergleichen Papier, würden
das üebel nicht haben aufkommen laffen. Eben fo müf*

fen weifse Leinwände und baumwollene Zeuche frey ein-

paffiren, wenn fie blofs in inländifchen Druckereyen be-

drucktwerden und dann wieder aus dem Lande gehen.

Alle aus andern Ländern eingehende Materialien , die

t unfre Grenzmühlen, Spinner, Wfeber, die auf der Grenze
' wohnen, befchäftigen, imüffen von Gonfumtionslteuern.

hefreyet werden, wenn ihr Wiederausgang aus dem Lande
bewiefen wird. Denn in allen dielen Fällen erhält der

Zoll nichts, wenn die Abgabe bleibt, weil fodann die Waa-
re nicht mehr hereinkommt, und er zerftört die davon

fubfiftirenden Gewerbe, und wo diePinanzgefetze diefes

thun, find fie immer fehlerhaft. Die Einrichtungen, wel-

che getroffen werden muffen , um dergleichen Uebel zu

^ vermeiden, laffen ficli nicht allgemein angehen, fondern

die Vorfchläge dazu muffen klugen und einfichtsvollen

Localbehöjden überlaffen werden. Die Aufgabe ift, fol-

che Einrichtungen zu treffen, dafs die üebel wegfallen,

«hne dafs daraus Mifsbrauch entitehen kann.

§. 1249.

Endlich mufs auch darauf Bedacht genommen

werden i dafs unfre inländifchen Fabricate nicht

doppelte Abgaben entrichten, wenn fie von aus-

ländifchen Märkten wieder ins Inland zurückkeh-

ren» oder dafs ihre Rückkehr ins Vaterland fonft
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durch ungebührliche Auflagen nicht gehindert wer-

de. Aus diefen Gründen muffen in auslü'ndifchen

Mefsftädten die Confuln berechtigt feyn , nachdem

fie fich forgfältig von der Wahrheit der Angaben

unterrichtet haben , Certificate über den heimi«

fchen Urfprung der eignen Landesfabricate auszu*

Hellen und fie mit Plomben zu verfehen , vermit-

telft welcher fie frey in das Vaterland eingehen

können.

Erläuterung. Man hat zuweilen die Methode ge-

wählt, dafs die Fabricanten einen Theil ihrer Waare,

den fie auf ausländifche Meffen führten, in der Fabrik-

Itadt plombiren liefsen , und dafs fie dergleichen plom-
birte Sachen an folche verkauften, die fie in das Fabrik«

land zurückführen wollten ," wo denn beym Eingange

die Plombe den inländifchen Urfprung der Waare an-

zeigte und fie zollfrey machte. Allein die Zollcaile

ift dabey in grofser Gefahr, betrogen zu werden, da

Plomben gar zu leicht nachzumachen find. Viel fiche-

rer iit es daher, wenn eine obrigkeitliche Perfon an

dem Mefsorte nach genauer Unterfuchung das Plombi-

ren verrichtet, und das Certificat das beßimmte Ver-

zeichnifs der plombirten Sachen enthält. Eben fo kann

in Anfehung derer Sachen, welche die Fabricanten oder

Kaufleute als unverkauft wieder mit zurücknehmea

wollen, die Einrichtung getroffen werden, dafs fie

bey ihrer Ankunft dem Beamten ihres Landes Anzeige

von ihren zum Verkauf ausgeftellten Waaren machen,

wo denn diefer fich eine genaue Kenntnifs von den ein-

gebrachten Waaren verfchaffen mufs , uro bezeugen zu

können, dafs die unverkauften und zur Zurückführung

beitimmten Waaren wirkliche Landesfabricate find, —
Im Preursifchen haben mehrere niederländifche Fabri-

canten es erlangt, dafs üe ihren auf der leipziger

Meffe verkauften Sachen ein Certificat ihres preufsi-

fchen Urfprungs ertheilsn und fie plombieren Uffen
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konnten, wodurch fie zollfrey in die preufsifclien Staa.

ten eingehen durften. Aber es werden viele Mifsbräu-

che diefer Certificate erzählt; es mufs daher diele Ein-

richtung noch raahrgelhaft feyn.

$. 125o.

Was 4) (§• i2 3o.) die aus dem Reiche gehen-

den VVaaren betrifft; fo find »die vom Auslande ein -

und blofs durchgehenden VVaaren fchon durch dea

Eingangszoll befteuert, und dürfen daher beym

Ausgange keiner weitern Befteurung unterliegen.

Es kann alfo blofs darüber die Frage feyn, ob und wie

V(reit die im Lande lagernden oder unfre eignen

Kunft-und Naturproducte beym Ausgange eine Ab-

gabe geben füllen? Nun ift fchon oben (§. iiqS.)

gezeigt, wie leicht durch den Ausfuhrzoll jnländi-

fcher VVaaren der Landesproduction gefchadet wer-

den könne. Wenn aber auch einige inländifche

Producte einen Ausfuhrzoll vertragen ; fo .macht

doch deffen Erhebung grofse Schwierigkeiten,

wenn er nach der Qualität urid dem Werthe der

Waaren geordnet werden foll , weil fodann Nach-

fuchungenerfodert werden, die den Verkehr aufser-

ordentlich erfchweren. Es dürfte daher am zweck-

mäfsigften feyn, den zollfreyen Ausgang alier

Waaren ohne ünterfchied zu geftatten. Wollte

jnan aber einen Ausgangszoll nicht fahren laffen ;

fo würde es am bellen feyn, ihn nach denfelben

Grundlatzen, wie den Eingangs- und Durchgangs-

zoll einzurichten ($. i2 34.)> fo dafs er nur nach

La-
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Laften erhoben würde, ohne alle andere Rück-

ficht auf die Quah'tät der VVaafen als die, welche

oben beym Eingangs- oder Durchgangszolle ange-

geben ift. Um ihn ganz gleich zu macherij könnte

iiian auch den TranfitozoJl theilen^ die Hälfte da-

von beym Eingange, die letztere beym Ausgange

erheben j und den fo ermäfsigten Ausgartgszoll iilt

alle ausgehende VVaaren gelten laffen»

Erläuterung* Was die Ausfuhr der inländi>
fchen Waareii betrifft; fo zeigt die Nationalökono-
mie, dafs unfre Waaren aus keinem andern Grunde
ins Ausland geführt werden , als um dafelbft andere
nützliche Waaren einziitaufchen* ürifre Waaren find

die Zahlmittel, womit wir andern Nationen das vergü-
ten, was wir vOn ihren Producten bedürfen* Es geht
daher nichts aus unferm Lande hinaus, wofür nicht

ein gleicher Werth wieder hereinkäme, und alles Ge-
Xchrey über Verlufle in einem regelmäfsigen folideii

Handel zwifchen zwey cultivirten Nationen rührt aus

Unwillenheit oder unrichtigen Begriffen vom Handel

her. — Bezahlt eine Nation die Waaren der andern

mit eignen Producten, fo werden diefe deshalb her-

vorgebracht , um jene fremden Producte dafür einzu-

kaufen; bezahlt lie diefelben mit fremden Prodjctärt

(z.B. mit haarem Gelde), fo hat fie diefe erft mit feigheil

Produ' ten gekauft. Es ift dahei* vollkommen gleich^

ob fie die fremden Waaren mit eignen oder frejfhdeil Pro-

ducten, mit Waaren oder mit Gelde bezahlt. Denn fie

wird diefe für keinen geringern Werth weggeben , als

was fie ihr gekoftet haben. Auch kann es der National-

ökonomie ganz gleichgültig feyn , ob die Nation ihre

eignen Producte unmittelbar verzehrt, odeir ob fie frem-

de dafür eiritaufcht und diefe verzehrt.

Wenn Luxusartikel für nothwendige Bedürfuifsmittel

eingehen, und erftere blofs unter den Reichen bleiben,

während es oft den Armen im Lande an letztern fjßhltj

V, Jakob Siaatsßnon-ioijf. Il\ Ff ff
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fo ift diefes nicht die Schuld des Handels und des Au9»

ganges der Lebensmittel , fondein der fchlechten Ver-

theilung des Eigenthnms in dem Lande. Würde der

Bauer .in Polen hefferes Brot , beffere Kleider u. f. vsr.

erhalten, wenn man die Einfuhr des Champagner- und

Ungarweins, der Edelfteine , Perlen n. f. w. verböte?

Mit nichten. Der reiche Zwingherr wurde deshalb fei-

nem Fröhner nicht ein Loth Brot mehr geben, fonderu

er v/ürde fein überflüffiges Getreide nur zu andern.

; liuxusfachen anwenden , mehr Pferde , Hundehalten,

mehr Feuerwerke abbrennen u. f. w. ; und wenn er

nichts finden könnte, was feine Begierden ftillte, fo

würde er keinen Ueberflufs mehr erzeugen. Statt alfo^

dafs dergleichen Verbote den armen Claffen helfen

Tollten, werden fie nur die Production fchwächen.

Eine auf eine richtige Nationalökonomie gebauete

Finanzwiffenfchaft betrachtet alfo die ausgeführten Lan-
deswaaren nur als Zahlmittel für die eingehenden Pro-

ducte oder für das, was wir an Fremde fchuldig find.

Ihr mufs daran gelegen feyn , diefe Ausfuhr auf keine

Art zu hindern. Denn je mehr hinausgeht, defto mehr
geht ein, und defto fruchtbarer wird ihr Zoll auf die

eingehenden Waaren feyn , wenn fie ihn nicht von deu
ausgehenden zu heben für gut finden. — So wie oben

($.414. Nr. 4.) gezeigt ift, dafs der Regierung daran ge-

legen feyn muffe, dafs ihr allgemeines Taufchmittel, das

Geld, nicht künftlich vertheuert werde, und deshalb

alle und jede Auflage darauf gemifsbilligt wurde; fo

mufs es auch Regel für fie feyn, die fpeciellen Taufch-

inittel, d. i, einzelnen Landesproducte für das Ausland
nicht zu vertheuern, damit die Fremden angezogen
werden, diefelben zukaufen. — Es muffen daher in

der Regel alle inländifche Waaren entweder ganz 20II-

frey oder nur gegen eine fehr mäfsige Abgabe auspaf-

firen, gleichviel, ob es rohe oder verarbeitete Pro*

ducte find. — Ausnahmen von diefer Regel können
nur Statt finden, erltlich da, wo fie eine Ausfuhr-

Abgabe ertragen können, ohne dafs dadurch ihr Debit
leidet; und zweytens da, wo die ausländ] fche Nach-
jfrage die inländifchen Preise au einer für die Inläniler
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offenbar fchädlichen Höhe treibt , und dringende Urfa-

chen vorhanden find, die Waaren im Lande diefePreifÄ

nicht erreichen zu laffen.

Das Erfte ift z. B. der Fall, wenn unfer Land ein

Product befitzt, welches die Ausländer nicht entbeh-

ren können , und das in keinem andern Lande zu glei-

chen oder niedrigem Preifen weder jetzt zu haben iftj

noch künftig dafür erzeugt werden kann. Jedoch muf«
der Ausfuhrzoll auch dann fo mäfsig feyn , dafs er we-
der auf Verminderung der Confumtion im Auslande,

iioch auf Einführung von Surrogaten wirkt, noch fonft

den Ankauf diefer VVaare bey uns unangenehm macht.
Denn fonft könnte leicht der Speculationsgeift erweckt
w erden j andere Märkte aufzufuchen , oder die Waarö
im Lande zu erzeugen, oder man könnte fie gar ent-

behren lenien. — Ein Land, welches das wohlfeilfte

Getreide, die wohlfeililen Metalle, das wohlfeilfte Schiff»

bauhoiz, den wohlfeilft^^n Hanf, Talg u* f. w. erzeugt,

wird auf alle diefe Artikel einen mäfsigeti Äusfuhr-

2oU legen könne» , ohne den Producenten zu fchadem
Denn wäre die Auflage nicht, fo hätten die Verkäu-
fer deshalb nicht mehr erhalten^ fondern die Aus-
länder hätten fie blois wolüfeiler gekauft. Jetzt müf«
fen fie den Betrag der Abgabe (1 — 5 Procent) mehr
bezahlen. Diefes vermindert (wie ich vorausfetze) die

Nachfrage nicht ^ und die Staatscaffe zieht eine Ein-

nahme, welche allein der Ausländer trägt, wenn fiö

nur nach den hier entwickelten Grundlätzen berech*

net ift.

Der zweyte Fall tritt ein, wenn die ausländifche Nach*
frage nach nothwendigen Lebensmitteln plötzlich
fo ftark wird, dafs fie den Preis ums Doppelte oder

Dreyfache in die Höhe treibt. Eine foiche Veränderunff

bringt die gröfste Noth unter den Nichtackerbauerrt

hervor» W^enn nun der Staat eine Auflage auf die Aus-

fuhr le£;t ; fo drückt diefelbe den Preis im Lande um £ö

viel nieder, als diefe Auflage ausmacht, und die Verkäu-

fer erhalten um fo viel weniger für ihr Getreide Ui f. w»

Zwar tragen die Verkäufer diefe Auflage, aber fie kön-

nen di«^e» nicht al« einen Verluft aniehen, weil dsr

Ffff a
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Koftenpreis ihres Getreides durch jene plötzliche äufsere

Nachfrage fich nicht erhöhet hat, fondern ihnen da-

durch nur ein aufserordentlich hoher Profitfalz zu-

iliefst. Sie würden aber den hohen Preis nicht blofs

vom Auslande, fonderu auch von den Inländern zie-

hen, und f4ir letztere entflieht offenbai' eine üeberth^u-

rung und Verrückung aller Verhältniffe dadurch. Der
gegenfeitige gefellfchaftliche Vortheil verlangt daher,

dafs den inländifchen Confumenten ein erfchwinglicher

Preis erhalten werde. Diefes gefchieht dadurch, dnfs

eine Abgabe auf die Ausfuhr gelegt wird, welche diefe

nicht hemmt , fondern nur die hohen Profitfätze der

Verkäufer herunterdrückt, fo dals fie ihr Getreide an

Inländer um fo viel, als die Abgabe beträgt, wohlfei-

ler an die Inländer verkaufen, und der Ertrag der Ab-

gabe dazu angewandt werden kann, um die nothlei-

denden Confumenten im Lande zu unterltützen. (S.

meine Grundfätze der Policeygefetzgebung
, §. 211

u. 24.0.) Alle Befteurungen der ausgehenden Waaren,

welche zum Zwecke haben , den Landesfabriken die

erite Materie im niedrigen Preife zu erhalten, wie

Impoften auf die Ausfuhr roher Wolle, von Feldpro-

ducten, Hanf, Lumpen, Talgu. f. w. , find einer wohl-

verftandenen Nationalökonomie eben fo zuwider, als

einer achten Finanz wiffenfchaft. Die Gründe der er-

ftern dagegen findet man in meiner Nationalökonomie

0« 570«) ^"<i ^" meinen Grundfätzen der Policeygefetz-

gebung C$.
201. 203.); die Finanzwiflenfchaft verwirft

fie aber eben deshalb, weil fie antinationalökonomiitifch

find und die Zahlmittel vermindern. Denn wenn di«

Preife der inländifchen Producte durch die Auflagen fo

erhöhet werden, dafs weniger davon ausgehen oder die

Ausfuhr ganz dadurch gehemmt wird; fo werden der-

gleichen Producte weniger im Lande erzeugt, folglich

das Nationalvermögen und der Stoff der BeÄeurung

Vermindert.

Fafl; in allen jetzigen Tarifen ift z. B. die Ausfuhr der

Hadern zum Bellen der inländifchen Manufacturwaaren

erfchwert. Dennoch ift deshalb das Papier in folchen

Ländern , wo das Pfund Hadern für einige Stecknadeln
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oder einen Schnürfenkel urngetaufcht wird, weder wohl-
feiler noch befler, als in Ländern , wo man das Pfund
Lumpen mit 1—2 Gr. bezahlt. — Es mufs alfo doch
nur an der Unfähigkeit unfrer Papierfabricanten liegen,

dafs fie aus fo wohlfeilem Stoffe kein gutes und wohl-
feiles Papier zu machen verltehen. — Das Verbot der

Hadernausfuhr hat blofs zur Folge, dafs weniger g«-

fammelt werden, weil fie nichts gelten. Könnten fie

ans Ausland für 5— 8 Rthl. der Centner verkauft wer^

den; fo würden noch zehn- vielleicht hundertmahl fo

viel von diefer jetzt werthlofen und zu Grunde gehen»

den Waare erfpart werden , und wir würden für deren

Preis vielleicht fo viel Papier vom Auslande kaufen

können, als jetzt unfre Papiermüller aus den v/enigen

faß; werthlofen Stoffen fabriciren. Dann könnte die

Staatscaffe eine bedeutende Abgabe von dem eingehen-

den fremden Papiere heben, Diefer Wetteifer mit frem-

den Papieren würde dann auch fchon die deutfchen Pa-

piermacher antreiben , ihre Induttrie mehr anzuftren-

gen , damit fie aus theuern Hadern eben fo gutes und

wohlfeileres Papier machen lernten, als die Engländer,

yranzofen und Holländer.

§. 125l,

4. Wo Zölle Statt finden , da ift es freylich

unmöglich, die Waarentransporte von allem Zwan-

ge zu befreyen. Jedoch Jäfst fich diefer um fo

mehr ermäfsigen, je mäfsiger die Zollfätze find,

und je einfacher die Organifation der Erhebung

ift. — Eine grofse ßefchwerde ift es insbefon-

dere für Reifende, wenn fie bey jeder Grenze ihre

Gepäcke, Koffer, Wagen u. f. w. eröffnen und

durchvifitiren laffen muffen, Diefe ßefchwerde

läfst fich bey mäfsigen Zollfätzen am erften heben.

Man kann nämlich die Einrichtung treffen, dafs
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dafs eine allgemeine Aufjage auf eingehende Pakete,

Felleifen , Koffer und Wagen der Keifenden beym

Einpaffiren gelegt wird. Paffiren dann und wann

auch ?.ollbare Waaren in dergleichen Behältniffen

ein; fo wird der Zoll dafür durch andere, die*

nichts Zoilbares enthalten, vergütet. So affecu*

riren fich die Reifenden wechfelsweife ihre Bequem-

lichkeit durch eine geringe Abgabe, die doch im

Ganzen mehr einbringen wird, als wenn man alle

Keifenden bis aufs Hemd durchvifitirt. Wo fich

Verdachtsgründe offenbaren, dafs jemand Reifen

deshalb unternimmt, um einen Schleichliandel

zu treiben, da könnte den Zollämtern verftattet

"werden, Ausnahmen zu machen, Declarationen

über den Inhalt der Qepäcke zu fodern, und fio

wie andere Frachtcolli's zu vifitiren. Die Zoll-

officianten lernen leicht unterfcheiden, was unver-

dächtige und verdächtige Reifende find,

Erläuterung. Man könnte ein Felleifen eines Fufs-

gängers etwa mit 2, eines Reiters mit 4, Gr. belegen.

Die Reilekoffer könnte man in drey Glaffen nach ihrem.

Cuhikinhalt, fp weit er fich äufserlich beurtheilen läfst,

theilen, und Koffer bis zu 1^ Elle lang und l Elle hoch
zur kleinen, andere zu den mittlem, und endlich an-

dere zu den grÖfsern rechnen, und fie mit 6, 8 und

12 Grofchen befteuern; wogegen fie denn von allem

Abpacken und aller Vifitatiou frey wären. Reife- Chai-

fen und Kutlchen könnte ma» gegen 4— 8 Gr. von al-

ler Durchfuchung befreyen, wenn nicht befonderer

Verdacht gegen fie herrfchte.



Von der FinanzVerwaltung. 1 1 91

§. 1252.

Die Einführung eines folchen liberalen Zoll-

fyftems wird freylich nur möglich feyn, wenn

man rechtfchaffene, patriotifche und kluge Zoll-

beamten finden kann. Die Mittel, diefe zu er-

halten, find: 1) gute Befoldung, fo dafs je'det

nach dem Stande, den er einnimmt, fein gutes

Auskommen davon hat; 2) Auswahl derfelbert

aus den beffern Ständen, welchen Ehre und guter

Ruf theuer ift, und denen man keine Anmuthung

zur Hinterlift, Spionerie und Verrätherey machen

darf. Wer dem Staate durch folche Mittel dient,

dient auch wider ihn, wenn er feinen IVortheil

dabey findet; 5) befonders gehören zu den obern
Officianten kluge, befonnene und gute Männer,

denen es darum zu thun ift, das Zollfyftem dem
Volke leicht und angenehm zu machen, die daher

es nicht auf Fiscalifiren , Chicaniren und Strafen,

fondern aufs Vervollkommnen des Syftems und

Wegfchaffung aller Plackerey anlegen. Das ficher-

fte Zeichen, dafs ein Zollfyftem nichts taugt, ift,

wenn viele Strafgefälle eingehen. Das Haupt-

problem für die höhern Behörden ift, es fo zu

verwalten, dafs fich Niemand der Gefahr beftraft

zu werden ausfetzt, und es dahin zu bringen, dafs

die öft'entliche Meinung es für fchiecht hält, den

Zoll zu betrügen.
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Befonders erleichtern die niedrigen Zoll-

fätze in Verbjtidung mit verftändigen und recht-

fchaffenen Zollbeamten die Möglichkeit, dafs bey

der Zollorganifation den Gewerben und dem Ver-

l^ehr die mögjichfte Freyheit gelaffen und ihnen

rtißgeringttmöglichften Schranken gefetzt werden.

Um diefes Ziel zu erreichen, wird man bey den

Zoileinrichtungen hauptfä'chlich darauf zu fehen

haben j

i) Dafs Erftattungen und Rückzölle fo feiten

als möglich nöthig werden. Denn um dabey

den Betrug zu vermeiden, find allemahl viele

genirenffe Formen nöthig, — Sie werden

aber nur da nothwendig, wenn man entwe-

der inländifche Producte , die einen auswär-

tigen Üebit haben, oder Materialien zu Fa-

bricaten, von welchen viele ins Ausland ge-

hen, mit fo hohen Sätzen belegt, dafs ihr

Koftenpreis dadurch fo erhöhet wird, dafs fich

der ausländifche Debit dadurch vermindern

iTiufs oder gar nicht beftehen kann. Wo nun

dergleichen Gegenftände zu bezullen find, da

wird es beffer feyn > fie entweder ganz frey

zu laffen, oder einen allgemeinen Satz zu

wählen, der fich mit dem ausländifchen De-

bit vtTtrngt, damit ROckzölle oder Steuer«

erftattungen bey der Ausfuhr gar nicht oder

doch nur in wenigen Fäileo nöthig find.
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Erläuterung. Hält man fich bey der Roggen -
, Ger*

iten- und Weizenfteuer an den Satz von jo Procetit; fo

fo wird diefe Steuer weder den Preis des Branntweins,

noch Biers, noch Stärke^, Nudel- und Griesfabrication

fürs Ausland u. f. w. Ichaden. Denn dergleichen Schwan-

kung im Preife dieler Gegenftände fallen jährlich vor,

und eine Abgabe von lo Procent wirkt nicht anders, als

eine kleine Preiserhöhung, welche durch andere Urfa^-

chen oft entiteht. Belegt man aber z. B. den Weizen
mit 55 Procent; fo wird man nothwendig einen Rückzoll

auf die Fabricate daraus , welche ins Ausland geh§n
bezahlen rnüffen, wenn man nicht die gröfste Störung

in den fürs Ausland beftimmten WeizenfaLnken hervor-

bringen will. Werden Waaren zur Zubereitung in unfer

Land gefchickt, die eine Abgabe zurückhalten würde; fo

mufs nothwendig eine folche Waare ein - und ausgelallen

werden, wenn die fich damit befchäftigendeu Gewerbe
nicht zu Grunde gerichtet werden follen, In Anfehung
derfelben mufs alio eine folche Einrichtung getroffen wer-

den, dafs fie frey ein- und auspafliren können, Bey der

Anfertigung eines Tarifs muffen daher befonders die ge-

naueren Nachrichten über den Grenzverkehr eingezogen

werden, fonA; wird man eine grofse Menge Fehler in Be-
l^immung des Tarifs begehen. — An der fchwarzburgi-

fchen Grenze z. B. wurden fonft eine Menge Holzwaaren
von fächfifchen und preufsifchen Unterthanen gemacht.

Man fchickte die rohen hölzernen Waaren auf preufsi-

Xche Dörfer, wo fie bemahlt wurden und wieder herüber
gingen. Als der Tarif vom J. 1818 erfchien , worin der

^ Eingang folcher Holzwaaren ftark bezollt ilt, gerieth die-

fer ganze Verkehr ins Stocken, und es Vv^ürden viele Men-
fchen im*Preufsifchen und Sächfifchen durch diefe Hem-
mung ihrer wechfelfeitigeu Arbeiten brotlos geworden
feyn , wenn nicht eine baldige Remedur erfolgt wäre.

2) Die Zollbeamten werden nach und nach die

meiften Leute kennen lernen, mit denen fie

zuthun haben, und gegen die, welche fich

immer als aufrichtig und redlich bey Entricb'"
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tung der Zölle und bey ihren Declarationen

bewiefen haben , die Itrengen Formen mil-

dern.

Es ift unmöglich, hierüber viel im Allgemeinen

zufagen, da alles in der Praxis nach den befon-

dern Ümitänden und nach der Verfchiedenheit der

Fälle durch die Klugheit beftimmt werden mufs.

Was daher hier darüber gefagt wird, foll blofs zur

Erläuterung der Möglichkeit der Milde in einigen

Fällen dienen. Dafs fie aber bey niedrigen Sätzen

fehr wohl Statt finden, beweifen ja eine Menge

kleiner Staaten, wo das Zollfyftem mit der gröfs-

ten Humanität ausgeübt wird; beweifen mehrere

Mefsitä'dte, wo das Zollwefen , felbft bey ziemlich

hohen Sätzen, nicht die mindefte Störung in den Ge-

fchäften macht und Niemanden befchwert. Warum

follte diefes nicht auch in grofsen Staaten Statt

ünden

!

§. 1253.

5. Nichts aber erfchwert das Zollwefen mehr,

als wenn man durch daffelbe mehr als Einen Zweck

erreichen will. Faft in allen Staaten werden näm-

lich die Zölle nicht allein gebraucht, um Abgaben

zu erheben und der Staatscaffe eine Einnahme zu

verfchaflten, fondern auch, und zwar oft hauptfäch-

licl\, um die Gewerbe nach vermeinten ftaats- und

nationalWirthfchaftlichen Grundfätzen zu regieren.

Man glaubt diefes zu können: i) bald durch gänz-

liche Verbote der Ein- oder Ausfuhr gewiffer Ge-
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genitäncle, 2) bald durch hohe Bezoilung gewif»

fer aus- oder eingehender Producte. Auf wel*

chen irrigen Begriffen eine folche Politik beru-

he, ift anderswo (in der Nationalökonomie und

den Grundfätzen der Policeygefetzgebung) hinläng-

lich gezeigt, und auch in mehrern Stellen diefes

Werks angedeutet. Hier wollen wir blofs noch

darthun, wie ein Zollfyitem, das den reinen finan*

ziellen Zweck aus dem Auge verliert, feinem

Hauptzwecke nothwendig entgegenwirken mufs.

Diefes aber wird dadurch klar:

l) Dafs nichts mehr zum Schleichhandel auf-

muntert, als Verbote und hohe Zölle. Da

nun aber ohne Verbote oder ohne hohe Zölle

die Einfuhr oder Ausfuhr der VVaaren, did

"man nicht einlaffen oder die man im Lande

behalten will, nicht verhindert werden kann;

fo fchafft fich der Zoll dadurch feinen eignen

gröfsten Feind.

3) Da die Verbote und höhern Zölle die Einfuhr

und Ausfuhr zeritören oder vermindern fol-

len ; fo zeritören oder vermindern fie auch in

demfelben Maafse die Einnahmequellen der

Staatscafle.— Denn fo viel auch noch durch

Schleichhandel aus- oder eingeführt werden

mag, fo wird doch davon kein Zoll entrichtet.

5) Es machen diefe Nebenzwecke , dafs der

Staat von der gefunden Politik des Abgaben-

fyfiems abweichen mufs. -— Macht es näm-
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Jicb die Finanzpolitik nothwenclig, von einem

Gegenftande eine bedeutende Summe zii er-

heben ; fo muffen dieSteuerfätze um fo höher

angelegt werden, je geringer die Zahl oder

der Werth der Gegenftande ilt, von welchen

ße gehoben werden follen. — Mancher Ge-

gen (tand fchickte fich vortrefflich zur ßefteu-

rung; aber da er nicht ins Land oder nicht

aus dem Lande foil , fo kann er gar keiil Ge-

genliand der Befteurung werden. Ein ande-

res Üing würde eine fehr ergiebige Einnahme

gewählten, wenn es mit mäfsigen Sätzen be-

fteuert werden könnte. Da es aber die Di-

rection der Gewerbe erfodert, es fehr hoch

zu befteuern ; fo vermindert fich die Confum-

tion davon, oder es wird durch den Schleich-

handel eingebracht. Der Zoll verliert alfo

fein Einkommen daran. Je mehr Gegenftande

er nun durch dergleichen Nebenrückfichten

verliert, defto gröfser müiTen die Abgaben-

fätze auf die übrig bleibenden, oft dazu

ganz unfchicklichen Gegenftande werden, —
Nichts iit daher der Vervollkommnung des

Zolifyftems mehr zuwider, als die Aufbür-

dung folcher Nebenzwecke. Insbefondere

wird dadurch der Schleichhandel unausrott-

bar begründet. Denn es darf nur Ein fehr

gefuchter Gegenftand verboten oder hoch be-

zollt feyn^ fo findet fich das Gewferbe des
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Schleichhandels unvermeidiich ein, und df 'nt

Cch dan» auch auf die leicht belteuerten Ge»

genitände aus. Denn ift der Dieb einmahl auf

verbotenen Wegen, fo nimmt er alles mit, was

er auf denfelben antrifft, da er doch ein mahl

der Gefahr ertappt zu werden fich ausfetzt.

Erläuterung. Rohe Seide, rohe Baumwolle u. f. w.

vertragen fehr gut eine mafsige Abgabe , eben fo wie

fremde Manufacturvvaaren. Aber nach dem gewöhn-
liclien Mercantilfyüem , wonach die inländiichen Sei-

den- und Baumwolienmanufacturen begünlligt werden
feilen, werden die Leyden erllen Artikel gar nicht,

die letzten fo ftark belleuert , dafs wenig davon einge-

hen kann. In beyden Fallen beraubt fich der Zt)il der
Mittel, um feinen finanziellen Zweck zu erreichen,

indem er die für die Befteurung pafsh'chßen Gegen-
Äände unbenutzt läfst , und nun den Defect durch ho-
he Zoilfätze auf andere Dinge einbringen mufs. Eben
fo würde die Auflage auf den Eingang des Zuckers
fehr ermäfsiget werden können , und doch denfeJben
Ertrag liefern, den fie jötzt giebt, wenn man dieMa-
jTotte aufgäbe, die Zuckerraffinerieen im Lande durch
den Zoll zu begünftigen

; gewifs eine der allerfchlech-

teften Fabrikarten, die es geben kann, für Länder
die noch genug Befchättigüng für ihre Capitale an ein-

heimifchen Stoffen finden (S. Anm. zu §. 1128.),

§. 1254.

III. Wenn die Abgaben, welche durch den

Stem^pel (§. 1209.) erhoben werden, fonft auf

richtigen Principien gebaut find; fo iit dieiVlethode

in vielen Fällen fehr bequem und wohlfeil. So
laffen fich

:

1) die ßeyträge zur Vergütung gerichtlicher

Handlungen, der obrigkeitlichen Mühe bey
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ProcelTen, Einregiftrirungen u. f. w. (§. 691.)

fehr bequem durch ein angemeffenes, für je*

den einzelnen Fall beftimmtes Stempeipapier

erheben. Eben fo

2) die Confumlionsfteuern für Spielkarten,

Würfel, goldne und filberne Geräthfchaften,

Zeitungsblätter, Journale u. f. w.

$. 1255.

IV» Endlich bedient man fich häufig des

St aats m on opol s (§. 1209.) als Erliebungsme-

thode. Es ift nicht zu leugnen, dafs das Mono-

pol in vielen Fällen eine fehr leichte und wohlfeile

Erhebunesmethode ift. Denn es laffen fich da-

durch alle zu befteuernde Gegenftände in wenig

Hände zuiammenbringen , und durch diefelben

wird die Abgabe durch den erhöheten Preis einge-

zogen. Kann Niemand dergleichen Waaren erhal-

ten, als aus den Händen des Monopoliften 5 fo ift

er gezwungen, die Abgabe zu bezahlen, wenn er

den Oegenftand geniefsen will. Der Monopolift

bedient fich dann auch häufig des Stempels, um
feine Waaren auszuzeichnen» — Wo nun das Mo*

nopol ganz einfach ift, und weder zufammenge-

fetzte Gefchäfte, noch ein Unterfchied derObjecte

dabey Stattfindet, da kann es füglich angewandt

werden, und ift bey gewiffen Abgaben die einzige

Erhebungsmethode, wie bey der Münze, dem

Stempelpapier u. f w. Wo aber das Monopol zw
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einem zufammengefetzten Fabrications- und Han-

delsgefcliäft wird, da hat es folgende Nachtheile:

1) vertheuert es die Waaren viel mehr, als es die

Abgabe nothwendig macht, weil die Staatsfabri-

cation mehr koftet, als die Privatfabrication ; es

bewirkt daher 2) Verminderung der Gonfumenten

diefer VVaare, und nimmt 3) der Nation eine Er-

werbsqueil«. Alle diefe Nachtheile aber koften

dem Volke gemeiniglich noch mehr, als die Steuer,

welche der Staat durchs Monopol erhebt. Erhübe

der Staat eine niedrigere Steuer von denfelben

Gegenltänden, fo hätte er das Monopol nicht nö-

thig, und was er dabey an der Summe einbüfsle,

das würde er leicht erfetzen können durch eine

Steuer auf den Gewinn, den die Nation dadurch

hat, dafs fie den Erwerbzweig behält, den ihr das

Monopol entrifs, und dadurch, dafs i\e jene Gegen«

ftände wphlfeiler kaufen kann. Wir haben diefe

Nachtheile fchon oben (§. ö^o— 45oJ nachgewJe-

fen. Es wird daher das Monopol immer eine theure

koitbare, den Privatgewerben und der Production

grofseri Abbruch zufügende Erhebungsart, und

deshalb verwerflich feyn.

Erläuterung. Die Abgabe vom Stempelpapier kann
nicht anders als monopoliftifch bezogen werden. Die
befondere Papiergattung und der Ümliand, dafs man
dergleichen Papier nur von einer Staatsbehörde kaufen
kann, fiebert allein gegen den Betrug. Denn follte je-

der Kaufmann das Recht haben, fich Papier Itempein zu
laffen'und damit zu handeln; fo würde diefes zu einer
Menge Verfälfchungeu führen , da nichts leichter nach-
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iumaclien iß: , als ein folcher Stempel. Diefes ill blofs

dadurch zu verhüten , dafs nur der Staat Stempelpapier

verkaufen darf. Denn um eines einzelnen oder einiger

Bogen willen einen falfchen Stempel zu machen , wird

feiten der Mühe werth gefunden. Eben £o laffen fich

Kalender und Spielkarten nicht mit Erfolg beftenern, als

wenn man diefe Gcgenftände zum Staätsnionopol macht,

befonders , wenn die Steuer darauf fehr hoch ift. Hier

find jedoch die Verfälfchungen fchon viel bedeutender,

und es ift wohl zu überlegen , ob mari fich nicht lieber

mit einem niedrigen Stempel begnügen uhd dabey den

Handel frey geben follte. — Die Staatsmonopole mit

Materialien, wie Salz, Pulver, Branntwein, Tabak.

Pfeffer ti. f. w. find failimtlich Erhebungsarten , die dem
Volke fphr viel koften , die aber nicht aufgegeben wer-

den können, fo bald man auf hohen Steuerfätzen be-

fteht. Nur niedrige Steuerfätze laffen fich leichter auf

eine andere wohlfeilere Weife von diefen Gegehftänden

erheben, und find vorzuziehen, weil fie den Gewerben

tind der Production günftiger find) wie fchon bey andern

Gelegenheiten ausführlich gezeigt iil. Die Monopole

find in barbarifchen und despotifchen Staaten faft allge-

mein üblich , und e& werden dadurch die HaUpteinkünfte

vom Volke gezogen. Der Pafcha von Aej^ypten hat fich

den ganzen ausländifchen Handel zugeeignet. Alle Lan-

desproducte muffen ihm zu einem gewifien Preife , den

er feftfetzt, abgelaffen werden. Er kauft die ollindi-

fchen Waaren , und zwingt die inländifchen Kaufleute,

fie ihm zu einem Preife , den Er beftimmt , abzunehmen,

wenn Er fie nicht an Fremde beffer abfetzen kann. Eine

folche Methode bringt freylich Geld in den Schatz, aber

die Stärke der Nation kann keine grofsen Fortfehritte

di^bey machen.

li.
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II.

Von der Selbltadminillration. und Verpachtung der

Steuern.

$. 1256.

Ob der Staat die Steuern felbft durch eigne

Beamten erheben oder die Erhebung verpachten

folle (§. ii970> ^ft ^^"6 Frage, welche fehr reif-

liche Ueberlegungen verdient,

§. 1257.

Die Selbßadminiftration gefchieht durch ein-

gefetzte Rent- oder Steuerbeamte. Je mannich-

faltiger die Steuern find, defto gröfser mufs die

Zahl diefer Beamten feyn, und defio koftbarer

fällt die Erhebung aus, da zufammengefetzte Ge-

fchäfte dem Staate immer theurer zu flehen kom-

men, als Privatleuten,

§. 1258.

Die Erhebung durch Andere gefchieht da-

durch, wenn der Staat diefesGefchä'ft einem Pach-

ter überläfst, der ihm einen beftimmten Ertrag

abliefern mufs, und fich dafür und für feine Mühe
durch die Erhebung deckt. Diefes ift das Syftem

der Steuerverpachtung.

§• 1 259.

^ Die Verpachtung der Staatseinnahme hat

fich wegen der häufig damit verknüpften Mifs-

V. Jakob Staatsiinanztoijf, IL ^ S S S
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brauche fehr verbalst gemacht. Man lagt siegen

diefe Methode:

j) (iafs fie dem Staate am theuerften zu flehen

kommen, weil der Pächter fich ficher ftellt,

und daher gewifs nur das Minimum dem Staate

verwilligen wird, wo dann dem Pachter alle

Ueberfchüffe zufallen, und er auf Kelten der

übrigen Einwohner bereichert wird. Da die

Pachtfummen bey Steuerpachtungen gewöhn-

lich fo grofs find, dafs nur Wenige bey der-

gleichen Pachtungen concurriren können ; fo

werden die wenigen Concurrenten leicht Ver-

gleiche unter fich fchliefsen, und der, dem die

Pacht überlaffen wird, wird die übrigen ent-

fchädigen. Gefchieht diefs, fo muffen die

Steuerpflichtigen auch diefe Koften dem Pach-

ter zahlen, und der Staat verliert dabey un-

endlich; fo, dafs keine Erhebungsart theurer

und drückender ift, als diefe.

2) Dafs fie den Unterthanen am befchwerlich-

ften falle, weil der Pachter alles aufs ftrengfte

nimmt, und es gewifs nie an Plackereyen

fehlen lalst, um allenthalben das Aeufserite,

was er nur irgend zu verantworten gedenkt,

von den Steuerpflichtigen zu erprelfen.

5) Sie benimmt dem Staate das Vermögen, den

Unterthanen Steuererleichterungeu angedei-

hen zu laffen, und da fchneil Aenderungen

zu treifen, wo die Erhebung iäüig und drü-
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ckend wird, daher ift das Verpachtungsfy-

ftem insbefondere der Gewerbefreyheit nach-

theiJig, und das unfehlbare Mittel, die Steuer

verhafst zu machen,

§. 12G0.

Die Vertbeidiger des Verpachtungsfyßems

führen dagegen an:

j) Dafs der Staat, durch die Verpachtung der

Abgaben, feiner Einkünfte gewifs werde,

indem die Pachtgelder beAimmt find und in

beftimmten Terminen pünktlich eingehen,

2) Dafs der Pachter die Erhebung immer wohl-

feiler einzurichten verftehe, als der Staat.

3) Dafs er, insbefondere bey der indirecten

Steuer, die ünterfchleife viel beffer verhin-

dern werde, und daher auch weit mehr ge-

ben könne, als der Staat erheben würde,

we.in er die Erhebung adnüniftrircn liefse.

4) Dafs der Staat befonders bey der letzten

,Art der Steuer, durch die Verpachtung^ wenn

er es zur Bedingung macht, dafs die Pachter

offene Rechnung führen, am ficherlten er-

fahre, wieviel eine Abgabe einbringen kann,

und dafs er daher mit der Zeit immer höhere

und ficherere Pachtgelder erhalten werde.

5) Endlich profitirt der Staat bey der Verpach-

tung insbefondere dadurch, dafs er das ganzö
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verwickelte Rechnungswefen über das Detail

der Steuereinnahme los wird.

§. 1261.

Wägt man die Gründe für und gegen das

Verpachtiingsfyftem gegen einander ab, und zieht

dabey die verfchiedenen Arten der Abgaben in Er-

wägung ; fo findet man, dafs fich fchwerlich ein

allgemeiner Satz hierüber feftftcllen laffe, dafs in

einigen Fällen die Selbftadminiftration , in andern

die Verpachtung den Vorzug zu verdienen fcheine,

dafs die Selbftadminiftration fich dadurch vervoll-

kommnen laffe, dafs man den Steuerbeamten zum

MitintereiXenten macht und ihn dadurch zu grö-

fserem Eifer antreibt, und dafs fich auf der andern

Seite auch die Verpachtung fo einrichten läfst,

dafs der Staat alle Gewalt dabey behält, die Mifs-

bräuche, die der Pachter zum Nachtheil des Publi-

cums einführen könnte, zu verhindern.

§. 1262.

Die Selbftadminiftration der Erhebung folcher

directen Steuern, deren Ertrag durch die aufge-

nommenen Rollen genau beftimmt ift, kann nir-

gends grofse Schwierigkeiten haben, wenn nur

fonft die Steueranlagen nach richtigen Principien

gemacht find; fo dafs die Befteuerten nicht über*

fteuert werden, und die Steuer blofs Vermögende

trifft. Da die Rollen genau anzeigen, was jeder
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geben mufs, und wieviel die ganze eingehende

Steuerfumme beträgt; fo kann eine gute Staatsad-

miniftration leicht bewirken , dals die Steuern

pünktlich eingehen und Refte nicht geduldet wer-

den. Auch kann den Steuerbeamten zur Bedin-

gung gemacht werden, dafs fie für den Eingang

der Steuern zu beflimmten Terminen haften und

Zahlung leiiten, wogegen ihnen alle Executivmit-

tei in die Gewalt gegeben werden muffen, um die

Bezahlung zur rechten Zeit lelblt zu bewirken.

§. 1263.

Der Staat macht fich die Sache noch leich-

ter, wenn er jede Gemeinde für die richtige Zah-

lung der directen Steuer zu beßimmten Terminen

verantwortlich macht, und dagegen diefer die Or-

ganifation der Erhebung gegen beltimmte Procente

überläfst. Diefes ift eine Art der Verpachtung,

welche für die Beiteuerten durchaus keinen Nach-

theil haben kann, wodurch der Staat ein weitläu-

fi^;es Gefchäft los wird , und es einer Behörde an-

vertrauet, welche gerade das allergröfste Intereffe

dabey hat, dafs es mit der mindeften ßefchwerde

der Glieder der Gemeinde, und fo ökonomifch als

möglich ausgeführt werde. Die Gemeinde wird

nach der Lage derUmftände am heften beurtheilen

können, ob es rathfamer für fie ift, die Steuer

durch befoldete Agenten einzuziehen, oder die

Erhebung an den Mindefifodernden , fo weit er
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fich lontt dazu quaiificirt, zu verpachten. Da bey

der directen Steuer die eingehenden Summen be-

ftimmt find; fo kann dabey nicht davon die Rede

feyn , wieviel der Einnehmer an Steuern einlie-

fern, fondern nur für welciie Summe er die Erhe-

bung und terminweife Ablieferung derfelben Über-

nehmen wolle,

§. 1264,

Ift aber der Ertrag einer Steuer nicht be»

ftimmt, fondern hangt entweder die Ausfindigma-

chung der Steuerobjecte oder die Anzeige und Ab-

lieferung der eingegangenen Summen, von dem

Eifer und der Ehrlichkeit der Einnehmer und Of-

ficianten abj fo ift es weit zweckmäfsiger, der-

gleichen Einnahmen förmlich zu verpachten. Zu

diefen Arten von Steuern gehören

;

4) Die 2/ö!le an den Grenzen und die Thoracci»

fen , WQ dergleichen find. Hierbey muffen

die Pächter natürlich das Hecht haben, eigne

Vigilanzanftalten zu treffen, und die Policev

jnufs verpflichtet feyn, ihnen beyzuftehen.

^) Die Erhebung der Abgaben a) auf das Ge-

mahl; b^ßrauerey^n und Brennereyen; c) auf

das Sohlaohtvreh,

5) Die Monopole > in fo fern dergleichen für

nöthig gehalten werden, wie der monopoli-

(tifche Verkauf des Salzes, der Spielkarten»

des Stempelpapiers und der^l.
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4) Die Erhebung von Ghauffee-, Hafen-, Ca-

iial-5 ßrückengelilcFn u. f. w.

Erläuterung. Die Verpachtung der Zölle hat viej^

Schwierigkeiten, weil es nicht wohl angeht, dafs jeder

Zoll einzeln verpachtet wird, fondern wenigftens alle

diejenigen aufammen, die ßch einander leicht Abbruch

thuli können. Sodann aber werden die Pachtfummen
zu grofs . und es entlieht eine zu geringe Concurreni

und hierbcy die Gefahr, daf§ fich die Concurrenten un-

ter einander verliehen , und der , welchem die Pachtung

Ton den übrigen überlalTen wird , denselben Abfiadungs-

«juanta giebt : eine Praxis , die man allenthalben kennt,

wo es grofse Abgabenverpachtungen giebt, und welche

die Staatscaffe eben fo fehr als das Publicum benacli-

theiligt. -»- Will man aber die Pacht^tücke verkleinern«

fo können fich die verfchiedenen Pächter leicht Abbruch

thun , indem der eine die Einfuhr durch feine Zoüllrafse

dadurch vermehrt, dafs er nachfichtiger ill, oder gerin»

gere Steuorfätze nimmt, weil ihixi die Menge derer, die

feinen Zoll paffiren , mehr einbringt , als die hohen Sä-

tze für eine geringere WaarenmafTe. Eine ähnliche Pra-

xis findet freylich auch in Lr'ndern Statt , wo Sta?vtsbe-

amte die Zölle erheben. Denn Nachßcht für gute Be-

zahlung zieht die Frachten an , und Strenge und Unbe-

(techlichkeit entfernt fie^

In einem Gren^zoUe eines gewifTen Kelchs fiel ein-

malii in einem Jahre die Einnahme von zvvey Millionen

auf eine halbe Million herab, indefs fie in dem herjach.

^Darten Zollamte um eine ganze Million wuchs. Man
fetzte den Zolldirector, der die Zolleinnahnie l^o. hatte

finken laffen, ab,— und der andere wurde für feinen

£ifer , die Zolleinnahme vermehrt zu haben , belohnt !

!

§, 1265,

Der Anfang der Erhebung folcher Art Steuern^

deren Ertrag fich fchwer berechnen Jäfst, ift aller-

dings niit der Selbitadaiiniftratign zu machen > um
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eine Grundlage für die künftige Verpachtung zu

haben. In den meifien Fällen werden fich genug

Pächter finden, welche ein Beträchtliches mehr

bieten, als die eigne Adminiftration eingebracht

hat. — Um dergleichen Grundlagen bey neuen

Verpachtungen zu vervollkommnen, mufs jedem

Pachter zur Pflicht gemacht werden, genaue Rech-

nung über Ausgabe und Einnahme zu führen, und

feine Bücher für die Staatscontrolle ftets offen zu

halten. Unordnung, ervviefene Unterlaffung der

Eintragungen oder falfche Angaben muffen aufs

firengfte beftraft werden. — Diefe Bücher wer-

den den künftigen Concurrenten bey der Pacht

zur Einficht vorgelegt.

Erläuterung. Die Sperrgelder , welche in verfchiede-

iien Städten nach Sonnenuntergang heym Eingange

durchs Thor erhoben werden , bringen gewöhnlich durch

die Verpachtung noch dreymahl fo viel ein , als man
durch die Selbftadminiftration erhebt. Die Einnahme
von den prcufsifchen Chauffeegeldern wird ebenfalls,

wo fie verpachtet wird, ums Doppelte und Dreyfache

vermehrt , wie fich bey den jetzigen Verpachtungen auf

eine auffallende Art gezeigt hat. Gewifs würde man
gleiche Refultate bey V^erpachtung der Pofteinnahmen

erfahren. Eben fo können Mühlen , Branntweinbren-

nereyen , Salzfabriken u. f. w. entweder an die Unter-

nehmer felbÄ, oder an andere Privatperfonen verpach-

tet werden.

$. 1266.

Um der Bedruckung des Publikums durch die

Pächter entgegen zu wirken, mufs

1^ der Pachter verpflichtet werden, genau nach

den*gefetzlichen Vorfchriften über Quantität
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und Qualität der Abgaben zu verfahren, und

nie andere Gewaltmittel zu gebrauchen, als

die ihm nach dem Gefetze verftattet find.

2) Er darf kein Recht haben, die Contrave-

nienten felbft zu verurtheilen oder zu ftrafen,

fondern die Unterfuchung der üebertretungen

der Steuerpflichtigen fowohl, alsderßefchwer-

den gegen die Pächter, mufs vor dem gewöhn»

liehen Gericht nach den Gefetzen gefchehen.

§. 1267.

Die Verpachtung von Handelsmonopolen mit

Gegenftänden, deren Befchaffenheit fchlecht oder

gut feyn kann, eröffnet den Pächtern die meifte

Gelegenheit, das Publicum zudrücken, daher

denn auch nicht blofs die Verpachtungen diefer

Art Abgaben, fondern die Abgaben felbft verwerf-

lich find. Denn die Adminiftration ift in Anfe-

hung folcher Monopole feiten beffer, als die Ver-

pachtung.

Erläuterung. Nie wurde fehlecliterer Kaffee und Ta-

bak verkauft, als unter der Kaffee- und Tabaksregie in

unferra Staate. Das jetzt noch fortdauernde Salzmono-

pol in Preufsen hat indeffen dielen Fehler nicht.

Denn nie hört man eine Befchvverung über Lieferung

fchlechten Salzes bey uns. Der Grund davon ift aber

auch leicht zu finden ; denn die verkaufende Behörde
kann keinen Vortheil durch den Ankauf fchlechten Sal-

zes machen , da ihr die Kaufpreife beftimmt find , und
lie alfo natürlich kein fchlechtes Salz annehmen wird.

In Rufsland klagte man fehr über den fchlechten Brannt-

wein , den die Branntweinspäqhter dem Publicum ver*
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Kauften. Denn obgleich die Probe , welche der Brannt-

wein, halten icll, durch die Geietze genau beftimmt ift;

to treten doch feiten einzelne mit ihren Befchwerden da-

gegen aui. Und überdies h^t ein Pachter, der über

Millionen gebietet , immer Mittel, den Befchwerden ge-

gen lieh eine iolche Wendung zu geben, dals dadurch
* nicht viel ^^^en ihn ausgerichtet wird.

Vierter Abfchnitt,

Veit der Erhaltung der genauen Ueherßcht und der Verglei*

chun0 der Staatseinnahme und ^Staatsausgabe^

§. 1268.

Um den Finanzzuftand eines Staats (tets Ober-

felien und richtig beurtheilen zu können, dazu ift

tiöthig

:

1) Dafs die Finanzverwaltung überhaupt fo or-

ganifirt fey, dafs di^ Behörden einander in

die Hände arbeiten, und alle zu einem Gan-

zen vereinigt werden,

2) Dafs man fchon vorher wiffe, wieviel der

Staat ungefähr jährlich einzunehmen und aus-

zugeben habe,

3) Dafs man Anftalten treffe, dafs die Einnah-

me pünctlich und zu folchen Zeiten erfolge,

•wo die Ausgabe, für welche fie beftimmt ilt,

nöthig wird, oder dafs die Ausgabeärater je-

derzeit mit den nöthigen Fonds verfehen

werden.

4) Dafs man Mittel habe, fich in jedem Augen-

blicke zu überzeugen, dafs die beftiminten
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Einnahmen eingegangen und die nöthigen

Ausgaben beftritten worden,

5) Dafs man fich eine alJgemeine Ueberßcht al»

1er Einnahmen und Ausgaben in jedem Augen-

blicke verfchaffen könne.

6) Dafs die Ueberzeugung begründet werde, dafs

die ganze Einnahme und Ausgabe nach rieh-

tigen Staatszwecken gefchehen und nach na*

tionaJökonomiftifchen Principieo angeordnet

und ausgeführt fey.

Das erfte wird bewirkt durch eine fyftemati-

fche Eintheilung der Finanzbehörden,
das zweyte durch die Errichtung eines guten

Etatswefens, das dritte, vierte und fünfte

durch ein vollkommnes Caffen- und Rech-
nungswefen, das fechste durch eine forgfältige

Staatscontrolle. Von diefen Gegenltündea

mufs daher hier noch gehandelt werden,

I.

Von der Eintheilung der Finanzrerwaltung«

J. 1269.

Die ordentliche Verwaltung eines grofsen

Reichs erfodert, dafs daffelbe in gröfsere und klei-

nere Abtheilungen getheilt, dafs in jeder diefer

Abtheilungen befondere Verwaltungsbehörden or-

ganifirt werden, die theils unter einander, tbeils

aber fämmtlich mit einer obern Verwaltungsbe-

hörde zufammenhangen, und zufammen Ein Gan-
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zes oder Ein Syftem bilden. Diefes gilt nun

auch insbefondere von der Finanzverwaltung. Ein

grofser Staat mufs daher in Provinzen einge-

theiltfeyn, deren jede ihre befondere Finanzbe-

hörde hat, in welcher für alle ßeftandtheile der

Finanzverwaltung, die fich in der Provinz finden,

geforgt ift, und durch welche alles, was zur Aus-

führung desFinanzwefens in derfelben nothwendig

ift, organifirt wird. Diefe Provinzialfinanzbeliör-

den hangen fämaitlich mit einer höchften Central«

linanzbehörde zufammen, von weicher fie ihre

Befehle erhalten, und der fie von der Finanzver-

waltung der Provinzen genau Rechenfchaft geben.

Diefe Centralbehörde mufs alle Kenntniffe in ihren

Mitgliedern vereinigen, welche zur Beurtheilung

aller Zweige der Finanzverwaltung im ganzen Rei-

che nöthig find, fo wie jede Provinzialfinanzbe-

hörde alle diejenigen Kenntniffe in fich fchliefsen

mufs, die zur Beurtheilung derjenigen Verwal-

tungszweige gehören, welche in diefer ProviHz

vorhanden find. Sowohl die Centralbehörde als

die Provinzialbehörden haben diejenigen Beamten

oder Behörden unter fich, welche zur Realifirung

der Verwaltung nothwendig find,

Erläuterung.- Hat ein Staat Domainen-, Wald-,

Bergwerks-, Salinenwirthfchaft, treibt er Fabrikwe-

fen u. f. w. ; fo muffen Männer in der Centralfinanz-

bchörde fitzen , welche diefe Wirthfchaftszweige voll-

kommen zu beurtheilen im Stande find, und welche

(ich eine möglichft genaue Bekanntfchaft mit denfel-
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ben erworben haben. Eben lo muffen in folclien Fäl-

len in jeder Provinzialfinanzbehörde Räthe vorhanden

feyn, welche lowohl die allgemeinen Grundiätze der

in ihrer Provinz vorhandenen Staatswirthfchaftszweige

kennen , als auch mit dem Detail der ihnen imterwor-

fenen Wirthrdiaften möglichft genau bekannt find.

Hat aber ein Staat dergleichen VVirthfchaftszweige

nicht; fo bedürfen auch die Behörden keiner befondern

Beamten für fie. — Die den Provinzialfinanzbehörden

untergeordneten Beamten find: i) die Einnahme- und

Ausgabeämter; 2), alle Verwaltungsbehörden in ihrem

Bezirke, als: Cameralämter , Forllämter, die Berg-

verwaltung , die Directoren der fich in ihrem Bezirke

Lefittdlichen Staatsfabriken u. f. w. Denn dicfe zu Mit-

gliedern der Finanzbehörde felbft zu machen, wider-

fpricht allen Begriffen einer guten Finanzvervvaltung

und lähmt die Oberaufficht und Direction. Eben fo muf-

fen der Staatsfehatz , fowohl das Gene.'r.leinnahme- als

das Generalzahlamt, fo wie alle allgemeine Directionea

einzelner Verwaltungszweige, der oberften Central-

finanzbehörde untergeordnete, nicht ihr beygeordnete

Behörden oder Mitglieder derfelben feyn.

§, 1270.

Wenn die einzelnen Verwaltungszweige in

einem Reiche weitläufig und durch mehrere Pro-

vinzen verbreitet find; fo errithtet man gewöhn-

lich für diefelben eine befondere Centralverwaltung,

von welcher alle einzelne Verwaltungen diefes

Zweiges im Reiche abhangen, und die von den

übrigen Behörden unabhängig denfeJben regieren.

Dergleichen Generalverwaltungen bilden oft eigne

Minifterien, und flehen unter der höchften Staats-

controlle. Allein es fcheint diefe Einrichtuno-

nicht unter allen ümftänden die zweckmäfsigfte
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zu feyn. Denn i) wird dadurch die Adminifira-

tion eines folchen VVirthfchaftszweiges offenbar

fahr gelähmt, da fich ehie grofse Mafchine immer

langfamer bewegt, als eine kleinere. Die einzel-

nen Ünterbehörden können nichts für fich felbft,

ohne weitläufige Berichte abzuftatten und die Ant-

worten abzuwarten, thun. Diefes mufs nothwendig

in letztern eine gewiffe Trägheit und Unluft her-

vorbringen, fo dafs de lieber alles im gewohnten

Cleife fortgehen laffen, als auf Verbefferungen be-

dacht feyn werden, die ihnen nur viel Schreiberey

und Mühe machen, und ihnen zuletzt doch nicht

zum Verdieiif^e angerechnet werden. 2) ift eine

folche Generalverwaltung viel koftbarer, als wenn

jede Specialverwaltung für fich handelt und ihre

Oberbehörde in der Nähe hat. Es erfodert nicht

nur die Unterhaltung einer folchen Centralbehörde

grofse Koften, fondern die fteten Infpectionsreifen

ihrer Räthe, die unaufhörlichen Gommunicationen

mit allen ihr untergebenen Behörden u. f. w. ver-

urfachen gleichfalls viel Ausgaben. 5) Es wird

dadurch eine gar nicht wünfchenswerthe Einför-

migkeit in die Verwaltung gebracht, indem alle

Unterbeliörden Einer Idee und Einer Ordnung, fo

wie fie von Oben befohlen wird, folgen muffen,

Diefes wäre nun zwar ganz gut, wenn man anneh-

men könnte , diefe wäre die vollkommenfte, die

es geben könnte. Allein diefes wird nie der Fall

feyn ; denn eine folche Behörde foJ^t gewöhnlich
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und natürlicher Weife nur einieitigen VorlteJiun-

gen, da fie doch nie Von dem Detail aller einzel-

nen Adminiftrationen genau unterrichtet feyn kann,

und Oberhaupt jede Wiffenfchaft und Kunft viel

mehr ausgebildet und vervollkommnet werden

kann und wird, wenn fie Viele felbftftändig und

unabhängig betreiben, als wenn Einer alle übrigea

zwingt, nach feinem Leiften zu arbeiten. Dadurch

entlteht gar zu leicht Monotonie, Schlaffheit und

Schlendrian. Sind dip Localadminiftrationen un*

abhängig und allein für alles, was fie thun, ihrer

auffehenden Behörde verantwortlich ; fo wird das

Beftreben einer jeden, Geh auszuzeichnen und das

ihr aufgegebene Problem am bellen zu löfen , viel

lebendiger, und es entwickeln fich die Talente

und Kräfte viel fcbneller und ficherer, als wenn

alles Einer Regel folgen mufs. Endlich 4) haben

dergleichen Generalverwaltungen eine zu unab-

hängige Stellung, indem fie felbft das Anfehen

der Minitcerien haben, die übrigen aber von ihrer

Kunit nichts veritehen und fich in ihre Angelegen-

heiten nicht mifchen können. Und deshalb koftet

es viele Schwierigkeiten, wenn die antinational-

ökonomiftiiche Bewirthfchaftungsart folcher Ad-

miniftrationszweige abgefchafftoder verändert wer-

den foll. Denn das Intereffe folcher Verwaltungs-

behörden ii't, ihre Wirthfchaftszweige zu erhalten

und zu erweitern , follte es auch auf öfTenlliche

Küften gefcheheu. Sie werden fich immer jeder
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Benutzungsart ihrer Werke widerfetzen , die ihre

Einwirkung vermindert oder gar uberflüffig macht.

Beffer fcheint es daher, dieLocalwirthfchafts-

verwaltungen felbltftändig und unabhängig von Gen-

tralverwaltungen zu machen, und fie blofs der

Aufficht und Controlle der ihnen zunächft gelege-

nen Provinzialfinanzbehörde zu unterwerfen. Die

grofse Mannichfalfigkeit der Verwaltungen wird

den gröfsten Eifer unter ihnen entzünden, fich

einander in der Vermehrung des reinen Ertrags

ihrer Werke zu übertreffen, und dadurch wird

fich die Vollkommenheit ihrer Kunft am befien

entwickeln , im Lande verbreiten und in alle

Localitäten dringen. Die Finanzbehörden werden

es in ihrer Gewalt haben, diefe Localverwaltun-

gen genau zu beobachten, die Fehler und Mangel

derfelben zu bemerken, und die nöthigen Abän-

derungen da, wo die beftehenden ihren Zweck

nicht erreichen, zu treffen. Es ift genug, dafs

EinRath in jeder Provinzialbehörde den unter ihm

ftehenden Verwaltungsbezirk genau kenne, um zu

beurtheilen, ob er gut oder fchlecht verwaltet

werde, und den rechten Mann an die Spitze

der Verwaltung zu bringen. Ja es wird am he-

ften feyn, wenn die Verwalter der Staatsgüter

(auch der Bergwerke, Salinen u. f. w.) gar keine

Staatsbeamten find, fondern blofse Privatleute,

die nach dem Ermeffen der Finanzbehörde, je

nachdem lie ihre Function mit Gefchicklichkeit

und
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und Treue erfüllen oder nicht, in ihren Poitea

beybehalten oder davon entfernt werden können.

Diefes wird die ftärkfte Triebfeder feyn, Talente

zu wecken und das Beftreben zu verft^rken, die

finanziellen Zwecke des Staats am vollkominenften

auszuführen. Wie eine folche Einrichtung zur

Vereinfachung der Verwaltung dient , ift fohon

oben ($, 967 fg.) gezeigt worden.

§. J271.

Zur Finanzverwaltung eines Reichs gehören

alfo

:

1) Die höchfte Central finanzbehörd«.
Diefelbe befteht:

ar) aus dem Chef derfelben oder dem Finanz-

minifter, als dem Regenten und Controlleur

des ganzen Finanzwefens

;

b) aus ihm beygeordneten Centralfinanzräthen,

/ . welche nebft den allgemeinen ftaatswirth-

fchaftlichen und finanziellen Kenntniffen, je-

der einen befondern Zweig der im Finanz-

minifterio vorkommenden Verwaltun^stheile

gründlich verftehen mufs, und darüber den

bjefondern Vortrag hat. Diefe bilden zufam-

men das Fin a nzmin ifterium. Unmit-

telbar zu ihm gehören und find ihm unter-

geordnet : j) das Centraleinnahmeamt und

das Centralzahlamt (das Schatzamt); 2) das

Centralrechnungsamt; 5) die aligemeinen

ßaatswirthfchaftlichen Behörden, welche die

V. Jakob Staatsßnanzwijf. IL Hhhh
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befondern Quellen der Staatseinnahme ver-

walten, oder die Befehle desFinanzminifterii

ausfuhren foilen, wo dergleichen dieümfiän-

de nöthig machen.

2) Die Pro vi n zialf Ina n zbehörden. Sie

beliehen gleichfalls aus einem Chef und aus

Bäthen, die in demfelben Verhältniffe zu ein-

ander liehen, wie die Glieder des Finanzmi-

nifteriums, und find letzterem untergeord-

net,— Unter ihnen flehen a) alle Einnahme

-

und Ausgabeämter der Kreife, ausweichen die

Provinz befleht; b)die Provinzialrechnungs-

ämter; c) alle.Wirthfchaftsämter, welche im

Kreife liegen, und beflimmt find, Einnahme

zu fchaffen, oder Gelder nach den Befehlen

der Finanzbehörden zu verwenden; d) alle

einzelne Einnehmer und Zahlmeifter der ein-

zelnen Kreife, Ortfchaften u, f. w.

3) Sind die Provinzen fo grofs und weitläufig,

dafs fie von Einer Behörde nicht überfehen

werden können; fo muffen fie in Kreife ein-

getheilt und noch mit befondern Kreisbehör-

den , nach gleichen Principien als die Pro-

vir«ialbehörden , verfehen werden»



Von der Finanzverwaltuno;. 1 2 1

9

ö'

n.

Von den Finanzetats*

5. 1272.

Zur Anlegung einer guten Wirthfcliaft gehört,

dafs man vor allen Dingen ihre Gegenßände, ihr«

BedQrfniffe und die Mittel fie zu befriedigen kenne.

Je zufammengefetzter, weitläufiger und niannich*

faltiger eine VVirthfchaft ift, defto nothwendiger

wird diefes. Es ilt daher insbefondere bey der

Finanzwirthfchaft nothwendig, die bevoritehen*

den Ausgaben und Einnahmen, wovon jene beltrit-

ten werden füllen, im Voraus zu berechnen.

Dergleichen vorläufige Ueberfchläge nennt man
Etats. — Finanzetats find daher nichts an«

ders, als vorläufige Ueberfchläge deffen, was der

Staat auszugeben oder einzunehmen hat. Sie

gründen fioh auf die Kenntnifs der Staatsbedürf«

niffe und der Quellen der Staatseinnahme.

$. 1273.

Die Bedurfniffe werden erforfcht durch die Be-

hörden, welche ihnen am nächften find und die befte

G^egenheit haben, fie zu erkennen und zu beur»

theilen. Daher fammelt jede Provinzialfinanzbe«

hörde die Bedurfniffe der ihr untergeordneten Stel-

len durch deren Beamte. Die Prüfung derfelben

kommt zuerft ihr als der nächften auffehenden,

^ann der Centralfinanzbehörde, und zuletzt der

Hhhh 2
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oberften controllirenden Staatsbehörde zu. Diefe

fetzt diefelben feit, und fo kommen fie in den

Finanzausgab e - Etat. Die Einnahmen ord-

nen fich nach den verfchiedenen Finanzquellpn^

und ergeben fich aus Berechnungen, wo^a Erfah-

rung, Finanzgefetze und Schlaffe die Data liefern.

Die Zufammenftellung diefer Einnahme bildet den

Finanzeinnahme-Etat.

§. 1274.

Die allgemeinen Begriffe im Etat, welche di«

Gegenftände bezeichnen , wofür die Ausgabe ge-

macht, oder die Quellen, aus welchen die Ein-

nahme fliefst, bilden die Rubriken des Etats.

Eine jede folche Rubrik ftützt fich wiederum auf

einen andern Etat, deffen Rubriken die unter jener

Rubrik enthaltenen Begriffe ausmachen, und die-

fes kann fo weit gehen, bis die Rubriken Indivi-

duen find, oder eine weitere Zergliederung für

unnöthig gehalten wird. — Die Etats ord-

nen fich daher wie ein Syftem unter und ne-

ben einander geordneter Begriffe, und bilden zu-

fammengenommen ein Ganzes, deffen for-

melle Vollkommenheit nach den Regeln einer

logifchen Eintheilung beurtheilt werden mufs; die

materielle Vollkommenheit derfelben gründet

fich auf die Richtigkeit der Elemente, auf wel-

chen die darin vorkommenden Angaben beruhen.
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Erläuterung. Die allgemeinften Begriffe dör Einthei-

lung der Etats ßnd Staatsausgabe und Staats-
einnahme. Die Hauptrubriken des Staatsausgabe-

etats find: i) Kofilaat; 2) Civilllaat; ^) Kriegsitaat.

Die Bedürfniffe dieftr drey Rubriken theilen ficli in

ordentliche und aufserordentliche. Der Etat

des Hofftaats führt nun alle einzelne Bedürfniffe def-

felben auf, als: Tafel, Schlöffer, Stall u. f. w. Der
Civilllaat begreift unter fich: ciie Bedürfniffe der Ju-

llizverwaltung, der Policeyverwaltung (Sicherheits-^

Bequemlichkeits-, Culturanftalten u. f. w.), der Finanz-

verwaltung. Der Kriegsetat fafst unter fich die Orga-

nifation und Unterhaltung der Armee , der F«^ftungen,

Waffen vorräthe u. f. w. Der Staatseinnahme - Etat hat

fo viele Hauptrubriken, als es Einnahmequellen in

demfelben giebt ; als 1) Staatsgüter iind alle die«

fem untergeordnete Zweige , wie Landgüter, einzelne

Feldfi.ücke, Bergwerke, Salinen, FiCchereyen, Wal-

dungen u. f. w. 2) Regalien, als: Münze, Poften,

Salzhandel u. f. w. 3) Abgaben , als : von der Einnah-

me, von der Ausgabe, directe, indirectc Steuern u. f. w.

§. 1275.

Der Staatsfinanzetat wird um fo einfacher,

ie mehr der Staat fich blofs und allein auf die eis^ent-

liehen Staatsgekhäfte befchränkt, und fich von al-

ler Privatbewirthfchaftung der Quellen feiner Ein-

nahme und von aller Privatverwaitung feiner Aus»

gaben losmacht. Verwaltet der Staat feine Einnah-

mequellen, z.B. Landgüter, Bergwerke, Domainen,

Poften , u. f. w. felbflj fo muffen für jeden diefer

Verwaltungszweige bis ins tieffle Detail herunter

befondere Etats entworfen werden, luid das Staats- ~

etatswefen wird ins Unendliche vervielfeltigt. Ift

aber^ das ganze Domainen-, Berg-, Hütten-, S«Iz-
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und das ganze VVirthfchafts • und Fabrikenwefen

zur Privatwirthfchaft gemacht; fo gehen die Etats

des Staats blofs mit den Einnahmen von diefen

Finanzquellen an, und der Staat hat durchaus mit

ihrer Verwaltung nichts zu fchaflfen» Eben fo er-

folgen feine Ausgaben im Vollen, und er braucht

lieh nicht weiter um deren Verwendung zu be-

kümmern, fobald er nichts mit der Privatwirth*

fchaft zu thun hat, — Zur Vereinfachung der Ver-

wahung des ganzen Finanzwefens wird es daher

insbefondere fehr nützlich feyn, wenn fich der Staat

von aller eignen Verwaltung der Quellen, woraus

er feine Einnahmen bezieht, Frey macht.

§. 1277.

Selbft in einem Staate, wo diefe Verwaltung

noch nicht entbehrt werden kann, wird es doch

fehr zur Erleichterung der Finanzrechnungen und

der Ueberficht des ganzen Finanzwefens dienen,

wenn man die Verwaltung der Quellen, aus wel-

chen die Staatseinnahmen gezogen werden, gänz^

lieh von der eigentlichen Finanzverwaltung trennt,

und für erftere eigenthümliche Generalverwaltun-

gen beftimmt, welche der oberften Staatsbehörde

zwar verantwortlich , aber von der Finanzbehörde

gänzlich verfchieden find ; fo dafs ihre Etats (Brutto-

einnahmen und Verwaltungsausgaben) in dem Fi-

nanzbudget gar nicht vorkomjnen, fondern nur das

reine Einkommen, was fie liefern, nach Abzug aller

Koften darin erfcheint. In diefem Falle werden die
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letzten Finanzetats blofs in den reinen Einnahmen

und Ausgaben, fo wie fie jede Quelle liefert oder

fodert, beftehen, und (ich fämmliich lediglich und

alJein auf die eigentlichen unmittelbaren Staatsbe-

dürfniffe beziehen. Jede befondere Verwaltung

wird aber ihr eignes Etats- und Kechnungswefen

haben, welches unter der Controlle der nächflen

Finanzbehörden fleht,

§. 1277.

Die Etats laffen fo viele Eintheilungen zu, als

Berückfichtigungspuncte bey ihnen vorkommen;

als:

1) Bey ihrer Form: a)nach ihrem Umfange,
wornach fie bald generelle, bald fpe-

ci eile, bald individuelle find, und die*

fes wiederum b) entweder in Anfehung (\es

Raumes, den fie befaffen, Reichs-, Provin-

zial-, Kreis-, Aemter-, Gemeinheitsetats,

Etats einzelner Anftalten u. f. w. ; oder in An-

fehung der Zeit, mehrjährige, einjährige

Etats u. f. w.; oder c) in Anfehung der Menge

der Gegenftände, indem fie bald alle, bald

mehrere , bald nur einen Gegenftand be»

treffen u. f. w.

2) Bey ihrer Materie: a) nach den verfehle-

denen Verrechnungsgegenftänden —
Geld- oder Materialienetats ; • b) nach den

Wirthfchaf tsz weig en und Rubriken,
wie Abgabenetat, Domainentat u, f. w.
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Erläuterung. Der Haupt - Staatsfinanzetat ifl der all-

gemeinlte und enthält die Reiuitate aller Special- und
Individ aletats in lieh. Er giebt die Tolalfummen der

Staatsausgaben und Staatseinnahmen nach den Haupt-

lubrikonan, die jedoch alle fpecielle Rubriken unter

fich bofaffen raüffen. Alle darin vorkommende Angaben
werden gerechtfertigt durch die Specialetats der ein-

zelnen in ihm enthaltenen Rubriken; diefe werden ge-

rechtfc>vtgt durch die Etats der unter ihnen enthalte-

nen Rubrik(»n ; diefe erhalten ihre Rechtfertigung durch
die Thatfachen, welche die Individualetats enthalten.

Diefe lind daher die Bafis, auf welcher zuletzt das gan-

ze Etötswefen ruht, und fie könnnen daher mit Recht
die Elementar etats heifsen. So erkennt man den
Abgabenbetrag des ganzen Landes aus dem General-

finanz^ :at, der die Summe des Abgabenbetrags aller

Provinzialetats enthält *, diefe enthalten die Summ©
des Abgabenbetrags aller Finanzkreife , diefe der Aem-
ter, diefe der Gemeinden , diefe der einzelnen Güter
und Perfonen. Diefe beruhen auf einer einzelnen That-
faclie. Von der Richtigkeit aller einzelnen Thatfachen

hängt alfo die Richtigkeit aller Etats al). Bey allen

allgemeinen und fpeciellenEtat« ift nur die Richtigkeit

der Thatfachen zu prüfen,

,§. 1278.

Alle Etatsanfertigung fängt daher von den

einzelnen Thatfachen an und bildet aus denfeiben

die Elementarelats. So mufs z, B. der Einnahme-

etat der Staatsgüter damit anfangen, das das reine

Einkommen jedes einzelnen Staatsguts ausgemit-

telt und die Einkünfte jedes einzelnen neben die

der übrigen geftellt werden. Indem alfo jede Pro-

vinzial- oder Kreisbehörde die in ihm befindlichen

Staatsgüter claffificirt, und 1) das Einkommen der

eigentlichen Landgüter, 2) der einzelnen Feld-
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flocke des Staats, 3) der einzelnen Waldungen,

4) der Fifchereyen, 5} der Berg- und Salzwerke

u. f. w. zufammenitellt, und die Summen der Ein-

nahmen jeder Claffe und endlich die Summen der

Claffen zufammen addirt; fo entfteht ein Pro-

vinzial- oder Kreiseinnahme - Etat der Staatsgü-

ter. — Werden die Refultate der Kreisetats einer

Provinz zu Einem Etat verbunden ; fo entfteht ein

Provinzialetat ; die Summen aller Provinzialetats

bilden den allgemeinen Reichsetat der Staats-

güter u. f. w,

$. 1279.

Die Etats enthalten theils beftimmte und

gewiffe, theils unbeftimmte oder unge«
wiffe Einnahmen oder Ausgaben. Erftere find

folche, welche fowohl ihrer Gröfse als der Zeit

und andern Umftänden nach, beflimmt und gewifs

find; letztere folche, die, wenn es auch beitimmt

und gewifs ift, dafs de erfolgen, doch ihrer Quan-

tität oder andern Ümitänden nach unbeftimmt und

imgevvifs find, oder auch wohl folche, wovon es

noch gänzlich ungewifs und unbeftimmt ift, ob fie

überall erfolgen, die aber doch möglich oder wahr-

fcheinlich find. Alle Etatsfätze muffen aber von

dem, der äen Etat anfertigt, erwiefen werden,

Dafs die Ausgaben und Einnahmen richtig ange-

geben feyen, wird aus den Gefetzen und Protocol-

len> oder andern Documenten und Zeugniffen, aus ,

Rechnungen n. f. w, erwiefen. Die blofs wahr^
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fcbeinlichen und uribeitimmten Ausgaben oderEin-

nabrnen muffen fich aus Durchfcbnittsrechnungen,

auf bisherige Erfahrungen mehrerer Jahre oder

auf andere Thatfachen ftützen, welche die ange-

nommenen Sätze begründen.

§. 1280.

Alle Etats zufammengenommen bilden Ein

S yd ein oder ein Ganzes. Es giebt daher nur

Einen Reichs- oder Staatsetat, alle einzel-

ne Etats (ind Theile deffelben. Die Eintheiiung

in genereile, fpecielle und Elementaretats dient

nur, die Üeberficht des Ganzen zu erleichtern,

daffelbe durch allgemeine Begriffe aufzufaffen und

ah deren Leitung bis ^u jedem einzelnen hinabzu-

iteigen. So enthält der General- Hauptfinanzetat

die Rubriken, unter welchen die Rubriken aller

übrigen Etats flehen, und alle Summen, welche

die übrigen Etats enthalten. Aber zur Erleichte-

rung der üeberßcht des Ganzen werden hier blofs

die allgemeinften Begriffe und dieTotalfummen im

Grofsen angegeben. Wer das Nähere kennen ler-

nen will, mufs die unter jedem Begriffe oder unter

jeder Rubrik enthaltenen Etats verfolgen, und

wenn er diefes bis zu den Elementaretats fortfetzt,

fo kann er einen deutlichen Begriff von allen Thein

len f^is ganzen Staatsetats erhalten. -

Erläuterung. Der Staats- Hauptfinanzetat [zerfällt in

äen Ausgabe - und Eizwahme - Etat, Der Hauptausgabe*
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etat ftellt die Summe der Ausgaben des ganzen Staats

an den allgemeinften Rubriken dar, deren untergeo»d'

nete Begriffe nur fo weit verfolgt werden , als es dia

deutliche Ueberficht der Hauptartikel erfodert, welche

unter diefen Begriffen enthalten find. Denn es ift die

allgemeine Regel jeder Eintheilung, alfo auch der Etats»

die üntercinthcilungen in einer und derlelbv^n Ueber-

ficht nicht zu überhäufen, weil das menfchliche Faf-

fungsvermögen fo vieles mit einem Mahle nicht zufam«-

Jiienhalten kann. Es mufs daher das unter dem Allge-

jneinen Enthaltene nur nach und nach dargeftellL imd
verfolgt werden. Ein folcher Hauptausgabe- Etat,

wie er etwa dem Regenten vorgelegt wird, mufs daher

die Ausgabe in wenig Rubriken zufammenfaffen , wie

etwa in folgenden dreyen: i) Ausgaben für den Hof-

ftaat, 2) für den Civilftaat, 3) für den Militairltaat. Da
diefer Rubriken nur fehr wenige find; fo können noch

einige untergeordnete Rubriken mit aufgenommen und
fo der Inhalt jedes Hauptbegriffs etwas näher zerglie-

dert werden , als : 1) bey dem Hofltaate a) die Perfon

des Regenten, b) feine Familie; 2) bey dem Civilftaato

a) die Reichscentralbehörde, b) die Hauptreichsver«.

v/altungszweige oder die Minifterien; 5) bey dem Mi-

litairftaate a) die Landmacht, b) die Seemacht u.f. w.

Jede diefer Rubriken begreift nun wieder mehrere Etats

unter lieh, welche die Totalangabou zergliedern. So

legt der Etat für die Perfon des Regenten dar, was

für deffcn Tafel , Schlöffer, Marftall, Jagdwefen, Cha-

touUe u. f. w. verwandt wird. — Alle diefe Rubriken

haben wieder ihre befondern Etats, welche die für fie

angegebenen Ausgaben näher detailliren. Man findet

Beyfpiele von fehr detaillirten Etats in dem Moniteur

vom Jahre 1792— 95, die aber zum Theil fehr verwor-

ren find, und einer grofsen Kritik bedürfen. Ein Hofetat

des ruffifchen Reichs für das Jahr i8oi. ift in Storches

Journal: Rufsland unter Alexander I. im iften

Bande S. 63. abgedruckt. Das ruffifche Original ift in

der Senatsdruckerey 1801. erfchienen und füllt 84 Folio-

feiten. Folgende Rubrikentabelle kann ein Beyfpiel

von einem Civiletat geben;
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I. Die höchften allgemeinen Central- Staatsbehörden:

1. das Cabinet,

2. der Reichsi-atH,

5. die StaatscontroUe,

II. Die befonderen Staatsbehörden mit den ilinen unter»-

geordneten Anftalten:

A. Die Minilterien oder fpeciellen Central - Staatsbe-

hörden.'

1. Minillerien der iunern Angelegenkeiten:

a) der JuPäz,

b) der Regierung zur Förderung der gemeinfa-

men Wohlfahrt (Policey),

c) der Finanzen.

2. Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten

mit allen ihm untergeordneten Perlonen und
Anfkalten in eignem und fremdem Staate.

B. Die den Minißerien untergeordneten und durch das

Reich vertheilten Staatsbehörden und Anßalten.

1. Die Provinzialcollegien mit ihren Anftalten:

a) Provinzial- Juftizcollegien,

b) Provinzial- Regierungsbehörden,

aa) für die öffentliche Sicherheit und Bequem-
lichkeit (Policey im engern Sinne),

bb) für öffentliche Gefundheitspflege,

cc) für Culturanftalten.

c) Provinzial- Finanzbehörden,

C. Die den Provihzialbehörden untergeordneten Kreis«

behörden und Kreisanftalten, als:

1. die Kreisjuftizämter, *

2. die von der Provinzialregierung zunächft ab-

hängenden Stellen , als

:

a) die Kreis - Policeyräthe,

b) die Kreisärzte,

c) die Kreis - Schulauffeher u. f. w.

5. Die der Finanzbehörde untergeordneten Be-

amten, ^s Kreiseinnehmer, Kreiszahimeifter

u. f. w.
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D. Die den Kreisbehörden untergeordneten Beamten

und Anftalten , als :

1. die Amts- und Ortsrichter;

2. die Amts- und Ortsregierungsbeamten, als:

a) die Policeymeifter,

b) die Chirurgen und Hebammen u. f. w,

5. Die Ortsfkeuerbeamten , Ortseinnehmer u. f. w, '

Jede diefer Rubriken bildet ihre eigenen Etats , deren

blofsen Refultate der Hauptetat anzeigt. Jedes Mini-
ßerium bildet fodann wiederum feinen befondern Etat,

welcher alle BedürfnilTe darftelJt , welche daiTelbe zu

beftreiten hat. DieXe find freylich in jedem Staate für

jedes Bedürfnifs verfchieden, und muffen daher fo dar-

geftellt werden, wie fie die Erfahrung lehrt. So wird

der Etat des Finanzminifteriums z. B. viel weitläufiger

feyn , wenn es die Quellen der Einnahme zu adminiilri-

ren hat, als wenn es blofse reine Einnahmen bezieht

und alle Wirthfchaft in Privathänden ift. Es wird im
erften Falle auch alle Directionen der einzelnen Wirlh-.

Ichaftezweige in fich begreifen.

§. I281.

Zur vollftändigen und leichten üeberficht d^s

ganzen Etatswefens gehört:

l) Dafs ein gleichförmiges Rubriken-
wefen, und eine gleichförmige Ord-
nung in allen unter einer Art begriffenen

Etats herrfche. In allen gleichartigen Etats

muffen diefelban Rubriken, diefelben Ausdrü»

cke, diefelbe -Folge der Rubriken, diefel-

ben Abtheilungen, diefelbe Art der Nach-
weifungen u. f. w. vorkommen, kurz es mufs

Eine Rege], Ein Schema für alle* Etats gelten.
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die zu einerley Gattung oder Art gehören.

Erfodert eine befondere Art von Etats eigne

Rubriken und eigne Abtheilungen ; fo mufs

doch diefe wieder die Regel für alle Etats,

die mit ihm gleicher Art und, werden. So

muffen in allen Minißerialetats die Provinzen,

in allen Provinzialetats die Kreife, in allen

Kreisetats die Aemter u. f. w. in gleicher Ord-

nung folgen. Die Sectionen in den iMinifte-

rialetats muffen auch in den Provinzialetats

beobachtet werden, fo weit fie in denfelben

vorkommen u. f. w. , auch die Materialien

muffen allenthalben nach Einem Schema ge-

ordnet feyn. — Nimmt z. B. einmahl in ei-

nem Getreideetat der Weizen die oberfte

Stelle ein; fo mufs diefe Ordnung in allen

übrigen beobachtet werden. Hierdurch wird

die Zufammenftellung der Etats, ihre Redu-

ction auf allgemeine Etats und das Nachfu-

chen der Beweife für die Richtigkeit der all-

gemeinen Etatsfätze ungemein erleichtert.

a) Dafs jedem Specialetat die Elemente, auf

welche derfelbe gegründet ift, einem jeden

Hauptetat aber die Specialetats und eine

fummarifche Zufammenftellung der Refultatc

diefer Elemente beygelegt werden.

5) Dafs der ganze Etat füi: eine gewiffe Zeit

beftimmt fey, und nicht mit Etatsfummen

aus andern Zeilen vermifcht werd«. Die
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gewöhnlichite Periode, für weiche die Etats

abgefchloffen werden, ift Ein Jahr» Jedes

Etatsjahr bildet daher ein für fich abgefchJof-

fenes Ganze, deffen Einnahmen und Ausi^a-

ben mit den andern nie vermengt werilen

dürfen. Er zeigt an, was in dem Etatsjahre

ausgegeben werden kann , und was in dem-

felben eingenommen werden foll. Was wirk-

lich eingekommen und ausgegeben ift, be-

fagt nicht der Etat, fondern die nach dem-

felben geführte Rechnung.

5. 1282.

Wenn die Etats von der gefetzgebenden Be-

hörde genehmigt und beftätigt find; fo haben fie

die Kraft der Gefetze für die Staatseinnahme und

Staatsausgabe, Wenn auch die Individual- und

Specialelats von den untern Behörden geprüft wer-

den: fo kann doch ihre Genehmigung und ihre

letzte Sanction nur von der oberften Staatsbe-

hörde erfolgen, und diefe kann die Vertheilung

der Ausgaben und Einnahmen den Unterbehörden

nur in fo weit überlaffen, als fieüberzeugt ift, dafs

fie die Staatszwecke dabey itets vor Augen behal-

ten, und die Verwaltung derfelben darnach ein-

richten werden» Es nimmt daher das Etatswefen

folgenden Gang': 1) Eine jede untere Behörde

fammelt ihre öffentlichen Bedürfniffe und die dazu

nothwendigen Summen für ihren Bezirk, und
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bringt dieftlben auf einen projectirten Etat; 2) die

Provinzialbehörden prüfen die Nothvvendjgkeit

und Zweckmäfsigkeit der einzelnen Angaben die-

fer Etats, bilden daraus einen Provinzialetat , und

fenden denfeiben den refptctiven Minifterien zu.

Diefe prüfen ein jedes den für ihr Reffort gehö-

renden Theil, und bilden das [Voject zu dem

Minifterialetat. —- Die Summe aller projectirten

Ausgabeetats wird dem Finanzminifter vorgelegt,

Diefer vergleicht ße mit feinem Einnahmeetat,

und macht Bemerkungen, ob die Minifterialaus*

gabeetats dadurch beftritten werden können oder

nicht, — Nun gehen alle Einnahme- und Aus-

gabeetats mit allen darüber gemachten Bemerkun-

gen zur Reichscontrolle. Diefe bringt die Aus-

gabe mit der Einnahme in Harmonie, befiehlt, wie

jene eingefchränkt, oder wenn und wie letztere

erweitert werden könne, befiehlt Abänderung der

Ausgabeetats, und nachdem jille Etats unter ein-

ander in Uebereinfllmmung gebi.icht find, ertheilt

iie entweder unmittelbar oder durch das Staats-

oberhaupt denfeiben die Sanction. Von hier ge-

hen die Etats in die Minifterien zurück, und gel-

ten als Gefetze für fie. Das Finanzminifterium be-

wirkt die Auszahlung der Ausgabeetats für alle

Minifterien und der ganzen Staatseinnahme, und

jedes Minifterium forgt für die richtige Verwal-

tung und Anwendung der für feine ünterbehörden

bellimmten Summen.
HL
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III.

Von dem Staatscaf fenwefep.

$. 1283.

Die Gaffen find diejenigen Veranf^altungen,

durch welche das Staatseinkommen wirklich erho-

ben und verausgabt wird. Die Regel und das Ge-

fetz für fie find die Etats. Jede Caffe hat ihren

Etat, in welchem beftimmt ift, was in ihr ein-

kommen und was fie ausgeben foll. Es darf daher:

i^ Keine Gattung von Einnahme in der Caffe

angenommen, keine Gattung von Ausgabea

aus ihr beftritten werden, als die in dem Etat

beftimmt find, es müfsten denn hOhere Be»

fehle dazu erfolgen.

2) Wenn aus einer im Etat beftimmten Ouellö

mehr einkommt oder weniger ausgegeberi

wird, als der Etat angiebt; fo mufs diefes in

der Rechnung über die Calfe genau bemerkt

werden,

3) Die Caffe darf nie mehr ausgeben, als der

Etat beltimmt, aufser wenn ein gültiger Be-

fehl fie dazu autorifirt,

§. 1284.

So wie es nur Einen Etat für den ganzen

Staat geben mufs, wovon alle übrige Etats nur

befondere Beftandtheile ausmachen; fo mufs es

auch nur Eine einzige Staatscaffe geben, wovon
V, Jakob Staatrfinamwijf, i/. liii
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alle übrige Staatscaffen nur ßeftandtheile find,

wenn Einheit und Ueberßcht in das Finanzwefea

kommen foll.

$. 1285.

Alle Staatscaffen muffen daher als Beftand-

theile der Central- Staatscaffe (des Schatzes) ange-

fehen werden. Durch fie und auf ihren Befehl

muffen alle Zahlungen des Staats geleiftet werden

;

in ihr muffen fich alle Einnahmen vereinigen, fo

ctafs fie eben fo wohl von jeder Einnahmt als von

jeder Ausgabe auf das voUftändigfte unterrichtet

ift. Von ihr erhalten daher die einzelnen Gaffen

ihre Etats, und diefe gelten für diefeiben als Au-

torifationen zu den darin beftimmten Ausgaben an

die in dem Etat benannten Perfonen, und für die

darin beftimmten Artikel nach dem Umfange der

dafelbft benannten Summen , ohne dafs eine wei-

tere befondere Amveifung dazu nöthig ift, Denn

der Etat ift die Anweifung felbft,

§. 128G.

Jede Gaffe führt ihre Rechnung über Aus-

gabe und Einnahme nach dem Etat, fo dafs die

erfte Reihe das enthält, was nach dem Etat ein-

kommen foll, die zweyte was wirklich eingekom-

men ift, die dritte ob und wieviel mehr oder we-

niger eingekomuien, als der Etat beftimmt. Eben

fo enthält die Rubrik der Ausgabe in der erften

Reihe, was nach dem Etat ausgegeben werden
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kann, in der zweyten was wirklich ausgegeben

ift, in der dritten ob mehr oder weniger ausge-

geben ift, als der Etat feftfetzt. Vor und hinter

den Etatsberechnungen werden die vorkommenden

Reite und Vorfchüffe in das Soll und Haben ge-

fiellt, und für fich berechnet. Sie laufen zur

deutlichen Ueberficht neben der Etatsberechnung

fort, ohne dafs fie den Gang der letzteren im min-

deften ftören.

$. 1287.

Da nun die Einnahme fowohl als die Aus«^

gäbe des Staats fich durch das ganze Reich verbrei-

tet; fo errichtet die Cent.ralcalfe die ihr unterge-

ordneten Gaffen an denjenigen Orten des Reichs^

wo ihre Einnahme und Ausgabe am bequemitea

fällt. Die dabey zu befolgenden Maximen muffen

feyn ;

1) Es muffen die Gaffen durch zeitige Einnah-

men ficher geitellt werden, dafs fie die auf

fie gewiefenen Zahlungen zu den beftimmten

Terminen pünctlich leiften können.

2) Die Gelder muffen fo kurze Zeit als möglich

in den Gaffen ruhen, und eiligft zu den be-

ftimmten Ausgaben angewandt werden.

3) Die Zahlungen muffen an den Oertern ge-

fchehen , denen die Empfänger am na'ch/ten

find, oder wo das ßedürfnifs fie erheifcht,

und es mufs daher jede Hin- und Herfendung

der Gelder möglichft vermieden werden,

liii 2
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§. 1288.

Die einfacbfte Einrichtung des Staatscaffen-

wefens fcheint zu feyn , wenn nur drey Arten

von Gaffen im ganzen Staate zugelaffen werden,

nämlich

:

1) die Gentralcaffe,

2) Kreiscaffen,

0) Specialcaffen.

Der Etat der Gentralcaffe mufs den Etat aller

Kreis- und Specialcaffen in fich faffen, und beyder

Etats muffen von ihr als Gefetze für diefelben aus-

gehen. Die Provinzialbehörden erhalten von der

Gentralcaffe die Etats für die unter ihr ftehenderi

Kreis- und Specialcaffen. Diefe vertheilen fodann

diefe Etats an die Kreiscaffen, und jede Kreiscaffe

vertheilt die Speciaietats an die ihr untergeordne-

ten Specialcaffen.

§. 1289:

Die Specialcaffen find diejenigen, welche die

Gelder aus beftimmten Quellen und beftimmten

Oertern unmittelbar einnehmen, als: die Ortscaf-

fen für beftimmte Steuern oder Gefälle, die Gaffen

beftimmter landesherrlicher Güter oder Anftalten,

als Domainen-, Forft-, Salz-, Bergwerkscaffen

u. f. w. , falls der Staat dergleichen Inftitute fejblt

verwaltet. — Die Kreiscaffen nehmen dieUeber-

fchüffe aller Specialcaffen ihres beftimmten Krei-

fes auf, die Gentralcaffe nimmt die Ueberfchüffe

aller Kreiscaffen des ganzen Landes auf.



Von der FinanzVerwaltung. 1237

§. 1290.

Sowohl die Kreiscaffen als die Centralcaffe

kann auch ihre befondern Einnahmequellen haben;

fo dals viele Einkünfte unmittelbar in die Kreiscaf-

fen oder in die Centralcaffe fiiefsen,

$. 1291.

Die Specialcaffen enthalten:

1) als Einnahme den ganzen rohen Ertrag

der an fie gewiefenen Inftitute oder der fonfii-

gen Einnahmeartikel;

2) als Ausgabe

a) alles was die Bewirkung jenes rohen Er-

trags koftet,

b) was nach dem Etat fonft auf fie angewie-

fen und wirklich von ihnen ausgezahlt

wirdy

c) die UeberfchCiffe, welche fie an die Kreis-

caffe abliefert.

$. 1292.

Die Kreiscaffen enthalten

:

1) als Einnahm e ^

a) was fie als Specialcaffen einnehmen,

b) was ihnen aus andern Specialcaffen zugeht

;

2) als Ausgabe

a) was fie als Specialcaffen zur Gewinnung

des eingekommenen Rohertrags ausgeben»
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b) was ihnen vermittelft des Etats insbefon-

dere angewiefen ift,

c) was fie an die Centralcaffe abliefern»

§. i2y3.

Die Centralcaffe enthält:

i) als Einnahm e

a) alles, was ihr insbefondere zur Einnahme

vorbehalten bleibt,

b) alle Ueberfchüffe der Kreiscaffen;

2) als Ausgabe

a) alle grofsen Ausgaben in ihrer Nähe, als

was die Erfüllung des Hofetats, der Gen-

tralbehördcn, der Minifterien, befonders

der Kriegsetat verlangt, und wo die Zah-

lungen durch Anweifungen auf die Kreis-

und Specialcaffen nicht leichter und wohl-

feiler bewirkt werden können.

b) Die Ueberfchüffe bilden den Staats-

feh a t z.

§. 1294.

Bey diefer Ordnung der Dinge fcheint es un-

nöthig, jeder Verwaltungsbehörde eine befondere

Caffe zu geben. Denn die ßedürfniffe der Mini-

fterien, Juftiz - und Regierungsbehörden, der

Univerfitäten, Schulen u. f. w. können fehr wohl

unmittelbar durch eine oder mehrere der ge-

nannten Gaffen befriedigt werden ; durch eine
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folche Einrichtung kann viel Geld und Zeit erfpart

werden.

§. 1295.

Durch ein folchesCaffenfyltem können die im

$, 1287. angegebenen Zwecke am heften erreicht

werden. Denn

l) Da die Centralcaffe die Einnahmen anzuord-

nen hat; fo kann fie diefelben fämmtlich fo

ftellen , dafs fie in alle Caffen eher eingehen,

als die auf fie geftellten Zahlungsanweifungen»

Sieweifs ungefähr, wieviel zu jeder Jahreszeit

und wieviel am Ende jedes Monats in jeder

Caffe eingegangen feyn mufs, da die fpeciel-

len Etats ihr diefes aufs genaueße nachwei-

fen. Sie kennt alfo in jedem Augenblicke

ziemlich genau, wo und wieviel fich Vorräthe

in allen Theilen ihrer Caffe befinden. Und
da fie über alle Gaffen zu disponiren hat; fo

ift fie im Stande, in jedem Augenblicke die

Staatsbedürfniffe durch Anweifungen auf fie

zu befriedigen.

2) Da die Centralcaffe aus ihrem Etat den gan-

zen Umfang der Staatsbedürfniffe aufs ge-

nauefte kennt, und weifs, wieviel in jeder

ihrer Specialcaffen und zu welcher Zeit es

eingeht; fo kann fie die Einrichtung leicht

treffen, dafs fie die Auszahlungen fo vertheilt

und zu folchen Zeiten beftimmt, dafs die Gel-

der fogleich , wie fie in den Caffen eingegan-
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gen find, auch wieder herauSi^ezogen werden

Wenn die Ueberfchüffe der Specialcaffen mo-

natlich an die Kreiscaffen, und die Ueber-

fchüffe diefer monatlich an die Gentralcaffe

abgeliefert werden, und jederzeit nur foviel

zurückbehalten werden darf, als zur Beftrei-

^ tung des Etats nothwendig ift* fo kann rie

viel Geld in den Staatscaffen lange Zeit lie-

gen bleiben. Eben fo wird

B) auch das letzte Erfodernifs ($. 1 207.) erfüllt,

indem nach der vorgefchlagenen Caffenord-

nung jeder, der vom Staate etwas zu empfan-

gen hat, an diejenige Caffe angewiefen wird,

die ihm am nächften liegt, fobald ße nur ir-

gend die Mittel enthält, ihn zu befriedigen.

Das Gaffen- und Kechnungswefen wird da am

einfachften und leichteften in Ordnung zu erhalten

Icvn , wo der Staat nichts mit den Quellen zu

thun hat, aus welchen er feine Einnahme zieht,

wo diefelben einzig aus reinen Grundrenten, be-

ßimmten Gefällen und Abgaben beliehen. Wo
aber der Staat fellift durch adminiftrative Behör-

den einen Theii feiner Einnahmen bewirkt, wo er

Domainen zu adminiftriren oder auch nur zu ver-

pachten hat, wo er Fabriken betreibt, felbft Handel

führt u. f. w. , da wird natürlicher Weife das Gaffen-

und Rechnungswefen viel zufammengefetzter.
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f 1297.

Um in folchen Staaten das Staatscaffenwefen

der Einfachheit fo nahe zu bringen als möglich*

ift anzurathen, den wirthfchaftJichen Theil der

Staatsverwaltung gänzlich von der eigentlichen

reinen Staatsverwaltung zu trennen, und nur das,

was die wirthfchaftlichen Staatsinftitute, als Mün-

ze, Polten, Domainenwirthfchaft u. f. w. rein,

nach Abzug aller Koften liefern, als zu denStaats-

caffen gehörig zu betrachten; die wirthfchaftli-

chen Staatsinftitute felbft aber befonderen Dire-

ctionen zu übergeben, die ihre eigenen VVirth-

fchaftsetats, Caffen und Rechnungen fuhren, und

unter befondern Controllen ftehen, welche den

oberften Staatsbehörden darüber gutachtliche Be-*

richte erftatten, und die nöthigen Verbefferungen

darin bewirken können. Auf diefe Weife wird

das rohe Einkommen der wirthfchaftlichen Infti-

tute gar nicht in den Staatscaffen vorkommen, fo

wenig als die zu deren Adminiftration nöthigen

Ausgaben, fondern fie hat blofs das reine Einkorn«

xnen davon aufzunehmen.

§. 1298.

Die Caffenbücher muffen fo geführt werden,

dafs ße in jeder Stunde den wahren Zuftand der

Caffe, was fie eingenommen, was fie ausgegeben

und was Ueberfchufs ift, darftellen. Dafs die auf-

geführten Ausgaben wirklich gefchehen, mufs aus
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den Anweirungen oder Quittungen erhellen; wel-

che Einnahmen in jedem Monat erfolgt feyn muffen,

weifet der Etat nach, und wo fie als nicht einge-

gangen angegeben werden, muffen fich die Ürfa-

chen und Wahrheit oder Falfchheit der Angabe

auf der Stelle erforfchen laffen. Die Ueberfchüffe

muffen entweder baar vorhanden feyn, oder deren

gefchehene Ablieferung nachgewiefen werden.

$. 1299.

Die Caffenbücher muffen alfo fo gefuhrt wer-

den , dafs fie jeden Tag abgefchloffen , und ihre

Richtigkeit von den Caffenführern bewiefen wer-

den kann. Um jede Unordnung fo fchnell als

möglich zu entdecken, wird es gut feyn, dafs der

Caffenabfchlufs und die Ablieferung,'; der haaren

Ueberfchüffe mit Ende jedes Monats gefchieht,

und fleifsig Caffenrevifionen angeflellt werden.

§. i3oo.

Die Revifion der Kreis - und Specialcaffen

kann am heften den Provinzial- Regierungsbehör-

den aufgetragen werden , die Revifion der Central»

caffe gebührt dem Finanzminifterio. Deshalb

mufs die Einrichtung getroffen werden, dafs die

monatlichen Abfchlüffe der Specialcaffen den

Kreiscaffen , diefe diefelben mit ihren eignen Ab-

fchlüffen, der Provinzialregierung und der Cen-

tralcaffe, diefe aber die ihrigen dem Finanznlini-

iter und der GeneralcontroUe einfenden.
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$. i3oi.

Es ift die Frage entftanden, ob es beffer fey,

Einnahme und Ausgabe einem und demfelben Caf-

fenperfonal zu übertragen, oder die Einnahme von

der Ausgabe gänzlich zu trennen, einer Behörde

ganz allein die Einnahme, einer andern blos die

Ausgabe anzuvertrauen. Von der letztern Ein-

richtung rühmt man infonderheit

1) dafs dadurch dieGefchäfte fehr vereinfacht,

2) Betrug und Unterfchleife erfchwert, wo
nicht ganz unmöglich gemacht, und

3) die Circulation des Geldes nioglichft be»

fchleunigt werde.

§. l3o2.

Diefem flehet entgegen:

i) Dafs nicht wohl abzufehen ift, warum es

einfacher feynfoile, wenn Zwey ein Gefchäft

verrichten, das Einer eben fo fchnell und

eben fo gut verrichten kann. Nicht immer

kann ein Einnehmer oder Zahlmeifter fo be*

fchäftigt werden, dafs ihre ganze Zeit mit

Einnehmen oder Auszahlen ausgefüllt wird.

An vielen Tagen fallen zwar Einnahmen, aber

keine Ausgaben, und umgekehrt, vor. Man
würde alfo nur überflüffige Arbeiter bezahlen,

wenn man einen Einnehmer und Zahlmeifter

bezahlen wollte, wo Einer Einnehmer und

Zahlmeifter zugleich feyn kann. Wird die
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Hälfte des Monats oder ein Tag oder ein Vor-

mittag zur Einnahme, die andere Hälfte des

Monats oder der andere Tag oder der Nach-

mittag zur Ausgabe beftimmt, wie es die

Uqiftände zulaffen und fchicklich machen; fo

kann Einer feine ganze Zeit mit diefen bey-

den Gefchäften ausfüllen , ohne dafs fie da-

durch in Unordnung oder Verwirrung gera-

then, da fie fich beyde fo gleich find. 'Auch

ift es ja in vielen Fällen viel beffer, dafs der,

welcher das Geld empfängt, es auch wieder

auszahlt, da fodann nur Einer für die Rich-

tigkeit der Summen zu haften hat, fonft aber

zwey Zahlungen gefchehen muffen, indem

erft der Einnehmer die Summen an den Zahl-

meifter zahlen mufs, die diefer einzeln ver-

theilt. Wird

2) das Caffenwefen fo eingerichtet, als wie es

bisher befchrieben ; fo wird Ünterfchleifen

kräftig genug entgegen gearbeitet, und es ift

nicht abzufehen , wie die Trennung des Ge-

fchäfts diefes mehr verhüten follte. Endlich

3) mufs das Geld eher fchneller aus der Gaffe

gehen, wenn derfelbe, der es einnimmt, fol-

ches auch wieder auszahlt, als wenn die Aus-

zahlung erft durch einen Andern gefchehen,

und alfo die Zahlung zweymahl gefchehen

mufs.
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§. i3o3.

Es mag indeffen ein folches Princip derTren-

nung der Einnahme von der Ausgabe in manchen

Fällen recht fehr gut feyn. Wo die Einnahmen fo

continuirlich und fo ßark find, dafs der Einneh-

mer vollauf mit der Einnahme, Prüfung und Ab-

lieferung der eingehenden Summen zu thun hat,

da wird es uoftreitig am heften feyn, dafs er feine

Einnahme in grofsen Maffen an einen Zahlmeiiter

abliefert, und dafs diefer fich ausfchliefslich mit

den Auszahlungen diefer und vielleicht noch meh-

rerer eingehenden Gelder im Detail befchaftigt.

Nur fchejnt es mir nicht fowefentlich nothw^ndig,

dafs das Princip durchgängig eingeführt werden

muffe. Wo z.B. einzelne Specialcaffen für einzelne

Staatsgewerbe, für ein Bergwerk, einen Forft,

Porcellainfabrik u. f. w, vorhanden find, da hat

Ein Caffirer volle Zeit und Mufse, fowohl die Ein-

nahme als die Ausgabe zu beftreiten , und beyde

können viel fchneller verrichtet werden , als wenn

das Geld erft an einen Andern abgeliefert werden

müfste. Wenn ein Dorfeinnehmer angewiefen ift,

feine Einnahme zur Bezahlung der Chauffeearbeiter,

die eben dieStrafse durch fein Dorf führen, zu be-

2ahlen j fo ift diefes doch wohl kürzer, als wenn
diefer erft feine Einnahme an den Kreiszahlmeifter

liefern, und derßaumeifter daffelbe von diefem erft

empfangen foll. Was würde es für ein Umweg feyn,

wenn 2. ß. die Pofteinnahme ganz an das Zahlamt
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abgeliefert werden und dann die Poft erft wieder

das, was fie zur Unterhaltung ihrer Anftalt nöthig

hätte, von jenem empfangen müfste? —

§. i5o4.

Hierbey kann dennoch die Ordnung Statt fin-

den, dafs der Zahlmeifter nichts mit der ßeurthei-

lung des Materials oder der Prüfung der Gründe,

weshalb gezahlt wird, zu thun hat, fondern dafs

ihr Etat, Anweifungen u. f. w. zu hinreichender^

Belegen dienen. Dadurch wird feine Rechnung

eben fo einfach werden, als wenn er die ganze

Einnahme an Einen Zahlmeifter gezahlt hätte.

IV.

Von dem Staats -Ree Im ungswefen.

§. i5o5.

So wie es nur Einen Staatsverwaltungsetat

und Eine Staatscaffe geben foll, fo mufs es auch

nur Eine Staatsrechnung geben, wovon alle ein-

zeine Staatsrechnungen nur Theile find,

§, i3o6.

In diefem Falle wird auch vollkommne Har-

monie und Uebereinftimmung unter den Etats,

Caffen und Rechnungen feyn, Denn die Etats

ftimmen unter einander überein , weil es fämmt-

lieb Theile eines und deffelben Etats find, und dec
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eine immer zur ErJäuterung des andern dient; diQ

Etats aber find die Gefetze, wonach ßch die Gaf-

fen richten. Diefe folgen in der Einnahme uad

Ausgabe ganz der Form und Ordnung der Etats

;

fie flehen ihnen durchgängig zur Seite, und die

Rechnungen dürfen fich nie, ohne befondere hö-

here Ordre von ihnen entfernen. Die Rechnungen

aber find mit den Caffenbüchern fchon gemacht,

indem fie nichts als Abfchriften derfelben mit deja

dazu gehörigen Belegen , Bevveifen und Erläuterun-

gen find»

§, i3o7.

Da alle Etats und alle Gaffen nach einevley

Form oder Schema gemacht, die Rechnungen aber

nichts anders als Abfchriften der GalTeubücher mit

den dazu gehörigen Belegen , ßeweifen und Erläu-

terungen find ; fo folgen auch alle Rechnungen

derfelben Form und Zufchnitt. Diefes ift zur

leichten Ueberficht des ganzen Rechnungswefens

eben fo nothwendig, als beym Eiats- und Gaffen-

wefen, und es gehört alfo die Einförmigkeit aller

Rechnungen nach Einem Schema vvefentlich zu ei-

nem voUkommnen Staatsrechnungswefen.

§. i3o8.

Rechnungen find nothwendig, um daraus zu

erfehen, dafs und wie alle Befehle und Gefetze,

die fich auf die Staatseinnahme und Ausgabe be-

liehen, ausgeführt worden find. Wie dieies im
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ganzen Staate von jeder einzelnen Behörde gefche-

hen, Jäfst fich am leichtelten und heften erfehen,

\venn alle Rechnungen Theile einer einzigen Rech-

nung ausmachen, die fämmtlich nach Einem Sche-

ma geführt, f2ch leicht zu einem Ganzen ordnen

laffen, in welchem man fich leicht zurechtfinden

kann, weil das Allgemeine anzeigt, wie man zu

'jedem fpeciellen Theile der Rechnung gelangen

könne,

§. i3o9»

Zu einem vollltändigen Staatsrechnungsfyiterij

wird daher erfodert

:

I, Dafs jede Rechnung deutlich zeigt: i) was

nach dem Etat hat einkommen und ausgege-

ben werden folien ; 2) was wirklich einge-

kommen und ausgegeben iit; 5) die Beweife,

dafs fo viel, nicht mehr nicht weniger, ein-

gekommen oder ausgegeben; 4) was über

oder unter dem Etat eingekommen, nebft

den dazu gehörigen Erläuterungen und ße-

weifen; 5) was aufser dem Etat eingekom-

irien oder ausgegeben.

IL Die Rechnung über jede Specialcaffe mufs

deutlich und vollftändig zeigen: l) wieviel

jede ihrer Einnahmequellen an rohem Ein-

kommen geliefert, und wieviel die Gewin-

nung diefes rohen Einkommens gekoftet, fo

dafs alfo daraus klar erhellet, wieviel reines

Einkommen fie zu den Staatsbedürfniffen
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geliefert; 2) zu welchen verfchiedenen Be*

dürfniffen diefes reine Einkommen verwendet

worden.

III. Die Specialrechnungen muffen fich an die

Kreisrechnungen dergeftalt anfchliefsen, dafs

letztere mit der von den einzelnen Specialcaf-

fen enthaltenen Einnahme anfangen und ihre

eigne fpecielle Einnahme hinzufügen, auch

über die Verausgabung der ganzen Summ«
nach dem Etat ihre Rechnung führen.

IV. Die Gentralrechnung verbindet fich mit dea

Kreisrechnungen dadurch, dafs fie die Ein-

nahme, welche fie von ihnen empfangen hat,

nebft den ihr eigenthümlichen Einnahmen

verrechnet.

V. DieStaatsbuchhalterey mufs alle diefe Rech-

nungen aufnehmen und im Zufammenhange

als ein Ganzes darfteilen. Diefe ßuchhalte-

rey wird am fchicklichften i)bey den Pro-

vinzialregierungen , und 2) bey dem Finanz-

departement geführt. Die Provinzialbehör-

den nämlich führen Buch über die Rechnun*

gen aller ihr untergeordneten Special- und

Kreiscaffen. Da fie die Caffenabfchiai'fe der-

felben monatlich erhalten, und die Rechnung

gen mit denCaffenbüchern in genauer Üeber-

einftimmung liehen muffen; fo kann dieRich-

tigkeit aller Rechnungen der Special- und

Kreiscaffen nach diefen Abfchlüffen geprüft

V* Jakob StaatsßnanzwijJ, II. Kkkk
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und fodann die Extracte daraus mit ihren Ab-

fchlüffen in das Hauptbuch eingetragen wer-

den, wonach die weitere Nachforfchung über

jeden Gegenftand in den detaillirten Rech-

nungen leicht bis aufs Kleinite verfolgt wer-

den kann. Das Hauptbuch jeder Provinzial-

regierung aber nimmt nur die allgemeinen

Refultate auf, — Das Finanzdepartement

empfängt die Auszüge aus den Hauptbüchern

aller Provinzialregierungen , und formirt aus

denfelben ihr Hauptbuch; aber zugleich muf-

fen diefem auch Special- und Kreisrechnun-

gen zum Belege und zum weitern Nachfor-

fchen eines jeden Details, worüber es unter-

richtet feyn will, geliefert werden. Bey ihm

iil alfo der Gentralpunct aller Rechnungen

des ganzen Landes anzutreffen. Da vom Fi-

nanzdepartement alle Einnahmen ausgehen,

durch daffelbe alle Ausgaben beftimmt werden,

und der ganze Staatshaushaltungsetat von

ihm geordnet wird ; fo muffen auch von ihm

alle Rechnungen am heften verftanden und

geprüft werden können , und das Finanzde-

partement mufs daher eine eigne allgemeine

Rechnungsfection in fich organiliren, welche

l) alle Rechnungen nachmahls fowohl nach

ihrer Form als nach ihrer Materie revidirt

und genau prüft, 2) fie dechargirt.
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1

§. j 5 1 o.

Einige haben die letzte Revifion, Prüfung

und Decharge aller Rechnungen , der Staatscon.

trolle zugewiefen ; allein es fcheint diefes kein

zweckmäfsiges Gefchäft für diefelbe zu feyn, da

fieifich hauptfä'chlich mit der Staatsverwaltung im

Grofsen befcbäftigen foll , welches Gefchäft durch

das allzutiefe Eingehen ins Detail nothwendig Ab-

bruch leidet. Vor diefelbe kann daher nur die

letzte Revifion , Prüfung und Dechargirung der

allgemeinen Rechnung des Finanzminifterii gehö-

ren» Diefe enthält aber nur die Refultate der

Rechnungen der Kreis - und Provinzialcaffen ohne

das Detail derfelben.

J. l3lK

Ein Haupterfodernifs ift, dafs alle Rechnun*

gen alljährlich kurz nach deren Abfchluffe abge-

legt, abgenommen, revidirt und dechargirt wer-

den. Denn nichts bringt die Staatsverwaltung

mehr in Unordnung, als das lange Verfchieben

der Beendigung der Rechnungen. Soll daffelbe

in guter Ordnung erhalten werden ; fo muffen alle

Rechnungen im ganzen Lande im erften Monate

nach dem Jahresfchiuffe abgenommen, im zvvevten

revidirt und im dritten dechargirt feyn.

Kkkk 2
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§. l5l2.

Nach der von uns angegebenen Methode ift

diefes allerdings möglich. Denn :

i) Da das Rechnungswefen nach derfelben fo

eingerichtet ift, dafs jede Rechnung eine

blofse Abfchrift des Caffenbuchs oder der

eingetragenen Einnahme und Ausgabe nach

dem Schema des Etats iß; fo kann jeder

Rechnungsführer mit dem Jahresfchluffe auch

feine Rechnung fertig haben, und es können

daher in den erften Tagen des Jahres alle

Rechnungen an die fie prüfenden Behörden

eingelaufen feyn.

2) Die Abnahme der Special- und Kreisrech-

nungen durch die Provinzialregierungen kann

auch nicht viel Zeit erfodern, da lie durch

mehrere Beamte zugleich gelchehen . kann,

und wegen der Klarheit und der beltimmten

. Ordnung in den Re^fchnungen wenig Zeit dazu

gehört, fo dafs eine Perfon in einem Tage

wohl drey bis vier Specialrechnungen ab-

nehmen kann.

3) Die ßüchhalterey der Provinzialregierung

hat ebenfalls nichts zuthun, als nur die etats-

mäfsigen Rubriken von höchftens einigen hun-

dert Kreis- und Specialrechnungen einzutra-

gen, und eiös der eingei'andtea Exemplare

ihrem Hauptbuche als Nachweis beyzulegen^

Es können daher die Rechnungen fehr bald an
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die oberfte Rechnungsbehörde beym Finanz-

minilteno eingefandt werden,

4) Da auch bey der oberften Rechnungsbehörde

alles vorbereitet ift, diefelbe monatliche Ex-

tracte und Abfchlüffe erhalten und i|i ihre

Bücher eingetragen hat, und alfo die Rech-

nungen, welche fie zu revidiren hat, nichts

als die Summe aller fchon erhaltenen Ab-

fchlüffe enthalten j fo mufs auch hier die Re-

vifion und Prüfung in kurzer Zeit vollendet

werden können» Und eben fo wenig Schwie-

rigkeiten kann die Buchführung über dieRe»

fultate der Provinzialrechnungen machen, da

faft nichts zu thun ift, als die Abfchriftea

davon nach den Rubriken des Generaietats za

ordnen.

Um auch die einzelnen Minißerien in den

Stand zu fetzen, zu wiffen, ob und wie ihre Etats

durch die Gaffen erfüllt worden, muffen diefen

die Provinzialbehörden die fie betreffenden Aus-

zuge aus den Caffenbüchern monatlicT, und am
Ende des Jahrs die ihre Adminiftrationszweige be-

treffenden Rechnungsauszüge mittheilen. Rlofs

das Finanzminifterium erhält die Abfchrift der

ganzen in die Provinzialregierungen eingegangen

nen Gaffen extracte und Rechnungen,
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V.

Von der ControUe der Finanzen.

§. l5i4.

Die ganze Staatsverwaltung bedarf einer prü-

fenden Oberaufficht, welche darauf fieht: i)ob

fie zweckmäfsig entworfen, a) ob fie zweckmäfsig

und Torfchriftmäfsig ausgeführt, und 3) wie fie

noch zu vervollkommnen fey. Eine folche Ober-

aufficht heifst Controlle.

In Anfehüng der Finanzen hat die Controlle

darauf zu fehen : i) ob die Finanzquellen gehörig

benutzt, der Zweck des StaatsMabey nicht ver-

letzt fey; 2) ob die Vertheilung der Einnahme

unter die einzelnen Zweige der Staatsverwaltung

nach richtigen Principien und harmonifch gefche-

hen 5 3) ob die Einnahme und Ausgabe richtig er-

folgt und richtig verrechnet fey.

§. i3i6.

Das erftere undzweyte erforfcht die Controlle

durch Prüfung des Finanzetats. Denn um denfel-

ben zu prüfen, mufs fie i) alle Quellen, woraus

die Staatseinnahme entfpringt, aufs genaueite ken-

nen, und beurtheilen, ob durch letztere das Natio-

nalvermögen über die Gebühr angegriffen fey, oder

ob fie, ohne dafs dadurch eine Verminderung def*
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feiben zu fürchten fey, erhoben werden könne.

2) Eben fo gewährt ihr der Etat die Vergleichung

alier St:aatszwecke unter einander, und fetzt fie

in den Stand, zu beurtheilen , ob die Vertheilung

der Ausgabe fo gefchehen fey, wie es jeder einzel-

ne diefer Zwecke und die Harmonie des Ganzen

erfodert. Sie ift feibft diejenige Behörde, welche

diefe Ordnung da , wo fie verletzt ift, herftellt und

üe zum Gefetz erhebt.

$. i3i7.

Den dritten Punct(§. i3i40 erreicht fie durch

die Revifion und Controlle aller Staatsrechnungen»

Denn diefe muffen nachweifen, ob und wie deren

Finanzetat ausgeführt ift.

5. i5i8.

Der oberfte Controlleur mufs der Souverain

feibft feyn. Da aber diefes in einem grofsen Rei-

che nicht möglich ift, indem die Prüfung fo man«

nichfaltiger und entfernter Zweige der Verwaltung

das Werk Eines Menfchen nicht feyn kann; fo

muffen die Organe deffelben die Staats con-

trolle in feinem Namen verwalten.

§. i3i9,

» Es kann nun entweder dem erften ChePeines

jeden Departements die Controlle der ihm unter-

geordneten Behörden anvertraut werden» fo dafs
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jeder derielben dem Souverain allein Recbenfchaft

über die ihm anvertraute Verwaltung ablegt; oder

CS kann eine höcbfte controllirende Behörde er-

richtet werden, unter welcher alle oberfte Depar-

tementschefs in fo weit ftehen, dafs fie ihrer Con-

trolle unterworfen find, und diefe ift fodann dieje«

nige Behörde, von welcher der Souverain über

den Zuftand der Staatsverwaltung die allgemeine

Ueberücbt und Recbenfchaft erhält.

$• l320.

• TXer crften Art der Organifation derGontrolIe

fehlt es an Einheit. Denn das Intereffe der höch-

ften Departementschefs ift von einander verfchie-

den , wird alfo leicht getheilt und mit einander in

Zwiefpalt gerathen. Folglich wird der Souverain

bey einer folchen Organifation die Disharmonie

aliein in Harmonie aaflöfen muffen,

Ift aber eine befondere höcbfte, von allen

übrigen Miniftern oder Departementschefs unab-

hängige controllirende Behörde vorhanden; fo wird

diefelbe das Intereffe aller einzelnen Departements

vergleichen und mit dem höchften Staatszwecke

zufammenhalten können, und fo wahre und blei-

bende Einheit in die Verwaltung bringen.

Zur Vervoliftändigung der Idee einer voll-

kommnen Adminiftration fetzen wir alfo hier eine
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eigne unabhängige controllirende Behörde voraus,

der alle Adminiltrationszweige ohne Ausnahme

unterworfen find, und deren Vorfchriften fOr alle

verwaltende Behörden Gefetze find.

§. l322. ,:v»^ti^^i-^]-

Eine folche höchfte controllirende Behörcfe

macht jedoch das Controlliren der übrigen böherrf

Behörden fo wenig entbehrlich, dafs fie vielmehp

nur durch deren treuen und thätigen Beyftand ih-

ren Zweck erreichen kann. Daher mufs jede

obere Behörde die ihr zunächft untergebene con*

troiiiren, und das Controllwefen mufs im Staate

eben fo eine Einheit feyn, als das Etats- und Reoh-

nungswefen. — Es werden daher, was das Finanz*

wefen insbefondere betrifft, die Kreisfinanzbeam-

ten die ihnen untergebenen Localbeamten , die

Provinziaifinaozbehörden die ihnen untergebenen

Kreisbeamten, die Departementsbehörden die zu

ihrem Departement gehörigen Zweige der Provin-

zialbehörden controlliren ; die Departementsbe-

hörden aber werden von den Minifterien, und

diefe von der höchften Reichscontrolle controllirt

werden.

Soll diefe höchfte controllirende Behörde ih-

ren Zweck gehörig erfüllen; fo mufs fie aus Per-

fonen beftehen, welche nicht nur 1) die allgemei-

nen Principien der ächten Staatswirthfchaft und
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Staatsverwaltung aufs voilkommenfte inne haben,

fonderri auch 2) das Reich felbft in allen feinen

Beitandtheilen, und die Adminiftrationsgefchäfta

im gröfstmöglichßen Detail kennen. Fehlt ihnen

dieKenntnifs der allgemeinen Theorie; fo werden

fie die Staatsadminiftration nie aus dem hohen

Standpuncte der Einheit und Harmonie aller Theile

betrachten lernen, und daher oft einfeitige Ent-

fcheiduDgen geben j fehlt ihnen die Kenntnifs

des Landes und des Details ; fo werden ihre

Maafsregeln oft unpaffend ausfallen und fich un-

ausführbar zeigen. In beyden Fällen wird eine

folche Gontrolle leicht mehr Verwirrung als Ord*

niijag ftiften,

?. i324.

Für die höchfte Staatscontrolle gehört, wa«

das Finanzwefen betrifft

:

i) Die Prüfung des Finanzetats. Die

Etats felbft werden durch die Finanzbehör-

den entworfen , welche die Vorfchläge und

Materialien dazu von den übrigen Behörden,

fo weit fie fich nicht bey ihnen felbft befin-

den, empfangen; die oberfte Finanzbehördd

fammelt diefe Etats, und weifet jedem der-

felben die Zufchüffe aus beftimmten Gaffen

an, mit den ihr nöthig fcheinenden Ausfiel-

lungen und Bemerkungen, und verfertigt

jtus allen Etats einen einzigen Finanz -Haupti
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etat, den fie mit allen Beylagen und Entwür-

fen der Hauptetats der übrigen Behörden der

StaatscontroUe überfendet. Diefe prüft diö

einzelnen Hauptetats der verfchiedenen Chefs,

und trifft, naclidem fie die zur genauen Beur-

theilung nöthigen Belehrungen darüber ein-

gezogen , die ihr nöthig fcheinenden Abän»

derungen,

a) Die Ausfertigung, Autqrifirung

und Expedirung des allgemefnen Finanz-

etats mit den in ihm begriffenen Hauptetats

der verfchiedenen Departements. Sie fen-

det dem Chef des Finanzdepartements den

allgemeinen Etat, der die einzelnen Depar-

tementsetats mit enthält, fo wie jedem De-

partementschef den fein Departement betref-

fenden Etat zu. Darnach läfst fodann jeder

Chef die in feinem Departementsetat enthal-

tenen Provinzialetats für die Provinzialbe-

hörden , diefe die Kreisetats für die Kreis-

behörden, diefe die Specialetats für die Spe-

cialbehörden ausfertigen. Diefe Etats find"^

fodann Gefetze, welche die Behörden, die

auf fie verwiefen find, auszuführen haben.

Die Ausführung, fo weit fie nicijt durch dea

Etat oder fonftige Gefetze beftimmt ift, mufs

der Beurtheilung der Chefs der einzelnen Be-

hörden überlaffen bleiben, und die Staats-

controUe darf nirgends eingreifen, wo nicht
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Verlegung düS Etats, oder der Gefetze Statt

findet.

3) Die Prüfung und Entfcheidung über alle Fe-

derungen, welche während des Laufes des

Elatsjahrs von den im Etat bewilligten Sum-

men nicht beftritten werden können.

4) D^® Revifion der Staatshauptcaffe und des

Reichsfchatzes, aus welchem zugleich der

Zuftand aller ihm untergeordneten Landes*

caffen *erfichtlich feyn mufs.

5) Die Revifion und Prüfung der Rechnungen

der oberften Behörden: a) ihrer Form, b) ih-

rer Materie Dach, um zü fehen, ob und

in wiefern der Finanzetat pünktlich ausge-

führt ift, oder was die Ausfuhrung deffelben

hindert. Deshalb fleht der GontroUe eine

Oberrechenkammer zur Seite, welche die

Rechnungen ihrer Form nach prüft; ihr

eignes wefentliches Gefchäft befteht aber in

der Prüfung der Materie der Rechnungen.

§. i325.

Damit ihr aber die Ausführung einer folchen

Arbeit nicht unmöglich werde, mufs diefe Prüfung

von unten anfangen, und es muffen die Kreisbe-

hörden die Rechnungen der Specialbehörden, die

Rechnungen jener die Provinzialbehörden , und

die Rek;hnungen diefer die Departementsbehörden

prüfen, fo dafs der Reichscontrolle nur die ge-
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Dauere Prüfung der Hauptdepartementsbehörden

übrig bleibt. Sie verfolgt ihre Prüfungen nur da

weiter, wo fie in den Rechnungen der letztem

Unordnungen bemerkt oder fonit Verdacht hat,

dai's ein Departementschef fich Nachläffigkeiten

oder Unrichtigkeiten bey der Oberaufficht und

Revifion des Caffen» und Rechnungswefens der

ihm untergeordneten Behörden hat zu Schulden

kommen laffen. Es wird genug feyn, dafs fie von

jedem Departement einige Provinzial- , Kreis- und

Specjalrechnungen herausgreift, und fie einer fpe^

ciellern Prüfung unterwirft, um die Aufmerklam-

keit des Departementschefs und der untern Behör-

den ftets rege zu erhalten» Jede auf diefe Art

entdeckten Rechnungs - oder Verwaltungsfehler

muffen unerbittlich nach den Gefetzen beftraft

werden, und diefe muffen auf Wiederholung gro-

ber Fehler Entfernung vom Amte «Is Strafe fetzeq.

§. i32G.

Es folgt aus diefer Stellung der Reichscon-

trolle, dafs fie auch letzte Inftanz der Entfeh ei-

dung über Befchwerden gegen die Adminiftra-

tion der Finanzbehörden feyn muffe. — VVas

ihre fonßigen Functionen betrifft, welche fich

nicht auf das Finanzwefen beziehen; fo gehört

deren Zergliederung und ßeurlheiluns; nicht in die

Finanzwiffenfchaft,
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Anmerkung. Ueber die Finanzverwaltung, da« Finanz«

caffen - und Rechnungswefen , fo wie über die Controlle,

fehe man folgende Schriften :

i) Handbuch über das Staatsrechnungs - und Caffen-

wefen u. f. w. ; von J. G, J^. Feder. Stuttgard und
Tiibingeu 1820.

2} Darftellung des Organismus der inner» Staatsverwal-

tung u. f. w. Mit Beylagen. Heidelberg 1820.

3) Grundzüge zur zweckmäfsigen Einrichtung des Staats-

caffen- und Rechnungswefens und feiner Controlle;

von F, W. Kiefchke. Berlin 1721,

4) Darftellung des Verfahrens im Caffen- und Reck-

nungswefen bey der franzöfifchen Verwaltung ; von

Neugebauert Breslau 1820.

Rcgi.
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Cie Zahlen 2eigen die Paragraphen an.

Lh gaben. Entftehung und anfängliche fehlerhafte Ver*
theilung derfelbeii ii — 19. AUmählige Entwicklung bef-

lerer Grundfätze über ihre Erhebung 20— 25. Vervoll-
kommnung der Lehre voij den Abgaben durch Adam
Smith 27. Wie die Ilechtsanfprüche auf diefelben fich

gebildet 52 — 57. Nähere Beftimmung der Rechte des

Staats fie zu fodern 45J — 459. Allgemeine Grundfätze
für ihre Anordnung 460—64. Ueber die Quellen, aus de-
nen fie entrichtet werden muffen 465—501. Entwicklung
und Widerlegung des phyfiocratifcheuSyllems 502 a— 13.

Von den Zwangsdieniten , Natural- und Geldabgaben
515— 560. Von den perfönlichen Abgaben 551—65, Von
den Realabgaben 566— 716 Von denen, die nach dem
Vermögen regulirt find 566—71. Von denjenigen, die

nach dem rohen Einkommen 580— 886. und denen, die
nach drm reinen Einkommen geordnet find 587— 682.

Von den Ausgabe- oder Confumtionsfteuern 685 — 706,
Von dem Unterfchiede der directen und der indirecten
Abgaben 707. Grundfatz, der dabey zu beobachten 708,
und Fehler, der häufig begangen wird 709. Meynung
einiger Staatsmänner über die Unwefentlichkeit des ün-
terfchiedes der directen und indirecten Steuern 710. Wi-
derlegung derfelben 711— 16, Verfahrungsweife, welche
die Finanzpolitik bey der Erhebung indirecter Abgaben
vorfchreibt 717— 22 Einrichtung der directen Steuern
725. Ueber die Erhöhung alter und Auflegung neuer Ab-
gaben , als Mittel aufserordentliche Ausgaben zu bellrei-

ten 736 — 41. Das reine Einkommen eines Jeden mufs
ausgeforfcht werden, als das einzige Mittel die Abgaben
auf eine gerechte Weife zu vertheilen 990— 97. Von der
Vertheilung der Einkommenfteuer und der Anordimng
der Confumtionsauflagen fiehe Einkommen und C o u-
fumtionslteuer. Betrachtungen über die Befreyung
von Abgaben 1146— 54. Gründe dafür und Widerlegung
dcxfelb«» "55— 74. Von den Abgaben, die den Auslän-
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dem aufzulegen find, und den Mitteln dazu 1175 — £,0.

Allgemeine Regeln, welche die Finanzpolitik üJier die

Erhebung der Abgaben vorfclireibt 1197. Eintheilung
der Erhebungsarten 1198« Von der directen Steuererhe-
bung 1199 — 1207. Von der indirecten 120Ö. Hauptar-
ten derfeiben 1209. durch die Accile 1210 — 11. durch
Zölle i2i8— 53. vermittelft des Stempels 1254,. und des
ötaatsmonopols 1255. Unterfuchungen , ob es beffer fey,

die Abgaben feibft zu adminiftriren oder fie zu verpach-
ten 1256— 67,

A c c i f e , ward fchon früh als Einnahmequelle entdeckt 14,.

Worin lie befteht 1210. Nachtheiie diefer Beücurungs-
art 1211 — 14. Vori'chläge zur Verbefierung des Accile-
fyftems 1215 — 17.

Adniini ftr a ti on der Domainen 85— 91. Nachtheile die-

fer Verwaltungsart 106. Lieber die Adminillration der
Waldungen f. Selbftbewirthfchaftung. der Berg-
werke 1. Sc Ibll V e r w altung. üeber die Selbiladmi-
niitration der Steuern 1266—67.

Aenger, von deren Abfchätzung 1025.

Anleihen, als eine von den Methoden des Staats, Schul-
den zu machen 755. Verfchiedene Arten derfeiben 775.
Von denen, die auf fpecielle Sicherheit gegründet lind

756 — 79. Vorzüge derjenigen Anleihen, die lieh auf den
Staatscredit gründen 780— 83- Patriotifche Anleihen und
Zwangsanleihen 784 Freye Anleihen 785 Verfchiedne
Arten •ri^^'f^l^'^^ = 1) indem der Staat das Capital nach be-
Itimmter Frift zurück zu bezahlen verfpricht 7Ji6 — 89.

2) indem er Rentenverficherungen verkauft 790 — 8i9.

üeber die Methode, die Anleihen durch Lotterieen zu-
fammen zu bringen 820, Von der Silberauleihe im Jahre
1810 in Rufsland 821.

Annuitäten f. Zeitrenten.
Anfchläge, durch Berechnung des reinen Ertrags, muf-

fen verfertigt werden als Mittel zur richtigen Abfchätzung
der Läudereyen 1020.

A n i^ a 1 t e n, öf f i£ n t li c he , zur Aufrechthaltung des
Rechts, zur geraeinf;-.men Bequemlichkeit, zur Beförde-
rung der Gultur u. f. w.— mülCen hauptfächlich von de-
nen unterhalten werden, die fich ihrer zu ihren Privat-
zwecken bedienen 691.

Anticipationea, in welchem Falle fie Statt finden 775.
find blofse Palliative 774.

Arbeitsfleifs, f. Indußrie.
Arbeitsrente, f. Induitriereute.
Auflagen, f. Abgaben
Aufwand, öffentlicher, kurze Gefchichte deffelben

1 — 18. Von dem Aufwand für die Unterhaltung der Per-

fou des Souveraiiis Ö35— 47. Beftreitung defleiben aus
dem
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dem Privateinkommen des Fürften , als die würdigfte Art

der Beftreitung. 848— 50. Andre Mittel , wenn er kein

Privateigenthnm beHtzt 85i- Grundlätze, die dabey zu
beobachten 855- Pflichten desFürften in Betreff des Auf-

. wandes 854« Dafs er ohne freye Einftimmung des Sou-
verains nicht herahgefetzt werden dürfe 855- Aufwand
bey einer reprälentätiven Verfaffung. 856 —7 59». Z"ni

Nutzen des Civiireglments 861— gi»« des Müitaipregi-

ments 912 — 50.
Ausfuhrzoll 1 220. als Mittel die Ausländer zu belleuern

1195. Ob es rathfam fey, auch die inländifchenProducte
mit einem AusgangszoU zu belegen 1250.

Ausgaben, öffentliche. Mittel, die man ehedem
zur Bellreitung derfelben ergriff 11 — 14. Von den Aus-
gaben für die Bedürfniffe des Souverains 835 ^^ wiefern
fie als Staatsbedürfnifte betrachtet werden können 85G—SS«

Ausgaben für die fouveraine Macht in Democratieen 841.

in Ariftocratieen 842. in monarchifchen Staaten 844.
Vermifchung der Begriffe Tom fürltlichen Privatvermö-
gen nnd öffentlichen Staatsvermögen 846—47. Nothwen-
digkeit derUnterfcheidung 848. Verfchiedene Arten, die

Ausgaben für die Perion des Souverains zu beüreiten

850.85». Pflichtenides Fürften im Betreff derfelben 854.

Ob die Ausgaben des Staats durch eine repräfentative Ver-
faffung nothwendig erhöht werden 856-59 Von den
Ausgaben für die Bedürfniffe des Civilregiments 861—911.
des Militairregiments 912— 29. Allgemeine Bemerkungen
050. Grundfätze, welche der Staat zu beobachten 930.
Von den Befoldungen der Staatsdiener 933. Grundfätze
der Politik, diefelben betreffend, und Verpflichtungen

des Staats gegen fie 934— 45 Ob die Ausgabe von der
Einnahme beym Gaffen wefen zu trennen 1301 — 3. Noth-
wendigkeit einer genauen Ueberficht und Vergleichung
der Ausgaben und Einnahme des Staats 1268.

Ausgabe- Etat, allgemeine Bemerkungen über denfel-

ben 931 — 63. Siehe den vorigen Artikel.

Ausgabeniteuer, f. Conlumtionsiteuer.

B.

Baurente, Unterfcheidung A. Smith^s der Boden- und
Baurente, f. Gebäude und Hausrente.

Benzenber gf deffen Werk über das Gatafter 1036. deffen

Vorfchlag einer Salzfteuer 1121. deffen Schrift ; Preufsens
Geldhaushalt 1125.

Bergregalien, wie fie entllanden 344. was man darun-
ter zurechnen pflegt 345 — 47« Prüfung der Fiochtmä-
fsigkeit des Bergregals 348 —64. Maximen, die der Staat

V, Jakob Staatsßnantwiff, IL Lill
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in Betreff des Bergbaues befolgen mufs 365. Ueber die
Benutzung der ßergwerksregalien, liehe Staatsberg-
werke.

Bergwerke, f. Staatsbergwerke.
Befoldungen d«r Staatsdiener 933, Dabey zu berück»

fichtigende ümftände 934.— 33. Notlivvendigkeit hinrei-
chender Gehalte 95^— 4.2. Anderweitige ünterftützungen

94.3» 944« Penfiönen 945 — 54. für Wittwen und Wai-
len 955—63

Beftandverlag, Erklärung des Wortes 598— 602.

Befteurung der Ausländer. Brandfehatzung frem-
der Nationen kann nicht als fiebere Finanzquelle betrach-
tet werden 1175 Monopole, die fich ein Staat, durch
leine Lage b günltigt, verfchaffen kann 1176. indem er
fein Gebiet zum Stapelplatz gewiffer VVaaren macht, die
andre Volker nicht wohl entbehren können 1177— 78.
durch den ßefitz eines Durchgangs, delTen die Ausländer
fich bedienen muffen 1179. Lnterfuchungen über das
Recht der Völker Fremde zu bcfteuein iigi. ii82. durch
den Durchgangszoll 1182—92. den Eingangszoll 1135.94,
den Ausfuhrzoll 1195. iig^.

Binnenzölle, f. Zölle.
Bodenrente, f, Baurente.
Brannntwein als Gegenftand der Befteurung 1125. Be-

urtheilung der Bräuntweiuiteuer im neuen preulsifchen
Steuerfyitem 1143. Vorfchiag einer becjuemen Art den
Branntwein zu befteuern 1216.

Branntweinbrennereyen, Veranfchlagung derfelbeu

155'
Brauereyen, deren Veranlchlagung 154.

Capitale find ein Theil des Stammvermögens 467. brin-

gen ihren Ertrag nur mittelbar hervor 470. f. Stamm-
vermögen

Gapitalindußrierente G73. f. I n d u it r i e r e n t a,

Capitalr en ten 804. Verfchiedene Contracte, auf denen
lie beruljen können 805^—12. Änieiheryltem der Eng-
länder 813'

Capitalrente, Grundiatze bey deren Befteurung 1054,
Mittel fie zu erfoi'fchen 1055— 62.

Capitalzinsrente, Erklärung des Worts 645. Die Zin-

fen als Gegenftand der Befteurung 648- Maalsregeln, die

dabey zu befolgen 650— 53. Ob die mit Capitaltheileu

vermifchten Ziusrenten, als Tontinen, Annuitäten u. f. w.
höher befteuert werden , als die einfachen Gapitalzinfen

&Sh 655. Schwierigkeit diefer Befteurung 657 — 662,
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Caffe, darf nur Eine Centralcaffe im Staate feyn 1284«
allgemeine Vorfchriften für fi*' 1287.

Caffenbücher, wie fie 211 fahren 1299.

Caffenwefen i283u f. defTen Syftem laSSu.f. wo das
einfachrte Statt finden könne i2gb" u. f.

Centralbehörden 865 u. f

.

Centralfina nzbehörde 1271.

Central ftaatsbehördö 128Ö.

Gentrallla atsc äff e i284u.f. ihre Einrictitung 1288*

was fie enthalte 1293.
Ci vi lüfte in Engldnd S^s-

Civilproceffe, f. Proceffe.
Civilregiment, was darunter zu verftetien fey gSii
Eintheilung deffelben 862. Prmcip , das für deffen Aus-
gaben gelten mufi 8G5 — 66

Claffenfteuer, in welchem Falle fie zu den Perfonal-

^

und in welchem ße zu den Realabgabeu zu rechnen 56.^.

Die Glaffenfteuer in Oeltreich und in Preufsen, ebendaf.
Ausführlichere Beurtheiiuug der letztern, wie fie daÄ
neue preufsifche Stouerfyllem verordnet 1121*

Claffifi cirung der Grundftücke iur genauerrt Abfchä-
tznng derfelb<>n 1021 — 26. der Häufer nach ihrem VVer-
the^ in einigen Staaten bey der Befteurung zum Grundö-
gelegt 1052. Vorfchlag einer Claffificirung des Einkoin-
mens aus der reinen perlönlichen Induftrie 1078. 10894
1095.

*

C 1 1 e g i a , r e p r ä f n ti 1» if ft d b. Öh eine ßeföldüng ih-
rer ÜViitgliedpr nothwendig fey 857 — 59.

Communaliteuer mufs nach denfelben Principien, Wie
die allgpmeiuen StaatsfteUern geordnet werden 69I. Nach-
theile, die ndt einer ftark^if dfrect'^n Conlnlunalfteuet:
verbunden find , und allgv meine Bemerkungen über ctie*

felbe 1217,

Communicationsmittel, Wichtigkeit derfelben füu
die bürgerliche Gefellfchaft 382.

Conf u m ti o'n sft eu e r j Warum fie neben <!er Steupf auf
das reine Einkommen beliehen müff^^ 683— ö6 Einthei-
lung der Cohfutntiohsauflagin 687—90. Vorthöüe dieielr

Beßeurungsart und C/rundiätze, die dabey zu beobachteii
695—706. Von der indirecten 717^ 25. und der directeii

Confumtionsfteuer 725. Von der Möglichkeit, die Aus-
gabeileuer aMsdem reinen Einkommen zuziehen iio.'j,— 16*

Maximen, Welche die Finanzpolitik leiten muffen 1117—

^

19. Ob es rathfani fey, alle Confumtionsartikel mit emei*
Steuer zu belegen 1118*. Welches die piilsliclilteu Geg'n-
Jldnde dazu find 1120. Weiche fich zur directen 1121*
und welche fich zur indirecten Steuer qualificiren 1124,

1125; Yoii derBefteuruög ansiändilcher VVitaren uud von

Llii 2
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den Rückficliten, welche die Finanzpolitik dabey zu neli-
mea hat 1126 — 28. Von der Ergiebigkeit diefer Steuer
1129. ijgo GontroUe der Beamten 1J51. 1152. Von der
gleichinäfsigen Vertheilung diefer Auflage 1132 — 35.
Von den Maafsregeln , welche bey ihrer Anoirdnung zu
befolgen find, um die Gewerbe nicht zu ftören 1156—44..

ControUe 1314 u. f« f. S taa ts cou tr olle,
Crimi nalpr ocef f e, f. Proceffe.

D.

Dienftinduftrie 671. f. Induftrie.
Domainen, Erklärung des Wortes 50. woraus fie be-
ßehen 51. Von den einzelnen Arten derfelben ; von den
Landbaugütern und ihren Rechten 60 — 71. Ob es rath-
fana fey fie zu veräufsern 73 — 85. Von ihrer Bewirth*
fchaftung durch Adminiilration S7— 91. Von deren Be-
nutzung durch Verpachtung 92— 207. Von den^Gerocli-
tigkeiten derDomainengüter 208—12. Wie iie ain bellen
lu benutzen feyen 222. üeber den Verkauf derfelben
«23—25. Von ihrer verfchiedenartigen Benutzung 226—
76. Von den Domamenbergwerken und mehrern Arten fie

zu verwalten 277— 508. f. Lan db a ugüt e r , Staats-
waldungen und Staatsbergwerke Von der Ver-
äufserung der Domainen , als Mittel aufserordentliche
Ausgaben zu beftreiten 742— 46.

Domainenkammern, muffen zur Erleichterung der
Domainen errichtet werden 970. Gefchäft und Einrich-

tung derfelben 971 — 76 Grundfätze, nach welchen dift

Finanzbehörden Iie benutzen 977. 978,
Durchgangszoll, X. Tranfit z oll.

Ebenmaafs in Vertheilung der Abgaben, f. Gleich-
heit.

Einfachheit in der Finanzverwaltung 96$. Mittel £(•

zu bevverkftelligen 970-^89.

Eingangszoll 1220. kann auf doppelte Art eine Steuer

für den Ausländer werden 1 193, Vorficht, die bey Erhebung
derfelben zu beobachten 1194. Wirkungen des Eingangs«
loUes 1219. Unterfcheidung de« Einfuhr- und Verbrauchs-
2olles im ruffifchen Zolltarif, ebendaf. Beltimmungen,
nach denen dei^ Eingangszoll erhoben werden muff
1240— 50.

Einheit in der Finanzverwaltung, worin Iie befteht 967.

Mittel fie au erlangen 970— 89.
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Einkommen, Begriff des Wortes 487— 90. gemifchtcs
und reines 4,91 — 99. urfprüngliches und abgeleitetes

500. 501. Das reine Einkommen als Gegenlland der
Befkeurung 509 — 15. Von der Regulirung der Abgaben
nach dem reinen Einkommen , als die befte Art, fie auf
gerechte Art zu vertheilen 587. Von dem reinen Ein-
kommenaus Grundftücken 588—644. ausCapitalen 645—
62. aus derlnduftrie 663— 82. Schwierigkeit, das reine
Einkommen zu erforfchcn 683— 86. 990— 97« Nach wel-
chen Grundfätzen man dabey zu Werke gehen muffe 998.
Von dem reinen Einkommen aus Ländereyen und der
genauen Beitimmung defielben looi — 55. Von der Haus-
rente 1057— 53. Von der Gapitalrente X054— 62. Von
der Indih-ierente 1063— 1101.

Jilinkommenfteuer f. Einkommen.
Einkünfte des Staats, muffen nach Principien der Ge-

rechtigkeit zufammengebracht werden 8- aiis den Do-
mainen 50 — 300. aus den Finanzregalien 309— 450. aus
Abgaben 451 — 724, Von den aufs erordentlichen Ein-
künften des Staats 724— 825.

Einquartierung, Läftigkeit und Ungerechtigkeit die-
fer Auflage 538— 546. Theorie des Einquartierungswe«
fens und Vorfchläge zur Verbefferung deiielben 547—557.

Einr egiflrirung en von Contracten , Schuldverfchrei-
bungen u. f. w. , dafs es billig fey, dafs die dabey Inter-
effirten die Koften davon tragen 691.

England, deffen Politik in Betreff der Prägung des Gel-
des 415. Vermögensfteuer dafelbft 566. Ueber die Ein-
fchränkung der zollfreyen Lagerung der Colonialwaareii
719. Ueber die Suspenfion der haaren Zahlung der Bank
in England. 750. 764. Anticipationen dafelbft 774. Voa
den Anleihen auf Zeitrenten 795. Von der englifcheu
Methode , fich mit den Staatsgläubigern zu berechnea
819. Civillifte dafelbft 851- Ueber die Benutzung des
Uebergewichts der Reichen 858. Von der Beßreitung
des Aufwandes für das Ober- und Unterhaus 859. Directe
Confumtionsfteuern in England 1122. Landtaxe dafellaft

1166. Monopol in Anfehung der oftindifchen Waaren.
1177. Schleichhandel in Grofsbritannien 122^.

Erbcanon, Erklärung des Wortes 176.

Erbpacht, worin fie befteht 176— 7g. Vortheile und
Nachtheile derfelben i8i —206.

Erbtheilungen können dazu dienen, die richtige Ab-
fchätzung eines Grundftücks zu prüfen 1020.

Erbziusverleihung, worin fie befteht 181. f. Erb-
pacht.

ErdbodeninduCtrie 67. X. Induftrier ente.
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Ergiebigkeit einer Steuer mufs überfclilagen werden;
allgemeine Regeln füf^lie.Ergiebigkeit der Confumtions-
fleuern J129. ^ •.-•,•

Erhebung der Abg:äb&'n ; alJgemeine Regeln , welche die
Finanzpolitik für diefelbe vorfchreibt 1197. Eiutheilung
der EThebimesarten 1198. Von der directen Steuererhe-

—iungi 199 — 1207. Von der indirecten Erhebuiig 1208.
'Hauptftielhodon Uerfehbcii 1209. durch die Acciie 1210—
17. ^dul-ch die Zölle izTg.— 53. vermitteJA des Stempels
I254..'''tind des Staatsmonöpois 1255. Ob der Staat die

' Ex!i<*bung der Abgaben fclbH adminiftriren , oder ob er
•-'fie- verpa'chten folle 'ij2^6-i^66; • •

Ertrag, Begi-iflfiffc^l Wortes 46Ö. Von dem Ertrage aus
den verfchif-denen Arten von Vermögen 468—70. Ver-
haltuifs defrelbfÜzü^ft Capital 471 — 78. Von dem rohe«

. 00 ftr^ge-mi lebten Ertrage 474. Von dem reinen 475— B^.

.6Qp«aue Verbindung des Begriffs des Ertrags und dem des
5.iiJliii.komvnpns 491. Dia.ivehntuils des reinen Ertrags ilt

., eins dor HaupterforderniHe an ein gutes Kataiter 1017.
IViaximen, die bey feiner Abfchätzung befolgt werden
muffen löig. Wer ficb ani heilen dazu «iualiiicirt loig,

Mittel ihn genau zu b 'Ilimm^en 1020— 29,

E r w e r b s r e n t e , f. 1 n d u It r i e r e n t e.

Etatswefen, Erklärung des Worts 127?. Von der vor»

. th^Uh^ift^jit^a Einrichtung dcffelben 1275— 83,

F.

F a b r i k i u d u fl r i e 67 1 . f. I ?i d 11 II r i e r e n t e,

E i na ii z 2.

EijianÄT^galieii , T. Regalien. ^.

^ i u a u 2 V e r VsT a 1 1 u n g £ 5.
^
Begri ff des Wortes 964. 65,

.'Wis ,zu einer vollkommycnFinanzverWaltung gehört 966,

ifejilheit und Einfachheit \9G7— 89- Richlige Vertheilung

der öffentlichen Lalt^iai ggo —1195. Ein^ leichte wohl-
ieiie Erhebung ^er Albgaben 1196— 126^,..und eine deutli-

, jchc üoberfiGlu dir gc-;p'/en Fj|ianz,verwaltung 1268. Von ei-
''
»er"!} lle'iadtiXcJien Eiutheiliiiig der Finani^ehÖrden 1269

—

^i Von den Pinanzetatä' J272 — 82 Von dem Staatscaf-.

lenwefen 1283. Von der FinanzcontroUe 1214 u. f.

Eti^anzwefcn der Griechen "und R'onidt g-^io, der

Deutivhen 11 — 28. f. F ih'a n z w i f f e'n f c h a f t.

Ein aitiz ^^ITe n f c li ä f t', 'Begriff des Worten j. 2. Kurze
. Gefchichte und Bücherkunde derfelben 9. ii. ^5. 51. 35.

«4. ]Nothw<'4vdigkeit' iiirer Ver.volikanimhUMg 39. Ihn
Katzen und Zweck 55. Leitende und allgemeine Gruud-

^äUc deiiedben ^<^^^ '> Naher* ßeÄimiuuiig desB^riffi
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- 41 — 4.^ -Ilir Intereffe mufs die Anordnung der Abgabe»
belliinmen helfen 460.

Fifcherey, wilde und zahme 152.

Flurbücher, wozu fie dienen 1016, Nähere Beftimmim-
gon 1030.

Flure harten als Hülfsmittel ein vollkommnes Kataßer
zu Stande zu bringen 1012. V ort heilhaftefte Einrichtung
derffjlben 1016. •

Fouragelieferun gen, Nachtheile diefer Auflage 535.

53?-

Fr o hu e n , von dem Nachtheil vind Vortheil dei'felben 6^,

Stralscn- und VVegefuhren 517—19. üngerechtigkeifc

und Läftigkeit diefes Zv/angsdienrtes 521.

G.

Gärten, Abfchätzung derfelben 1025 — 21^. .

Gebäude, als Quelle des Einkommens 623— 44,. als Ge»
geiiitand der ßefteurung 1057—38. des Katafters 103g—^51.

Glaffificirung derfelbcn 1052.
'

Geld, Rechte und Pflichten in Betreff der Prägung deHel-

ben 393— 95. Vortheil der Reducirung alier Abgaben
auf Geld 515— 16. 556 — 60.

Geldabgaben, f. Abgaben und Geld.
Gemeinwohl 855.
Generalcontrollc, von ihrer Notkwendigkeit zu einer

guten Finanzverwaltung 869. ' _
Gerechtigkeit, die Grundfätze derfelben muffen di«

Finanzmaafsregsln einfchränk^n 36—38. 40. muffen die

Abgaben ordnen helfen 460. 461.

Gerichtsbarkeit, f. Patrimonialgerichtsbar*
.; k e i t.

, ,

.

Getreidefelder, Abfchätzung derfelben zur genauen
Berechnung des Ertrags der Ländereyen 103.

Gevvährsadminiftration, Erklärung des Worts 91,
Ge w erbsfleif s , f. Induftrie.
Gewerbslleuer, nothwendige Schätzung des Gewerbs-

, einkommens 1065. und dazu angegebene Mittel io66—90.

Schwierigkeiten , die dabey Statt finden 1091. Ucber die

Gewerbslteuer in Rufsland, ebendaf. Hauptmaxime, die

man bey einer Befteurung der Gewerbsrente befolgen
mufs 1092. Glaffification des Gewerbseinkommens und
Mittel es zu beliimmen 1035— iiop.

Gleichheit der Abgaben, iffc ein Haupterfodernifs hey
ihrer Anordnung 460.

Glückfeligkej t, allgemeine 833»
G r u n d a u I; 1 a g c , f, Grundfteuer.
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Grundrente, worin fie befteht 5S8. Eintheilung der-
felhen in natürliche und künftliche Rente 590— 91. All-

gemeine Betrachtung über die Grundauflage 592 — 6n.
Regeln für die Vertheilung der Abgaben auf die Grund-
rente 615— 22. Von den Renten aus Gebäuden, Luft-
gärten u. f. w. 623— 44.. Mittel, die Renten aus Grund-
ftücken mit Genauigkeit zu erforfchen 999— 10555.

Grün dft euer, ob fie nach dem Flächen - und Cubikmaa-
fse beltimmt vverdeti dürfe 569—571. Beurtheilung der
beftehenden Grundfteuer 575 — 78- f» Grundrente.

Gruudv erlag, Erklärung des Worts 598— 602.

Gut, herrenlofe s, Rechte des Staats auf dafleibe 588.

H.

Hau delsinduftr i e 671. f. In duft ri er ente.
Handvverksinduftrie 67 1. f. Induftrierente.
H a u ^) t f I u r b u c h , f. Flurbücher,
Hausrente, als Gegenftand der Beileurung 628— 42. ge-
naue Bellimmungderfeiben durch einen Katalter 1037—52»

Hazardfpiele, ob der Staat fie als Einnahmequelle be-
nutzen dürfe 691.

Hofftaat, weswegen es vortheilhaft fey, dafs der Fürfk
ihn aus feinem Privateinkommen unterhalten könne 846—
50. Andeie Mittel, diefen Aufwand zu beftreiten 851.

Civiililte in England und Betrag des perfÖnlichen Aufwands
desSouverains in Frankreich, Rufsland und Preufsen 85»»
Allgemeine Eintheilung deffelben 852. Grundfätze, die

dabey beobachtet werden mülTen 853— 55- Hofftaat der
ottomannifchen Pforte, verglichen mit dem anderer eu •

ropäifchen Staaten 854.
Holzungen, deren Abfchätzung 1023—28.
Hutungsrecht, als ein Theil des Obereigenthums der
Domainenbefitzer 61. bringt mehr Nachtheil als Nutzea
67.

Jagdregal, Gründe, auf denen es beruht, und Darle-
gung ihrer Nichtigkeit 334 — 38.

3agdrecht, als ein Theil des Obereigenthums der Do-
mainenbefitzer 65. Ob es dem Staate von Nutzen fey 66,

Induftrie, Erklärung des Worts 663. fachliche und per-

fönliche 664— 68. natürliche und künftliche 66g— 71.

Induftrierente, Erklärung des Worts 663. fächliche

und perfönliche 664— 77. als Abgabequelle 679—82.
Unmöglichkeit, fie mit Beftimmtheit auszumitteln 1063.

Grundfätze, nach welchen bey ihrer Abfchätzung xu ver-
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fahren 1064— 66. Schätzung der Einkünfte der Gewerbs-
Icute , die kein Capital zu diefem Zweck in Bewegung
fetz<^n 1066—69. der gemeinen Arbeiter 1070. 1071, der
künftlichen Gewerbsgenoffen 1072 — Jj. V'erfchiedene
Meihoäeu der Abfchätzung des Einkommens derjenigen,
die zu ihrem Gewerbe ein Capital gebrauchen 1079— g^,
durch Schätzung des Betriebscapitals 1085 — 88« des Um-
latzes 1089. des jährlichen Erwerbs logo. Schwierigkeit
bey der Einführung einer Gewerbsrente 1091 — 92. Mit-
tel, fich eiiifichtsvollere Schätzer zu verfichern 1095—98.
Widerlegung einiger Abfchätzungsmethoden 1099. All-
gemeine Bemerkungen iioo. iioi.

Inte n d ant ur fy ft em, Erklärung des Wortes '700.

Jus patronatus , als ein mit dem Befilz von Landgütern
verbundenes Recht 61 — 65.

Jußi t von, gab in Deutfchiand zucrft der FinanzwilTen-
Ichaft ihre willenfchaltliche Form 25. Deflen Vorlchlag
einer Abfchätzung des jährlichen Erwerbs 1090.

K.

Kammertaxe, was darunter zu verliehen fcy 135.

Katalter, Erklärung des Wortes 1000. Erftes Erforder-
Tiifs dazu 1002. Grundlätze, nach welchen ein vollkcmm-
nes Grundkatafter zu Stande zu bringen 1007— 52. Ko-
Iten und anderweitige Nachtheile einer allgemeinen Kata-
llrirung 10^5. Vortheilhaitelte Verfahrungsweife dabey
1056. Gebäudekatafter 1037— 39* Was dazu erfoderlich
1040— 53.

Kaufwerth eines Grundftücks mufs beßimmt werden,
den reinen Ertrag deffelben auszumitteln 1020.

Kopffteuer, Unzweckmäfsigkeitdiefer Auflage 565. Ein»
richtung derfelben in Rufsland, ebendaf.

Kunitinduftrie 671. f, Induftrierente,

Landbaugüter, woraus fie beftehen ^^— 60. Rechte
derfelben 61— 70. Ob fie dem Staate bedeutenden Nutzen
gewähren 72— 84. Verfchiedene Arten ihrer Benutzung
85. SelbftVerwaltung ^j— 91. Verpachtung 92— 213.

Landrente, als Gegenftand derBefteurung 1001. Mittel
fie genau zu erforfchen 1002— 32. Ob ein Katafter zu
einer guten Vertheilung der Grundfteuer durchaus noth-
wendig fey ? 1033— 36.

Landtaxe in England 1166.

Lehmgruben, von deren Abfchätzung 1023.
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Leibrenten, Contract, auf welchen fie beruhen 790. V'or-
- theÜG, die fie dem Staate bringen j^S— K04.

Xotterieen, ih wie fern der Staat lie als Finanzquelle be-
nutzen dürfe 691. " äIs Mittel Anleihen zufammen zu brin-

gen ß20.

Lotto, genuefifclies, Nacbtlieile deffelben für den
Staat 691.

M.
Man uf a ctur indußrie 671. f. In duftrier ente. -^

"Militairregiment, Nothwendigkeit der Unterhaltung
einer Kriegsmacht 912— 14. Aufwand der dazu erfoder-

„lich 915. Von den Ausgaben , die die Werbung und der
'Unterhalt der Soldaten, die Ausrüftung der KriegsfchifFe

^^U: i[. w. veranlafst,9i.6— 21. für die ßefeltiguni; des Lan-
^, dßs 9.22. für die zuTäuglichen Vorräthe von Kriegswerk-
* zeugen 923. für. die ivriegsübungen 924 für die Mili-

tairbildungsanJlalten 925. für die Unterhaltung der Be-
hörden des Kriegsdepartenients 926. Von den auf§eror-

dentiichen Ausgaben für, die Bedürfniffe de» Militairregi-

ments 927— 50,

Monopole, des Staats,, f. Staatsgevverbe.
IMüuzregal, als ein Ausfluis des Bergregals 34S. Die
Ausprägung des Geldes als monopoliitifches Staatsgewerbe

^'betrachtet 595. Verpflichtung des Staats in ßetreif def-

\. feiben 594. üb es ratlifam fey , dafs der Staat die Aus-
' juüxjzung zu einer Finanzquelle mache 596. Mittel, wo-

durch er fich bey der rviünzfabrication ein gröiseres Ein-
kommen verfchaffen kann 7^07. und Beurtheilung derfel-

boH .398—'407. l^i^ Münzung in Händen von Privatleu-

ten 409 -r- 12. ob es, nicht vielleicht weife fey , wenn der

.j- Staat; auf alle Einnahme aus derlelben verzichte, ja felbft

die Pragungskoi:l;eij..Ä«>is 4er allgen?.einen Staatscaffe tr;^ge

414— if>. , ,. . : -

N.

?J a h r u n g s m i 1 1 e 1
,' gemeine, ob fie Gegcnßände der di»

recten Belleurung feyn dürfen 1221 — 55.

'TNr'a t i*o n a 1 ö kb n m^i e" 3! (Neuere üviterfuchungen über
diefeibe dienten daiii , der Finanzwiflenfeiiaft einen feile-

' jfcn Grund zu geben 26. Ihre Principien mülien die Fi-

Kanzmaalsregeln einfchränken 56— 40. und die Anord-

nung der Abgaben beOimmen helfen 46a. Die National-
^ Ökonomie Verla nj^t , dafs bey den Steuern das Stammver«

iiio^en der ConlÄ^ibuenten nicht angegriffen werde , fon-

dern dafs fie aus dem reinen Einkommen entrichtet wer-

den , dafs die in duftriefiijnme und die perföuliuhc Freyheit

nicht dadurch bcfcRwert werde 462.
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N a t i o n a 1 w i r t h f c ha f t 2,

N ati on al abgab en, verfchiecletie Arten derfelben 550
55. Von dem Vortlitil , fie in Geldabgaben zu verwandeln
556— 60.

Neben flurbuch f. Flurbücher.
Normalpreis f. Kataßer.
Nützlichkeit der Abgaben , ein Haupterfodernifs bey de-
ren Anordnung 461.

o.

Obereifrenthiimsrecht , der Landgutbefitzer 61.

Qeftreich, Glaffenßefuer 56/j,. und Hausfteuer. Ebendaf.

P.

Papiergeld, unter welchen Ümftaaden es allein ausge-
geben werden feilte und nothwendige üble Fojgen des Ge-
brauchs deflelben 767— 775. Verpflichtung des Staats,

dafieibe betretend 304. ÜnbelUmmtheit dos Gewinnes
und Verluftes 505. Ueber die Meinung einiger Staats-
männer, dafs es als eine Schuld des Staats gegen das Pu-
blicum zu betrachten fey 90*. 907. Nachtheile des Pa-
piergeldes 908. rvlittcl zu deffen Tilgung 909. Ueber ei-

nen falfchen Weg, den man neuerlich^ in einigen Staaten
zu diefem Endzweck eingefchlagen 910, Soliwierigkeiten

für den durch das Papiergeld erlittenen Verlult zu entfchä-
digen 911.

Paflagezoll f. Tran fit o zol 1.

Patrimonialgerichtsbarkeit, deren Vortheile und
' l^fachtheile 64.

Penfionen, als Gnadonfache 9(^6. Eildimg eiaies Pen-
fionsfonds durch die Beamten felbft 9^,7— 50. Grundfätztf";

die bey der Errichtung eines foicheu Inilituls zu beobach-
• ten find 950— 55. Wittwen- und Wailencaflen 954— 62.
- Penfionswefen des Müitairftandes 9615. des Herzogthums
Gotha 965.

P c r fonal abgab en , was darunter zu verftehen fey 561.

Ob fie auf einem wiiienfchaftlichen Finanzprincip beruhen
^^'562. Kopfüeuer 563. Standes ^ und VVürdenlteuer 564,

Judenzoli , Chriftenfteuer , Bartmüuze Peter des GroI«ea
U. t w. 565. .

•

.: f

PerfonenÄeu^r f. den vorigen Artikel.

Pol.icey, von ihrer Benutzung als Finanzquelle 321 — aj.
Von der Unterhaltung einer Policeybehörde 873.

Politik, inn r e 2.

jP^ften, ob fie der Staat zu einer Quelle feines finanziellen
-^ ^Einkommens machen dürfe 417—24. Seibiladmiuillration

'.(Jer Pollen 4C5. Verpachtung dieXcr Auüalten 4556— ^9»
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Welches am vortheiihafteilen fey 450 — 59. Verwaltung
der Pollen 981.

Preufsen, wie es dafelbft mit der Domainenverpachtung
gehalten wird 15g, 160. 164. i6p'. 170. 172. Bemerkung
über das Einquartierungsweffn in den preufsilchen Staa-
ten 557. Ueber die Salzfabrication dafelbft 982« Ueber
den preufsifchen Zolltarif fiehe diefen Artikel. Eingangs-
zölle dafelbit 1219.

Privatvermögen des Fürften. Nothwendigkeit der Un-
terfcheidung deffelben vom öffentlichen Staatsvermögen
847— 49. Von der heften Art des Privateigenthums des
Souverains 850. Zuftand des Vermögens des letztern in

mehreren Staaten 851.

Proceffe, von der Gerechtigkeit der Einrichtung, dal«

die Partheyen die Procefskoften felbö tragen 6gi.

Productenauflage, allgemeine, Vorichiag des Gra-
fen von Soden 585. 586.

R.

Rangfteuer , Unvollkommenheit diefer Befteurungsart

564. ^
Äealabgaben, Erklärung des Worts 515. Von den Ab-
gaben , die nach dem Vermögen regulirt find 566— 79.

Von denen , die nach dem rohen oder gemifchten Einkom-
men geordnet find 580— 86. Von der Regwlirung der Ab-
gaben nach dem reinen Einkommen eines Jeden 587. 6Ö2.

Von der Confurationsfteuer 683— 723-

Rechtspflege, von der Benutzung der Juftiz als Finanz-

quelle 521 — 523. Von den Koften, die diefelbe verur-

facht 870— 72.

Regalien, Erklärung des Worts 509. und Entftehung der-

felben ebend. In welchem Falle fie al&^rechtmäfsig cr-

fcheinen 510 — 12. Bedenklichkeiten dagegen 315— 18.

Von den verfchiedenen Arten von Regalien und der Ein-

fchränkung des Regalrechts 31g. 390. Maximen, welche

die Regierung bey der Verwaltung der Finanzregalien be-

obachten mufs 979--83. f. Waldregal, Wafferre-
gal, Jagdregal, Bergwerksregal, Poft- und
Münzregal.

Rente aus den Staatswaldungen 228.

Rente f. Einkommen.
Renten, als bequemfte Art der Staatsfchuldentilgung 902.

Rentenverficherungen 791» Verfchiedene Arten der-

felben 792.

Rufsland, Einrichtung der Kopffteuer dafelbft 563, An-
leihen der ruffifchen Regierung 789. und üble Folgen ei-

nes Fehlers, den man "dabey beging 821. Maafsregela
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derfeiben in Betreff des Papiergeldes .910. Hausiteuer in

Rufsland 1051, Schleichhandel dafelbit 1223.

s.

Salz, ob es ein Gegenftand der Befteurung feyn dürfe iiai,

1125. Vorfchlag einer leichten und zweckmäTsigen Be-
fteiirungsart 1216.

Salzhandel, vortheilhaftefte Verfahrungsweife des Staats

beym Salzhazidel 982.
S a 1 z r e g a 1 , von der Verwaltung der Salzfabrication 932,

f. Ber gr ega lien.
Salzwerke, von dor Verpachtung derfeiben 299— 305.
S chätz ungs c o mmif f io n f. 1 u dultr i er ente.
S c h 1 a g f c h a t z , Erklärung des Worts 59G.

Schleichhandel, von der Unmöglichkeit ihn gänzlich
2U vernichten 1222. Von dem Schleichhandel in England,
Spanien, Frankreich und Rufsland 1223. Mittel ihn als

Gewerbe nicht aufkommen zu laffen 1224,. 1225.

Selbltadminilcration der Steuern 1256— 66.

Selbftbewirthfchaftung, der Forlten 261—69,
Selbltverwaltung, der Bergwerke 284— 91.

Sicherheit, öffentliche ift einer der vomehmlleu
Staatszwecke 832.

Sicherheit, fpecielle, f. Anleihen.
Smith f Adam, deffen Reform der Staatswiffenfchaften 27.

28. Deffen Unterfcheidung der Bau- und Bodenrente 1037,
Soldaten dienft, als Zwangsdienft betrachtet 524. Grund»

fätze, die dabey zu beobachten 525— 28.

Specialanfchläge, wozu fie erforderlich 136.

Speculation, was darunter zu verftehen fey 6ö8«

Staatsabgaben f. Abgaben.
Staatsausgaben f. Ausgaben.
Staatsbedür fniffe, Eintheihing derfeiben 828 — 5».
Was eigentlich darunter zu verftehen fey 835«

Staatsbergwerke, Nutzen, der aus ihnen zu ziehen

278 — 85. Durch Selbftverwaltung 284— 91. Durch Ver-
pachtung 292— 303. Durch Verleihung 304— 7,

Staatscapitale 48.

Staats caffenwefen f. Caffenwefen,
S ta at scontr olle 1314.

Staatscredit, deffen Unentbeh^lichkeit 746— 51. Ver-
fchiedenartige Benutzung deflelben 753. Anleihen auf den
Staatscredit 781. 782. Von (dem Fallen und Steigen def-

felben 783.

Staatscre ditzettel (bons), Erklärung des Worts 755,
Ünftatthaftigkeit der Maafsregel fie auszufeilen 756— 63.
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Staatseinkommen, verfchiedene Arten deffelben 47;
aiijj Staatscapitalen 48. aus Staatsgütern 50— 309. aus
dcr^ Finanzregalien 309— 451. aus Abgaben 451 — 724«

- aufserordeutiiches 724 725, zufällig und abficKtlich er-
langtes J26. Quellen , deren fich der 5taat zur Erlangung
dellelben bedient 727, Sammlung eines Schatzes 728*
Vortheile -31. und Nachlheüe dieles Mittels ^-52. Erhö-
hung der Abgaben 756 737. Neue Steuern 738. Welche
Wege am vortheilhaftelten zur Erhöhung der Staatsein*-

nähme eznzuichiageu feyen 740. 741. Veräulserung der
Domainen 742— 45 Benutzung des Staaiscredits 746 -~

821. Auswärtige Hülfsquellen 822 — 26. Von der Noth-
wendigkeit einer genauen üeberficht der Staatseinnahmen
und der Vergleichung derfelben mit der Staatsausgabe 1 263.

Staatseinnahme 1. Stnat'fein kommen.
Staatsgewerbe, Eintheiluff^ derie'ben 590. Welche der

Staat fich vorbehalten darf 591. 582. Üb fie zu Finanz-
quellen tauglich leye»! 434 435. MonopoJiitifche 456—39,
Gründe des Staats dafür 390— 92. Nachtheiie der Mono-
pole 444-450.

Staatsgüter f. Domainen. »

Staatshaushaltung, Begriff derfelben 2. f, Finanz-
verwaltung,

Staatsm onopol, als eine Methode Abgaben zu erheben
1255-

S t a a t s r e c h n u n g s IV e f e n 1305 u. f.

Staatsfeh atz, als Mittel auiserordentliche Ausgaben zu
befreiten 728- Mittel zur Erwerbung deffelben 729 Vor-
theile des Befitzes ^-31. und nachtheil ge Folgen der
Sammlung eines Schatzes 732. Welche Länder ihn entbeh-
ren können 733. . Von der Verficht, die bey der Samm-
lung eines Schatzes nöthig ill 73.5. ,

Staatsfchulden, Verpflichtung der Regierung i'h Be-
treff derielben 747— 51. Pinto' s Satz über die Schulden
des Staats 751. in welchem Falle der Staat feine Zuflucht

au Schuideumachen nehmen dürfe, und in welchem Faile

es fogar rathfam fey 752. Verfchiedene Wege, die er ein-

Ichlagen kann 753. indem er feine laufenden Zahlungen
einllelit 754. mit Greditzetteln bezahlt 755 — 63. die Ban*
3ven und andere freye Geldinftitute angreift 763— 66. Pa-
piergeld im Lande ausgiebt 766— 73. künftig eiugehende
Ocider anticipirt 773— 75. Anleihen tnacht 775. Allge-

meine Grundfätze über" die Bezahlung derfelben iJgo— 93*
Garantie vom Staat übernommen 894— 96. Zweyfache
Art der Sta.itsfchuldentilgung {597. durch Zinfen bis zur
Zahlung des Capitals SqS— 901, durch Renten 899. 902.

Stadtswaldungen, allgemeine Betrachtungen 213— 22*

Meinung eiiu^jer Staatsmänner über die Veräulserung der
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Waldungen 225. und Widerlegung derfelbeu 224. 225»

Doppelte ßenutzungsart 226— 76.

Staats vvirthfchaft, Erklärung des Wortes 2.

Staatswirthfchaftswiffenfc helft, Begriff des Worts
3.

Staatszwecke, worin fie beliehen 832. Wie das Wbrt ei-

gentlich zu verliehen fey S33.

Stab f. Hofllaat.
Stamm ve rmögen der INation, darf bey den Abgaben

nicht angegriÜen werden 462. Erklärung des Worts 46S.

Verfchiedeue Arten deflelben 468— 76. Warum die Abi.

gaben nicht vom Stammvermögen entrichtet werden dür-
fen 47Ö— 36.

Steingruben, deren Abfchätzung 1025.

Stempel, als Mittel Abgaben zu erheben 1254.
Steuerbefreyungen, allgemeine Betrachtungen über

diefelben 1146— 54, Prüfung der Gründe für die Steuer-
freyheit geuii'fer Perfonen 1155— 62. Prüfung der Grün-
de "für die Steuerfreyheit von Grundllücken 1163 — 71.
Was der Staat bey der einmal bellehenden Steuerfreiheit
einiger Güter zu thun habe 1172— 74,

Steuer^! f. Abgaben,
S t e u e r fy 11 e m , neues preufsifches. Beurtheilung der dar-

in eingeführten Claffenlleuer 1122, der Branntweinlleuer
1145,

Strandrecht, Einfchränkung deffelben 53g.

Syfleme der Finanzwiffenfchaft. Mangel an Volllländig-
keit derfeiben 50. Entwicklung des phyfiokratifchen Sy-
ilems 502a — 5020. und Widerlegung deffelben 505—15,
Von dem SyÄem der Steuerverpachtung xa5S— 61.

Tabak, fchickt fich zur Confumtionsfteuer 1216,

Teiche, Abfchätzung derfelbeu 1023.

Tontinen, Contract auf welchem fie gegründet find 7961,
Vertheile, die fie dem Staat bringen 793— ^04.

Torfgründe, deren Abfchätzung 1023.

Torrens y deffen Widerlegung ö.es phyfiokratifchen SyllemS
505. Deffen Meinung wegen der directen und indirecten
Steuern 7^2.

Tranfito'zoll, ill ein Hauptmittel die Fremden zu be*
Heuern 1183. Grundfätze der Rechtlichkeit in Anfehung
der Durchgangszölle 1184— 87. und der Staatskluiiheit
1188— 90- Klugheitsregeln, die fich mit der Gerechtig»
keit vertragen 1191. 1193.
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U.

Une ntbehrliclikeit einer Auflage, wird von der Ge-
rechtigkeit verlangt 460.

ünternehmerg ew in nft, Begriff des Worts 667.
Üntelrnehmung, was darunter zu verßehen fey 667. 668»

V.

Veranfch lagung eines Gutes, worin fie beßeht 106.
was dazu erfoderlich und wozu fie dienlich 107— 552. All-

gemeine Grundfätze und Verfahruiigsart bey diefem Ge-
% fchäft 153 — 56. Veranfchlagung der Brauereyen 154,

der Branntweinhrennereyen 155. der Bergwerke 295.
Verbrauchzcll f. Eingangszoll.
Verleihung der Bergwerke 304— 7.

Vermögen, Erklärung des Worts 465. perfönliches oder
innres, fächliches oder äiifseres 467. unbewegliches 568—
72. bewegliches 573. 574.

Vermögeniteuer f. Realabgabe ij.

Verpachtung der Domainen 92— 156. dabey lu be-
folgende Grundfätze 151 — 84. der Waldungen 370— 76.

der Bergwerke 292 — 305. der Steuern 1256 — 6j,
Verzehrungslleuer f. Confumtionsfteuer.
Vorfpann, Ungerechtigkeit und Läftigkeit diefes Zwang-

dienßes 520,

w.
Waaren, au släudifch e, Grundfätze die bey ihrer Be-

ßeurung befolgt werden muffen 1126— 28.

Waldregal, Entftehung deffelben 324— 28. Inwiefern
das Recht des Staats an Waldungen für ein Regal zu er-

kennen fey 3t8. I^afs es den Begriffen der Gerechtigkeit

v/iderfpiicht , auf daJCfelbe ein Finanzeinkommen zu grün-

den 333. *

Waffe rregal. Gründe auf denen es beruht, und Darle*

gung ihrei- Nichtigkeit 541 — 43.

Weideplätze, deren Abfchätzung 1025,

Wiefen, Abfchätzung derfelben 1023. 1024,

Wildbann, worin er befteht 340.

Wittwen- und Waifencaf fen f. Penfionen.
Wirthf chaftsbalanz, Erklärung des Worts 735.

Wirthfchaftsverlag, Erklärung des Worts ^9^,

Wohlfahrt, gemeinlame, ift einer der vornehmiVen
Staatsiwecke 83». Was dazu gehört 87^»

z.
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Z.

Zehenden, von dem Nachlheil diefer Abgaben 55. sia.

372. 53»- 532. 53» — 585.

Zeitpacht f. Verpachtung.
Zeitrenten, Erklärung des Worts 795. Anleihen auf

Zeitrenten 795.
Zinfen f. Capi talzin srente.

Zinsgetreide, was darunter zu vergehen fey 555 , Nach-
thaile diefer Abgabe 554. 55^5.

Zölle, Entftehung derfelbeii 14. Ueber die urfprünglich«
Bedeutnug und dem was man jetzt darunter vgriteht »?i3.

Von verschiedenen Arten von Zöllen 121g. 1220. Proble-
• me , welche bey der Organifation der Zollerhebung zu lö*

fen, und dazu angegebne Mittel 1121. 1122.

Zolltarif, pr euf sifcher , Beurtheilung der Abgabe
auf die Einfuhr des fremden Papiers 1142. Allgemeine
Bemerkungen über hohe ^oll- und Accifclatze 114.3^* Def-
fen Unterfcheidung der Verbrauchsfteuer und des Zolles

1219. Ueber einige darin befindliche Inconveuienzen bey
Erhebung des Eingangszolles.

Zuckerraffinerieen, Wirkungen ihrer Begünßjgung
1253-

Zwangsdienfte, in welchem Falle der Staat allein Dien-
te auferlegen darf 515. 516 Ueblichfte Arten der Zwangs-»

dienCte 517 Strafsen - und Wegefrohneii 513. 519. Vor»
fpc^in 520 Chauffee- und Kaufuhren 521. Stellung von
Poltpferden 522. 525 Soldatendienit 524 — 23. Von deni
Vonheile der Verwandlung der Zwangsdienfte in Geldab-
gabea 55C —60.

V. Jakob Staatsßnanzwijf* IL M m ni m
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Druckfehler und Verbefferungen.

Seite 14. Zeile 5. v. u. Ilatt Auslagen lies Auflagen.

S. 25. Z. 1 u. 2. V. tt. ß. Staatshaushaltung 1. Finanzrer-
waltung.

S. 170. Z. 10. löfche: darauf.

S. 189» Z. 12. 15. löfche: oder gewinnt.

S. 191. Anm. Z.22. vor das Wort Bergbauamt letzenoch:

Forft- oder.

S. ^20. $.504. Z. 5. vor das Wort feine fetze noch: zwey-
tens ($. 292.)

S. 227. (. 312. Z. 1. ftatt nur 1. uns.

S. 304. Z. 8. V. u. ftatt PrägerkoAen 1. Prägekoflen.

S. 305. Z. 8. V. u. it. es 1. fie.

S. 328. Z. 6. 10. und 11. U. 125 1. 105.

S. 336. Z. 10. V. u. ftatt abhängt 1. abhängen.

S. 344. ^. 451. Z. 5. nach dem Worte felbft ergänze: da.

S. 356. Z. 1. V. u. ftatt CoUifionen 1. Collufionen.

S. 362. ^. 448. Z. 5. ft. die 1. aus der.

S. 366. Z. 3. ft. Staatsbehörden 1. Staatsgenoffen.

S. 370. $. 4G2. Nr. 3. Z. 2. vor dem Worte: mehr ergänze.:

undinkeinemFalle.
S. 371. Z. 2. V, u. ftatt Gie 1. Die.

S. 377. • 475. Z. 1. ft. nur 1. nun.

S. 393' Z.6. nach könnte ergänze folgende Worte^: theiis

die Zeit erfparen, welclt* fiefonft felbft auf diefeDien-

fte hätten verwenden muffen, die fie aber jetzt zur Pro*

duction anwenden können,

S. 396. Z. 4. v. u. ftatt : haben fämmtlich 1. ift gänzlich.

S. 413. Z. 12. v. u. ftatt Arbeiter 1. Arbeiten.

S. 470. in den letzten 4 Zeilen ft. 4 und 5 fetze 3 und 4.

S. 478« Z. 2. ft. Producenten 1. Producte.

S. 496. i* 602. Z. 2. ft. Beftandauslagen 1. Grundauslagen.

Z. II. ft. Grundauflagen 1. Grundauslagen.

S. 507. Z. 6. V. u. ftatt Auslage 1. Auflag*.

S. ööS. Z. 10. T. M. löfche: fich.



ii83

S. 596. Z. r. ftatt Grundfteuer lies Grundßücke,

S. 655. Z. 2. V. u. tt. Landtage 1. Landtaxe.

S. 656. J. 775. Z. 3. ftatt 756 1. 753.

S, 639. Z. 5. It. natürliche 1. jährliche.

S. 724. }. 850. Z. 4, löfche das Wort: auf,

S. 740. Z. 9. ftatt 3, lies III.

S. 932. (. 1072. Z. 14. nach als erg'dnj,e die.

S. 955. Z. I. ftatt 100 lies 200.

S. 968. in der erften Rubrik der Zahlentabelle ft. i6 lies ig.

S. 9S8. Z. 17. ftatt 500 lies 100.

S. 1029. Z. 8» • u. ftatt verändern 1. vermindern.

S. 1032. Z. 11. v.u. ft. den 1. der.

S. 1033. Z. 2. ftatt 4f lies 3!

.

Z. 5. ft. 5! 1. 3|.

S. 1042. Z. 1. ft. Dritter Abfchnitt fetze: III.

S. id8+- Z. 5. V. u. ftatt Vierter Abfcluiitt fetze; IV.

S. 1217. $.1271. Z. 18. ft. welche nebft 1. von vvelchen je-

der, aufser.

Ebendaf. Z. ig. 20. löfche: jeder.

S. 1224. J.
1278. ft. das das 1. dafs das.

— — Z. 8. ftatt in ihm lies in ihrem Bezirk.

S. 1260. Z. 1. ß. Verlegung 1. Verletzung.
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